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124 - 14 (4)

3taaU-liniixx\xxig. ïrr# Mantnm 3mx für bas Jafjr 1908.

Stauï» ï>cê «Staatgöcriitögettg out 31. Sejeittfcer 1907. iietinögeits=

3oU. &a&ett. Konten uttb SRedjmtttflérubtifcn. Soll.

».

15,541,842
30,037,435

1,849,616
226,963,772
188,092,244

17,930,200

9t.

81
94
40

»•

2,416,034
206,963,772
168,092,244
47,803,760

SR.

60
94
40

94
21

ItrbfrMt «nil Oilani.

I. ©tütmitDertitöflen.

A. Sßalbuttßen. Seite 80
B. Domänen. 80
C. îwitiineitftiffe. 80
D. §^ot^efartttife. 82
E. Jhrntonalbanf. 82
F. Snleihen. 84
G. di[enbitl)nfnbit«lien. 84

Summen ber Slltiöen unb ber ^nifiüen.
Seine Sftitten.

Ii. 3$et¥ief»§toet*ttti>gett.

H. IßetriebSfnbital ber StaatSïaffe:
Seite 92

Vorjchitffe, ©elbanlagen unb Se^ots

,Waffen unb ©egettre<hnung.
Sltiöaulftänbe.
tpaffibauSftänbe.

i. SedjitungSfnlbo ber öattfeitben iter;
uialtunfl. Seite 92

K. 9Jidbilien«$nbentar. Seite 92

Summen ber Sltiöen unb ber ipaffiOen.
Seine Sütiben.

I. Stammtierntögen. Seite 4

II. VctriebSüerntdgen. „ 4

Summen ber Stttiben unb ber ^affibeit.
Seines Vermögen.

W£ans.
Vermageusbejlanbtcilc. Seite 4

Seines Vermögen. „ 8

Su taute unb Sd)cittuugs=
erhöljttngen

Seite ©uttjabcn unb 9tiicf=

Zahlungen tum Schulben

Summe ber Vermehrungen

Seue ©uttjabeu u. Sd)ttlbeit=
jatjlungen

Hinnahmen
Seue jorberuttgett
Suêgaben

©nnat)men=lleberict)itft
Snöentaröermeljrungen

Summe ber Vermehrungen
Seine Verminberung.

Vermehrungen ,|

Summe ber Vermehrungen

Vermehrungen.

Verminberungen

»•

82,506
563,713
409,556

124,009,939
2,051,271,083

2,189,000

m.

25
08
29
65
06

33480,415,111 15 425,275,811
55,139,299

2,178,525,798

41,437,328

580,668
2,501,852

35,000

01

62
95

43,368,194

261,531
260

783,495

43

51
14
46

65,942,864

2,293,837,565
2,293,719,742
2,292,701,303

02

38
93
57

44,554,849
68,498

5,571,003

58
32

53

44,413,481 54 6,946,201,475

68,296

90

50

50,194,351 43 44,413,481
5,780,869

54
89

6,946,269,772
103,998

40
09

480,415,111

50,194,351

15

43

425,275,811

44,413,481

94

54

2,178,525,798

6,946,269,772

33

40

530,609,462 58 469,689,293
60,920,169

48
10

9,124,795,570 73

530,609,462 58 469,689,293

60,920,169

48

10

9,124,795,570

49,043,215

73

79

530,609,462 58 530,609,462 58 9,173,838,786 52



(5) Jfc 14 — 125

Maate-Helming to Mantem Brrn für to Jaïjr 1908.

^erthtbernntien. Stanb ï>cê Strtatöbevmöaeu* am 31. Ssejem&er 1908.

fatten. «outen unt> 9te<t»nun8éirubcifen. Soll. >>aöett.

3*-

279,556
57,533

469,980
124,009,939

2,051,271,083
2,189,000

2,178,277,092
248,706

66,082,432

2,292,701,303
2,293,837,565
2,293,580,174

6,946,201,475

54,934
117,360

6,946,373,770

2,178,277,092

6,946,373,770

9,124,650,862
144,708

9,124,650,862

49,187,923

9,178,888,786

9t.

25
08
04
65
06

08
25

31

57
38
64

90

16
43

49

08

49

57
16

57

95

52

Verlaufe uttb Sd)ät!ungs=
rebuftionen.

dteue Scfjulben urtb Üiucf^a£;=

luttgen bort ©uifyaben.

Summe ber ©erminberungen.
fHeirte tßermetjrung.

4£enc Scfjulben uttb ©ut=
tjabeneingänge.

dluögaben.
fêinnaïjmen.
dteue ©Bulben.

dluëgaben=lleberfct)uji.
Snbentarberminberungen.

Summe ber ©erminberungen.

• tßerminberungen.

Summe ber äSerminberungen.
leine ©ermefjrung.

SSerminberungen.

SLtermeljrungen.

Uckrfiiiit nnb 6ilan?.

I. <s4ammöcrtuöflett.

A. SBalbungen
B. Soutanen
C. Soutänenfaffe
D. gijbotljefarlaffc
E. Almttiimillmnf
F. {Inletten
G. ©iicnlialiitfaiiitulicit

Seite 81
81
81
83
83
85
85

Summen ber Ifttben unb ber Sßaffibett
leine Slftiben

il. 33ei¥tetrêtoe¥môgett.

H. ©etriebSînbital ber StaatSfafîe:
Seite 93

©orfcfjüffe, ©elbanlagen unb Senats

Waffen unb ©egeuredjnung
Ittibnuèftanbe
^aiftüauöftciitbe

J. 9tedj«uuß§falbo ber Saufenbett ©er*
ÖMltUttß Seite 93

K. äHobiliensSubentar Seite 93

Summen ber Sittiben unb ber Sßaffiben
leine Slftiben

I. Statitmbermößen Seite 5

II. ©etriebgberntäßett „5
Suntitteit ber Slftiben unb ber ©affinen
meines ©ermäßen

©ermößenb&ejtanbteile

fRetnes ©ermäßen

Seite 5

15,344,792
30,543,615

1,623,983
233,159,835
184,548,028

20,119,200

485,339,454

40,364,840

1,539,621
2,387,176

30,612

44,322,250

13,564
5,521,939

49,857,754

485,339,454

49,857,754

535,197,208

535,197,208

535,197,208

57

36

16
60

12

57

12

69

69

69

3*-

2,250,825
213,159,835
164,548,028
49,992,760

429,951,449
55,388,005

42,435,274

84,222
3,406

1,657,979

44,180,882

44,180,882
5,676,871

429,951,449

44,180,882

474,132,331
61,064,877

474,132,331

61,064,877

535,197,208

9t.

45
66

11
46

71

44
14
03

32

32
80

11

32
43
26

43

26

69

Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909. 32*





(7) Jft 14 - 127

{$rfïe Jlßfeifuncj.

$rd|n«ag

beê

feinen ^ermogenô.

Stand dea feinen Stnatsuermogeits.

®ettmm= und Perlnftre^nung.

Pedjnuitg der kaufenden Pertualtung.

1908.



128 - JVs 14 (8)

Staafe-Errfjramg Mantvm Bmt für ïra# Jafjr 1908.

Sloranfrfjlafl

$oK.

für 1908.
Ritten iinî» Itbdjtmngsniljrilmt.

Xotale i

®oa.

cuntnten.
Raiten.

©a
@0(1.

IDi.
£af>en.

».

1,602,889
59,317,830

3t-

60,920,169

ÎHetneS £tmi tonernuino it.

Stiutb ant 1. Jänner VI, 249
Slermeljrunö, tbie tjiettncl)
Skiminberung, luie £)iertac£)

Stanb ant 31. Xe^cntkr

3t-

49,043,215
61,064,877

9Î.

79
26

3t.

60,920,169
49,187,923

9t.

10
95

3t.

61,064,877

9Î.

26

3t.

60,920,169
144,708

9t.

10
16

60,920,169 60,920,169 110,108,093 05 110,108,093 05 — — — —

40,573,627
38,971,288

<&ehjtnn= «itb !©erïttfts
rcdjitittiii.

A. lyciinefnuuflcn u»ti> JBermht»
Itcrttttflen öeö SBermöflenS. *)

1. :Red)ttuttg ber Saufertbert 25enual=

tung :

@mtta£)meit
2lu§ga6en

(Seite 9

B. ©ct'idttiflunflcu.
1. SBalbungen :

SBerïauf : OOceftrertbs

Slttîauf : iDtefjrtuften
SBaffertiertauf
Soêfauf bon Serbttuten
Sdjaijuttgêrebuttionen

2. Xomänen :

Verlauf : 3Ret)rerlöä
Mrtbererlbê

Slnîauf : yjjetjrfoften
ÏRtnberfoften

SSerïauf bun Quettioaffer
3Infouf bon ûnellluaffer
Sdjaijnngëberidjttgnngen

3. Senuattungsinbentar :

SSermefyrungen
SSermtnberungen

VI, 252

A. SBttntejjruttßen «nïi 5Bermink=
ruttgen ks Slerntiigcitö

B. SBertdjtipnßen

Sumnta ®ermugensberänberungen

*) ©efetî »om 31. 3u(i 1872, § 31.

48,641,166 18
48,586,232 02

1
54,934 16

1,602,339 — 48,641,166 18 48,586,232 02 54,934 16 —

— —

6,830

64,320
199,970

668
1,050

1,380
10,470

117,360

88

30

43

2,786

300

13,342

8,466
1,200

507,300

68,296

25

78

40

50

268,033

j 49,063

75

93

516,740

199,642

—

— — 402,049 61 601,691 93 •— — 32

1,602,339 —
48,641,166

402,049
18
61

48,586,232
601,691

02
93

54,934 16
199,642 32

1,602,339 — 49,043,215 79 49,187,923 95 — — 144,708 16



(9) Ni 14 — 129

Staafg-Ärrfjtumg freg Mantom Brrn für to Jafyr 1908.

tftedjituug

1907.*)

älornnfdjlag

1908.*)
boitte« utiîi |ledjtumgsntürilttn.

91 o 0

(viuua()mcit. 5lu§gabeit.

9t e t it «

dtnnaljnten. Wuöflaöcn.

Sr- »•

810,821
1,115,241

26,984
1,189,162

255.452
1,126,608
4,297,699

10,769
2,515,566

462,308
1,132,396
2,783,827
3,248,960

144.453
452,064
135,729
607,224
915,248

12,421
1,295,924
1,100,000

585,908
2,524

52,533
910,147
723,456

1,841,554
1,078,237

1,044,125

1,037,054

349,239
8,244,852

59,145

81
37
73
63
78
60
03
10
49
76
39
83
70
26
35
28
34
45
30
28

94
30
78
19
56
37
75

47

07

67
90
16

19,785,507
19,782,187

3,369

19,785,507

77
87
90

77

Sr. 9t

867,840
1,214,525

27,735
1,414,835

332,668
1,243,605
4,380,532

10,820
2,477,345

482,204
1,143,678
2,201,940
3,601,670

149,460
517,333
151,023
513,558

1,145,610
11,700

1,200,000
1,100,000

609,200
3,100

43,475
859,370
559,650

1,470,900
353,500

134,000
1,017,000

957,285

286,545

299,000
8,074,381

18,626,574
20,228,913

1,602,339

20,228,913

gattfettbe iUvnmttuiiß.

"gteßer fid? f.

I. îlllgentcine SBertoaltuug
II. ©eridjtSberttmltung

III.a3«jiii
III.b HJdlijei
IV. SJlUitür
V. itrdjetttoefen

VI. UnterrtdjtStoefen
VII. ©enteinbeiuefen

VIII. Émeittoefen
IX.a$oIt8tturtf<!jaft
IX.b ©efunbljeitsniefett
X. SBautoefeu

XI. Slnteitjeu
XII. ginattjuiefen

XIII. Sanötoirtidjdft
XIV. $orfto)e|"ett
XV. ©tnatëUmlbuugen

XVI. Soutanen
XVII. ^omäiteitfaffe

XVIII. ö^olljefortttife
XIX. lantonalbanf
XX. ©taatöfafle

XXI. ©wjjen ttitb .ftoitfisfattonen
XXII. $agb, Tyifrfjcrei ttitö Bergbau

XXIII. ©aljtjanblung
XXIV. ©teufet« ««h !8antnoten=©teuer
XXV. ©ebiUjreu

XXVI. (grbjd* ititb ©djcnfuttgSs
©teuer

XXVII. Söafferre^tSabßabeit
XXVIII. 26irtfdjnft§s unb $letnberfauf§s

batentgebüljrett
XXIX. 3lnteÜ aut Ertrage bes SllfoljoO

UtOUDbOlö

XXX. 3(ntett aut Ertrage ber ©djtiieij.
9tationatbanf

XXXI. attilitärfteuer
XXXII. tirette Steuern

XXXIII. Unbor^ergefeljeuei

©tuunbuten
5tu8goben
lleberfdjufe ber (Snnnatjuten
tteberftfjuj} ber StuSgnben

Sr. 91. Sr. 9t.

61,159
2,986

5

1,419,870
1,283,171

1,922
1,162,325

389,686
401,817

1,601,235
1,500,906

100
651

1,098,553
139,851

1,242,465
1,268,055

67,259
10,286,220

7,587,986
744,722
251,625
100,268

1,678,126
733,480

1,965,410

777,133
111,579

1,210,565

1,069,251

311,399
771,783

9,341,539
3,113

06
70

25
46
80
07

73
40
72
61

45
31
03
09
65
21
98
78
94
27
20
33
90
30

66
50

75

57

60
95
85
90

48,586,232

54,934

48,641,166

02

16

18

951.023
1,215,247

30,130
2,814,991
1,588,398
1,225,651
5,597,220

11,302
2,933,854

923,762
2,804,171
3,836,448
3,600,006

149,728
1,615,675

289,538
577.024

95,319
94,536

8,955,564
6,487,986

97,861
246,163
49,830

776,527
64,497

161,955

91,097
11,184

167,843

111,970

415,646
646,961

2,044

63
08
82
36
44
55
64
25
86
06
23
08
05
48
34
90
13
34
90
54
78
11
37
55
60
15
36

81
35

46

89

48,641,166

48,641,166

18

18

Sr-

665,440
1,172,736

1,330,656
1,100,000

646,861
5,461

50,437
901,598
668,983

1,803,454

686,035
100,395

1,042,722

957,280

311,399
356,137

8,694,578
1,069

96
31

44

83
90
65
73
75
94

85
15

29

68

60
70
38
55

20,495,251

54,984

20,550,185

Sr.

87

889,864
1,212,260

30,125
1,395,121

305,226
1,223,728
4,434,895

11,302
2,544,168

521,944
1,202,935
2,335,541
3,599,906

149,077
517,122
149,687

27,277

20,550,185

20,550,185

*) Sie 2lu$gai>en fittb mit ftef)cnben, bic (SinnaUmen mit ÄurfJt»jat)lct» angegeben.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 33



130 — JVÎ 14 (10)

Staat#-Berfimmg fre# Banftm# Bern flir fca# Jaïjr 1908.

Utcdjnunfl

1907.

SBoranfdjlaß

1908.
Itonten uni) Jtedjmmgsrubrilten.

91

(ginitajjmeit.

9 Ij «

ïHuôgaben.

9te

(finitafjmcit.

ins
SMiiögalien.

gr¬

il5,075

SR.

25

gr-

100,000

SR.

Saufettbe SBetHiaftitttg.

^pcjiede IKedjmmgen.

1. Allgemeine Permaltung.

A. (ftroficr JRal.

1. ©t|urtqêqelber, fReifeentfdOäbiqurtqeri,
lîomrniffionëïofiett 1,2

B. SUcflicruHflörat.

1. SBefolbuttgett ber Sltegierungsräte I, 5

C. SHatSïrfbit.

(1. SRatëïoften, »ibïiot^eï I, 8

|2. gürberung gerrtemttüi^ Uttterttefjmimgen 1,10
3. igikberitttg bott 3Biffenfä)aft urtb .fhmft 1,11

(.4. llrtterftuijimgen uito ^pülfeleiftuttgen I, 12

1». 3t<înî>evât« unb Hommiffäte.
1. ©tänberäte 1,13
2. .ßommipre 1,14

E. 3taat£fanjlet.

1. 93efoïburtgen ber SSeamtett 1,16
2. SSefolbuttgett ber Slngefteltten 1,17
3. Sgureauïoftett 1,20
4. ©ruiifoften 1,27
5. SBebiettunq uttb SBebeiprtq bes 4tat=

Ijaufeê I, 30
6. Éîietâirtê 1,30

gr. SR. gr-

97,575

SR.

80

gr- SR. gr-

97,575

SR.

80

115,075 25 100,000 — — — 97,575 80 — — 97,575 80

66,057 15 72,500 70,986 30 70,986 30

66,057 15 72,500 — — — 70,986 30 — — 70,986 30

9,916
2,682
1,400
1,000

04
20

15,000 —
— 10,003

2,441
1,000
1,600

98
50

— — 10,003
2,441
1,000
1,600

98
50

14,998 24 15,000 — — 15,045 48 — — 15,045 48

2,560
461

3,000
1,000

2,580
634 10

2,580
634 10

3,021 — 4,000 — — — 3,214 10 — — 3,214 10

21,025
25,519

7,022
39,632

8,641

12,410

70
75
37
70

22,800
30,000

7,000
38,000

8,000

19,560

—
7

13,151

1,162

45
61

22,800
29,796

7,057
76,810

9,963
19,560

70

25

80

— —

22,800
29,796

7,049
63,658

8,801
19,560

70
55
64

80

69114,251 52 125,360 — 14,321 06 165,987 75 — — 151,666



(11) JVî 14 -- 131

Sïaat«-Bettung fce« lüantmt« Bern flir Ira« la^r 1908.

iTlcrfjmtitft

1907.

ÜBoriutfdjfaB

1908.
ftunten nnî) ftedrmmgsntbrilten.

91

(Simtnfmen.

»{}*

Ausgaben.

9te

teinmifjtucn.

ilts
Ausgaben.

gr.

12,000
23,470

6,125
25,170

SR.

45

S»-

•

12,000
23,000

5,000
20,000

SR.

Saufettbe SBettoalittttg«

1. iMgemeitte Pernmltung.

F. 2>«utf<beë 2ltnt£blatt, 3:«tablait ttnö «efdj=
fauttnluttg.

1. Spactitjinl bes Amtsblattes laut SSertrag I, 31
2. Abonnemente ber Sßtrtc 1,31
3. AebaftionSloften bes SagbtattcS 1,32
4. ©rucßoften bes SagblatteS uttb ber

©efe|fammlung I, 34

CS. ?ftraujöfif<f>c$ «Amtsblatt «ebft Söeilagen,

1. Spadens beS Amtsblattes laut Vertrag 1,35
2. Abonnemente ber Söirte 1,35
3. SDrucKoften beS ïagblatteS uub ber

©efeijfammlung I, 36
(AebaltionSloften bes Compte rendu.)

H. îKcnifUut bet Wcfelifatutnlung.

11. fRet)iftottê= unb AebattionStoften .1,37
12. Srudfoften 1,38

J. !HegimtuflSftatll)aUer.
1. Stefolbmtgen ber Sitegierungsftatttjatter 1,42
2. éelretariat bes AegierungSftatt£)alter=

amteS SSern I, 43
3. fêntfdjâbigungen ber ©tellbertreter 1,44
4. Shtreauloften 1,49
5. SMet^infe I, 50

K. 2ltntSf<btetber«te».
1. SBefolbmtgen ber AmtSfdjreiber I, 54
2. ®nt|d)äbtgitngert ber ©tettbertreter I, 55
3. 23efolbungen ber Angefiellten I, 70
4. SBureaufoften I, 74
5. SJltetgmfe für .katgleUofate 1,75

%x.

10,500
23,552

SR. Sr.

4,935

27,957

SR.

50

Sr.

10,500
23,552

SR. Sr.

4,935

27,957

SR.

50

4,174 55 10,000 — 34,052 — 32,892 50 1,159 50 — —

5,000
7,641
6,267

990

25

5,000
7,500
5,500

— 5,000
7,581 —

8,093 55

5,000
7,581 —

8,093 55

5,383 75 7,000 — 12,581 — 8,093 55 4,487 45 — —

1,738
4,829 20

J 5,000 — — 900
833 80

— — 900
833 80

6,567 20 5,000 — — — 1,733 80 — — 1,733 80

114,854
4,300

2,515
18,489
17,270

90

60
40

130,250
4,600

3,000
19,600
19,860

—

— 5

— 129,399

4,600
1,200

19,068
19,860

80

15
60

— —

129,399

4,600
1,200

19,063
19,860

80

15
60

157,429 90 177,310 — 5 — 174,128 55 — — 174,123 55

114,500
1,029

197,217
16,101
14,130

95
95
95

128,900
2,000

223,100
15,900
15,770

—

200

— 128,047
1,716

219,957
15,874
15,770

15
65
80
20

—
—

128,047
1,716

219,757
15,874
15,770

15
65
80
20

842,979 85 385,670 — 200 — 381,365 80 — — 381,165 80



132 - J\Ts 14 (12)

Staat*-%ti$mng. for* Kanttm* Bern fîtr ïra* Jaïir 1908.

9tedjnunft

1907.

Sorunfdjfaß

1908.
$tmien «ni» itfttjmmgstfnbriltttt.

91

©inittt|men.

>Ds

îluêpben.

91 e

<$initalj»ten.

i it s

9lu8ßabeit.

g*-

115,075
66,057
14,998
3,021

114,251
4,174

5,383

6,567
157,429
342,979

at.

25
15
24

52
55

75

20
90
85

gv.

100,000
72,500
15,000
4,000

125,360
10,000

7,000

5,000
177,310
385,670

31.

Smtfen&e £$erhMltmig.

1. Allgemeine Perttmltung.

A. ©rojjer 9tat
B. Sftcftterunflirat
C. 9tat8freïût
D. ©tänöerate witö Äontmiifure
E. ©taatäfaitjlet
F. ^cutfdjcë Amtsblatt, ïnflblntt unö ©efeljs

faututlung
G. ^ranjöfifdjeb Mmtôblntt, Suftblutt Mitïi ©e«

fcijfaiiMttïwng
H. 9te»ifidtt tier ©tfebfnminlttnö
J. 9teßientnpftattl)nlter
K. 9fatt§fdjretbereien

SDteljr îtuêgabeu afë oeranfdjlagt gr. 22,024. 57

II. (ßeridjtsnermaltuug.

A. Clmflcridtt.

I. S3efoïburtgert ber Oberridjter I, 77
2. @ttt|"d)cibigimgeit ber Suppléante» 1,78

1. Sefoïbuttgen ber Beamten 1,79
2. SBejoIbuttgett ber Slngeftettten 1,80
3. 93ureauïoften I, 82
4. -Ulietjinfe I, 83
5. 33ibüott)ef 1,84

g1'-

14,321

34,052

12,581

5
200

9Î.

06

gr-

97,575
70,986
15,045
3,214

165,987

32,892

8,093
1,733

174,128
381,365

9Î.

80
30
48
10
75

50

55
80
55
80

gr-

•

1,159

4,487

31.

50

45

gr.

97,575
70,986
15,045
3,214

151,666

1,733
174,123
381,165

9t.

80
30
48
10
69

80
55
80

810,821 81 867,840 — 61,159 06 951,023 63 — — 889,864 57

103,045
1,540

113,000
1,500

114,208
1,500

80 114,208
1,500

80

104,585 — 114,500 — — 115,708 80 — — 115,708 80

21,258
35,358

4,501
3,540
1,005

50
60
30

05

18,750
41,800

4,500
4,870
1,300

—
— 18,750

41,658
4,544
4,870
1,136

30
25

20

— — 18,750
41,658

4,544
4,870
1,136

30
25

20

65,663 45 71,220 — — 70,958 75 — — 70,958 75



(13) JVs 14 — 133

tag tentmtg 3txn für tag lata 1908,

(ftedjmtitß

1907.

$oranfdjlnß
1908.

$tmten uuî> |t(djnung0r»bril«n. »oil
(ginnaljwen.

et«:
(Sinnafjmett. tognficit.

Sr. 31

136,949
5,458

55,116

26,012
24,000

680

248,217 85

107,889
853

108,987
22,403

9,200

249,334

29,537

3,190

699
5,253

230

38,910

Sr. 3i

150,775
7,000

55,000

25,500
32,410

1,500

272,185

45
85
05
85

117,000
2,000

122,000
13,100
9,385

20 263,485

50

15
40

05

32,900

3,800

800
5,500

325

43,325

Sttufenbe 3$e?nmlitutg.

II. (Seridjtsuentmltuttg.

WmtéfltridjU.

1. Sefolbuttgen ber ©ertcfjlsprcifibeuteti I, 88
2. @tttfd)ftbiguttgen ber Stellvertreter 1,90
3. @tttjd)äbiguttgett ber ÏJÎitg lieber unb

Sit^learttett I, 94
4. Sureauloftett 1,99
5. SJHetjtttfe 1,100
6. Slufjerorberttlidie ©eridjtêbeamte 1,101

D. ©eridjtSftfjreiberdm.
1. Sefolbmtgeit ber ©eriditêfdjreiber 1,105
2. @ntfd)abigimgen ber Stellvertreter I, 106
3. Sefolbuttgett ber Slngeftellten 1,119
4. Sureoutoften 1,123
5. SJlietjinfe 1,124

E. StaatôauU'nltfdwft.
1. SMoIbungett bes ©etteralproluratorê

utto ber Sejirlêproturatoren 1,125
2. Sefolburtg bee ilngeftelltert beë ©e=

neratproturatorê 1,126
3. 93ureoutoften be§ ©enerafyroturatorê 1,127
4. 93ureauEoftett ber tBejirEgpruEuratoren 1,128
5. 3Wietâinâ 1,128

Se- 31 Sr.

2,975

2,975

150,619
5,896

54,457
28,562
32,410

1,084

273,031

119,673
830

120,359
13,664
9,385

263,913

31,861

3,800
658

6,514
325

43,158

Sr. 31.

30

05

20
16

41

Sr.

150,619
5,896

54,457
28,562
32,410

1,084

273,031

116,698
830

120,359
13,664
9,385

260,938

31,861

3,800
658

6,514
325

43,158

Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909. 34*



134 — JVÎ 14 (14)

Staat*te* Bantxm* Bmt fxiv fra* Jaljr 1908.

Stedjnuuß

1907. 1908.
Itonten mti> JUrijmtngsntbrilwn.

91

©innaljttten. Wuößnbcit.

9tt
©imtafjuteit.

in«
Witößubctt.

gv.

19,418
4,428

5,589

4,520
9,400

SR.

50
10

10

80

gl"-

22,500
5,700

5,000

4,200
11,810

SR.

Sawfettbe ïKerhmltmtg.

II. ($erid)t0t>ent><iltimg.

F. W<fdm>or»eufl«ric!)tt.

1. @ntfd)äbigungen hex ©efcfRnornen 1,129
2. fRetfeloften itttb Unterhalt ber ,Kri=

minaltammer 1,130
3. @ntf(ï)âbigitrtgett ber ©rfaijmcinner,

Solmetfcfjer unb SBeibel 1,131
4. Sureau foften 1,134
5. iüHetjinfe 1,136

G. »etreibMttftö« wtit» ftoitïurMmtet.
1. 93ureait= unb Sîeifeïoften ber silitfftc£jtê=

Beerbe 1,137
2. SBefolbungen ber Beamten 1,140
3. @ntfc£)äbigitngen ber ©teUUertreter 1,142
4. Sefolbnngen ber Sktret&ungëgetjiilfen 1,152
5. SBefolbungen ber Slngefteïïten 1,162
6. SBureaufoften 1,166
7. Formulare unb .Kontrollen 1,167
8. -JJltetjinfe 1,168
9. Soften in ®f)renfolgett|ndjen 1,169

H. Mett>erbc#<rid)te.

1. Koftenanteile bes Staates I, 171

A. ©krßeridjt
B. ©krßertdjtSKttttälei
C. 3fott8ßeridjte
D. ©eridjtgfdjreikmen
E. ©tutttSanhmltfdjaft
F. ©efdjtoflrnenßeridjte
G. Setreiktttßäs unb loitfnrsämter....
H. ©etuerkßeridjte

äöeitiger Ausgaben ala »eranfdjtagt gr. 2,264. 62

gv. 9t. gr.

21,527

4,961

6,001
5,184

11,810

SR.

30

70
42

gv- 9t. gv-

21,527

4,961

6,001
5,184

11,810

9t.

30

70
42

43,356 50 49,210 — — — 49,484 42 — — 49,484 42

1,128

104,098
2,283

105,227
113,962

12,297
5,570

13,670
1,102

40

25
80
05
90
90
85

15

1,200

113,800
2,000

110,000
130,000

12,700
6,200

17,200
1,500

—
11 70 1,256

109,939
3,503

111,374
129,609

12,802
6,481

17,200
1,099

70
80
95
35
90
60
20

05

—

—
1,245

109,939
3,503

111,374
129,609
12,802
6,481

17,200
1,099

80
95
35
90
60
20

05

359,341 30 394,600 — 11 70 393,267 55 — — 393,255 85

5,833 02 6,000 5,724 65 5,724 65

5,833 02 6,000 — — — 5,724 65 — — 5,724 65

104,585
65,663

248,217
249,334

38,910
43,356

359,341
5,833

45
85
20
05
50
30
02

114,500
71,220

272,185
263,485
43,325
49,210

394,600
6,000

—

2,975

11 70

115,708
70,958

273,031
263,913

43,158
49,484

393,267
5,724

80
75
20
30
41
42
55
65

—

—
115,708
70,958

273,031
260,938

43,158
49,484

393,255
5,724

80
75
20
30
41
42
85
65

1,115,241 37 1,214,525 — 2,986 70 1,215,247 08 — — 1,212,260 38



(15) Xi 14 - 135

Staate-Bedjmtn# fre» Hantelt* Bern fltr itas Jaftr 1908.

iltcrfjnuitfl

1907.

äBoraitfdjfaß

1908.
ganten unî» itedjntttujsnttailmt.

91

(fctnnufjmeit. 5lu0pben.

9te

dtnitaljttteit.
tttï

Wttsgabcit.

gr.

4,875
5,215
3,506
2,399
1,100

8t.

50
98

gr.

5,500
5,800
3,500
1,000
1,635

8t.

gaufettbe &ertt)<tftttng.

III.» 3ufU;.

A. tBerfraltuuoMoften t>er SufttjMtefiion.
1. SSefoïburtg bes ©elretârê 1,172
2. Sejolbungett ber IngefteUten. 1,173
3. Sureaufoften 1,176
4. Ûtecpïoften 1,177
5. ÏJlietjittfe 1,177

B. Wcfetjflct>uii0éfommifrion unt> «efeti--
tebifion.

1. Sîebiftmtê--, 3îebaltionê= uttb 2)ruiï=
foftert 1,178

^nfpeftorat für Me Slwté« uuï> (fteridjtê«
f(Treibereien.

1. 33efolbung beê Snfpeftors 1,180
2. Sureau= uttb Sïeifefoften bes|elf)eit 1,181

A. SKertonltuttflôfdjten bet ^uftijbtrcftioit • •

B. ©efe^BebungStommifflon witï» ©efeljrebijion
C. $ttfl>ettarttt für bie 3lmt8s unb ©ertdjtS«

fdjrttbereten

3Dîet)v 5tu«gaben at« ueranfdjtagt gr. 2,390. 82

gr.

5

5

8t. gr.

5,500
6,100
5,506
1,321
1,635

8t.

72
15

gr- 8Î. gr-

5,500
6,100
5,506
1,316
1,635

8t.

72
15

17,096 48 17,435 — 20,062 87 — — 20,057 87

3,004 3,000
3,000 10 3,000 10

3,004 — 3,000 — — 3,000 10 — — 3,000 10

5,250
1,634 25

5,500
1,800

5,500
1,567 85

5,500
1,567 85

6,884 25 7,300 — — — 7,067 85 — — 7,067 85

17,096
3,004
6,884

48

25

17,435
3,000
7,300

— 5 — 20,062
3,000

7,067

87
10

85

— — 20,057
3,000

7,067

87
10

85

26,984 73 27,735 — 5 — 30,130 82 — — 30,125 82



136 - té 14 (16)

Bfaaf*-Earning te Bantim# Bern flir te Saïfr 1908.

SRcdjmutg

1907.

äSorattfdjlaß

1908.
ftotrtett uni» itedjmmgsntbntten.

91

(finit tilmtett.

0 1j S

Stuêgaben.

9te

(finnafjnten.

t tt«

îlirêgnktt.

g*- SR. g*- SR.

ëattfenbe

III.» #oU?ei.

A. ÜtcrUtiUtuuflöfoftc« î><t Spolijciöirettion.

5r. SR. Sr. SR. Sr. SR. gr- SR.

15,125
28,188

7,687
3,270

90
36

15,375
32,900

7,600
3,525

—
1. SBefoIbmtgen ber Beamten 1,183
2. SBejolbungen ber IngefteEten 1,184
3. Sgureaufoften 1,188
4. SWietginfe 1,189

446 10

16,250
28,900

8,050
3,525

64 — —

16,250
28,900

7,604
3,525

54

54,271 26 53,400 — 446 10 56,725 64 — — 56,279 54

B. TÇrem&citRottiei uni» gafmôMttflêUjefeu.

1,007
10,789
21,850

90
40
81

1,000
10,000
23,000

—
1. Sßa|= itrtb grembenpolt^ei 1,190
2. 3;a()ttbungê= unb fêinbringungëïofien 1,191
3. ïrans:port= unb 9lrmenfuf)rfoftert I, 202 5,593 75

1,192
11,474
26,963 84

—
1,192

11,474
21,370 09

33,648 11 34,000 — 5,593 75 39,629 84 — — 34,036 09

C.

8,875
645,309

25,018
1,218
2,999

68,035
12,661

3,524
3,870
8,006

20,000

65
65
05
55
65
10

25
03
15

9,790
754,345
34,255

1,400
3,000

76,860
13,400

3,500
3,500
8,000

20,000

—

1. SBefoIbungen ber SBeamten I, 205
2. @alb ber Sattbjäger I, 216
3. SMletbuttg 1,218
4. 33ettmffnung uttb SluSriiftung I, 219
5. SBureauloftert I, 221
6. aJHetjittfe I, 230
7. Sôoï)ttmtgê= uttb SI)iobiliarent|d)äbt=

gungen I, 231
8. ärgtfoften 1,235
9. SSerfd)iebene Serioaltungslüften I, 2.39

10. IReifeentfcEjäbigurtgen unb $nftrul=
ttonêlurfe I, 243

11. 33eitrag aits bent Erträge ber ©elb=
bufjen 1,244

2,907

347

20,000

10

90

9,791
741,692
34,257

1,399
3,094

77,791

12,781
3,517
5,299

7,398

70
75
30
50
13

10
90
80

95

20,000

—

9,791
738,785
34,257

1,399
3,094

77,443

12,781
3,517
5,299

7,398

70
65
30
50
13
10

10
90
80

95

759,518 08 888,050 — 23,255 — 897,024 13 — — 873,769 13



(17) JV» 14 — 137

Staats-EeiljmutiT üeö Mantom Bern für üas Jaljr 1908.

9lcd)jutitß

1907.

Storattfdjlaß

1908.
ganten uttî» Itcdjmmgsrulrrihfli.

9t<

(Siitnahmcit. illusgabeit.

9t e

Einnahmen.

t It s

Wttögukit.

16,575
9,043

19,550

63,348
10,564
26,970

31

09
75

36
59

fr--

17,000
8,500

18,635

72,000
10,000
30,575

91.

Saufeitbe dermal tu tiß.

III.»

D. (Sefftttfltttffe.

1. $n ber fpauptftabt :

a. 9tat)ruttg ber ©efangenen 1,246
b. SGerjctjiebene SSeripjïegungêtoften 1, 248
c. ffltietjinfe I, 249

2. (jtt bert Sejirfen :

a. 9tat)rung ber ©efangenen 1,260
b. 33erfcbiebene Slertoftegungsloften 1,271
c. aJîietjinfe 1,273

E. atrafanftatlcn.
1. ©trafanftalt ££)orbcrg.

a. Sßerntaltung
b. Unterricht vtnb ©otteëbienft
c. Nahrung
d. 23erftflegung
e. ÎJtietâinê
f. ©enterbe

g. Sanbnrirtfcfiaft

33etrieb§ergebniê
b. ,jnüetttarberänberung
i. .^oftgelber

I, 274

2. ©trafanftatt @t. Sfohannfen unb 21rbeitê=

anftatt $nê.
a. älertoattung
b. Unterricht unb ©ottesbienft
c. 9taf)rung
d. SSerftftegunq

e. ^Jîietjinê
f. ©enterbe

g. SanbiüirtfdOnft

Setriebêergebnis
h. Sttöentarbercmberung
i. Äoftgelber
k. Beitrag auö betn Ulltotjot^eEjntet

I, 274

5v.

35

728
11

31.

70
80

5v.

17,296
8,134

18,635

74,161
13,491
30,575

91.

50
05

57
02

Tyr. 31. gv.

17,261
8,134

18,635

73,432
13,479
30,575

m.

50
05

87
22

146,051 79 156,710 775 50 162,293 14 — — 161,517 64

16,643
1,526

i 50,796
32,143
12,300
25,056
28,018

60
71

30
27

98
38

17,500
1,500

51,000
31,000
15,830
25,000
22,080

—

436
38

2,813
7,938

520
95,936
76,378

10

50
20

25
19

15,596
1,564

52,737
46,196
15,830
70,408
50,732

91
69
80
24

97
55

25,527
25,645

28
64

15,160
1,526

49,924
38,258
15,310

81
69
30
04

60,334
3,180

499

52
90
65

69,750

250
—

184,060
9,292

51

24
35
20

253,067
7,424

289

16
15
80

1,868 20
69,006

238

92

60

64,015 07 70,000 — 193,403 79 260,781 11 — — 67,377 32

15,703
1,134

37,209
26,683

9,890
11,668
60,650

41
52
52
03

57
22

17,250
1,100

40,900
22,700

9,890
11,550
51,700

—

1

2,473
4,814

26,776
151,392

60

30
58

65
78

17,821
1,132

42,773
39,341

9,890
15,076
82,601

58
42
61
20

05
57

11,700
68,791

8,670
10,000

60
21

17,819
1,132

40,300
34,526

9,890

98
42
31
62

18,301
14,740
7,737

10,000

69
85
20

28,590
7,000
8,200

10,000

—
185,458

3,463
8,670

10,000

91
40
45

208,636
14,197

43
45

45

23,177
10,734

52
05

15,305 34 17,390 — 207,592 76 222,833 88 — — 15,241 12

Beilageu zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909,



138 — JV» 14 (18)

Maate-Hrrfjmm# te Wiantem Bern für te Jnfjr 1908.

t.

fftedjnunß

1907.

SBoronfdjlaß

1908.
Junten mti> Jtertjnimgsrubrikfn.

91

(finnuputcn.

ob*
Sluêpkn.

91 c

dtitnaljnten.

in«
iKitögnbci

Sv.

22,137
1,221

51,293
116,236
11,236
11,576

172,034

31.

41
97
03
34
40
66
73

76
40
25

3*-

20,700
1,600

53,700
40,000
12,380
5,000

118,380

9t.

Sawfettbe 9$e?ttjaftitng*

III.» PoU;ei

E. Strafattftalte«.
3. ©trafanftalt Sßitstml.

a. Vertocdtmtg
b. llnterricpt urtb ©ottesbienft
c. Vaprtmg
d. Verpflegung
e. VHepstns
f. ©eluerbe

g. Sanblüirtfdjaft

Vetriebêergebnid
h. Snbentamränberung
i. iîoftgelber

k. Neubauten

I, 274

4. 3toan9£erâtef)urtgëattftalt Sradjfetoalb.
a. Verwaltung
b. ïlntcrridjt unb ©otteêbienft
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. Viteppnê
f. ©ewerbe

g. Sanblüirtfdjaft

Vetricbêergebniê
h. SnUeutarUeräuberung
i. Üoftqelber

I, 274

1. ©trafanftalt Sporberg
2. ©trafanftatt ©t. $opannfen unb 31rbeitê=

anftalt $nl
3. ©trafanftalt Söiptml
4. gwangëerjiepungêanftalt Sracpfeltoalb

gv.

967
145

2,681
59,720

1,242
69,248

391,426

525,430
39,734

5,639

9t.

35
45

20
05
53

gr.

26,997
1,465

63,065
99,251
12,380
50,745

276,379

9t.

38
17
68
40

Ol
44

gr.

18,503
115,047

9Î.

04
09

gv-

26,030
1,319

60,384
39,531
11,137

9t.

38
82
23
40
80

18,513
3,378
2,012

5,000

3,000
50,000

—
58
90
75

530,284
42,510

50,000

08
90

5,639 75

4,853
2,776

50,000

50

19,879 91 52,000 — 570,805 23 622,794 98 — — 51,989 75

6,765
353

9,253
5,655
1,160
2,121
1,757

26
05
94
65

85
63

5,940
320

8,450
4,600
1,100

600
1,810

—

631
620

2,178
12,506

95
10

50
77

6,916
639

10,256
6,436
1,100

49
10,997

16
92
55
70

85
69

2,128
1,509

65
08

6,916
639

9,624
5,816
1,100

16
92
60
60

19,308
607

3,650

42

30

18,000

2,000

15,937
1,168
5,123

32
80
60

36,396
2,374

250

87
80

4,873 60

20,459
1,206

55

9516,265 12 16,000 — 22,229 72 39,021 67 — — 16,791

64,015
15,305

19,879
16,265

07
34

91
12

70,000
17,390

52,000
16,000

—
193,403

207,592
570,805

22,229

79

76
23
72

260,781

222,833
622,794

39,021

11

88
98
67

67,377

15,241
51,989
16,791

32

12
75
95

115,465 44 155,390 994,031 50 1,145,431 64 — 151,400 14



(19) As 14 - 139

Btaafs-teijmmg tics Hanfnns Bern für has Hahr 1908.

1907.

S^oranf^lag

1908.
fönten uni) Jtedjitimprutrnlmi.

SR o Ij s

fêiitnaljmcit. SttMößttbcn.

SRetit«

3r.

9,454
304

16,248
9,473
3,870
9,409
1,618

28,322
471

4,522

44
50
50

23,328
10,197

23,525

10,000

44
40

84

108,798
128,482

650
1,201

19,213
500

2,908

2,386

65,789
2,032

67,821

gr. «.

15
66

9,550
700

17,000
10,200
5,100
9,400
1,800

31,350

5,400

25,950
10,600

17,065

19,485

20
37

78
70

55

30

107,000
107,000

300
1,000

20,000
500

19,800

65

80,000
2,000

82,000

Sa«fettbe ^ernmltuug.

III." Poltfci.

F. »rfämHuttfl 2Ufot)oliémué.

1. Slrbeitêanftalt fpinbelbanl:
a. Sertualtung
b. Unterricht mtb ©otteêbienft
c. 9taf)rung
d. Setpflegung
e. Slietjing
f. ©enterbe

g. Sanbroirtfcbaft

Setriebëergebnië
h. ^rtbentarberäitberung
i. $oftgelber

I, 275
2. Seitrag art baè 2lrbeiter£)eint uttb att

bert Sd)itü,auffid)töüeretn für erttlaffene
Sträflinge 1,275

3. Seitrag auê bent 31IÏDÉ)oljeÊ)nteI. I, 275

O. uni» ftoitjetïoftett.
1. Soften in ©traffadjen 1,315
2. Äoftenrüderftattnngen unb (MnUjrett I, 322
3. Sergutungen für ©ebüfjrenanteile I, 323
4. ©bergeridpgebitl)ren in $ufti<ifad)ert I, 326
5. Spolijeitoften I, 354
6. ilontorbat jntn ©d)tti>,e junger Seute

in ber grembe 1,359
7. ©treilë, auf}erorbentlicf)e Sßoli^eifoften I, 360

H. (vit» it flau».

1. (!ntfd)äbigung ber SMlftanbêbeamten I, 363
2. Snfftettionëtoften unb îlnfc£)affungen I, 365

Sr. Si.

12

240
3,085

12,452
12,780

28,571
1,346
4,643

34,561

16,698

51,259

123
339,972

1,846
2,565

344,508

Sr.

8,733
639

16,186
12,051
5,100
3,122

11,103

56,936
2,380

45

34

59,316

10,509

79 69,826

125,097
201,575

445
1,163

23,936

500
9,253

61 361,971

80,208
1,880

82,088

Sr. 5ft.

9,330
1,677

4,643

16,698

138,397

683

Sr-

8,721
639

15,945
8,965
5,100

35

28,364
1,033

34

24,755

10,509

18,566

124,973

445

21,370

500
9,253

17,463

80,208
1,880

82,088



140 - .N» 14 (20)

Staat#-Haltung fcc# Bantuit# Bern fnx fras laftr 1908»

9te<dnunß

1907.

SKoranWaß

1908.
gtoititn unît itertjmmgsnibrtlwtt.

«Rod:

dtnnaljitten. «Äuößttbeit.

Stein s

(Stnnadmen. Sluößobeit.

gr. 91

54,271
33,648

759,518
146,051
115,465
10,000
2,386

67,821

1,189,162

4,187
18,150
5,999
3,000
2,111

33,447

5,250

3,900
16,778
4,445
3,300

857

17,265

17,265

26
11

08
79
44

30
65

63

59,400
34,000

888,050
156,710
155,390

19,485
19,800
82,000

1,414,835

50

11

35

96

4,375
19,800
6,000
3,000
3,000

36,175

10
11

60

40

41

5,625

4,200
18,500
4,500
3,300
1,500

18.812

18.813

91.

Sattfettfoe ©etltmltuitg.

III." PoU?ci.

A. fBertonltuttßStojten bet Sßolijetöirettio«
B. ^rentbenpolijei nnb gapbttnßpiefen
C. «poltjeiforp

e'.

F.
G.

H.

©efänßnijfe
©trafanftalten
äMäntdfunß öes SUfoljoltömuS
,luftig uttb SJolijeifoften
(jfitotlftonb

äBentgev Stegafceit atss oeraitfdjfagt gr. 19,713. 89

IV. Pilitar.

A. tBertoaltungSfoften t>er Sireftion.
1. 93efolbung bee Setretârë II, 1

2. SSefoIbungen ber Slngeftellten II, 2
3. Slureautoften II, 5
4. «mietjittfe II, 6
5. lliübttniacljtntgeüorbereitiingen II, 7

B. âantonêfrtegëtommiffariat.
1. IBefoIbung bee .ft'antüvteltiegelom=

miffarê II, 9
2. äefolbung beë Ibjuitlten II, 9
3. ätefolbitngen ber Singefteilten II, 10
4. 93ureaufoften II, 14
5. SDtietginfe II, 14
6. @tnfletbnngë= nnb £>rgantfationê=

Î often II, 15
7. Äoftenanteil ber Honfeftion II, 16

gr. SR.

446
5,593

23,255
775

994,031
51,259

344,508

1,419,870

409

18,795

19,204

gr. SR.

10
75

50
50
79
61

56,725
39,629

897,024
162,293

1,145,431
69,826

361,971
82,088

25 2,814,991

4,375
19,800
5,997
3,000
1,133

34,306

38

44

5,625
4,200

18,500
4,898
3,300

1,476

82 38,000

gr. SR.

36

94

70

64

72

oo

27

18,795

gr. Si.

56,279
34,036

873,769
161,517
151,400

18,566
17,463
82,088

1,395,121

4,375
19,800
5,997
3,000
1,133

34,306

44

5,625
4,200

18,500
4,489
3,300

1,476

18,795

55

45



(21) Ai 14 — 141

Staate-Ketftmmg ties Kantens Bern flir tras Jaljr 1908»

9tedjtt«nß

1907.

ÜBoranfdjlaß

1908.
Ritten unî» |lertjiniit00rubnken.

91

diitnaljttten.

» :

iMitößttbcn.

91 c

dinnnljnten.

in«
ftugßaben.

S*- 9t. 3*- SR.

ëaufettbe

IV. Militär.

C. 3eugi)<m$ve«tvaUun0.

§r. 9t. gv. 9t. S«.--

«

91. gv- 9t.

5,250
20,507

1,876
1,012

2,700
15,672

26
25

75

5,500
22,020
3,000
1,300

100
2,700

17,310

—

1. SSefoïbuitg bee Steinältere
2. SSefoIbuttgeti ber Slngefteïïten
3. Sureouloftert
4. SSerfdjiebette S3eriDaltungëïoften
5. SOlobelliammlurtq
6. SWietjinfe
7. Äoftenanteil ber .ßeugljaueiuerlftfttten

1,608
120

16,633

35

09

5,500
22,002

3,569
1,123

100
2,700

02
22
30

16,633 09

5,500
22,002

1,960
1,003

100
2,700

02
87
30

15,672 76 17,310 II, 17 18,361 44 34,994 54 — — 16,633 10

1>. âcugbauôWertftfttten.

100,240
21,117

1,205
978

3,500
142,781

15,672
207

45
15
90
25

60
75
20

94,500
18,400

1,325
980

4,350
136,865

17,310
—

1. 3Irbeitêlbf)ne
2. SBerljeuge uttb gabrifationëmaterial
3. llttfallberfidieruttg ber Slrbeiter .*
4. ^tttë beë 33etriebëta)ritalê
5. 5tHietâinë
6. ßieferurtgett
7. SÔerrDaltungëtoften
8. $nt)etttartieränberung

6

144,258

568

63

40

98,989
21,212

1,389
1,069
4,350

504
16,633

97
54
90
25

09
143,754

568

63

40

98,989
21,206
1,389
1,069
4,350

16,633

97
54
90
25

09

274, 30 — — II, 18 144,833 03 144,148 75 684 28 — —

E. Sepot in 2>arf)éfeli>eu mit» Langnau.

6,711
3,387
3,900

72
86

6,900
3,450
6,200

—
1. 21uffid)t uttb Sluêlagett
2. SSerqütung beë 33uttbeë

3. -Dltetjinfe

6

1,286
60
82

4,683

6,200

35
1,286 82

4,676

6,200

75

7,223 86 9,650 — II, 19 1,293 42 10,883 35 — —• 9,589 93

Beilagen zum Tagblatt. des Grossen Rates. 1909. 36*



142 — JYs 14 (22)

Staat*-Brüptimg trr* Baitfmt* Bern für ï>as Safjr 1908.

fJtedjitunfl

1907.

®oïanfi^lafl
1908.

ganten unî» Itedjmmgsrubritttn.
91 al)--

diitnaJjuttn. Sluëgaben.

etn:
dinitofiiten.

Sr. su. Sr. ».

3,250
2,300

17,344
2,977

74,400
88,500

11,772

95
90

85

3,500
2,400

18,200
3,000

87,350
88,500

25,950

21,800
6,734

11,516
47,967

3,597

91,616

80
84
10
80

54

21,800
7,000

13,700
48,000

3,750

94,250

520,625
757

23,427
5,250

588,117
17,265

26
70
80

41
40

500,000
880

26,250
5,250

551,192
18,812

20,791 25

gaitfettbe &ettt>altung«

IV. pWitSr.

F. ftafertienbet-ttaltutt«.
1. Sefolbuttg beê Stertoalterê
2. Sejolbuttgett ber SlngefteEten
3. 23etrieb§!often
4. 2IttfRaffung bort Settmaterial
5. SJlieijtnfe
6. Vergütung ber (Sibgenoffenfdjaft

II, 20
11,21
11,31
II, 32

II, 33
II, 34

1.

G. «r<iê*>ertt>rtltuufl.

ber Âretë!ômmatt=@tttfc£)äbigung
banteii :

a. Sefolbuttgeu 11,35
b. Saggelber 11,36

2. Sureaufoften ber,ffretstDiiinianbaittcn 11,42
3. Sefolbungen ber ©eftionèdjefê II, 40
4. SfteErutertauéfjebimg II, 43

H. «oafefttott ber ©«fleibuttfl unb Slwérûftunfl

1. ïïlttfdjaffuttgen uttb Olrbeitslotjue
2. llrtfallberftd)eruttg ber Arbeiter
3. 3ttt$ bes Setriebêlafittalê
4. SJtietjinê
5. Steferttrtgett
6. Sktriebëïoften
7. sUtagajm=éittrtct)timgen

II, 55
11,57
II, 57

II, 57

II, 59
II, 59
II, 60

gr. m. Sr. SR.

24,340

8,600
88,500

121,440

557

557

15,613

746,614

762,227

95

95

25

25

36

41

77

3,500
2,400

41,760
2,996

95,850

146,506

21,800
5,944

15,270
47,366

4,073

94,454

685,604
778

22,992
5,250

18,795
27,000

760,421

Sr. SR.

40
10

50

3,500

10
54
30
30

24

44
746,614

84 1,805

41

93

ör.

3,500
2,400

17,419
2,996

87,250

25,065

21,800
5,944

14,713
47,366
4,073

93,896

685,604
778

7,379
5,250

18,795
27,000



(23) As 14 - 143

Staate-Unfjramg très Rantum Bent für te ter 1908.

fRedjmutß

1907.

Storanf^las

1908.
gionten unît jgtedjnmtgsruitrilttn.

9t

(Stttitaljmctt.

ofjs
SluSflitbtn.

9t e

(giitttaljitteit.

ins
Wubßaben.

15,127

21,359

31,425
27,459

698
1,039
7,132
5,117

16,230

SR.

11

48

12
70
05
83
37

gr.

26,000

9,000

31,500
27,500
2,500
1,500
8,000
5,500

22,520

SR.

Sattfettbe £$ertt>aftmtg.

IV. ptlitor.

J. sJlufl>ctt»nl)tuii(i uni» Unterhalt öeS KrieflS*
materials.

1. KriegSfommiffariat :

a. Belleibung urtb perf'ônliclje 2luS=

riifturtg II, 70
b. Srl'öS bon Kleibern II, 73

2. DeugfjauS :

a. Sperfonlicpe Bewaffnung II, 75
b. KorpSauSrüftung II, 77

c. yjhutitiun II, 79
d. (ïrluê bon Kriegsmaterial II, 80

3. Transporte II, 85
4. Slffefuranj II, 87
5. Blietjinfe II, 87

K. ®rldS non fantonalem Kriegsmaterial.
1. @rIöS bott alten Kleibern II, 88
2. @rlbS bon altem Kriegsmaterial II, 88

Ii. !Berf<f)ie»ene 9Hilit<trauSaat>en.

1. ©cpütjentoefen II, 89
2. Beiträge an neue Kabettengemepre II, —
3. llnterftiiipmg bon Familien bott

SDienftpfticptigen II, 359
4. Sibgen. Sßferbejäplung .II, 356

(Srftellung neuer Korpsfontrollen.)

gr.

117,711
18,981

28,197
21,161

329
8,529

613
699

13,114

SR.

30
98

45
60
90
11

80

75

gi-,

131,587
10,095

59,599
48,343

818
7,396
7,294
1,897

29,090

SR.

35
95

60
70
55
27
09
70

gr.

8,886

1,132

SR.

03

84

gr.

13,876

31,402
27,182

488

6,680
1,198

15,675

SR.

05

15
10
65

29
70
25

80,790 04 113,020 209,638 89 296,123 21 — — 86,484 32

508
1,940

95
29

500
1,000

943
800 59

943
800 59

2,849 24 1,500 — 1,743 59 — — 1,743 59 — —

19,339
533

1,705

60

55

18,000
1,000

— 13

3,604
252

20

75
35

22,572

4,806
1,180

15

50
45

— — 22,558

1,201
928

95

75
10

21,578 15 19,000 — 3,870 30 28,559 10 — — 24,688 80



144 — Us 14 (24)

Biaais-Herfinnng ties Haitians Bern für tras Jafjr 1908,

9tedjnunß

1907.

tBoranfdjtoß

1908.
gtanten uni» jndjmmgsnibrikeii.

9t

dtnnaljttttn.

0 jj s

«uößabcn.

9t e

(Sinnafjmeit.

in«
9tuößnben.

gv.

33,447
17,265
15,672

274
7,223

11,772
91,616
20,791
80,790

2,849
21,578

9t.

96
41
76
30
86
85
54
25
04

24
15

36,175
18,813
17,310

9,650
25,950
94,250

113,020

1,500
19,000

9t.

Saufettbe ^ethialtung.

IV. Pilitar.

A. SBertoaltuitßgfoften ber îùreftion....
B. &iiittonöfrießöfommiffuriat
C. SeuflljattlDerWttltttttß
D. geußijaugtoertfttttten
E. îefiot tn Tadjgfelden unb fcnnßnau
F. Änferneitberttmltunß
G. $rei§»er»mltunß
H. .Moitfcftioit Iter Sefleidung uni) îïlueritftuuft
J. ftufbcmaljrunß unît Unterhalt lieg iVrtcßös

ntnterinfê
K. (grlâë »on ïontonnlein frießginaterial
L. 56er|"(f)ieliene SRilitarnuößabcn

Seuigcr Su«gabert al« oeranfd)lagt gr. 27,441. 02

V. lirdjenroefen.

A. 4Scrtt>altu«ôéïofUn fcetr ®itettion.

I. bureau!often II, 93
2. Slitteil Sefolbung eines 2lngefteltten II, 93

B. «ßvoteftantifdie «irdie.
1. Sefolbungen ber ©eiftlidjen II, 98
2. Sefolbwtgêgulagen 11,100
3. 3öo£)mmg§entfct)cibigungen II, 102
4. ^olgentfdjctbigungen II, 103
5. Seibgebinge (ißenfionen) II, 104
6. Beiträge an iïoltaturen unb ctufjete

©eiftli'^e II, 105
7. Beitrag an ben reformierten ®otteê=

bienft in Sotottjurn II, 105
8. Seiträge an ißfarrbefölbungen II, 106
9. ïbeologifcbe SrûfungêEommiffion II, 107

10. Sîietginfe II, 1.08

11. Seitrag an bie ©eelforge ber berni=

fetjen faubftummen II, 108
(Steffiiburg, $farrf)auêbau unb Soêtauf ber

3ßot)nnng§entfct)äbigung.)
(ßönig, ipfarrtjauêbau unb fiostauf ber

SBofjnungSentfdfabigung.)

gv-

19,204
18,361

144,833
1,293

121,440
557

762,227

209,638
1,743
3,870

9t.

82
44
03
42
95
25
77

89
59
30

gv-

34,306
38,000
34,994

144,148
10,883

146,506
94,454

760,421

296,123

28,559

9t.

64
27
54
75
35
50
24
84

21

10

gv.

684

1,805

1,743

9Î.

28

93

59

gv.

34,306
18,795
16,633

9,589
25,065
93,896

86,484

24,688

9t.

64
45
10

93
55
99

32

80

255,452 78 332,668 — 1,283,171 46 1,588,398 44 — — 305,226 98

729
1,000

05

05

400
1,000

1,198
1,000

90 1,198
1,000

90

1,729 1,400 — — — 2,198 90 — — 2,198 90

669,523
6,371

17,157
47,237
24,704
5,597

580

1,412
1,205

; 149,520
1,200

18,000

18,000

45

10
65

40
20

743,000
7,000

16,600
48,000
25,600

6,225

580

1,415
2,000

178,750
1,200

—

1,412
215

40
40

736,275
5,754

17,431
48,244
24,949

6,225

580

1,942
178,750

1,200

50

60
15

80
1,412 40

736,275
5,754

17,431
48,244
24,949

6,225

580

1,727
178,750

1,200

50

60
15

40

957,683 — 1,027,540 — 1,627 80 1,021,352 05 — — 1,019,724 25



(25) JVÎ 14 — 145

Staate-Mtäprnng. tea Umtfmta Bmt fîir tea Jaljr 1908.

iUc^itunfl

1907.

Sdruitfdjtog

1908.
gtonten uttit itedjmmgsntbrikcit.

9t

(giitnaljmejt.

>ÜS

îluSgabcit.

9te

dêtmtaljtttett.

t It s

Ausgaben.

Sv.

128,960

2,100

11,078
1,865

40

91.

45

5r-

170,000
1,600
2,800
1,000

11,700
1,865

200

91.

ëaitfettbe ^erltmlhuiß.

V. furdjenroefen.

1. Sefolbungen ber ©eiftlictjen .11,358
2. Sejolbung^ulagen 11,112
3. 3Bo^nungêetttfcf)âbigungett .11,113
4. -^oljentfdiäbiguttgert 11,114
5. ßeibgebinge (^enfionen) II, 115
6. Beitrag att bie Sßefotbung beê Sijc£)ofê II, 116
7. ï^eologifc^e $rüfung§tommif|iott .11,117

D. Gbriftfatbolifd»« «ir<fce.

1. Sejolbmtgen ber ®eiftlid)en .11,118
2. Sefolbungêjutagen II, 119
3. Söüf)nurtgsent|d)äbtgmtgen .11,120
4. ^oljentfctjiibigungen 11,121
5. Seitrag an bie Sefolbung bes Sifcfjofêll, 122
6. Sfjeologifctje ^rit|ungstonnni|fion

A. SerüMltitngöfdjtcn lier Tircftion
B. 5ßrdteftantifd)e .ftirdje
C. !ftdmii(kfat|dlifrf)c .ftirrf)c
D. (Iljrtjitfatljdltfclje tôirdje

Sffieniger 2tuSi)a6en at« oeranfdjtagt fjr. 19,876. 25

VI. Hnterndjtsroefen.

A. Wmualtuuflöfoften bec Streftion uttb
bet Snttobe.

1. Sefolbung bes Sefretärs .11,124
2. Sefolbungen ber 91ngeftellten .11,125
3. Sureauïoften 11,129
4. ïïtietjittfe II, 131
5. ^riifungêtoften, Sterten, Üteifetoftenll, 141
6. <St)ttobaIïoften 11,142

3*

295

9t.

157,204
1,050
2,250

800
13,350

1,865
281

9Î.

60

3v-

13

91.

40

3*-

157,204
1,050
2,250

800
13,350

1,865

9t.

144,043 45 189,165 — 295 — 176,800 60 — — 176,505 60

15,012
2,500
1,762
1,012
2,750

115

50

50
50

60

17,150
2,500
1,850
1,050
2,750

200

—
—

— 17,150
2,500
1,850
1,050
2,750

—

— —

17,150
2,500
1,850
1,050
2,750

—

23,153 10 25,500 — — — 25,300 — — — 25,300 —

1,729
957,683
144,043
23,153

05

45
10

1,400
1,027,540

189,165
25,500

— 1,627
295

80
2,198

1,021,352
176,800
25,300

90
05
60

—
— 2,198

1,019,724
176,505
25,300

90
25
60

1,126,608 60 1,243,605 •—• 1,922 80 1,225,651 55 — — 1,223,728 75

4,562
12,474
6,640

935
7,426
5,960

85
05

35
10

5,125
12,100
7,650

950
7,500
4,000

—

7,809

— 5,125
15,333
7,729

950
15,354
5,062

30
10

15

25

—
—

5,125
15,333
7,729

950
7,545
5,062

30
10

15
25

37,998 35 37,325 7,809 — 49,553 80 — — 41,744 80

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 37



146 — JY° 14 (26)

Maat#-teaming üe* l^artftm# Bern für üa* Safp: 1908.

»tcdjnuitfl

1907.

Sornitfdjlaß

1908.
gtunten unît ikttjtutngsrulmken.

9t

fêiitnaljnten.

0 f) «

lusgubeit.

9te

(vinitiifjtneit.

tit#
iMusgulicn.

gl- st. gr. 9t.
gaufettbe £Bettoa(titttg.

gv- St. gi-- iß. gi- St. gi-- St.

VI. üntcrridjtfittiefen.

B.
304,178 35 311,090 — 1. Sefolbuttgert ber ^ßrofefforett unb

Honorare ber Sonnten II, 153 4,000 — 320,891 65 — — 316,891 65
3,166 65 2,500 — 2. ftenfiotteit

31,750 32,600 — 3. 23efolburtgen ber Slffiftenten. II, 158 600 — 32,825 — — — 32,225 —
36,273 60 37,300 — 4. Sefolburtgen ber îlnqeftellten II, 166 25 — 41,885 70 — — 41,860 70
65,002 55 64,000 — 5a S3erlraltimgë!often (Mobiliar, 33e=

beimng ic.) II, 174 1,753 45 73,532 05 — — 71,778 60
2,472 30 — -— (Sotanifcbeê Snftitut, Neubau, 0Ji'o=

blieruttg.)
8,098 05 — — 5b fpodjfdfule, ®ad;ftod, fDlöblieruttg II, 175 — — 6,058 35 — — 6,058 35
4,566 05 — — 5C 2Iuqeit£lintf, 9leubau, (Sinricbtung II, 178 1,534 95 13,830 95 — 12,296 —

98,015 — 141,285 — 6. OJitet^ittfc II, 179 — — 141,285 — — — 141,285 —
23,945 65 24,250 — 7. iBibliotbefett II, 181 — — 24,180 35 — — 24,180 35

8. Seljrmittel uttb ©iiBfibiarattftaltert :

14,451 75 1. Sßoliflintfc^e 9lnftalt. II, 183 — — 12,831 55 — — 12,831 55
2,820 50 2. @£)irurgifct)e Itlinif II, 185 187 — 3,829 87 — — 3,642 87
1,795 75 3. SJtcbyimfcfje .fHittt! II, 187 — — 2,586 95 — — 2,586 95
5,560 55 4. 2lttatomifd)e§ Snftitut II, 190 — — 6,136 69 — — 6,136 69
3,230 90 5. $ßl]t)fiologtjd)e§ ^nftitut II, 194 — — 3,337 05 — — 3,337 05
1,765 95 6. Sluqettbeilhmbe II, 196 — — 2,003 95 — — 2,003 95

519 70 7. Ottatrifet)=larbrtgol. Qnftitut II, 197 — — 1,150 90 — — 1,150 90
3,600 78 8. IBatMogifcbe luttait 11,200 — — 3,620 27 — 3,620 27
3,087 58 9. Slîebtgirt.^cÉjemifcÉjeê ^nftitut II, 203 — — 3,900 22 — — 3,900 22
3,121 80 10. ^t)giemfd)=ba!terioIog. ^nftitut II, 205 — — 4,043 20 — — 4,043 20
2,700 — 11. Spafteur^nftitut II, 207 5,000 — 7,700 — — — 2,700 —
5,532 70 12. ©rgattifdje Sljemie 11,210 — — 5,930 20 — — 5,930 20
5,863 — 13. Inurgattifcbe ßbemie 11,214 — — 6,083 25 — — 6,083 25
4,291 — 14. IBMifalifcbeê Cabinet uttb tel=

lurtfdjeê Dbferbatorium 11,217 — — 5,050 70 — — 5,050 70
1,472 65 65 000 15. SOÏitteralogifc^e Sammlung II, 218 — — 1,041 10 — — 1,041 10
3,873 65 ul/ jVv v 16. goologtfdje Sammlung. 11,220 — — 2,712 45 — — 2,712 45
4,660 65 17. Spbarmaceutifcbeë $nftitut 11,223 — — 4,791 88 — — 4,791 88

— — 18. PjarmaMogifdjeë ^nftitut — — — — — — — —
1,537 05 19. £>ermatoIogifd)e§ ^nftitut 11,226 — — 1,597 95 — — 1,597 95

991 70 20. ©eogra))l)tfcf)eê ^nftitut II, 360 — — 1,213 65 — — 1,213 65
2,002 60 21. ipfl)(|olDgtf(^eê Snftitut. 11,228 — — 1,922 85 — — 1,922 85

999 50 22. Jîunftljiftoriîdje Sammlung 11,229 — — 997 50 — — 997 50
2,232 11 23. Inatomte 11,231 — — 2,309 73 — — 2,309 73
— — 24. ^tjfiolögie — — — — — — — —
1,716 95 25. Ißatljologifdje Anatomie 11,233 — — 1,679 36 — — 1,679 36

401 70 26. Jlerjud)! S II, 234 — — 1,047 30 — — 1,047 30
785 95 27. Sfjtrurgifdfe IHmil -3 II, 235 800 — 946 05 — — 146 65
258 05 28. IDiebijiuifdie Mini! J:. II, 236 — — 805 05 — — 805 05

1,043 — 29. Intbulatorifdje Älinif s 11,239 4,273 35 5,355 70 — — 1,082 35
2,009 50 30. a3eterirtär=2tyotl)efe 11,241 3,027 40 6,024 75 — — 2,997 35
1,020 30 31. 33ibIiotl)e£ 11,242 — — 1,198 75 — .— 1,198 75

21,379 50 32. $nftitutêgebûbren 11,243 24,332 95 — — 24,332 95 — —
— — 33. Habaôerberitidjtungêanftalt

Sent, Qlettraq 11,243 — 1,000 — — — 1,000 —
714 30 — — (llnined ßaboratorium auf Sol b'Dleit,

Settrag.)

640,150 32 678,025 Uebertrag 45,534 10 757,338 52 — — 711,804 42



(27) JVÎ 14 - 147

Staate-Hrrfjramg üe* Danton« Bern für ira* Safjr 1908.

iHcdjnuiiß

1907.

SBoranfdjfaß

1908.
ginnten mtî> llerijmingôntbrikett.

ftdQ:
dimtaljmen. WuSpben.

et«
@titno§men. 5t«8ßttbeit.

Sr. 8t. Sr.

640,150

27,299

6,081
9,103
2,500

32

59

75
50

140,000
500

3,000

47,653
4,020
1,500

60
10

678,025

28,745

5,000
8,000
2,500

140,000
500

3,000

21,350
4,015
1,500
2,000

2,702

849,141

80

16 863,635

81.

51,000
220,001

633,264

50,400
10,489

40

45

58

51,000
228,105

660,000
5,200

51,025
15,700

965,155 43 1,011,030

Saufende SBeetualtung*

VI. interrid)t0ttiefett.

B.
Uebertrag

II, 2449. SSotartifc^cr ©arten :

a. 93etriebëred)mmg
b. Spadjtjinê
c. 33eitragbe§93urgerrateê bon Sern

10. Sierfpital 11,245
11. ÜJiatrifelgetber 11,246
12. Beitrag ber ©nmotjnergemeinbe

S3ern an bie Jioliflmtfd)e 2lnftalt II, 246
13. Beitrag an bie Ältnifen im $njel=

fpital :

a. Skitrag art bie liier Jïïiniten II, 247
b. Beitrag an bie Sefolbung bee

•fpûlfëdjirurgen II, 247
c. ^Beitrag an bie Setriebdtoften

beê 3tbntgett=9lt>f)arateê II, 247
d. Slmortifation ber 33aut>orfd)üffe II, 248
e. ä3ergütungfür©ebäubeuntert)alt II, 248

14. ^ennerfpital, Beitrag an bie Spolitlinif II, 249
15. 11 n ft I) iftorifclje Sammlung, 81n=

Raffungen II, 249
16. @leîtrotect)n. Unterridjt, @inrid)=

tungen II, 250
(|)t)gienifd) bafteriolog. Snftitut,
Setjrmittelanfcfiaffungen.)

C. IWlitUlfdiuUn.

1. .ft'antonöfdjulc Sßritntrnt, Beitrag 11,251
2. Staatèbeitrage an ©tjmnafien unb

Çrogtjmnafien II, 252
3. ©taatëbeitrâge an ©efmtbarfdjulert II, 262
4. $nfpeftion
5. Spettfionen für sjJiittelfd)ullei)rer. II, 267
6. ©tipenbien II, 270

Sr- 8t.

45,534

1,959

1,000
37,517

8,881

2,500

10

60

25

5,500

102,891

5,949
7,529

3,622

17,101

Sr-

757,338

23,253
8,945

31,106

140,000

500

3,000
26,854
4,020
1,500

2,000

3,857

95 1,002,375

51,000

242,585
689,922

15
49,625
15,225

20 1,048,358

Sr. 8t.

6,410
8,881

2,500

40

83

20

55

Sr. 8t

711,804

29,239

140,000

500

3,000
21,354
4,020
1,500

2,000

3,857

899,483

51,000

236,636
682,393

49,625
11,602

1,031,257

42

26

25
10

40

88

15

85



148 - JV« 14 (28)

ùïx Banfmts Bern fitr ïras Ja(rr 1908.

9te^nuttft

1907. 1908.
glitten »iîî» lUdinimgsrubrifwn.

9i u I)

dinna|ntcn.

Stein«
(*ittmii)tnett. Slttößaben.

S*-

1,453,517

101,001

100,931
26,426
15,044

40,000
168,146

1,829
49,600

3,312
3,570

51,183
43,496
12,088
3,600

2,073,749

7,817
30,399
23,286
14,829
6,405

92

82,645
3,505

16,460

69,691

S*.

1,470,000

101,358

104,000
25,500
15,000

40,000
170,000

2,000
49,600

3,000
3,800

54,000
47,000
13,000
5,000

04 2,103,258

16
88
07
98

28

7,800
31,400
28,000
17,000
11,840

100

81
95

95,940

15,500

76 80,440

ëaufettbe ©erhwltitnß.

VI. ilnterrtdjtsniefett.

D. ^rimarfrfjuteti.

1. Drbentlidje ©taatêpïagen att Set)ier=

befolbmtgen
2. Äufjerorbenttictje ©taatSjutagen att

arme ©emeinben
3. Seibgebinge (Sßettfiottett)
4. Seiträge an erweiterte Oberfaulen
5. Beiträge an Setjrmittet unb Sibtio=

treten
6. Setträge an ©ctjuthauêbauten
7. ïïîâbdjenarbeitêfctjulen
8. Turnunterricht
9. ©chulinfpettoren

10. Stbteitungêweifer Unterricht
11. fpanbfertigteitöunterriä)t
12. Seiträge an Sehrmittel für@d)üter
13. $ortbilbungëfc£)uIe
14. ©tetfoertretung tranter Serrer
15. Seiträge an Ülnftalten für anormale

Äinber

II, 278

II, 282

II, 287

II, 290

II, 293

II, 295
II, 297

II, 299
II, 301

II, 302

II, 304
II, 306
II, 308

II, 320

II, 322

E. SeJjtetrWUmnflSanftaUen.

1. Seutfdjes Sef)rerfeminar :

A. Unterfeminar §ofwit.
a. Sertoaltnng
b. Unterricht '
c. 9Iat)rung
d. Serftflegung
e. Stietjinê
f. Sanbmirtfchaft

Setriebsergebnis
g. AnbentarOcränberttng
h. Äoftgelber

II, 323

352

50,000
34,822

166

40

26,370

111,751

28
7,723
3,698
2,937

919

15,306
926

15,612

31,845

Sr-

10

20

1,469,208

151,049
135,638
29,408

15,017
40,000

165,509
2,000

49,600
3,458
3,790

52,936
49,776
39,562

3,775

30 2,210,731

7,915
39,379
26,115
19,275
12,470

666

105,822
2,571

22 108,393

%x. 8t.

98

65
40
30

20

45

65

90
65
65

83

53
13
51
75

50 252

42
25

15,612

67

Sr. 3t

1,468,856

101,049
100,816
29,241

15,017
40,000

165,469
2,000

49,600
3,458
3,790

52,936
49,776
13,192

3,775

2,098,980

75

7,887
31,656
22,416
16,338
12,470

50

90,516
1,644

76,548

65
05
65

20

45

65

90
65
45

53

43
03
94
45

10
85

45



(29) JVs 14 — 149

Staate-ferfjramg fcr« Battftm# Brnt für üas Jafjr 1908.

fftcdimtng

1907.

ÜBdrattjdjlaß

1908.
Junten unît |lcdjnungsruttnkcn,

9t

dtititafjnten.

D h «

Wugpbeit.

9te

(tinnahmen.

in«
9hrêpben.

gv.

474
3,703
1,500

169
188

34,184
2,365
8,050

51,046
420

5,260

91.

20

80
55

90
15

15

85

gv.

500
3,500
1,500

150
250

34,500
2,000
7,875

54,150
435

9t.

Saitfettfoe Söernwltmtß.

VI. Kntcrrirf)tsniefcn.

E. £e(tmi>iU>utta$anft<tUtn.

B. ßberfeminar Sern.
a. SßcEtunltung :

1. 9J{obiIiar,2lnïaufu.Unterf)alt 11,324
2. SSetjegung, SSeïeuc^turtg, jc. II, 326
3. SKbmart 11,327
4. 33ureauïoftett II, 328
5. ©ebftube, Unterhalt .II, 329

b. Unterricht :

1. Sefolbmtgen II, 330
2. fiefjrrnittet, SSibliptljet, jc. II, 331

c. ÏJHetjinê II, 333
d. ©tipenbien II, 334
e. fReifeentföjäbtgttng 11,335
f. @mrtc£}tungöloftett .II,336

2. Seminar ißruntrut.
a. äterroaltung
b. UnterridE)t

c. 9lat)rung
d. SSer^ftegung
e. Sanbrnirtfctjaft

Setriebêergebniê
f. ^ntoentartoeränberung

g. ßoftgelber
h. Sttyenbien für Sjterne

II, 338

3. Seminar ^inbelban!.
a. äkrmaltung
b. Unterricht
c. 57at)rung
d. SSerpftegung
e. afiiet^inê

Setriebêergebnië
f. ^nüentarüeränberung
g. fioftgelber

II, 338

gv.

460

91.

75

gv-

546
5,791
1,500

162
235

34,600
2,342
7,875

50,950
420
833

91.

30
50

50
90

65
38

40

gv- 91. gv.

546
5,330
1,500

162
235

34,600
2,342
7,875

50,950
420
833

91.

30
75

50
90

65
38

40

107,362 60 104,860 — 460 75 105,257 63 — — 104,796 88

5,824
26,908
16,087
5,841

7

05
31

28
97

6,300
27,900
16,200
6,500

—
2,477

262
70

35
6,127

31,652
16,301

7,909
3

80
43
37
66
70

—
—

6,127
29,175
16,039

7,839
3

80
08
37
66
70

54,668
1,987
8,660
8,400

61
60

56,900

7,700
7,800

—
2,809

409
9,825

35
30

61,994
2,380

7,800

96
70

9,825
—

59,185
1,971

7,800

61
40

56,396 21 57,000 — 13,043 65 72,175 66 — — 59,132 Ol

1,668
7,953
9,970
3,543
1,255

19

15
56

1,700
8,440

10,555
4,200
1,240

— 424
143
36

70

50

1,706
11,160
8,120
4,239
1,506

80
06
53
05
70

—
—

1,706
10,735

7,977
4,202
1,506

80
36
53
55
70

24,389
643

4,785

90
30

26,135

4,785
—

604
290

5,675

20
80

26,733
424

14
70

5,675
—

26,128
133

94
90

20,248 20 21,350 — 6,570 — 27,157 84 — — 20,587 84

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 38*



150 — JVs 14 (30)

Staats-Hetfjramg ties ftantxm* Bern für îra* Haljr 1908.

fftedjnnnß

1907.

Siornnfdjlaß

1908.
flatten uni» ftadjnnngarubnken.

9ti
($tnnaljttten.

h *

9lu§pben.

Sie

Einnahmen.

i tt S : ;

Wttsgcibcn.

»•

4,259
5,478

12,797
3,690
2,305

SR.

25
68
20
25

gv-

4,340
5,600

13,175
3,600
2,555

SR.

Saufenbe üöerttmltuttg.

VI. ilnterridjtsroefen.

E. £et)rerbUt>unflg«nftalten.

4. ©eminar Seieberg.
a. Sersnaltimg
b. Unterricht
c. 9tat)rung
d. Serpftegung
e. SMetjinS

Setriebëergebniê
f. ^nbentarberänberung

g. Hoftqelber

II, 338

5. SBieberijolungêturfe uttb Sßenfionen.

a. ©emittarIet)rer=Sßenfionen II, 339
b. 2ßteberholmtgö= unb gortbiU

bungêïurfe II, 340

6. ©djlneig. ©djulausftelhtng, Seitrag II, 341

7. Seitrag aus ber Sunbes|ubüention
(VI. J. 2. d.) II, 341

Sr-

155

SR. Sr.

4,455
5,585

12,244
4,491
2,555

SR.

80
93

60

Sr. SR. Sr.

4,455
5,585

12,244
4,336
2,555

SR.

80
93

60

28,530
361

5,370

38
50

29,270

5,500
E

155
168

5,465
E

29,332
155

33
13

5,465
—

29,177 33

22,798 88 23,770 — 5,788 — 29,487 33 — — 23,699 33

3,400
1,115

— 4,100
2,000

— — — 4,100

1,983 75

— — 4,100

1,983 75

4,515 — 6,100 — — — 6,083 75 — — 6,083 75

3,725 3,800 4,000 4,000

3,725 — 3,800 — — — 4,000 — — — 4,000 —

60,000 _ 60,000
60,000

60,000

60,000

60,000 — 60,000 — — — 60,000 — — —



(31) Ki 14 - 151

Staats-Eerfjramg très üatttmts Berti fur îras Jafjr 1908.

1907.

Soranfdjlag

1908.
gtontflt uni» Itertjnungsnibnlwn.

M

tëinnaljjtten.

a jj s

Sluôflaben.

Ut
(fiitnafjmeii.

in «

Sluëflttbcit.

3v.

69,691
107,362

3t.

76
60

&

80,440
104,860

1st.

Saitfettbe ^ertoaltuttg.

VI. Unterridjtsniefen.

E. ÂfftrerbUMittfléanfïaltftt.

1. Sentfcfjeê 8el)rer)"emmar :

A. linterfeminar ^ofmil
B. Oberfeminar Sent

2. Seminar Sßruntrut
3. Seminar |jinbelbant
4. Seminar Oelsberg

5. äöieberfjolnngSfurfe unb ißenfiorten
6. SdjuIanSftettung, Seitrag
7. Seitrag aub ber Sunbeêfubuention

F. îaubftummciirtuftnltfu.

1. ïaubftnmmenanftatt Siünct)enbitct)|ee.
a. Sermattung
b. Uttterrtdjt
c. Safjrung
d. Serpflegnng
e. StietjinS
f. ©emerbe

g. Sanbtnirtfcfjaft

SetriebSergebniS
h. $nbentarberänberung
i. Äoftgelber

II, 343

2. ïanbftummenanftatt SOaberrt.

Seitrag beê Staates .11,343

3. 2nubftummen=SubftituticmSfi>ttbS.
Zinsertrag II, 343

Tyv.

31,845
460

9t.

22
75

108,393
105,257

9t.

67
63

gi'- 9t. ge.

76,548
104,796

9t.

45
88

177,054
56,396
20,248
22,798

36
21
20
88

185,300
57,000
21,350
23,770

—

32,305
13,043
6,570
5,788

97
65

213,651
72,175
27,157
29,487

30
66
84
33

— —

181,345
59,132
20,587
23,699

33
01
84
33

276,497
4,515
3,725

60,000

65 287,420
6,100
3,800

60,000
—

57,707

60,000

62 342,472
6,083
4,000

13
75

60,000
—

284,764
6,083
4,000

51
75

224,737 65 237,320 — 117,707 62 352,555 88 — 234,848 26

4,163
8,631

20,276
9,986
4,700

628
776

45
15
10
50

05
90

4,380
9,600

20,600
10,200
5,820
1,000
1,000

— 15
98

213
495

6,157
4,091

20

40

50
80

4,361
9,364

22,237
11,351
5,820
5,328
1,927

80
40
60
80

30
45

829
2,164

20
35

4,346
9,266

22,024
10,856
5,820

60
40
60
40

46,352
233

12,030

25
35

48,600

11,600

11,070
1,517

12,360

90
20

60,391
1,555

35
10

12,360
—

49,320
37

45
90

34,555 60 37,000 — 24,948 10 61,946 45 — 36,998 35

8,850 9,000 9,525 9,525

8,850 — 9,000 — — — 9,525 — — ----- 9,525 —

2,351 50 2,300 2,508 25 2,508 25

\ 2,351 50 2,300 — 2,508 25| — — 2,508 25 — —



152 — JVs 14 (32)

Staatejfcripnmg trr# Bauten# Bern fur tra# Jaïjr 1908.

atc^nuitfl
1907.

Soranfrfjlafl
1908.

fönten unît tSUdjnnngsrubrilwn.
9t

diitnajjmett.

'Ü!
9luößa(ien.

9t e

dtnitaljmen.

t It S

5tu8{jabtn.

%x.

34,555
8,850
2,351

SR.

60

50

gv-

37,000
9,000
2,300

SR.

ëattfenbe &e?tt>a(iung.

VI. ifaterrid^roefen.

F. îaubftummcuauftalten.
1. Saubftiumnenanftatt iittcl)ettbltd;fee
2. $aubftutnmenanftalt Söabern
3. 2aubftummen=©ubftitutionëfonbë

G. «ttttft.

1. .ÇtiftorifcÉjeê Slufeum
a. 23eitrag att bie Setriebëtoften II, 344
b. Seitrag für Sanbanïauf, 9lmor=

lifaliott 11,344
2. Äunftmufeum, SSeitrag att bie Se=

triebêïoften II, 344
3. 2llabemtfdfeflitttftfammluttg, Seitrag II, 344
4. yjiufitfdfule, Seitrag II, 345
5. ©c^weijerifc^eg ffbiotiton, Seiträge II, 345
6. @c£)tueijerifdfeStbliograf)t)ie, Seitrag 11,345
7. Srfjaltung Don Äunftaltertümem II, 346
8. „Särnbütfd)", Seitrag 11,347
9. érftelluttg bes berrtifc^ett Ur£unben=

trerfê II, 348
10. @tabtlt)eater, Seitrag att bett Setrieb II, 349
11. 21If)itte§ Stufeum, Seitrag 11,349
12. SInfauf beë ©eutâlbeê Doit ©iron. II, 349
13. Sient)arb=$)enfmal, Seitrag .II, 349

(|>a(ler=£)entmal, Seitrag.j

H. 8et»rmittel»©erlaö.

1. Sefyrmittet.
a. Sorräte auf 1. Januar
b. (SrfteUungêîoften ban Sefjrmitteln
c. @rlbê bon Sefjrmittetn
d. ©ratiseremptare
e. Sorräte auf 31. SDejember

2. Setrieböfoften.
a. Sefolbungen
b. 9lrbeitêlb£)ne
c. Sîagajim unb Sureaufoften
d. Slietjinë
e. ffradjten unb Sporti
f. 3in3 bes Setriebsfafntatö

&r.

24,948

2,508

SR.

10

25

61,946
9,525

SR.

45

Sr-

2,508

SR.

25

%x.

36,998
9,525

SR.

35

41,054 10 43,700 — 27,456 35 71,471 45 — — 44,015 10

13,000
10,000

3,000

3,000
4,300
1,000

300
5,763
2,000
3,000

5,000
500

30,000

25,000

30

15,000
10,000

3,000

2,000
4,300
1,114

300
8,050
2,000
3,000

5,000
500

30,000

—

2,450

1,000

—

15,450

10,000

3,000
4,000
4,300
1,114

300
8,852
2,000

3,000
5,000

500
30,000

500

—
—

—

13,000

10,000

3,000
4,000
4,300
1,114

300
7,852
2,000

3,000
5,000

500
30,000

500

—

105,863 30 84,264 — 3,450 — 88,016 — — — 84,566 —

296,645
130,108
202,130

329
261,686

15
70
05
10
85

271,059
103,574
154,052

385
256,488

—
572

161,184

255,747

55

65

80

262,259
115,498

551
491

40
55

70
20

161,184

255,256

65

60

261,686
115,498

551

85
55

70

36,733 95 35,522 — 417,505 — 378,800 85 38,704 15 — —

6,250
2,073
3,217

995
966

6,588

40
40

45
10

7,525
1,750
2,586
1,930

900
5,000

— 31

1,461

55

30

7,125
2,203
3,655
1,930
2,234
5,557

80
05

20
45

— —

7,125
2,203
3,623
1,930

772
5,557

80
50

90
45

20,090 35 19,691 — 1,492 85 22,705 50 —- — 21,212 65



(33) Jß 14 — 153

tits Maxttom Bmt fnv ïraa Jafjv 1908.

Meinung
1907.

^oraitf^lay
1908.

ganten mtî> |lbdjmtngsntijriltnt.
Mot)--

($i»naljtiten. »XuSp&cit.

etns
«mtuufjmcn.

Bfr-

2,688

13,955

16,643

36,733
20,090

16,643
16,643

60
60

353,659

100,000

30,000

33,700
60,000

50,000

79,959

1,500
1,500

60

1,800

14,031

60 15,831

35,522
19,691

15,831
15,831

80

45

35

353,000

100,000

30,000

30,000
60,000

50,000

83,000

1,500
1,500

8t.

Srtttjrettbe &ettt)aftittt(j*

VI. ifaterridjtawcfen.

H. i'ef)rmttt«l«21frlrtfl.

3. (Srtragëbermenbnng.
a. 2lmtlii|eë ©dfutbtatt, lîoften
b. Setjrerberjeicfjniê
c. Einlage itt bie Dtefectoe

1. Sefjrmittet
2. Setriebêfoften

Setriebêertrag
3. @rtragêbertt>enbung

II, 350

J. *Bunt>eëfut>t>entt<m für öie 'llttmarfcfjuU.

1. Beitrag beê Sunbeê 11,351
2. Sermenbung :

a. Settrag art bie 8et)rerberfid)e=
rungêtaffe II, 352

b. Sei'trag att bte (Sinfanfstoften
alter Serrer itt bie 8et)rerüerfid)e=
ruttgëïaffe 11,352

c. ffufctjiiffe att Seibgebinge. .II, 353
d. ©taatêfeminare, Settrag an bie

Sietjrfoften (VI. E. 7.) II, 353
e. Seiträge an betaftete ©emeinben

mit geringer ©teuertraft .II, 353
f. Seiträge an bie ©emeinben, 80 tRp.

auf ben iprimarfdfiiter .II, 354

K. «ctömpfuufl öce 2ïifof»oliëtm»ê.

1. Seitrag aus bem Stltotjoljelfntet II, 355
2. Seiträge an .Çîinbertjorte .II, 355

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

gr- 3t. gi"-

417,505
1,492

418,997

85

85

418,997 85

353,659

353,659

80

80

1,500

1,500

3,339
431

13,720

17,491 50

378,800
22,705

401,506
17,491

85
50

35
50

418,997 85

100,000

30,000
33,345

60,000

50,000

80,314

353,659

1,500

1,500

gv-

38,704

17,491

353,659

70

10

80

1,500

8t. gl"- 9t.

3,339
431

13,720

05
70
75

17,491

15
21,212

50
17,491

65

50

80

100,000

30,000
33,345

60,000

50,000

80,314

1,500

50

70

10

89



154 — Ns 14 (34)

Staats-Hrifimutg très Bantmts Btait für üas Jafjr 1908.

9tedjitunß

1907.

Soranfdjtofl

1908.
#anten uttfr Itcdjmmgsntbrilicn.

9t

fêtnttaljnten.

1 f) S

SHusgabcit.

9t e

(Stunaljmen.

ins
ftuSßaben.

gv.

37,998
849,141
965,155

2,073,749
224,737
41,054

105,863

81.

35
16
43
04
65
10
30

gr-

37,325
863,635

1,011,030
2,103,258

237,320
43,700
84,264

SR.

gattfenfee itcrnmltitiiß.

VI. Untcrridjtamefen.

A. ^cnuttltunptoftcH Der îirettion u.betS^itobe
B. §od)fi!jule
C. §ttttelfd)ulen
D. HJriutarjdjitleit
E. 8ef)rerbUbuttß8anftalten
F. SEttuiftninittenanftalten
6. $«nft
H. 8e{jmitteJs$erlaß
J. Sunbegfubbenttoii für bic ^rimarfd)ulc

K. SOefämbfuitß beb Wlfoljoliömtiö

2ReIjv Stuggaben alg »cranfdjfagt gv. 54,363. 57

VII. ®emeittbeiocfen.

A. iMccwaUutiflfiifoftcn J>tt ®irtftiott be£

C9emein»et»efeit$.

I. 33efolbuttg be§ ©eïretârê III, 1

2. SFefolbuitgen ber Slngeflelltert III, 2
3. Sureaufoftett III, 4
4. ametainfe III, 5

SReljv lusgcibett a(« »eranfd)(agt $v. 482. 25

VIII. Jirmenroefe«.

A. »«rttmUuufldfofteu öct 2)it«(tion M
Sïtromtoeîett«.

1. SSefolbuttgert ber Beamten III, 6
2. Sefolburtgett ber Sttngeftellten. III, 7

3. SBureaufoftett III, 10
4. 3JJietjini*e III, 10

gr-

7,809
102,891

17,101
111,751
117,707
27,456

3,450
418,997
353,659

1,500

SR.

95
20
30
62
35

85
80

gv.

49,553
1,002,375
1,048,358
2,210,731

352,555
71,471
88,016

418,997
353,659

1,500

SR.

80
83
20
83
88
45

85
80

g». SR. gr.

41,744
899,483

1,031,257
2,098,980

234,848
44,015
84,566

SR.

80
88

53
26
10

4,297,699 03 4,380,532 — 1,162,325 07 5,597,220 64 — — 4,434,895 57

4,500
2,900
2,499

870
10

4,625
3,200
2,000

995

5,125
3,200
1,982

995
25

5,125
3,200
1,982

995
25

10,769 10 10,820 — — — 11,302 25 — — 11,302 25

9,563
11,550
6,267

940
85

10,625
12,500
5,000

950

1,600
10,625
16,386
5,528

950

60
30

3 0,625
14,786
5,528

950

60
30

28,320 85 29,075 1,600 — 33,489 90 — — 31,889 90



(35) A» 14 — 155

Staat#-Beaming fre# Canton# Bern für îra# Jafjr 1908.

Meinung
1907.

Soranfdjtofl
1908. fönten mtî> ftedjmmgsnibrilwn.

Mol)
(vimtafjtttett.

»ein:
Œinttaljœen. MitSguben.

fr-'-

364

5,250
591

17,281

23,487

1,044,646
340,332

262,925

311,270
200,000

2,159,175

12,750
8,500

10,975

8,700
10,100

10,350

5,850

12,575

gr. 3t.

20 400

5,500
1,200

18,000

47 25,100

995,000
340,000

250,000

315,000
200,000

79 2,100,000

79,800

78,000

78,000

Saufende SBeehmÜmtg.

VIII. ^rmenroefen.

B. Uommiffiott uttJ» 3m>eftorcit.

1. Cantonale Slrmenfommiffiott 111,11
2. kantonaler Mrmenirtfpeftor :

a. Sefolbung III, 12
b. Meifeloften 111,13

3. Slrmeninfpeïtoren III, 16

C. Stattmpfleac.

1. Beiträge art ©enteittben:
a. Seiträge für bauerttb llnterftüljte III, 19
b. Setträge für Oorübergetjenb llti=

terftü^te III, 22
c. Setträge gemäfj §§ 59 uttb 123

21. © III, 34
2. 21u§lt)ärttge Slrmettpflege III, 50
3. Mujjerorbentlidje Seiträge att ®e=

meinben III, 52

1>. Scjirfé« unt» ®ewteinJ>e=5Beri>flefluii03=
anftaltcn, ©citräflc.

1. Oberlänbifdje Slnftalt itt lltjigett 111,54
2. Seelänbifctje ülnftalt itt SSorben 111,54
3. 9Jlitteltättbifä)e Slnftalt itt Miggis=

berg 111,54
4. Stabtbernifdje 3lnftalt itt küf)leti>il III, 55
5. Cberaargauifdje Slnftalt itt 3)etten=

büt)l 111,55
6. ®mmentt)alifd)e Slnftatt itt fjriettiö=

berg III, 55
7. Ülnftalt bes 21mteë Signait in

Sangnatt III, 55
8. Serfdjiebene ®emeinbe=2lnftatten 111,56

gr. 31.

20

20

1,720

2,373

25,319

29,418

40

40

54

gr. 3t

352

5,500
1,092

16,889

85

95
62

23,835 42

1,044,455

339,889

269,430
328,149

200,000

2,181,925

12,975
8,475

11,025
8,500

10,100

10,350

5,625
7,600

74,650

gr. 3t.

26

gr. 3t.

352

5,500
1,072

16,889

23,815

1,042,734

337,516

269,430
302,830

200,000

49

40

44
39

2,152,511

12,975
8,475

11,025
8,500

10,100

10,350

5,625
7,600

74,650

85

55
62

02

72



156 - JVs 14 (36)

Staat«-Urtfjram# tre« tentan« Bern für tra« la^r 1908,

1907.

3$oranf(f)(aö

1908.
ginnten mti> Jtedjnmtgsrutirilten.

m e t it s

6êtnitaf)men. 3ltt8p6eii. «unmifimcit. IMuöpbcn.

3v. 8Î. Sr. 9t. Sr- 9t. Sr- 9t.

2,500 2,500
— — 3,500 — — — 3,500 —
— — 3,500 — — — 3,500 —.

— — 3,500 — — — 3,500 —
— — 2,500 —• -— — 2,500 —
— — 6,000 — — — 6,000 —
— — 2,500 — — — 2,500 —.

— — 2,500 — — — 2,500 —

— — 10,000 —• — — 10,000 —

— — 36,500 — — — 36,500 —

23 10 3,697 61 3,674 51
621 80 4,697 75 — — 4,075 95

1,017 90 15,262 83 — — 14,244 93
2,113 25 10,929 36 — — 8,816 11

160 — 5,330 — — — 5,170 —
21,562 80 15,773 23 5,789 57 — —
25,498 85 55,690 78 — — 30,191 93

1,730 50 2,114 30 — — 383 80
9,925 — 1,347 50 8,577 50 — —

87,154 35 59,152 58 — — 21,998 23

3,278 72 3,278 72
45 — 3,994 93 — — 3,949 93

340 — 14,620 10 — — 14,280 10
1,179 20 11,286 20 — — 10,107

— — 4,835 — — — 4,835
17,052 84 11,887 64 5,165 20 — —

18,617 04 49,902 59 — — 31,285 55
2,483 — 2,495 — —• — 12 —

10,155 — 1,350 — 8,805 — — —
81,255 04 53,747 59 — — 22,492 55

Sr- 9t. Sr- 9t.

2,500 2,500
3,500 — 3,500 -—

3,500 — 3,500 —
3,500 — 3,500 -—
2,500 — 2,500 —
3,000 — 3,000 —
2,500 — 2,500 —
2,500 — 2,500 -—

— 7,000 —

23,500 — 30,500 —

3,398 94 3,500
3,925 68 4,200

14,465 62 13,500 —
9,196 61 8,200 —
5,670 — 5,330
6,747 38 4,980 —

29,909 47 29,750 —
70 90 — —

8,135 — 7,750 —

21,845 37 22,000 —

3,241 09 3,200
3,697 65 4,000 —

13,332 40 13,400 —
8,396 70 8,500 —
5,330 — 4,835 —
3,914 74 3,500 —

30,083 10 30,435 -—
971 — —

8,317 50 7,935 —
22,736 60 22,500 —

Saufetibe ©ertualiung.

VIII. Urmcnmcfen.

E. ©ejirfê* uitb ©riwat^rjitïjunflêanftaltci^
©eittftfl«.

1. Orphelinat in ©aignelégier
2. Orphelinat ttt üßruntrut
3. Orphelinat in ©DUrtelort)
4. Orphelinat in £)elëberg
5. Orphelinat in ilteccmbitier
6., grjieïjuttgêcmftcilt in Oberbtpp
7. grgiepungscmftalt in Snggiftein
8. ér-pepungêanftalt im Steinpbljli
9. 21nftalt für fd)tt>ad)ftnnige Jîinber

tn Vurgbßrf

111,57
111,57
111.57
111.58
111,58
111.58
III, 59
111.59

111,59

F. «nti tonale @raicf>itttflêattftalten.

1. Sanborf.
a. Vermaltung
b. llnterridft
c. Dtaprung
d. Verpflegung
e. Vlietjinfe

*

f. Sanbnnrtfcpaft

Vetriebêergebniê

g. ^nbentarberänberung
h. ßofigelber

III, 60

2. ïtanuangen.
a. Vermaltung
b. Unterricht
e. îlaprung
d. Verpflegung
e. VHetjinfe
f. Sanbmirtfdjaft

Vetriebêergebniê

g. Jnbentaröeränberung
h. iîoftgelber

III, 60



(37) JVs 14 — 157

Staat#-l&rfjmmg te# Kantmt# Bmt für tra# Jal|r 1908.

fftedjmmß

1907.

Voranftfjlag
1908.

gtanten mtîi Ittdjmmgsruitritibit.
9t

Einnahmen.

1 tj i
9ltt8ßakn.

9te

(Einnahmen.

in«
Üluögalieit.

&*

2,967
2,560

15,857
6,041
3,317
8,895

9t.

30
73
81

50
69

%x.

3,000
3,300

14,450
6,500
3,785
7,135

9t.

ëattfettbe SBerhmïtuiifl.

VIII. Drmcnrocfen.

F. ftatttonaU ©rjicbuttftSanftalten.

3. (Mad).
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. ülaprung
d. Verpflegung
e. VHetjinfe
f. Sanbwirtfcpaft

Vetriebêergebnië
g. Snbentaröeränberung
h. Jîoftqelber

III, 60

4. lïeprfat).
a. Verwaltung
b. Unterricht
c. Vaprung
d. Verpflegung
e. VHetjinfe
f. Sanbwirtfcpaft

Vetriebëergebniê

g. ^nbentarberänberung
h. .fîoftgelber

III, 61

5. Vrüttelen.
a. Verwaltung
b. Unterricht
o. ytaprung
d. Verpflegnnq
e. Vitehtnê
f. Sanbwirtfipaft

Vetriebêergebniê
g. ^nöentarberänberung
h. ßoftgelber

III, 61

gv.

26
387

1,747

23,413

9t.

70
45

14

3*-

3,196
2,508

15,450
8,543
3,792

15,210

91.

46
19
55
66
50
66 8,202

9t.

48

gr.

3,196
2,482

15,062
6,796
3,792

9t.

46
19
85
21
50

21,848
288

7,767

65
80
50

23,900

7,400

25,574
158

9,075

29
80

48,702
1,227
1,210

02
80

7,865
—

23,127
1,069

73

14,369 95 16,500 34,808 09 51,139 82 — — 16,331 73

3,435
3,697

11,687
8,239
3,090
5,742

18
23
78
72

69

3,300
4,100

12,000
5,500
4,660
3,250

—
50

1,207
184
30

15,005

10
50
20
80

29

3,549
4,286

13,067
7,658
4,660

15,430

69
58
67
23

84

— —
3,549
4,236

11,860
7,473
4,630

425

59
08
47
43

55

24,407
2,477
6,170

22
40

26,310

5,620

16,477
2,867
6,487

89
60
50

48,653
1,042

865

Ol
20 1,825

5,622
40
50

32,175 12

20,714 62 20,690 — 25,832 99 50,560 21 — — 24,727 22

2,826
3,223

13,481
7,510
3,980
5,707

27
79
07
66

15

3,135
4,400

13,350
6,500
3,765
4,000

—

405
1,296

13,594

30
48

12

3,062
3,537

14,392
8,765
3,765
9,971

02
22
34
13

05 3,623 07

3,062
3,537

13,987
7,468
3,765

02
22
04
65

25,314
2,100
8,052

64
50
50

27,150

7,150
—

15,295
780

9,550

90
85

43,492
868

1,257

76
60
50 8,292 50

28,196
87

86
75

19,362 64 20,000 — 25,626 75 45,618 86 — — 19,992 11

Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909. 40*



158 — JVs 14 (38)

Staate-Berfjramg fce« Hauten« Bern fur tra« Mjr 1908,

SJtedjnunjt

1907.

Soranfdjlag

1908.
Ritten uni» iterfjmmgsmbnfcett. Iii

Hinnahmen.

ih*
Ausgaben.

9te

(Einnahmen.

in«
Ausgaben.

gt. SR. Sr. s.

£<tttfettbe SBertualtttitg,

Sr. 9t. Sr- 9t. Sr- 9t. Sr 9t.

VIII. àrmemucfett.

4,043
3,837

14,081
10,831
4,390
2,366

39
25
23
30

14

4,000
3,900

15,000
8,805
4,385
1,090

—

F. Kantonal« @«)teftun0$anftalten.

6. ©onbilier.
a. Sterwaltung
b. Unterricht
c. ïtatjrung
d. tSerpflegung
e. SJtietjinè
f. 8anbn>irtf<haft

348
1,947

32,372

50

05
30

08

4,215
2,690

15,425
9,543
4,385

31,845

40
53
07
84

10 526 98

4,214
2,690

15,077
7,596
4,385

90
53
02
54

34,817
1,648
9,154

03
25
80

35,000

9,000
— g-

h.

Setriebëergebniê
^nbentaroeränberunq
$oftgelber

34,667
1,002
9,887

93

50

68,104
3,020
1,085

94

8,802 50

33,437
2,018

Ol

24,013 98 26,000 III, 62 45,557 43 72,209 94 — — 26,652 51

2,268

3,101
1,001

320

62

23
97

25

2,660
2,300
8,760
4,740
1,200

780

—

7. Sobereffe.
a. SSeriDûltung
b. Unterricht
c. Nahrung
d. SSerhflegung
e. tJJlietjinS
f. Sanbtüirtfchaft

511
254

4,354

8,268

50
74

45

2,355
1,354
4,405
6,331
1,200
8,160

77
40
29
90

42 108 03

2,355
842

4,150
1,977
1,200

77
90
55
90

6,051
1,653

57 18,880

3,900
— g-

h.

Setriebêergebniê
$nbentarberänbernng
.ffoftgelber

13,388
2,237

487

69

50

23,807
7,263

60

78

427 50

10,419
5,026

09

7,704 57 14,980 — III, 62 16,113 19 31,130 78 — — 15,017 59

21,845
22,736
14,369
20,714
19,362
24,013

7,704

37
60
95
62
64
98
57

22,000
22,500
16,500
20,690
20,000
26,000
14,980

—
1. Sanborf
2. Slarmangen
3. (Mach
4. ßehrfah •

-5. Örüttelen
6. ©onbilier
7. Sobereffe

37,154
31,255
34,808
25,832
25,626
45,557
16,113

35
04
09
99
75
43
19

59,152
53,747
51,139
50,560
45,618
72,209
31,130

58
59
82
21
86
94
78

—

—

21,998
22,492
16,331
24,727
19,992
26,652
15,017

23
55
73
22
11

51
59

130,747 73 142,670 — 216,347 84 363,559 78 — — 147,211 94



(39) JVÎ 14 - 159

Staats-terfimmg tes Hantons Bern pit Iras Jaljr 1908.

fRedjnunß

1907.

Saraitfdjlnß

1908.
tönten uttî) indjnmtgsraforilmt.

91

(fitttttaljitteit.

a $ «

Stitëpben.

9t c

(ginnaljmeit.

in«
»Äuöpkit.

gv-

23,210
22,397
5,000

19,927

20
10

35

gV-

24,000
23,000
5,000

20,000

31.

Sttufetibe ^crUmltumv

VIII. ^rmcnrocfcti.

(4. ©erfdjietxtte ttntcrftüüuugen.

1. Verufêftipenbten III, 65
2. Verpflegung franfer Âaittonêfrember III, 176
3. Veiträge an Imlfëgefeltfdjaften im

3Iuêtanbe .III, 70
4. Unterftüijungen bei ©cpabeit buret)

Vaturereiqniffe III, 71

H. »etömpfttttfl *e* SWïoftoliêmuê.

1. âufdtjufj ouê bem Sltfopo^eptttet III, 72
2. Vetämpfung bes Ultopuliêmue III, 74

J. ©eHräge an ©nftallen für ©autett ttttfc
einrieptuttgen.

1. 3ufc£)u^ aus bem Unterftû|ungê=
fonbê für îtnftatten III, 75

2. Veiträge an 3Irmen= unb .fîranten=
anftalten unb ©emeinben (öibe Setail
auf ©eite 123 pienaef)) III, 76

gv- 31. gv.

23,027
29,617

5,000

19,944

31.

50
55

50

gv- 31. gv.

23,027
29,617

5,000

19,944

31.

50
55

50

70,534 65 72,000 — — — 77,589 55 — — 77,589 55

34,423
34,423

70
70

39,000
39,000

38,802 25
38,802 25

38,802 25
38,802 25

— — — — 38,802 25 38,802 25 — — — —

117,493

117,493

40

40

—
103,502 70

103,502 70

103,502 70

103,502 70

— — — — 103,502 70 103,502 70 — — — —



160 — JVs 14 (40)

Staats-Hrrfiramg très Hartfmts Bmt für tras Jafjr 1908.

!Hcil)iiU!t(i

1907.

$«ronidjlaß
1908.

ilnntett unî> lierijuungsrubrttien.
9t

(finua()ntcn.

1 l) s

9lu§ßakn.

9t e

drinnaljnten.

t n s

tfluößakit.

gv.

28,320
23,487

2,159,175
79,800
23,500

130,747
70,534

9Î.

85
47
79

73
65

8*.

29,075
25,100

2,100,000
78,000
30,500

142,670
72,000

st.

ëattfettfee &ertuaftmtg.

VIII. Urtnenttiefen.

A. $ertoialtunß8foften ber îireftion
B. âoutmtffton una ^»ÎVcftore«
C. 9lmcuf)fleße
D. 9kjtrf8Uer))fleßunßSanftaltett, Söettriiße
E. ©ejirföerjie|unß§ttitjlaltett, ©citruße
F. kantonale (fr}ie()uitßöiutft«ltcn
G. $eridjteaene ttnterftittjungeit
H. äöefant)>funß 911fo()oltôutuô
J. SBettrüße au Wnftattcn für Sauten una

dinrtdjtunßen

9Äef)r ?lu«gaben at§ üeranfd)[agt gr. 66,828. 13

IX.a Polbtmrtfdjaft.

A. SWmaUuttflêfoften ber $ireïtio»i beo

Stwetn.

I. Sefolbung beë ©eïretârê III, 78
2. Sefolbungett ber Slngeftetttert III, 79
3. iBureaufoften III, 83
4. «miet3infe III, 83

B. ©tatifttt.
1. Sefolbuttg beê 23orfteî)erë III, 84
2. SBejolbuttgen ber Slngeftellten III, 85
3. Sureauloften unb ©rucHoften III, 87

1,600
20

29,413

216,347

38,802

103,502

3Î.

40
54

84

25

70

Sr-

33,489
23,835

2,181,925
74,650
36,500

363,559
77,589
38,802

103,502

9t.

90
42
26

78
55
25

70

Bfr- 91.

31,889
23,815

2,152,511
74,650
36,500

147,211
77,589

9t.

90
02
72

94
55

132,515,566 49 2,477,345 — 389,686 73 2,933,854 86 — — 2,544,168

4,000
11,900
5,088
1,830

60

4,187
12,800
5,000
2,045

70

5,125
12,800
5,080
2,045

5,125
12,800
5,010
2,045

22,818 60 24,032 — 70 — 25,050 — — — 24,980 —

5,000
6,050
4,541 77

5,500
6,600
4,000

—

8 50

5,500
6,600
4,009 71

— 5,500
6,600
4,001 21

15,591 77 16,100 8 50 16,109 71 — — 16,101 21



(41) m 14 — 161

Staats-fetïintmg ürs âarttuns Bent für üas Jafjr 1908.

iRciljUUtlfl

1907.

üBornnfcljlaß

1908.
ftoitten imi» Jktfjnimgsrutirilictt.

9i<

dtmtaljnten.

IM

»Ritsgabeit.

9te

fêtnitajjttte».

ins
tRuöflulien.

Sr.

8,078

10,980
201,829

12,000

2,958

8,100
831

4,595

1,440
1,200

25,000
5,330

17,500

32,920

9t.

24

40

29

94

31'.

9,000

9,000
220,000

12,000

| 4,000
\ 1,400

8,100
1,500

4,500

2,400
1,540

25,000
5,300

20,000

25,000
1,200

9t.

Saitfettfre söeihmltmtß.

IX.» IMkstmrtfdjaft.

C. .v>(»»t>ct uni» ©ettxtbe.

1. görberung Doit .franbel unb ®e=
toerbe im allgemeittert III, 90

2. ©emerblidje Siipenbien III, 93
3. 7yctrf)=, ,f?un[t= unb ©emerbefchulen III, 98
4. .Oantonaleë ©emerbemufeum III, 99
5. |mfbefc{)Iaganftalt u. £ntf|d)miebel;urte :

a. $urfe III, 100
b. ajîietâinë III, 101

6. §anbet§= ttitb ©emerbefammer :

a. Sefolbungen ber Beamten. III, 102
b. ©itgtngögelber unb 9teifet>er=

qütimgen III, 103
c. IBureau= unb 9lei|"eloften, 5publi=

fationen III, 105
d. 3?efolbungen ber Ingeftellten III, 107
e. SRietjing III, 108

7. £edjnifum Siel, 93auloften, Beitrag III, 109
8. ^auëtotrtfcl)aftltd)eë93tlbitngêwe)en III, 110
9. Beitrag an bie berniidjen 33erle^rë=

bereine III, 112
10. 8ef)rlmg§roe|en III, 115
11. ^nflJeftorat beê bernifd)eit ®par=

laffenberbattbeë

I>. Cantonales ïerfjnifum in »nttjborf.
1. Unterricht :

a. Setjrerbefolbungen
b. Sehrmittel

2. Sßerlualtung :

a. 9luffid)të= unb ^rûfnngêlontmiffion
b. 23ureau= unb fHeifeïoften
c. Neigung, Seleud)tung, iReintjaltung
d. Ébmart

tBetriebêergebniê
3. ©cfjulgelber
4. ^Beitrag ber ©ettteinbe Söurgborf
5. Beitrag beê 93unbeê

6. (gtipenbiett
7. Srtrag ber SBiefe

III, 120

Sr.

4,777
11,505

215,025
12,606

4,383

805

10,688

11,154

9Î.

60

40

40

Sr-

15,564
25,585

446,279
24,606

7,609
1,400

8,100

879

5,306
2,957
1,540

25,000
15,988

20,000
51,713

9t.

32

45

22

39

Sr. 9Î. Sr.

10,786
14,080

231,254
12,000

3,225
1,400

8,100

879

4,501
2,957
1,540

25,000
5,300

20,000
40,558

91.

72

45

60

22

99

332,762 87 349,940 — 270,944 40 652,527 38 — —- 381,582 98

73,804
7,557

834
3,439
8,319
2,345

60
28

30
12
81
45

77,000
7,900

800
3,300
7,700
2,800

—

375
210

20
262

60
85

78,107
7,983

838
3,119
8,632
2,552

59

60
58
78
20

— —
77,732

7,773

838
3,098
8,369
2,552

59

60
98
93
20

96,300
14,837
15,856
33,828

4,215
65

56

85

99,500
13,300
17,133
34,800

3,950

—

868
14,979
17,085
34,063

65

45
50
95

101,233

3,625

75
14,979
17,085
34,063

65

50
95

100,365

3,625

30

35,928 71 38,217 — 67,061 90 104,858 75 — — 37,796 85

*

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 41



162 — Nt 14 (42)

Bfaafe-llerfimmg fre# Bantima Bern fur Ira« Saïjr 1908,

1907.

ÜBoranfdjlng

1908.
Ritten uni) $ett)mingsnibrikcn.

9t0lj:
diitnaljmen. Ausgaben.

9letns
(fittnaljttten. Sluëgabett.

gv.

1,500
697

3,960
650
950

7,758

5,000
2,000

9,900

1,990
2,751

4,366

13,100
5,737

1,431
494

478

11

25

15

90

70

38,516 61

40,365
23,220

6,917

2,400

7,827

30
50

80

gr-

05
75
25

05

1,500
1,000
5,500
1,000
1,380

10,380

5,000
2,000

11,760

4,375
3,700

4,000

13,600
6,000

1,500
500

1,300
810

11,510

35,035

45,000
21,000

8,000

3,000

8,000

5,000

Saufettbe SKerhmïtuitg.

IX.a $olk«mrtfd)aft.

E. ÏUiafi ttttt» «cttddtt.

1. Sefolbmtg beê ^nfftettorê III, 121
2. 33ureau= unb fReifeïoftcrt beêfelben III, 122
3. Sttfyeftionêloftett ber gidjmeifter III, 123
4. ÜJtaffe, ©einigte uttb Separate III, 124
5. aftietjing III, 124

F. £ebett$mitte(poli}ei.

1. 6tjemt)cf)eg Saboratorium :

a. äefolbung b. llatttonedjcmtfere
b. SInteil beêfelben att ben 3lna=

ïtjfeïoftert
c. Sefolbungen b. 9ïffiftentert uttb

beê 2lbtnartê
d. SRietjing
e. 6f)emi£aliett, fiitteratur, 23e=

leucfjtmtg te
f. fftilcîerftattimgen bon 2ïnalt)fe=

{often
2. tUacfjtcbauert :

a. S3efolbungen ber (ïjpertett
b. 9leifebergütungenunb$ureau=

{often
c. Sotalegjftertenf.gleifc^fc^auen
d. Stéarate unb Sîeagentien
e. 3nftru{tionê£urfe

3. tSureautoften unb Srudfoften.
4. 33uttbeêbeitrag

III, 125

III, 125

III, 127

III, 127

III, 129

III, 131

III, 132

III, 134

III, 137

III, 137

III, 139

Ct. »efätubfun« beê tUlfottoliémuë.
1. Beitrag aits bem Sllto^o^e^ntel III, 141
2. 93e£ämf)fimg beê 2ll£ol)oItêntuê itn

oltgemeinen III, 143
3. beitrage an .U>od)= unb |jauêf)al=

tungêturfe III, 145
4. ^Beitrage an 3Mfstud)en, ,{?affee=

unb Sfietîe^aïïen III, 146
5. Skiträge anSrinlertjeilanftalten unb

^oftgelbbeiträge jur Unterbringung
bon unberutögtiefen Printern III, 148

6. üteferbe für ©runbung einer ïrinfer=
Ijeilanftalt im $ura III, 148

gr- SR.

26

26

4,889

34

4,923

44,970

13,697

40

40

40

50

90

30

58,667 30

gr.

1,500
672

4,564
436

1,380

8,553

5,000

2,000

11,760
4,375

3,795

13,765

6,063
1,267

47

532

48,606

23,462

20,956

1,230

8,018

5,000

58,667

gr-

05
70
90

65

37

4,889

55
25
55

50

22

44,970

30

40

30

gr-

1,500
672

4,564
410

1,380

8,527

5,000

2,000

11,760
4,375

3,795

13,765

6,029
1,267

47

532

43,682

23,462

7,259

1,230

8,018

5,000

91.

05
70
50

25

37

05
25
55

50

32

40

80

10



(43) As 14 - 163

Staat#-l&rfimmg te# laittun« Item für te# Saljr 1908.

(ftedjnunß

1907.

$oranfdjIag

1908.
ftmtttn Mitî» lledjnungsrubnkcn.

!)lol)
fêiitnaljœen,

éteins
(fiitna()mcn.

art- at. S»-

7,699
1,232

55
60

7,000
1,500

8,932 15 8,500

22,818
15,591

332,762
35,928

7,758
38,516

8,932

60
77
87
71

05
61

15

24,032
16,100

349,940
38,217
10,380
35,035

8,500

462,308 76 482,204

4,970

2,750
1,518

350

85

15

5,600

3,000
1,600

400

9,589 10,600

Situfettbe ^evumltumi.

IX.a Polkstmrtfdjaft.

H. %euttpottiel.

1. geuetpoltjet
2. $îtft>eïtiott ber Sbfcfyanftalten

III, 149

III, 150

A. Sertomltuitßöfoften ber îireftioit
B. ©tatiftif
C. ôaitbel unb ©etoerbc
D. iantanalcb Sedjnifunt
E. 9Jlafj mtb ©etoidjt
F. ge&ettguuttetyoltjei
G. ©efäm|)fttttß bcê îllfofjaliômuô
H. $e«er)ioïijei

SKefyr Ausgaben at« »eraitfdjlagt S1'- 39,740. 66

IX.b (ßcfunbtjcitstticfc«.

A. SUcrlvaltunaéfoftcit.

1. ©cmitâtëïoïïegium, ^rüfungett, $tt=
fyeïtiottett III, 153

2. Sefolbuttg bes 3ïnge[teïïten III, 155
3. »ureaufoften III, 157
4. ajlietainfe III, 158

Sr. at-

115

115

70
8

270,944
67,061

26
4,923

58,667
115

50
40
90
40
90
30

401,817

394

394

Sr. at

8,098
1,290

9,389 05

25,050
16,109

652,527
104,858

8,553
48,606
58,667

9,389

40 923,762

20 5,924
3,000
1,611

400

20 10,935

Sr.

06

55

55

Sr.

7,983
1,290

9,274

24,980
16,101

381,582
37,796

8,527
43,682

9,274

521,944

5,530
3,000
1,611

400

10,541



164 - JV» 14 (44)

Staate-Beriptimg üc* îianttm# Bern für to Saür 1908,

»cdjnuno

1907.

ä^orattf^laß
ginnten unîi gtedjnungeruhriken.

9t. Slie t Jt «

19U8. <ftmtal)ttten. 9fMgßttben. (mmttiljjtteit. 91u8ßnbcn.

gr. 3t. 3t. gr- 3t. Sr- 3t. 3t. gr. 3t.

gattfettbe üermnltnnfj.

IX.b ©efunöljeiiöttiefen.

B. <$efnnî>f)ettêtt>efen Im allgemeinen.

5,440 95 8,000 -— 1. SHEgemeine Sanitâtêbcrïehren 111,174 40,140 25 49,721 75 9,581 50
2,377 10 3,500 — 2. ^mfjfroefen III, 162 — — 2,828 40 — 2,828 40

550 — 550 — 3. äöartgelber an Sterbe III, 162 — _ 550 _ — 550 —
133,318 35 144,628 — 4. Beiträge ort bie Sejirt8tranfen=

anftalten III, 166 35,366 10 184,464 — — 149,097 90
26,000 — 26,000 — 5. beitrage an Spe^ialanftalten für

Ironie III, 167 — — 26,000 — — 26,000 —
50,000 — 50,000 — 6. Seiträge an baö $nfelfpital unb

an bas ütufjertrantent)au0 III, 167 — — 50,000 — — 50,000 —-
338,401 74 330,000 — 7. (ïnueitenmg ber fyrrenpftege III, 167 — — 356,523 55 — 356,523 55

556,088 14 562,678 — 75,506 35 670,087 70 — 594,581 35

3$rauenfi>ttal.

17,061 19 17,060 1. Serinattunq 602 74 18,196 77 17,594 03
4,318 30 4,500 — 2. Unterricht 496 95 4,590 42 4,093 47

43,193 47 42,000 — 3. Stafjrung 1,314 45 42,090 26 40,775 81
33,435 32 32,500 — 4. Serpflegung 3,468 70 35,628 74 32,160 04
2,010 20 2,000 — 5. ®t)nä!otogi[ct)e ^otitlinit — — 1,998 — 1,998 —

17,200 — 26,940 — 6. Stietâinë — — 26,940 — 26,940 —
117,218 48 125,000 — Setriebêergeïmiê 5,882 84 129,444 19 123,561 35

14,487 — 13,000 — 7. Äaftgetber Dan Pfleglingen 10,937 50 26 -— 10,911 50 — —
4,995 40 5,000 — 8. .fîûftgelber üon ^ebammenfchüleriniten 5,350 — — — 5,350 — — —
2,300 — 2,000 — 9. Hoftgelber Don härter)ctjüterinnen 2,400 — — — 2,400 — — —
1,136 80 — — 10. ffnnentartreränberung 928 35 939 10 — — 10 75

96,622 88 105,000 — III, 168 25,498 69 130,409 29 — — 104,910 60

1>. A>et>ammenfnife.

1,595 35 2,500 — 1. $oft= unb 3teifeentfd)äbigungen 111,169 1,725 15 _ 1,725 15
58 — 200 — 2. Seêinfeltionêmittel, Seiträge III, 170 — — 200 — — — 200 —

1,653 35 2,700 — — — 1,925 15 — — 1,925 15



(45) As 14 — 165

Staat*-Homing trm Gantait* Iten fitr îia* ilal|r 1908.

1907.

$orattfdjta8

1908.
Ritten unb ikdjmmgsnibrikim. ft0$:

dinitafj«tctt. Wwäflitben.

c t n :

dinttaJjnten. 5lu8flttben.

gr. SR. gr. SR.

91,074
2,692

234,809
116,423
46,685
10,695
7,999

04
01
45
41

35

472,988
28,964

321,893
32,685

72
50
65

147,374

96,412
1,365

250,557
118,376
95,698
19,107
32,185

511,116
1,313

290,557

221,872

57

35
30
35
50

65
65

20
90
75

35

93,000
2,300

208,775
117,000
55,610
12,000

7,000

457,685

310,000
32,685

115,000

100,600
2,000

230,000
107,700
114,050
13,650
16,000

524,700

280,000

244,700

ëtmfettbe g&erfttaftung«

IX.b bfcfuniiljeitsroefen.

E. Svmmnftalt ütWitbau.

1. SSertoaltung
2. ttnterridjt unb ©ottesbienft
3. 9Iat)rung
4. Serpfïegung
5. Stietjinfe
6. ©enterbe
7. Sanbtoirtfcfjaft

SBetrtebëergebniê
8. $nt>entartteränberung
9. Jïoftgelber

10. Seitrag beë âôalbaufottbê

III, 171

F. 3fvrenattftaU SRttnftnoen.

1. Sertoaltung
2. Unterridjt unb ©otteêbtenfi
3. 5tat)rung
4. Serpflegmtg
5. Sîietjjinê
6. ©emerbe
7. Sanbtttirtfcfjaft

Setriebêergebnië
8. ,3!nüentart)eränberung
9. Uoftgelber

III, 172

gr. SR.

5,096
12

23,549
39,588
2,103

45,430
99,934

215,715
8,715

345,462
32,685

602,577

951
508

29,059
5,466

200
107,717
124,735

268,637
14,051

324,516

607,205

gr. SR. gr. SR.

78

30

103,991
2,030

263,658
159,568
57,595
34,165
89,365

710,375
29,741
5,165

745,282

104,481
2,002

279,247
129,417
114,327
91,347
98,292

819,116
10,585
14,978

844,679

37
36
14
95

83
52

47

30

10

40

gr. SR,

11,264
10,568

340,296
32,685

60

16,370
26,442

3,466
309,538

30
45

80

98,894
2,017

240,109
119,980
55,491

494,659
21,026

142,704

103,530
1,494

250,188
123,950
114,127

550,478

237,474

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 42*



166 — JVÎ 14 (46)

Staat#-Helming tic# Hantun# Bern für üa# Jafyr 1908.

9tedjn«ng

1907.

Soranfdjtog

1908.
Ritten nnî) itcdjmmgsritbnltftt.

9ti
«unnn()mcit.

lljï
Ausgaben.

91 e

dtnnaljnten.

in«
Wuögnbcit.

38,195
1,378

90,907
46,897

9,224
5,065
8,736

91.

43
71
27
89

56
09

39,450
1,700

90,000
53,280
23,570
6,000
6,000

SR.

Saufenbe Sßevttialiuttg*

IX.b GSefunöljeitsroefen.

G. ^rrenanftalt »cdelat).

1. äterttsaltung
2. Unterricht uttb ©otteêbienft
3. 9taf)rimg
4. SSerbflegimq
5. ÛJÎietjinë
6. ©eroerbe
7. Saribtuirtfc^aft

33etriebêergebnië
8. ^nbentarberemberung
9. ,t?oftgelber

III, 173

A. SlertottltURß
B. ©efnnblieitbniefett int allgemeinen
C. $ranettf)>ita!
D. §ebammenfurfe
E. $mnanftalt SBalbau
F. 3mnanftolt SWiinjtngen
G. Smnanftnlt SMelat)

3ReI)r Shtëgaben a[« wcranfd)tagt gr. 59,257. 51

X. Pamuefen.

A. »eroaltungêfoften Ret centralen »an«
i>evn>altun0.

1. 33efolbnngeit ber Beamten IV, 1

2. 33efoIbungen ber SÄngeftettten IV, 2
3. S8ureau= unb 3teifeto[ten IV, 8
4. ÏJltetgtnfe IV, 10

gi'-

3
236

24,029
10,510

1,330
36,043
98,085

SR.

45
70
65
65

05
20

gi'

48,102
1,784

121,201
63,594
25,290
33,684
87,143

SR.

52
16
60
40

57
47

gl-.

2,358
10,941

SR.

48
73

gr-

48,099
1,547

97,171
53,083
23,960

SR.

07
46
95
75

172,801
22,153
95,759

65
75
30

196,000

93,000
—

170,238
8,341

111,472

70
80
90

380,800
19,007

1,043

72
55
40 110,429 50

210,562
10,665

02
75

99,196 10 103,000 — 290,053 40 400,851 67 — — 110,798 27

9,589
556,088

96,622
1,653

147,374
221,872

99,196

14
88
35
57
35
10

10,600
562,678
105,000

2,700
115,000
244,700
103,000

—
394

75,506
25,498

602,577
607,205
290,053

20
35
69

78
30
40

10,935
670,087
130,409

1,925
745,282
844,679
400,851

55
70
29
15
47
40
67

—

— 10,541
594,581
104,910

1,925
142,704
237,474
110,798

35
35
60
15
69
10
27

1,132,396 39 1,143,678 — 1,601,235 72 2,804,171 23 — — 1,202,935 51

27,562
32,519
14,236
4,510

50
30
05

30,125
35,900
13,500
4,955

30,125
34,227
13,499
4,580

10
15

30,125
34,227
13,499
4,580

10
15

78,827 85 84,480 — — — 82,431 25 — — 82,431 25



(47) Ni 14 - 167

Staate-tetjnnng îies Bantan« Bern fitr îra$ Jaljr 1908.

91 oH'- 9teiits
dimtaljtiten. 5tu8pben. fêinnuljtttctt. atitsflu&cu.

Se- 9t. Se- 9t. Se. 9t. Se. 91.

30,500
14,600
10,929
2,340

65

30,500
14,600
10,929
2,340

65

— 58,369 65 — — 58,369 65

750
781

323

60
50

45

165,755
65,816

6,198
245

24,945
2,150

75
10
50
10
85

—

—

165,005
65,034

6,198
245

24,622
2,150

15
60
50
10
40

1,855 55 265,111 30 — — 263,255 75

214 30 45,429
18,890

75
50

— — 45,215
18,890

45
50

611 70 727 90 — — 116 20

— — 20,697 30 — — 20,697 30

— — 18,349 60 — 18,349 60

— — 4,144 85 — - 4,144 85

5 20 692
12,519

55
45 .— —

687
12,519

35
45

12 — 3,537
162,663

15
40 —-

— 3,525
162,663

15
40

— — 1,004 20 — — 1,004 20

78 05 5,709
2,449

20
40 — —

5,631
2,449

15
40

— — 2,146
6,042

80
15

—
—

2,146
6,042

80
15

— — 1,000
199
892

40
55

—
—

1,000
199
892

40
55

— — 949 80 — — 949 80

4,950 — 16,133
205 —

—
—

11,183
205

—

— — 4,002 65 — — 4,002 65

5,871 25 328,386 60 — — 322,515 35

9tedjnunfl

1907.

SBoranfdjtaß

1908.
fönten mtî> itcdjmmgsntbrilmt.

Sr. m.

29,250
12,396
10,050

1,890

60
80

Sr.

31,500
14,600
11,200
2,340

53,587 40 59,640

194,373
83,739
11,534

685
24,040

80
20

70
50

165,000
65,000

7,000
1,000

25,000

314,373 20 263,000

520,333 95 250,000

520,333 95 250,000

ëaufettbe 3$ertt>aftttitg.
X. Pauroefett.

1. Sefolbmtgen ber Sejtrfêingenteure. IV, 11
2. Sefotbungen ber 9lngeftettten IV, 13
3. Sureau= urtb Ifteifefoften IV, 17
4. SOIietgirtfe IV, 19

C. Unterhalt öcr 3taatêgebâui>e.
1. 2tmtêgebâube IV, 45
2. ^PfrmtbgeMube IV, 64
3. iHrcpengebäube IV, 69
4. ©effentlict)e päije IV, 71
5. Sôirtfdiaftêgebctube IV, 75
6. Spfrimbtoëtâufe IV, 77

I). 9teue .£>od)t>auteu.

1. Serfdfiebene .froctjbauten :

1. Sorarbeiten, Sauaufficf)t IV, 79
2. Sern, ©berfemtnar, Neubau IV, 80
3. Stiitti, IMferetfct)ute, Sc()iueineftai=

tungen IV, 81
4. 9tiitti, yjfoltereifcÊjitle, toauptgebäube,

Êrmeiterung IV, 375
5. Sent, botanifdjer ©arten, @rmeite=

terungëbauten IV, 83
6. fïîiittt, lanbmirtfcpaftt. Sctjule, 9tbort=

umbau IV, 84
7. 3tiitti, lanbunrtfctiaftl. Sdpile, 2ßerf=

jeugfd)Uppen IV, 84
8. Sern, ^ actifepute, 3teubau IV, 85
9. atarmangen, atmtêfcpreibereigebâube,

Umbauten IV, 86
10. Sern, Cbergeric£)tëgebôube, ïleubatt IV, 89
11. ïtarmangen, @rjiet)ungêanftalt, Sabe=

meiper IV, 90
12. Sntertaten, ©cplofj, Sattbjägeriuo£)=

nungen IV, 107
13. Sern,sJj;ilitärftat(ungen,5pftafterbe(fen IV, 91
14. Virrî)(tnbac(), $ßfarrpau§, 3öaffert>er=

fargung IV, 91
15. iRoggmil, tßfarrpauä, Ilmbau IV, 92
16. ^nnertîtrcpen, fpfrunbbomäne unb

Sanbjâgerpoften, SBafferberforgung IV, 92
17. Sern, Jîaferae, Scptafraum im Sftricp IV, 93
18. „ Sternwarte, ©leicpftromleitung IV, 93
19. sßruntrut, 2lmtpau§ unb Tour du

coq, ©nrieptungen IV, 94
20. yjhtnfingeu, $rrenanftatt, Siep= unb

©etretbefcpeune IV, 94
21. Sern, .ffaferne, £>e§infeftionêapparat IV, 95
22. SBalbau, 3lnftatt, ©eroctcpêpauë,

SBarmwafferpeijung IV, 95

liebertrag



168 - Ni 14 (48)

Staats-Berïjmmg très Hattüms Bern für tras Jtaïjr 1908.

!)tc(f)itunn

1907.

Soranidjtoß

1908.
ganten uttîi ilfdjnungsntbrthen.

; d lj «

(Sçiitmif)«ieit. Wuâpbeit.

etil
(Simtoljmtn. $luößabett

gl-, SR.

520,333 95 250,000

SR.

520,333 195 250,000

Saufettbe fermai tum].

X. iaumefett.

D. 9leue feod)bauten.
llebertrag

23. Siel, Setirlêgefângniê, eleftrtfdje
Seleud)tung IV, 96

24. Saignelégier, ImÜjaitS, ^erftellg. IV, 96
25. graubrumten, Sdjlofj, 2öaf|ert»er=

forgitttg IV, 97
26. SUtoretj, gorftgebäube, |>erftellung IV, 390
27. Sern, SHlitäranftalten, elettrifc£)e

Seleudjtung IV, 98
28. Sern, $eugt)auë, Gefeit, tc. IV, 98
29. ßobereffe, Srjie^ungëanftalt, Umbau IV, 99
30. Surgborf, Üticfjteramt, SDiêlolation IV, 100
31. Sellelat), Söirtfdjaft, SRettobation IV, 101
32. „ 2lnftalt, Söagenremife IV, 101
33. Sern, botan. ©arten, |jt)brantert IV, 102
34. Siiren/llmtljauê,Sureauerweiterung IV, 102
35. Seltelat), ülnftalt, Sorfdjerm IV, 103
36. Oelsberg, 9Imtf)auê, ©rweiterung IV, 103
37. Sern, grauenfyital, berjctjiebene @in=

ridjtungen IV, 104
38. ^nterlalen, Sd)Iojj, .ftanalifation IV, 104
39. 2l)orberg, Slnftalt, étenobation bon

2 2ßot)nungen IV, 105
40. Rurberg, Slnftalt, ,8ellentürbefd)lag IV, 105
41. ,,)ttterla!en, (Schloß, SBafdftjauê IV, 106
42. §ofwil, Seminar, .lîodjfjerb IV, 106
43. Äe£)rfa|, îtnftatt, Serbefferungen IV, 108
44. £f)orberg, ïlnftalt, Sdjeunenrepar. IV, 108
45. ^ittben=.iîIttenberg, ißfarrljaub, @r=

Weiterung IV, 109
46. Sern, Stiftgebäube 3, Sureau=

einrid)tung IV, 109
47. Selb, Sdjlofj, Sureauerweiterung IV, 110
48. ïabanneê, II. 3eugf)au§, Üleubau IV, 110
49. 5pruntrut,Santonêîd)ule,Serbeiferg. IV, 111
50. Sern, 17a|ernenfetter, eleltr. Sid)t IV, 112
51. SlUufbergittung auê bem ^rrenfonbê IV, 112
52. s)teucnftabt,5lmtl)auê,Serbefferungen IV, 112
53. Slünd)enbud)fee, 2wub[tummenan=

ftatt, Seljrgebctube IV, 113
54. Sern, îmtbauê, Strajjenanlaqe,

Seitrag IV, 114
55. .fpofwil, Seminar, 3lbwart|auê IV, 115
56. Sßruntrut, Seminar, Umbauten IV, 114
57. yitünd)enbud)|ee,älnftatt,Stütjmauer IV, 116
58. ßourtelart},Sanbjagerwüt)nung,Um=

bau IV, 116
59. Sern, efjemal. lïabatterie .fbaferne,

eleftrifdje Seleudjtung IV, 117

Uebertrag

St-

5,871

1,200

14,020
775

339,268

102

27

SR. St-

25

25

55

40

55

361,265

328,386

517
279

1,206
7,332

51,497
1.000

37,863
23,830

3.001
5,076
1,175
2,401
1,650

775

1,169
1,548

1,595
1,031
1,452
4,322
2,263

773

749

1,060
1,793
6,894

19,950
87

750

40,602

2,800
7,560
3,028
1,320

142

1,460

568,352

SR. St.

60

05
70

25
75

30
50
15
40
35
55
40
65

55

20
75

95
15

70
85
65

35

35
50
75

25

70

95

35

90

35

30

20

339,268 55

St.

322,515

517
279

6
7,332

51,497
1.000

23,843
23,055

3.001
5,076
1,175
2,401
1,650

775

1,169
1,548

1,595
1,031
1,452
4,322
2,263

773

749

1,060
1,793
6,894

19,950
87

750

40,500

2,800
7,532
3,028
1,320

142

1,460

207,087



(49) AÏ 14 — 169

Staat#-Eexfyram# Manümz Bern pxx tra# Safyr 1908.

fftcdjnung

1907. 1908.
Routen uttî» Jlcdjtumgsntbrikßtt.

in

(Stttnajjwen.

»IM

»Aufgaben.

ffte

fêimtaljnten.

in--
»Ausgaben.

»•

520,333

SR.

95

»

250,000

9t.

Saufenbe ^eittmltitmi.
X. Paumefcn.

I). 9tcuc $»a(t)t>anten.

liebertrag
60. Sanborf, Sdnftalt, Sabraeitjer IV, 117
61. Surgborf, ©atjmagajin, Umbau IV, 118
62. SürgIen,ipfarr£)aud,2Baffert)erforg. IV, 118
63. 2öt)ttau, „ „ IV, 119
64. $t)orberg, Ülnftalt, Sabeinrid)tg. IV, 119
65. ^itlterfingen, 5Pfarrf>auê, Sadjumb. IV, 119
66. Rurberg, Anftalt, SBafferOeijtmg IV, 386
67. SJJfetringen, 2lmtt)aud, Umbauten IV, 386
68. Seif), ehemalige Sefi|ung ES'mnier=

ntantt, 9îenobatttm IV, 387
69. ©rubfdjadjert, 5f3farrl)aud, Dimmer IV, 387
70. Ifjutt, ©d)Iofj, Setonbede IV, 388
71. Sellelat), SKnftatt, @irtfaf)rtf(^up)jen IV, 388
72. ©aignelégier,Hanalifation,Settrag IV, 388

73. |)od)bau=Sorfd;)üffe
74. Amortifation berfelben

\ 2. Söalbau, ^rrenanftalt, 3öad)=

j [tation uttb Umbau bed „©tödli" IV, 378
i 3. Sßalbait, ^rrenanftalt, Sabein=
J ridjtung für Statiner .IV, 121
1 4. Söalbau, ^rrenanftalt, Umbau
j ber SBäfdjerei IV, 379
\ 5. äBalbau, Drrenanftalt, ©arten=
} aitlage IV, 123
i 6. SBalbau, »renauftalt, Hanati=
J faticmdftrojeft IV, 123
1 7. SMbau, Srrenanftalt, Hüdjem
j bede IV, 124

| 8. SBalbau, ^rrenanftalt, Seranba IV, 124

l 9. Söalbau, Drrenanftalt, 2öäfd)e=
I auftug IV, 125
j 10. Seltelat), Srrenanftalt, Serbef=
j ferungen IV, 376
| 11. äßalbau, Srvenanftatt, ®d)laf=
J lammern IV, 377

E. ttutcrlialt »er Straßen.
1. SÖegmeifterbefalbungen IV, 128
2. ©trafjenuntertjalt IV, 215
3. 3Baffer|d)aben u. ©d)iuettettbautett IV, 225
4. SSerfd£)tebette Haften IV, 234
5. (Srtbd bon ©trafjengrad, Sanbab=

tretung jc IV, 235
6. Siel, ©taatdftrafsen, Abtretung an

bie ©emetnbe, @ntfd)äbigung IV, 235

»•

361,265

SR. »•

568,352
1,540

19,042
587
467

2,509
2,455
7,268

697

5,319
700

1,000
206

1,100

SR.

20

75
25
15
10

20
10

20

80

». SR. »

207,087
1,540

19,042
587
467

2,509
2,455
7,268

697

5,319
700

1,000
206

1,100

SR.

20

75
25
15
10

20
10

20

80

520,338
270,333
270,333

95
95
95

250,000
E

361,265
—

611,244 75
— —

249,979 75

520,333
39,502
39,502

5,100
5,100

17,337
17,337
6,200
6,200

95
20
20

250,000
10,000
10,000
2,000
2,000

30,000
30,000

1,000
1,000

—

361,265

48,893

7,242

48,120

859

3,000

8,486

5,152

1,418

2,572

4,392

55

50

50

35

30

85

55

65

611,244

48,893

7,242

48,120

859

3,000

8,486

5,152

1,418

2,572

4,392

75

55

50

50

35

30

85

55

65

—

—

249,979 75

520,333 95 250,000 — 491,403 25 741,383 — — — 249,979 75

464,481
449,539

98,993
3,809
3,540

50,000

05

13
63
95

493,430
460,000

80,000
5,000
2,500

—

118
19,022
3,793

112

2,057

60
03
34

50

493,404
478,979
112,760

3,510

50,000

40
15
20
15

2,057 50

493,286
459,956
108,967

3,397

50,000

40
55
17
81

1,063,281 86 1,035,930 — 25,103 47 1,138,653 90 — — 1,113,550 43
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170 — JV» 14 (50)

Btaaf#-Betonung to Rantum Bmt für to Jaïjr 1908.

ffttdjmmß

1907.

Soraitfdjluß

1908.
gUtrtcn mü> llcdjtiungsritljnketi.

9t Otj

(gittttttfjinett. Sluößabcit.

; e t it s

@innut)mcn. ikusgabeit.

Sv. gt. SR

222,485 47 220,000

Sr. SR.

222,485 47 220,000

gattfenbe söcrmaltuttg.
X.

F 9leut Strafjtttbauten.
1. 33erffieberte Strafjenbauten :

1. Sngnej=93enrnet)éfin, Neubau IV, 237
2. @uberg=2ßiter=©eeborf, SReubau IV, 237
3. ßmmebrücte ju Virdjberg, SReubau IV, 238
4. ©iqrisuul SBiter, .öaufenqraben=

brittle IV, 238
5. ©orbad)=Spfaffenmooë, SReubau IV, 239
6. ganft)au§graben=@tra{3e,,f?0rreftion IV, 239
7. £od)bad)=ibtjjii>il, Vorrettion IV, 240
8. @djüpbad)=@ggitt>il, Vorreftiott IV, 240
9. 9Uebin)it=3öääerfd)tt>attb, Vorr. IV, 241

10. Sangentfjal SRartoangett, f>aud=

gurüd|etjung IV, 241
11. 3Sabern41efjrfa^, ^orreftion IV, 242
12. ßöiti^iRiebermuljlera, III. unb IV.

©eftion IV, 242
13. SRûeggiêberg=fpaêIi, SReubau IV, 243
14. tRûeggiëberg^ultigen^analifation IV, 243
15. 2öiIeroltigen=3eridberg, Neubau IV, 244
16. 2fjalgut=Äirä)bi)rf, Vorrettion. IV, 244
17. Sauden, ©enfebrüde IV, 245
18. SRibau ©afneren, Jîorreïtion in

ÏJtabretfd) IV, 246
19. Sabanneë fünfter, £>au§jurüd=

feijung IV, 246
20. S8iri48rüde „an 93oië bu treuil" IV, 247
21. ÏRûnfter Îîelëberg tùntrrcnblin,

Vanatifation IV, 247
22. 9Künfter=pd)on;r, Vorreftion IV, 248
23. Kontenol, Sôerbinbungëftrafie. IV, 248
24. fperbtigen^renjitofen .IV, 249
25. ©iemtigen, gilbrid)briid;e .IV, 249
26. Unberbelier, Vanalifation IV, 250
27. .tîalfftetten=©uqgerëbad|,V0rreftion

unb SMtde ." IV, 250
28. SRingotbingen=©eetoelen, iReubau IV, 251
29. £auterbrunnen=3fenftut) IV, 251
30. fyrutigen=9lbelbobert, tënueiterung IV, 252
31. 33igten=@netbad), Neubau IV, 253
32. fpaëteberg, 33riinig=^of)fIuf) IV, 253
33. „ ©0lberen=9teuti. IV, 254
34. ©rofje ©djeibegg, ®rinbelfdjerm=

ûîofenlaui IV, 254
35. ©djtoanben bei SBrienj, ©trafen

IV. Maffe IV, 255
36. ßauterbrunnen=©ted)elberg IV, 255
37. ÏRerligen Unterfeen, SBrücfe IV, 256
38. Spruntrut îsantbant, ßanalifatiott IV, 256
39. llienttjat=©))iggengrunb, Neubau IV, 257
40. fpaêleberg, f?oijftu'l}=®oIberen IV, 257

Uebertrag

Sr. SR

16,557

2,000
43

18,601

50

90

40

13,620
1,876

29,767

6,565
2,919
1,737
3,045
9,572
9,516

3,500
16,011

10,517
19,500
2,287
3,427

12,021
5,730

807

800
2,500

1,000
14,136

1,280
3,893
3,481
2,500

15,231
274
871

11,817
7,229
8,246

15,560

21,150

9,711
123

8,667
2,100
7,470
2,252

75
85

40
35

25

40

80

70

50

292,719

Sr. SR.

15

45
60
70
35
40
15
80

40

45

40
50

25

Sr. SR.

13,620
1,876

13,210

6,565
2,919
1,737
3,045
9,572
9,516

3,500
16,011

10,517
19,500
2,287
3,427

12,021
5,730

807

800
2,500

1,000
14,136

1,280
3,893
3,481
2,500

15,231
274
871

9,817
7,185
8,246

15,560

21,150

9,711
123

8,667
2,100
7,470
2,252

274,117

25
15

75
85

40
35

25

40

80

70

50

15

45
60
70
35
50
15
80

40

45

40
50

85



(51) té 14 - 171

fftcdjiutttß

1907.

$or«nfdjïaô
1908.

ftonten mtî> Jletijmmgsntljriken.

rtt für üa« Jaljr 1908,

9t c t it s

(Simmljmcn. 5tu8ßa6en. dinitaljmett. 9tu§ßaben.

Sr. 9t. Sr. SR. Sr- 9t. 9t.

18,601 40 292,719 25 274,117 85
— 2,025 — 2,025 —
— 15,000 — 15,000 —
— 3,924 85 — 3,924 85
— 1,457 05 — 1,457 05
— 2,492 10 — 2,492 10

— 1,500 — — 1,500 —
— 20,013 95 — 20,013 95
— 3,583 20 — 3,583 20
— 5,349 80 — 5,349 80
— 2,175 — — 2,175 —
— 9,000 — — 9,000 —
— 3,500 — — 3,500 —
— 4,528 95 — 4,528 95
— 1,800 — — 1,800 —
— 4,000 — — 4,000 —
— 2,750 — — 2,750 —
— 3,475 — — 3,475 —
— 9,700 — — 9,700 —
— 4,000 — — 4,000 —
— 10,000 — — 10,000 —
— 18,241 65 — 18,241 65
— 297 45 — 297 45
— 387 25 — 387 25
— 5,105 — — 5,105 —

500 500
— 3,500 — — 3,500
— 27 50 — 27 50
— 3 90 — 3 90
— 29 — 29 —
— 10,000 — 10,000 —
— 42 50 — 42 50
— 216 70 — 216 70
— 600 — 600 —
— 63 — 63 —

18,601 40 442,008 10 — 423,406 70
200,000 — — — 200,000 — — —
218,601 40 442,008 10 — — 223,406 70

— — 1,591 75 — — 1,591 75

218,601 40 443,599 85 — 224,998 45

11,377 10 11,377 10
— — 87 50 — — 87 50
78,404 95 59,056 10 19,348 85 — —
13,500 —- 6,744 70 6,755 30 — —
47,076 30 78,968 — — — 31,891 70

138,981 25 156,233 40 — — 17,252 15

Sr. Sr.

222,485 47 220,000

SR.

222,485
200,000

422,485
1,317

47 220,000

47
60

220,000
5,000

423,803 07 225,000

438,498 38 320,000

438,498 38 320,000

£(titfettbe 3Serttm(tung.
X. iauroefen.

F. Sftcuc atrafjcubrttitcn.

41. fptrfibriicfe ^u Slriett^luiïer
42. iftubtgen=®eititt)tl, Äorreftiort
43. 2Bocb=^>öcf)ftettert, Äorreltion
44. ©teffiêburg=Sc£)ttmrâerteçig

llebertrag
IV, 258

.IV

.IV
,IV

45. 9Ueberbi|)p=20oIfiëberg, |>erftellg.. IV
46. 33urgborf=Oberburg, frottoir IV
47. ïlarruangett=sJîteberbibb IV
48. ©ritnebrMe ju ©rünenmatt IV
49. $aêIe=Âal<^Dferi, Vorreftion IV
50. grittenbad)=@trafie, îleubau IV
51. @umtêtoalb=Scf)onegg IV
52. ®djbnbüf)I=j?irct)berg, frottoir .IV
53. Dfc§n>anb=£)berf)oftt)etb, .fïorrettion IV
54. ilanuangen=S8ann)uil, fiorreütion IV
55. 3°l£t£ofen graitbrunnen, ïrottoir IV
56. Sßabern, Dorfftrafje, Jîorreftion IV
57. ©urnigel=<Straf}e, lîorreftion IV
58. ©djtoarjtiiaffer ©djinarjenburg .IV
59. ©djüftfen^tegelrteb, SJteubau IV
60. Äöntä=SiebefeIb=3Bet§enbiil)l IV
61. ©dtumrjenburg^iffenmatt. .IV
62. 33urgborf=,f?trd)berg, Sterbreiterung IV
63. Drtfd)ttraben=2larberg, sprojeft. IV
64. grutigen =.fi>anberfteg, Srraeiterung IV
65. Ilieutigen=Dberftocfen, ôauêpritd=

fetjung IV
66. iRattilpafj, fjatttnetb=^ffigert IV
67. @aanen=33anel, Äanalifation IV
68. $ranbi)fd)grabeit @traf3e, lieubau IV
69. »ut)auö=3if)tbrücf, »läute IV
70. £offtetten=0Heb--§unibad) IV
71. Slareiibergang 33ern=9larberg .IV
72. @aanen--©ftaab, ßanalifation. IV
73. ïftûbretfcfHôrûgg, „ IV
74. |)inbelbattl=3egenftorf IV

258
259
259
260
260
261
261
262
262
263
263
264
264
265
265
266
266
267
267
268
274
269
269

270
270
271
271
272
272
273
273
274
274

268

275

75. üleferbe auë bem $atjre 1907 .IV

2. Sörüdenunterfudjungen .IV

G 2Saffrrl>autcu.

1. 33erfd)iebene Söafferbauten :

1. ©dfleufen in 2f)un unb llnterfeen IV, 276
2. ®ettelriebbnc() ju ^weifimmen. IV, 384
3. Sammbad) ju SSrtenj IV, 284
4. Sombad) ju llnterfeen, ob. Sauf. IV, 286
5. „ „ „ unt. „ IV, 290

liebertrag



172 — JV» 14 (52)

Maafe-Urtïîramg Rantum Brrtt für üa# Jafjv 1908,

Uteifjnuttß

1907.

üBoranfdjtoö

1908.
gtonteit hitî> llerijtuingsnibrilttn.

91

dinnafyttten.

a (j :

9tu8pben. dtnnaljtttett.

t It «

Sluöptictt.

Sr. SR. Sr. SR. Sr. SR. Sr. SR. Sr. SR. Sr. SR.

Sttufettbe ^evnmltunfl.
X. üouwcfcn.

G. Stafferiiauten.

438,498 38 320,000 Uebertmq 138,981 25 156,233 40 -— — 17,252 15
6. Äanber, J?ten=@tegu>etb. IV, 292 49,036 85 61,509 30 — — 12,472 45
7. ©iirbe, £uettgebiet=33el)> IV, 297 48,984 03 48,258 60 725 43 — —
8. ©iirbe, Selb=@todmatte IV, 302 21,364 35 28,414 80 — — 7,050 45
9. .f>aêIetf)at=(£Tttfurn4)fmtg, nachtragt.

Slrbeiten IV, 305 12,025 — 23,800 — — •— 11,775 —
10. fRetiljertbacf) int ©icbtoanbenmaab IV, 306 4,518 25 12,671 35 —. — 8,153 10
11. (Mibad) int flienttjol IV, 309 11,760 — 53,814 05 —• — 42,054 05
12. Seintbadj 31t grutigen .IV, 310 7,500 — 7,880 — — — 380 —
13. SBitbbödje 31t Söengi, grutigen .IV, 310 10,000 — 10,089 50 — — 89 50
14. Mqbacb 3n ©t. Stefan .IV, 311 1,703 35 2,720 — — — 1,016 65
15. ©aane unb Saueneitbacb, ©ftaablV, 312 10,000 — 19,399 20 — — 9,399 20
16. iîaixfliëbad; 3U ©aatten .IV, 313 6,965 30 4,094 90 2,870 40 -—- —
17. ©rubettbad) „ „ IV, 314 6,200 — 10,664 80 — — 4,464 80
18. ©imme 3U Voltigen. .IV, 315 9,206 31 9,206 31 — — — —
19. $rattiggraben=Serbauung IV, 315 18,385 — — — 18,385 — — —
20. Stare, £f)mt=llttiqen.... IV, 316 1,345 35 2,288 70 — — 943 35
21. Qnlg, ilJ1 ü ILerid) tuet£c=58ern ftra fte IV, 316 3,520 — 6,505 55 — — 2,985 55
22. §unbfd)übfenbää)e 3U ©ignau .IV, 317 — — 50 — — — 50 —
23. grittenbad) 3U gottbrüd .IV, 317 4,853 60 7,539 70 — — 2,686 10
24. Sorfbad) 3U Slttiêloit IV, 318 8,000 — 8,004 80 — — 4 80
25. Senfe, Sau)ien=©aane .IV, 318 —- — 1,220 20 — — 1,220 20
26 Sriiggbad) 3U SBiebliêbad) IV. 319 2,397 50 3,837 25 — •— 1,439 75
27. Sirê 31t Sßontenet IV, 320 5,919 41 1,124 65 4,794 76 — —
28. „ „ Ettlingen IV, 321 — — 814 25 — — 814 25
29. ßiiffet, Äantonägrenje^Sird IV, 322 — -— 472 — — — 472 —
30. ©enie, Sleueneqq^Sörenftaue IV, 323 13,779 45 — — 13,779 45 -— —
31. @mme, ,f?emmeribbben=@olotf)urtt IV, 324 43,481 94 52,250 84 — — 8,768 90
32. $IfiëJMfd)enbrutttten=@tttinenmatt IV, 326 10,000 — 18,700 89 — — 8,700 89
33. ©imme, ©ifeteiSinunenegg, Sol

tigen IV, 328 7,000 — 7,621 30 — 621 30
34. ©orfbädje 3U Siieberibidjtrad) IV, 328 5,296 — 5,296 — — — — —
35. Sietnbad) 31t £aête.... IV, 329 9,888 08 7,857 65 2,030 43 — —
36. Sorfbad) 3U ©aftteren IV, 329 7,840 — 6,540 — 1,300 — — —
37. ©enie, ©(|tt>ar3tt>a]"fer=@acme IV, 330 21,570 50 30,841 10 — — 9,270 60
38. Stiittigraben 3U Vrbfdjenbrunnett IV, 332 1,560 — 2,661 90 — — 1,101 90
39. îrub nnb 3uftüfje IV, 333 20,000 — 44,172 65 — — 24,172 65
40. ©riine 3U ©unttêtoalb IV, 334 — 38 55 — .— 38 55
41. Çornbad) 3U SBajen IV, 334 10,100 — 11,500 15 — — 1,400 15
42. Sirë 31t Gourt IV, 335 3,946 65 13,155 50 — — 9,208 85
43. ©djtimrjmaffer 3U 9ffü|d)egg IV, 336 2,193 45 10,111 95 — — 7,918 50
44. Söitbeneigraben 31t Somit IV, 380 14,070 — 10,442 55 3,627 45 — —
45. ©enfebritcfe 3U ßauben. IV, 337 18,000 — 49,000 — — — 31,000 —
46. Äl.Sintmeint ©rubisu^toeifinnnen IV, 337 — — 677 45 — — 677 45
47. Stare, ®fenau=Sern IV, 338 17,298 80 34,940 — — — 17,641 20
48. Stare, @cf)üt5enfat)r=ßtfenait IV, 338 — 9,093 60 — — 9,093 60
49. Siré 31t ßiesberg IV, 339 875 79 593 10 282 69 — —
50. Stare, 3tuntiqett=3larberq IV, 340 35,000 — 49,848 90 — — 14,848 90
51. gulg bei ber 9Ml(erid))uette 3U

©teffiêbnrg IV, 341 10,000 — 25,500 — — — 15,500 —
438,498 38 320,000 liebertrag 634,566 21 871,457 39 — 236,891 18



(53) J\2 14 — 173

Btaafe-Krtfjramg: Kantvm Bern für fräs Jafjr 1908.

Otcdjnung

1907.

ÜBoranfdjfag

1908.
ginnten unî> Itedjnungsrnbrtken.

9t

@tnttnb«ten.

n Ij s

Slttëpbett.

9t c

(vtttttuOmcn.

ins
9lu§gaktt.

3i'-

438,498

3t.

38

gr.

320,000

3t.

Sttttfeitbe ^crnmltum).
X. Pautnefen.

<4. äßaffcrbatttm.
liebertrag

52. Stämpbaä), Uijigen=3öorbIen IV, 342
53. jDoubê ju Ocourt IV, 341
54. Sirâ „au S3otë bu £reuil" IV, 343
55. Sürrbad) ju «omit IV, 345
56. ©intme, SenUCberrieb IV, 346
57. Senfe bet ber ©raêburg IV, 347
58. Umzugraben 31t Sttmibmalb. IV, 347
59. 6unb= u. Strengräben, Seatettberg IV, 348
60. 2lare, Srienjerfee^nterlaten IV, 349
61. Sintme ju ©roboet), ©t. Stefan IV, 349
62. Stare, ©ürbe ©taumetjr gelfenatt IV, 350
63. .fpugeligraben ju Saanen IV, 350
64. Sagibad) u. Söibenbad) 31t Sauter-

brunnen IV, 351
65. Vattbet, @ngftligen=fiien IV, 351
66. äUberjen in ber ©enteittbe IRiitti. IV, 352
67. Stglenbacf) in ber ©runbbalbe IV, 352
68. 3iot£)enba(| in ber Dberei IV, 353
69. Ülare 3U Snnerttirdjen IV, 353
70. Saane 31t £>idi IV, 353
71. ©orfbad) 3U ÛJÎiinfingen IV, 381
72. 2rad)tbac£) 3U Sörieng, ißlan IV, 381
73. Äurjeneigraben 31t SSafen IV, 382
74. Sautbad) 3U ^Dietringen IV, 382
75. ©itfjibadt) 31t Siefjbad) bei Suren,

Srüde IV, 383
76. 3lare unterhalb 2()itn, Staumefir-

unterhalt IV, 383
77. ?tare= unb .3u 1 g=,ft?0rre£tiott, Umbau IV, 383
78. Serfd)iebene .Soften IV, 280

79. 2öafferbau-Sorfd)üffe
80. ïtmortifation berfelben

2. Sefolbungen ber ©d)Ieufen= unb
Sdjloeltenmeifter IV, 355

1 3. Suragemäfferforreftion, Unterhalt IV, 361

H. aSttfîerredttétwcfeit.
1. Sermaltungêtoften IV, 363
2. ©ebütjren IV, 365

J. »erutcfîtttifléfoftett.
1. Sermeffungêïoften, orbentlidfe. IV, 369
2. Soften für tprobeöermeffungen .IV, 371
3. Santonêtarte IV, 373
4. Slietjinfe (Vatafterbur. ^runirut) IV, 374

«t

gr.

634,566
1,100

17,291
200

15,000
2,800
5,850

1,575

1,800

2,000

1,387

6,420
4,308

8t.

21

98
95

75

05

16
05

gr.

871,457
2,797

24,673
548

60,664
3,196

10,730
4

4,570
484

3,746
123
126

172
10
33

4,027
13,074

860

95
193

4
24

245

1,480

10,951

3t.

39
50
35

30

20
35
25
95
15
50

55
20
75
60
95

60

35

55

50

8v.

1,673

1,387

6,420

8t.

50

05

16

S*-

236,891
1,697
7,381

347
45,664

396
4,880

4
4,570

484
2,171

123

172
10
33

2,027
13,074

860

95
193

4
24

245

1,480

6,643

8Î.

18
50
37
05
30

20
35
25
20
15

55
20
75
60
95

60

35

55

45

438,498
118,498

38
38

320,000 694,300 15 1,014,294 99 319,994 84

320,000
6,884

49,986
49,986

50
50

320,000
7,400

30,000
30,000

694,300

718

50,730

15

39

1,014,294

8,005

50,730

99

45

39

— —

319,994

7,287

84

45

326,884 — 327,400 745,748 54 1,073,030 83 — — 327,282 29

6,870
21,000

80 20,000
80,000 — 16,297 40

14,183 —
16,297 40

14,183 —

Ii,129 20 60,000 16,297 40 14,183 — 2,114 40 — —

9,865
5,957

232
810

65
25
80

12,000
4,000

100
590

1,598

298

50

50

13,583
4,998

513
590

30
40
60 — —

11,984
4,998

215
590

80
40
10

16,865 70 16,490 1,897 — 19,685 30 — — 17,788 30

Beilagen zum Tagblatt. des Grossen Kates. 1909. 44*
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Sïaafe-tectum# très Hattfmt# Bern für te Jaljr 1908.

UlcrfjHUItß

1907.

Storanfdjtag

1908.
Itanten «nî» |tertjtwmgsnibrilwit.

fft

dtnnatjnten.

>Ü s

dlitsgabcn.

dt e

(linnnljnten.

i n «

dtnegaben.

Sr.

78,827

53,587
314,373
520,333

1,063,281
423,803
326,884

14,129
16,865

sr.

85

40
20
95
86
07

20
70

Sr.

84,480

59,640
263,000
250,000

1,035,930
225,000
327,400

60,000
16,490

SR.

gaufetttoe JßerUHiltwtg.

X. Pauroefett.

A. $ertoaltnnpfajten ö« centralen ©ander«

toattnng
B. ©ejirtibeprben
C. ttnterljalt tier Stautsgebaube
D. diene fxnJjbanten
E. Unterhalt öer Straffen
F. diene Straffens «nö ©rütfeitbanten
G. SBafferbanten
H. 3!ßafferred|t§nieien
i. dtcrmeffititßßfojien

ÜRef)r Stu§ga6en als öeranfcfytagt Sv- 133,601.47

XI. ^ttleiljen.

A. SRMjafylung unö öerjinfunfl.
I. dlücfjafflmtg :

3lrtlet^en bott 1895,
Sc. 45,389,000, 3 °/o V, 1

2. ©erjinfuttg:
a. Inletten bort 1895,

Sx. 45,389,000, 3 °/o V, 1

b. ihtletljen bon 1900,
g*. 20,000,000, 3 Va °/o V, 1

c. difoleiffen bon 1906,
Sx. 20,000,000, 3 '/« % V, 1

JB.

1. Sßrobtfiorten, îranéportf often imb 2lgio V, 2
2. SrucMoften, SpuMifationetoften V, 4
3. Soften beë SHnleÛjenâ b. 1900, SKmortif. V, 4
4. Soften bee 3lnleit)enê b. 1906, dlmurtif. V, 4

A. dtütfjttlflnng tinû fBerjtnfnitß
B. dtnleiljenêïoften

SKSertigcr SÄuSgabett at« öeranfdjtagt Çï. 1,763. 95

Sr.

1,855
491,403

25,103
218,601
745,748

16,297
1,897

SR.

55
25
47
40
54
40

Sc.

82,431
58,369

265,111
741,383

1,138,653
443,599

1,073,030
14,183
19,685

SR.

25
65
30

90
85
83

30

Sr.

2,114

SR.

40

Sr.

82,431
58,369

263,255
249,979

1,113,550
224,998
327,282

17,788

SR.

25
65
75
75
43
45
29

30

2,783,827 83 2,201,940 — 1,500,906 61 3,836,448 08 — — 2,335,541 47

515,500

1,377,135

700,000

350,000

531,000

1,361,670

700,000

700,000

—
— — 531,000

1,361,670

700,000

700,000

— — — 531,000

1,361,670

700,000

700,000

—

2,942,635 — 3,292,670 — — — 3,292,670 — — — 3,292,670 —

9,701
1,020

202,000
93,603

45
90

35

14,000
1,000

202,000
92,000

— 100
— 12,582

753
202,000
92,000

10
95

—
—

12,582
653

202,000
92,000

10
95

306,325 70 309,000 — 100 — 307,336 05 — — 307,236 05

2,942,635
306,325 70

3,292,670
309,000 100

100

3,292,670
307,336 05

— — 3,292,670
307,236 05

3,248,960 70 3,601,670 3,600,006 05 — — 3,599,906 05



(55) As 14 - 175

Staat*-fe#tMtg tœ* Haitftm* Bern fiir ïra* Jaïjr 1908.

Otedjnunfl

1907.
$orauf(ijlaß

1908. glitten unî» lUdjmragsntbriken.
9t d (j

(finitttljitten. SluSpben.

et««
(giltnaljttteit. Slubpben.

3r. 91. 3v.

5,000
9,200
3,249
1,310
2,000
3,984

38

25

5,500
10,000
4,500
1,080

24,743 63 21,080

21,806
28,368
2,196
4,166
1,010

98
65
30
25

22,500
30,200

2,500
3,500
1,160

57,548 18 59,860

57,027
4,003
1,130

80
65

61,100
5,600
1,820

62,161 45 68,520

24,743

57,548
62,161

63

18
45

21,080

59,860
68,520

144,453 26 149,460

4,325
5,350
1,798

5,000
1,485

480

10

10

4,750
8,000
1,900

3,500
1,500

550

18,438 20 20,200

91.

gaufettbe ©erhialtitng.

XII. IFtnatipefen.

A. »ertoaltunoéfoftm ber ^inanjöireftio«
util» Somânenôireïtiott.

1. 33efoIbung bee ©efeetäre
2. SBefolbuttgett bec Stngefieïlten
3. 33ureau= uttb IReifeïoftert
4. fflîietjtnfe
5. Verarbeiten für bie SltterSberforguug
6. Üiedjtefüfteit

lt. tttuttouétmdiOaUcrci.

1. Vefolbungett ber Beamten
2. Sefolbuttgett ber Slngefteltten
3. Vureaufoften
4. 35rucffoften uttb 33itc£)btnberfoften
5. Metjinfe

V, 5

V, 6
V, 9

y, il
V, 11

v, 11

V, 12
V, 13

V, 15

V, 18

V, 18

1. Vefolbungett ber liittefcfjaffncr.
2. Vureauîo'ften
3. Vtietjinfe

V, 21

V, 25
V, 25

A. $ertoolt«itpfojïe« ber «yimuobireftion uttb
Somättenbirettion

B. $anton§l)ud)(jaltcrei
C. 51tntb|(l)nffttereien

SBettiger 3(u«gabeu atë Deranfcf)(agt ge. 382. 97

XIII. fanbttJirifdjaft.

A. !Bcmaltu«0éfoften ber 5>ireWiott.

1. S3efoXbnng beê ©efretäre
2. Vefelbungett ber 21ngefteftten
3. Vureaufoften
4. ^antonêtierarjt :

a. Vefolbung
b. Vureau= uttb fftetfeïoften

5. fflltetjme

V, 26
V, 27

V, 29

V, 30
V, 31

V, 32

266

266

316
68

384

266
384

651

2,750

2,750

gr.

80

5,500
10,000
3,110
1,080

400
2,357

80 22,448

65

22,500
29,444

2,398
4,069
1,160

65 59,572

60,681
5,205
1,820

67,706

22,448
59,572
67,706

45 149,728

4,750
7,661
1,986

5,500
1,321

550

21,769

9t. S*-

68

95

85

68
95
85

48

70

50

9t. Sï.

5,500
10,000
2,844
1,080

400
2,357

22,181

22,500
29,444

2,081
4,001
1,160

59,188

60,681
5,205
1,820

67,706

22,181
59,188
67,706

149,077

4,750
7,661
1,986

2,750
1,321

550

19,019



176 — M 14 (56)

Staats-Bediming très Bantmis Bern für das Ja{jr 1908,

1907.

SBorunidjtoß

1908.
$tmten unî> itetijnuitgsrabrikctt.

»ulj!
(Ssimtaljtttcn. Slttêpktt.

Steins
dinnaljttten. Siiiöjiabcn.

SR.

13,369

4,000
1,762
4,075

2,331
1,000
2,202
5,000

20,000

29,380
1,269
1,000

104,988
11,953

3,150
2,000
2,000

18,756
800

1,060

10,179
29,382
86,503

13

1,120

93

336,941

90

25

90

19,000

3,500
11,000
10,000

2,563
1,450
2,000

15,000
20,000

29,000
2,200
1,000

105,000
15,000

3,150
2,000
2,000

18,500
800

1,200

15,000
31,500
95,000

2,000

3fr.

59 377,863

Y, 36
V, 37

V, 38

Saitfenbe Söertualtuttfj.

XIII. fanötmrtfdjaft.

B. ilanötoirtfdjaft.

1. gbrberung ber Sanbtoirtfcljaft :

a. gorberum] im allgemeinen V, 33
b. görbernng bes SöeinbaueS:

aa. Serfucfye mit amerit. SReben

bb. SRebtauSbefämpfung
cc. gbrberung beê SöeinbaueS im

allgemeinen
c. Mailäferprämien

2. Sanbmirtfdjaftlictje Meliorationen:
a. Sefolbung bes iMturtedjniferë V, 40
b. Sefolbung beê ©efjülfett V, 41

c. ffiuteam unb üteifefnften V, 42
d. Sobenberbefferungen im gtadjlnnb V, 43
e. Sltpberbeffermtgen V, 44

3. Sßferbejudjt :

a. Prämien unb Äofteit V, 47
b. iiengfteftationen V, 50
c. SßferbeauSftettungSmärlte V, 51

4. SRinbbiet^uck :

a. (Sin^etprämien unb Y often V, 53
b. Seftänbeprämien unb Soften V, 62
c. SieljausfteUungsmärfte it. (Sj-port :

aa. ^udjtftierauäftettungsmörtte V, 64
bb. Maftbiefjauôfteltungëmarft V, 65
ce. 3itc^tbieÊ)eï4»ort V, 66

5. ÄIeittbiet)3ud)t :

a. Prämien unb Soften V, 67
b. YteinOietjauöftellungsmärtte V, 68
c. ©riinbungsbeiträge an ijiegem

judftgenoffenfdiaften V, 69
6. Sßrämienrüderftattungen V, 71
7. ^agelberfidjerung V, 74
8. Sietjberfidferung V, 75
9. Seiträge an Obftbaumpftanjungen

langë ©taatêftrapen V, 76
(3uc£errübenfuttur.)

SR. St- SR.

6,479

3,500
1,497

2,562
483

48,258
39,570

45,497

76,805
1,040

1,746

3,605

910
16,222
32,713

235,343

34

50
35

43
51

516,269

85
85

50

24

20,729

7,000
4,189

2,327

5,125
1,911
1,943

63,258
59,570

77,414
1,162
1,000

173,511
31,855

3,150
3,746
2,000

26,625
800

2,110
16,222
65,427

327,199

130

898,411

3fr- SR.

65
40
43
51

90
85

40

71
80

50

15

Sv. DÎ.

14,249

3,500
2,691

2,327

2,562
1,428
1,943

15,000
20,000

31,917
1,162
1,000

96,706
30,815

3,150
2,000
2,000

23,020
800

1,200

32,713
91,855

96

382,141

48

77

75

50
30
40

90
85

40
35

40

86
95

91



(57) JV.14-— 177

Staat#-Hedjramg üe# Mantmx& Brrn für üa# Jaïjr 1908.

9tedjmtng

1907.

IBflrttttfdjfaß

1908.
fönten unî) ikdjmmgsnibriknt.

9t

dinnafjittcn.

a!}*

öluöpbeit.

9t e

6-tnmtfjtneit.

t n s

öluSpBen.

Sv-

34,391
1,875

13,283
13,110
13,127
4,450
4,668

3t

10
69
67
81
03

93

Sfr.

36,500
2,000

12,400
14,500
11,000
7,170
4,500

9t

Saitfeitbe SBerhialtung.

XIII. füttöniirtfdjaft.

C. IfanMoictfrfiaftUdK $d»ule.

1. ßanbimrtfdjaftlicfje ®d)u(e :

. Unterricht

. Sanbimrtfdfaftlidie äßerfitcfye

c. Sßertuültung
d. Stauung
e. Sßerhfleqnng
f. ûMetjittë

g. Arbeiten ber göglittqe

âtetrtebëergebmë
h. (jnberttarberchtberitng
i. ÄuftqelCber

k. Slurtbeëbeitïnq

2. ©idôïmrtfdjaft

1. Sanbinirtfcljafttiche ©djule
2. ©utëtoirtfchaft
:3. 1 ob iliara n fet;a jrfung en für bte Filialen

(Ibnrtaulage uttb äBerljmgremife.)

V, 78

». aWolfmtfdmKe.

1. yjiülferci|d)ide :

a. lluterrid)!
b. Sßertoaltvtng
c. 3tol)rung
d. SSerfjflegunq
e. 3Jîietjtnë
f. Arbeiten ber 3ögtinge

iöetriebsergebrtis

g. Onbentarberärtberung
h. Ifoftgelber
i. Stipenbien

k. Smtbesbettrag

St-

4,078
38

1,522
40,059
12,053

5,102

SR.

80
75
10
30
60

37

5r.

36,653
1,900

14,050
51,141
26,520

7,170

3t

94
67
82
44
31

Sr.

5,102

31.

37

32,575
1,861

12,528
11,082
14,466

7,170

3t

14
92
72
14
71

75,569
4,725

14,430
15,637

37
85

04

79,070

15,000
16,750

—

62,854
1,242

15,634
16,528

92
40

97

137,437
9,326
1,100

18
15

14,534
16,528 97

74,582
8,083

26
75

50,328 18 47,320 — 96,260 29 147,863 33 j — — 51,603 04

17,508 19 5,000 100,768 92 81,254 55 19,514 37 _
17,508 10 5,000 — 100,768 92 81,254 55 19,514 37 r — —

50,328
17,508

3,135

18
19

47,320
5,000

—

96,260
100,768

29
92

147,863
81,254
10,000

33
55 19,514 37

51,603

10,000

04

35,954 99 42,320 — 197,029 21 239,117 88 •— \ — 42,088 67

25,816
5,342

14,050
*

4,811
2,020
1,200

28
65
21
86

28,600
5,000

10/200
4,080
1,950
1,200

—
2,177

61
4,815
5,007

1,200

30
60
48
40

29,304
5,429

17,479
9,374
1,950

33
83
42
23

1,200

—
27,127

5,368
12,663
4,366
1,950

03
23
94
83

50,841
3,180

11,700
1,700

13,417

65

11

48,630

9,000
1,600

14,300
—

13,261
3,340

12,340

14,268

78
10

36

63,537
4,778

230
1,400

81
65 i"

12,110

14,268 36

50,276
1,438

: 1,400

03
55

30,604 54 26,930 — 43,210 24 69,946 46 — 26,736 22

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 45



178 — JY» 14 (58)

Staafe-Herfimmg ftes Canton* Bern flir ïra# Jaïjr 1908.

Otedjmmg

1907.

$oranf<f|(a(i

1908.
$tflttten mti> Itedjuirngsnibrilmt.

9t(

Einnahmen. Wusgubcn.

9te

(Sinnaljinen.

t n s

Ausgaben.

Sr.

4,131
1,545
2,236
5,551
2,607
3,482

193,456
212,116

7,891

91.

92
85
85
68
50
19
25
90
10

Sr.

4,000
1,500
2,000
3,500
2,200
4,500

170,000
187,400

2,000

91.

Saufeitbe ü&ernmltmtß.

XIII. faniitmrtfdjaft.

D. 50iolfmtf<f)uU.

2. Btolîerei :

a. Btietjinfe uttb Steuern
b. Unterhalt ber ©ebciube

c. ©eräte uttb sJj!a|d)ittett
d. Brennmaterial unb Beleuchtung
e. Bejolbungen unb 9lrbeit§Ibt)ne
f. Betriebene Betriebèfoften
g. 9TOc£)antauf
h. Sprobuîte
i. Schweine

1. 2JMfereijcf)ule
2. IMterei

V, 79

E. ifatt&wirtfdtaftlidtc ätUnterfd)uUn,

1. Sanbtüirtfcfc)aftltc^e 2ötnter|ct)ute Ülütti :

a. Unterricht
b. Berwaltuttg
c. Nahrung
d. Berfftegung
e. Btietjing

Betrieböergebttis
f. Äoftgelber

g. Bunbeêbeitraq

V, 80

2. filiale in Sangenthai :

a. Unterricht
b. Berwaltunq
c. Nahrung
d. Berhfleqttng

Betriebêergebniê
e. Softgetber
f. Bunbeêbeitraq

V, 81

Sr-

665
341
59

515
105

736
241,328

49,953

9t.

25
85

75
74
07
50

Sr-

5,291
815

3,001
5,554
2,701
4,850

190,871
33,653
45,304

9t.

92
25
67
05
85
41
06
57
23

Sr-

207,674
4,649

9t.

50
27

Sr-

4,626
474

2,941
5,039
2,596
4,849

190,134

9t.

92

82
05
85
66
32

6,995 76 1,700 — 293,705 16 292,044 Ol 1,661 15 — —

30,604
6,995

54
76

26,930
1,700

— 43,210
293,705

24
16

69,946
292,044

46
Ol 1,661 15

26,736 22

23,608 78 25,230 — 336,915 40 361,990 47 — — 25,075 07

20,921
1,771

18,244
4,054
4,000

34
50
80

21,900
3,200

16,000
6,000
6,445

—
1,963 60 20,605

2,700
20,742
5,810
6,445

94
20

—
—

18,642
2,700

20,742
5,810
6,445

34
20

48,991
15,201
10,190

64
40
66

53,545
13,500
10,650

—
1,963

15,950
9,026

60

36

56,303
21

14
60 15,928

9,026
40
36

54,339 54

23,599 58 29,395 — 26,939 96 56,324 74 — — 29,384 78

5,391
173

7,148
1,455

41
20
56
13

7,400
300

7,200
2,200

25
—

6,858
119

8,011
1,863

43
42
85
35

— — 6,833
119

8,011
1,863

43
42
85
35

14,168
5,385
2,507

30

12

17,100
5,250
3,600 —

25
5,408
3,320

80
60

16,853
25

05
20 5,383

3,320
60
60

16,828 05

6,276 18 8,250 8,754 40 16,878 25 — — 8,123 85



(59) As 14 ~ 179

Staat«-Hrrftmmg ür« Hantait« Bmt für tra« Safjr 1908.

ftcdjnuitg

1907.

gloriutfitjliiß
1908.

fönten uni* itrdjmmgsnttiriliw.
(fiitnahnteit.

• 1«

Üluögalicit.

91 e

Einnahmen.

in«
IMnöflakn.

gr- 31.

4,700
150

3,600
1,100

31.

Vaiifeitbe Verhmltumv

XIII. fanöwlrtfdjttft.

E. UlUnlctfcJiuleu.

3. filiale in 50iiinftngen :

a. Unterricht
b. 33ertt)altnng
c. Nahrung
d. Verpflegung

VetrieBëergebniê
e. Äoftgelber
f. SBunbeêbeitrag

V, 82

4. Sanblnirtfchafttidje SBinterfdiute ißruntrnt :

a. Unterricht
b. Sermattung
c. Nahrung
d. Verpflegung
e. 9JUepins

VetriePêergeBniê
f. Äoftgelbcr
g. Sunbesbeitrng

V, 83

1. Sanbrairtfdjafttictje Söinterfcpule IRiitti
2. fyiliale in Sangenthai
3. filiale in SDîiinfingen
4. Sanbroirtfcpaftlicpe 2öintcr|c£)u(e flruntrut

A. SerttaltttUßlloften öer Sireftion
B. önnkoirtidjnft
C. öanötoiirtfdjaftlidje ©djitte
D. Molfereifiijnte
E. Sanbtoirtfijjaftlidje Üßinterfdjiilcn....

SBeniger Ausgaben als ücranfdjtagt gv. 210.97

gr-

-

31. gv.

7,319

31.

55

gr. 91. gr-

7,319

I«.

55

— —
9,550
2,625
2,250

— 2,040
1,423 10

7,319 55
2,040
1,423 10

7,319 55

— — 4,675 — 3,463 10 7,319 55 — — 3,856 45

7,667
1,123
2,294
1,518

500

35
25
40
25

8,400
1,350
3,600
2,350
1,200

—
42 80

7,090
1,443
3,669
1,161

500

13,863

25

55
—

—
7,090
1,400
3,669
1,161

500

45

55

13,103
2,294
3,563

25
40
82

16,900
3,600
3,900

—
42

2,910
3,479

80

20

80
2,910
3,479 20

13,821 _

7,245 03 9,400 6,432 — 13,863 80 — — 7,431 80

23,599
6,276

7,245

58
18

03

29,395
8,250
4,675
9,400

—
26,939
8,754
3,463
6,432

96
40
10

56,324
16,878

7,319
13,863

74
25
55
80

— — 29,384
8,123
3,856
7,431

78
85
45
80

37,120 79 51,720 — 45,589 46 94,386 34 — — 48,796 88

18,438
336,941
35,954
23,608
37,120

20
59
99
78
79

20,200
377,863
42,320
25,230
51,720

—
2,750

516,269
197,029
336,915
45,589

24
21
40
46

21,769
898,411
239,117
361,990

94,386

50
15
88
47
34

— — 19,019
382,141
42,088
25,075
48,796

50
91
67
07
88

452,064 35 517,333 — 1,098,553 31 1,615,675 34 — — 517,122 03



180 - JVs 14 (60)

Staats-leitimutii ties Hantuns Bent fur fras Jaffr 1908.

Stemming

1907.

Soranfdjlafl
1908.

gtoitten uni) Itcrtimmpnttirihett.
91

dijmajjmett.

a fj s

»Hubflabeit.

9te

diitnaljmeit.

t n s

ÜUtöftabeit.

gr- 31. gr. 31.

gaufettbe SSernmitmtß.

XIV. KForftnicfen.

A. SlertvaltungSfofien bet centralen gorfO
SUcrtvaltung.

Sr. SR. gr- SR. gr. SR. gr- SR.

I

4,200
8,516
3,006
1,380

10
84

4,200
8,680
3,000
1,360

1. SSefotbung beë ©eïretfirë. V, 84
2. Sefolbungen ber -ilngefteUteri V, 85
3." S8ureau= itttb 9îeifefoften. V, 88
4. iDiietjiufe V, 89

1,290
12,865

540
03

1,050
11,813
15,880

1,900

35
67

—
—

1,050
10,523
3,015
1,360

35
64

17,102 94 17,240 — 14,695 03 30,644 02 — — 15,948 99

B. gorftyoltjei.

12,747
1,164
3,484

270

64,420
3,356

14,401
3,180

21,649
61,285

30
90

30
20
65

95

13,503
1,200
2,800

270

71,722
3,150

13,300
3,340

24,140
54,642

—

1. gorftmeifier :

a. SBefoIburtgett ber fforftmeifter V, 90
b. 23ureaufoften V, 91

c. SReifefoften V, 93
d. ÏRietjittë V, 93

2. jîreiêfôrfter :

a. 33e)olbungenber,flreisoberfbrfter V, 95
b. Sureaufo'ften V, 98
c. 3teifetoften V, 101
d. SWietjinfe V, 103

3. Dberbannioarte unb Söatbauffetjer V, 104
4. Sittteil ber ©taatstoatbungen an

ben Jïoften ber fforftmetfter unb
.fïreiëoberforfter V, 106

5,787

691

30,540

3,524

4,059

54,642

20

80

40

15

19,290
819

4,061
270

102,802
3,282

17,340
3,180

28,074

10
90

65
45
40

65

54,642

—

13,503
819

3,370
270

72,261
3,282

13,816
3,180

24,015

10
70

85
45

50

63,389 30 78,783 — 99,244 55 179,121 15 — — 79,876 60

C. gdrbcruufl beb gorfttuefrn*.

5,237

50,000

04 5,000

50,000 —

1. Söeiträge an SBaIbnnrtfd)aftêf>lâne
unb gbrberung beê gorftwefenê im
altgemeinen V, 109

2. SSerbauungen bon Söilbbädjen unb
Stufforftungen im .Çiodjgebirge V, 110

25,911 45 29,773

50,000

73 — — 3,862

50,000

28

55,237 04 55,000 — 25,911 45 79,773 73 —• — 53,862 28

17,102
63,389
55,237

94
30
04

17,240
78,783
55,000

—
A. ißertualtunßötoften
B- ^urftyoltjet
C. görbermtg ötö gorftuiefatö

14,695
99,244
25,911

03
55
45

30,644
179,121

79,773

02
15
73

— — 15,948
79,876
53,862

99
60
28

135,729 28 151,023 —
SBentger StuSgaben alê »eranfcijlagt gr. 1,335.13

139,851 03 289,538 90 — — 149,687 87



(61) .Ni 14 — 181

Staate-Urtfjramg ïrr# Hantelt# Bmt für tra^ Jaf?r 1908.

9ted}mmg

1907.

®oronf^(ttR

1908.
uni» Jledjmmgsnittrihen.

9tein«
(ftnnaljttten. 'Xuëpbeit. (£imtajjttten. Wuöflak it.

gr. 3{. Sv. SR. gr. 8*. SR.

954,987 954,987
179,248 — — — 179,248 — —

1,134,235 — — — 1,134,235 — —

1,053 80

\

36 1,017 80
964 30 — — 964 30 — —

26,132 77 80 — 26,052 77 — —
28,150 87 116 — 28,034 87 — —

73,344 75 88,469 94 15,125 19

— 60,000 — — 60,000 —
4,142 55 43,848 15 — 39,705 60

— — 214,171 70 — 214,171 70
— — 952 30 — 952 30
— — 5,297 45 — 5,297 45
— — 1,029 75 — 1,029 75
— — 5,244 75 — 5,244 75

160 3,063 36 2,903 36

77,647 30 422,077 40 — 344,430 10

6,948 50 6,948 50
1,643 95 37,376 65 — 35,732 70

787 97 51,595 68 — 50,807 71

— — 767 90 — 767 90

2,431 92 96,688 73 — 94,256 81

Sr. IB. gv.

893,497
168,504

1,062,001

1,403
972

25,015

27,391

11,676
50,000
38,384

188,992
4,097
6,079

356
5,480
3,364

908
5,679

315,021

7,899
41,157
52,805

499

102,361

SR.

830,000
150,000

980,000

60
68

28

1,000
800

20,000

21,800

92

75
60
60
95
05
35
86
55
45

20,000
60,000
40,500

185,000
2,000
6,000
1,000
5,600
3,000

08 323,100

8,000
41,000
55,000
3,000

86 107,000

Sattfettbe 2$etto<tltung.

XV. Staatswalirnngen.

A. tm& 3t»if$ennwfeun0en.

1. £cm|>tttu|uttgett V, 111
2. 3tatfd)etmu|uttgen V, 111

It. 9lei>ettnu%u»0eu.

1. Stoilofungen V, 112
2. ©rufiettlofmtgett, £orf V, 114
3. 3öeib= uttb ^eljen^ivtfe, @ras= unb

Si|"(|enrauB V, 118

V, 132
Y, 136

V, 137

V, 139
Y, 140
V, 142
V, 144
V, 145
V, 147

1. Sßalblulturen
2. Söegattlagett
3. £>utlbf)tte (58attmt>artenlijf)tte)
4. iüftlöfjtte
5. 4>cnrd)uttgeit, Skrinefjurtgen
6. @teigeruttgë= iiitb 23etfauf§!ofien
7. sMitêïoftett
8. îlufforftung im großen Ufooê
9. ©eMubereparaturen

(^auptrebifiott beë 30irt)"c§aftê()laneê.)
(Sängertetybab, Smric^tmtg.)

1>. »cftfjtoeröett.

1. Steferuttgen art IBerecfjtigte unb 2ïrme V, 150
2. @taatëfteueru V, 151
3. ©emembefteuerit V, 163
4. ©cfjmellenmaterial V, 170

Beilagen zum Tagblatt- des Grossen Rates. 1909. 46*



182 — JVo 14 (62)

Sfaafë-tofimmg ftrs üattfmt# Brrrt für iras lafjr 1908.

!Hc(f)iutun

1907.

®oran|d)(itß

1908.
gtcnten unî» |tett)ramgsnibrilwit. M

(fiititu()Mcit. »kuößabcit.

e t n :

Wttaguben.

gr.

61,285

3,500

64,785

1,062,001
27,391

315,021
102,361
64,785

28
08

607,224:

172,975
12,235
13,295

680,128
127,450

2,611
5

1,008,699

SR. Sr.

54,642

3,500

58,142

980,000
21,800

323,100
107,000
58,142

34 513,538

11

35

36

202,000
12,500
16,100

863,070
149,740

500
200

82 1,244,110

SR.

Saufettbe ®erhwltwitg.

XV. Staatsnmlimncien.

E. 'UemaUuttflëfofïen.

1. SHnteil ber @taat§toalbnngen an
bett Soften ber gorftmeifter urtb

$ret§o£>erförfter V, 171
2. 33eitrag an bie UnfaE= unb A!ran=

lenfaffe ber Söalbarbeiter V, 171

XVI. Pomäncn.

A. (f-rtraß.

1. üpadjtptje bon ©bilbontänen
2. Sßaäjtjjinfe ban Spfrunbbomänen
3. SRietjinie bon Utrcljengebäuben
4. SOÎietginfe bon 3Imtêgebâuben
5. SOîietgtnfe bon sMIitärgebäuben
6. @rlbê bon Sßrobuften
7. SBerfdjtebene ©nnaîjmen

V, 175

V, 178
V, 179

V, 180
V, 179

V, 181

V, 182

S*.

A. £>aiO>ts nitii gtotfdjennuljuttßeit
B. 97e6ennuij«nßtu
C. SBirtf^aftëïoftcn
D. IBefdjtoeröen
E. SertoaJtuitftêïojïen

SRelji- ©iunaljmeu als oeranfdjtagt gr. 151,882. 96

1,134,235
28,150
77,647
2,431

1,242,465

SR. Sr.

54,642

3,500

58,142

09

116
422,077

96,688
58,142

577,024

216,711
12,244
16,100

863,472
149,740

3,361
15

1,261,645

24
65

60

80

29

577
123

494

1,195

SR. gr.

1,134,235
28,034

13 665,440

70

42

216,133
12,121
16,100

863,472
149,740

2,867
15

12 1,260,450

SR. Sr.

54,642

3,500

58,142

87

96

17

344,430
94,256
58,142

SR.

10
81



(63) JVs 14 - 183

Siaafca-Urrfimntg te Canton# Bern für te Jafjr 1908.

Dtcdjmtnß

1907.

üBormtfiljlaß

1908.
ginnten und itedjnungsrubrikcn.

Mi
fêtnnaïjittttt.

1) s

3litSfttt6en.

Sfte

fêinmiljmcn.

ttt«
Sluëflaben.

gv.

5,134
202
485

4,366
45,062

81.

53
43
25
10
02

gv-

5,000
500
500

4,000
47,000

81.

Saufettbe fermai tuiifl.

XVI. Pomimen.

B. 28irtf<f)aftêtofïett.

1. ßulturarMten uttb SÖerbefferurtgert V, 183
2. Sttardjunqert, SSermeffitngen V, 184
3. 2tufficf|t§foftett V, 185
4. ,flaufê= uttb äierpndjtunggifoften V, 187
5. ®ranbôer(ict)erimgëÏDftert V, 190

C. Vcfd)U'Cv»ctt.

1. ©taatêfteuern V, 192
2. ©emeinbefteuerit V, 200

A. (frtrttß
B. SBirtfdjaftëïofteu
C. Sefdjtoieröen

3Ref;r ©tnttaijmen atë tievanfd)lagt %x. 27,126. 31

gV-

270
1

9Î.

68
05

gv.

1,948
24

320
2,348

43,354

9t.

35
89
10
87
24

gv. 81. gv-

1,948
24

320
2,078

43,353

8t.

35
89
10
19
19

55,250 33 57,000 — 271 73 47,996 45 — — 47,724 72

18,114
20,086

61
43

21,500
20,000

179
5,958

99
64

19,233
26,894

65
12

19,053
20,935

66
48

38,201 04 41,500 — 6,138 63 46,127 77 — — 39,989 14

1,008,699
55,250
38,201

82
33
04

1,244,110
57,000
41,500

1,261,645
271

6,138

29
73
63

1,195
47,996
46,127

12
45
77

1,260,450 17

47,724
39,989

72
14

915,248 45 1,145,610 — 1,268,055 65 95,319 34 1,172,736 31 — —



184 — Xi 14t (64)

Staats-tatimmp tes Eantims Bern fur tes Saï|r 1908,

fRedjnunji

1907.

älornnfdjlafl

1908.
gtuntcit unï» Ilüftjnimgsrutintien.

9to

(Sitnnttfjuten. SluSgaben.

Ole

(fiitita()nten.

n s

üluößflbeit.

3v.

78,898
91,320

dt.

80
10

77,800
89,50C

81.

Saufenfce SBerltiaftwtg*

XVII. PomimenliaHre.

A. gtttfe taon ©ittljabett • V, 202
B. gtnfe für Äanffdjttlöett V, 202

SJÎefjr Stuêgaben afô t>eranfd)tagt Sr- 15,577. 69

XVIII. |i)potl)elwrltiiffe.

A. SHoftcttrafl.

1. ginfe bon .§ppoil)eïar=2)arIe£)n
2. fott Sarlepn ait (Semeinben
3. ginfe bon jeitïnetligen (Mbanlagen
4. jptobifiorten
5. iijiietjins bom ÏCnftaltëgebâube
6.a ^3irtë beê 8inleil)en£, gr. 50,000,000, 3 %
6.b,Qinê beê ilnleipenê, gr. 30,000,000, 3 V2%
7. Höften ber Êouponëeinlôfung
8. Slmortifation ber 2lnIeit)enë!often
9. Stnfe ber Sepotê auf Haffafdjeine

10. 3infe ber ©ejjptê in Honto=Horrent.
11. giitfe ber Spareinlagen
12. iUîoruentatte ©elbaufnapnten
13.a33erlufte unb 2lbfd)reibungen
13.bHnrêberluft= unb leferbe=Honto
14. ©nîottimenêfteuern
15. ginë beê Stammfapitalê

JB. SBertoaltiutflSeoften.

1. Saggelber ber S5erloaltnngêbel)ôrben
2. 93efoIbnngen ber SBeamten

3. SBefolbungen ber iilngeftettten
4. SJlietjinfe
5. Slureanloften
6. 9tec£)të= unb Setreibungêfoften
7. @moIumente

gv.

67,259

81.

21

Sr-

94,536

81.

90

Sr-

67,259

81.

21

Sr.

94,536

81.

90

12,421 30 11,700 — 67,259 21 94,536 90 — — 27,277 69

8,029,567
348,500
585,959
32,962
10,013

1,500,000
1,050,000

9,471
272,663

2,740,181
605,012

1,104,751
129,939

168,943
800,000

60
75
70
25
91

70

65
08
50
47

75

8,346,890
362,800
359,700

28,000
11,000

1,500,000
1,050,000

12,000
272,700

2,815,700
660,360

1,077,480
169,150

2,000
30,000

179,000
800,000

— 8,651,701
366,347
402,783

30,201
17,330

108

47

70
70
83
90

55

90

646

20,922
10,932
5,167

1,497/228
1,050,000

8,468
272,663

3,070,798
678,551

1,099,472
42,807

60,000
182,331
800,000

30

05
90
19
10

15

80
36
50
65

25

8,651,055
366,347
381,861

19,269
12,162

40
70
78

81

1,497,228
1,050,000

8,468
272,663

3,070,690
678,551

1,099,424
42,807

60,000
182,331
800,000

10

15

25
36
60
65

25

626,041 06 540,000 — 9,468,521 58 8,799,989 25 668,532 33 — —.

11,220
41,745
60,302

7,000
12,674

416
2,408

80
10

24
66
70

10,000
46,500
66,500

7,000
12,500

500
3,000

—
9,743
5,566
2,389

60
10
70

9,011
46,500
66,250

7,000
21,285

5,528

70

52
07

29

38
2,389

03
70

9,011
46,500
66,250

7,000
11,541

70

92

1.30,116 78 140,000 — 17,699 40 155,575 — — 137,875 89



(65) JV» 14 — 185

Staats-Bedfram# très Banians Bern fur tras Jaftr 1908. 1

ÜRedjtutnß

1907.

fBornnfdjtoß

1908.
gtimtat urtî» |ledjramgsnibrikßtt.

9t

(Stmtaljtiten.

• f*
Slitëp&en.

Ole

dHitnaljnteit.

in«
SMuößabctt.

3*-

800,000

SR. gr.

800,000

9t.

Saufettbe

XVIII. iwotyekarkaflre.

C. 3i»t$ beé 3trtmmfiG>itnlé

A. 9toljertrrni
B. Strtomltttttflêfojiten
C. ging öe§ Stiuumfafntiüö

V, 203

SRcfjr Gcimtaljtnen a(g oevanfc^tagt gv. 130,656.44

XIX. lantonalkank.

A. Setviebëtrtvag.

1. SßedMertrag
2. Binfe :

a. 3tne bee 21ttletf)etts b. 1899, gr. 15,000,000,
3V«°/o

b. Äofiett ber 6üitpDnä=®trtlb)itng
c. Slmortifation ber Slntei^enêloften b. 1899
d. Söerfd^iebene gittfe

3. Sßrobiftottett unb 21ufbett>al)ruttg§ge6uf)rett
4. Sanlrtotenfteuer
5. Cantonale uttb ©emembefteuern

J6. SSerïuffce

|7. 31b|d)reibuttgert
8. $ur§gettnmt auf Sßertfäjrtften
9. SSerttmltungëloften

10. llebertragung in bie Spejtalreferbert.

V, 204

800,000

SR. gr. 9t. Sv.

800,000

SR. gv. SR.

800,000 — 800,000 — 800,000 — — — 800,000 — — —

626,041
130,116
800,000

06
78

540,000
140,000
800,000

— 9,468,521
17,699

800,000

58
40

8,799,989
155,575

25
29

668,532

800,000

33
137,875 89

1,295,924 28 1,200,000 — 10,286,220 98 8,955,564 54 1,880,656 44 — —

1,594,804

525,000

1,539
75,000

1,090,481
374,737
128,766
21,845

465,130

34,288
732,166
44,862

12

45

15
77
40
89

65

75
52
88

955,000

525,000

5,000
75,000

1,430,000
300,000

93,000
30,000

137,000

720,000

—

1,028,359

6,033,870
394,185

9,346

122,224

37

56
99

86

525,000
2,139

75,000
4,618,637

6,125
91,879
35,333
27,267

182,438

812,567
111,598

60

10
10

72

80

56
90

1,028,359

1,415,233
388,060

122,224

37

46
89

525,000
2,139

75,000

91,879
35,333
17,920

182,438

812,567
111,598

60

72
14
80

56
90

1,100,000 1,100,000 — 7,587,986 78 6,487,986 78 1,100,000 — — —
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186 — JVÏ 14 (66)

Staats-tatptimg tes föanftms Baut flir tes Jatjr 1908.

9te^ttuttg

1907.

SBorunfd)lttfl

1908.
gtonten unît itetfymmgsnibriken.

91

Einnahmen.

o h*
StluSgaben.

9te

(Einnahmen.

in«
fflnsgaben.

»'

152,235
92,140

255,974
3,227

98,902
13,915

5,163

2,076

lau.

77
95
90

69
76
37

27

gr-

94,000
315,200

208,000
15,000
5,000

SR.

Sattfettbe Söermaltung.

XX. $taat0kaf)re.

A. JJittfe tonn Wutbaben.

1. Btttfe bon ©elbanlagen:
a. SBanlbepot V, 205
b. Obligationen V, 206
c. Slltien V, 207

(©ott£>arbbat)n ©ubbention).
2. ginfe bon Siorfc^üffen :

a. Spejialbenoaltungen V, 209
b. Deffentlid)e Unternehmen V, 210

3. ginfe oon betriebenen ©uttjaben
unb SSerffjätungöjinfe V, 214

4. 33erfd)iebene ginna^men.... V, 216

B. 3tnfe für 2d)ulöen.

1. 3infe für Oefjotê :

a. ©fjejialbertoaltungen V, 217
b. @erid)tlic£)e ©elb^interlagen. V, 220
c. Slbminiftratibe ©elbfjinterlagen V, 223
d. ©pejialfonbë V, 224
e. SBerfctjiebene Oefiote V, 226

2. ©conti für ^Barzahlungen V, 230

A. gtnfe toon ©utfjoben
B. giitfe für ®d)ulîitn

äReljr ©iimaïjmen als »cranfdjlagt gv. 37,661.83

gr-

108,090
93,843

385,831

100,366
27,578

4,905
21,380

SR.

96
75
20

67
10

21
94

gv-

2,003
701

7,898

87

480

SR.

04
60
20

06

40

gv.

106,087
93,142

377,933

100,366
27,491

4,905
20,900

SR.

92
15

67
04

21
54

gl"- SR.

623,636 71 637,200 — 741,996 83 11,170 30 730,826 53 —

215
23,588
2,015
1,375
5,686
7,598

32
48
44
08
33

15,000
1,000

7,000
5,000

— 121
3

2,590
10

45
80

16
70

50,610
19,392

918
1,974
5,808
7,986

88
08
95
19
61
10

615 97

50,489
19,388

918

5,797
7,986

43
28
95

91
10

37,727 77 28,000 — 2,726 11 86,690 81 — — 83,964 70

623,636
37,727

71
77

637,200
28,000

741,996
2,726

83
11

11,170
86,690

30
81

730,826 53
83,964 70

585,908 94 609,200 — 744,722 94 97,861 11 646,861 83 — —



(67) JY. 14 - 187

Staate-Bowing to Tanten« Bern fixx bas Jafp; 1908»

9tedjnuitß

1907.

Sorunfdjfafl

1908.
ftonten uni» $edjmmgsntbrilttn.

9t a 0

(*iitnaf)titen

: c t it

«•ittrnifrnten. SHttSgabett.

gr. SR. gr. 9t

154,015
24,706

5,874
1,459
1,484

75
35
91
70
36

130,000
30,000

6,500
500

1,000

126,378 55 95,000

6,097
900

20,000

17,000

29,471
29,471

7,033
16,404

90

65
65
23
12

5,000
3,000

20,000

17,000

23,000
23,000
4,000

126,378 55 95,000

2,557
33

90
60

3,000
100

2,524 30 3,100

126,378
126,378

2,524

55
55
30

95,000
95,000
3,100

2,524 30 3,100

Sanfeitbc i>crhmltmtfj.

XXI. Bußen uni) Bonfîsktttioncn.

4. «ttfittt.
1. ©etyrodjette Sufsett V, 235
2. UmçjeiuattbeÛe Sufjett V, 238
3. SSerjä£)rte Sttfjett V, 241
4. SlbrnirttftratiöBu^ett V, 243
5. Anteile att eibgcttoffifdjett Sujjett V, 245

B. »uftcMUcrwtttöuMfl.

1. Se^ugêtoftett
2. Seloljttuttgeit att ©emeinbep öliget=

bietter uttb Sßrtbate
3. Seitrag att bie Sefolbuttg bes

SpoIijetlor^S
4. Settrag att bie ^rtbaltbettîaffe bes=

felbett
5. Sittteil bes ©ef11ttbt;eitstuefettê
6. Slrtteil ber ©emeittbert
7. Serfd)iebette Sugertanteite
8. Sortrag ju berteilettber Sittteile

V, 249

V, 250

V, 251

V, 251
V, 251
V, 252
V, 334
V, 256

C. ©rfats uttb Âonftêfationen,
1. <Srfa| V, 261
2. Jîottftêfatiottett V, 263

A. SBujjen
B. Stt§entierluenïMng
C. ©rfatj uttb Äonftöfationeu

StReljr ffiinnaljtnen ot« oeranfdjtagt gr. 2,361. 90

gr. SR.

166,164

1,409
554

168,128

16
75,066

75,086

8,370
40

8,410

168,128
75,086
8,410

251,625

gr. SR

50
26,434

6,678
70

83 33,182

90

70
44

6,031

2,134

20,000

17,000
35,366
35,366

7,669
86,465

04 210,032

40 2,948

40 2,948

83
04
40

33,182
210,032

2,948
27 246,163

gr. SR.

166,164

1,339
554

65 134,946

20

05

50 5,421
40

50 5,461

134,946

5,461

37 5,461

gr. SR.

50
26,434

6,678

18

6,028

2,134

20,000

17,000
35,366
35,366

7,652
11,398

134,946

90

90

134,946

90

40
25

30

05

10
10
70
93

18

18



188 - J« 14 (68)

| Staate-Brtfjmtng to Bauten# Bern für üa# Jaljr 1908.

fftedjmtitg

1907.

ÜBoraitfdjlaß

1908.
Junten uni» $ßft|mmgsnibrihttt.

9t<

©tmtaf)tttcn. Muipbcn.

Me

dtimafjttten.

t Its

WltößttllClt.

Sr.

66,381
13,180
10,092

589
2,017

SR.

85

90
10
18

Sr.

61,000
13,000
11,000

1,500
2,300

SR.

ëattfettbe sBerUmltuitg.

XXII. $agb, fîfdjerei uttb Bergbau.

A.

1. ^agbfmtentgebübren V, 264
2. Slrtteil ber ©emeinben, 20 % V, 265
3. 2lufficf)t§= uttb Sßejugsloften V, 266
4. $ebung ber $agb V, 268
5. Vergütung ber ®tbgenoffettfä)aft V, 268

B. gtf<f>etei.

1. ^if^ejenginfe u. spatentgebüljren V, 270
2. iuffii$tê= unb Se^ugetoften V, 271
3. -fpebung ber gifd^udft V, 273
4. Vergütung ber ©ibgenoffenfdjaft V, 274
5. gif4ud)tanftalt V, 275
6. fRed^tëïoften

C. «Bergbau.

1. Sefolbung bes '-üHtten^nfpeftorä V, 277
2. @tfenerjgebnf)ren V, 277
3. @teinbriid)e :

a. Äon^efftonegebüfjren V, 278
b. Stodernfteittbrud), 3luêbeutung V, 279

4. fpebitng bee ^Bergbaues V, 280

A. 3«BÖ
B. gtfdjeret
C. SerflboM

2Ref|v ®inna£|men al« oeraufdjlagt Sr- 6/162.65

Sr.

71,203
10
22

2,238

SR.

85

63

Sr.

14,060
11,058

1,418

SR.

15
60

Sr.

71,203

2,238

SR.

85

63

Sr.

14,050
11,036

1,418

SR.

15
60

44,537 03 37,800 — 73,474 48 26,536 75 46,937 73 — —

10,363
8,446

467
3,870

138

05
90

70
30

10,000
8,500
1,000
3,800

200
500

—
13,649

3,780
4,148
1,125

70

15

28
9,092
4,659

7,011

60

40

13,621

4,148

70

15

9,092
879

5,886

60

40

5,458 15 4,000 — 22,702 85 20,791 — 1,911 85 — —

1,000
3,094

173
269

74

92
94

1,000
2,500

175
1,000
1,000

— 2,182

173
1,734

40

92
55

1,000
6

1,479
17

50

30

2,175

173
255

90

92
25

1,000

17

—

2,538 60 1,675 — 4,090 87 2,502 80 1,588 07 — —

44,537
5,458
2,538

03
15
60

37,800
4,000
1,675

— 73,474
22,702
4,090

48
85
87

26,536
20,791

2,502

75

80

46,937
1,911
1,588

73
85
07

— —

52,533 78 43,475 — 100,268 20 49,830 55 50,437 65 — —



(69) Ks 14 — 189

Staat«-fedfetumg tre« Bantmt« 3mt ßtr tra« la^r 1908,

9tedjnunß

1907.

Sloronfdjfaß

1908.
Junten uni» Itßdjnungsntbrilmt.

91

dtttitaljitten.

B (j s

fliiößitbcn.

9te

(finitaljttteit.

in«
Wuößntiett.

Sv.

60,590
lr129,679

1,222
835

19,659
2,364

56,015

9t.

07
90
50

06

Sr.

1,079,500
900
700

14,100
1,200

9t.

Saufettbe gBertttaliitttg*

XXIII.

A. ®al)be«fauf.

1. ©aljborrate auf 1. $ünner
2. ßoctjfalj
3. £afelfalä
4. äfteerfalj
5. ©etuerbefalj
6. tJeinfalj
7. ©aljborräte auf 31. SejemBer

B. SBetriebSfoftcn.

1. .Strtê beë VetrieBêtapitalë
2. Sraueportfuftert
3. 9lu§tt>ägerlöt)ne
4. Vtagajmtijtjne
5. Vergütungen für VarjaBIung
6. Verfdjtebene Vetriebêloften
7. Verfdjtebene @tnna^uten
8. ©conti unb ^htsDergiititngen

C. ÜtcrleaUuiiasfoftcu.

1. Vefolbungen ber Veamten
2. Vureaufoften
3. Vltetjmfe

A. ©aïjberïnttf
B. Vetriebêloften
C. ®ertooItunß8föjten

V, 285

SJteljr (Suuialjtnen als »eranfdjlagt gr. 42,228. 73

Sr.

1,565,790
3,875
1,140

38,234
3,586

62,086

9t.

60
50
28

gr-

56,015
448,791

3,287
685

20,296
1,340

9t.

06

50

10

Sr.

1,116,999
587
455

17,938
2,246

62,086

9t.

50

50
50
28

Sr.

56,015

9t.

06

1,149,185 39 1,096,400 — 1,674,712 38 530,414 66 1,144,297 72 — —

16,000
77,086

110,130
8,246

12,008
955

2,560
2,027

11
54
90
83
55
85
78

16,000
76,000

107,500
8,100

12,000
800
900

3,000

—

762

129
2,522

35

20
40

16,000
78,450

109,762
8,297

12,069
1,112

06
65
10
61
50

129
2,522

20
40

16,000
77,687

109,762
8,297

12,069
1,112

71
65
10
61
50

219,839 30 216,500 — 3,413 95 225,691 92 — — 222,277 97

11,160
738

7,300
90

12,160
1,000
7,370

— — — 12,160
891

7,370
02

— — 12,160
891

7,370
02

19,198 90 20,530 — — 20,421 02 — — 20,421 02

1,149,185
219,839

19,198

39
30
90

1,096,400
216,500
20,530

— 1,674,712
3,413

38
95

530,414
225,691

20,421

66
92
02

1,144,297 72
222,277

20,421
97
02

910,147 19 859,370 — 1,678,126 33 776,527 60 901,598 73 — —

Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909. 48*



/

190 — M 14 (70)

Staate-Bediming tics Hauten* Bern flir fca* Jaftr 1908,

iftedjnung

1907.

©ornnfdjtaß

1908.
gtanten uni» iledjmmgsrubrihen.

9ti
(«•tnitahntett.

1Üs

Rusgabcn.

9te

Einnahmen.

in«
StuSgaben.

Sr.

84,637
549,447
37,968

st.

05
80
10

Sr-

55,000
450,000
32,000

Si.

Sastfettbe SBettoaltung*

XXIV. $temjjel= uni) PanknotemSteuer.

A. 3temt>elfteuer.

1. ©temhefyahter
2. ©tempelmarten
3. @hieltarten=©temhel

V, 330

B. üßanfnotenfieutv.

1. .ftantonalbanf V, 320

C. SBctriefrëfdftcn.

1. Rohmaterial utib Unterhalt ber
©eräte V, 322

2. ^roOifionett ber ©tempelberfäitfer V, 322
3. Stejugêïoften V, 323

D. SUevnmltwnflSfofte«.

1. Sefolbung b. 33or[teher£ b. ©tempeU
bermattung V, 324

2. Sefotbungen ber Stngeftettten V, 325
3. S3ureauloften V, 327
4. ÏÏJHetjinê V, 327

A. ©temjielfieuer
B. SBantnotenfteuer
C. ©etrtebêïfljien
D. 5Berniattuttfl0fojten

3)ietjr Gtinnaljinen at« öeranfdjtagt gr. 109,333. 75

Sr.

63,513
554,014
36,708

St.

35

10

Sr.

3,449

St.

80

Sr.

63,513
550,564

36,708

St.

35
20
10

Sr. St.

672,052 95 537,000 — 654,235 45 3,449 80 650,785 65 — —

110,371 20 80,000 78,753 45 78,753 45

110,371 20 80,000 — 78,753 45 — — 78,753 45 — —

14,243

32,046
263

75

44
75

15,000

28,500
300

—
492 — 15,524

31,872
126

10

35

— — 15,032
31,872

126

10

35

46,558 94 43,800 — 492 — 47,522 45 — — 47,030 45

4,150

4,500
3,238

525
65

4,500

5,000
3,500

550

— —
— 4,500

5,000
3,474

550
90

—
— 4,500

5,000
3,474

550
90

12,413 65 13,550 — — — 13,524 90 — — 13,524 90

672,052
110,371
46,553
12,413

95
20
94
65

537,000
80,000
43,800
13,550

— 654,235
78,753

492

45
45

3,449

47,522
13,524

80

45
90

650,785
78,753

65
45

47,030
13,524

45
90

723,456 56 559,650 — 733,480 90 64,497 15 668,983 75 — —



(71) Xi 14 - 191

Staats-lierfjmmg très fèantmts Bern pit to Jafjr 1908»

fftedjnung

1907.

$aranfdjlag
1908.

gftanten unb ihdjmingsntbrtkett.
9t0lj:

dtititaljjttett. Wuößabeit.

91 c i it s

(Sinnaf)tttett.

gr. ».

1,003,056
145,832
403,263

831

1,551,321 41

41,838

41,838

11,250

11,250

18,511

85,696

74,059
43,791

222,058

gr. ».

750,000
120,000
370,000

1,200

1,238,800

35,000

35,000

7,000

7,000

05

90

60

14,000

76,000

65,000
25,000

55 180,000

gr. ».

Sattfettbe &e?tualtiutg»

XXV. (ScbiUjren.

A. Sltntä« und ®eti<f)téfd)tet&<t
unto tBetreiimngé' wni» ftoufurMtntfr.
^ro-jentgebübren ber 9lmtêfcbreiber VI, 10
$ije ©ebübren ber ïlmtS|d)reiber VI, 31
©ebübren ber ©eric£)tè|c£)ret6er itrtb
ber 58etreibungë= unb Vortfursärnter VI, 55
Sejugêïoftett VI, 57

938,443
293,325

416,235

1,648,003

B. etaatêfanjlei.
1. (Imolumente, Sftatentgebübren uttb

9taturaIifationêgebûbren VI, 60 43,865

43,865

C. WeriiJ)tésfan,t(eten.

1. Dbergerid)t, ©ebübren itt 6iüil|"ad)en,
Jîattglet= unb ^ßaterttgebübirert VI, 61
(©ebübren itt Straftaten, fiefje IIIb, G, 2.)

10,950

10,950

D. Suftij u«î> tpotijei.
1. ©ebübren ber Suftijbirettion unb ber

Sßoligeibireltiott VI, 64
2. ©ebübren für 9Wartt= unb §aufter=

patente VI, 65
3. ^atenttajen ber -fpanbelêretfenben VI, 65
4. ©ebübren für gabrrabbennttigungen VI, 66

16,635

89,380
79,545
56,903

242,464

gr. ».

26
148,875

3,335
925

26 153,136

34

34

178

8,501

8,679

gr. »,

60

20
50

938,443
144,449

412,899

30 1,494,866

95 43,830

95 43,830 05

10,950

10,950

25 16,456

89,380
79,545
48,402

25 233,784

26
40

80

96

05

75

25
65
10

75



192 — K 14 (72)

Maate-Berfptun# te Itanfmt# Bern für te Jafjr 1908.

9tedjntmfl

1907.

ÜBoranfdjtoß

1908.
Junten uni) jgtedjnmtgsruitriken.

9t

dinnafjmeit.

llj*
Wuöflabeit.

9t e

©tnnaljmeit.

t Jt s

Wuôpben.

S*-

3,557
11,374

SR.

86
75

3,000
7,000

Di.

Saufettbe ©ethwtttwg.

XXV. Œebttljren.

E. Sireftion t>e£ gutter«.

1. Äonaefftonägebüpren VI, 68
2. (Smolumente itttb 23erufëpatentqe=

biipren VI, 69

F. SitianjDUcftiiMt.

1. gmolumente urtb <SalaauëH)âger=

patente VI, 71

A. 5lmtë= uni(^eri(^tö)d)retüer itnö Setreibunp«
unb .ftonfursiiutter

B. ©tnatäfanalet
C. ©eridjtëïanaleien
D. Suftia unb Sßoliaei
E. îsireftioit beb $mtern
F. ginanabirettiott

äÄcfjr QËbmaljmeii a(« »eranfdjlagt gr. 332,554. 94

XXVI. ®rbfd)afts= unb Sdjenktntç[0=

Steuer.

A. (Ertrag ber ©rbfflaftë» unb 3d)e«ïungê=
Steuer.

1. Drbentlicfje Abgaben VI, 74
2. Anteil ber ©emeinben, 10 % VI, 75
3. 93u&en VI, 75

Sr.

3,549

16,478

Di.

69

35

Sv-

104

Di.

86

S»-

3,549

16,373

Di.

69

49

Sr. Di.

14,932 01 10,000 — 20,028 04 104 86 19,923 18 — —

153 80 100 —
100

100

100

153 80 100 — — — — 100 — — —

1,551,321

41,838
11,250

222,058
14,932

153

41

55
61
80

1,238,800

35,000
7,000

180,000
10,000

100

—
1,648,003

43,865
10,950

242,464
20,028

100

26

04

153,136
34

8,679
104

30
95

25
86

1,494,866
43,830
10,950

233,784
19,923

100

96
05

75
18

—

—

1,841,554 37 1,470,900 — 1,965,410; 30 161,955 36 1,803,454 94 — —

1,207,827
120,771

1,784

12
05
74

400,000
40,000
2,000

775,503
196

1,428

68
72
26

2,190
77,267

99
14

773,312

1,428

69

26
77,070 42

1,088,840 81 362,000 — 777,128 66 79,458 13 697,670 53 — —



(73) JVo 14 — 193

Staate-torfînnng te tonten# Bern für te Jafjr 1908.

fRcdjnuitß

1907.

JBüritnfdjlaß

1908.
fönten uni» Itetjjnungsrubribrn.

9t i

(finnafjmcit.

»IM

»KuSßa&cn.

&te

(ftitnafjmen.

tit«
Äuößabcit.

3r.

10,126
476

9t.

26
80

Sr-

8,000
500

SR.

ëaufettbe ©erhwltuttg.

XXVI. (îrbfdjafts- unö Sdjenkungs=
Steuer.

B. »ejuflStoften.
1. Stejuggftrobifiotten VI, 76
2. 23erfc£)tebme Sejugêîoftett VI, 77

A. fêrbfdjaftés unü S(f)eitfuußS=Steuer
B. Sej«B8fofte«

SDte^v ©tmtaljnten als »evanfdjlagt ^v. 332,536. 85

XXVII. JfafjTerreditsabgaben.

A. Grtrrtji öcr 2Safferred)t$aböat>ett.

1. Ibgaben VI, 103
2. Sttttteil beê §ortb§ für llttter=

ftüijungett bei Sefdjäbiguttgett ober

broijenbett ©efaijrett bitrdj 3iatur=
eretgttiffe, 10 % VI, 100

B. ©cjuflêfoftcit.
1. 2)riid> uttb attbere SSejugêloften VI, 101

A. drtraß öcr 2Bnffemdjt§n&ßa6eit....
B. ©ejuflêfoften

SBeniger ©inna^nten als »eranfdjlagt gv. 33,604. 85

Sr.

5

SR. Sr-

10,820
818

SR.

83
85

Sr- SR. Sr-

10,815
818

SR.

83
85

10,603 06 8,500 — 5 — 11,639 68 — — 11,634 68

1,088,840
10,603

81
06

362,000
8,500

777,128
5

66 79,458
11,639

13
68

697,670 53
11,634 68

1,078,237 75 353,500 — 777,133 66 91,097 81 686,035 85 — —

— — 150,000
15,000

— 111,579 50 8

11,157

75

10

111,570 75

11,157 10

— — 135,000 — 111,579 50 11,165 85 100,413 65 — —

1,000 18 50 18 50

— — 1,000 — — — 18 50 — — 18 50

— — 135,000
1,000

111,579 50 11,165
18

85
50

100,413 65
18 50

— — 134:,OOO 111,579 50 11,184 35 100,395 15 — —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1909. 49



194 — J\TÏ 14 (74)

Maate-Helming te Jkantem Bern für te Jafjr 1908.

SRc^mtJtfl

1907.

Slnranfdjtoß

1908.
Junten Mitî» ÎUdjmmgsntbrikctt.

91

(^tnita^ntett.

Off'

9t«8ßaktt.

9te

(Sinnafoitcit.

in«
Ausgaben.

Sr.

1,135,356
109,04«

31.

33

Sr.

1,115,000
114,000

SR.

ëaufettbe %$ethjaliitttg.

XXVIII. Jiittfdjafts-- uni) Jûeim)erltaufô=

patentgebiifyren.

A. 'ItHrtfdirtftöSxjtcntflcbührcn.

1. Sßatentgebüljrett VI, 109
2. îlnteit ber ©emeirtbert, 10% • VI, 112

B. SÔ«ïfauféfleS)iU)ten.

1. 5patentqebii^ïen VI, 115
2. Slnteil ber ©emeinben, 50% VI, 117

C. 'Hcjußöfofteu.

1. Sttf)ieftion% £ajattottê=, 9}egugë=
uitb 2)rucîloften VI, 118

A. aSirtf^aftë)intfntflf6«$rîit
B. $erfnuf8ßebiij)ren
C. IBejuflëldjïen

5Wef)r einnahmen als teraufcfjlagt $r. 25,722. 29

Sr.

1,171,684

91.

75

Sr-

33,671
114,940

91.

66

Sr-

1,138,013

91.

75

Sr-

114,940

91.

66

1,026,309 67 1,001,000 — 1,171,684 75 148,611 66 1,023,073 09 — —

37,169
17,762

10 36,000
18,000

38,881 416
18,482 25

38,465
18,482 25

19,407 10 18,000 — 38,881 — 18,898 25 19,982 75 — —

1,591 30 2,000
333 55 333 55

1,591 30 2,000 — — — 333 55 — 333 55

1,026,309
19,407

1,591

67
10
30

1,001,000
18,000

2,000

1,171,684
38,881

75 148,611
18,898

333

66
25
55

1,023,073
19,982

09
75

333 55

1,041,125 47 1,017,000 — 1,210,565 75 167,843 46 1,042,722 29 — —



(75) JYÏ 14 - 195

Staat#-Hrd|nung tics Gantait# Brru fur tra# Jaïjr 1908.

9tedjnang

1907.

JBoranfdjlag

1908.
gtanirtt uttîi |tertjmmg&nibriheit.

91

(ftnnttljijteit. Maßgaben.

9t e

«mtitul)mcn.

ins
Maßgaben.

gr.

1,152,282

33,525
1,500

34,423
40,365
5,413

».

30

84

70
30
39

gr.

1,063,650

27,065
1,500

39,000
45,000

6,200

».

Saufetibe ^ermaltmtg.

XXIX. Anteil am Erträge öes ^lkol)ol=
mottopols.

1. (§rtrugß=Mnteil VI, 122
2. Söcfämbfuiiß öeö Mlfof)olißutuß :

a. ^oltjeibireltion VI, 122
b. llnterrttfjtönwn VI, 122
c. Mrmenbireftion VI, 123
d. jDireïtion bee Ottnern VI, 123

J e. Uteferbe { @ntnaS()me
_ _ _ VI, 123

äBeniger (Sinnaljmcn at« oerattfdjfagt gr. 4.32

XXX. Anteil am Ertrage 5er Sdjmeifer.
Uationalbank.

1. @nt(cf)äbigung bon 50 91)). pro
Rimbert ber iUotenemiîfion ber
.fîantonalban! VI, 126

2. @nt(d)äbtgung bon 30 9(p. pro
,Çîo:pf ber SöoljnbeböOerung VI, 127

9Jfcf)r ®innal)tnen a(8 »cranfdjtagt gr. 24,854. 60

gt.

1,063,645

5,606

».

20

37

gr.

26,698
1,500

38,802
44,970

».

34

25
30

gr.

1,063,645

5,606

».

20

37

gr.

26,698
1,500

38,802
44,970

».

34

25
30

1,037,054 07 957,285 1,069,251 57 111,970 89 957,280 68 —

26,300

260,245
40,583

270,815

70

90

40,583

270,815

70

90

— — 286,545 311,399 60 — — 311,399 60 — —



196 - JVÎ 14 (76)

Btaafe-Eerfjmmg te lEantim# Bmt für te Safjr 1908.

Btedjititn«

1907.

Soranfdjlaiß

1908.
Ritten Httî> iterijmmgsnibrihen.

9ti
(fiiitna^mcit.

11'-

31u8ßokn.

91 e

(Stnitajjmcn.

in>
SKusgnlicn.

%x.

710,364
76,675
16,964
4,447

399,778

SR.

75

10
33

Bb-

650,000
57,000

3,000

355,000

SR.

Saufettbe üßetttwltmig.

XXXI. JHUititrfteuer.

A. Wlilitärfteuer.
1. Scmbeêcm,tt>efenbe @rfal#ftic()tige VI, 139
2. Üanbesabiuefenbe @r(at$ftid)tige VI, 147
3. @rfd#flitf)ttge äßefjunännet VI, 150
4. fRütJftänbe VI, 155
5. Sltttetl ber ©bgenoffettfdjaft VI, 157

B. îuintion*« uni» SBejuflöfoften.

1. SSefoIburtgen ber SlngefteEten VI, 158
2. îajationàfoftert VI, 159
3. SSejugêloften, £riulfüftett, SRed)tè=

foften VI, 168

A. aftilitiirfteuer
B. î«jationô= uitb ©epßöfoffeit

2RcI)r Sinnafjmcn a(« »eranfdjtagt fjr. 57,137. 70

665,557
79,530
21,238

1,916

SR.

80
15
90
70

gr.

2,999

4,804
5,644

347,205

360,654

SR.

30

10
70
90

gr.

662,558
79,530
16,434

SR.

50
15
80

3,728
347,205

SR.

90

399,778 32 355,000 — 768,243 55 — 407,589 55 — —

4,850
5,512

40,176
45
20

5,400
6,000

44,600

—

3,540 40

5,400
5,754

43,837

30

95

— 5,400
5,754

40,297

30

55

50,538 65 56,000 — 3,540 40 54,992 25 — — 51,451 85

399,778
50,538

32
65

355,000
56,000

768,243
3,540

55
40

360,654
54,992 25

407,589 55
51,451 85

349,239 67 299,000 — 771,783 95 415,646 25 356,137 70 — —



(77) té 14 — 197

Staate-Hrrfptmtg îœ# Hantelt* Bern für tm$ la^r 1908.

fJtedjttuitß

1907.

Soranfdjtoß

1908.
^tanten unk Jtrdjnungsrufcriken.

Dt o ^ s 9lein®
(fcinnafmeit. >Kit@Qakn. ©iitttaljmen. Uluögabcn.

gr. 9t. gr. SR. gr. SR. gr. SR.

2,442,968 95 4,048 31 2,438,920 64
655,121 50 812 99 654,308 51 — •—

1,573,123 86 2,979 85 1,570,144 Ol
185,219 59 134 52 185,085 07 — .—
66,204 36 — 66,204 36 — —
28,523 79 — 28,523 79 — —

4,951,162 05 7,975 67 4,943,186 38 — —

2,661,360 226,280 15 2,435,079 85
801,005 70 59,322 91 741,682 79 — —

28,715 1,225 24 27,489 76 —
5,654 111 02 5,542 98 — —

783,175 14,768 61 768,406 39
49,879 50 1,082 62 48,796 88 — —
42,281 06 — 42,281 06 — -—
17,334 09 — 17,334 09 — —

4,889,404 35 302,790 55 4,086,613 80 — —

14,936 40 14,936 40

105,561 91 105,561 91

129,842 94 129,842 94
277 50 277 50

5,217 10 5,217 10
191 30 18,373 81 18,182 51

191 30 274,209 66 274,018 36

gr. 3Î. gr. SR

2,398,739
648,439

1,461,487
180,531
42,374
19,632

4,751,204

2,216,155
727,932

26,452
4,467

680,400
44,588
67,493
43,702

36
22

61
32
59
73

83

3,811,191

13,521

99,704
121,458

7,180
5,195

15,005
1,901

268,967

41
12

54
60

55
05

71

98

25

64

2,450,000
649,000

1,435,000
178,200
25,000
15,000

4,752,200

2,200,000
650,000

22,000
4,000

700,000
38,000
25,000
10,000

3,649,000

16,500

98,244
108,420
20,000
5,500

14,000

262,664

ëattfenbe SSertoaltmtg.

XXXII. Pirekte Steuern.

A. »ermöflmefteuer.

1. ©runbfteuer:
a. 3m alten Santon, 2,5 °/oo
b. 3m 3raa, 2,2 %o

2. Safritalfteuer :

a. $m alten Santon, 2,5 °/oo
b. 3m 3'tra, 2,2 %o

3. Slacftbejüge
4. @teuerbu|en

B. (ftnfommcnéfteiur.

1. Sinfommenêfleuer I. Slaffe:
a. 3m alten Danton, 3,75 %
b. 3m 3itra, 3,3 %

2. ginlommenêfteuer II. .(Haffe :

a. 3m alten Santon, 5 % •

b. 3m 3ura, 4,4 %
3. gintommenêfteuer III.,(Haffe :

a. 3m alten Danton, 6,25 %
b. 3m 3ma, 5,5 %

4. SHac^bejüge
5. ©teuerbufsen

VI, 186
VI, 190

VI, 194
VI, 195

VI, 197

VI, 198
VI, 203
VI, 208

C. ïaration£>= und iBejugéfofiten.

1. Soften ber @inlommenêfteuerlom=
mtfftonen VI, 212

2. SSejugSfjrobtfionen :

a. Sfermôgenêftener VI, 215
b. dinfommenêfteuer VI, 216

3. Soften ber Stenergefe^reüifion VI, 217
4. @ntfd)äbtgungen an bie ©emeinben VI, 220
5. 33erfd)tebene Sejugêloften .VI, 227

(.Soften ber ©runbfteuerfdjaijungörebifion.)

VI, 174

VI, 175

VI, 177

VI, 178

VI, 179

VI, 181

Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909. 50*



198 — Ni 14 (78)

Staat#-Eerfiromg tre# Banftm# Bern für tra# Jaljr 1908,

SRedjnunß

1907.

ÜBornnfdjtoB

1908.
Junten uni» ftedjraingsrubrilten.

9t t

(Sinnaljnien.

Üs

Wusguticii.

9tt
(finnafjmcn.

in«
9tiiöplicn.

gi'- 31. gr. 3t.

Suwfettbe *>citunltuiifl,

XXXII. Pirekte Steuern.

D. SUrWrtltunflëfoftcn.

gr- 3t. 91. gv- 31. gv- 91.

9,150
29,550
13,181

1,695
27

10,000
37,400
15,000

1,755

—
1. Öefolburtgert ber Beamten. VI, 228
2. öefolbitrtgen ber 91rtgefteßtert VI, 229
3. Sureau= ttnb 9îeife!oftett VI, 234
4. meinte VI, 236

782 15

10,000
35,336
14,893
1,755

65
94 —

—
10,000
35,336
14,111

1,755

65
79

53,576 27 64,155 — 782 15 61,985 59 — — 61,203 44

4,751,204
3,811,191

263,967
53,576

83
98
64
27

4,752,200
3,649,000

262,664
64,155

—
A. Sermögenöfteuer
B. dinïoi»tmeit§jieuer
C. $tt|ationës ltitb ©epgstoften
D. SîerttmltunBëïaften

4,951,162
4,389,404

191
782

05
35
30
15

7,975
302,790
274,209
61,985

67
55
66
59

4,943,186
4,086,613

38
80

274,018
61,203

36
44

8,244,852 90 8,074,881 —
S£Itet|f (Siitnaljmen a(« öeranfdjlagt gr. 620,197. 38

9,341,539 85 646,961 47 8,694,578 38 —- —

fXXXIII. itnuorljergcfeljenes.

854

60,000

84
—

— 1. @rWo(er 4iac£)laf; VI, 247
2. Sttnotttyme SRMerftatiimgen

(IReferOe.)

3,113 90 2,044 35 1,069 55
—

—

59,145 16 —
SDlefjr Sinnaljmen als öeranfd)Iagt gr. 1,069.55

3,113 90 2,044 35 1,069 55 — —

i



(79) .Ys 14 - 199

Zweite JlßfeU'ung.

Hr^timig

ber

ermdgcn^Befïanbteifc
(;Mttoen unit lUfluirn).

I. Medjtutng Des Stomtnuermögetts.

II. Hedjmmg Des JMriebauermogens.

1908.

CMj'vC 2^;®=*<55Sfe&%Tr-Q -



200 - M 14 (80)

Staate-Urtfjnung ties Bauten* Bern fur ïra* Jaf|r 1908,

Staitï» beê @ta<*të0etrnrô0en3 aitt 31, Sejettt&er 1907, Üertttögeno:

@0«, >}rt0etu Konten unï> !Rcdmu«6<mtt>rifctt. Sott.
%T. at. gr. at.

I. Stammucrmögeit.

A. SSafoungen.

». at.

15,541,842 ©rimbfteuerfchatjung $r. 15,541,842. —. SBalbanläufe
Vtehrerloê
Sßafferberlauf

79,420
2,786

300
25

15,541,842 — — — Summe ber Slftiben VII, 1 Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung

82,506
197,050

25

B. Domänen.
*)

©nmbfteuerfdjatmng gr. 40,037,435. —.

*) Siüilbomäncn gr. 34,294,619. —
tpfnmbbomäneit Sr- 5,742,816. —

30,037,435 Somänenanläufe
Vtehrerlbê
S(ï)at3ungêerhôf)ungen
Viinberloften

33,403
13,342

507,300
8,466

90
78

40
Sr. 40,037,435. — Verlauf bon SBaffer 1,200 —

30,037,435 — — — Summe ber Slftiben VII, 2 Summe ber Vermehrungen 563,713 08

C. $outâneitïaffe.

1,101,608 55 — 1. ©uthaben für Verläufe VII, 4 Steue ©uthaben :

Von SöalbOerläufen
Von ©omänenberläufen

8,436
43,963

25
90

— — 2,416,034 60 2. Sclfulben für Zuläufe VII, 4 Slbjahtung Don Kauftchuibett 278,033 50

748,008 26 — 3. fphfrnthelarfaffe, Kontokorrent
VII, 5 Sinnahmen für Kanfguthaben 79,122 64

1,849,616
566,417

81
79

2,416,034 60 Summen ber Slftiben itub ber Sßaffiüert
Steine ißafftben

Summe ber Vermehrungen
Steine Verminberung.

409,556
60,423

29
75



(81) JVÎ 14 — 201

Maate-Mexfimm# Mantom Brrtt fîir tra# Safjr 1908.

^eräubetmugeu. Siattb bei Staatlbevmögenl aut 31. ®ejeuiber 1908.

Honten nnt> SRcdjnunflêrubeifcn. Sa«. $abeu.
gv. 8t.

Stammuermögen.

A. ilOulöuitgeii.

Sr. 8t. Sr. 8t.

8,436
6,830

64,320
199,970

25 äöalbbertäufe (®rlö§).
4JJief)rfoften.

Soêtauf bon Serbituten.
Scfjatjungêrebuttionen.

©runbfteuerfc()atomg $r. 15,344,792. —. 15,344,792

279,556 25 Summe ber Sterminberungett. Summe ber Sittiben VII, 1 15,344,792 — — —

B. Domänen.
*)

©runbfteuerfdjaijung vfr. 40,543,615. —.

*) SiBtlbomänen Sr. 34,825,129.—
Ißfrunbbomänen gr. 5,718,486.—

43,963
668

1,050
10,470

90
88

Somänenberfäufe (Srl'bs).
Ulmbererlöö.
507ef)tfoften.
Sd)a|unglrebuttionen.

30,543,615 "
1,380 30 äBafferanfauf. gr. 40,543,615.—

57,533
506,180

08 Summe ber SSerminbentngen.
Steine tBermelfrung.

Summe ber Sittiben VII, 2 30,543,615 — — —

C. $omäneitfaffe.

79,122 64 Singang bon ©utljaBen. 1. ©utt;aben für ®ertäufe. VII, 4 1,074,886 06 — —

79,420
33,403

278,033

90

50

9leue Sctiutben :

2Balbantäufe.
Somänenanläufe.

31uêgaben :

3lbjaf)Iungen.

J2. ScCjulbeti für Anlaufe VII, 4

3. f?t)pott)etartaffe, Kontokorrent
VII, 5 549,097 40

2,250,825 —

469,980 04 Summe ber SJerminberuitgen. Summen ber Sittiben itnb ber Spaffiben
Sieine 5ßaffiben

1,623,983
626,841

46
54

2,250,825 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 51



202 — JVs 14 (82)

Staat*-Helming to Rantum Bent fur to lafjr 1908,

Statiï» ï>cê Staatêtoermôgeirë ant 31. Sesemfcev 1907.

@0«. #afeen. rtotttctt MU» !Hf(J)ttutt(iéntl>ritcn.

^cvmbftcnês

©oH.

Sr.

200,296,208
8,876,407

300,000
207,403
340,016

8,827,309

6,044,732

2,071,694

226,963,772

9,542,541
17,580,532
11,240,360
2,216,011

19,978,558
35,477,507
55,900,610
21,333,424
6,048,843
3,189,027

2,891,397
1

150,000

2,100,000
443,427

188,092,244

SR.

70
95

49
90
30

20

40

94

05

40

Sr.

819,599
748,008

50,000,000
30,000,000

76,106,030
16,944,002
29,631,205

2,317,507

397,419

206,963,772
20,000,000

19,978,558
2,087,271
4,764,759

127,155

15,000,000

16,060,000
1,000,000

347,324
5,000

71,935,831
21,859,923

9,418,000
1,638,750
2,100,000

669,670
1,100,000

168,092,244
20,000,000

SR.

26

35

75

70

94

51
54
38

14

78
45

60

40

I. Stamutuermögen.
D. f^otfjelarfaffe.

1. Startern auf ©runbpfanb.
2. ©arlefjn art ©emeinben.
3. Immobilien.
4. Kaffe unb ©egenrecfjnung.
5. Kantonalbanl.
6. Sßertfc^riften.
7. ©taatëfaffe, Kontokorrent.
8. 2)omänenfaffe, Kontokorrent.

9a Ülnleiljen Oon 1897, 3 %.
9b 2lnleiijen bon 1905, 3'/2 °/o.

10. 3lnleit)ertê=îtinorti|ation.
11. SDepotë gegen @dt)ulbfcl)eine.
12. SDepotë in Kontokorrent.
13. ©f)artaffe=@in lagert.
14. ginfe bon ©utljaben, Sßrobifi ouen tc.
15. .Qinfe bon ©Bulben, Abgaben k.
16. ©eroinn unb Sßertuft.
17. Itnleifjensloften.
18. Kurêberluft= unb Üteferbekonto.
19. 3nfel=©f)ital.

©ummen ber Slftiben unb ber Sßaffiben.
Steine ülftiben (©tammlafütal). VII, 6

E. töantüitalimiif.

©(^metjertoe^fel.
grembloec^fel.
Innterlagemoecljfel.
frattfüban! unb Filialen.
Krebitrectjnungeit.
Korreffronbenten.
2öertfc£)riften.
©arletfn.
§t)f)ot|elar=9tnlagen.
.§l5potl)etar|ct)utbeu.

Immobilien (inll. SBattlgebüttbe).
yjiobitiar.
ïlnleit)ert.
Koften beë Slnlei^enê.
Stotenemiffion.
ïïîeferbefonbë.
©pejialreferbe für ebent. Kurëbcrlufte.
©jrejialreferbe für gorberungett.
$>epotrec£)ttUttgen.

©par=®inlagenfCheine.

Kaffafcfjeine.
2lcce))tationen.
Sotationêlapital ber âioeiganftalteit.
Diitfenbortr. u. üiüctbistoitto aufSöedjfeltt.
@emimt= unb SSerlnftkonten.

Summen ber Slîtiben unb ber Spaffibett.
flîeine Slltiben (Stammlapital). VII, 6

SJteite Sarleljit
Sleue Sarlefyn

(Siitnalfmen
Sepot in Kontokorrent
Srmerbitttgen
ginjaljlungen
9iü(!äa£)Iungen
Ülmortifation

gingelbëte Obligationen

£)efiot=ÜIücEäal)Iungen

Cxi it Iage it=91 itcE,5a lj 111 itg e it
97ene Ülttibjinfe te.

3lbjal)lung bon ginfen te

Koften u. @rtragê=3lblieferung
âtnë
©ntnatjme
9îi'tc£^a£)lrtngen

©umnte ber SBermetjrungen

lUette ©utljaben unb 9iiicf=

jaljlimgen bon ©dfttlben

©nmrne ber tBermeljrungen

Sr.

15,500,181
381,900

49,739,670
6,511,940
1,715,827
5,861,803

372,570
443,500

91,500
1,111,600
2,624,003
9,473,492
9,486,220

11,023,839
9,430,696

31,310

209,881

124,009,939

294.122.889
315,510,318
87,593,392

5,940,275
208,616,686
136.130.890
632,968,553

19,436,422
2,271,834
2,949,332

45,111
168,322
48,501

6,840,000

297,170,220
10,959,859
2,993,000
2,873,831

300,000
1,257,574

23,074,065

2,051,271,083



(83) JYÎ 14 - 203

Maate-Htifymmg. te läantem Brrtt für te laljr 1908,

^erättbevungeit. Stituï» be§ Staatôbermôgettd <tw 31. Se^embet' 1908.

$abett. ftotitcn uni» 9tetf)tum0éntbrifen. @oa. fabelt.

8,982,239
436,062

49,667,326
6,068,595
4,615,000
3,129,210

173,659

443,500
6,587,400
3,556,408
9,847,504
9,042,095

11,472,792
9,430,696

272,663
74,903

209,881

124,009,939

296,938,104
316,420,101
97,098,575

6,273,606
208,616,686
130,691,107
628,502,239

21,930,143
1,679,105

602,951
3,671

350,766
48,501

75,000
780,000

1,598
110,000

295,119,744
14,038,572
6,036,500
1,435,081

300,000
1,144,959

23,074,065

2,051,271,083

31.

70
20

12

65
54

33
70
98
64
69

30
80

65

58
10
18

38
87
67
99
34
65
60
08
50

90

82
32

05

10
93

06

®arIel)tt=Hüd:3al)Iungen.
$arlel)n=Hüdäa|lungen.

Huêgaben.
Sefiotküdgüge.
Hüd-jafflungen unblHertauf.
Hüdgaf)lungen.
©njaljlungen.

gallig geworbene Obligationen

$epot=©injal)lungen.

Heue ©nlagen.
©ingang Doit $infen k.
lieite ipaffib^infe u\
©rträge.
Hmortifation.
©inlage.
Sepotê.

Summe ber Hcrtninberungett.

Heue Sdjulben itnb @in=

gänge bon ©utfjaben.

Summe ber Herntinberungen.

I. Stammuermögen.
D. gjjjjotlieïnrïttffe.

1. Sarletjn auf ©runbpfaitb
2. Sarleijtt an ©emeinben

Immobilien
4. Kaffe unb ©egenredfnung.
5. KantonalbauE
6. Söertfdjriften
7. Staaiëlaffe, Kontokorrent
8. Somänenfaffe, Kontokorrent
9.a9lnletl)en bon 1897, 3%
9.bHnIeif}en bon 1905, 3 '/a %

10. Hnlett)enê=Hmortifation
11. Sefwtl gegen Sd)ulbfd)eine
12. 2)ef)ot§ in Kontokorrent
13. Sfjarta)fe=©nlagen....
14. ^trtfe boit ©utijaben, ißrobifionen k
15. Hülfe bon Sdjulben, Hbgaben ic.
16. ©eminn unb Herluft
17. Hnteitjenstoften
18. Knrêberluft unb Heferbekonto
19. 3nfel=Sf>itaI

Summen ber Hftiben unb ber ißaffiben
Heine Hftiben (Stammfafiitat) VII, 6

E. KantoitaKmitf.

Kaffe
SdjWeijjertoedjfel
gretnbwed)fel
.Öinterlagenmedjiel
fiauptbanl unb gilialen
Krebitredjnungen
Korreffionbenten
Söertfdjriften
Sarletjn
,£)t)fwtl)eïar=HnIagen
fifyiwtfjelarfdjulben
Immobilien (intl. Hantgebäube)
ÎRobiltar
Hnleitjen
Koften beê Hnleifienë
Hotenemiffion
Heferbefonbë
Spejialreferbe für ebent. Kurêbertufte
Sbejialreferbe für gorberungen
®epotred)mmgen
Sbar=@in!age*fd)eine

Kaffafdjeine
Hccefjtationen
®ütatiott§tal>ital ber Hmeiganftalten.
Hinfenbortr. u. Hûdbiêïottto auf 2öed)feln
©eminn= unb Herluftkonten
Summen ber Hftiben unb ber ipaffiben
Heirtc Slltiben (Stammlafiital) VII, 6

öv.

206,814,150
8,822,245

300,000
279,747
783,362

5,928,136
1,912,993

6,488,857

1,830,342

233,159,835

6,727,326
16,670,750
1,735,177
1,882,681

21,847,276
40,774,940
58,282,074
18,839,702
6,641,572
5,535,408

2,708,954
1

75,000

2,400,000
427,163

184,548,028

3t.

50
75

69
55
50
06

Sr.

20

20

549,097
49,556,500
30,000,000

352,000
81,581,830
17,876,406
30,005,217

2,766,460

472,323

45 213,159,835
20,000,000

35
62
45
40
15
27
64
30
48
60

05

35

21,847,276
1,944,921
2,679,909

85,715

15,000,000

10,000,000
1,000,000

348,923
115,000

69,885,356
24,938,636
12,461,500

200,000
2,400,000

540,791
1,100,000

66 164,548,028
20,000,000



204 - As 14 (84)

Staate-Berf|mnt0 îwz Bantarts Bern fîtr tras Jafjr 1908.

Staitî» bed Staatöüevmögeit* am 31. Sejeittöer 1907. ^erittögettSs

3oü. $afeeit. Konten uttD metynumätubviten. SoU.

g*- SR. gi-- 91.

I. $tammuermögen.

F. Iitleiljen.

1. 3Itt[etI)ert Don 1895, §r. 45,389,000,
a oi-

gv. 8Î.

— — 43,589,000 2lnteit bes ©tammbev*
mögen« %x. 43,589,000. —

îCnteit bei- ©taatäfaffe
(@ie^eH,@taat«!affe) „ 1,800,000. —

ftr. 45,389,000. —

— — 4,214,760

2. 2MetI)en bon 1897, §r. 50,000,000,
3 °/o. ©telje D, §t)(>otf)eïaïïaffe.

3. 2lnleif)ett bon 1899, gr. 15,000,000,
3'/s °/o ©ielje E, Äantonatban!.

4. 31ttleif)ett bott 1900, §r. 20,000,000,
3Va °/o.
ïïnteit be« ©tammber*

mögen« gr. 4,214,760. —
Stnteil bev @taat«faffe

(@ief)e H, @taat«faffe) „ 15,785,240.—

%x. 20,000,000. —

5. 2lnleit)en bon 1905, gr. 30,000,000,
3Vî °/o ©ielje D, §tipotI)efavfaffe.

6. 2lnletl)en bon 1906, fix. 20,000,000,
3Yä %• @'ef)e ©taat«!affe.

— — 47,803,760 Summe ber Spaffiben. VII, 7 Vernttnberung ber Sctgilb — —

G. ©tfenbn^nïojjitnlien.

160,000
2,151,500

480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,724,500
215,000

3,120,000

807,200
2,050,000

980,000
1,980,000

—

—

1. |>uttibil=2öohIf)ufen=Vaf)n.
2. |iaëIe=Âonolfmgett=2:()Mt=â!af)n.
3. Sptej=®rlenbacf)=Vcihtt.
4. Vern=9leuenburg=Vaf)n.
5. Vmt=9Jhtri=2öorb=Vaf)it.
6. Satgnelégier=@haujbefottb§=Va()tt.
7. $ßnmtrut=VDnfol=Val)n.
8. @ürbetf)d=Vaf)tt.
9. $reiburg=Vîurten=3në=23af)n.

10. @rIenbad)=3toeifimmert=Sa()n.
11. Sdgneléqier ©lobeIier=Sol)n, neue

©efellfdjaft
12. Senfetl)aI=Vaf)n.
13. sJMontreuç=33erner £)berIanb=Va()tt.
14. Vecn=3(lpatqenburq=Vabn.
15. Sent er 3lI).ienba£)rt=©efeEfcE)aft.
16. SoIotf)urn=9Mttfter=Vcif)n.
17. 8cmgentf)al=$ura=93at)tt. j

Slftienübernalime

ilebertragung bom Vetriebê»
lopital ber Staatëfaffe

500,000

1,185,000
504,000

—

17,930,200 — Summe ber SHtiben. VII, 8 Summe ber Vermehrungen. 2,189,000 —

|



(85) Ni 14 - 205

Sfaafe-Herfjmmg üe# Harttom Bern für üa# SaÇr 1908.

^cväiibcruitfleit. Slattï) beê Stanloumiiogcn* atti 31. Sejembev 1908.

Ratten Äotttcu uni» 9lecf)Munôêtubrifen. so«. fabelt.
5c- 91.

I. Stammwrmogen.

F. îlitleijjen.

5v. 91. 5c- 91.

1. 2ln£et£)en bott 1895, gr. 44,858,000,
3 °/o.
atnteit be« @tammoer=

mögen« gr. 43,589,000. —
Anteil ber ©taatêlaffe

(©telje H, @taat«îaffe) „ 1,269,000.—

— —
— — 43,589,000 —

gr. 44,858,000. —

2,189,000 — tlebertragung bout 9Met£)en
ber Staatsîaffe.

2. 3£n£ei£)en bon 1897, gr. 49,556,500,
3 °/o. ©iefje D, §t)potI;efarïaffe.

3. 2£n£etf)en bon 1899, gr. 15,000,000,
31/* °/o. ©tel)e E, Äaittonalbanf.

4. 9ln£et£)en bon 1900, gr. 20,000,000,
3 Ys %.
SHnteil be« ©tammber»

mögen« gr. 6,403,760. —
Stnteil ber @taat«taffc

(©iefje H, @taat«fäffe) „ 13,596,240.—

6,403,760

gr. 20,000,000. —

5. Slnleifjcn bon 1905, gr. 30,000,000,
3 Va °/°- @'e|)e D, ^»tj^ot^eïarfaffe.

6. 31nlet|en bon 1906, 3*- 20,000,000,
3 Ya °/°. ©ielje H, ©taatefaffe.

2,189,000 — Serntefyrung ber Sdjulb. Summe ber ^affinen VII, 7 — — 49,992,760 —

6. (itjenlmljnfiMiitalieit.

— — ;

1. f>uttmi£=2öo£)I [)it| en=Saf)tt
2. |>aête=,R!onolfingett=££)un=Sa£)tt
3. Spte,]=(Srlenbadj=Sal}n
4. 58ern=5lenenburg=S3al)n
5. Sern=S£uri=2öorb=Sa£)n
6. Saigne£égier=®£)au;rbefottbë=Saï)n
7. £ßruntrut=SonfoI=Sa£)tt
8. ®iirbe££)al=Sa£)n
9. greiburg=9Dlurten=3nê=Sa£)tt

10. ®rlenbac£)=3ibeiftmmen=23a^n
11. ©atgrtelégter ©lobelier 33al;rt, neue

©efellfdjaft
12. Senjetfjal-Satm
13. 9J£ontreuj=Serner £)berIanb=Sa£)n
14. Sern=Sä)loar3enburg=Sa£)tt
15. Serner 2ïï|)enba|n=(tkfeï£jc(jaft
16. So£ot£)urn=9!Jlünfter=Sa£)n
17. Sangent£>al=Snra=SaI)n

160,000
2,151,500

480,000
3,155,000

207,000
350,000
550,000

1,724,500
215,000

3,120,000

500,000
807,200

2,050,000
980,000

1,980,000
1,185,000

504,000

— —

2,189,000
— Summe ber Sermtnberungen.

fReitte Sermetjrung.
Summe ber Slftiben VII, 8 20,119,200 — — —

Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909. 52 *



206 — Ni 14 (86)

*£iaaï#-itrrf|mm£ ta# Eattfxm# W>tvn für ta# Saïjr 1908.

Stottï» beS (StoatêtocvMiôoettê am 31. Sejernber 1907. ^evmägeit#«

So«. fabelt. .(tonten uni» SHedjnnnflérobïtfen. @0«.

Sv.

51,500
38,600

885
24,633

916,376
892,561

3,966
104,950

1,673,619
27,958

11,196,415
2,625,813

63,416
196,278

813

17,817,789

8,803,081
341,894

10,475,520

19,620,495

40
23
21
82
71

11

55
75
69
99
65

25

Sv-

36

il
43

54

1,676

83,430

79,959
32

35,588
202,425

3,152,413
17,822

838,581
4,891

4,416,821
13,400,967

SR.

85

38
98

II. Petriebsuermogen.

H. ©etrie&êïapital lier Stnatëfafîe.

A. Speiialttermaitnngen.

(SBorjdjilffe ber ©taatêfaffe unb ©epots
bet berfefben.)

a. 2lttgemetne SBermaltung.
b. ©ertdfjtëberumltung.
c. Suftiä.
d. Spoliât.
e. 9JHIitarberloaltung.
f. lluterricptêmefen.
g. Slrmentoefen.
h.l. S3olïêrutrtfc^aft.
h,2.@efunbl)eit§lbefen.
i. SBcr-tluefett.

k. ©iferiBafjtttuefett.
1. ginanjwefen.

m. Sanbmirtfcfiaft.
n. ^orfibertoaltung.
o. Stempelberinaltung.
p. ©emeinbetoefen.

VII, 35
VII, 39
VII, 46
VII, 83

VII, 133

VII, 155

VII, 166

VII, 170
VII, 177

VII, 183

VII, 191

VII, 218

VII, 225
VII, 285
VII, 290
VII, 291

Summen ber SOtiben unb ber spajjiben.
Steine SKïtiben.

B. (SclbnnlaBcn.

1. Hantonalbanï, Sepot. VII, 328
2. £ppotl)elar!a(fe, ßontolorr. VII, 350
3. Söerifcbriften. VII, 363

Summe ber Slftiben.

9leue iöorfdf)ü)fe unb 3îiiiï=
japlungen bon £>epotë

Summe ber SSermeprungeit

lieite Sepotè
SRiicfjapIungen
Sünfauf unb Vuregeiointt

Summe ber SBermeprungen
9îetne SSerntinberung.

43,795
2,800

21,196
454,585

1,259,430
905,266
152,929
91,260

1,206,927
217,499

4,403,014
6,039,413

394,011
2,000,060

166,568

17,358,761

27,190,017
3,746,706

169,250

31,105,973
4,510,068



(87) As 14 - 207

Staatstrès üanttms Bmt für has Jaljr 1908,

^eröitbevungen. «trtttï» ï>cô Staatôbcrmôfletts aw 31, Sejembev 1908,

gaben. Monte« unt> !Hcdinutniorut>iifen. @<>a. £abett.
Sr.

43,791
2,800

15,563
450,678

1,433,170
870,478
148,078
122,745
997,997

25,010
2,235,859
6,192,343

412,341
1,996,822

169,320

15,117,002
2,241,759

29,642,721
5,871,820

101,500

35,616,042

91.

15

85
37
49
29
99
80
37
10
95
24'
81
88

29
31

07
93

Aene Sepntö unb 33orjct)u&=

mücfjatjlungen.

Summe ber Serminberungen.
IReine äkrmetjrnng.

$e))Dt=miicf3iige.
©njafjlungen.
mMjatjIung.
Summe ber 33erminberungen.

II. Petrieböticrmögcn.

H. &etriclrëfa))ital ber ©tantëïaffe.

A. Btteiialoermaitungen.

(Sorfdjüffe ber ©taatbfaffe unb 2>epot8
bei berfetfien.)

a. Allgemeine Skrmaltung
b. ©erictjtëberibaltung
c. 3uftia
d. $olijei
e. äJttlitärberwaltung
f. llnterrid)t§toefen
g. Armeitmefen
h.l.SßuIfeiuiftic£)aft
h.2.(SJefunb£)eit0HJefeit

i. Sktumefen
k. ©fenbaljumefen

1. ginattgiueien
m. Sanbiuirtfc^aft
n. ^orftberlbaltung
o. Stempelberwattung
p. ©emeinbemefeu

Summen ber Altiben unb ber ißaffiben
Aeine Altiben

VII, 35
VII, 39

VII, 46
VII, 83
VII, 133

VII, 155

VII, 166

VII, 170

VII, 177

VII, 183

VII, 191

VII, 218

VII, 225
VII, 285
VII, 290
VII, 291

B. ffieUmnlmrn.

1. fiantonalbanl, 2>eput VII, 328
2. ^^pot^elorlafje, Äontolorr. VII, 350
3. SöertfTriften VII, 363

Summen ber Altiben unb ber ipapibett
meine Altiben

Sr.

51,500
38,600

6,517
36,183

758,090
927,704

8,830
78,465

1,862,377
28,041

13,363,570
2,583,897

46,138
209,100

813

19,999,830

6,350,377

10,543,270

16,893,647

89
08
87
73
50

28

25
21
67
74

25

47

Sr-

1,672

91,072
15,455
80,314

45
5,000

15,416
10,017

3,263,425
18,874

848,166
7,643

4,357,103
15,642,727

04

80

84

1,783,220

1,783,220
15,110,427



208 - Ils 14 (88)

Sfaafe-Errfjmmg to ïlanttm# Brrrt für to Jafjr 1908,

Stttitï) be# @tftftt#beriitiiôett# ötit 31, Sejerober 1907, ®evinöflett#s

3oll. pöbelt. Konten «ni» 91ecf)ttungêrut>rifen. Sod.
Tvr.

1,284,500

ai. S*-

68,498

9{.

32

n. ISetriebstiermögen.

H. 5BetrieB8ï«)iitaI ber «taatstufîc.

C. faufettbe îlerniultmtB.

1. ,fïonto=Âorrent. VII, 367
(®teï)e Seite 9 nub 92.)

2. Slmortifationèïbnto. VII, 367

Summen ber SMtiben unb ber ißaffiben.
Steine Slltiben.

D. ®effentlid|r Jlntttntljrautiaen, Hotf^iidc unb

Pepi».

1. Jîatafterborfdjûffe. VII, 372
2. ï-iranbberficl)crunç]ëanftalt. VII, 430
3. Skiuborfcljiiffe :

a. £ocl)Bauten. VII, 478
b. Stra&enBauten. VII, 478
c. SöafferBcmten. VII, 478

4. 33erfci)iebene 33orfd)üffe. VII, 478
5. gbrityolijeil.SIufforftungen. VII, 479

Summen bet SHtiben unb ber 5ßajfiben.
Steine Slftibett.

E. Depot» bei ber stnatekafe.

1. ^unterlagen Bet ben ©ertöten.
VIII, 35

2. Çiinterfagen'Bei ben Stegierungê=
ftatifjaltern.' VIII, 67

3. 2)epotë b.SetreiBungêamt. VIII, 115
4. ^>t)^DtOeïarîaffe, SDe^otê für

Sarletjn. VIII, 207
5. Spejialfonbê, Kontokorrent.

VIII, 407
6. »ergebene Seputê. VIII, 455

Summe ber Spaffiben.

Gleite S3orfc£)iiffe :

SJtetjr^Sluêgaben ber Sau=

fenben Sermaltung

Summe ber 33ermel)ruugen
Steine 33ertninberung. t

Sieue S3orfdtiiffe unb $epot=
Stiicfjatjlungen

Sumnte ber SSermetjrungen
)Keine SBerminberung.

£>epot=Stüc^at)Iungen.

Summe ber 33ermtnberungen
ber SDepotê

Steine SBermefjrung berfelbert

gv.

54,934

91.

16

1,284,500 68,498
1,216,001

32
68

54,934
476,065

16
84

451,322

732,856
1,083,483

286,994
159,885

53

54
47
69
88

162,717

36,835

27

35

133,553
2,342,179

69,346
150,161

10
57

29
61

2,714,543 11 199,552
2,514,990

62
49

2,695,240
18,957

57
36

—

—

232,646

29,926

405,232
140,668

289,608

89

32
40

50

276,097

126,762
731,207

9,442,948

984,596
446,340

66

91
73

90

21
43

— — 1,098,082 11

12,007,953
96,236

84
25



(89) JVÏ 14 — 209

Staafe-tofimmg îies Maxttvm Bern für te Jaljr 1908

33erättberuitgen. Staub bcê Staatöbevuiönenö ant 31. Sejember 1908.

$abett. Göttien unb iHedRiungérubrifen. So«. ^abett.
». SR. » 8Î. »• SR.

H. Mrtebsoermögen.

H. 5Betrieli§fa)>itttl ber Stnatöfuffe.

C. faafettbt Pertplhiug.

33orfd)ufi=Sücf3a()Iuttgett : 1. ,f?onto=.fforrent VII, 367 — — 13,564 16
(@ie£)e Seite 9 unb 93.)

— — sJJfe()r=®tmtcif)mett ber fiau=

fenben Serroaltung.
531,000 — 2Imortifation. 2. aimortifalionêlonto VII, 367 753,500 — — —

531,000 — Summe ber SSerminberungen. Summen ber Sittiben unb ber Spaffiben 753,500 13,564 16
Steine Sittiben 739,935 84

D. ©effetttlii&t llnterueljntunaeii, llerfdiiilR irait
Pepts.

91,308 15 1. Äatafterborfcffüffe VII, 372 493,567 48 — —
2,350,729 18 2. tBranbberfidferungöanftalt VII, 430 — — 171,266 88

3. Sauborfdjüffe :

— — SSorf^ufHJiüiIjafilungen unb a. Hochbauten VII, 478 — — — —
—• — neue SDepoté. b. Stra&enbauten VII, 478 732,856 54 — —
— — e. äöafjerbauten VII, 478 1,083,483 47 — —
116,336 90 4. »ergebene SSorfdjüffe VII, 478 240,004 08 — —
155,823 70 5. Tyorftpotigetl.Slufforftungen VII, 479 167,950 12 50,561 68

2,714,197 93 Summe ber SBerminberungen. Summen ber Sittiben itub ber ^paffiben 2,717,861 69 221,828 56
Steine Sittiben 2,496,033 13

E. Pept» bei bet Staatahaffe.

247,954 12 1. Hinterlagen bei ben (berichten

VIII, 35 — — 204,503 35
112,532 80 2. ^irtterlaqen bei ben ïïiegierungê=

ftattpaltern VIII, 67 — — 15,695 89
793,684 83 Gleite 5Dci>ot£ 3. ûDepotê b. SBetreibungêâmt. VIII, 115 — — 467,709 42

9,420,896 90 4. Ht^ftljetartaffe, ®epotê für
Sarletjn VIII, 207 — — 118,616 40

984,596 21 5. Sftegialfonbê, Kontokorrent
VIII, 407 — — — —

544,525 23 6. 33erfct)iebene Seftotö VIII, 455 — — 387,793 30

12,104,190 09 Summe ber3Serme£)rungen ber Summe ber Sßaffiben 1,194,318 36
Sepotë.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 53
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Staate-Helming ïre* Banten* Bern flir tras Jaftr 1908.

Staub beê «tarttöuevmöflene am 31. Sc*ember 1907. (ßertuöge«<§=

«od. $abeu. Stonten un» SWtcJittunflêrubtifttt. SoU.

St. 9t. St- 8t.

II. üfetriebstJtttnögetu

H. Vctricböfufiital Her Stautöfaffe.

F. jiBitibt«.

St. 8t.

—

1,800,000

15,785,240

20,000,000

1. Sïnïeiïjert Don 1895, 3%. VIII, 457
(©telje aucf) ©eite 84.)

2. Inleiljett 0. 1900,372%. VIII, 457
(©iefje audj ©eite 84.)

3. Inteitjen b. 1906, 37s %. VIII, 457

iRuiïja^lung

llebertragung jtt bemïtnleitjen
beë Stammbermbgens

531,000

2,189,000

— — 37,585,240 — Summe her ^affiüen. Verminberung ber Sdfulb 2,720,000

6. |a)Tt.

580,668 62 261,531 51 1. 91mtêfd)affttereilaffett. VIII, 459
2. ©egenredjnungèfaffe. VIII, 459

Vaffa=@innat)men
©mtalfmen bttrd) 2lbred)ngn.

34,857,782
2,258,979,782

52
86

580,668 62 261,531
319,137

51
11

Summen ber îtftiben unb ber 5ßaffiben.
9ïetne ïdtibert.

Summe ber ©itnatjmen 2,293,837,565 38

H. ^usftintbt (Sättige ©utljaBen unb ©djulben).

2,501,852

35,000

95 260

783,495

14

46

a. 2l f 11 b et u s ft ä tt b e (fällige ©utf)aben)
VIII, 460

b. $ßciffibctugftänbe (fällige Sdjulben)
VIII, 461

5leue ÎOtibauêftânbe (S8ejugê=

anroeifungen)
säbjat)I. b. 5j]affibauöftänben

(Sluëgaben)

2,293,719,742

2,292,701,303

93

57

2,536,852 95 783,755
1,753,097

60
35

Summen ber ülftiben unb ber ^affiben.
9ieinc l'ittiben.

Summe ber Vermehrungen
leine Verminberung

4,586,421,046
996,693

50
52



(91) Xi 14 - 211

Maat#-Beriptung tft# Hattfmt# Bern für Iras Jafjr 1908.

%3erättberuttßen. Stûttb bco Staatsoermogeno ai» 31. Sejeinber 1908.

pöbelt. Konten uttö SRe<f)nun0ërubrifett. Soll. fabelt.
gr- 3Î.

SBermeljrung ber Sdjulb.

,fîaffa=2lusgaben.
Ausgaben bitrd) Slbredfngn.

Summe ber Sluêgaben.
IReirte SSermeljrung.

Singang b. Slltibûuêftânben
(@tttnaî)men).

Sleue Sßaffibaugftänbe (3a£)=

lungêamueifungen).

Summe ber SSerminberungen.

11. Petriebsucrmogen.

H. S3etïie68ïo)>ttttl ber Staatöfafie.

F. Anleihen.

1. 2Meif)en bon 1895, 3% VIII, 457
(Sieïje aucl) Seite 85.)

2. SMeifjen bon 1900, 3 Va % VIII, 457
(@iel)e aud) Seite 85.)

3. SMeifjen bon 1906,372% VIII, 457

Summe ber Sßaffiben

G. Me.

1. 3lmtëfdf)affttereiïaffen VIII, 459
2. ©egenrecïjnungêlaffe VIII, 459

Summen ber Slltiben itnb ber ïpaffiben
IReine Wttiben

H. Mftfitlbe (gallige ®utf)aben unb Sdjulbett).

a. ïlftibauëftâttbe (fällige ©utfjaben).
VIII, 460

b. $affibauêftânbe (fällige Scfjulben).
VIII, 461

Summen ber Wittiben unb ber Sßaffiben
Steine Slltiben

SR. gr-

1,269,000

13,596,240

20,000,000

SR.

— — — — 34,865,240 —

33,721,520
2,258,979,782

71

86
1,539,621 36 84,222 44

2,292,701,303
1,136,261 00

©1

H-»-

1,539,621 36 84,222
1,455,398

44
92

2,293,837,565

2,293,580,174

38

64
2,387,176

30,612

50

50

3,406

1,657,979

14

03

4,587,417,740 02 2,417,789 — 1,661,385
756,403

17
83



212 - As 14 (92)

&faate-Eßrfjmtmt îie* Haitfim* Bzxxi fiir ttas laljr 1908.

@tani> ï>eè i»toût#t>efiitôôcnê ant 81» Se^ent&er 1907. ^evmöfienis

@0«. galten. Äsmtrn uni) SRctf>mtt»#ru&ri(eu.

gv. SR. SR.

II. ictricbsoermögcn.

H. Sôetriebëïabttal öcr Stautöfnffe.

S1'- SR.

17,817,789
19,620,495

1,284,500
2,714,543

36
54

11

4,416,821

68,498
199,552

1,098,082
37,585,240

38

32
62
11

A. stresialurrumltiuigcn. Seite 86

B. ffitlbinloptt. „ 86
C. fnitfeitbe üetroaltimg, |nnto=ßorcent. „ 88

D. Iterfdjiiffe itti öffpntlidje ilitteriteljmrn. „ 88

E. Ptpois bei der Stoatshaffe. „ 88

F. |nlet|jtti. „ 90

9teue ©ut^obeu unb 2>e|Jot=

rüd^aijlungen

17,358,761
31,105,973

54,934
2,695,240

12,007,953
2,720,000

60
85
16
57
84

41,437,328
580,668

2,501,852
35,000

Ol
62
95

43,368,194
261,531

260
783,495

43
51
14
46

G- Sofft. „ 90
H. a. Iktionusffönbe. „ 90

b. JfofffBituaffttiibt. „ 90

@tnnal)men
9Ieue gorberungen
Sluêgaben

65,942,864
2,293,837,565
2,293,719,742
2,292,701,303

02
38
93
57

44,554,849 58 44,413,481
141,368

54
04

«Summen bei* Slftiben unb ber ^ciffiben.
üleine 3Httben.

Summe ber SSermeljrungen 6,946,201,475 90

J. illc^nttitBöfaliio ber SiattfenOen

éertoaltung.

68,498 32 — — l.Staatêfaffe, VontoVorrent VIII, 462
(Ste^e Seite 88.)

lieber fdjufj ber ©nnatjmen
ber Saurenben SSertoaltung

68,498 32 — •—• Summe ber lltiben. Summe ber töermetjrungen
Steine Söermtnberung 54,934 16

K. ®lübi(ien=3niientar.

1,588,325

3,130,434

852,243

75

20

58

— —

1. ^nbenlor ber Slttgemetnen SSermaltung.

VIII, 467
2. Snbcntar ber Staatsanwälten.

VIII, 467
3. Âriegëtubentar. VIII, 467

Onüentarüermeijrung .j
3,990

55,069
9,236

70

60
20

5,571,003 53 — — Summe ber SWtitoen. Summe ber Snbentarberme^r.
Steine Serminberung

68,296
49,063

50
93



(93) JV» 14 — 213

Sfaafe-Herfimmg freg Mmtom Bern für üa# Safjr 1908 *

Veröltfcefttttgett* Stattï» i>eë StarttêOermôflCttê ant 31. Sejent&er 1908.

/fmbcit. Konten uni» iReifyuuttgêrubrifen. SoU. £a&ett.
91. 9t. 9t.

II. Petrieb0tiermögen.

H. ®etriebëïat>itoï Der StaatSfajfc.

15,117,002 29 A. SpejinhiernmttmiBe« ©eite 87 19,999,830 47 4,357,103 18
35,616,042 — B. ©elbnitlafien „87 16,893,647 84 1,783,220 45

531,000 — Steue Depots urtb 5Jtûcï^a£}= C. Jaufenbc JlcrwaUnns, 0nnto«®orreiit „ 89 753,500 — 13,564 16
2,714,197 93 lungert bon ©uttjaben. D. parfdjäffe att äffentllibe llnternrlirae« „ 89 2,717,861 69 221,828 56

12,104,190 09 E. Pepat« bei ber Staatskaffe „89 — — 1,194,318 36
— — F. Inltiben 91 — — 34,865,240 —

66,082,432 31 40,364,840 42,435,274 71
2,292,701,303 57 Sluêgaben. 0. gafft „91 1,539,621 36 84,222 44
2,293,837,565 38 6innat)men. H. a. JkihmitaJihtbe „91 2,387,176 50 3,406 14
2,293,580,174 64 ïteue Sctjulben. b. HaflxpttMBflSnbe „91 30,612 50 1,657,979 03

6,946,201,475 90 Summe ber äterminberungen. Summen ber Sötiben unb ber ißafftben 44,322,250 36 44,180,882 32
Steine Sötiben 141,368 04

J. DtcdjmiitßSfcUiio ber Sattfenbeit

$ernmltunß.

54,934 16 lleberfdjufc ber Ausgaben ber 1. Staatêïaffe, Kontokorrent VIII, 462 13,564 16
Saufenben SßerluaUung. 1 (Sielje Seite 89.)

54,934 16 Summe ber Stermtnberungen. Summe ber Söttben 13,564 16 —

K. 9ftoIiilten<$nt)cntar.

1. ^nbentar ber StUgemeinen ilienoattung
VIII, 467 1,592,316 45 —

8,748 90 $nbentarberminberung. 2. $nbentar ber Staatönnftalten
VIII, 467 3,176,754 90 —

108,611 53 3. Kriegsinbentar VIII, 467 752,868 25 —

117,360 43 Summe ber $ubeutarberminb. Summe ber Sötiben 5,521,939 60 —

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 54*





(95) Ai 14 - 215

3(nl)attß.

ber

§pe3iaf=^onb$ 6e# Jiantons? JSern

fiir ba§ S**)*

1908.

£>ie Spejial^onbê gehören nidjt jum Staatöbermögen itttb fittb irt bemfetben nicljt inbegriffen ; hingegen ift bie äkrroaltung
berfelben bem Staate unterteilt, unb eê ift in ber Staatêredjnung bariiber ütedjnung ju legen, ©efetj bout 31. Sinti 1872, § 33.



216 — JVs 14 (96)

taïjramgen tier Speftalftfnirg îre* Banian# Bern fur ira# Jaïjr 1908,

Stottï» ï>e# ^erwûôeti# <*ro 81. Sejetttfeer 1907. &ertttögett&

Wfüöen ^ßaffitoen. Sfie^iat^gonbê. (stuitaOmcu.

Sr. SR. Sr. SR. Sr. SR.

1,411,220 27 — — 1. Kteljentfdjäöipttpfiiffe.
£>t)f)ot£)efarfaffe §r. 1,411,220. 27

Stnfe
Sujfen

55,820
1,327

72
75

Summe ber 33ermef)rungen
Steine Serminberung

57,148
2,116

47
07

141,499 2. ^ferbefdjetntoffe.
ot^eïarîaffe $r. 141,499. — (Si'lbô l'ort Spferbeffeinen

5,693
4,965

90

Summe ber Sermeijrungen 10,658 90

698,604 35 4,087 40 3.aSßittimnfliftunß.
Siütoriagut gr. 208,250. —
SJiobilien „ 63,487. —
|)t)|>ot£)efarlaffe „ 426,066. 95
ÉtertfcÇriften „ 400. —
Slußftärtbe „ 400. 40

gl. 698,604. 35
.Raffe, Sßaffibfatbo „ 4,087. 40

gr. 694,516. 95

Roftgelber
Seiträge
©efdjettfe
Qirtfe

17,400

150
19,332 45

Summe ber Sermetjrungen
Steine Sermtttberung

36,882
1,360

45
37

2,251,323 62 4,087 40 llebertrag 104,689 82



(97) JVs 14 — 217

Reifjmmgen tree Spefialftmbs très Hattftms Beert für tras Safje 1908.

SBeräitberttttcjen. Stattb beë Üetmögettö am 31. Seaembev 1908.

îluêgaben. S|)egial ff onbê. iJlftiDeit $afH*e»
gf- 9t. gi-- 9t. gi-- 9Î.

30,314
28,950

54 SSiefjgefurtbOeit^lJoli^et.
äüergütungen für SSiefjberluft.
SJermaltungêîoften.

1. fBieljentfdjaiiipngllajfe.
fpttfottjefarfaffe ffr. 1,409,104.20

1,409,104 20 — —

59,264 54 Summe ber SSerminberungen.

219
2,275

10 •Soften ber ïjSferbefcfjetne.

@ntfc§äbigimg f. ^ßferbeberluft.
ïîermattungeloften.

2. ^ferbefdjetnïaffe.
.§t)f)otl)e!ar!affe ffr. 149,663. 80

149,663 80

2,494
8,164

10
80

Summe ber 3?erminberungen.
Petite Sîermetjrung.

35,583
931

308

242

19
20

75

58

.Soften ber (ûrjiefyimgëanftalt.
ifinèanteit bee fe^iel)Uttgs=

fonbë.
ginêanteil bee Unterftû^ungê=

fonbë.
Qmeanteil bee Sattfonbe.

3.a S4iftorittfttftwnß.
3Siftoriagut ffr. 208,250. —
3WobiIten „ 66,736. —
fptyfiotffefarlaffe „ 424,270. 17

äöertfctiriften „ 400. —
l'Iueftättbe „ 52. 10

699,708 27 6,551 69

1,177 10 Sinêanteil beê ©life @ber=

folbfonbê.
Abgaben.

ffr. 699,708. 27
.Saffe, Sßaffibfalbo „ 6,551. 69

ffr. 693,156. 58

38,242 82 Summe ber ïierintitberungett.

\

100,001 46 llebertrag 2,258,476 27 6,551 69

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 55



218 — JVÎ 14 (98)

Haltungen tftx SpE|talf*m&g üattftntö Bmt fùx ïra# Jaïjr 1908,

Slattï» î>c<s ©evmôflcitë am 81, ^ejcmôer 1907, SBevinögen^

îtftiuctt. ^afH^ett, ©pejial^ottbê. (*tu»al)mcn.
9t. St. 91. Sr. SS.

2,251,323 62 4,087 40 liebertrag 104,689 82

23,279 97 — — 3.b (Srjte^unftSfonïiS ber Viftoriajtiftung.
§^otf)eïarïaffe gr. 23,279. 97

Sinfe
gintrittègelber
lîoftgelbanteiïe
^Beiträge

931
320

1,090
287

20

80

Summe ber Vermehrungen
Dletne Vermtnberung

2,629
1,445 30

7,718 70 — — 3.c llnterftii(}ungêfoitbë îier Viftoriaftiftunß.
^t)|30t§elariaf|e gr. 7,718. 70

Stttfe
©aben

308
20

75

Summe ber Vermehrungen 328 75

4,314 46 — — 3.dVaufotib8 bcr Vittoriajtiftunß.
.f)t)potl)e£av£aije $v. 4,314. 46

Verträge
3tn)e

3,000
242 58

Summe ber Vermehrungen 3,242 58

29,427 47 — — 3.e(Mfe Oèberfiilb gonbë bcr
ftiftwu0.
^l))3Dt£)e£ar£affc gr. 29,427. 47

3tnfe
93etträge

1,177
1,050

10

Summe ber Vermehrungen 2,227 10

16,496 93 —- — 4. Cfïjùljunôëfoitbë bcr (grjteljunßSanfilalt
Sanborf.
6l)pot£)e£ai'£a)îe gr. 16,149. 80
9(£tbfalbo „ 347. 13

3in)e
.Ifoftgelbanteile
Beiträge

646
1,310 —

5r. 16,496. 93
Summe ber Vermehrungen 1,956 —•

23,392 — 481 95 5. drjtejjuitßäfoitbö bcr (frjtc()itnpun|"tu(t
3t«rhittttßcu.

ot£)efarfafîe $r. 23,392. —
$a)fibfalbo „ 481. 95

3tn|e
Äoftgelbanteile
Veiträge

935
1,350
1,200

65

gr. 22,910. 05
Summe ber Vermehrungen 3,485 65

2,355,953 15 4,569 35 llebertrag 118,558 90



(99) Kt 14 - 219

Hrrfjnungrn frrr Sprjtalfimtr# br$ Mantxtm Brrn für frag laljr 1908.

öevätt&ermtflen. Staitï» beê 2sermöflen§ am 31. Sejem&ev 1908.

îtwêflûOcn. Spejia^ff onbê. ?l!tir>ett. ^affiben.
gv. aft. SR. gv. SR.

100,001 46 liebertrag 2,258,476 27 6,551 69

4,074 30 Wuêftattungen u. Seijrgelber.
Sôermaltungëloften.

3.b fêrjieljunpfimbb ber $i!toriajHftuitß.
£ttfot£)efarfaffe ffr. 21,834. 67

21,834 67 — —

4,074 30 Summe ber äkrminberungen.

70 15 Unterftüijungen. 3.cllnterftit^un8§fonb8 ber SBiftariaftiftung.
•Spi}patf)etartaffe ffr. 7,977. 30

7,977 30 — —

70
258

15
60

Summe ber SSerminberungen.
Weine SBermefjrung.

— — — 3.d SBmifonbë ber Sltftorinjüiftunß.
.Ç)t)potijefarfaf|e ffr. 7,557. 04

7,557 04 — —

3,242 58
Summe ber Sermtnberungen.
Weine Sennetjrung.

2,143

10

60

15

îlilbungêloften für brei Se=

minariftinnen.
©rabunterfjalt.

3.e($life (gberfolb s gonbë ber SKiftoria®

fttftuiiß.
.^tjpDtijelarîaffe ffr. 29,500. 82

29,500 82 — —

2,153
73

75
35

Summe ber Werminberuttgeit.
Weine Wermeljrung.

1,019 65
Sefirgelber.
lluterftü|ungen.

4. (Irjieljwitpfonba ber (^riieijungöiinftalt
öttttborf.
fo^ût^efarfaffe ffr. 16,795. 80
SKtiöfalbo „ 637. 48

17,433 28 — —

ffr. 17,433. 28
1,019

936
65
35

Summe ber SSerminberungen.
Weine Sermeijrung.

1,250
; 2,230 45

Sefjrgelber.
Uuterftiitjungen.

5. (grjieJjmtpfonbë ber (irjieljttnßganftttlt
Wartoanßen.
£it)|>oti)efarlaffe ffr. 23,827. 65
«Paffibfatbo

'

„ 912.40

23,827 65 912 40

ffr. 22,915. 25

3,480
5

45
20

Summe ber Serminberungen.
Weine Söermeijrung.

110,799 76 tlebertrag 2,366,607 03 7,464 09

/



220 - .Y» 14 (100)

taftramgnt ïri>r Spsftalfimîr# ïrt# üanüms Bern für üa# Jafjr 1908.

$ta«ï> beb ©kvmögeit* am 31. ^c^cmbcv 1907. Vermögens

2(!ti»cn. ^afttoett. <S)iejial 5ottbê. (Siuitatimeit.
SR. ». SR. Sr. SR.

2,355,953 15 4,569 35 Uebertrag 118,558 90

14,564 18 — — 6. <&rjieljunpfonb8 bet (ürjteljHnpattftolt
(Srladj.
.Ç>t)4jolf)efarfaf)e S*- 14,194. 40
3lltit)faIbo „ 369. 78

Smfe
.ßoftgelbanteile
Beiträge

566
1,210

100

60

Sr. 14,564. 18 (Summe ber Vermehrungen 1,876 60

7,594 50 — — 7. drjietjttußbfonbb Oer Srtiehunpnnftalt
©rüttele«.
§typott)etartaffe Sr. 7,416. 10
2lïtibfaIbo „ 178.40

3tnfe
ßoftgelbanteile
Veiträge

297
1,220

30

Sr. 7,594. 50
Summe ber Vermehrungen 1,517 30

51,052 — 1,389 61 8. drjieljunß§fonbS bet (Srjieljunpnnftalt
$e$rfatj.
^^otfjefartaffe Sr- 51,052. —
©afjtbfalbo „ 1,389. 61

Stnfe
Äoftgetbanteile
Veiträge

2,042
865
100 —

Sr. 49,662. 39

Summe ber Vermehrungen 3,007 —

9,817 83 — — 9. drjieljunßbfonbb ber ($rjie(|itnpnnftu(t
Sontottier.
|>hpothetartaffe Sr- 9,562. 15
SUttofalbo „ 255. 68

Stafe
•ßoftgelbanteile
Veiträge

382
1,085

275

45

Sr. 9,817. 83
Summe ber Vermehrungen 1,742 45

— — — — 10. (§rjietjM«ß§fonb8 ber draietjunpnnjtntt
Öoberejfe.

Äoftgelbanteile 60 —

Summe ber Vermehrungen 60 —

417,702 11. Sjtbatibenfttjfe beg ©alijeiforp.
^Ij^otljefarfaffe Sr. 417,702. —

Stnfe
Veitrag beb Staate®
Veiträge. ber Sanbjäger
©efdiente

Verriebene Sinnahmen

17,971
17,000
86,466

50

75

55

50

Summe ber Vermehrungen 121,488 80

2,856,683 66 5,958 96 llebertrag 248,251 05



(101) Ni 14 — 221

Betonungen ta Spefiaïfta# ta Banftm# Bern für ta Jaftr 1908.

^crättberttttöCtt. Staub beê ^erittôôetrê aw 31. Sejembct; 1908.

?luëaabe»t. SpejialUgonbê. 9(ïiibeit. ^aftiben.
Sr. at. Sr. 9Î. Sr- St.

110,799 76 Uebertrag 2,366,607 03 7,464 09

589
690

85
95

Sefjrgelber.
Unterftii|ungen.

6. drjieljuttßöfonbö ber drjtcljuitpanftalt
(Irrladj.
|potf)elarfaffe ^r. 14,761. —
Sïïtibfalbo „ 398. 98

15,159 98 — —

1,280
595

80
80

Summe ber SSerminberungen.
teilte 33ermet)rung.

Sr. 15,159. 98

1,097 55
Setirgelber.
Unterftüijungen.

7. ^rjte^unpfonbë ber ©rjiefjungöanftalt
Srfittelen.
.Çtijpoifjeïarbaffe gr. 8,013. 40

»(alba „ —. 85

8,014 25 — —

gr. 8,014. 25
1,097

419
55
75

Summe ber SSerutinberungen.
Sieine 33ermet)rung.

100
1,679 70

Setjrgelber.
Unter[tü|ungen.

8. (?r)ic()Utti.iäfonbö ber piiefjmigSiutftaft
Äe|rfn^.
$t)potf)efartaffe gr. 53,094. —
^afftofalbo „ 2,204. 31

53,094 — 2,204 31

Sr. 50,889. 69
1,779
1,227

70
30

Summe ber SSerminberungett.
Steine 4krmet)tung.

150
685 35

ßeljrgelber.
Unterftüijungen.

9. drjieljimpfdnbi ber drjteljunßöanjtalt
Santoilier.
§t)pot^e!ar!affe gr. 9,944. 60
SKtitofalbo „ 780. 33

10,724 93 -— —

gr. 10,724. 93
835
907

35
10

Summe ber SSerminberungen.
Steine Sermetjritng.

— — — 10. drjteljitngëftmbg ber drjieljuitß§attftalt
Sobereffe.

60 — — —

60
— Summe ber äSerminberungen

Sieine SSerme^rung.

Sötibfalbo gr. 60. —

48,835
150

1,017
500

212

10

85

10

ipenfionen.
llnterftütjungen.
Stücterftattungen.
Beitrag an bie $nbalibentaffe

beâ Snftrultionsforps.
SSermaltungelofien.

11. SMaltbenïaffe bes plijeiforbö.
£tpti,efarfaf|e gr. 488,475. 75

488,475 75

50,715
70,773

05
75

Summe ber SSerminberungen.
Steine SSermeljrimg.

166,508 21 Uebertrag 2,942,135 94 9,668 40

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 56*



222 — Ni 14 (102)

fefyramgm te Spriialfimü# te Bantun« Bern für te la^r 1908.

Stattb be# Vermögen# am 31. Sejerobev 1907. Vermögen#*

îtftibeit. ^afftbett. @pe3iaI §ottbê. (Simia()mcit.
31. S*- 9{. Sr. SR.

2,856,683 66 5,958 96 Uebertrag 248,251 05

835,449 80 — — 12. SRugljafeitsgûitïiS.
•g>l3)jutl;efnrÉa)fe 3r. 835,449. 80

-Sinfe
@tipcnbien=3iûd(iflt)lunç]

33,103
590

20

Summe ber Vermehrungen 33,693 20

144,719 42 — — 13. Sdjulfeifelsflfonii#.
§t)))Ot()efaïlaffe $r. 144,719.42

3tni«
Veitrag aus bent sJJhtê()afeit=

fonbê
Sti)>enbien=3ïûiï3ahlung

5,700

3,500

93

Summe ber Vermehrungen 9,200 93

99,858 83 14. $atttoitgf<!)uj5$onM.
^^ot^eîarîaffe gr. 99,858. 83

3tn)e 3,994 32

«Summe ber Vermehrungen 3,994 32

3,936,711 71 5,958 96 Uebertrag 295,139 50



(103) Ni 14 - 223

Hafjnitmmt ter Sprstalftmte tes Mantam Berit für tes Jafjr 1908.

Veränderungen. Stand des Vermögend am 81. Sejeittder 1908.

WuSgaden. Spejial^onbg. Vttiden ^affiden
3f- 3t. 3t- 9t. 3t. 9t.

166,508 21 liebertrag 2,942,135 94 9,668 40

27,240
1,230
3,500

50 Sttyenbien.
Scfjulgelbbeiträge.
Seitrag att bett Sd)utfecfel=

fottbê.
Serwaltungëfoften.

12. SJtuö()ufeit=Jvonbö.
|)t)t)Dt^efarfaf|"e ftr. 837,172. 50

837,172 50 — —

31,970
1,722

50
70

Summe ber Sermiitberungen.
Steine Sermefyrung.

4,320
1,750
1,280

10 85

Steifeftipenbien.
Steijegelber.

greife.
gäbmingerfttyenbium.

13. SdjulfetfedfonM.
£>t)pott)eïarfflffe gr. 146,559. 50

146,559 50 — —

7,360
1,840

85
08

Summe ber Sermiitberungen.
Steine Sermetjrung.

1,997 15 Seitrag an bie Stittelfcf)ul=
Stipenbien.

14. .tlaHtoitöi^uOS-onbö.
Dtypottjefartaffe gr. 101,856. —

101,856

1,997
1,997

15
17

Summe ber Serminberungen.
Steine Serme^rnng.

207,836 71 liebertrag 4,027,723 94 9,668 40



224 — Ns 14 (104)

lUdptungen te Spriiaïfimtrg te maitfüng Bern für trag Jafjr 1908»

8trtitï> öeo «crmôficttê oitt 81» $ejemt>er 1907» ^evmöacttc*:

Wftiöeit ißafHfcen. Spej$iaI $onbê. (*tu»n(>mcu.

gt. 81. Sr. 3t. Sr. 3t.

3,936,711 71 5,958 96 llebertrag 295,139 50

— — — — 15. Smmltïienfaffc beg ^uftruftionsforK Beitrag ber ^jrtbaïibettïaffe
beê ^iütijeÜDrpö

Seitrag ber Stiliiärbu^enlaffe
500

2,988 45

Sunnite ber Sernterrungen 8,488 45

23,792 90 — — 16. äriUitärbujjenlaffe.
§typott)eïar!aj|e §r. 23,792. 90

Sîilitcirbufjen
Sinfe

7,478
936

55
80

Summe ber Sermefjrungen 8,415 35

62,707 25 — — 17. $ttubjïumntctts8ubjlitttttoitgs$oitïi8.
£t)pot£)elarfaffe gr. 62,707. 25

Sinfe 2,508 25

Summe ber Sermefyrungen 2,508 25

72,000 32 — — 18. llnterjtütettttßgfonög ûcr ïtutliftuututens
anftalt sjjJiiitri)cnl)U(l)fec.

|jl$fltf)eïarïaffe gr. 71,877. 60
lïtiôfalbo „ 122. 72

Sinfe
dintrittëgelber
©efdjenle

2,875
220

—

gr. 72,000. 32 Summe ber Sermetjmngen 3,095 —

4,095,212 18 5,958 96 llebertrag 312,646 55



(105) té 14 — 225

^rrffmtrtgrrt btx Bprftalfmttrs Mantom Bern für üa# Jaljr 1908.

^evättbeviiugen. Staub bei ^ermBgettl am 81. $e$entber 1008.

?lulgabeit. Sftejial^ff onbê. SWtiben. ^aftiben.
gr. 8t. gr- 31 gf- SR.

207,836 71 liebertrag 4,027,723 94 9,668 40

3,450
38 45

Senfimteit.
Stufe.

15. $nbalibcnlaffc bei ^nftrutttanöforfiö. — — — -

| 3,488 45 Summe bei- Serminberungen.

1,440

2,988

2,000

45

91nfd£)affungen ju Sîobilifa=
tionêjmecfen.

Seittag an bie c\nbaltbeit £a ffe

be§ .ffnftruftionsforps.
Settrag an bie 2öinfelrieb=

ftiftnng.

16. SWilitärbujjeitfaffe.
^jtypottjefartaffe ffr. 25,779. 80

25,779 80 — —

6,428
1,986

45
90

Summe ber Serminbernngen.
Seine Sermef)rung.

2,508 25 Settrag an bie Soften ber

SLaubftummenanftaÜen.
17. $aubjtummeus©ubjtHutiim8s§ottb8.

$ty>o$efadaffe ffr. 62,707. 25
62,707 25 — —

2,508 25 Summe ber Serminbernngen.

2,381 15 llnterftiifjungen. 18. llnterftiibungbfonbs ber Saubftumittem
iiuftalt Steündjettbttdjfee.
fpt)f>otf)efarfaffe ffr. 72,552. 60
Sftibfalbo „ 161.57

72,714 17 — —

2,381
713

15
85

Summe ber Serminbernngen.
Seine Sermefjritng.

ffr. 72,714. 17

222,643 01 Uebertrag 4,188,925 16 9,668 40

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 57



226 — Ni U (106)

Brrfptmtgrn frrr Sprfiaïfmto très Bantans Bern für üaö Safer 1908,

«tanï> ï>es ^crmôficttè am 81, SejeittOer 1907, ^ertttôôCttëâ

Stftibeit @pejial gonbê. (gittnafjtttett.

%x. m. &«••• St. Sr. 3t.

4,095,212 18 5,958 96 llebertrag 312,646 55

45,665 90 — — 19. 9Wü§Hn'id)e8 Senat.
§t$otï)efariafje. gr. 45,665. 90

Sinfe 1,825 60

Summe ber Vermehrungen 1,825 60

14,696 82 — — 20. llnterftiiljunßäfottM für arme Sßödjs
nerinneit beS fjfraaettffiitafê.
Ô^ot^eîariaffe $r. 13,878. 25
ituêftehenbeë Segot „ 500. —
SHtiöfalbo „ 318. 57

$tnfe
©efdjertle
Beiträge

566

53

45

51

Sr. 14,696. 82

Summe ber Vermehrungen 619 96

6,154 20 21. ttnfattfanlrê beb $raueitff>italb.
^»tjpot^eïarîaffe gr. 6,154. 20

Sinfe
Beitrag ber Vnftalt

265
500

20

Summe ber Vermehrungen 765 20

8,139 35 22. £afler'fd)e IßreibmebaiUe.
|>hî>othe!arfaffe $r. 8,139. 35

3tnfe 325 60

Summe ber Vermehrungen
Veine Verminberung.

325
54

60
10

6,629 45 23. 8ütfes©ttf>eitbium.
^)tj|3ot£;etarfaffe gr. 6,629. 45

•Sinfe 265 15

Summe ber Vermehrungen 265 15

4,176,497 90 5,958 96 llebertrag 316,448 06



(107) JVÎ 14 - 227

Bettungen te Spefialfte# te Rantum Bern für te Jafjr 1908.

SSerättbevungett. Staub beb Vermögens am 31. Sejember 1908.

Wubgabeti. Speätal=§onb§. WfttbCU ^affibeit
Sv. St. Se. 8t. Se. 8t.

222,643 01 tlebertrag 4,188,925 16 9,668 40

150 — greife. 19. äWitbltn'fdjeb Sept.
.£t))>otf)efarfaffe gr. 47,341. 50

47,341 50 — —

150
1,675 60

Summe ber 33ermtnberungeu.
giettte 33ermef)rung.

398 25 llnterftü|ung armer Söbd)=
tterirtitett.

20. llnterfitiiljttnpfflnbb für arme üßörf):
nertnttett beb graitenfbitalb.
§t))iott)e!ar!affe gr. 14,178. 25
9tuêftet)enbeê Segat „ 500. —
»falbo „ 240. 28

14,918 53 — —

3r. 14,918. 53

398
221

25
71

Summe ber Skrminberuttgen.
5îetrte 33ermef)ritng.

•

21. llttfadfoitbb beb ftrnucnfbitnlb.
§t)|mt^efarfaffe ^r. 6,919. 40

6,919 40

765 20
Summe ber Skrmtnberungen.
fReirte 33ermef|rung.

379 70 ÎRebaiUen. 22. §aller'fdje SßretbmebatKe.
ott)elcirEaffc gr. 8,085. 25

8,085 25

379 70 Summe ber SSermtuberungen.

Stipenbieu. 23. öütfesStibenbtMm.
.^^otbelarlaffe gr. 6,894. 60

6,894 60

265 15
Summe ber SSerminberungen.
Steine 33ermeï)rung.

223,570 96 liebertrag 4,273,084 44 9,668 40



228 - JY» 14 (108)

Hrrtinrntgrn frrr Bprfialfnnfrs frrs fanions Bern für fras Jaïjr 1908,

Stnuï» ï»e# $ermögett§ «m 31, Sejemfcer 1907, ®et'mdô^s

SjjejiaI 3ronbê. (S'tuu«()»icu.

5v. 5R. gr. 3ï. SÏ- M.

4,176,497 90 5,958 96 Uebertrag 316,448 06

5,598 60 — 24. Sajaturê^Miê.
^>t)4)0ti)eïarïaffe $r. 5,598. 60

Sittfe 223 90

Summe ber Vermehrungen 223 90

4,141 20 — — 25. ®«t^nirf«8tiftttnß.
fi^|)Ot()elar!affe §r. 4,000. —
&ed)ttimgëfaloo „ 141. 20

Sinfe 150 —

$r. 4,141. 20

Summe ber Vermehrungen
fReirte Verminberung.

150
50 16

35,605 05 — — 26. rrttdjiel^liftunß.
.f)l)|jot§e!arfaffc gr. 35,605. 05

1,410 30

Summe ber Vermehrungen 1,410 30

21,215 — — — 27. £aHer«Stiftttnß.
§t)))t)l^elar!affe ^r. 21,215. —

Sinfe 841 —

Summe ber Vermehrungen 841 —

1,660,211 80 28. drtoettentitß Her ^rren)i|ïeftc.
Stacitllaffe, Vorauf) $r. 1,660,211.80

(Ijtrafteuer 356,523 55

Summe ber Vermehrungen
fReine Vermehrung berSchulb

356,523
184,965

55
37

4,243,057 75 1,666,170 76 llebertrag 675,596 81



(109) Ni 14 — 229

Rrtfemmgrtt te Spe|ialfute te Ranfmts ia'n für te Safer 1908.

$erättberungett. Staitb be# Vermögen# attt 31. Sejeittber 1908.

?lu#gabeit. Spejial^onbê. SlWibett Miben
gv. SR. SR. gr. 9t.

223,570 96 liebertrag 4,273,084 44 9,668 40

— — greife. 24. yatar«0=4>reiö.
|)t)pott)e!arlaffe ffr. 5,822. 50

5,822 50 — —

223 90
Summe ber Serntinberungen.
Steine Sermetjruug.

200 16 Stebifion unb (SSrganjung ber

botamfctjen Sammlungen.
25. @ut^nitfs©tiftMttfl.

lippütpetartaffe ffr. 4,000. —
Éett)nung§falbo „ 91. 04

4,091 04 — —

ffr. 4,091. 04

200 16 Summe ber Serminberungen.

1,238 80 Seibrenten. 26. 2rädjfels@tiftnn8.
.fpppotlfefarfaffe Sr. 35,776. 55

35,776 55 — —

1,238
171

80
50

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermeprung.

500 — Stipenbium. 27. §alïers©ttftMnfl.
|)t)pot£)etarfaffe Sr. 21,556. —

21,556 — — —

500
341

Summe ber Serminberungen.
Steine Sermetjrung.

127,566

4,950

2,572

339,268

14,314

52,817

25

55

27

85

Srrcnanftatt SBatbau, Sau=
lüften.

Srrenanftalt sJJtünfingen,
Saufoften.

Srrenanftatt 93elte£at), Sau=
foften.

Stücferftattung an bie Sau=
birettion für aus itjren Äre=
biten beftrittene Sauten in
ben Orrenanftatten.

Orrenanftalt Söalbau, 9Jtöb=

lierung.
Sinfe, 3 %.

28. drtotitenmg ber ^rrettpflege.
Staaféïaffe, Sorfctiujs S^-1,845,177.17

1,845,177 17

541,488 92 Summe ber Serminberungen.

766,998 84 liebertrag 4,340,330 53 1,854,845 57

Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909.



230 — Jk 14 (110)

üedjmmgert to Spritalfuto to tentait# Burn für to Jafjr 1908»

$trtiti> be3 SSevmdgettS atti 31» Sejeitt&er 1907, «cvmôflettâ

mtii>en @))C3taI gortb§. (SimtaOmctt.

Sr. SR. Sr. SR. Sr. SR.

4,243,057 75 1,666,170 76 Uebertrag 675,596 81

1,917,754 03 25,080 61 29. SSJalbattsgonbS.
Siegenfdjaften $r. 934,441. 50
Snöentar „ 437,729. 70
$t)()ot{)elarfaffe „ 514,740. —
Staatsfafie „ 26,424. 80
Saufenbe ©utfyaben „ 4,315. 65
.ft'affn, 2lftto=Satbo „ 102. 38

sparfjtjinfe
Kapitaljtnfe
Segate unb Schulungen
(jnbentawermefjrung

34,865
20,692

21,026

50

60

3lfttoen %t. 1,917,754. 03

öaufertbe Scfyulben 3*. 24,192. 30
Siepotë bec ^atienten „ 116. 71

^>rrenfortbê „ 771. 60

spaffiben gr. 25,080. 61

gr. 1,892,673. 42
Summe ber ätermeljrungen 76,584 10

24,802 90 — — 30. Sept äMjlemiuut.
|)t)pott)eîarfaf(e gr. 24,802. 90

-Stnfe 992 10

Summe ber 33erntet)ïungen 992 10

394,045 70 — — 31. 3Jlofers@tiftimß.
§t)))Otbefarfaffe gr. 292,045. 70
Kapitalanlagen auf

©ruubpfanb „ 100,000. —
ginêauêftanb „ 2,000. —

3infe 15,800 90

gr. 394,045. 70

\ Summe ber 35ermet)ritngen 15,800 90

2,134 10 — — 32. Sept gliigcl.
|>typott)etartaffe gr. 2,134. 10

Stnfe 85 35

33. ^mnfoitiiS ber grrennnftalt iBatbau.
Ist^ottjetarïaffe gr. 6,912. 90
SöertfcEirtftett „ 2,173. 91
3in§anSftanb „ 54. 49
20aIbau=gonbê „ 771. 60

Summe ber SSermetyrungen 85 35

9,912 90 Segate
Stnfe 336 86

gr. 9,912. 90 Summe ber Sfermetjrungen 336 86

36,937 25 — — 34. Unfafc^ontrë ber gmnanftalt SBalbatt.
$t)|mtf)efarfaffe gr. 36,937. 25

Seitraq ber 9(nftalt
Sinfe

* 2,000
1,544 15

Summe ber SSermefjrungen 3,544 15

6,628,644 63 1,691,251 37 llebertrag 772,940 27



(Ill) JVo 14 - 231

Brimingen trer Sprfialfantrs très l&attfmts Bern für tras laljr 1908.

©crftiti)evun<iett. 6tû«ï> i>eê ©ctritidgeitê ant 31. Sejcmbcv 1908.

?ïtt^ôat»ctt. ©pejial ff onb§. WïtiOett. ^afUMen.

gv.

766,998

32,685

32,685
43,899

992

450

450
15,350

85

336

3,544

800,133

84

10

10

90

35

86

15

84

Sleitrag ait bie Soften ber

$rrenanftalt.

©ultime ber SSerutinberungen.
Wehte 33ermef)rung.

©utttme ber SSermittberuttgett.
Weitte 33erme|ruttg.

Slbgaben.

©utttme ber SSerminberungen.
Wettte SSermeprung.

©umme ber SSerminberungeu.
Weine tBermeprung.

©umme ber SSerminberungen.
Weine äSermefjrung.

©unttne ber Skrminberungen,
Weine äjcrnteijrung.

29. 2®albiuts$oitb8.
Siegenfcljaften
Snbcntar
|>t)potl)e!arlaffe
©taatêfaffe
Saufenbe OSutljaben
SöorfcE)üffe an

Patienten
$affa, W£tib=Sa£bo

»t-

Uebertrag

930,599. —
30458,756

539,275.
14,935. 85
3,507. 25

721. 64
1,572. 23

Wltiöen ffr. 1,949,367. 27

Saufenbe ©äjulben ffr. 12,794. 75

^affinen ffr. 12,794. 75

ffr. 1,986,572. 52

30. Sept SWiUjlemann.
fptjpotpelarfaffe ffr. 25,795.

31. 3Köfer«Sttftttttg.
fpt)potf)e!arïaffe ffr. 309,396. 60
Kapitalanlagen auf

©runbpfanb 100,000.

32. Sept ffliiget.
^t)pot£)efar!affe

ffr. 409,396. 60

ffr. 2,219. 45

33. $rreitfonbë ber ^rrcnanftatt Sßnlbnu.
fpppotljefarfaffe ffr. 8,075. 85
SBertfcpriften „ 2,173. 91

ffr. 10,249. 76

34. ttitfatf:$<mb§ ber $rrenanftalt ÜBalbau.
§t)potl)elarfaffe ffr. 40,481. 40

Uebertrag

».

4,340,330

1,949,367

25,795

409,396

2,219

10,249

60

45

76

40,481

6,777,840

40

Ol

gv.

1,854,845

12,794

9t.

57

75

1,867,640 32



232 - JVs 14 (112)

Betonungen Oer Bpcfialfimtrs üe# Banfnm Bern für üa# Jafjr 1908.

Stattö beS SBermôaetrê am 31. Se^emfcer 1907. SBerwbflCttês

?«tiöe«. ^affifen. Spejial^onbd. (Stmtal)men.

gv. öi. Sv- Si. Se- Si.

6,628,644 63 1,691,251 37 llcBertrag 772,940 27

33,069 — — — 35. ltnfa((s§onö8 Der 3mitanftn(t SKiins
fingen.

Veitraq ber Inftalt
Stufe

* 2,000
1,371 60

.Öt)pütt)e!ai4n]ie gr. 33,069. — Summe ber Vermehrungen 3,371 60

21,272 10 100 — 36. UnfnÜs^oniig öcr Smnnnftalt ÜMelut).
Bl)poO)efarfaffe gr. 21,272. 10
fSaffitqalbo „ 100. —

Veitrag ber Slnftalt
Stnfe

2,000
886

—

gr. 21,172. 10 Summe ber Vermehrungen 2,886 —

6,500 — — — 37. ^$rren«^ronï»8 Der vymminft«lt iVtiin=
fingen.

©efc^enïe
Sinfe 260

—

^ppot^eïarîaffe gr. 6,500. — Summe ber Vermehrungen 260 —

3,370 45 — — 38. ^rrens^oitïiS See $mnnnftalt Meint).
§ppot£je!ar!affe gr. 3,370. 45

©efdjenle
Stnfe 126 35

Summe ber Vermehrungen 126 35

1,232 95 — — 39. a®ei^nn^t§s^onb§ öer ^rrennuftult
Meint).
^hpotbefarfaffe gr. 1,232. 95

®efd)enle
Stnfe 46 20

Summe ber Vermehrungen 46 20

52,284 45 — — 40. ©ttyenïueitfonïrê öer djriftfnttfnltfdjen
îyutil (tilt.
§ppott)elarlaffe gr. 52,284. 45

Stnfe
StipenbiemSRüc^ahlungen

2,073
100

80

Summe ber Vermehrungen 2,173 80

113,815 85 — — 41. Stiitttmfanbs (yeig=§ei)mann=®tiftung)
öer djrtjtfntljolifdjett Jyiifnltat.
|)t)potf)elarlaffe $r. 113,815. 85

Sinfe
@e|ct)enfe

4,564
1,600

75

Summe ber Vermehrungen 6,164 75

6,860,189 43 1,691,351 37 llebertrag 787,968 97



(113) JVs 14 — 233

tofemmgm îrer Sprfialfte# très l&attfim# Brrtt für te Safer 1908.

^eräitberuitgen. Staub bcs Vermögens am 31. SejetttOer 1908.

?(tt#Qüt»Ctt. Spe;$ial=ff onb§. 2tftiPen ^afftoett
gr. SR. ffv. SR. ffr. SR.

800,133 84 Uebertrag 6,777,840 Ol 1,867,640 32

— — — 35. Unfull=ffüitbö Der Srrenanftalt 9Ülitn=

fingen.
36,440 60 — —

3,371 60
Summe her 33erminberungen.
Steine Sßermet)rung.

lippotpefarïaffe ffr. 36,440. 60

100 — (Smtfdjcibigungen. 36. llnfttK^oniiS ber $rrenanftalt iöcUetatj.
fpppotpefartaffe §r. 24,158. 10
$affibfalbo „ 200. —

24,158 10 200 —

100
2,786

— Summe ber SBerminberungen.
Steine Söermeprung.

ffr. 23,958. 10

260 — ©efcpente für arme Sßatienten. 37. 3mn=îyonî>s ber $rrennnftatt Sfliin«
Tiitgen.

6,500 — — —

260 — Summe ber Söerminberungen. ^tjpotfjefarfaffe ffr. 6,500. —

126 35 2Seif)nad)tègefd)enïe. 38. 3mns$dnb§ per Srrenanftalt ©elïclalj.
fippotpefarfaffe ffr. 3,370. 45

3,370 45 — —

126 35 Summe ber SBerminberungen.

46 20 2Beit)nad)tögefd)enfe. 39. Sßeiljmidjtgsftonbö ber ^rrenanjtalt
SMelat).

1,232 95 — —

46 20 Summe ber SSerminberungen. fpppotpefarfaffe ffr. 1,232. 95

1,800 — Stipenbien. 40. Stipenbienfdnbb ber djrijifatfjdtifdjen
fyatultiit.
^ppotpeïarfaffe ffr. 52,658. 25

52,658 25 — —

1,800
373 80

Summe ber Söerminberungen.
Steine SSermeprung.

2,000 — Beitrag an bie cpriftïatp.
ffafuttät.

41. Stnuinifditbö (8enjsg)et)itt«nns@tiftung)
ber f^riftfat^dllfdien ffafultut.

117,980 60 — —

2,000
4,164 75

Summe ber Sßerminberitngen.
Steine äkrrnepntng.

.fpppotpelartaffe ffr. 117,980. 60

804,466 39 Uebertrag 7,020,180 96 1,867,840 32

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 59



234 — JV« 14 (114)

Herfjmnt0int îrrr Byrfialfmtüs te ftanfcm# Berit für te Mjr 1908.

Staub be# SBerutiigett# otn 81. Sejernber 1907. ^erwögen#«

SWtiben. ^a^ibett. Special* gonbê. (*tntta(imen.
9t. 3-ï- 91. gr. 91.

6,860,189 43 1,691,351 37 Uebertrag 787,968 97

137,258 — — — 42. 8enjs§c^«tnn«â@tt))enïiienfonïi8.
^pDt^eîarfajjc gr. 137,258. —

Stnfe 5,395 10

Summe ber Vermehrungen 5,395 10

1,000,000 -— — 43." $aittonalbanïs9tefcrtoe.
.Çîattt onalbartï gr. 1,000,000. —

352,324 14 43." ÄaittotuUlmnf, StutiuUSteiertoen.
.flantortalbnn! gr. 352,324. 14

Veue Sinlagen 111,598 90

Summe ber Vermehrungen 111,598 90

18,458 70 44. §ii(f§î itnïi HJatromitSfonbS.
Öt)t>otf)elcir!affe gr. 18,458. 70

^infe 738 30

Summe ber Vermehrungen 738 30

21,384 99 — — 45. 5Hfo^oljefjntc(s9lefertic.
.Ç)t)|J0t()c£nrlaîîe gr. 21,384. 99
£rinferf)eilftätte tRtidjtern, to

teilfdjein, gr. 40,000. —.

Veue itnlage
3«tfe 652 51

Summe ber Vermehruitgen
Veine Verminberung

652
10,703

51
86

8,389,615 26 1,691,351 37 Uebertrag 906,353 78



(115) J\ls 14 — 235

Bettungen te Sprsialfxmïr# te Hantent* 3nn für te Safer 1908.

®eräitberuttfien. Staub beê ^öevmöfieit# aut 31. Sejember 1908.

Ausgaben. Spe^ia^ffonbê. ftttibcu. i^afUbeu
Sr. SR. Sr. SR. Sv. SR.

804,466 39 liebertrag 7,020,180 96 1,867,840 32

4,950 — 3utoenbung an bic ff. S.

Senj Stiftung für bie

Scffmeij.

42. 8eitj«^el)ittnnns©ti|>enliienfonlië.
fptjpotfjeîarïaffe ffr. 137,703. 10

137,703 10 — —

4,950
445 10

Summe ber Serminberungen.
Uîeitte Sermefyrung.

43." lantoitatbautslcferbe.
Âantonalbanï ffr. 1,000,000. —

1,000,000 __—

Gmtnafjmen für 316=

fdfreibungen.
43." tantoitttlbanf, Sfujiolsfftefemn.

lîantonatbant ffr. 463,923. 04
463,923 04

111,598 90
Summe ber Serminberungen.
leine Sermetjntng.

44. öülf§« uitb ^atranatöfauöö.
|)t)f)otI)e!ar!affe ffr. 19,197. —

19,197

738 30
Summe ber Serminberungen.
leine Sßermetjrung.

4,500

1,250

5,606 37

Beitrag an bie Srjietjung^
anftalt £)berbi$>.

Seitrag an bie ûÈrinïerf)eil=

ftütte lüstern,
intnatjine (S. Seite 75 tjiebor).

45. 9Utoljol3eIjtttel«9iefem.
,Ç)t)f30tt)ctar!affe ffr. 10,681. 13

SErinferljettflcitte SRiidjtern, Stn=

teilfdjein, gr. 40,000. —.

10,681 13 —

11,356 37 Summe ber Serminberungen.

820,772 76 liebertrag 8,651,685 23 1,867,840 32



236 - As 14 (116)

Itedpiungen ïrrr Spr|taIftmir* tit& tattftm# Bern fïir tim Jaljr 1908,

©ftutb i»eê ^ertttögettS aitt 81, Sejettifcer 1907. ©ermôtïcnê=

Slftiueit Spejial^anbg. (Sinrniljmett.

gv.

8,389,615

81.

26

gl-
1,691,351

81.

37 llebextxag

gv.

906,353

W.

78

987,730 80 — — 46. ©djtuelïtitfonïrê für öic ^Mfafleioiiffers
ïomïtioit.

Sinfe 39,509 20

•fptjpotfjefaxfajje $x. 987,730. 80 Summe bex Sexmetjxungen 39,509 20

3,900 — — — 47. trnnfenfajfe bet ,>uvagetoiii|erfovrcftion.
.£)t)po4ï)e£arfaffe ^i. 3,366. 70
gxftamiëïaffe 9Ubau „ 528. 35
.«affe „ 4. 95

Seitläge bex Arbeiter
Sinfe

275
154

50
65

ftx. 3,900. —
Summe bex Seimetjiuugen 430 15

8,062,961 87 459,837 12 48. Sitfelfbitttl.
a. Snfelfottbê.

|)tyf>ott)elai=®utf)a&en gl. 4,007,440. 79
|j}potïjefarïaffe „ 33,784. 20
Sieg5ttf(ï)aftert „ 3,043,607. —
Sauïonto „ 449,606. 66
Ottbentar „ 308,704. —
3nfela|)0tt)efe „ 28,812. 93
Sauboxfdjiiffe „ 173,850. 13
ßaufettbe ©uttjaben „ 9,301. 15

ßaffe, 3Iftib=Saïbo „ 7,855. Ol

Slïtibeu gr. 8,062,961. 87

Spejiclfattbê fjfr. 307,520. 78
Sepotë bei Patienten „ 974. 94
ßaufettbe Scf^ulbett „ 1,341. 40
£t)()ott)eïar=@cf)ulb „ 150,000. —

.tîabitatâittfe
£ßacf)t= unb Stietjinfe
ßegate unb (Sefc^enïe

Seitläge
5nfela|)ütt)ele

184,294
8,428

35,415
2,600
1,998

03

15
24

Mibett Sr- 459,837. 12

Sx. 7,603,124. 75
Summe bex Sexmetjiungen
Steine Seiminbeiuttg.

232,735
14,688

42
64

62,530 b. Sabeftenexfottbë.
Sufelfonbë gx. 62,530. —

Stufe
ßegate unb ©efdjente
Seitläge

2,345

7,161

10

45

Summe bei Sexmefjiungen 9,506 55

15,000 — -— — c. S8 i (3 i u ë f o ri b ê.

$ufelfjnbê gx. 15,000. —
Stufe
Seitläge

562
451

50
50

Summe bex Seimefjiungeu. 1,014 —

9,901 98 — — d. 3Beif)itacf)têfonbê.
Snfelfjnbg gx. 9,901. 98

Stufe
Seitläge
ßegate unb ©efdjenfe

371

336

30

22

Summe bex Seimef)iungett. 707 52

17,531,639 91 2,151,188 49 Uebeitxag 1,190,256 62



(117) Ni 14 — 237

Eedjmmimt te Bpeftalftm&g te Bantnn* Bern fïtr te Jaljr 1908,

«cränöeruttöctt. Staub beê Cevittôgettê am 31, Sejeiubev 1908,

?luêflabeit. @pejtal=ff onbê. SWtibett

®r. 9t. gr. 9t. Sr- 9t.

820,772 76 Uebertrag 8,651,685 23 1,867,840 32

31,061 24 Unterhalt ber Kanäle. 46. ©(fjttiellettfonbö für Die ^uragetnäffers
forrcltion.

996,178 76 — —

31,061
8,447

24
96

©umtue ber Serminberungett.
Steine Sermeprung.

fpppotpefartaffe Sr- 996,178. 76

68 25 .ftranîengelber, Serpfiegungê--
uttb Slrjtfofteu.

47. Irnnfenfaffe Der Suragchmfferforrefttou.
|>t)potl)eîarïaffe Sr- 3,501. 30
irfparuiêfaffe Stibau „ 748. 40
.Haffe „ 12. 20

4,261 90 — —

Sr. 4,261. 90
68

361
25
90

©umme ber Serntinberungcn.
Steine Sermeprung.

203,330
2,783

10,399
4,336

26,574

23
70
92
01
20

Snfelfpital, Soften.
Sefcpmerben.
Slbgaben.
Sermaltungêfoften.
Slbfcpreibung nmSiegenfc^aftö=

ïonto.

48. ânfelfpitaï.
a. Snfelfunbë.

|)t)potf)eïar<®utI)a6en Sr. 4,059,681. 99
fpppotpefarïaffe „ 274,157. 45
Siegenfipaften „ 3,098,052. —
Sauïonto „ 104,344. 80
Sttbentar „ 277,430. —
^nfelapotpeîe „ 29,665.47
Sauborfcpüffe „ 180,395. 16
Saufenbe ©utpaben „ 7,943. 30
.Haffe, 9tïtit>=@aIbo „ 1,008. 48

Slftiben Si- 8,032,678. 65

©pe^ialfonbê Sr. 287,660. 75
Sepotö ber Patienten „ 2,528.94
Saufenbe ©cpulben „ 4,052. 85
fpppotpelar=©ct)uIb „ 150,000. —

8,032,678 65 444,242 54

ißaffiben St- 444,242.54
Sr. 7,588,436. 11

247,424 06 ©umme ber SSermittberungen.

9,506 55 Seiträge für Sctbefuren. b. Sabefteuerfonbê.
Snfeïfonbë Sr- 62,530. —

62,530

9,506 55 ©umme ber Serntinberungen.

1,014 — îrintturen. c. Sitjiuêfonbê.
Snfelfonbê Sr- 15,000.—

15,000

1,014 — ©umme ber Serminberungen.

350 — äöeipnadjtögefcpenfe. d. SBeipnai^tëfonbë.
Snfetfonbë S1- 10,259. 50

10,259 50 —

350
357 52

©umme ber Serminberungen.
Steine Sermeprtmg.

1,110,196 86 liebertrag 17,772,594 04 2,312,082 86

Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909.

*



238 — JVÜ 14 (118)

Hetflnnnpm üxx Spßfialfmtü# üßö föarttimö 3xxn für fräs Jafjr 1908.

Staub be<3 Vermögen# am 31. Sejembee 1907. Vermögens:

^affibett. Spcâiat^ortbê. (siitttaljmeu.

gl"- SR. gr. SR. gv. SR.

17,531,639 91 2,151,188 49 llebcrtrag 1,190,256 62

23,520 40 — —
48.

e. Seerl e b er ft if tun q.
Snfclfonbë Sr. 23,520. 40

S'nfe 882 —

©umtue ber Vermehrungen. 882 —

100,820 — — — f. SR e t f e g c I b e r f o it b ê.

Snfelfonbl Sï- 100,820. —
Stufe 3,780 75

©umme ber Vermehrungen. 3,780 75

10,782 — — — g. Sfenfcfimibftiftung.
Snfelfonbê Sr. 10,782. —

404 25

©ttntme ber Vermehrungen. 404 25

42,704 50 — — h. ©iboIIet= u. ,Sml)oofftiftung.
^jrttfelfonbë Sr. 42,704. 50

Surfe
Veiträge
Segate unb ©efchente

1,601
4,280

40
45

©umme ber Vermehrungen. 5,881 85

20,929 20 — — i. ^apellettbauf onb§.
Snfelfonbë Sr. 20,929. 20

Stufe
Segate uttb ©efclfenfe

784 85

©umme ber Vermehrungen
SReine Vertuinbernng.

784
20,929

85
20

605 30 — — k. Orgelbaufottbâ.
Snfelfottbë Sr. 605. 30

Stufe 12 20

©umttte ber Vermehrungen
SReine Vermtnberung.

12
605

20
30

20,727 40 — — I. ©arafonbê.
Snfelfcmbä Sr. 20,727. 40

Stufe
Veiträge
Segate unb (Stefdjenle

777
253

25
50

©umnte ber Vermehrungen. 1,030 75

1,467,094 60 3,019 07 49. 2tu|erfrau!eul)iuts.
§t>jpot^elar=©ut=

haben Sr. 964,463. 60
|)t)lpotlje!arfaffe „ 87,835. 20
Siegenfchaften „ 360,113. —
Sntentar „ 53,406. —
Saufenbe ©utljaben „ 1,276. 80

SWtiben Sr. 1,467,094. 60

Saufettbe ©dfjulben Sr. 355. 65
Sefmtê Don spa=

ftPttfptt Q^S

,S?affe,Sßaffib=©albo 2,5681 42

Stufe
Segate unb ©efchente

42,114 05

V

^affinen Sr. 3,019. 07

Sr. 1,464,075. 53

©untnte ber Vermehrungen.
SRetne Vermtnberung

42,114
3,579

05
77

19,218,823 31 2,154,207 56 llebertrag 1,245,147 32



(119) JVs 14 - 239

llteriftnungen te Spejialfrntir» te Kantern Bern für te Jüftr 1908.

^evättberungett. Staat» i»eê Vermögens am 31. Sejeiufrer 1908.

fdtêgafcen. Sfie jiat=gonbê. $lftit»ett. ^afffrett.
gr. 9f. $r. 9t. Sr- 9t.

1,110,196 86 liebertrag 17,772,594 04 2,312,082 86

220 — llnterftütjungen.
48. Snfelfoital.

e. geerlebcrftiftung.
ffnfelfonbë ffr. 24,182. 40

24,182 40 — —

220
662

Summe ber Serminberungen.
flleitte Sermel)rnng.

806
2,974

55
20

llnterftüijungen.
Seitrcige.

f. meifegelberfonbê.
Snfelfonbê ffr. 100,820.—

100,820 — — —

3,780 75 Summe ber Serminberungen.

400 — Söürterfirämien. g. Sfenfctimibftiftung.
Snfelfonbê ffr. 10,786. 25

10,786 25 — —

400
4 25

Summe ber Serminberungen.
Hieine Serntefjrung.

5,706 90 Stéarate für unbemittelte
Patienten.

h. @ibollet= u. Smfjoofftiftung.
$nfelfonbë ffr. 42,879. 45

42,879 45 •

5,706
174

90
95

Summe ber Serminberungen.
meine Sermefyrung.

21,714 05 Seitrag an ben Hafiellenbau. i. Hapellenbauf onb§. — —

21,714 05 Summe ber Serminberungen.

617 50 Seitrag an bie ßapellenorgel. k. Orgelbaufonbê. — —

617 50 Summe ber Serminberungen.

555 llnterftüijungen. 1. Sarafonbë.
Snfelfonbê ffr. 21,203. 15

21,203 15

555
475 75

Summe ber Serminberungen.
meine Sermetfrnng.

39,122
100

2,261
602

3,607

72

25
55
30

lirantenljauö, Soften.
Sefcfimerben.
Abgaben.
Serwaltungëïoften.
ïlbfdjreibungen.

49. Slujjerlriutïenljtttrê.
|)t)]potl)elar=®ut=

fyaben ffr. 964,451.90
Dtyfjotljelarlaffe „ 88,353. —
ßiegenfäjaften „ 357,156. —
Qnbentar „ 52,889. —
Sorfdfüffe an 5ßa=

tienten „ 195. —
ßaufenbe ©utfyabeit „ 1,650. 90

mitiöen ffr. 1,464,695. 80

Saufenbe Scljulben ffr. 310. 70
Haffe, ^affiü-Salbo „ 3,889. 34

1,464,695 80 4,200 04

45,693 82 Summe ber Serminberungen. ^affinen ffr. 4,200. 04

ffr. 1,460,495. 76

1,188,884 88 liebertrag 19,437,161 09 2,316,282 90



240 — At 14 (120)

Haltungen ïrer Bpefialfto# très Hanfan« Bern für to laïjr 1908.

Stanb beê SSerntôgenê an» 31. Sejembev 1907. ^cvntogcnêî

«(ftincn. ^§affiben. Spejial^gortbS. (ginna^tnett.

5r. m. S*- 81. Sr. 81.

19,218,823 31 2,154,207 56 llebertrag 1,245,147 32

70,503 52 — — 50. 23ßalöar6citcrölliifatts imîi Äriutfeitfaffe
bcr gorftuernialtuit#.
£>t)pott)efarïaffe gr. 70,503. 52

Setträge ber Arbeiter
ântfe
Staatsbeitrag

7,944
2,883
3,500

71
22

Summe ber Sermefjruttgett 14,327 93

20,971 10 51. 9tuMtt«ers$ibItot(jeïsgronï)g.
£ppotf)eïarfaffe gr. 20,971. 10

3infe 823 25

Sunnite ber Sermetjruugen 823 25

6,288 70 52. §uïf8foitï>§ ber 3luttug§erôef)tutgô=51ns
ftalt 2Sradjfefomfo.
§typotf)eîar!<iffe gr. 6,288. 70

3infe 251 50

Summe ber Sermetjrungen 251 50

35,886 30 53. ItnfaOfaitbS bcr Strafanftult üßUptiil.
§t)bott)cfarfaf|e gr. 35,886. 30

•Stnfe
Seitrag ber ïtnftalt

1,548
3,000

70

Summe ber Sermefjruttgeit 4,548 70

19,352,472 93 2,154,207 56 Uebertrag 1,265,098 70



(121) JV. 14 — 241

üerfjramgen te Byefialfimtrs ties üanüms Berit für te Jaïjr 1908.

^eräitberuttgett. (Siatib beê ^ertnögenä am 31. $e$embetr 1908.

Sluégabeu. Spejtal^onbê. Wittiben. ^affibeii
3t- 91. 3t- 91. 3t- 91.

1,188,884 88 tlebertrag 19,437,161 09 2,316,282 90

5,413 — gntfcfjäbiguitgen. 50. Sßalbar&eitersttnfaßs unb Ärunfeittuife
ber 3rflrjHiemmlt«nß.
£t))jotf)efailaf|e gl. 79,418. 45

79,418 45 — —

5,413
8,914 93

(Summe beräterminberimgen.
Steine SSeimeljruitg.

703 40 llnteiijalt ber 99ibtiot£)el. 51. 9tuWiuters»iI»Iiotl)efs$a«b§.
f)l))iütf)efai!rt|fe gl. 21,090. 95

21,090 95

708
119

40
85

Summe bei- SJeiminbeiungen.
Steine SSermeljiung.

52. §u(f8fonb8 ber ftluttitflöeriief)iingMlu=
ftult irurfjielumlb.
^pottjelaiiafje 5r. 6,540. 20

6,540 20

251 50
Summe bei ißeintinbeiungen.
Steine Sleimetjmng.

@ntfcf)äbigungen. 53. tlnfallfaubê ber ©trafanftalt 2öi#uii(.
f)l)pot£)efarlaffe §i. 40,435. —

40,435

4,548 70
Summe bei îieiminbetitngen.
Steine Sleimeijiung.

1,195,001 28 Uebeitiag 19,584,645 69 2,316,282 90

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates 1909. öl



242 — JVÏ 14 (122)

Betonungen frer Spepatpmïne tie* Bantom Bern pit fca# laftr 1908,

Staitï» ôcô Vermögens aitt 31, Sejem&er 1907, 3$et?itt9gett&

îlftitoeii ^affitoen. @pejial 3onbê. ßiitnotjmc».
g*- 31. gï- 31. g*- 31.

19,352,472 93 2,154,207 56 Uebertrag 1,265,098 70

687,410 40 54. Uitterfttil;utt(|ëfo)tîi@ fiir ttraitfcn= itttï)
yirmemniftultcit.
|>t)f>otl;)eïarlaffe gr. 687,410. 40

ïrinkrtjeilftâttc 3îiid)tmt, îtnteitfdjeiu,
gr. 6,000. —

©ittgafjliittg auê bett .ffirebiten

fur baë Slrmentuefen
ßinfe

55,340
24,073 15

Summe ber 33erme£)rungen.
teilte Sßermtttberung

79,413
24,089

15
55

36,701 85 55. 8ej)ettôers!ôi&HotljeH5ronlië.
iptjjjottjelcirfaffe ffr. 36,701. 85

Stnfe 1,445 50

Summe ber SSermebnmgen.
Steine Serminberung

1,445
54

50
50

20,076,585 18 2,154,207 56 Uebertrag 1,345,957 35



(123) As 14 — 243

ItaJpnmgjen tier Spr|ialftmtrs ties Bantwts Bmt für tras la^r 1908.

«eräitberttttöcti. <©tauï> beê ^ertttögeitö am 31. $eaemt»er 1908.

?ïttêga&eit. @peâiaI=gonbê. s?(ftiPeit. ^affibett.
gv. SR. %x. SR. gr. SR.

1,195,001 28 llebertrag 19,584,645 69 2,316,282 90

20,000
4,500

14,000

2,400
760

27,000

10,000
16,000

4,350
4,492 70

Beiträge on folgenbe 2ln=

flatten :

Sierpflegungsanftalt SBorben.
(grjiefjunggiinftalt gnggiftein.
grgiepuugêanftalt SoWreffe

(Umbauten),
lîrippenberein ïlurgborf.
Orphelinat St-Vincent de

Paul in ©aignetégier.
2ln(talt für fdpoadjfinnige

iïtnber in 33urgborf.
3lft)I „©otteêgnab" in ©piej.
21fpl « Mon repos » 9teuen=

ftobt.
.fitanïenpauë ©umtéroalb.
flran!enl)ouê fserjogenbucpfee.

54. UttterftiiljungsfanbS für .Uvunfcn= uitb
illrmenanftalteit.
.f)t)potf)elarta|fe gr. 663,320. 85

£rinfevl)ci(ftätte SRitdpern, 9tnteilfd)ein,
gr. 6,000. —

663,320 85

108,502 70 Summe ber SSermtnberungen.

1,500 Leibrente.
Unterhalt ber Sibliotpet.

55. 8e^enbers5BtbltoOjefs§onb8.
.f)t)poti)elarfaffe gr. 36,647. 35

36,647 35

1,500 — ©nmme ber ißerminberitngen.

1,300,003 98 llebertrag 20,284,613 89 2,316,282 90



244 - JV» 14 (124)

^etfimmgeit frei* Spefialftmfrg fre* Häutung Bent für frag Jaljr 1908.

@tant> ï»cë ©erittögett^ ant 31. §e$entf>e¥ 1907. ©cvutâjiettê

2(ttU>eit. !$a?Hfc»ett. Spejial^onbê. ($tttttaf)!ttett.

Sr. 91. Sv. 91. Sr. 91.

20,076,585 18 2,154,207 56 llebertrag 1,345,957 35

516,266 25 — — 56. 5Bieljberfi(f)crHitiiëfonï>§.
.£>1)p o11;c far £ aîîc $r. 516,266. 25

Stufe
(tribe Dut! Siet)fd)einen

21,245
57,990

50

Summe ber Sermetjrungeit. 79,235 50

1,550,827 45 — — 57. ©eritiidjc öcljremrfidjeriinpfnfl'c.
a. III. Abteilung.

§t)pot()e!ar!affe ftr. 1,550,827.45

Staatêbeitrag
fetaatêbeitrag an bie Sin=

Eaufêïofteti alter Serrer
Slitglieberbeiträge, @intrittê=

gelber itttb SJlac£)^a£;lun g c ti
Stufe

100,000

30,000

268,705
66,345

20
70

Summe ber ißermetjrutigen 465,050 90

266,861 10 — — b. II. Abteilung.
^>t)potf)e£arïaffe $r. 266,861. 10

grämten
S«tfc

2,713
10,674

50
40

Summe ber tßerme^rungen 13,387 90

c. I. 2lb teil litt g. Seitrag ber II. Abteilung 4,550

Summe ber Serme^rungeit 4,550 —

26,183 35 — — d. fpiilfêfonbë.
fbtpmttjefarlafie gr. 26,183. 35

©efd)ert£e

Stufe
700

1,047 30

Summe ber Sermetjrungen
Steine Sermittberung.

1,747 30
05

10,603 95 — — 58. fêïwarîi Ulbolf Stetitsftoiitig.
•S3t)pott)eEar£a(fc gr. 10,603. 95

Stufe 424 05

Summe ber Serme()rimgen 424 05

109,677 70 — — 59. Sol)aitn îlebiïfÇoitM.
ptijiotljcfarfaffe gr. 61,677. 70
Étertfcliriften „ 48,000. —

Stufe 4,472 _
Summe ber Sermet)rungen 4,472 —

Sr. 109,677. 70

22,557,004 98 2,154,207 56 llebertrag 1,914,825 —



(125) JV® 14 — 245

Kiufimmgim ürr Bprfialfmtü* ties Bantmts Bmt für tras Jaljr 1908.

^eriinbetMtgen. Staub ÖCö «ermögeue aw 31. Sejetttfeer 1908.

?tué<tat>eu. S)ieâiaI gonbê. Ütftiue«.
91. 1. gr. 91.

1,300,003 98 liebertrag 20,284,613 89 2,316,282 90

3,383
71,811

35
45

Soften bee Sietjfdjeine.
Seitrag an bieSietjöerfidjerung.

56. Slie^iet'|t^erttnB8fdnb0.
§l)))Dtt)etartaffe $r. 520,306. 95

520,306 95 — —

75,194
4,040

80
70

(Summe her Serminberungen.
leine Sermefjrung.

29,473
13,973

f

13,423

90
75

65

Sßenfionen.
ibgangêentî^âbigungen nnb

IMbergiitungen.
Sermaltungêïoften.

57. Scrnifdje öcjjrcmrftdjernnßSfaife.
a. III. Abteilung.

^ot^efarfaffe ftr. 1,959,007. 05

1,959,007 05 — —

56,871
408,179

30
60

Summe ber Serminberungen.
leine Sermefyrung.

7,700
4,550

— .^apitalabjaljlungen.
Seitrag an bie I. Abteilung.

b. II. Abteilung.
£)l)))ott)e!artaffe J}r. 267,999. —

267,999 — — —

12,250
1,137 90

Summe ber Serminberungen.
leine Sermeijritttg.

4,550 ißeitfionen. c. I. Abteilung.
4,550 — Summe ber Serminberungen.

1,747 35 llttterftüijungen. d. §ûIfêfonbè.
-Itypotfyefarïaffe Jr. 26,183. 30

26,183 30 — —

1,747 35 Summe ber Serminberungen.

— — — 58. fêïutarii 8tboIf Steins?ronö8.
otOeïar faffe $r. 11,028. —

11,028 — — —

424 05
Summe ber Serminberungen.
leine Sermefjrung.

59. ^aOann îtebi^onbê. 114,149 70 —

4,472
— Summe ber Serminberungen.

leitte Sermetjrung.

|)^otf)e!arîaffe gr. 70,149. 70
SöertfÄjriften „ 44,000. —

gr. 114,149. 70

1,450,617 43 llebertrag 23,183,287 89 2,316,282 90

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909. 62*



246 — Ni 14 (126)

tefjmtngm îrer Spefialfmrtr* tre* Hanfom* Bern für üa$ Safer 1908,

@tûiti> beo ^crmöflctte am 31, $e$emt»et? 1907, ®ermö(|eit§

«Wlibew ^atfftett. ©hejial^onbê. Ginnaümeit.
Sr. SR. Sr. SR. »• SR.

22,557,004 98 2,154,207 56 Uebertrag 1,914,825

— — — 60. Öeflat $0(3. Segat
^tnfe

2,000
44 40

Summe ber Vermehrungen 2,044 40

— 61. gonbS fiit ttnterftühunftcit bei ©es

fdjäbtpitQcit ober örofjcnben ©efii|ren
öurd) Mntureretpiffe.

Anteil an ben 30afferre<i)të=
abgaben 11,157 10

©umme ber Vermehrungen 11,157 10

22,557,004 98 2,154,207

20,402,797

56

42

totale Summen ber Hüben itttb ^Llaffiüert.

IReirie Utibett.

îbtale ©ummen ber Vermeh=

rungen 1,928,026 50



(127) Jfi 14 - 247

Speitalfxmüs tre* Banfxm* Bmt für üas laftr 1908.

$eväiti>em«flett. Staitz beb Vermögen# attt 81. Sejember 1908.

?Xu$öa&eu. Spejtal Jonbë. ?«tt9e» Mfifcett
Sr. 9Î. Sr- SR. Sr- SR.

1,450,617 43 Uebertrag 23,183,287 89 2,316,282 90

— — — 60. Seßut »olj.
I^potfiefarlaffe Jr. 2,044. 40

2,044 40

2,044 40
Summe ber Söerminberungeu.
fReine SBermeljrung.

— — — 61. Jonbb für Unterftitljuttßett bei SBe*

idjäbißimßeit aber brofjeitbeit ®efal)ren
burdj SHaturereigntffe.

ot^eïarïaffe Jr. 11,157. 10

11,157 10 — —

11,157 10
©umtue ber SSerminberungen.
üleirte Sßermetjrung.

1,450,617

477,409

43

07

totale ©umute ber 3Sermin=

berungen.
kleine SJermcfjrung.

totale Summen ber 3Wtit>en uttb ber ^laffibett

kleine 2Htiben

23,196,489 39 2,316,282

20,880,206

90

49



248 - Ni 14 (128)

'

SSorXiegertbe Staatërecffnung bee flantonS Sem für bas 3îecf)uungSiai)r bon: 1. (Januar bis 31. Sejember 1908

ift übereinftiinntenb mit ben paffierten 3tect)nungen ber SSermattungen mtb ,((äffen uttb mit beit S3ifafontroEen ber .(fantons=

buctjtjalterei bargefteltt.

Sern, beit 15. -Dtctrj 1909.

ÄantonSbucb^atter:

©. |tmg.
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über bie

gitaalsrecfmurtg des Manforts ~g$exn

für bas Jafjr 1908.

fperr ffinangbireltor
Sie ©taatêredjnung bee lanterné Sent für baë 3ai)r 1908

bezeigt foïgertben ©tanb bee ©taatêbermbgenê :

2luf 1. ffanuar 1908:
91111 b e n ffr. 530,609,462.58
Ißaffiben „ 469,689,293.48

SeincêSermbgen ffr. 60,920,169.10

3luf 31. Sejernber 1908:
Sltiben ffr. 535,197,208. 69
SPafftöett ^ 474,132,331. 43

S e t it e ë Sermbgen fft. 61,064,877. 26

Sas ©taatëberm'ôgen £jat bemnad) tm Satire 1908 folgenbe
Seränberungen erlitten :

SermetjrungberSlltiben ffr. 4,587,746.11
S ernteter un g ber (ßaffiben „ 4,443,037.95
Seine Sermefjrung beê Sermbgenë ffr. 144,708.16

Sact) ben fpaufüabteilungen bel ©taatëbermijgenê auëge=
fdjieben, finb bie Seränberungen ber 3lttiben unb Saffiben
folgenbe :

© t a m m b e|r m b g e n.

Sermeljrung ber Sltiben
Sermefjrung ber 5paffiben
Seine Sermefjrung beë @tamm

ffr. 4,924,343.42
4,675,637. 17

bermogeitë ffr.

Setriebëbermbgen.

Serminberung ber 3lltiben
Serminberung ber 5ßaffiben
Seine Serminberung beë Se

triebëberm bgenê

ffr. 248,706.25

ffr. 336,597. 31

ff 232,599. 22

ffr. 103,998.09

I. fie Jtedjnwttg über bas reine ilermägen.
(Seite 7—78.

A. feUrimt- mtîr üteüiflrßrfjmmg.
Sie oben angegebene Sermefjrung beë reinen Sermbgenë

im Setrage bon ffr. 144,708.16 ift a lté folgenben Ser=
mbgeneberänberungen jufammengefei^t (Seite 8):

Sermeljrungen.
Sittnaljmen ber Saufenben Ser

m a (tun g ffr. 48,586,232. 02
Sle(jrerlôêbonbertauftenâBal=

bung en „ 2,786.25
Söafferberfauf a u ë 20 a I b u n g e n „ 300. —

liebertrag ffr. 48,589,318. 27
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

Uebertrag ffr. 48,589,318. 27
Stefjrerlbë bon bertanften So

in an en „ 13,342.78
Slinberfoften bon angelauften

Somänen „ 8,466.40
Serlauf bon Quellioaffer auê

Somänen „ 1,200.—
©cfjatiungëertjôfjungen bonSo

man en „ 507,300.—
Serrnefjrungen beëSertoaltungë=

inbentarë „ 68,296.50
©umnte ber Sermefjrungen ffr. 49,187,923. 95

63
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33erminberungen.
3luêq ab en ber Saufenben 33er

waltung Sr. 48,641,166.18
3JI e 1) r ï d ft e n bon angetauften

Söalbungen „ 6,830. —
S o ë f a u f bon S e r b i t it t e n (Straten»

rjoïjrectiten) „ 64,320. —
SchapungêrebuttionenbonSBal»

bung en „ 199,970.—
sDi i n b e r e r l M bon b e r t a u f t e n

Domänen „ 668.88
9JI e h r E o ft e n bon an getauften

Domänen „ 1,050.—
31 n t a u f bon O u e 11 m a f f e r für

Domänen „ 1,380.30
SchapungërebuftionenbonDo»

mänen „ 10,470.—
33erininberungen b e § ® e r m a l

tungëinbeutarê „ 117,360.43

Summe ber SIetminbernttgen f}r. 49,043,215. 79

teilte 33ermôgen|êbe'rmehrung Sr. 144,708.16

Durch ^Berichtigungen im Sinne boit § 31 beg ®e=

fetje# boni 31. 3uli 1872 bat fich baë SSeratbgen bermetjrt
um Sr- 199,642. 32
bagcgen bat eë fich burcï) bie ÏJtehrauë»

gaben ber Saufenben 33 er m al»
t u n g berminbert um „ 54,934. 16

Seine 33ermehrung, mie oben gr. 144,708.16

Sltle pier als ^Berichtigungen jufammengefapten 33erättbe=

rnngen mie Diebrerlöö, Siinbererlos, 3Jïe£>rtoften, Siinberfoften
unb Sdjatjungöberidjtigungen betreffen, ba bie Schapungë»
fnmmen ber Söalbungen utib ber Domänen ben ©runbfteuer»
fdjatutugen berfelben entîpredjen, Sluëgteidjungen gmifcbjen ber

Segnung unb ben ©runbfteuerfchapungen. Ss geboren ba£)in

aud) bie ^often 33er£auf bon SBaffer, Soêtauf bon Ser»
bituten unb Slttfauf bon SSaffer, Welche, ber erftere einen

3M)rerloê, bie beiben letzteren einen ÏRiitbererlôë gegenüber
ber ©runbftenerfihabung ber betreffenben Domänen bilben.
Die grope Sermeprung ber ©runbfteuerphapuitg ber Domänen
ift junt Dei 1 buret) .frbherfdjaputtgen, juin Seit buret) 3teu=

bauten entftanben. Unter letzteren fittb ^u nennen:

Sr. 152,700.—
„ 4,000. —
„ 25,500. —
„ 66,000. —

States Obergeridjtêgebâube in Stern
Seue Sifd)iiud)tanftatt in Stern
State Sdjeune in äöiproil
Seueê .Seugpauë in Dadjëfelbett
Seues ©ebäube in ïMlelat)
Umbauten in Sobereffe

,3ufammen

8,700.
60,000.

Sr. 316,900.

Einnahmen Sr- 20,495,251. 71

Sluëgaben „ 20,550,185. 87

lleberfdfttp ber Sluëgaben. Sr- 54,934.16

3m 33oranfd)tag für 1908 maren berechnet :

bie Sinnahmen ju Sr- 18,626,574. —
bie Slnëgaben ju „ 20,228,913.—

Ueberfdfup ber Sluëgaben S1- 1,602,339. —

Sinnahmen unb Sluêgaben überfteigen ben 33orattfd)lag,
nämlich :

bie Sinnahmen um Sr- 1,868,677.71
bie Sluëgaben um ,,_ 321,272. 87

©ûnftigereëfRechttungëergebnië Sr- 1,547,404. 84

Stuf bie einzelnen Stermattungêjmeige berteilen
31 b m e i d) u n g e n bom 33 o r a n f d) t a g roie folgt :

2J7 e h r e i n n a h m e n.

XXXII. Dirette Steuern Sr.
XXV. © e b ü h r e n „

XXVI. Srbfdhaftê- unb Scpen»
tungë Steuer „

XV. Staatêmalbnngen „
XVIII. £>bpotheïarïaffe • • • „
XXIV. Stempel» unb 33ant

noten Steuer
XXXI. ERilitärfteuer
XXIII. Saljhanbluttg

XX. Staatêtaffe
XVI. Domänen.

XXVIII. 3Birtfcf)aftë» unb fllein»
bertaufgpatentgebül)ren

XXX. 3lnteil am Srtrage ber
Schtoeij. Sationatbanf

XXII. 3agb, Stfcherei unb
33 e r g b a u

XXI. 33 u p e n unb fionfiëta»
tioiten

XXXII. llnborhergefeheneë
Summe ber SJtehrcinnahmen

fid) bie

620,197. 38
332,554. 94

332,535. 85
151,882.96
130,656. 44

109,333. 75
57,137. 70
42,228. 73
37,661.83
27,126.31

25,722. 29

24,854. 60

6,962. 65

2,361.90
1,069. 55

St. 1,902,286.88

•DU n b e r e i n n a h nt e n.

XXVII. Sôafferrechtêabgaben Sr-
XXIX. 31 n teil a ut Srtrage be§

Slltoholmonopolê „
Summe ber SDinbereinnapinen

33,604. 85

4.32
Sr- 33,609.17

ÏR e h r a u ë g a b e tt

B. te Xaufeitte
Ïï£vtvaltm$.

Die Secpnung ber Saufenben S3erwaltung jeigt folgenbe
Srgebniffe (Seite 9):

Sinnaputen Sr- 48,586,232.02
Sluëgaben „ 48,641,166.18

Ueberfdjup ber 3luëgaben Sr- 54,934.16

ober menn man nur bie Stettoergebniffe ber einzelnen 33er=

loattungö^meige in 33etrad)t jjiet)t:

X. Staumefen.
VIII. 3trmenmefen
IXb. © e f u n b t) e i t ê m e f e n
VI. Unterricptëmefen

IXa. 33oltëmirtfd)aft
I. Slllgenteine 33ertoaltung

XVII. Domänentaffe
III«. Muftis - - •

VII. ©emeinbemefen

Sr. 133,601.47
66,823. 13

„ 59,257.51
54,363. 57
39,740. 66
22,024. 57

„ 15,577.69
„ 2,390.82

482.25

Summe ber Mehrauëgabett Sr. 394,261.67

sDî i n b e r a u ê g a b e n.

IV. Militär Sr- 27,441. 02
V. .(îirdjenmefeit tt 19,876. 25

Uebertrag Sr- 47,317. 27



(131) JMÎ 14 - 251

liebertrag ffr. 47,317.27
IIP. 5J3oliaei „ 19,713.89

II. ©eridftêbermaltung. „ 2,264.62
XI. «nlci^en ...'.. „ 1,763.95

XIV. fforftmefen „ 1,335.13
XII. ffinangmefen „ 382.97

XIII. Sanbmirtfdjaft. „ 210.97
Summe ber Sîinberauëgaben ffr. 72,988. 80

9Jt e p r e i n n a f) m e n ffr. 1,902,286.88
Stinbereinnapmett „ 33,609.17

ffr. 1,868,677.71
Stepr ausgaben ffr. 394,261.67

Sîtnberauëgaben „ 72,988.80
„ 321,272. 87

ill eine 9JÎ e p r e i n n a p m e n, mie oben ffr. 1,547,404. 84

Sas 9îecpititttgêergebtti§ beê ffapreê 1908 überfteigt alle
(Ermattungen unb barf infofern alê ein giinftiges bejeidjnet
merben. $mmerpin befiel)! ein Sefijit unb bie ©efapr, baff
baêjelbe cpronifcp merbe, menn nicpt für neue (Einnahmen ge=

forgt mirb.

©egenüber ber 9tecpnung für 1907 ergeben fid) folgenbe
3lbmeicpungen ber 3iecpnuttg für 1908:

SZeprauêgabett.

XI. 31 n 1 e i p e n ffr. 350,945. 35
IIIb. o Ii g e i „ 205,958.48

VI. llnterricptêmefen „ 137,196.54
V. ßircpenmefen „ 97,120.15
II. ©ericptêbermaltnng. „ 97,019.01
I. allgemeineSermaltung „ 79,042.76

lXb. ©efuttbpeitêmefeit „ 70,539.12
XIII. ßanbmirtfcpaft. „ 65,057.68
IXa. Sottêmirtfcpaft „ 59,635.90
IV. Militär „ 49,774.20

VIII. Slrmenmefen „ 28,601.64
XVII. Somänenfaffe „ 14,856.39
XIV. fforftmefen „ 13,958.59
XII. fftnanjmefeit „ 4,623.77
IIP. u ft i 3 „ 3,141.09
VII. © eiltet nbetoef en „ 533.15

Summe ber Sieprausgaben ffr. 1,278,003. 82

Sîinberauêgaben.
X. Sa it me fen ffr. 448,286.36

XXXIII. Unbort)ergefepeneê „ 60,214.71
Summe ber Stinberausgabeit ffr. 508,501. 07

St e 1) reinu a £)ru eu.

XXXII. Sirette Steuern ffr. 449,725.48
XXX. 3lnteit am (Ertrage ber

Sdjmeij. Sationalbant „ 311,399.60
XVI. Somänen „ 257,487.86

XXVII. 3Bafferrecpt§abgaben „ 100,395.15
XX. Staatëfaffe „ 60,952.89
XV. Staatëmalbungen „ 58,216.62

XVIII. §ppotpefarfaffe „ 34,732.16
XXI. S it Ifen unb ,Ronfiêïa

tionen „ 7,986.20
XXXI.- Stilitärfteuer „ 6,898.03

Summe ber Stepreinnapmen ffr. 1,287,793. 99

St i n b e r e i n n a p m e n.

XXVI. (Erbfcpaftë» unb Scpen»
fungê Steuer ffr. 392,201.90

XXIX. 31 nteil am (Ertrage beê
31lfopolmonopolê „ 79,773.39

XXIV. Stempel» unb Sanf
noten Steuer „ 54,472.81

XXV. © e b ü p r e n „ 38,099.43
XXIII. Sal^panblitng. „ 8,548.46
XXII. ffagb, ffifcperei unb

Sergbau „ 2,096. 13
XXVIII. Sôirtfcpaftê» unb Älein»

berlaufêpatentgebûpren „ 1,403.18
Summe ber Stinbereinnapmen ffr. 576,595.30

Steprauêgaben ffr. 1,278,003.82
StinberauSgaben „ 508,501.07

— ffr. 769,502.75
Stepreinnapmen ffr. 1,287,793.99

Stinbereinnapmen „ 576,595.30
» 711,198.69

llngûnftigereê (Ergebniê ber 9tecp=

nttng bon 1908 gegenüber berjenigen
für '1907 ffr. 58,304.06

31atfäd)lid) fällt bie Sergleicpmtg ber 9ted)nungëergebniffe
bon 1907 unb 1908 für leptereë fyapr um ffr. 5*88,638.01
ungünftiger au§, menn in Setracpt gebogen mirb, ba& in 1907
aufjerorbentlicpe 31uêgaben im Setrage bon ffr. 580,333. 95
ftattgefunben paben, mäprenb biefelben in 1908 nur
ffr. 50,000. — erreichen, ffreilirf) ift anberfeitë perborgu»
peben, bafj bant ber Sergittung auê beut Srrenfonbê bon
ffr. 339,268. 55 unb ber in 190*7 jurüdgeftellten Oleferbe bon
ffr. 200,000. — für Straffenbauten bie Sattfenbe Sermaltung
in 1908 für fämtlicpe Sauattêgaben beê $apreê auftommen
tonnte unb bie Sauborfcpüffe menigftene nicpt jugenommen
paben.

I. JUlgemeitte |leruraltititg.

Sie Soften ber allgemeinen Sermaltung überfcpreiten ben

Sorattfcplag um ffr. 22,024. 57. Siefe Sîeprattëgaben äußern
ficO in erfter ßinie auf ben Sut dt oft en ber Staatê»
ïanjlei, meld>e ffr. 25,658.64 mepr erforbert l;aben, alê
ber bafiir auêgefepte Vrebit betrug. Saneben beftepen Stepr»
ausgaben auf bem 9t a t § t r e b i t, ffr. 45.48, auf ben 91u=

brifen Sureauf often ber Staatêfanjlei, ffr. 49.55,
Sebienung unb Sepcijung beê 9t a tp auf eê,
ffr. 801.80, ttnb ben beiben Stubrifen Srudfoften beê
Sagblatteêunb ber@efe|fammlttng, ffr. 7,957. 50
unb ffr. 2,593.55. fpauptfäcpIicB infolge ber letstern jmei
Sîebraitëgabcn fielen bie reinen (Srträgniffe ber beiben 3tmtê
blatter neb ft Seilage it geringer auê, alê fie im Sor»
anîdjlag oorgefepen roorben marett. Sas Stinberertragnië bes

beutfdien 3ïmtêblatteë beträgt ffr. 8,840.50, baëjenige
beê f ran j of if d)en amtêblatteë ffr. 2,512.55. 3"
bem erfteren auêfade pat fretlid) aucp eine 9tebuftion beë

ipaiptsinfeê bon ffr. 1,500.— beigetragen. Sei 31nlafs
ber érneuerttng bes (ßadjtbertrages um bas beutfcpe Smts»
blatt mttrbe ber Spa^tjinê beêfelben bom 1. 3lpril 1908 pin=

roeg auf ffr. 10,000. — per $apr feftgefept. ffür bas ffapr
1908 betrug baper bie îfîadjtjinseinuapme ffr. 10,500.—
ftatt ffr. 1*2,000. — ttad) Subget. Sluf ben abfcpnitten
©rofeer 9tat, 9tegierungêrat, Stänberäte unb

o m m i f f ä r e, 9t e b i f i o n ber ©efepfammlung,
9tegierungêftattpalter unb auttêftpreibereien
befteben mehr ober meniger groüe Vrebiterfparttiffe bon m=

fammen ffr. 15,680. 65.
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Die ßrebitüberfchreitungen werben in ber Vorlage, burd)
welche beim ®roffen Diäte bie erforberlicffen 9lad)frebite nacfj=

gefugt werben, be§ nähern begrünbet.

II. ©ertdjteoernMltwtg.

Die ©efamtfoften ber @erid)tsuerwaltung betragen
ffr. 2,264. 62 weniger, alê fie beregnet warben waren.
finb jwar auf ben iüubrifen Sefolbungen ber £)ber
ricfjter, Sureaufoften ber Obergerichtêfanjlei,
Sureaufoften ber 31 m t ë g e r i d) t e, Sureaufoften
ber ©erichtgfdfreibereien, Sureanfoften ber 93e

jirfêprofuratoren, @ n t f d) ä b i g u n g e n ber @rfa|
manner, Dolmetfdjer unb Söeibet, 93 u r e a it f often
ber ©efchwornengeridjte, Sureau unb Dteife
toftenber3luffic^t§bet)örbe,@ntfct;äbigungenber
Stellöertreter ber Setreibungê beamten, Sefol
bungen ber Setreibungêgel)ûlfen, Sureaufoften
ber Setreibungê» unbÂonfurêâmter unb ff ormu=
tare unb ,ffontroltcn Stefjrausgaben bon jufammen
ffr. 11,187.98 borgetomtnen, aber benfetben fielen @r=

fparniffe auf 17 Dtubrifen im ©efamtbetrage bon fronten
13,452. 60 gegenüber.

III». |u(ti?.

Die ÏJIetjrauëgaben betragen ffr. 2,390. 82. Sie betreffen
bie Sefolbungen ber 31 tt g e ft eilten mit ffr. 300. —,
bie Sur eau! often mit ffr. 2,006.72 unb bie Dt e cï) t ë

oft en mit ffr. 316.15.

IIP. ftolijei.

Diefer ©efchäftdjtoeig jeigt auf bem ©efamtfrebit eine

(Srfparnië bon ffr. 19,713.89. (Ss würben weniger aud=

gegeben, aid ber Soranfcfflag borgefetjen patte, ffr. 3,120. 46
für Serwaltungêf often ber Ipolijeibireftion,
ffr. 14,280.87 für baê ^Solijeiforpd, ffr. 3,989.86 für
bie Strafanftatten, ffr. 918.48 für Sefämpfung
beê 3lItot)oIiêmuê unb ffr. 2,336.70 für 3uftiä
unb îpolijeifoften. Dagegen erforberten metjr als bie

Subgetanfäije bie Soften für ffrembenpolijei unb
ffafjnbungdwefen, ffr. 36.09, für ©efängniffe,
ffr. 4,807.64, unb für ^ibilftanb, ffr. 88.75. Sou
ben einzelnen Ärebitüberfc^reitungen finb ju nennen: ffaf)n
bungê=unb@inbringungëïoften, ffr. 1,474. —, oer
fctjiebene Serwaltungdfoften beê Spolijeiforpê,
ffr. 1,799.80, 9tat)rung ber ©efangenen (in ben Se=

lirfen), ffr. 1,432.87,berfc§iebeneSerf)flegungê!often,
ffr. 3,479.22, Swangêerjietjungêanftalt Drachfel
watb, ffr. 791.95, spotijeifoften, ffr. 1,370.67 unb

Soften in Straffadjen, ffr. 17,973.41. fieijterer Ueber=

fd)reitung ftetjt eine 3Jiet)reinnat)ine bon ffr. 31,397.33 an
.ftoftenrücferfiattungen unb ©ebübren gegenüber.
Die unter Dtubriî Streif ë, aufjerorbentlicheipoltjeP
oft en, erfä)einenbe 3luêgabe bon ffr. 9,253.85 war im

Soranfdflag niclft borgefefjen.

IV. pilifär.
Diefer Serwattungëjweig fctjtiegt mit einer Vrebiterfparnis

ab bon ffr. 27,441.02, bie größtenteils auf ben 3lbfd)nitt
31 n f b e w a t) r u n g unb Unterhalt beë «îî r i e g d

materials fällt, wo eine Siinberattdgabe bon ffr. 26,535. 68
beftetjt. .ffrebitübet fctjreitungen öerjeigen folgenbe Dtubriïen :

Sureautoften bed .tîreiêfontmanbanten, ffr. 1,013.29,
SRefrutenaudf)ebung,ffr.323.30, unb Scf)ü|enwefen,
ffr. 4,558.95. ffür bie 3ludgaben unter Dtubrifen Unter

ft ü | u n g bon ff a m i 11 e n bon Dienftpflidjtigen,
ffr. 1,201.75, unb @ibg. $Pferbejäf)Iuttg, ffr. 928.10,
Waren im Soranfdftag feine ßrebite auggefeijt. Die e u g

l)aud werf ft ät ten geigen einen (Sinnafjmeniiberfdjufj bon

ffr. 684. 28, unb bie^onfeftionberSefleibung unb
3ludrüftung h°t einen folcfjen bon ffr. 1,805.93 auf=

pweifen nad) 3lufwanb bon ffr. 27,000.— für Dît a g a g i tt=

einridjtungen. 3m Soranfd)lag glicfien fid) ©innatpen
unb 3Iuêgaben beiber Setriebe aud. Die Soften für 31 u f

ficb)t unb Sludlagen ber Depots in Dacpdfelben
unb Sangnau finb um ffr. 2,223.25 geringer, aid fie

angenommen worbett waren; beegteidjen blieb bie Ser
gütung bed Sttnbed um ^r. 2,163.18 hinter bcin Sub=

getanfatje gnrücf. Seibe 3lbweicf)ungeit erftären fid) aits bent

im Saufe bed ^>a£)reê erfolgten llebergange bed Depots in
Sangnau an ben Sttnb.

V. ftirtijetuurfeu.

Die Äoften bed .fîirdjettwefenë blieben um ffr. 19,876.25
unter bem Soranfdjlag, hauptfädjttd) weil bie Sefolbungen
ber ©eiftlidjen ber proteftantifd)en Kirche unb ber

römifch=fatl)olifd)ett Virdje weniger f)od) 31t ftepen famen, ale
im Sorartfclflag berechnet warben war. (Ss finb mehrere
.ffrebitüberfdjreitungen üorgef ontmen, nämlidf : S u r e a u
f oft en, ffr. 798.90, 2öohnungdentfd)äbigungen an
proteftantifd)e ©eiftlic^e, ffr. 831.60, |)oIjjentfd)ftbi
gungen an proteftantifcfje ©eiftlicpe, ffr. 244. 15, unb Seib
gebittge für r'otnifcï)=fatl)olifcE)e ©eiftlidje, ffr. 1,650.—.

VI. pnterririjtetuefen.

Die 3M)rauSgaben für bas Unterrichtdwefen belaufen fid)
gegenüber bem ©efamtfrebit auf ffr. 54,363. 57, gegenüber
ben einzelnen .tlrebiten auf ffr. 89,743. 87. Son biefer Summe
betreffen ffr. 66,032. 12 bie orbentlidjen Soften, wäl)renb bie

übrigen gr. 23,711. 75 im Soranfd)lage nicl)t Oorgefel)ene

einmalige 3luëgaben berühren, nämlich: Slugenf tin if,
Steubau, @inrid)tung, ffr. 12,296.—; 0d)fd)uIe,
Dad)ft0cf, DJtöblierung, ffr. 6,058. 35; J?abat>er=
Oernid)tungêauftalt Sern, Sei trag, ffr. 1,000;
(Sleftrotedjnifdjer Unterricht an ber £)od)fd)ule,
@inrid)tungen, ffr. 3,857.40, unb Sienharb Denf
mal, Seitrag, ffr. 500.—. Die Sîef)rau§gaben für
orbentlid)e Sebürfniffe Oerteilen fid) nad) .^auptrubrifen
folgenberntapen :

Serwal tu ttgëfo ft ett ber Direftion
unbberSpnobe ffr. 4,419.80

£ochfd)ule „ 18,644.56
Siittelfchilien „ 30,924.15
5Primarfd)ulen „ 7,186.60
Sehrerbitbungëan ft alten „ 2,332.01
Daub ft ummenan ft alten „ 525. —
17 un ft „ 2,000.-

3ln biefen Suntntett finb Ijauptfäd^Itd^ beteiligt bei ben

Serwaltungëfoften ber Direftion unb ber Spnobe bie Se=
f 01 b u n g e n ber 31 n g e ft e 111 e n unb bie S t) n 0 b a 1=

f oft en, bet ber fpochfchule bie Seiolbungen ber s$ro=
f e f f 0 r e n uttb Honorare ber Dozenten, bie SefoU
bnngen ber 3lngeftellten unb bie Serwaltungd=
f 0 ft e n, bei ben 2Jtittelfd)uIen bie Seiträge an © t) nt=

nafien, 5progt)mnafien unb Sefunbarfdfulen, bei
ben tprimarfdjuien bie Seiträge an erweiterte Cber=
f (hu I en unb an bie ffortbilbungëfchule, bei ben

Sehrerbitbungëanftalten bad Seminar *|?ru ntrut, bei ben

Daubftummenanftalten berSeitrag ait bie3lnftalt
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äü ab er it unb beim 2lbfdjnitt Hitnft ber Settrag att bie
alabemiftipeHuuftfammlung. $u biefen Slepraudgaben
ift ju erroäpnen, baß biejenigen für Sefolbungen ber 2lnge=
[teilten ber hocpfcpule burcp fRebifion ber Sefolbitngebefiitm
mttngen entftanben, nnb biejentgen für bie Sîittelfcpuleu unb
bie ißrimarfcpulen burd) gefeplidje Sorfcpriften bebingt finb.
Sie Hrebite für $ e n f i o it e n Dan ißrofefforen ber foodjfcpule
uttb bie Sefolbung bed Selunbarfcpulinfpeliord
biteben ganj nnbenitijt. daneben beftepen nocp anbere HrebiO
erfparniffe, mobon bie erpeblicpfte mit ffr. 4,530. 55 bie

Släbcpenarbeitdfdjulen betrifft. Ser Setriebdertrag
bed Seprmittelberlaged ftellt fid) mit ffr. 17,491. 50
um ffr. 1,660. 50 pbper, aid ber be^ügltcpe Subgetanfap be=

trug. Sagegen beträgt bie @ i tt I a g e in bie iR e f e r b e mit
ffr. 13,720. 75 ffr. 310. 25 metriger, aid ber Soranfcplag
borfap. Sie iReferbe bed Seprmittelberlaged erratet)!

auf ©tbe 1908 ffr. 70,809. 37. Serbott ber Suitbedfub=
bent ion nidjt ganj aufgebrand)te Seil für Seiträge a it
©enteinben boit ffr. 2,685. 90 tourbe, gugiiglicf) ber nicf)t
bubgetierten ffr. 659. 80 bed Suttbedbeitraged, für 3 u f d) ü f f e

an Seibgebittge bermenbet.

VII. ©emctnbrtttefeit.
Sie t)ier beftepenbe ÏReprandgabe ift burd) bie (SrE)bt)ung

ber Sefolbung bed Selretärd entftanben.

VIII. JUrmritnttfieit.
Sie iRecpnung bed îlrtnentoefend ergibt gegenüber bem

Soranfcplag eine îfrtepraudgabe bon ffr. 66,823.13 unb gegen--
über bent Sorjapre eine guttapme ber Sludgaben bon
ffr. 28,601. 64. Stit 2ludnapme ber S e r m a 11 u n g d f o ft e tt
ber Sireltion unb ber Seiträge für Sejirld Ser
ftflegungdan ft alten geigen ade Qtneige ber Utedpnung
im Sergleicp juin Subget Ueberfcpreitungen. Sie erbebtidjfte
babon betrifft mit ffr. 52,511. 72 bie 2lrmenpflege.
^ebodt finb bie Soften berfelben in 1908 unt ffr. 6,664. 07

geringer aid im Sorjapre. Sinzig bie Seiträge gc
mäf) §§ 59 unb 123 21.®. finb feit 1907 geftiegen
unb jjmar um ffr. 6,504.71, toogegen bie Höften ber aud=
märt igen 2lrmenpf lege um ffr. 8,440.56 unb bie

Seiträge für bauernb Unter ft üpte unb für bor
übergebettb Unterftüpte jufatnnten um ffr. 4,728. 22
prüefgingen. Söenn pieraud ber Scplup gebogen merben

barf, baj) bie 2ludgaben für bie 2Irntenftflege auf bent

Siege finb, itjre fteigenbe Senbenj jit berlaffen, fo läge hierin
in meprfatper Sejieputtg eine erfreuliche ©fepeinung. Sie
anbern Hrebitüberfcpreitungen finb: Sefolbungen ber
21 n g e ft e 111 e tt, ffr. 2,286.60, S u r e a u f o ft e n, ffr. 528.30,
Seitrag an bie Srjiepungdanftalt Oberbtpp,
ffr. 3,000, Seitrag an bie 31 n ft a 11 für [cpmacp=
finnige Hinber in Surgborf, ffr. 3,000, @r3ie=
pungdanftalt H e p r f a p, ffr. 4,037. 22, @ r 3 i e p tt n g d=

anftalt Sonbilier, ffr. 652. 51, uttb Serpflegung
Iranter Hantondfrember, ffr. 6,617.55. Sie 2jtepraits=
gaben für bie (grv,iet)itngêanfta It Oberbipp unb bie 2lnftatt
für fepmaepfittnige Hinber in Surgborf betreffen bei erfterer
einen aufjerorbenttiepen Seitrag an bie Sedung bed 2ludgaben=
überfepuffed pro 1907 bon ffr. 4,018. 45, bei lepterer ben

nachträglich audgeriepteten Staatdbcitrag für 1907. 2Iud beut

Unterftüpungdf onbd für Hranlen unb 2lrmen=
ait ft alt en mürben an 12 2lnftalten Seiträge berabfolgt im
Sotalbetrag bon ffr. 103,502.70. Sie Slrmenfteuer ergab
einen tütrag bon ffr. 1,596,682.33, nämlicp : ffm alten
Hanton ffr. 1,448,008. 13, im ffura ffr. 148,674.20.

IXa. Jfollmtmrtfdjaft.
Ser ©efamtlrebit ift um ffr. 39,740. 66 überfepritten mor=

ben. hieran finb bor altem aud beteiligt bie [facp=, Hunft=
Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909.

unb Sem erb efdj ulen ttnb bad Seprlingdmef en. [für
biefed beftept eine Hrebitüberfd)reitung bon ffr. 15,558. 99, für
jene eine folepe bon ffr. 11,254.45. ©ne fernere beträchtliche
iJJcepraudgabe entftanb mit ffr. 5,080.— für getoerblitpe
Stipenbien. 3u ben Siepra ltdgaben trug bed meitern ber

Umftanb bei, baff ber 31t ffr. 11,510.— beranfcplagte Sun=
bedbeitrag an bie Hoften ber Sebendmittelp01i3ei
audblteb. Serfelbe mirb erft bom $apr 1909 pittmeg §u
fliegen beginnen, ftatt fdpon in 1908, roie bei ber 2lufftettung
bed Subgetd angenommen morben mar. Sîepraudgaben finb
ttod) auf folgenben iRubrileit borpanben: Sefolbung bed
Selretärd, [fr. 938.—, fförberung bott ^ anbei unb
©emerbe im allgemeinen, ffr. 1,786. 72, Sef olbum
gen ber 2lnge ft eilten ber $anbeld unb @emerbe=
tammer, ffr. 557.—, Sefolbungen ber ©jperten,
ffr. 165.—, ttnb ffetterpoli^ei, ffr. 983. 20.

IXb. PMmtbpeitsmcfett.

ffür bad ©efuttbpeitdmefen finb ffr. 59,257.51 mepr aud=
gegeben morbett, aid ber ©efamtlrebit betrug. @d finb fol=
genbe Hrebitüberfcpreitungen 3U ber^eiepnen : 21 II gern eine
Santtötdborlepren, ffr. 1,581. 50, Seiträge an bie
Sejirldlranlenanftalten, ffr. 4,469. 90, @rtoeite=
rung ber ff rrettpf lege, ffr. 26,523. 55, ^rrenanftalt
SB a I b a u, ffr. 27,704. 69, unb 3 r r e n a it ft a 11 S e 11 e I a p,
ffr. 7,798. 27. Ser Stegierungdrat bemilligte in @ntfpred)ung
bapin gepenber ©efudje für bie Segirldlranlenanftalten ju ben

im Subget beredjneten 229 fog. Staatdbetten 23 meitere

fobpe. Sied beranlafjte eine ïRepraudgabe bon ffr. 16,836. —,
bie inbeffen bttrep ben unt ffr. 12,366. 10 über ben SubgeO
anfap gepenben Anteil ant Sufjenertrag bid auf ffr. 4,469. 90
abgeglichen tourbe. Ser ißoften ©meiterung ber ^yrrenpflege,
bem eine ©rt'Iage in ben .ffrrenfonbd entfpridjt, beregnet fiep

ttad) bem ©trage ber birelteit Steuern, ffür bie ffrrenanftalten
Söalbau unb Sellelap beftepen itn Soranfcplage nicht bor=

gefepene ffnbentarbermeprungen bon ffr. 21,026. 60 unb
§r. 10,665. 75. Seibe 2Inftatten bezeigen überbied sJJiepraus=

gaben für Sermaltitng unb 9iaprung, alterbingd auep

Slepreinnapmett an Ho ft gelbern, bie feboep erftere nid)t
ganj 31t beden berntögen. Sie ^rrenanftaltSlünfingen
ioeidt eine Hrebiterfparnid bon ffr. 7,225. 90 auf.

X. $mtœe|ett.

^u ben gegenüber bem ©efamtlrebit bon ffr. 2,201,940. —
fiep ergebenden Stepraudgaben bon ffr. 133,601.47 ift ju
bemerfen, bap biefelben gröptenteild burcp bie int Sorattfdjlag
nicht borgefepene 2lmortifation bon ffr. 50,000.— auf
ber @ n t f tp ä b i g u n g an bie © e m e i n b e Siel für 21 b -
tr et un g bon ©taatdftrafjen, ber ebenfalls niept bub=

getierten 2ludgabe bon ffr. 2,150. — für $frunblodläufe
unb ben fiep gegenüber bem Subgetanfape auf ffr. 63,702. 60
belaufenbenScinbereinnapitten anSöafferretptdgebüpren
berurfaept morben finb. Hrebitüberfdjreitungen im eigentlidpen
Sinne beftepen für Strafjenbauten, ffr. 3,406.70, unb
auf ben Shtbrilen 20 a f f e r f d) a b e n u tt b S ep m e 11 e n
bauten, ffr. 28,967.17, Hantondlarte, ffr. 315.10,
unb ißrobebermeffungen, ffr. 998.40.

ffür hDä)^auiett betragen bie ©efauttaudgaben
ffr. 741,383. —. Sabon tourben bie Hoften für Sauten itt
ber SBalban unb in Sellelap getttäp bett bejüglidjen Semilligttngen
mit ffr. 130,138. 25 aud bem $rrenfottbd gebedt, ferner aud

fonftigen ©nnapnten, morunter ffr. 339,268.55 Sergütung
bed ifrrettfottbe für feinerjeit bon ber Saufenben Sermaltung
für Sauten in ben brei ffrrenanftalten aufgelegte Hoften,
beftritteu ffr. 361,265.—, fo bafj ju Saften ber Saufenben

64*
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Serwaltung üerbleibert ffr. 249,979. 75 gegenüber einem .Hrebit

bon ffr. 250,000. —.

ffür ne ne ©traffenbauten ftaitben zur Verfügung:
ber Subgetfrebit ffr. 220,000. —
unb bie itt 1907 zurüdgelegte fReferüe „ 200,000,--

3ufammen ffr. 420,000. —
Sie 2ludgaben betragen „ 423,406. 70

(omit 2Rel)rausgaben ffr. 3,406. 70

bie inbeffen burd) bie Srffiarmd bon ffr. 3,408. 25 auf bem

•Hrebit für Srücfenunterfuchungen gebecft werben.

ffür SBafferbauten mürben aud=

gegeben ffr. 1,014,294.99
unb eingenommen (meiftene Sitnbesbei=

träge) „ 694,300.15
R e i n e 31 u d g a b e n Saften ber Saufen=

ben Serwaltung ffr. 319,994. 84

gegenüber einem ßrebit boit ffr. 320,000. —.
Sie Sauborfdjüffe finb in ifjrem Seftaitbe unberänbert

geblieben unb betragen :

©traffenbauten ffr. 732,856.54
SBaff erbauten „ 1,083,483.47

gufammen ffr. 1,816,340.01

Sie Serf)ftid)timgen für bewilligte aber nod) nidjt aud=

geführte, bejw. in ber 2ludfuf)rung begriffene Ilauten finb:
<£)od)bauten ffr. 244,100.50
©trajfenbauten „ 651,097.85
äöafferbauten „ 1,083,603.61

Sufammen ffr. 1,978,801. 96

Semnadj finb bie ©efanttberhflid)tnngen für Sauten folgenbe:

.Hochbauten ffr. 244,100.50
©trafjenbauten „ 1,383,954.39
SBafferbauten „ 2,167,087.08

3ufammen ffr. 3,795,141.97
Sie Serf)ftid)tungen für fpochbauten Ijaben feit 1907

um ffr. 164,038.40 abgenommen unb btejenigen für
©trafjenbauten um ffr. 215,164.35. Sagegen Ijaben
fid) bie Serhflidjtungen für Söa ff er baut en um ffraufen
1,815. 36 bermetjrt.

XI. Jlnlriljett.

Sie Sluêgaben für R ii d z a 1) I n tt g unb S e r g i tt f u n g
ber Slnleiljen, fowie 21 mortifation ber 2lnleil)end
f oft en cnttpredjen genau beut Soranfdjlag. Sagegen betragen
bie .Höften für Souponêeinlbfung, tßrobifionen, £rand=
portf often, 2lgio, fowie bie Srucffoften unb tpubli
fationdïoften ffr. 1,763.95 weniger, aid bie ausgefegten
.ffrebite audmadjen.

XII. gfrumpwliett.

Sie Soften ber ffinanzberwaltung blieben um ffr. 382. 97
unter bem Soranfdjlag, obwohl folgenbe Stefjraudgaben bor=
gefommen finb: Sorarbeiten für bie 2llterdber
forgung, ffr. 400.—, 9ted)tdl often, ffr. 2,357.85,
uttb Srucffoften unbSud)binberloften, ffr. 501. 70.
ffür erftere zwei Soften waren im Soranfdjlage feine .Hrebite
borgefei)en.

XIII. gattbJttirtftimft.

2luf bem ©efamtfrebit ergibt fiel) eine (Srfparrtts Doit
ffr. 210. 97, bie tjerOorgelft aud Sletjraudgaben bon ffranfen

4,278.91 für Sanbwirtfdjaft unb ÏRittberaudgaben für
Serwaltung dl often ber Sireftion unb ber lanb
W i r t f d) a f 1I i d) e n 21 n ft a 11 e n twn pfamnten ffr. 4,489.88.
ffu erwähnen ift in ber Redjnung ber Ianbwirtfd)aft
lichen ©d)nle Riitti bie anjjerorbentlidje 2ludgabe bon

ffr. 10,000.— für ÏRo biliar anfdjaffung en für bie
ff ilia ten. ffür bie fförberung ber kinbbiefjjudjt unb ber

,Hleinbiet)Zud)t famen bie Seftimmungen bed ©efeijed bom
17. Mat 1908 jut 2lnwenbung, woburd) für Rinbbief)
3ut unb .Hleinbtehzueh* Meljraudgaben eutftanben bort

ffr. 7,521.75 unb ffr. 4,520.40. Sie Soften für 5ßferbe=
Prämien famen auf ffr. 31,917.90 zu flehen gegenüber
einem .Hrebite bon ffr. 29,000. — Sie ipräntien
rücferftattuugen im Setrage bon ffr. 16,222. — würben,
ba fie gemöfj bem angeführten ©efetje wieber für Prämien

jit berwenben finb, auf ein ©pezialfonto übergetragen; in
ber fRubrif tprämienrücferftattungen gleiten fid) baf)er @in=

nahmen unb 2Iudgaben aud. Sie .Höften ber |>agel
berfictjerung finb um ffr. 1,213.86 fjîrfjer, aid im Sor=

anfchlag angenommen worben war. 2111 biefen Mel)rattdgaben
ftefjen eine 2lnzal)I bon Mtnberaudgaben gegenüber, bie er=

heblidjften in ben Rubrifen Reb la udbefätnpfung unb

fförberuttg bed Söeinbaued im allgemeinen. Sie
auf 1. Januar 1908 borhanbenen Referben für S ob en
berbefferungen im fflad)lanb, ffr. 14,898.44, unb

2llpberbefferungen, ffr. 2,924.36, famen in 1908
beftimmungsgemäfi gart) jur Serwenbung.

XIV. JarpittJefeit.

Sie ©efretärftette ber zentralen fforftberwaltung war nur
zeitweilig befeijt unb foil borläufig aud) nid)t wieber befeijt
werben. Sagegen würbe bad 2lngeftelltenperfonal berftärft.
Stil ^Rüc£fic£)t hierauf befteljt auf Rubrif Sefolbung bed
©efretärd eine ©rfparnië bon ffr. 3,150.—, bagegctt auf
fRubrif Sefolbungen ber 21 n g e ft eilten eine Mel)r=
audgabe bon ffr. 1,843.35. Son ben .Hrebiten für fforft=
fjolijei zeigten fid) folgenbe aid ungenügenb unb Würben
Übertritten : fReifefoften ber ff 0 r ft m e i ft e r um
ffr. 570.70, Sefolbungen ber .Hreidoberförfter uut
ffr. 539.85, Sureauf often ber .Hreid oberf brfter tint
ffr. 132.45 unb Reif el often berfelben um ffr. 516.—.
Sen borgefotnmenen Mehrausgaben ftel)en im ganzen Minber=
audgaben gegenüber bon ffr. 4,953.12, fo bafj bie ®efamt=
foften bed fforftwefend ffr. 1,335. 13 weniger betragen, aid
fie beranfd)Iagt waren.

XV. Ktafltsttrûlîmngeit.

|>aupt unb ifwijfdhennutjungen ergaben ffranfen
154,235.— mehr, aid fie beredjnet waren; bedgleid)en bie
9teb en nu t) un g en ffr. 6,234. 87 mehr, aid fie beranfd)lagt
würben. Sie ÏÏJirtfdjaftdloften, Sefdjwerben unb
Serwaltungdfoften Ijulten M entweber genau an bie
.Hrebite ober geljen barunter, audgenommen bie Rüftlöt)ne,
bie ben bezüglichen .Hrebit um ffr. 29,171. 70 überfcfjreiten.
Sie Urfad)e tiefer Mehrausgabe liegt barin, baff bie Surdj-
fdwittdhrafe für iRüftlöhne bon ffr. 2,887 (|>auf>tnuhung)
unb ffr. 3,887.— (^wifdiebnuhung) fier m3 in 1907 auf
ffr. 3,245 unb ffr. 4,462 in 1908 geftiegen finb. Ser
Reinertrag ber ©taatdwalbungen ftellt fid) um ffranfen
151,882. 96 höher aid ber Soranfd)lag unb um ffr. 58,216.62
höher aid in 1907.

XVI. Dcrotätteu.

Ser Rohertrag ber Somänen beträgt ffr. 16,340.17
mehr, aid er beranfd)lagt war. Siefer Siehrertrag betrifft bor=
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miegenb btc Spadjt^tnfe bon gibilb omänen itttb bert

Srlbf bon tprobuften. Sic SSirtfcE)aftëïoften itnb
bie Sefdjmerben fittb niebriger ate bie ^Berechnungen beè

23oranfd)lageê, mit 2luênahme ber © c m e i n b e ft e u c m,
bie um ffr. 935.48 tjöfjec firtb ate biefelben. Ser 9te:it
ertrag ber Sontänen überfteigt beit iöoranfchlag um
ffr. 27,126. 31.

XVII. gtemmtettkafle.

ffür bie fjittfe ber Somänentaffe fat; ber iBoranfchtag
eine ÏRehrauëgabe bau ffr. 11,700.— bor. Sem gegenüber
ergibt bie ^Rechnung eine ÏRehrauëgabe bon ffr. 27,277. 69,
inbem bie 3tnie bon @utraben um ffr. 10,540.79
tjinter ben Srmartungen gurücfbliebett unb bie 3'nfe für
©djulben um ffr. 5,036.90 tjöljec ju ftetjen tarnen, ate
fie berechnet toaren. (Se entfpredjen bie 2tbmei<hungen bout
Sîubget ben SSeränberungen im .ftapitalbeftanbe ber Vaffe,
mel<he in 1908 borgetommen finb unb nicht hatten boraite=
gefehen loerben tonnen.

XVIII. ipottjekarkalfe.
Ser (Srtrag ber Dhpotljetartaffe überfteigt ben 33oranfd)lag

um ffr. 130,656.44 unb baë Srgebitië bee Sßorjahres um
ffr. 34,732. 16. fftt 1907 hatte teine Sinlage in ben sJiefert>e=

fonbë ftattgefunben. Safür mürben bemfelbett in 1908
ffr. 60,000. — pgemiefen ftatt ffr. 30,000. — nad) Stubget.
Ser Srtrag entfpridjt einer S3erjinfung bes ©runbtapitate bon

6,65 °/o.

XIX. $taittmtalkaitk.

Ser fReingeminn ber Äantonalbanf entspricht genau bem

33oranfd)tag unb einer iöerjiniung bee ©runbtapitalë bon
5,5 %• ®abei ift inbeffen ju beachten, bah 2lbfchreibungen
im betrage bon ffr. 182,438. 80 unb ilteferbefteßungen bon
ffr. 111,598.90 ftattgefunben haben.

XX. Staatskafle.

Sie 3utfe oon ©ut haben überfteigen ben SBor=

anfchtag um ffr. 93,626.53, beêgleichen gehen bie 3 iïe
für ©djulben um ffr. 55,964.70 über beitfelbeit hinauë.
Semnad) ergibt fid) ein um ffr. 37,661.83 höherer 9tein=

ertrag ber ©taatetaffe,' ate enoartet mar. Sie 2tbmeid)ungen
ber ^Rechnung bom 33oranfd)tag finb jum Seit erfjeblid;e.
Sei ber 2lufftellung be» Subgete mar angenommen morbeit,
baß bie ©taatetaffe. in ben ffatt tommen mürbe, auê ihrem
Sepot bei ber Vantonatbant größere Sorfdjüffe an bie ^ßbo=
tpetartaffe ju leiften. Seingemäß mar für bas 23antbepot tein
Srtrag bubgetiert, bariir aber unter fRubrit $infe bort Sor=
fd)üffen an ©pejialbermaltungett eilt entfpredjenber fjmspofteit
für tBorfcpüffe an bie ^hpotpetartaffe eingeftettt morben. fRun

traf bas ©egenteil ber Srmartungen ein. Sie .fpt)pottjetar£affe
hatte baë ganje ffapr hmburd) ein gröffereö ©uthaben bei ber

©taatetaffe unb biefe mar baper in ber Sage, bas ihrige bei

ber Vantonalbant nicht nur meniger in 2lttfprud) ju nehmen,
ate borausgefehen mar, fonbern ju bermehreit. ^fnfolgcbeffetx
gingen für tnfe boit 33orf (püffen ffr. 107,633.33
meniger ein, ate berechnet mar, unb ber §hpatl)e£ar£affe muffen
für 3infe ffr. 50,610.88 bergütet merben. Sagegen marf bas

iBantbepot einen Qtnë bon ffr. 106,087. 92 ab. Ser ÏRehr=

ertrag auf 21 ftien bon ffr. 62,733.— betrifft mit
ffr. 61,500.— bie Sioibenbe pro 1907 bon 3% auf ben

Slttien ber ÏRontreuj=23erner£)bertattb=23ahn. Sie Sinnahme
ift eine unermartete. Sie berfchiebenen S i n n a h m e n,
ebenfalte unborhergefehene Sinnahmen, betreffen größtenteils
Âurëgemittne auf jurüdbejahlten Obligationen.

XXI. fufeit unb $ünjtskfltifftteit.

Ser Srtrag ber Suf?en überfteigt ben Soranfdjog um
ffr. 39,946. 18. Sie gleidfe 2lbmeid)ung jeigt auch bie

tBufjenöermenbung. Sem ©efunbheitêmefen unb
ben ©em ein ben fielen je ffr. 12,366.10 mehr 311, ate
beranfchlagt mar. Sie Sinnahmen für Srfaß unb ,f?on
fiêtation finb um ffr. 2,361.90 höher ate ber Sor=
anfchtag.

XXII. ftogîi, |ifdjerei ltitb Bergbau.

ffür bie f) a g b befteht eine ÏRehrcinnahme bon ffr. 9,137. 73.
Sagegen blieben bie Srträge ber ffifdjcrei uitb beë Serg
baueë £;iitter bem Soranfchlage jurüd. fpier beträgt bie
ÏRinbereinnahme ffr. 86.93, bort ffr. 2,088.15. Sie ff i
fdjereijinfe unb Sßatentgehühren finb jmar um
ffr. 3,621.70 höher ate ber Soranfchlag, jebod) befteht für
bie ffifchäuchtanftalt ein 2luëfall bon ffr. 6,086. 40.
Siefe ÏRehrauëgabe entftanb bitrch bie Srftellung einer ffifch=
gudjtanftalt im botanifdjen ©arten, mofür ber erforbertiche
firebit bon ffr. 6000. — im Soranfd)lag nicht hatte berücf=

fidjtigt loerben tonnen. Sie Sinnahmen auë bem © 10 d e r n
fteinbruch maren ju h°<h berechnet. Vrebitüberfchreitungeu
finb außer ber bereite enoähnteu noch folgenbe borgetommen :

21 n t e i l ber ©emeiitben, 1 *050. —, 21 u f f i d) t ê
unb Sejugêtoften ber ffifd)erei, ffr. 592.60.

XXIII. gfflljhajt&lung.

Ser ^Reinertrag ber ©al^hanblung überfteigt ben 33or=

anfhlag um ffr. 42,228.73, ift aber um ffr. 8,548.46 ge=

ringer ate in 1907. Sê mürben .fîilo 10,438,600 Jîochfalg
bertauft, .ffilo 32,900 meniger ate im Sorjahr. Sie Se
triebêtoften finb um ffr. 5,777.97 tyotyt, ate ber auë=

gefe|te ©efamttrebit betrug. Sie iDtehrausgabe fällt meiftenteite
auf bie Sranèfjorttoften unb 21u§mägerlöhne. 2luf
ben Sermaltungètoften befteht eine .fîrebiterfparniâ bon
ffr. 108.98.

XXIV. Stempel- ititb gankitcJten-^teuer.

Ser ^Reinertrag ift gegenüber bent Soranfdjlag um
ffr. 109,333. 75 £)öf)er, gegenüber bem Sorfahr jebod; um
ffr. 54,472.81 geringer. Sie ÏRinbereinnahme betrifft nicht
nur bie Sanfnotenfteuer, fonbern auch ®temftel
fteuer. Siefe marf, obmohl benSoranfdjlag um^r.113,785.65
überfteigenb, ffr. 21,267. 30 meniger ab ate in 1907. Sie
Slantnotenfteuer ift um ffr. 1,246.55 unter bem bub-
gelierten 2lnfatje geblieben. Ser ÏRinberertrag gegenüber 1907
ertlärt fid) aitë bem fRüdjuge ber fRotenemiffion ber Vantonal=
bant. Sie^robifionen ber ©tempeIbertäufer gehen

um ffr. 3,372. — über ben S3oranfchlag h'aauS.

XXV. OBeMh«n,

Ser ©ebührenertrag überfteigt ben Sorattfdjlag um

p*. 332,554.94, ift aber um ffr. 38,099.43 geringer ate
in 1907. 2llle ©ebührentategorien gehen mit mehr ober

toeniger großen Summen über bie bubgetierten Srträgniffe
hinaite, aufgenommen bie Smoluntente unb @alj
aufmägerpatente, bie genau beut SÜoranfchlage ent=

fprechett. -öinter ben Srgebniffen bes ffahres 1907 blieben

jurüct bie fpro§entgebül)rett ber 2lmtffehreiber um
ffr. 64,613.35, bie fipen ©ebüljrett ber 2lmtffchreiber
um ffr. 1,382.75, bie ©ebül)r?n ber ^fuftijbirettion
unb ber tpolijeibirettion um ffr. 2,054.30, bie
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Hong'efjionêgebûpren um fÇr. 8.17 uttb bie @mot u

mente unb Salgauêmôgerpatente um ffr. 53.80.
Sie übrigen ©ebüpren bergeigen bagegen im 33ergleicpe 311m

SßDrjaljr eine 3unapme, mobon bie erpeblicpfte mit ffr. 9,636.15
bie ©ebüpren ber ©eriiptêfTreiber unb ber 33e

treib ungë unb .ftonturêcimter betrifft.

XXVI. (JSrbfdjafts- unb Srfjenkmtgölietter.

Ser (ïrtrag biefer Steuer ift gegenüber bent Sapr 1907

um ffr. 392,201.90 guriidgegaugen, jebod) beftept gegenüber
beut Slubget eine SStepreinnapme bon ffr. 332,535. 85. Sem
pöperen ©rtragniê ber Steuer eitttprecljetxb, fittb 31 nteil ber
©enteilt ben unb Segugêprobifi on en um ffr. 37,070.42
unb ffr. 2,815.83 f)b£jer, alê bafür berechnet war.

XXVII. puiyerrettjlsnbgutjeit.

©egenüber bem 33oranfcplag ergibt fid) auf beut erftntaligen
Sleguge ber 3Bafferrecptêabgaben eine 9Jîinbereintta£)me bon
•ffr. 33,604. 85. Sei ber 33ubgetierung mar mau auf Hoffe
SJlutmapungen angetuiefen, bie fid) bei meitem nicpt ermaprten,
ittbem bie Abgaben ffr. 38,429. 25 toeniger abmarfen, alê

angenommen morben mar. 10 % bes Sctragee mürben mit
ffr. 11,157. 10 gu einem ffonbë für Unterftüijungen bei 33e=

fcpäbigungen ober bropenben ©efapren bttrd) Staturereigniffe
bei ber ipppotpefartaffe angelegt. Stuf bent UrebÜ für 33 e

gngêtoften beftept eine Srfparniê bon ffr. 981.50.

XXVIII. JUirtftpafts- unît iUeinbrrkmtföpatentgeljüljrett.

Siefe ©ebüpren überfteigen ben 33oranfd;lag um ffrattfeit
25,722. 29, ergeben aber ffr. 1,403.18 meniger alê in 1907.
ffiir Slnteite ber ©etueinben beftepen Ärebitüberfcprei=
tungen bon ffr. 940. 66 unb ffr. 482. 25.

XXIX. Jlntetl um ("Betrage bes Mmpolmotmpalö.
Ser @rtragê Slnteil ift um ffr. 4. 80 geringer, atë

er beranfiplagt mar. ffür 33elämpfung beê Slltopolië
muë mürben bon ben Sireftionen ffr. 111,970.89 bermenbet

gegenüber ffr. 112,565.—, meiere bubgetiert maren, unb
einem gepntel bon ffr. 106,364. 52. Sie über biefen Sietrag
pinauê gepenben ffr. 5,606.37 rourbett burd) eine © n t
nap me auê ber SUtopoIgepntelreferbe gebedt. Siefe pat auf
@nbe 1908 einen 33eftattb bon ffr. 10,681. 13 (bergt. Seite
115 piebor). Sie ©imtapme auê bem Slnteil beê Âantonê
33ern am Ertrage beê Sllfopotmonopolê ift in 1908 um
ffr. 79,773. 39 geringer alê in 1907.

XXX. Jlttteil uiu ("ertrage ber §djmeij. §tatitmaUr«nk,

$eibe ©ntfcpäbigungen ftelten fid) pöper alê bie 33erecp=

nungett beê 33oranfcplageê, biejentge bon 50 9tp. pro Rimbert
ber Stotenemiffion ber fiantonalbanf um ffr. 14,283. 70, bie
anbere bon 30 9îp. pro Hopf ber SBofjttbebölferung um
ffr. 10,570.90. Saê ©rgebniê ift fomit im ganzen um
ffr. 24,854. 60 günftiger atë ber 33oranfcptag. 33ei ber 3luf=
fteltung beêfelben mar nidjt genau borauêgufepen, bon melcpem

^eitpunft pinmeg bie ©ntfcpäbigungen beregnet unb mie biet
Stoten ber Hantonalbant gurüdgegogen mürben.

XXXI. Püitttrfleuer.
•Dbmopl für ben 33egug ber Steuer bier Soprgänge meniger

in 33etrad)t famen atê früper, ift baë Stettoertrâgnië um
ffr. 6,898. 03 pbper alê in 1907 unb überfteigt ben 33or=

anfd)lag um ffr. 57,137. 70. ©egenüber bem letzteren gingen
bon ben ©rfappfliiptigen im gangen ffr. 44,795. 45 mepr ein,

unb eë ift ber Slnteil ber ©ibgenoffenf djaft um
ffr. 7,794. 10 geringer, alê er berechnet mar. Sem Shrnbe ift
nid)t mepr mie bië 1907 bie §älfte beê fRopertrageê abgu=

liefern, fonbern eê ïotnmen auf berfelben nmtmepr 8 °/o für
Slegugëfoften botn 33ruttoertrag in Slbgug. Ser 33oranfcplag
fufste noep auf bem früpem 33erteilungêmobitê. Sluf ben

ïapationê= unb SBegugëïoften beftept eine Hrebit=
erfparniê bon ffr. 4,548. 15.

XXXII. ftrekle Steuern.

Ser ©rtrag ber biretten Steuern pat gegenüber 1907 um
ffr. 449,725. 48 gugeitommen unb überfteigt ben SSoranfcpIag
um ffr. 620,197.38. Sie 33 er m i) gett ë ft eu er marf
ffr. 191,981.55 mepr ab atê in 1907 unb ffr. 190,986.38
mepr, alê bubgetiert mar. Sin bett SSÎepretnnapmen gegenüber
1907 partizipieren alte ©ingetrubrilen, an ben SWepreinnapnien
gegenüber bem Sßoranfd/lag alte ©itigelrubrifen mit Sluênapme
ber ©runbfteuer im alten liant on. Sie @intom
menêfteuer ergab ffr. 275,421.82 mepr atê im 33orjapr
unb ffr. 437,613. 80 mepr alê bie ©rloartungen beê 33oran=

fcptageê. Siefer ift in atten ©ngetrubrifen überfepritten morben,
pingegen maren bie ©imtapmen für Stacpbegüge unb

Steuerbu§en geringer atë in 1907.
Sie Slbmeicpungen ber Dtecpnung bon 1908 gegenüber

berjenigen bon 1907 finb fotgenbe :

Sit e p r e i n n a p ut e n.

Slermogenëfteuer.
©runbfteuer: Sitter Hanton ffr. 40,181.28

Sura „ 5,869.29
Hapitatfteuer: Sitter Danton „ 108,656. 40

Sura „ 4,553.75
Stadjbegüge „ 23,829.77
Steuerbujjen „ 8,891.06

©int ommenêfteuer.-
I. Htaffe: Sitter Hauton „ 218,924.44

Sura „ 13,750.67
II. „ Sitter Canton „ 1,037.22

Sura 1,075.38
III. „ Sitter Canton „ 88,005.84

Sura „ 4,208.83

"Dîinbereinnapmen.
©info m mené ft euer.

Stadpbegüge „ 25,211.94
Steuerbupen „ 26,368.62

Sie üteepnung für 1908 meiept bom Subget fotgenber=
luajjen ab:

Sit e p r e t n n a p m e n.
33 e r m 0 g e n ê ft e u e r.

©runbfteuer im Sura Sr. 5,308. 51
Vapitatfteuer : Sitter Hantoit „ 135,144.01

Sura „ 6,885.07
Stacpbegüge „ 41,204.36
Steuerbupen „ 13,523.79

@ i n f 0 m ut e n ê ft e u e r.
I. IWaffe : Sitter Hanton „ 235,079.85

Sura „ 91,682.79
II. „ Sitter Canton „ 5,489.76

Sura „ 1,542.98
III. „ Sitter Hanton „ 68,406.39

Sura „ 10,796.88
Stacpbegügc „ 17,281.06
Steuerbupen „ 7,334.09



(137) M 14 — 257

iütinbereinnapmen.
©runbfteuer im altert Kanton. 11,079.34

Sie Sajation§ ttttb Sieg ugêt often gepen um
gr. 11,354.36 über beu SSorartfd^Xag pinaus. ®§ beftepen
Krebitüberfcpreitungen für Sejugêprobifionen, grauten
28,740.85, uttb berfCeteberte 93e3vtgêtoften, graulen
4,182.51. Siefen SJtepraufgaben gegenüber firtb 2Jtinberauê=

gaben borpaitben auf 3tubriten Soften ber<gintommen
[teuer!ommiffionen, gr. 1,563.60, Soften ber

Steuergefeprebifion, gr. 19,722.50, unb @nt
f d) ä b i g u n g e n an b i e © e m e i n b e n, gr. 282. 90. Sie
[Bermaltungê t often tarnen um gr. 2,951.56 niebriger

ju ftepen, ate bie bafür auêgefepten Krebite betrugen.

XXXIII. Jjlttwrljerflereljettes.

Sem Staate gingen an erbt0fem Stacplaff ein

gr. 3,113.90. Sabon mürben jurüdferftattet gr. 2,044.35,
fo baff bent giêtite netto berblieben gr. 1,069.55.

II. |ie lletljtutttg über bie |tcrmiigcitsbelhutiiteUc.
Seite 4 unb 5 urtb Seite 79—93.

Sa§ in ber 3îecpnung über baf reine Vermögen ttacf)=

gemiefene reine ©taatebermbgen bcê Kantonê Sern im Se=

laufe bon gr. 61,064,877.26 fept fiep auf folgenbeit Slttiben
unb Ißaffiben jufammen (Seite 5):

3t 11 i b e n :

Salbungen gr. 15,344,792.
S 0 nt ä n e it
Somänentaffe
H p p 01p e t a r t a f f e

Kantonalbant
gifenbapnfapitalien:

©tammbermögen
©taatefaffe

©taatêtaffe
ÛlecpnungêfalboberSaufenben

33 e r m a 11 u n g

3Jtobilien gnbentar
©umme ber 3tttiben

5p a f f i b e n :

Somänentaffe gr. 2,250,825.
H g p 01p e t a r t a f f e :

Stnleipen
llebrige ißaffibeit

Kantonatbant:
Sinteren
llebrige Spaffiben

Stnleipen ;

©tammbermögen
©taatêtaffe

©taatêtaffe, übrige Spaffiben

©umme ber ipafftben

ïïteineë 33 er mögen, mie obéit

Sie Semegung ber Slttiben unb ipaffiben beträgt (Seite
4 unb 5) :

©oit:
Sßermeprungen ber Slttiben unb 35er=

minberungen ber ^affiben 7 gr. 9,124,795,570. 73

§ a b e n :

33erminberungen ber Slttiben unb 33er=

meprungen ber ^paffiben „ 9,124,650,862.57

30,543,615. —
1,623,983. 46

„ 233,159,835.45

„ 184,548,028.66

„ 20,119,200.—
„ .17,295,971.05

„ 27,026,279.31

„ 13,564. 16

„ 5,521,939.60

gr. 535,197,208. 69

79,556,500. —
133,603,335. 45

15,000,000. —
149,548,028. 66

49,992,760. —
34,865,240. —
9,315,642. 32

gr. 474,132,331.43

gr. 61,064,877. 26

31 eine SSermôgenê bermeprung gr. 144,708.16

Siefe 33emegung betrifft bormiegenb bas Setriebêtapitat
ber ©taatêtaffe, gît einem grofjett Seit aucp bie Kapitalien ber

Hppotpetartaffe unb ber Kautoualbant. Ser SSertepr ift gegen=

Beilagen zum ïagfelatt des Grossen liâtes. 1909.

über bemfenigen in 1907 erpeblicp Heiner unb bief paupt=
fäcpliip infolge beê berminberteit llmfapeê ber Kantonalbant.
33on ben SSermepumgen ber Slttiben falten auf bie Somänen
gr. 506,180. —, auf bie Dppotpetartaffe gr. 6,196,062. 51
unb auf bie Êifenbapntapitatien bee ©tammbermôgenê
gr. 2,189,000. —. Sie SSermeprung ber ipaffiben betrifft bie

Hppotpetartaffe mit gr. 6,196,062. 51 unb bie Stnleipen bee

©tammbermôgenê mit gr. 2,189,000.—. Slttiben unb Sßaf=

fiben ber Kantonalbant paben um je gr. 3,544,215. 74 ab=

genommen, beëgleicpett Slttiben unb tßaffiben bee 33etriebê=

tapitalê ber ©taatêtaffe um je gr. 232,599.22. gm beit

S3eftänben ber Slttiben finb bie meiteren 33erminberungen
gr. 197,050. — bei ben 3öalbuttgen, gr. 225,633. 35 bei
ber Somänentaffe, gr. 54,934. 16 beim Stecpnungêfalbo ber

Saufenben 33ermattung uttb gr. 49,063. 93 beim 9Jîobilien=

gnbentar. gtt ben 33eftänbcit ber Spaffibeit bezeigt nod) bie

Somänentaffe eine SSerminberung bon gr. 165,209. 60.
Stuf bie beibett Hauptabteilungen beê ©taateberutögette

berteilen fiep bie angegebenen Slttiben unb tßaffiben mie folgt
(Seite 5) :

© t a m m b e r m ö g e n.

Slttiben gr. 485,339,454.57
tpaffiben „ 429,951,449.11
3t e i n e ë ©tammbermögen gr. 55,388,005. 46

93etriebêber mögen.
Slttiben gr. 49,857,754.12
qsaffiben „ 44,180,882.32
ûteineê Setriebêbermögen „ 5,676,871.80

I. Stammfrerm%m
Sie ÜRutationen beê ©tammbermôgenë betragen gemäjj

©eite 4 unb 5:
SSerme prung en gr. 2,178,525,798. 33
S3erminberungen „ 2,178,277,092.08

3teine S3ermeprung gr: 248,706.25
Sie Sermeprung ift aus folgenben S3eränberungen pt=

fammengefept (bergl. ©eite 8) :

tßermeprungen:
SJleprerlöf bon SBalbitngen gr.
SBafferbertauf
SJieprerlôê bon Somänen
STÎinberfoften bon Somänen
tßertauf bon Quellmaffer
©cpapungêerpoputtgen bon Somänen

: > ©umme ber SSermeprungen

2,786. 25
300.—

13,342. 78
8,466. 40
1,200. —

507,300. —
gr. 538,395.43

65
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33 e r m i n b e r u n g e it :

ÏJteprtoften angefaulter Söalbungen
Soêtauf bon Serbituten
Scßaßungirebuttionen bon Söalbungen
SSJltrtbererl'ôë bertaufter Domänen
SJtefjrtoften angefaulter Domänen
Slntauf bon Ouettmaffer
Scpatsungirebuttionen bon Domänen

Summe ber 33erminberungen

Steine SSermeprung bei Stammber=

Sr. 6,830. —
„ 64,320. —

„ 199,970. —

„ 668.88

„ 1,050. —
1,380.30

„ 10,470. —
Sr. 284,689.18

mögend, mie oben Sr. 248,706. 25

A. Salbungen»

Der Scßatjungiloert ber Söalbungen pat fief) folgenber=
maßen beränbert (Seite 80 unb 81):
SSermeprungen Sr- 82,506.25
33erminbernngen „ 279,556.25

9teine 33erminberuttg Sr- 197,050. —
SSeftanb am 1. Sanuar „ 15,541,842.—
33 e ft a n b am 31. Dezember. St- 15,344,792. —

melcpe Summe ben ©runbfteuerfdjaßitngen entfprid)t.

Die 33erminberung burd) Scßat)ungi=
bericptigungen beträgt Sr- 268,033. 75

baboit ab bie SSermeprung buret) Slnfäufe
unb 33erfäufe aui ber Domänentaffe :

Slnfäufe Sr- 79,420. -
33erfäufe „ 8,436.25

» 70,983.75
bleibt reine 33erminberung, mieoben Sr- 197,050. —

B. Domänen«

Die SSeränberungen bei Scßaßungimertei ber Domänen
finb fotgenbe (Seite 80 unb 81):
SSermeprungen Sr- 563,713.08
SSerntinberungen „ 57,533.08

Steine SSermeprung: Sr- 506,180.—
93eftanb am 1. Januar „ 30,037,435. —

33 e ft a rt b am 31. Dezember Sr-30,543,615. —

ttämlid) ©runbfteuerfcßaßuttgen Sr- 40,543,615. —, fumma=
rifcf)er Slbpg Sr- 10,000,000. —.
Die SSermeprung burd) Scßaßungiberid)=

tigungen beträgt Sr- 516,740. —
babon ab bie 33erminberung burd) Slnfäufe

unb 33ertäufe aus ber Domänentaffe :

Slnfäufe Sr- 33,403.90
33er£äufe „ 43,963.90

_ 10,560. —

bleibt reine SSermeprung, mie oben Sr- 506,180.

C. Somäitenfaffe.
Die SSeränberungen bei SSerittögeni ber Domänentaffe finb

folgenbe :

SSerntinberungen (§aben) Sr- 469,980.04
SSermeprungen (Sott) „ 409,556. 29

SteineSSerminberung Sr- 60,423- 75
Steine Scpulb am 1. Sanuar „ 566,417.79
Steine Scpulb am 31. Dezember Sr- 626,841.54

nämlid) :

Sdjulben für 2öalb= unb Domänenantäufe Sr- 2,250,825. —
©utpaben für SSerfäufe Sr-1,074,886.06
£>ßpotßefarfaffe,ßottto=

iîorrent
„ 549,097.40

„ 1,623,983.46
St e i it e S d) u l b, mie oben Sr- 626,841. 54

Die reine SSerminberitng gept aui fotgenben SSeränberungen
perbor :

SSerntinberungen:
Söalbantäufe Sr- 79,420. —
Domänenantäufe „ 33,403.90

Summe ber SSerminberuitgeit Sr- 112,823. 90

SSermeprungen:
Söalbberfäufe Sr- 8,436.25
Domänenbertäufe „ 43,963.90

Summe ber SSermeprungen Sr- 52,400.15
St e i n e 35 er m i it b e r u n g, mie oben Sr- 60,423- 75

». £W0tl)efovfftffe.

Dai ©ruttbfapital ber ^ßpotpefarfaffe ift unberönbert ge=
blieben ; bie 33 e r m errungen mie bie iß e r m i n b e r u n g e tt
betragen je Sr- 124,009,939.65. Dagegen paben fid) bie
Sittiben unb bie Sßaffiben um je Sr- 6,196,062.51 ber
meprt, uitb am @nbe bei Saprei betragen:

bie Sittiben Sr.233,159,835. 45
bie iß a f f i b e it „ 213,159,835. 45

bai ©runbtapital Sr- 20,000,000.

SSon ben SI 11 i b e n meifen bie Darlehen auf © r u n b

pfanb unb bie Söertfcpriften bie größten SSeränberungen
auf; erftere pabcit um Sr- 6,517,941.80 ju=, leßtere mit
Sr. 2,899,172.80 abgenommen. SSon ben Sßaffibeit
bermeprten fiep pauptfädßicp bie D e p o t i gegen S cp n l b=

fdßeiue. Der gumaepi beträgt Sr- 5,475,800.—. Sn 1908
mürbe bie erfte Slmortifationiquote bei 3% Slitleipeni
bon 1 897 fällig mit Sr- 443,500. —. $n bie St e f e r b e

für ^îurêberlufte mürben aui bem SSetriebiertrag
Sr. 60,000. — eingelegt. Sluf @nbe 1908 erreicht fie bie
Summe bon Sr- 472,323. —.

E. Äinntottrtllmttt
Dai ©runbtapital ber .fîantonalbant îjat fiep ebenfalls

nid)t beränbert. Der SSerfepr beträgt in Soll mie in § a b e n
Sr. 2,051,271,083.06, unb bie Slftioen mie bie Sßaffiben ber
SSanf paben fid) um Sr- 3,544,215.74 berminbert. Slttt
@nbe bei ^yaljreè betragen:

bie SI £ t i b e n Sr. 184,548,028. 66
bie Sßaffiben „ 164,548,028.66
bai reine S? aß it al Sr- 20,000,000. -

SSon ben Sittiben paben fieß pauptfädßicp bie Sßoften Jîaffe,
2öert)d)riftenunbSrembroecpfel,biefer allein um Sr.9,505,183.10,
berminbert, mogegen fid) bie Äorrefponbenten, firebitreepnungen
unb ^ßpotpefaraitlagen um S1'- 10,025,277. 45 bermeprten.
Diefe SSeränberungen finb jum Deil bie S°l3e bei Stüdjugei
ber Stotenemiffion bon Sr. 6,060,000. —. SSon ben Sßaffiben
geigen, abgefepen bon ber Stotenemiffion, bie Depotredptungen
einen nennenimerten SRüdgang, bagegen bie Spareinlagen unb
$ajfafd)eine eine Sb'iapme bon Sr- 6,122,212.60. Den
Steferben mürben Sr- 111,598.90 gugemiefen.



F. ?(ttleif)e».

Sie Slnteipendfcpulb bed ©tammbermbgend bermeprte fid)
bxtrd; llebertragung Don bei- Slnteipendfcpulb bei ©taatdfaffe
um ffr. 2,189,000.—. Sie llebertragung pat ben .gmecf, bie

Stermeprung auf ben ©fenbapttfapitalien bed ©tammbermbgend
auszugleichen, ba fünft opne biefe Sludgleupung eine

Stermeprung bed ©tammbermbgend auf Soften bed 33etriebd=

fafiitald bei ©taatdfaffe eintreten mürbe. Sie Slnleipendfcpulb
bed ©taated Derminberte fid) buret) bie Slmortifation auf bem

3% Slnleipen Don 1895 um ffr. 531,000.— unb betragt
auf Snbe bed Sapred:

©tammDermögen :

3 °/o Slnleipen Don 1895
37»°/o „ „ 1900.

©taatdfaffe :

3 % Slnleipen Don 1895
3 V« % „ „ 1900
37a % „ „ 1906

ffr. 43,589,000.

„ 6,403,760.

1,269,000. —
13,596,240. —
20,000,000. —

3ufammen ffr. 84,858,000.

Sie sdïnleil)en ber £>ppotpefarfaffe, ffr. 79,556,500. —, unb
ber Kantonalbaitf, ffr. 15,000,000. —, fiub aid fpejielte
©djulben biefer Slnftalten in Stedpuutg geftellt.

«. ßtfcuöahufrt^itrtltcu.
Sie Sifenbapnfapitalien bed ©tammbermbgend Dermel)rten

fid) burcp bie llebertragung ber nun DoIIgeleifteten ©ubben-
tionen an bie ©olotpurn-SJtünfter-Stapn unb San-
gentpal-Sura-Stapn, fomie bie Slftienübernapme bei ber

©aignelégier ©lobelier Stapn, neue ©efell-
fepaft, um ffr. 2,189,000.— unb betragen auf 31. Se-
jember 1908 ffr. 20,119,200.—, nämlich :

£>uttmil-2öolpufen-Stapn ffr. 160,000. —
|>adlc-Konolfingen=Spun=Siapn „ 2,151,500.—
©piej-Srlenbacp-Stapn „ 480,000. —
Stern-Steuenburg-Stapn „ 3,155,000.—
Stern-SJturi-Söorb-Stapn „ 207,000. —
©atgnelégier-Spauj-be-ffonbd-Stapn „ 350,000. —
ißruntrut-Stonfot-Stapn „ 550,000. —
©ürbetpal-Stapn „ 1,724,500.—
ffreiburg-SJturten-Snd-Stapn „ 215,000. —
Srlenbacp-ßmeifimmen-Stapn „ 3,120,000. —
©aigneïégier=@loDeIier=33a£)n, neue @efe(l=

fepaft „ 500,000.—
©enfetpal-Stapn „ 807,200.—
SJi oittreur-Sterner Oberlanb-Stapn „ 2,050,000. —
Stera-Sdpnarjenburg-Stapn „ 980,000. —
Stern-Sbtfcpberg-Stapn „ 1,980,000. —
©olotpurn-Sltünfter-Stapn „ 1,185,000.—
fiangentpal-Sura-Stapn „ 504,000. —

Sufantmen ffr. 20,119,200. —

Sm Sapr 1908 mürben Dom ©roffen State

bemilligt :

Stapn Stonfol-Srenje ffr. 309,000. —
Stern-SJätrUSBorb-Stapn (für Slcltrifijierung) „ 193,000. —

âufammen ffr. 502,000. —

Ser Sotalbeftanb ber Sifenbapnfapitalien bed ©taated ift
auf ®nbe bed Sapred folgender:
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ffr.
Kapitalien bed ©tammbermbgend 20,119,200.—
Kapitalien ber ©taatdtaffe:

©ubDentionen: $r.
Stamfei-.f)uttmiI-Slapn 1,414,800.-^
Sterner-Sllpenbapn 10,500,000. —
Sramelan-Streuleup-Stoir-

mont-Stapn 161,400.—
Stonfol-@renje 61,800.—

12,138,000. —
SSorfcpüffe:

5ßruntrut-Stonfol-33apn 98,200. —
Stern-SJturi-Söorb-Stapn. 20,000. —
©enfetpal-Stapn 70,184. —
Stern-Sieuenburg-Stapn 1,000,000.—

1,188,384. —
Söertf d)rif ten:

Sterner ßberlanb-Stapnen 90,020. —
Spunerfee-Stapn 2,229,846.65
©pieg-Srlenbacp-Stapit 265,950. —
Smmentpal-Stapn 790,000. —
Sangentpal=,fputtmil=Slapn 400,000. —
Sramtingen=Sad)dfetben=

Stapn 50,000. —
©aignelégier-Sa (Span?-

be=ff onbd - Stapn 200. —
Sturgborf-Spun-Stapn 3,250. —
SiDerfe Slftien 103,134.15

3,932,400.80
Eßrojeftftubien 37,186. 25

Sufamnten ffr. 37,415,171.05
Steftanb auf 1. Januar „ 32,904,935. 75

Stermeprung in 1908 ffr. 4,510,235.30
Sie Stermeprung gept aud folgenben ffaptuttgen perbor:

Sterner Sllpenbapn, 3. State ffr. 3,500,000. —
©aigneïégier-©tobelier=3tapn, neue ©efelt-

fepaft, ©ubbention „ 500,000. —
©olotpurn-SHünfter-Stapn, tepte State „ 237,000. —
Sangentpat-Sura-Stapn, lepte State „ 100,800. —
StonfoWSrenje, erfte State „ 61,800. —
SIttienantäufe „ 154,080.80
Steue 35orfd)üffe für tprofeftftubien „ 3,293. —

ffrT4,556,973. 80
SSorftpuprüd^apIungen „ 46,738.50

Stermeprung, mie oben ffr. 4,510,235. 30

Stuf 31. Sejember 1908 bleiben an Sifenbapnfubbentionen
3U leiften:
Sterner Sllpenbapn ffr. 7,000,000. —
Sramelan-Streuleuj-Sloirmont-Stapn „ 645,600. —
Stamfei=©umidmalb=3tapn „ 353,700. —
StonfoI=@renje „ 247,200. —
Stern-SKuri-Söorb-Stapn „ f 193,000. —

ffufammen ffr.- 8,439,500. —

II.
Sie Steränberungen bed Stetriebdbermbgend jtttb folgenbe

(Seite 4 unb 5):
S3er meprungen:

©taatdfaffe ffr. 6,946,201,475.90
SJtobilien-Sitbentar 68,296. 50

Summe ber Stermeprimgen ffr. 6,946,269,772. 40
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33erminberungcn:

fRed^nurtgëfaïbo her Saufenben 93er=

maltung
ÏRobiliemSnbentar

Steine 33erminberung
nämlich :

33erminberung bes SJtobiliemSnbem
taré

33erminberung beê fRec^nungêfalboê
ber Saufenben 33ermaltung

Sr 6,946,201,475.90

54,934.16
tf 117,360. 43

Sr- 6,946,373,770- 49

Sr. 103,998.09

Sr- 49,063. 93

ff 54,934. 16

Sr- 103,998.09
ff 5,780,869. 89

Sr. 5,676,871.80

33eftanb am 1. Sattnar

Sleftanb am 31. ©egentber

©iefeë reine 33ermögen feüt fid) jitfammert mie folgt:

Sittiben:
©uttjaben ber Staatêtaffe Sr. 44,322,250. 36
Stedjnungêfalbo ber Saufenben 33ermal=

tnng „ 13,564.16
91tobilien=3nbentar „ 5,521,939.60

Summe ber Sittiben ffr. 49,857,754.12

^affiben:
©Bulben ber Staatêtaffe Sr. 44,180,882. 32

3teineê 35ermögen, mie oben gr. 5,676,871. 80

H. ©ctvietiëtrtVitrtï Staatêfaffe»
©er 33ertel)r ber Staatêtaffe betrögt in Soll mie in

|iaben Sr. 6,946,201,475.90 (Seite 92 unb 93), nämlidj:

33ermel)rungen:
Söorfc£)üffe, ©elbanlagen unb ©epotë Sr. 65,942,864. 02
.ÇÎaffa=(Sinnal)men unb ©egenrechmmg „ 2,293,837,565. 38
Sieue Slïtibauêftânbe „ 2,293,719,742.93
Strahlung bon ^affibauêftânbeit „ 2,292,701,303.57

Summe ber tSermeljrungen Sr- 6,946,201,475. 90

SSerminbernngen:
33orfchüffe, ©elbanlagen unb ©epotë Sr- 66,082,432. 31
Âaffa=3luêgaben unb ©egenredjnung „ 2,292,701,303.57
Singartg bon Slftibauêftanben „ 2,293,837,565.38
Steue Spaffibanëftanbe „ 2,293,580,174.64

Summe ber 33erminberungen Sr- 6,946,201,475.90

35erme£)rnngen unb 33erminberungen gleiten fid) gegen=
feitig ans unb baê 33etriebëïapital ber Staatêtaffe ift im
Sapr 1908 unberänbert geblieben. @ê beträgt am @nbe beê
Saljreê, mie am Slnfange beêfelben Sr. 141,368. 04. Stttiben
unb Spaffioen Ijabett fid) je um Sr- 232,599.22 berminbert
unb ijaben auf 31. ©ejember folgenben 33eftanb:

Slttiben:
33orfd)üffe ait bie Spejialber^

m a Hungen Sr- 19,999,830.47
©elbanlagen „ 16,893,647.84
Slmortifationêtonto „ 753,500.—

llebertrag Sr. 37,646,978. 31

llebertrag Sr. 37,646,978.31
33orfd)üffeanöffentlicheilnter

nehmen „ 2,717,861.69
.ftäffe, Slftibfalbi „ 1,539,621.36
Slttibauêftânhe, unerlebigte Sorbe=

rungen „ 2,387,176.50
^a^lungen für Steäjnung bon

19 09 „ 30,612.50
Summe ber Sittiben Sr- 44,322,250. 36

5ß a f f i b e n :

© e p o t ê berSpe^ialbertoaltun*
gen Sr- 4,357,103. 18

-Ohpotpetartaffe, ßontotorrent „ 1,783,220.45
©epot ber Saufenben 33ermal

tung „ 13,564.16
©epotê ber öffentlichen llnter

nehmen „ 221,828.56
© erid) tlid) e unb berfd)tebene

©epotê „ 1,194,318.36
Sin lei h en „ 34,865,240.—
.Gaffe, «Paffibfalbi „ 84,222.44
ginnahmen für Stecpitung bon

19 09 „ 3,406.14
Spaffibauêftanbe, unerlebigteSdjul*

ben „ 1,657,979.03
Summe ber Miben Sr- 44,180,882.32

Steineê Sßermögen, mie oben Sr- 141,368.04

A. §pejialbermaltungeu.

©ie neuen 33orfd)üffe an bie Spe^ialbertaaltungen unb
bie ©epotrüdjahlungen berfelben betragen Sr- 17,358.761. 60,
bie Starfchuffrüd^ahlungen unb neuen ©epotê Srattfen
15,117,002.29. ©urd) biefen 33ertef)r 1)^« fid) S3or=

fd)üffe um Sr- 2,182,041.11 bermehrt unb bie ©epotê um
Sr. 59,718.20 berminbert. ©ie 33ermehrung ber 33orfd)üffe
betrifft borjugêmeife baê ©efunbheitêmefen unb baê

@ifenbaf)ttmefen, (per im fpe^iellen bie gifenbahnfubbem
tioneit, bort bie Srrenpflege. Slm Sttbe beê Sapreê betragen
bie 33 o r f d) ü f f e Sr- 19,999,830. 47 unb bie © e p o t ë

Sr. 4,357,103-18, nämlich:

33 o r f <h ü f f e.

Slllgemeine 33ermaltung:
Slmtëfchreiber, ©ebührenmarten Sr- 51,500. —

© e r i d) t ê b e r m a 11 u n g :

@erid)têfd)retber, ©ebührenmarten „ 20,200. —
Sletreibungêbeamte, ©ebührenmarten „ 18,400. —

Suftij:
fpaftpflichtftreitigteiten „ 363.80
Steueê £>bergerid)têgebâube, 3}lbblie=

rung „ 6,154.09
o l i 3 e i :

Strafanftalten, iîontotorrent „ 17,431.81
Soften in Streitfachen „ 1,054.88
^3atentbureau „ 2,000. —
ijlatronatêtommiffion „ 294.13
Slutomobit* unb 33etoberte£)r, borrätige

Schiiber etc „ 15,402. 26

llebertrag Sr- 132,800.97
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llebertraq
Militär:

ffantanStriegStommiffariat, ffaffabor=
[cf)U&

ffonfettion boit Sîtlitctitleibern, Se=

triebSborfdjufj
,8eughauSber»altung, ffaffaborfdjufj
,3eughauêbermaItung,Setrteb0borfchuj}
2)efu>i SE)acf)êfeïbert, S5orfc£)ufs fur AuS=

lagert

Il rt t e r r i d) t S to e f e tt :

UnterridjtSanftalten, .ffontolorrent
ïierffùtal, ffontolorrent
Sehrmittelberlag, .ffontolorrent
|)iftorifcheê Stufeum, Seitrag.
InftorifdjeS Stufeum, Sorfdjttfj für

et|ttograf)§tf(^e Sammlung
Sdjtoeij. SdjulatlaS
SdjuIhauSbauten, Sorfdjufi
SunbeSfubbentiottfürbieißrimarfchitle,

Seitrag beS SunbeS fmo 1908

31 r m e n m e f e n :

Cïrq ie 1; tt ttgëatt fta lté tt, ffontolorrent

S o 1t S m i r t f d; a f t :

ïedjnifum Surgborf, ffontolorrent
SMjuifum Siel, Seitrag an ben

Aeubau
Sad)= unb ©eioerbefdjulen, Sorfdjüffe

©efunbheitSloefen:
ffrantenanftalten, ffontolorrent
©rtoeiterung ber ^rrenfiflege

Sautoefen:
SerneralfiemAelief bon Simon
3lrbeiter=ltnfallberfid)erung

@ifenbal)itloefen:
©fenbaljnfubbentionen
Sorfdjüffe an 5 ©efellfdjaften
ißrojeltftubien

Sinanjtoefcn:
AuleihenSfoften
Sorfdjüffe fur Auslagen
Sorfdjüffe in Streitfällen
SDomäne Alüntfdjemier
Salj^anblung, SetrtebSborfäjufi
©ebühienmarlenborfcljüffe
Srentterei ïôilûoil
Sibg. Alloljolberloaltung
SernifdjeS |>iftorifdjeS Slufettm, ®ar-

letjen
iPüftdjedbureau Sern
@rbfdiaft ßfc, Sem=f)orl
Sdjmeij. SanbeSauSfteïïnng in Sern

Auslagen für Sorarbeiten
ipfrunbmatte Seift, SMioratiotten
Sdjioeig. Aationalbanl, Ertragsanteil

firo 1907 unb 1908

Sanbioirtfdjaft:
Sanbioirtfi^aftlidje 31nftalten, ffonto=

torrent

Sr. 132,800.97

12,000. —

706,100. 42
32,259. 20
5,131.25

2,600.

8,715. 21

22,363. 12
191,281. 45
30,797. 80

1,350. —
20,000. —

299,537. 35

353,659. 80

8,830. 50

1,200. -
5,000. —
2,265. —

llebertrag
Beilagen zum Tagblatt de» Grossen

17,200. 11

1,845,177. 17

20,000.
8,041.

12,138,000. —
1,188,384. —

37,186. 25

1,140,178.—
1,600 —

600.—
6,000. —

400,000. —
7,842. 20

40,452. 85
362,445. 20

289,179. 75
13,539. 99
3,450. —

2,393. 37

4,816. 25

311,399. 60

„ 46,138.67

Sr. 19,789,916.48
Rates. 1909.

liebertrag
S o r ft m e f e n :

Seite 20irtfd)aftered)iiung (1909)
StaatSiualbungen, ffontolorrent
©ebüfjrenmarlenborfdjufj
S3irtfdjaftSf>läne

© e m e i n b e m e f e tt :

Sorfdjüffe in Streitfadjeu

Sr. 19,789,916.48

168,715.06
26,062. 95

„ 5,643. —
8,679. 73

813. 25

Summe ber Sorfdjüffe Sr. 19,999,830-47

SefiotS.

Allgemeine S e r to a 11 u n'g :

Staatsfaitflei, ffontolorrent

SP d 113 e i :

Strafanftalten, ffontolorrent
Suffenanteile :

Stilitär:
-JJiûbilutactjuugsborbcreitungen.
Aeferbe für Sîagajin= unb Söerlftättem

einridjtungen

Unterridjtsmefen:
Serfdjiebene ©enteinben

Armen roef en:
Srfieljungôanftaltcn, ffontolorrent

Sollsmirtfdjaft:
Aeferbe für ©rünbung einer £rinter=

tjeilanftalt im Sura

©efunbheitSloefen:
ffrantenanftalten, .ffontolorrent

S a u tu e f e n :

Slafferredjtêgebûljren unb Kautionen

Sinanjtoefen:
Staatsanleihen, Amortifation
Staatsanleihen, .Qtnfc • •

Saljhanblung, .ffontolorrent
fpaSlethalentfumpfung
Saljmaqajitt Sern
Sftejialreferben
ffantonalbant, Separation©

Sanbiuirtf cf) a f t :

Sanbmirtfdjaftliche Anftatten, ffonto=
torrent

Ißrämieurücfcrftattungen bon 1908

g o r ft m e f e n :

StaatSloalbungen, ffontolorrent
Seue SßirtfdjaftSredjnung (1909).
ßcmgcnetjbab, Seubau

Stempelbertoaltung:
©ebüljren= unb Stempelmarlen

Suntnte ber 35epotS

B. PMîmnlagen.

®S betragen (Seite 86 unb 87):
bie Sermehrungen
bie Serntinberungen
3>mitad) hoben fidj bie ©elbanlagen um

Sr. 1,672. 40

4,606. 98
86,465. 37

2,431. 71

13,023. 30

80,314. 10

45. 40

5,000. —

15,416. 30

10,017.80

529,052. 50
1,092,160.—

224,836. 50
336. 85

7,998. 45
870,820. 70
538,220. 95

1,482. 49
17,392. 20

561,561. 12
286,587. 61

17.45

7,643. —

Sr. 4,357,103.18

Sr. 31,105,973.85
„ 35,616,042.—

Si- 4,510,068.15
66*
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ber m in ber t. Die Serminbermtg ift raft auèfcpliefjlid) buret)
bie ginja^Iuttgett bon ©fenbapnfubbentionen, weldje ffranfen
4,399,600. — beaitfprudjten, Oerucfactjt worben. 3luf @nbe bed

ffapred belaufen fid) bie ©elbanlagen auf ffr. 15,110,427. 39,
rtäiulid) :

fiaittonalbanf, Depot ffr. 6,350,377.04
SBertf cprif ten 10,543,270. 80

Ihficit Klomiitell per Stüde gr.
llebertroq 6,284,691.65

5,000 325. — 3,250. —

ffr. 16,893,647.84

1,783,220. 45
weniger ©utpaben ber ,jç>ppotpefar=

faffe
bleiben, wie oben

Sei ber fîantonalbanî würben ffr. 27,190,017.—
einbegaplt unb ff*- 29,642,721. 07 jurüdgejogen. Die £>pp o

tpefarfaffe beponierte bei ber ©taatdlaffe ffr. 5,871,820. 93
nnb erpob bon berfelben guriid ffr. 3,746,706.05. 3pre
©ipulb an bie ©taatdlaffe auf Slnfang bed ^apred bon
ffr. 341,894.43 berWanbelte fid) infolgebeffen in ein ©ut=
paben an berfelben bon ffr. 1,783,220.45. Der Serfepr
auf ben äöertfcpriften war folgenber:

©oll.
2ln£auf bon 31 ftien ber Dpunerfee=Sapn, ©pie3=@rlenbad)=Sapn

unb ber DampffcpiffaprtdgefeUfdjaft für ben Dpuner= unb
Srienjerfee ffr. 154,080.80

3ludgleid)ung bon .flursgewinnen auf ju=
rüdbe^aplten Obligationen. „ 15,170.—

Snfammen ffr. 169,250.80

|>aben.

ütücfjaplungen audgelofter Obligationen
intl. 4îurdgeminne ffr. 101,500. —

Sermeprung bed Söertfcpriften $n=
bentard ffr. 67,750.80

Seftanb am 1. Sanuar „ 10,475,520.—
Seftanb am 31. Dezember ffr. 10,543,270. SO

nämlid) :

Bins nominell Srijätpitg
©lilisationeu "/<> ffr. % ffr.

ßanton Sern 1895. 3 1,850,500 85 1,572,925.—
Danton ffreiburg 1892 3 186,500 82 152,930.—
©bg. fliente 1900 4 30,000 100 30,000.—
Sunbedbapnen 1901 3l/2 20,000 96 19,200.—

„ 1903 3y2 637,000 96 611,520.—
Serner Dberlanb=Sapnen

1895 372 73,000 90 65,700.—
©emeinbe ßernier 1894 33/4 67,500 92 62,100.—
Semifcpe ©enoffenfcpaft

für ffeuerbeftattung 4 10,000 100 10,000.—-

Jilditn nominell per Stüde

Dpunerfee=Sapn 2,229,000 300.10 2,229,846.65
©pie3=(Menbacp=Sapn 302,500 439.50 265,950.—
Serner £)berIanb=Sapnen 19,000 640.— 24,320.—
gmntentpaFSapn, Sßrio=

rität 390,000 500.— 390,000.—
©nmentpaI=Sapn, ©ub=

bention 400,000 500.— 400,000.—
fiangentpal=|)uttwiFSapn 400,000 500. — 400,000. —
Dramlingen=Dacpdfelben=

Sal)it 150,000 66.66 50,000.—
@atgnelégier=fia 6pauj>

be=ffonbd=Sapit 2,000 20.— 200.—

Uebertrag 6,284,691.65

Surgborf=2pun=Sapn
Screinigte 4?anber= unb

£>agnef=3Bcrle 2,400,000 500. — 2,400,000. —
©cpweq. Sationalbanf 3,555,500 495.-*) 1,742,195.—
Dpuner= unb Sriengerfee=

Dampffdjiffgefeßfdjaft 171,500 300.70 103,134.15
©djweq. IRfjeinfalinen 10,0001,000.— 10,000.—

Sufammen 10,543,270.80

ffr. 15,110 427. 39 ^äpungert flanken eper 31t niebrig gepalten.

C. Janfrttöe iöermaltnitg.

Dad am Slnfange bed Sapred ffr. 68,498. 32 betragenbe
©utpaben ber Saufenben Serwaltung an ber ©taatdlaffe pat
fid) burcp ben Ütudgabenüberfcpufj ber erfteren bon ffr. 54,934.16
auf ffr. 13,564.16 rebujiert. Dem Slmortifationdlonto
Würbe bie Slnleipendamortifation mit ffr. 531,000.— gut=
gebrad)t, unb ed bleibt auf bemfelben ein ©albo 3U tilgen
übrig bon ffr. 753,500.—.

D. (Orffenüittje fluteruepmeu.

Die Sorfd)üffe berminberten fid) netto um ffr. 18,957.36
unb betragen am @nbe bed Sapred ffr. 2,717,861.69, refp.
nad) Ibgug bed J?ontoforrettt=©utpabend ber Sranbber
ficperungdanftalt unb ber Depotd in ber fUecpttnng für
f or ftp 0 Ii 3 eil id) e Slufforftitngen ffr. 2,496,033.13. Die
fiatafterborfdjüffe napmen um ffr. 42,244.95 31t, bie

Serfcpiebenen Sorfcpüffe um ffr. 46,990.61 ab. Die
Sorfcpüffe für ©trafjenbauten unb 2öafferbauten
blieben unberänbert.

E. fepots bei Per ^tuatsltitffe.

Die neuen Depotd betragen ffr. 12,104,
Depotrüdgapluugen ffr. 12,007,953.84, unb
paben fiep um ffr. 96,236. 25 bermeprt. ©ie
@nbe bed Sapred ffr. 1,194,318.36. Die ber
Depotd fepen fiep wie folgt 3ufammen:

190.09, bie
bie Depotd

betragen am
f cp i e b e n e n

Depotd für ©propriationen
Depotd für Söalbanpfta^ungen
.^unterlagen ber ßanbedfremben
Hinterlagen ber ©teUenbermittler.
Hinterlagen ber ffapfeder

ffr. 222,793. 30
112,870. —
42,780. —

8,000. —
1,350. —

3ufamnten ffr. 387,793.30

F. Jlitletpen.

Die 3lnleipendfd)iilb ber ©taatdfaffe berminberte fiep burcp
iKüdgaplung um ffr. 531,000.— unb burd) llebertraguttg 311

ber Slnleipendfcpulb bed ©tainmbermögend um ffr. 2,189,000.—.
Inf 31. Degember 1908 beträgt fie ffr. 34,865,240.—.

G. ftufle.

Die ©nnaptneit ber Slmtdf cp af fnereien betragen
ffr. 34,857,782.52, bie üludgaben berfelben ffr. 33,721,520.71.
Da3u fommen bie ©itnapmen unb Sludgaben burd) ®egen=
rccpuurtg (gegenfeitige Sucpitngcn opne ©elbberlepr) mit
je ffr. 2,258,979,782.86, womit bie Sinnapmen auf
ffr. 2,293,837,565.38, bieîludgaben auf ffr. 2,292,701,303.57
anfteigeit.

*) ©injaktung 50 °/».
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H. JUts|Mttî)e.

a. 31 t i b a u S ft ä

2>ie bon beit 33erWaltungen für
fteCtten 33egttgSanweifungen betragen:

it b e.

bas $at)r 1908 auSge=

A. Sôaïbungen
B.• Somänen
C. ®omâitenïaffe
D. ^>t))aot£;efarîaffe
E. Äantonalbanf

H. StaatSlaffe (A—E)
J. 9ted)nungSfalbo ber

SaufenbenSBerwaïtuti
K. iDîobilien^nbentar
L. ©ewinn unb 33erlitft
Summe ber neuen 3lnmeifungen

3lftibauSftcinbe auf 1. Januar

gufammen

2)abott ttmrbett ertebigt burdj
@innat)men in 1907 für 1908
@innat)men iit

1908 ffr. 2,293,837,565. 38
babonfür 1909 „ 3,406. 14

3ufammett

unb auf @nbe beô SaljrcS bleiben

unerlcbigt

Seite
81 ffr.
81 ff
81

ff
83 ff
83 ff
85 ff
93 ff

93 ff
93

O
ff

8 ff

279,556. 25
57,533. 08

469,980. 04
124,009,939. 65

2,051,271,083. 06
2,189,000. —

66,082,432. 31

54,934. 16

117,360.43
49,187,923. 95

ffr. 2,293,719,742.93

„ 2,501,852.95

ffr. 2,296,221,595. 88

ffr. 260. 14

„ 2,293,834,159.24

ffr. 2,293,834,419. 38

b. Sp a f f i b a u S ft ä n b e.

®ie .SaljluttgSattWeifungeu für bas $al)r 1908 betragen:
Seite
80 ffr.
80 „

fe 80 „

A. äöalbungen
B. 2).o man en
C. 2) aman en! a

llebertrag
Seite
82 „
82 „
84 „
92 „
92

D. ^tjpotïjeïarïaffe
E. ßantonalban!
G. Sifenbaljnfapitalten
H. Staatêïaffe (A—F)
K. ÏRobiIten Sttbentar
L. ©ewinn unb 33erluft
Summe ber neuen ißaffibauSftäitbe

SpaffibauSftänbe auf 1. Januar
Summe ber 31t liquibierenben 5)3afftb=

ffr. 1,055,775.62

124,009,939. 65
2,051,271,083. 06

2,189,000. -65,942,864. 02
68,296. 50

49,043,215. 79

ffr. 2,293,580,174. 64

783,495. 46

auSftänbe ffr. 2,294,363,670.10

2>abon würben erleb igt burd)

31uSgaben in 1907 für 1908
2luSgaben in

1908 ffr. 2,292,701,303.57
babon für 1909 „ 30,612.50

gufammen

unb am (Snbe beS $al)reS bleiben

unerlebigte ißaffibauSftänbe

ffr. 35,000. —

„ 2,292,670,691.07

ffr. 2,292,705,691.07

ffr. 1,657,979.03

J. Üledputitgslulbt! ber |anfeuben gerwaituitg.

ffr. 2,387,176.50

82,506. 25
563,713.08
409,556. 29

Uebertrag ffr. 1,055,775. 62

infolge beS 9luSgabenüberfd)uffeS ber fiaufenbeit 3Bertual=

titng in 1908 bon ffr. 54,934. 16 berminberte fid) baS ©tit=
^abeit berfelben boit ffr. 68,498. 32 auf ffr. 13,564. 16
(S3ergl. H. C. 1).

K. Pttbüteu lituentar.

®er SdiätjungSwert beS $nbentarS ber 91llgentei=
nett 33 er w a Huit g ttnb beS ffttbentars ber StaatS=
anftalten bermcfjrte fid) bei erfterem um ffr. 3,990. 70 uttb
bei leidcrem um ffr. 46,320. 70. SDagegett ergab bie 9tebifion
beS flriegêinbeittarS eine 33erminberung beS Sd)ätsungS=
wertes beSfelbett bon ffr. 99,375. 33, weldje faft auSfdjlieplid)
bie Äleiberreferbe betrifft.

III.
Seite

S)ie SHtang bietet eine futttntarifcfje Ueberfidjt ber 91ed)nungS=

ergebniffe unb toeiSt bie llebereinftimmung ber ifiedfnung
über bie 33ermbgenSbeftanbteile mit ber gtedjnung beS reinen
SSernrögenS bittet) folgenbe ©leidjungen nad):

a. 33er!et)rSbiIattj5.

Soll.
Ssermeljntngen ber 33ermögenSbeftanb=

teile ffr. 9,124,795,570. 73
33erminberungctt beS reinen SSerm'ogenS „ 49,043,215.79

Sufammen ffr. 9,173,838,786.52

Übt«!.
ttnb 5.

§ a b e n.
33erminberungen ber 30er 111 bg e nebe fta ttb=

teile ffr. 9,124,650,862. 57
33ermet)ritngen beS reinen 33ermögenS „ 49,187,923. 95

^ufammen, wie oben ffr. 9,173,838,786. 52

b. îluSgangSbilanj.
Soll.

Summe ber «tiben ffr. 535,197,208.69

§ a b e n.
Summe ber Sßaffiben ffr. 474,132,331. 43
9teineS 33ermbgen „ 61,064,877.26

^ufamuten, wie oben ffr. 535,197,208.69
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IV. SjtCHttlftmbs.
Seite 95—127

Sie Seränberungen bed Sermbgend bor Spegialfonbd ftnb
fotgenbe :

Sermeprungen gr. 1,928,026.50
Serminberungen „ 1,450,617.43

Steine Sermbgendbermeprung gr. 477,409.07
Diettteê Serm'ôgen am 1. Januar „ 20,402,797.42

Seftan b am 31. Segember 3*. 20,880,206. 49

nämlid) :

31 It Iben gr. 23,196,489. 39

Spaffttoett „ 2,316,282.90
Steiited Sermbgen, mie oben gr. 20,880,206. 49

Son beit Sßaffitien betrifft eine Summe bottgr. 1,845,177.17
bie Scpnlb bed gonbd für Erweiterung ber
Pflege an bie Staatdfaffe, weldfe burd) jäprlicpe ,3uwenbun=

gen aud ber Saufenben SerWaltung gu tilgen ift.

3wei gonbd, ber Äapellenbauf onbd unb ber £)rgel=
b a u f b n b d bed 3 n f e l f p i t a l d, gingen infolge Serwenbung
für ben Äapellenneitbau ein, bagegen entftanben brei neue

gonbd, ber Ergiepungdf onbd ber Ergiepungdanftalt
Sobereffe, bad Se gat So lg unb ber gonbd f"5-'
llnterftüpungen bei 33ef cpäbiguttg en ober bro=
penben ©ef apren burcp Staturereigniffe. Sie ©rün=
bung bed letztgenannten gonbd erfolgte in Slusfüprung bon
3lrt. 30 bed ©efeped betreffenb bie Stupbarmacpung ber 3öaffer=
fräfte bom 26. Stai 1907. Sad Segat Sotg ift ein Sermäd)t=
nid bed am 7. 3lprit 1907 in 3lfrifa berftorbenen Dr. phil.
SEßalter Solg aud Sern. Ser ^ind bon je gtoei Sauren ift aid
$reid gn bertoenben für eine 3lrbeit im goologifdjeit 3nftitut
in Sern, in erfter Stnie über fcpWeigerifdje gauna.

Sie erOeblid)ften Sermeprungen toeifen folgenbe SpegiaU
fonbd auf:

Sernifcpe Seprerberftcperungdlaffe,
III. 3lbteilung

SpegiaDSteferben ber Cantonal*
b a n I

Snbalibenlaffe bed $oIigeiforpd
3BaIbau gonbd

gr. 408,179. 60

111,598. 90
70,773. 75
43,899. 10

Serminberi pat fid) bad Vermögen folgenber gonbd:
Erweiterung ber grrenpflege gr. 184,965. 37
Unter ft üpungdfonbd f ii r fi r a n I e n=

unb Slrmenan ft alten „ 24,089,55
gnfelfpital „ 14,688.64
3lltop olgepntelref erbe „ 10,703.86
3lufjerlranlenpaud „ 3,579.77
Siepentf d)äbigungdlaf f e „ 2,116.07
Ergiepungdfonbd ber Sitt oria=

ftiftung „ 1,445.30
Siltoriaftiftung „ 1,360.37
3epenber SibIiotpel gonbd „ 54.50
^alter'fdpe Sßreidmebaille „ 54.10
©utnicf Stiftung „ 50.16

Sie Scpulbbermeprmtg bed gonbd für Erweiterung
ber Srrenpflege entftanb bitrd) bie bout ©rojgen State

am 14. September 1908 befcploffene Stüdbergütung an bie
Saufenbe Serwaltnng ber Sauaudgaben für bie brei fan=
tonalen grrenanftatten, welche f. Q. aud ben tfrebiteu ber
Saubireltioit beftritten Worbeit waren. Dpne biefe Selaftung
Würbe fid) bie Scpitlb bed gonbd in 1908 um gr. 154,303. 18
bermiubert paben. 31ud bem Unter ft üpungdfonbd für
,t?ranlen unb 3lrmenanftalten würben Seiträge ge=

leiftet für gr. 103,502. 70, ifjm bagegen an^infen gr. 24,073.15
gutgefdjrieben unb aud ben Ärebiten ber Slrntenbireltion
gr. 55,340. — gugewenbet, gr. 52,940. — aud bem ßrebite
für aujgerorbentlidje Seiträge an ©emeinben unb gr. 2,400. —
aud bem .Sîrebite für llnterftüpungen bei Scpabeit burd) 3Iatur=
ereigniffe. 3tuf bicfem gonbd laften auf Snbe 1908 Serpflidp
tungen im ©efamtbetrage Hon gr. 286,396.85, weld)e fid)
bid auf bad .gapr 1916 erftreden. Sad gnfelfpital unb
bad Slujjerf'ranf enpaud paben auf ipren Siegenfd)aftd=
lonti Slbfcpreibungen borgenommen, opne welcpe bie Steipnung
biefer gonbd mit einer Sermögendbermeprnng abfiipliejjen
würbe. 3lud ber 3lllopolgepntelreferbe würben ber
Ergiepungdanftalt Dberbipp an bie Sedung ipred Sefigited in
1906 gr. 4,500. — unb ber ^eilftätte 3tüd)tern att bie Höften
eined Scpeune Steubaued gr. 1,250.— berabfolgt; überbied
finb für Selämpfung bed Sllfopolidmud nocp gr. 5,606. 37 ber=
Wenbet worben. Ser Serm'ögendrüdgang bei ber Siepent=
fcpäbigungdlaffe ift in 1908 um gr. 12,801.27 gerin=
ger aid in 1907.

Derr ginangbireftor!

Sie Hantondbucppalterei beantragt, Sie m'öd)ten bie borliegenbe Staatdrecpnung bed ßantond Sern für bad gapr 1908
bem Stegierungsrate gu .Rauben bed ©rofjert Stated gur ©enepmignng entpfeplen.

Stit Çocpacptung!
Sem, ben 5. 3lpril 1909.

Ser Äantondbucppatter:
OB. $iutg.



Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat

vom 11. Februar 1909.

M 15 — 265

Abänderungsanträge der Grossratskommission

vom 30. April 1909.

betreffend

die Verwaltungsrechtspflege.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

A. Die Organisation.

I. Die Verwaltungsjustizbehörden.

Art. 1. Die Verwaltungsrechtspflege wird aus- Allgemeine

geübt. Bestimmung.

1. durch den Regierungsrat;
2. durch seine Direktionen;
3. durch die Regierungsstatthalter;
4. durch die gesetzlich hiezu vorgesehenen Spe-

zialkommissionen ;
5. durch das Verwaltungsgericht.

Der Grosse Rat erledigt die ihm durch die
Verfassung zugewiesenen Funktionen der
Verwaltungsrechtspflege. Er verfährt dabei nach
Massgabe seines Geschäftsreglementes.

Art. 2. Für das ganze Staatsgebiet besteht ein Verwaltungs-

Verwaltungsgericht von wenigstens sieben und gericht.

höchstens 15 Mitgliedern und fünf Ersatzmän-a- Zusammen-
Setzung.

nern. &

Mitglieder und Ersatzmänner werden durch
den Grossen Rat auf eine Amtsdauer von vier
Jahren gewählt. Ersatzwahlen, welche in der
Zwischenzeit notwendig werden, finden für den
Rest der Amtsdauer statt.

Das Gericht kann sich nötigenfalls in zwei bis
drei Kammern mit je fünf Mitgliedern einteilen.

Art. 3. Wählbar als Mitglied oder Ersatzmann b. Wählbar-
des Verwaltungsgerichtes ist jeder im Kanton keit-

wohnende, stimmberechtigte Schwei zerbürger,
welcher das fünfundzwanzigste Altersjahr zurückgelegt

hat und die Kenntnis beider Landesspra-
Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909. 67
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chen besitzt. Die Mehrzahl der Mitglieder,
Präsident und Vizepräsident inbegriffen, sowie die
Mehrzahl der Ersatzmänner müssen überdies im
Besitze eines bernischen Fürsprecher- oder
Notariatspatentes sein.

Dem Verwaltungsgericht dürfen nicht
angehören die Mitglieder des Regierungsrates, die
Regierungsstatthalter, sowie die Mitglieder von
Steuerkommissionen und die Beamten der
Finanzverwaltung.

Die ständigen Mitglieder und Beamten des
Gerichtes, sowie mindestens zwei Drittel der
nichtständigen Mitglieder dürfen nicht zugleich dem
Grossen Rat angehören.

Abändernngsanträge.

sowie die Beamten der Finanzverwaltung des
Staates und die Mitglieder von Steuerkommissionen.

Die ständigen

Grossen Rate angehören.

e. Innere Art. 4. Der Präsident und der Vizepräsident
Organisation. (jes Verwaltungsgerichtes werden durch den Gros¬

sen Rat aus der Mitte des Gerichtshofes für eine
Amtsdauer von vier Jahren gewählt, nach deren
Ablauf sie wieder wählbar sind.

Der Grosse Rat ist befugt, die Stellen des
Präsidenten und des Vizepräsidenten zu ständigen
Staatsstellen zu erklären.

Sind sowohl Präsident als auch Vizepräsident
an der Ausübung ihrer Funktionen verhindert,
so bezeichnet jdas Gericht den Vorsitzenden aus
der Zahl der patentierten Mitglieder.

Das Sekretariat führt ein vom Verwaltungsgericht

auf die Dauer von vier Jahren gewählter,
fixbesoldeter Gerichtsschreiber, welcher ein
bernisches Fürsprecher- oder Notariatspatent
besitzen muss. Für die Protokollführung in einer
allfälligen zweiten und dritten Kammer des
Gerichtes sind nichtständige Sekretäre oder Ange- sind Sekretäre
stellte der Kanzlei beizuziehen.

d. Beeidigung Art. ö. Die Mitglieder des Verwaltungsgerich-
und Besol- tes leisten den verfassungsmässigen Amtseid, be-

dung. ziehungsweise das Amtsgelübde vor dem Grossen
Rat, die Ersatzmänner und der Gerichtsschreiber
vor dem Gerichtshof selbst.

Die Entschädigung der Mitglieder und der
Ersatzmänner, sowie die Besoldung des
Gerichtsschreibers, beziehungsweise des Präsidenten und
des Vizepräsidenten und endlich die Organisation
der Kanzlei werden durch Dekret des Grossen
Rates festgesetzt.

Verbot des Art. 6. Allen Organen der Verwaltungsrechts-
Berichtens. pflege ist die Annahme von Besuchen der Par¬

teien zur Besprechung der Streitfragen (das
sogenannte Berichten) untersagt.

Quorum. Art. 7. Im Verwaltungsgericht ist die An¬
wesenheit und Teilnahme der absoluten Mehrheit,

wenigstens aber von fünf Mitgliedern, den
Präsidenten oder seinen Vertreter mit inbegriffen,
sowie des Gerichtsschreibers oder Sekretärs
erforderlich.

Wie viele Mitglieder einer andern kollegial
organisierten Verwaltungsjustizbehörde zur
gültigen Fassung eines Beschlusses mitzuwirken
haben, bestimmen die einschlägigen
Gesetzesvorschriften.

Im Verwaitungsgericht ist die Anwesenheit Streichung,
und Teilnahme von fünf Mitgliedern, den Präsi-



denten oder seinen Vertreter mit inbegriffen,
sowie des Gerichtsschreibers oder Sekretärs
erforderlich.

Art. 8. Ein Organ der Verwaltungsrechtspflege
Ausdarf an der Verhandlung und Beurteilung eines Schliessung.

Rechtsstreites nicht teilnehmen,
1. wenn einer der durch die einschlägigen

Bestimmungen des Zivilprozesses vorgesehenen

Ablehnungsgründe in seiner Person
zutrifft ;

2. wenn es in der Angelegenheit in amtlicher
Eigenschaft tätig war.

Für die Mitglieder des Regierungsrates machen
die nach Massgabe des Art. 44, AI. 3, der
Staatsverfassung erlassenen Vorschriften Regel.

Trifft der Ausschliessungisgrund bei einem
Mitglied einer Kollegialbehörde zu, so setzt dasselbe
den Präsidenten davon in Kenntnis. Handelt es
sich um den Regierungsstatthalter, so macht
derselbe seinem gesetzlichen Stellvertreter davon
Mitteilung. Die benachrichtigte Behörde entscheidet

über das Zutreffen des AussehliieSfeungsgrun-
des und sorgt für eine gesetzmässige Beurteilung
der Häuptsache.

Die Parteien können die ihnen bekannt
werdenden AusschliesSunigsgründe jederzeit durch
einfaches Gesuch der urteilenden Behörde zur Kenntnis

bringen und den Ausstand des betreffenden
Organs verlangen.

Art. 9. Treffen in einer durch den Regierungs- Ersetzung.
Statthalter zu beurteilenden Streitsache sowohl
gegen diesen als auch gegenüber seinem
Amtsverweser Ausschliessungsgründe z!u, so ist die
Angelegenheit durch Vermittlung der Justizdirektion
dem Regierungsstatthalter eines benachbarten
Amtsbezirkes zu überweisen.

Befinden sich so viele Mitglieder und
Ersatzmänner des Verwaltungsgerichtes im Ausstande,
dass eine gültige Verhandlung nicht stattfinden
könnte, so bezeichnet der Gerichtshof durch das
Los die nötige Anzahl ausserordentlicher
Ersatzmänner aus der Mitte des Obergerichtes.

Hinsichtlich der Mitglieder des Regierungsrates
finden die nach Massgabe des Art. 44, AI. 3,

der Staatsverfassung erlassenen Vorschriften
Anwendung.

Für die ausserordentliche Ersetzung anderer
Verwaltungsjustizbehörden trifft beim Fehlen
einschlägiger Spezialvorschriften die unmittelbar
vorgesetzte Behörde die nötigen Massnahmen.

II. Die Zuständigkeit.

Art. 10. Die sachliche und örtliche Zuständig- Allgemeiner
keit der Verwaltungsjustizbehörden wird durch Grundsatz,

die einschlägigen Gesetzesvorschriften bestimmt.
Eine Abänderung derselben durch die Ueber-

einkunft der Parteien (prorogierter Gerichtsstand)
ist in allen Fällen ausgeschlossen.

Art. 11. Das Verwaltungsgericht beurteilt als Zuständigkeit
einzige kantonale Instanz des Ver-

1. Anstände vermögensrechtlicher Natur, wel- gerichtes."
che sich ergeben aus der Bildung neuer, der Ver- a.Aufzählung.
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einigung, sowie der Veränderung in der Umschreibung

bestehender Gemeinden und Kirchgemeinden

(Art. 63, AI. 2. der Staatsverfassung);
2. Streitigkeiten aus Art. 31 und 32 des

Gesetzes vom 26. Mai 1907 über die
Nutzbarmachung der Wasserkräfte;

3. Streitigkeiten und Einsprachen öffentlich-
rechtlicher Natur, welche sich anlässlich der
Erteilung oder Ausübung einer Bergwerkskonzession

erheben (Bergwerkgesetz vom 21. März 1853,
§16);

4. Streitigkeiten zwischen Staat und Gemeinden

betreffend die Unterstützungspflicht in Fällen
der auswärtigen Armenpflege. Derartige Streitigkeiten

sind durch Klage der Armendirektion
gegen die Gemeinden einzuleiten (Gesetz vom 28.
November 1897 über das Armen- und
Niederlassungswesen, § 57).

5. Streitigkeiten über öffentliche Leistungen
an den Staat oder an Gemeinden und die den
letztern durch bestimmte Gesetzesvorschriften
gleichgestellten Korporationen, wie
Schwellengenossenschaften etc., gleichgültig, ob es sich dabei
um Einforderung der geschuldeten Leistung durch
das Gemeinwesen oder um Rückforderung einer
ganz oder teilweise nicht geschuldeten Leistung
durch den Leistenden handelt.

In Einkommenssteuersachen entscheidet das
Verwaltungsgericht nur dann über Beschwerden
eines Steuerpflichtigen oder der Steuerverwaltung
gegen einen Entscheid der kantonalen
Rekurskommission, wenn es sich um Verletzung oder
willkürliche Anwendung einer bestimmten
Vorschrift des Steuergesetztes oder der zugehörigen
Dekrete und Verordnungen handelt (Art. 41 hie-
nach). Erklärt das Verwaltungsgericht eine solche
Beschwerde als begründet, so trifft es auch
zugleich an Stelle der Rekurskommission den
Entscheid über die betreffende Steuereinsprache.

Abänderungsanträge.

5. Streitigkeiten betreffend Entschädigungsansprüche

gegenüber Staat und Gemeinden gemäss
Art. 6, AI. 4 des Gesetzes vom 10. Juni 1906 betreffend

die Strassenpolizei.
6. Streitigkeiten über öffentliche Leistungen

(Art. 42 hienach).

b. Begriff der Art. 12. Als öffentliche Leistungen im Sinne
öffentlichen fjes Art. 11, Ziff. 6 hievor sind, ohne Rücksicht
Leistung. auf ihren Inhalt und auf die Person des Ver¬

pflichteten, alle Verpflichtungen zu betrachten,
deren Grund im öffentlichen Recht und nicht
etwa in privatrechtlichen Titeln oder
Gesetzesvorschriften dieser Art beruht.

Prüfung der Art. 13. Jede Verwaltungsjustizbehörde hat
ZU8kejtdlS~ ^ire sachliche und örtliche Zuständigkeit von

Amtes wegen selbst zu prüfen und zu beurteilen.

Wird eine Verwaltungsstreitsache bei einer
sachlich oder örtlich nicht zuständigen Behörde
anhängig gemacht, so ist sie durch die letztere,
unter Anzeige an die klagende Partei, von Amtes
wegen der zuständigen Amtsstelle zu überweisen.

Der Entscheid über die Zuständigkeit kann
da, wo eine Weiterziehung in der Hauptsache
zulässig ist, an die obere Instanz weitergezogen
werden.



Art. 14. Können sich Regierungsrat und Ver- Kompetenz-

waltungsgericht über ihre Zuständigkeit zur Ent- konflikt.

Scheidung eines bestimmten Streitfalles im Wege®- Imlnnern-

der Korrespondenz nicht einigen, so wird durch
die erstangegangene Behörde das Kompetenzkon-
fliktsverfahren vor dem Grossen Rat gemäss
Art. 26, Ziff. 16 der Staatsverfassung eingeleitet.

Wird die sachliche Zuständigkeit zwischen
dem Verwaltungsgericht und einer untern
Verwaltungsjustizbehörde streitig, so hat die letztere
die Akten dem Regierungsrat zu unterbreiten,
welcher sein Befinden über die Kompetenzfrage
dem Verwaltungsgericht mitteilt. Kommt dabei
eine Einigung nicht zustande, so ist das in Alinea
1 hievor bestimmte Verfahren einzuleiten.

Kompetenzstreitigkeiten zwischen untern
Administrativjustizbehörden werden auf Veranlassung

der erstangegangenen Behörde hin durch
den Regierungsrat endgültig entschieden.

Art. 15. Findet der Regierungsrat oder das b- Mit Zivil-

Verwaltungsgericht, dass eine vor seine Instanz genc en-

gebrachte Streitsache nicht eine Verwaltungsstreitsache,

sondern eine Zivilrechtssache
darstellt, oder bestreitet eine Partei die Zuständigkeit

der Verwaltungsjustizbehörden, so werden
die Akten samt dem gefällten Entscheid über die
Kompetenzfrage dem Obergericht zugestellt.
Stimmt dasselbe dem Entscheide zu, so ist der
Kompetenzstreit erledigt. Wird eine Einigung
nicht erzielt, so hat die erstangegangene Behörde
das Kompetenzkonfliktsverfahren vor dem Grossen

Rat gemäss Art. 26, Ziff. 16 der Staatsverfassung

einzuleiten.
Wird die Zuständigkeit der Verwaltungsjustiz-

behörden vor einer dem Regierungsrat
untergeordneten Instanz verneint oder durch die
Parteien bestritten, so ist der gefällte Entscheid in
der Kompetenzfrage samt den Akten dem
Regierungsrat zur Ueberprüfung und Weiterleitung an
das Obergericht zu übermachen.

In analoger Weise haben auch die
Zivilgerichtsbehörden zu verfahren, sofern einem vor
sie gebrachten Streitfall von ihnen oder seitens
der Parteien der Charakter als Zivilrechtssache
abgesprochen wird. Als weiterleitende, bezw.
überprüfende Behörde funktioniert dabei das
Obergericht.

B. Das Verfahren.

1. Allgemeine Grundsätze.

Art. 16. Das hienach geregelte Prozessver- Anwendbarfahren

ist, unter Vorbehalt spezieller Gesetzes- keit-

bestimmungen, in allen Verwaltungsstreitigkeiten
anzuwenden. Für das Taxations- und
Rekursverfahren im Steuerwesen machen jedoch
ausschliesslich die Vorschriften der Steuergesetzgebung

Regel, sofern nicht in diesem Gesetze
selbst etwas anderes vorgeschrieben wird.

Vorbehalten bleibt Art. 1, AI. 2 dieses
Gesetzes.

Art. 17. Die Administrativjustizbehörden ur- Gegenstand

teilen nur über die durch die Parteien vor sie der Ent-

gebrachten Streitpunkte. Keiner Partei darf mehr sc 61 ung"

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.
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oder etwas anderes zugesprochen werden, als
sie verlangt hat, sofern dies nicht durch
ausdrückliche Gesetzesvorschriften zugelassen oder
vorgeschrieben wird.

Eine solche Ausnahme findet namentlich statt
hinsichtlich der in Art. 11, Al. 1 dieses
Gesetzes genannten Streitigkeiten, sowie im Falle
der Beiladung (Art. 25, AI. 2 hienach).

Official- Art. 18. Die Leitung des Prozessverfahrens
maxime. Hegt in den Händen der urteilenden Behörde. Sie

ordnet von Amtes wegen eine Untersuchung der
dem Streitverhältnisse zu Grunde liegenden
Tatsachen an, ohne dabei an die Anträge der
Parteien gebunden zu sein.

Die Parteien können ihre Anbringen, sowie die
von ihnen angerufenen Beweismittel bis zur
Fällung des Urteils jederzeit ergänzen. Jede solche
Ergänzung ist der Gegenpartei zur Kenntnis zu
bringen, und es ist ihr Gelegenheit zu geben, sich
darüber zu äussern.

Vorbehalten bleibt Art. 33, AI. 3 hienach. Art. 34, AI. 3

Prinzip der Art. 19. Das Verwaltungsprozessverfahren
Schriftlich- wjrd in der Regel schriftlich durchgeführt, mit

keit Ausnahme des Aussöhnungsversuches, der Zeu¬

geneinvernahmen und der Parteiabhörungen (Art.
26 und 30 hienach).

In den vom Verwaltungsgericht zu beurteilenden

Fällen kann durch den Gerichtshof eine mündliche

Schlussverhandlung angeordnet werden.

Oeffentlich- Art. 20. Die Verhandlungen des Verwaltungs-
ke|t der Ver- gerichtes sind öffentlich. Das Gericht kann je-

handlung. doch durch besondern Beschluss den Ausschluss
der Oeffentlichkeit verfügen, wenn das öffentliche

Wohl es verlangt, oder wenn dies im
Interesse der Verinögensverhältiiisse von Steuer
Pflichtigen als wünschenswert erscheint. Der
Ausschluss der Oeffentlichkeit betrifft niemals die
Parteien und ihre Rechtsbeistände.

Mit bezug auf die Verhandlungen vor den übrigen

Verwaltungsjustizbehörden machen in dieser
Hinsicht die bestehenden gesetzlichen Vorschriften

Regel.

Säumnis der Art. 21. Die Versäumung der zur Anbringung
Parteien, einer Parteivorkehr gesetzten Frist wird als Ver¬

zicht auf die betreffende Vorkehr ausgelegt.
Bei Nichteinreichung einer Parteivorkehr oder

Ausbleiben von der mündlichen Verhandlung
wird auf Grund der vorhandenen Akten und
Beweismittel geurteilt.

Disziplin des Art. 22. Jede Administrativjustizbehörde hat
Verfahrens. von Amtes wegen darüber zu wachen, dass in

dem vor ihr stattfindenden Verfahren der
prozessuale Anstand gewahrt wird. Beleidigende
Auslassungen gegenüber Parteien, dritten Personen

oder Behörden sind von Amtes wegen aus
den Parteischriften zu beseitigen.

Gegenüber allen am Verfahren in irgend einer
Eigenschaft teilnehmenden Personen kann wegen
Verletzung des prozessualen Anstandes oder der
dem Gericht, der Gegenpartei oder Dritten schuldigen

Rücksicht, sowie wegen ungerechtfertigter

AbänderungBantrage.

Art. 11, Ziff. 1
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Verzögerung des Verfahrens durch die urteilende
Behörde eine Ordnungsbusse bis zu 100 Fr.
ausgesprochen werden.

Art. 23. Ueber jede vor einer
Verwaltungsjustizbehörde stattfindende Verhandlung ist ein
Protokoll zu führen. Dasselbe ist bis zur
Erbringung des Gegenbeweises für seinen Inhalt
beweiskräftig.

Den Parteien sind auf ihr Verlangen gegen
eine Gebühr Protokollauszüge zu verabfolgen.

Abänäerungsanträge.

Protokoll.

II. Die Parteien.

Art. 24. Hinsichtlich der Fähigkeit, seine Prozessfähig-

Rechte vor den Verwaltungsjustizbehörden gel- vke|t "nd

tend zu machen oder zu verteidigen, machen die e e ung"

Vorschriften der Zivilprozessgesetzgehung über
die Prozessfähigkeit Regel.

Die Fähigkeit, für einen andern im
Verwaltungsstreitverfahren als Rechtsbeistand zu
verhandeln, ist nach den bestehenden Gesetzen über
die Befähigung zur Anwaltschaft zu beurteilen.
Jedoch können sich Staat und Gemeinden jederzeit

durch ihre Organe vertreten lassen.

Art. 25. Hinsichtlich der Streitgenossenschaft Teilnahme

im Verwaltungsprozessverfahren sind die ein-
schlägigen Vorschriften der Zivilprozessgesetzgebung

analog anzuwenden.
Eine Intervention dritter Personen im

Verfahren ist ausgeschlossen. Dagegen kann die
urteilende Behörde auf Antrag oder von Amtes
wegen die Beiladung Dritter, deren Interessen
durch die zu fällende Entscheidung berührt werden,

verfügen. Die Entscheidung ist in diesem
Falle auch dem Beigeladenen gegenüber verbindlich,

gleichgültig, ob er am Verfahren teilgenommen
hat, oder nicht. Die Vorschriften über die

Kostenpflicht (Art. 38 und 39 hienach) finden
aber auf ihn nur im Falle einer Teilnahme am
Verfahren Anwendung.

Art. 39 und 40 hienach)

III. Das Verfahren bis zum Urteil.

Art. 26. In allen von den Verwaltungsbehörden Aussöhnungs-

zu beurteilenden Streitfällen findet vor dem Re- versuch,

gierungsstatthalter des Bezirkes, in welchem der
Beklagte wohnt, ein mündlicher Aussöhnungsversuch

statt, es sei denn, dass beide Parteien auf
die Abhaltung desselben ausdrücklich verzichtet
haben.

Bei Beschwerden eines Steuerpflichtigen oder
der Steuerverwaltung gegen einen Entscheid der
kantonalen Rekurskommission in
Einkommensteuersachen findet ein Aussöhnungsversuch
nicht statt.

Ist der Staat beklagte Partei, so gelten für den
Gerichtsstand zur Abhaltung des Aussöhnungsversuches

die Bestimmungen des § 11, Alinea 5,
des Zivilprozessgesetzes vom 3. Juni 1883.

Die klagende Partei hat die Ansetzung des
Aussöhnungsversuches durch ein schriftliches Ge-

Verwaltungsjustizbehörden

in welchem sich das Rechtsdomizil des Beklagten
befindet, ein

Partei, so kann der Aussöhnungsversuch nach
Wahl des Klägers entweder bei dem Regierungsstatthalter

desjenigen Amtsbezirkes nachgesucht werden,
in welchem das betreffende Rechtsverhältnis
entstanden ist, oder beim Regierungsstatthalter, in dessen
Amtsbezirk sich der Wohnsitz des Klägers befindet,
oder endlich beim Regierungsstatthalteramt Bern.

Die klagende Partei
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such zu verlangen, worin ihre Rechtsbegehren
mit einer kurzen Begründung enthalten sind. Der
Regierungsstatthalter ladet hierauf die Parteien
in seine Audienz und sucht sie zu vergleichen.

Ein im Aussöhnungsversuch zustande gekommener

Vergleich hat die gleichen Rechtswirkungen,
wie ein Administrativurteil. Er ist schriftlich

abzufassen und von sämtlichen Mitwirkenden
zu unterzeichnen.

Klage. Art. 27. Ist der Aussöhnungsversuch erfolg¬
los abgelaufen oder hat kein solcher stattgefunden,

so hat die klagende Partei der urteilenden
Behörde ihre Klageschrift in zwei Doppeln,
gestempelt einzureichen.

Die Klageschrift enthält die Rechtsbegehren,
eine Darstellung der begründenden Tatsachen,
sowie die Angabe der angerufenen Beweismittel.
Beweisurkunden, welche sich in Händen des
Klägers befinden, sind im Original oder in notariell
beglaubigter Abschrift beizulegen.

Durch Einreichung der Klageschrift wird die
Streitsache bei der Behörde rechtshängig. Es
wird dadurch die Einrede der Rechtshängigkeit
und bei Geldforderungen die Verzinslichkeit zu
5% begründet.

Rückzug der Art. 28. Die eingereichte Klage kann bis zur
Klage. Fällung des Endurteils jederzeit zurückgezogen

werden.
Handelt es sich jedoch um einen Streitfall, bei

dessen Beurteilung die Behörde gemäss Art. 17
hievor nicht an die Anträge der Parteien gebunden

ist, oder hat im Verfahren eine Beiladung
gemäss Art. 25, AI. 2 stattgefunden, so ist der
Rückzug nur mit Bewilligung der urteilenden
Behörde möglich.

Die Partei, welche ihre Klage zurückzieht,
trägt die Kosten des Verfahrens.

Behandlung Art. 29. Nach Eingang der Klage hat die ur-
'weitere^Yor- teilende Behörde vor allem ihre Zuständigkeit

kehren. zu prüfen und gegebenen Falles nach den Vor¬
schriften des Art. 13, AI. 2 vorzugehen.

Entspricht die Klageschrift in formeller
Beziehung den gesetzlichen Vorschriften nicht, so ist
sie zurückzuweisen. Erweist sich der geltend
gemachte Anspruch von vorneherein als
unbegründet, so wird sogleich zum Urteil geschritten.

In allen andern Fällen wird die Klageschrift
der beklagten Partei zugestellt unter Ansetzung
einer angemessenen Frist zur Einreichung ihrer
Antwort.

Die Abfassung und Einreichung der Antwort
geschieht nach den für die Klageschrift aufgestellten

Bestimmungen. Weitere Vorkehren (Replik
und Duplik) kann die Behörde nach Bedarf
anordnen.

Unter- Art. 30. Nach Beendigung des Schriftenwech-
suchung. sejs findet die amtliche Untersuchung des Streit¬

falles statt. Mit der Vornahme der hiezu
notwendigen Massnahmen kann der Präsident oder
ein Mitglied der urteilenden Behörde oder der
Regierungsstatthalter beauftragt werden.



Zur Ernährung von Tatsachen sind alle in
der Zivilprozessgesetzgebung vorgesehenen
Beweismittel mit Ausnahme des Eides zulässig, und
es geschieht ihre Beschaffung nach den dort
aufgestellten Regeln.

Im übrigen kann jederzeit eine persönliche
Einvernahme der Prozessparteien, bezw. ihrer
Organe angeordnet werden. Die Zahl allfällig zu
ernennender Sachverständiger wird durch die
urteilende Behörde bestimmt und soll höchstens 3
betragen.

Der Beweiswert eines Beweismittels, die
persönliche Einvernahme mit inbegriffen, unterliegt
der freien Würdigung durch die urteilende
Behörde.

Art. 31. Nach Abschluss der Untersuchung Urteil,
wird das Urteil gefällt. Vorbehalten bleiben die
Bestimmungen des Art. 19, AI. 2 hievor betreffend

die mündliche Schlussverhandlung vor dem
Verwaltungsgericht.

Das Urteil wird den Parteien durch Zustellung
einer schriftlichen Ausfertigung, enthaltend
Dispositiv und Begründung, eröffnet.

Der Sekretär der urteilenden Behörde hat über
alle vorgenommenen Urteilseröffnungen ein
Register zu führen.

Art. 32. Die Zustellung gerichtlicher Akten
an die Parteien geschieht ordentlicherweise nach
der in der Transportordnung für die schweizerischen

Posten bestimmten Weise. Für einfache
Mitteilungen an die Parteien kann sich der Richter

auch des eingeschriebenen Briefes bedienen.

IV. Die Rechtsmittel.

Art. 33. Die Weiterziehung eines Administra- Weiter-
tiventscheides an eine obere Behörde kann nur ziehung.
in denjenigen Fällen geschehen, für welche dies«. Erklärung,
durch gesetzliche Vorschrift ausdrücklich vorgesehen

wird.
Wo in den Spezialerlassen eine bestimmte

Frist zur Weiterziehung nicht vorgesehen wird,
ist die letztere binnen vierzehn Tagen seit
Eröffnung des erstinstanzlichen Entscheides schriftlich

bei derjenigen Behörde zu erklären, welche
den erstinstanzlichen Entscheid gefällt hat. Bei
Versäumung der Frist erwächst der gefällte
Entscheid in Rechtskraft.

Die Frist gilt als eingehalten, wenn ein Schriftsatz

am letzten Tage der Frist vor abends 6 Uhr
einer schweizerischen Poststelle zur Beförderung
übergeben ist.

Art. 34. Binnen vierzehn Tagen seit Erklärung b. Verfahren,
der Weiterziehung ist bei der erstinstanzlichen
Behörde eine Rekursschrift einzureichen, deren
Abfassung sich nach den für die Klage aufgestellten

Vorschriften (Art. 27, AI. 2) richtet. Art. 28
ist analog anwendbar.

Die erstinstanzliche Behörde Übermacht hierauf

die Akten von Amtes wegen der obern Instanz,
Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.
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welche nach Massgabe der in Art. 29 bis 31
enthaltenen Bestimmungen vorzugehen hat. •

Die Angabe neuer Tatsachen und Beweismittel
vor oberer Instanz ist zulässig, wird jedoch von
der letztem nach freiem Ermessen gewürdigt.

Art. 35. Das Rechtsmittel des neuen Rechtes
ist gegenüber einem rechtskräftigen Urteil unter
den nachfolgenden Voraussetzungen gegeben:

1. wenn der Gesuchsteller Beweismittel, welche
zur Erwahrung wirklich erheblicher Tatsachen

dienen, erst seit der Fällung des Urteils
entdeckt oder zur Hand gebracht hat;

2. wenn seit der Beurteilung der Sache ein in
der Prozessverhandlung gebrauchtes Beweismittel

auf dem Wege des Strafprozesses als
gefälscht erklärt, oder ein darin abgehörter
Zeuge mit bezug auf die gemachte Aussage
wegen Meineides oder falscher Aussage
verurteilt wurde ;

3. wenn seit der Beurteilung der Sache dem
Gesuchsteller neue für die Entscheidung
erhebliche Tatsachen bekannt wurden.

Das neue Recht ist auch gegenüber
Steuerrekursentscheiden anwendbar.

b. Verfahren. Art. 30. Das neue Recht ist durch schriftliche
Eingabe bei derjenigen Behörde nachzusuchen,
welche in letzter Instanz das betreffende Urteil
gefällt hat.

Die Eingabe ist nach Vorschrift des Art. 27,
AI. 2 abzufassen und binnen drei Monaten seit
demjenigen Zeitpunkte einzureichen, in welchem
die Voraussetzung dem Gesuchsteller bekannt
wurde. Die angegangene Behörde hat nach Massgabe

der in Art. 29 bis 31 enthaltenen
Bestimmungen vorzugenen.

Das Gesuch um neues Recht hat keine
aufschiebende Wirkung. Wird es jedoch zugesprochen,

so ist das gefällte Urteil aufgehoben und
es wird durch die zusprechende Behörde von
Amtes wegen eine neue Beurteilung der Streitsache

vorgenommen, wobei es in ihrem Ermessen
steht, eine neue Untersuchung anzuordnen.

V. Die Vollstreckung.

Verfahren. Art. 37. Administrativurteile, welche auf Geld¬
zahlung oder Sicherheitsleistung lauten, werden
nach Massgabe des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs vollstreckt.

In allen übrigen Fällen haben die zuständigen
Administrativbehörden auf Verlangen der Beteiligten

die zur Urteilsvollstreckung notwendigen
Massnahmen anzuordnen.

Vorsorgliche Art. 38. Handelt es sich in einer Verwaltungs-
Massnahmen. Streitsache um die Beseitigung gesetzwidriger

oder verkehrsstörender Anlagen oder um die
Ausführung dringender Arbeiten, so kann die urtei
lende Behörde schon vor der Fällung des
Entscheides die notwendigen vorsorglichen
Massnahmen treffen.

Die Kosten dieser Massnahmen sind von der
klagenden Partei vorzuschiessen und im Urteil
der unterlegenen Partei aufzuerlegen.

Das neue
Recht.

a. Voraussetzung.
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VI. Die Kosten.

Art. 39. Die Auslagen, sowie die amtlichen
Ki sten im Administrativverfahren sind durch die
unterliegende Partei zu bezahlen. Sie werden
nach den bestehenden Tarifen bestimmt.

Für die Funktionen des Verwaltungsgerichtes
ist neben den Barauslagen eine einmalige Urteilsgebühr

zu beziehen, deren Bemessung durch
einen vom Grossen Rat aufzustellenden Tarif
geregelt wird.

Die durch Untersuchungsmassnahmen
verursachten Auslagen sind durch diejenige Partei vor-
zuschiessen, welche die betreffende Massnahme
beantragt hat. Die Auslagen für amtlich
angeordnete Massnahmen trägt vorläufig der Staat,
und es sind dieselben im Urteil zu verrechnen.

Abänderungsanträge.

Amtliche
Kosten.

Art. 40. In denjenigen Streitfällen, in welchen Parteikosten,
ein Austausch von Prozessschriften stattfindet,
ist der obsiegenden Partei auf Kosten der
unterliegenden für ihre Auslagen und Bemühungen
eine billige Entschädigung zuzusprechen.

Die urteilende Behörde ist jedoch befugt, da,
wo es die Umstände rechtfertigen, die
Parteikosten wettzuschlagen.

C. Schluss- und Uebergangsbestimmungen.

Art. 41. Dieses Gesetz tritt nach seiner An- Inkrafttreten tritt auf den 1. Januar 1910 in Kraft,
nähme durch das Volk in Kraft. und Auf-

Alle widersprechenden gesetzlichen Bestim- hebungsbe-

mungen werden, sofern sie nicht im vorliegenden
Gesetze ausdrücklich vorbehalten sind, auf diesen

Zeitpunkt ausser Kraft gesetzt.
In seiner Gesamtheit aufgehoben wird das

Gesetz vom 20. März 1854 über das Verfahren in
Streitigkeiten über öffentliche Leistungen. Wo
in andern Gesetzen eine analoge Anwendung
desselben vorgeschrieben wird, hat die Beurteilung
der betreffenden Streitsache durch das
Verwaltungsgericht einzutreten.

Vorbehalten bleibt Art. 42 hienach. Art. 43 hienach.

Art. 42. Bis zum Inkrafttreten eines neuen
Gesetzes über die direkten Staats- und Gemeindesteuern

wird § 25 des Gesetzes vom 18. März
1865 über die Einkommenssteuer durch folgende
Bestimmungen ersetzt:

§ 25. Gegen jede Entscheidung oder Verfügung
der Bezirkssteuerkommission kann sowohl die
Steuerverwaltung als auch der Steuerpflichtige
binnen 14 Tagen seit der Eröffnung den Rekurs
an die kantonale Rekurskommission erklären. Die
Rekurserklärung ist schriftlich und mit einer
Begründung versehen beim Regierungsstatthalteramt

einzureichen.
§ 25a. Zur Entscheidung der in § 25

vorgesehenen Rekurse wird eine kantonale
Rekurskommission eingesetzt. Dieselbe besteht aus 15

Mitgliedern und 5 Ersatzmännern, welche durch
den Grossen Rat auf eine Amtsdauer von vier
Jahren gewählt werden. Bei der Zusammensetzung

der Kommission sind die verschiedenen Lan-

Bezirkssteuerkommission und der Zentralsteuerkommission

kann
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desteile und politischen Parteien angemessen zu Abänderungaanträge.
berücksichtigen.

Die Rekurskommission kann sich zur Vorbereitung

ihrer Entscheidung in höchstens drei Kammern

einteilen. Mit der Vornahme von
Untersuchungen und Einvernahmen kann sie ihren
Präsidenten oder ein Mitglied beauftragen.

Im übrigen wird die Organisation der
Kommission und das von ihr zu beobachtende Verfahren

durch Dekret des Grossen Rates geregelt.

Erledigung Art. 43. Streitigkeiten, welche nach Massgabe
käsiger des vorliegenden Gesetzes in die Kompetenz des
rei ig ei en.

yerwaitungSgerichtes fallen, jedoch im Zeitpunkt
des Inkrafttretens bereits bei der bisher zuständigen

Behörde anhängig gemacht worden sind,
werden durch die letztere beurteilt.

Das in diesem Gesetz vorgeschriebene
Verfahren ist dabei anwendbar.

Amtsantritt Art. 44. Das Verwaltungsgericht beginnt seine Verwaltungs- Art. 44. Das Verwaltungsgericht hat auf
des Ver- Amtstätigkeit sogleich nach stattgefundener Wahl gericht. Erlt[e _wfllinnnao'p. o c? o

richte un(i Beeidigung seiner Mitglieder.
Es hat auf Ende eines jeden Jahres dem

Regierungsrat zuhanden des Grossen Rates einen
Bericht über seine Tätigkeit abzugeben und darin
auch auf beobachtete Mängel in der Gesetzgebung
hinzuweisen.

Verantwortlichkeit. Art. 45. Auf das Verwaltungsgericht und seine
Abteilungen sind die Vorschriften der §§ 30 ff.
des Gesetzes vom 19. Mai 1851 über die
Verantwortlichkeit der Behörden und Beamten unter
Vorbehalt des Art. 51 der Staatsverfassung analog

anwendbar.
Gegen eine dem Regierungsrat untergeordnete

Verwaltungsjustizbehörde kann wegen Verzögerung

oder Verweigerung einer gesetzlichen oder
Gestattung einer gesetzwidrigen Rechtshülfe,
wegen ungebührlicher Behandlung der Parteien und
wegen Formverletzung Beschwerde geführt werden.

Die Beschwerde ist binnen zehn Tagen, von
dem Tage an gerechnet, an welchem der
Beschwerdeführer von dem Beschwerdegrund Kenntnis

erhielt, schriftlich und mit den nötigen
Belegen versehen dem Regierungsrat einzureichen,
welcher nach Massgabe der Art. 29 ff. dieses
Gesetzes vorzugehen hat.

Die Anhebung einer Beschwerde hat keine
aufschiebende Wirkung.

Bern, den 11. Februar 1909. Bern, den 30. April 1909.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
Jenny,

der Staatsschreiber
Kistler.

Namens der GrossratsJcommission

der Präsident
Bühler.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat Abänderungsanträge der Grossratskommission

vom 5. April 1909. vom 12. Mai 1909.

Gesetz
über

die Bereinigung der Grundbücher

im Kanton Bern.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Erwägung, dass es zweckmässig ist, vor der
Einführung des schweizerischen Grundbuches die
kantonalen Grundbücher zu bereinigen;

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Innerhalb einer vom Regierungsrat
festzusetzenden Frist haben die Gemeinden die sämtlichen
in ihrem Gebiete gelegenen Grundstücke, inbegriffen
die öffentlichen Strassen und Wege, auf die ihnen
zuzustellenden Formulare (Grundstückblätter) auftragen
und diese der Amtsschreiberei einreichen zu lassen.

Form und Inhalt der Grundstückblätter werden
durch eine Verordnung des Regierungsrates festgestellt.

Art. 2. Diejenigen Grundeigentümer, welche sich zur
Zeit des in Art. 1 vorgesehenen Fristbeginnes ihr
Grundeigentum noch nicht haben zufertigen lassen, sind
gehalten, dies innerhalb einer Frist von fünf Monaten zu
tun. Hiefür ist nur die Hälfte der im Gesetz vom 24.
März 1878 betreffend die Amts- und Gerichtsschreibereien

vorgesehenen Handänderungsgebühren zu
bezahlen.

Nach Ablauf dieser Frist hat die zuständige
Fertigungsbehörde die Fertigung auf Kosten des Säumigen
von Amtes wegen zu veranlassen, wobei aber die volle
Handänderungsgebühr zu entrichten ist.

Zur Anmeldung von Rechten und Dienstbarkeiten
im Sinne des Art. 3 hienach ist der Eigentümer des

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Bates. 1909.
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herrschenden Grundstückes nur dann befugt, wenn ihm Abänderungsanträge.
dasselbe zugefertigt wurde.

Die Vollziehung dieser Vorschriften ist durch
Verordnung des Regierungsrates zu regeln.

Art. 3. Binnen neun Monaten von dem durch regie-
rungsrätliche Verfügung festzusetzenden Tage hinweg
haben alle Personen, welchen eine Dienstbarkeit, eine
Grundlast, ein selbständiges, dauerndes Recht an
Grundstücken (Baurecht, Quellenrecht und so weiter)

oder ein Bergwerk zusteht, diese Rechte durch
Eingabe bei der Amtsschreiberei geltend zu inachen.
Liegt das dienende Grundstück in verschiedenen
Amtsbezirken, so ist die Eingabe in jedem Bezirk zu machen.

Die Aufforderung zur Eingabe ist vor dem Anfang
der im ersten Absatz vorgesehenen Frist bekannt zu
machen und drei Monate vor deren Ablauf zu wiederholen.

Dienstbarkeiten, welche ein allgemeines Benutzungsrecht

(Wegrecht etc.) begründen, sind vom
Einwohnergemeinderat anzumelden ; jedoch ist auch jeder
Beteiligte hiezu befugt.

Art. 4. Binnen der in Art. 3, Absatz 1 genannten Frist
haben alle Personen, welchen ein Grundpfandrecht, mit
Ausnahme der in Art. 15 erwähnten gesetzlichen und
gerichtlichen Hypotheken, zusteht, dieses Recht durch
Eingabe bei der Amtsschreiberei geltend zu machen.
Liegt das Grundpfand in verschiedenen Amtsbezirken,
so ist die Eingabe in jedem Bezirk zu machen.

Zur Eingabe ist auch derjenige berechtigt, dem ein
Grundpfandtitel als Faustpfand haftet.

Die in Art. 3, zweiter Absatz, enthaltene Bestimmung

ist entsprechend anzuwenden.

Art. 5. Die Eingabe geschieht schriftlich und soll
enthalten :

1. bei Dienstbarkeiten, Grundlasten, selbständigen
und dauernden Rechten an Grundstücken und
Bergwerken
die genaue Angabe des Rechtes,
die Angabe des Titels, auf den sich das Recht

stützt mit Bezeichnung seines Datums und der
Stelle, wo er im Grundbuch eingetragen ist oder
mangels einer Eintragung die Angabe des
Erwerbsgrundes,

die genaue Bezeichnung des Berechtigten,
die genaue Bezeichnung des belasteten und wenn

ein solches vorhanden ist, des berechtigten
Grundstückes mit Angabe der Flur- und
Parzellennummer,

die genaue Bezeichnung des Eigentümers des
belasteten Grundstückes ;

2. bei Grundpfandrechten
den im Grundbuch eingetragenen Kapitalbetrag

der Forderung,
die Angabe des Forderungstitels mit Bezeichnung

seines Datums und der Stelle des Grundbuches,
in dem er eingeschrieben ist; bei Forderungen,
die durch Ueberbund oder Anweisung Pfandrecht

erhalten haben, auch des Titels, durch den
das Grundpfandrecht vorbehalten oder
übertragen wurde,

die genaue Bezeichnung des Gläubigers und
Schuldners, sowie im alten Kantonsteil die
Angabe, ob das Grundpfandrecht nur auf den

geschieht nach amtlichem Formular schriftlich

mangels eines Titels die Angahe



JVs 16 — 279

im Eigentum des Schuldners befindlichen Grund- Abänderungoanträge.
stücken geltend gemacht oder auch an Dritten
gehörenden Grundstücken beansprucht wird.
1st das letztere der Fall, so sind in der Eingabe
die den Dritten gehörenden Unterpfänder
anzugeben.

Die Eingaben und Empfangsscheine sind von der
Slempelabgabe befreit. Ebenso sind die zum Zwecke Stempelabgabe und von jeder Staatsgebühr be-
der Vorbereitung von Eingaben nötigen Grundbuch- freit.
nachschlagungen gebührenfrei.

Art. 6. Der Amtsschreiber ist berechtigt, die Vorlage
der Originaltitel gegen Empfangschein zu verlangen.

Er hat von Amtes wegen die Verhältnisse unter
Mitwirkung des Berechtigten und Belasteten soweit
aufzuklären, als die Anlage der Grundbücher es erfordert.

Der Regierungsrat hat geeignete Organe zu bestellen,

welche für die Erteilung der nötigen Aufklärungen
und Instruktionen sorgen.

Art. 7. Der Amtsschreiber fertigt von jedem ihm
eingereichten Grundstückblatt ein Doppel an, indem er
zugleich allfällige Irrtümer und Auslassungen berichtigt.

In beiden Doppeln der Grundstückblätter trägt er
hierauf die angemeldeten selbständigen, dauernden
Rechte und Bergwerke, sowie die eingegebenen
Dienstbarkeiten, Grundlasten und Grundpfandrechte ein.

Die so ergänzten Grundstückblätter stellen die
provisorischen Grundbuchblätter dar.

Art. 8. Der Amtsschreiber kann in Fällen, wo die
Verhältnisse es als zweckmässig erscheinen lassen,
für mehrere dem nämlichen Eigentümer gehörende
Grundstücke ein Kollektivgrundbuchblatt erstellen.

Der Eigentümer ist hievon zu benachrichtigen und
kann sich dieser Massnahme widersetzen.

Art. 9. Die Grundbuchblätter sind während drei
Monaten in den Gemeinden öffentlich aufzulegen.

Die Auflage ist vom Amtschreiber öffentlich bekannt
zu machen mit der Aufforderung an die Beteiligten,
während der Auflagefrist allfällige Einsprachen bei
der Gemeinderatsschreiberei schriftlich geltend zu
machen.

Innerhalb dieser Frist können auch noch Rechte,
deren Eingabe nach den Vorschriften der Art. 3 und 4
unterlassen wurde, auf der Gemeinderatsschreiberei
angemeldet werden. Solche nachträgliche Anmeldungen
sind in gleicher Weise zu behandeln wie Einsprachen.

Art. 10. Hat eine Dienstbarkeit für das berechtigte
Grundstück alles Interesse verloren, so kann der
Belastete während der Auflagefrist im Wege des
Einspruchsverfahrens Löschung verlangen.

Art. 11. Zwecks Prüfung der gemäss Art. 9 und 10
gemachten Einsprachen ernennt der Regierungsrat die
nötige Anzahl von Sachverständigen.

Der für das betreffende Gebiet ernannte Sachverständige

hat nach Ablauf der Auflagefrist die Verhältnisse

zu prüfen und nach Einvernahme der Beteiligten
binnen der Frist von sechs Monaten darüber zu
entscheiden, ob das bestrittene oder nachträglich
angemeldete Recht in die Grundbuchblätter aufzunehmen
sei oder nicht.
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Der Amischreiber und die Einwohnergemeinderäte Abänderungaanträge.
sind von Amtes wegen verpflichtet, dem Sachverständigen

die von ihm verlangten Aufschlüsse zu erteilen
und ihm bei der Erledigung der Einsprachen an die
iJand zu gehen. Auch kann derselbe von den
Beteiligten die Vorlage der Originaltitel verlangen.

Der Entscheid der Sachverständigen ist den
Beteiligten mittelst eingeschriebenen Briefes zu eröffnen.

Diejenigen Beteiligten, welche mit dem Entscheide
des Sachverständigen nicht einverstanden sind, haben
binnen der Frist von zwei Monaten seit der Eröffnung
des Entscheides beim Richter Einspruchsklage zu
erheben.

Geschieht dies nicht, so macht der Entscheid des

Sachverständigen betreffend die Frage der Eintragung
oder Nicbteintragung des Rechtes oder der Last in die
Grundbuchblätter Regel.

Durch den Entscheid des Sachverständigen und die
dadurch bewirkte Verteilung der Parteirollen wird an
der Beweislast im Prozess nichts geändert.

Art. 12. Die Einspruchsklagen sind vom
Gerichtspräsidenten in dem in § 37, 1. und 2. Absatz, des
Einführungsgesetzes zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung

und Konkurs vorgesehenen Verfahren zu
erledigen.

In appellabeln Fällen ist der § 39 des vorerwähnten
Einführungsgesetzes anwendbar und es hat der
Appellations- und Kassationshof so bald als möglich die
Streitsachen zu entscheiden.

Der Richter, beziehungsweise der Appellations- und
Kassationshof macht von dem rechtskräftigen
Entscheide dem Grundbuchführer von Amtes wegen
Mitteilung, worauf die definitive Eintragung des anerkannten

Rechtes erfolgt.
Mit dem Entscheid über die Einspruchsklage ist

auch derjenige über den materiellen Bestand der in
Betracht fallenden Rechte zu verbinden.

anerkannten oder die Löschung des aberkannten
Rechtes

Art. 13. Die Kosten der Eingabe trägt der Anspre-
cher. Ueher die Kostentragung im Einspruchsverfahren
entscheidet der Richter gemäss den Vorschriften des
Zivilprozessgesetzes, jedoch ohne an die Bestimmung
des § 305 dieses Gesetzes betreffend die Höhe der
Kosten gebunden zu sein. Alle übrigen Kosten trägt
der Staat.

Bei verspäteten Eingaben gemäss Art. 9, Absatz 3 hat
der Ansprecher eine durch regierungsrätliche Verordnung

festzusetzende Gebühr zu entrichten.

Art. 14. Nach Durchführung des Bereinigungsver-
fahrens legt der Amtsschreiber die definitiven
Grundbuchblätter an, welche das bereinigte kantonale Grundbuch

bilden.
Diejenigen eintragspflichtigen Rechte, welche nicht

gemäss Art. 3, 4 und 9 angemeldet wurden, werden
nicht in das bereinigte Grundbuch aufgenommen und
gelten bei der Einführung des eidgenössischen
Grundbuches nicht als im kantonalen Grundbuch eingetragen.

Wird ein eintragungspflichtiges Recht infolge der
Nichtanmeldung durch den Berechtigten in den
Grundbuchblättern nicht eingetragen, so hat der Berechtigte
einen allfälligen ihm aus seiner Säumnis entstandenen
Schaden selbst zu tragen.
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Art. 15. Im neuen Kantonsteil werden alle gesetzli- Abänderungsanträge.
chen Grundpfandrechte zugunsten Minderjähriger oder
Bevormundeter, ebenso die gerichtlichen Grundpfandrechte,

welche in den Bezirken von Pruntrut, Oelsberg,

Freibergen und Laufen noch bestehen und welche
vor dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 18. Oktober
1891 eingeschrieben wurden, auf 1. Januar 1912 als
aufgehoben erklärt, sofern sie bis zu jenem Zeitpunkte
nicht bereits erloschen sind.

Diese Vorschrift findet ebenfalls Anwendung auf
das gesetzliche Grundpfandrecht zur Sicherung der
Ablösungssumme für ein Weidrecht (Verordnung vom
23. Dezember 1816) und auf dasjenige der Legatare
(Art. 1017 Code civil français).

Die gesetzlichen Grund pfandrech te der Ehefrauen,
die vor dem Inkrafttreten des schweizerischen
Zivilgesetzes eingeschrieben worden sind, werden auf 1.
Januar 1912 als erloschen erklärt und durch das in
Art. 211 Z. G. B. bezeichnete Vorrecht ersetzt.

Die oben erwähnten gesetzlichen und gerichtlichen
Hypotheken, welche vor dem 1. Januar 1912 geltend
gemacht werden können, behalten jedoch ihre Gültigkeit

in einem nach diesem Datum durchgeführten Be-
treibungs-, Konkurs- oder Hypothekenreinigungsverfahren,

wenn vor dem 1. Januar 1912 die Betreibung
auf Pfandverwertung der betreffenden Grundstücke
anbegehrt, die versicherte Forderung eingegeben oder die
in Art. 2183 des französischen Zivilgesetzbuches
vorgesehene Notifikation dem Gläubiger zugestellt worden

ist.

Art. 16. Die während und nach der in den Art. 3
und 4 vorgesehenen Eingabefrist bei der Amtsschreiberei

zur Anmeldung gelangenden, neu entstandenen
dinglichen Rechte sind vom Amtsschreiber in einem
besondern Register (Tagebuch) vorzumerken und hierauf

von Amtes wegen in die Grundbuchblätter
einzutragen.

Die Eintragung im Tagebuch ersetzt die Einschreibung

in das bisherige Grundbuch.
Der Anmeldung für die Eintragung sind neben der

Haupturkunde notarialisch beglaubigte Abschriften
beizulegen, die als Belege zu den Grundbuchblättern
dienen und in gleicher Weise geordnet und aufbewahrt
werden sollen, wie die Belege für das Grundbuch des
schweizerischen Zivilgesetzbuches.

Diese neuerrichteten Rechte unterliegen dem
Einspruchsverfahren nicht.

Art. 17. Dieses Gesetz tritt mit seiner Annahme
durch das Volk in Kraft.

Der Regierungsrat hat die nötigen Vollziehungsverordnungen

dazu zu erlassen.

Bern, den 5. April 1909.

Im Namen des Grossen Raies

der Präsident
Jenny,

der Staatsschreiber
Kistler.

Bern, den 12. Mai 1909.

Im Namen der Grossratskommission

deren Präsident
Schär.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1909. 71
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Vortrag- der Finanzdirektion
an den

Regierungsrat zu Händen des Grossen Rates

betreffend

Aufnahme eines Anleihens von Fr. 30,000,000.

(Mai 1909.)

Die volkswirtschaftliche Entwicklung unseres Kantons

bringt fortwährend gesteigerte Anforderungen an
die Leistungsfähigkeit unserer Hypothekarkasse und
der Kantonalbank mit sich; in gleicher Weise haben
auch die Ansprüche aller Art an den Staat in Form
von Subventionen zugenommen. Es ist daher Pflicht
der Staatsbehörden, rechtzeitig für die Mittel zu
sorgen, um allen diesen Anforderungen, soweit solche
Berechtigung haben, entsprechen zu können. Die
Finanzdirektion sieht sich deshalb veranlasst, Ihnen
zuhanden des Grossen Rates zu beantragen, es sei ein
Anleihen im Betrage von 30,000,000 Fr. zu kontrahieren.

Zur nähern Begründung der Geldbedürfnisse des
Staates und seiner genannten Anstalten erlauben wir
uns folgendes anzuführen.

1. Hypothekarkasse. — In ihren Bemerkungen
zum Staatsverwaltungsbericht und der Staatsrechnung
pro 1907 weist die Staatswirtschaftskommission zum
Abschnitt «Finanzdirektion», unter der Ueberschrift
«Hypothekarkasse», auf die Knappheit der Geldmittel
dieses Finanzinstitutes hin und gibt schliesslich ihrer
Meinung in folgendem Passus Ausdruck: «Wir möchten

deshalb den llegierungsrat dringend einladen, darauf

Bedacht zu nehmen, die Betriebsmittel der
Hypothekarkasse durch Aufnahme eines neuen Anleihens
zu vermehren, sobald die Verhältnisse des Geldmarktes
dies gestatten.» Dieser Anregung hat der Grosse Rat
durch Genehmigung des Berichtes der Staats
Wirtschaftskommission zugestimmt.

Wir verweisen liier auch auf die letzten
Verwaltungsberichte der Hypothekarkasse selbst, worin
speziell auch darauf hingewiesen wird, dass dieses Institut

genötigt war, sich in der Bewilligung neuer
Darlehn nicht unwesentliche Beschränkungen aufzuer¬

legen. — Wenn auch diese seit einiger Zeit wieder
fallen gelassen werden konnten, so wäre es doch
verfehlt, anzunehmen, die der Kasse zurzeit zur
Verfügung stehenden Mittel würden ihr auch weiterhin
und auf alle Fälle gestatten, in gleichmässiger Weise
möglichst allen an sie gestellten Begehren gerecht zu
werden. Wenn demnach die Hypothekarkasse in letzter

Zeit Darlehn in grossem Umfange bewilligen und
auch auszahlen konnte, so steht doch jederzeit zu
befürchten, dass ihre disponibeln Mittel wieder knapp
werden, sobald ausserordentliche Ansprüche an sie
herantreten, dies um so mehr, als der Zufluss an
Depositen und an Kassaschein-Anlagen mit den Geld-
gesuclien nicht Schritt gehalten hat und voraussichtlich

auch im Falle solcher ausserordentlicher An
sprüche nicht Schritt halten würde. — Infolge der
hohen Zinse, welche von den Konkurrenzinstituten
für Depositen und Kassascheine bewilligt wurden, war
auch die Hypothekarkasse gezwungen, höhere Zins-
füsse für Einlagen zu bewilligen, was natürlich auf
die Erträgnisse von ungünstigem Einflüsse sein musste.
Um trotzdem ein für die Staatskasse annehmbares
Geschäftsresultat zu erzielen, ist es Aufgabe der
Staatsbehörden, der Hypothekarkasse auch billiges Geld zur
Verfügung zu stellen, womit dieselbe in die Möglichkeit

versetzt wird, auch in Zukunft namentlich dem
kleinen Landwirt billiges Geld abgeben zu können.

Die Anstaltsbehörden der Hypothekarkasse sind
daher zur Ueberzeugung gelangt, dass es im Interesse des
Institutes sowohl, als auch des geldsuchenden Publikums

und nicht zuletzt auch in demjenigen des Staates
liege, wenn der Anstalt neuerdings eine Summe von
10,000,000 Fr. zur Verfügung gestellt werde.

II. Kantonalbank. — Durch Bundesgesetz über
die Schweizerische Nationalbank vom 6. Oktober 1905
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hat, der Band das ausschliessliche Recht zur Ausgabe
von Banknoten der Schweizerischen Nationalbank
übertragen. Infolgedessen ist die Kantonalbank genötigt,
innerhalb einer Frist von 3 Jahren, vom 20. Juni 1907
an gerechnet, ihre Noten zurückzuziehen. Dadurch
werden ihr 12 Millionen Franken disponibler Mittel
entzogen.

Es bedarf wohl keines weitern Nachweises, dass
für diese Verminderung der Betriebsmittel Ersatz
geschaffen werden muss, wenn die Kantonalbank ihre
Aufgabe richtig erfüllen und «dem Handel, dem
Gewerbe und der Landwirtschaft dienen soll », wie das
Gesetz sich ausdrückt, das heisst diesen die nötigen
Geldmittel zur Verfügung stellen soll.

Bereits haben eine Reihe von Kantonen, so Zürich,
Basel-Stadt, St. Gallen, Neuenburg, Waadt und andere
mehr, diesen Ersatz bewerkstelligt durch Erhöhung
des Grundkapitals ihrer respektiven Anstalten und sich
die hiezu nötigen Mittel auf dem Anleihenswege
beschafft.

Im Kanton Bern würde eine Erhöhung des
Grundkapitals die Revision des Bankgesetzes bedingen,
indem dieses das Grundkapital der Kantonalbank auf 20
Millionen Franken festsetzt. Wir glauben aber, zurzeit
noch von einer Revision dieses Gesetzes Umgang
nehmen zu sollen und betrachten es als zweckmässig,
die Vermehrung der Betriebsmittel der Kantonalbank
in gleicher Weise zu bewerkstelligen, wie dies bereits
im Jahre 1899 geschah und vom Bernervolk gutgeheis-
sen worden ist, nämlich durch A ufnahme eines
Anleihens durch den Staat, aus welchem dieser der
Kantonalbank die benötigten 10 Millionen Franken zur
Verfügung stellen würde.

Obwohl der Verlust an Betriebsmitteln, welcher
der Kantonalbank aus dem Rückzug ihrer Notenemission

erwächst, 12,000,000 Fr. beträgt, haben die
Bankbehörden erklärt, dass sie mit einer Zuwendung von
10 Millionen Franken durch den Staat auskommen
könne, sofern ihr dann der letztere einen Teil ihrer
Beteiligung an den Vereinigten Kander- und Hagneck-
werken, nun Bernischen Kraftwerken, abnehme.

III. Staatskasse. — Auch hier weisen wir in erster
Linie auf die Anregungen der Staatswirtschaftskom-
mission auf Vermehrung der Betriebsmittel der Staatskasse

hin.
Das auf Grund des Gesetzes vom 4. Mai 1902

aufgenommene Darlehn von 20,000,000 Fr. ist durch die
seither zur Ausrichtung gelangten, respektive bewilligten

und noch auszurichtenden Eisenbahnsubventionen
mehr als absorbiert worden. Wir verweisen diesbezüglich

nur auf die Subvention an die Lötschbergbahn
von 17,500,000 Fr., die Subventionen an die neue
Gesellschaft der Saignelégier-Glovelier-Bahn, an die Prun-
trut-Bonfol-Bahn (Bonfol-Grenze), die Langenthal-Jura-
Bahn, die Ramsei - Sumiswald - Huttwil - Bahn. Hiezu
kommt noch die Staatsbeteiligung an der Schweizerischen

Nationalbank von rund 3x/2 Millionen, wovon
allerdings zurzeit nur 50°/o einbezahlt sind; der Rest
der Beteiligung kann aber jederzeit eingerufen werden.
Auch hat sich der Staat an der Erhöhung des
Aktienkapitals der Vereinigten Kander- und Hagneckwerke,
nun Bernische Kraftwerke, mit einer Summe von
2,500,000 Fr. beteiligt.

Die noch schwebenden Verbindlichkeiten der Staatskasse

aus den eben erwähnten und andern Subventionen

und Staatsbeteiligungen belaufen sich zurzeit
auf rund 9,700,000 Fr., welcher Summe gegenüber

die Staatskasse gegenwärtig nur über rund 41/2 Millionen

Franken flüssiger Mittel verfügt.
Im weitern ist zu bemerken, dass die Absicht

besteht, aus den der Staatskasse zu beschaffenden
Mitteln der Kantonalbank einen Teil ihres Aktienbesitzes
an den Bernischen Kraftwerken (ehemalige Vereinigte
Kander- und Hagneckwerke) abzunehmen, während
der übrige Teil dieses Aktienbesitzes der Kantonalbank

den interessierten bernischen Gemeinden zur
Verfügung gestellt werden soll, um diesen die
Möglichkeit zu verschaffen, sich an diesem Unternehmen
zu beteiligen.

Auch machen wir hier noch darauf aufmerksam,
dass dem Grossen Rat ein Vorschlag betreffend
Beteiligung des Kantons Bern an einer Aktiengesellschaft
zum Ankauf und Betrieb der Saline Schweizerhalle
vorliegt, dessen Annahme kaum zweifelhaft ist und
für die Staatskasse ebenfalls eine wesentliche
Ausgabe von rund 370,000 Fr. zur Folge haben wird.

Endlich weisen wir darauf hin, dass an den Staat
in absehbarer Zeit auch noch weitere Subventionsbegehren

gestellt werden, die zum Teil wenigstens
Berücksichtigung werden finden müssen (wir erwähnen
bloss die Erweiterung der Anstalt Heiligenschwendi,
eventuell ein ferneres Sanatorium, Anstalt für Schwachsinnige

des Oberlandes, Erweiterung der Irrenpflege,
Anstalt für Bösartige etc.).

Wenn der Staat in der Lage sein soll, allen diesen
Anforderungen zu genügen, so kommen wir dazu, auch
für die Staatskasse von dem zu kontrahierenden
Darlehn eine Summe von 10 Millionen Franken in
Anspruch nehmen zu müssen.

Soweit es die Zuwendungen von je 1.0 Millionen
Franken an die Hypothekarkasse und an die Kantonalbank

anbetrifft, tritt durch dieses Darlehn eine
Vermehrung der Staatsschulden eigentlich nicht ein,
indem diesem Teil des Darlehns produktive Werte
gegenüberstehen werden. Aber auch einem Teil der Mittel,
die für die Staatskasse selber bestimmt sind, werden
produktive Geldanlagen gegenüberstehen, so die
Beteiligung an den Bernischen Kraftwerken und an der
Saline Schweizerhalle. Die Verzinsung dieser Anlagen
erscheint als gesichert und sie werden darüber hinaus
voraussichtlich einen effektiven Gewinn abwerfen.

In Zusammenfassung des oben Angebrachten geben
wir der Ueberzeugung Ausdruck, dass die für die
Hypothekarkasse und die Kantonalbank in Aussicht
genommenen Zuschüsse von je 10 Millionen Franken
und die Vermehrung der Betriebsmittel der Staatskasse
um eine gleiche Summe für die Entwicklung jener
Anstalten und zur Bestreitung der bestehenden und
in nicht allzu ferner Aussicht stehenden Verpflichtungen.

der Staatskasse notwendig sind, und dass
unter den obwaltenden Umständen die Aufnahme eines
Anleihens im Betrage von 30 Millionen Franken
nicht zu umgehen, ist. Eine Verschiebung der An-
leihensoperation von längerer Dauer ist ohne
Schädigung der Interessen des Staates und seiner Anstalten
nicht möglich. Es ist daher angezeigt, das Anleihen
jetzt zu relativ recht günstigen Bedingungen zu kontrahieren,

sonst wäre man unter Umständen in kurzer
Zeit genötigt, unter weniger günstigen Verhältnissen
das Geld zu beschaffen; denn niemand kann voraussagen,

wie sich der europäische Geldmarkt in nächster
Zeit gestatten wird, und aufs Ungewisse abstellen,
hiesse eine zu grosse Verantwortung übernehmen.
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Durch das beantragte Anleihen und die vorgesehene
Verteilung desselben unter die Hypothekarkasse, die
Kantonalbank und die Staatskasse werden die beiden
Staatsanstalten in die Möglichkeit versetzt, ihre
Aufgaben nach allen Richtungen zu erfüllen und zwar
nicht nur in notdürftiger Weise, sondern so, dass sie
auch noch Mittel zur Verfügung haben, wenn aus irgend
einem Grunde eine Krisis unser Land heimsuchen
sollte. Die Staatskasse aber wird dadurch instand
gestellt, ihren schwebenden Verpflichtungen pünktlich
und ohne Inanspruchnahme der Kantonalbank
nachzukommen, und daneben bleibt ihr noch ein genügendes

Betriebskapital übrig.

Modalitäten. — Die auf dem Geldmarkte, namentlich

dem französischen, zurzeit bestehenden Konjunkturen

scheinen für die Kontrahierung eines Anleihens
günstig zu sein. Es sind uns denn auch aus französischen

Finanzkreisen vorteilhafte Offerten für den Ab-
schluss eines Anleihensvertrages gemacht worden, die
wir aber mangels Kompetenz nicht akzeptieren konnten.

Bekanntermassen muss ja die Aufnahme eines
Staatsanleihens vom Volke beschlossen werden. Die
französischen Finanzleute, die uns die erwähnten Offerten

gemacht haben, erklärten aber, speziell mit Rücksicht

auf die fortwährenden Wirren auf dem Balkan
und die dadurch bedingte Kriegsgefahr, sich nicht so
lange binden zu können, bis die Angelegenheit von
dem Grossen Rat behandelt und der Volksentscheid
gefallen sei.

Wir betrachten es daher als zweckmässig, dass vorerst

die grundsätzliche Frage, ob das Anleihen
aufgenommen werden solle oder nicht, in aller Form
durch Volksbeschluss entschieden werde, um dann
eventuell die günstige Konjunktur benutzen und im
geeigneten Zeitpunkt den Anleihensvertrag zum
Abschlüsse bringen zu können, unter Vorbehalt der
Ratifikation durch den Grossen Rat. Dadurch, dass dieser
Vertrag noch dem Grossen Rate zur Genehmigung zu
unterbreiten ist, sind unseres Erachtens alle wünschbaren

Garantien geschaffen, während andererseits die
Möglichkeit gegeben ist, den günstigsten Moment für
den Vertragsabschluss zu benutzen.

Als Typus ist ein 3y2% Anleihen in Aussicht
genommen, wofür bereits recht günstige Offerten in sicherer

Aussicht stehen. Die weitern Modalitäten können
natürlich heute noch nicht bestimmt werden, da auf

die Ausgestaltung derselben verschiedene, im
gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht mit Sicherheit
festzustellende Faktoren von Einfluss sein werden.

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen
empfehlen wir Ihnen den nachfolgenden Beschluss-Entvvurf
bestens zur Genehmigung.

Beschluss-Entwurf :

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

1. Der Grosse Rat wird ermächtigt, zum Zwecke
der Vermehrung der Betriebsmittel der Hypothekarkasse,

der Kantonalbank und der Staatskasse ein
Staatsanleihen im Betrage von 30 Millionen Franken
aufzunehmen und einen daherigen Vertrag endgültig zu
genehmigen.

2. Dieser Beschluss unterliegt der Volksabstimmung.

Bern, den 4. Mai 1909.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 6. Mai 1909.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Simonin,
der Staatsschreiber

Kistler.



JNs 18 — 285

Vortrag der Finanzdirektion
an den

Rogierungsrat zuhanden des Grossen Rates

betreffend

Beteiligung des Staates an einer Salinen-Aktiengesellschaft.

(April 1909.)

Die Kantone Basel-Stadt, Zürich, St. Gallen und Bern
haben von der Firma von Glenck, Kornmann & Cie.,
Eigentümerin der Saline Schweizerhalle, zuhanden
einer zu gründenden Aktiengesellschaft und unter
Vorbehalt der Genehmigung der bezüglichen Verträge
durch die kompetenten Staatsbehörden die genannte
Saline Schweizerhalle mit allen Zubehörden
eigentümlich erworben.

Vor dem Abschluss der heute vorliegenden Verträge
sind von den Vertretern der vier genannten Kantone
einlässliche Gutachten eingeholt worden: so ein
technisches Gutachten, nach welchem die Salzlager der
Saline Schweizerhalle eine Jahresproduktion von
mindestens 300,000 q auf wenigstens 186 Jahre gestatten;
ferner eine kommerzielle Expertise, nach welcher die
sämtlichen amortisabeln Aktiven bis zum Jahre 1940
vollständig amortisiert werden können und überdies
noch eine Dividende von über 10 °/0 zu erwarten ist.
Endlich wurden auch über die Wertung der gekauften
Grundstücke, die Schätzung des Geleiseanschlusses
und diejenige der übernommenen Gebäulichkeiten die
Berichte von Sachverständigen eingeholt, welche
Berichte sich über den jeweiligen Gegenstand gründlich
und vorteilhaft aussprechen.

Der Inhalt der abgeschlossenen Verträge ist kurz '

folgender :

Durch den ersten Vertrag, abgeschlossen mit der
Firma von Glenck, Kornrnann & Cie., werden den vier
Kantonen zuhanden der zu gründenden Aktiengesellschaft

zu Eigentum übertragen : Konzession und Eigentum

am Salzlager, sämtliche im Kanton Baselland auf
den Namen der genannten Firma eingetragenen Grundstücke

mit darauf erstellten Gebäulichkeiten, der Nor-
malgeleiseanschluss, die Kleinbahn in der Saline mit
zugehörigem Material und Drehscheiben, die sämtlichen

zur Installation der Saline gehörenden Maschinen
und Mobilien nach Inventar, sämtliche vorhandenen

Beilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1909.

Vorräte an Kohlen, Säcken, Sackstoff, Salz, Bau- und
andern Materialien etc. Der Kaufpreis ist festgesetzt
auf 3,603,856 Fr., wovon in Abzug kommen für zu
übernehmende Passiven 853,856 Fr., so dass also der
Nettokaufpreis 2,750,000 Fr. beträgt. Ilievon werden
1,250,000 Fr. in 4V2 °/0 Obligationen beschafft, das
heisst diese Obligationen, die bis 1940 unkündbar
sind, werden der verkäuferschen Firma an Zahlungsstatt

gegeben. Der Rest des Kaufpreises — 1,500,000
Fr. — wird durch Ausgabe von Aktien aufgebracht und
also der Firma von Glenk, Kornmann & Cie. in bar
ausbezahlt. Nutzen und Schaden dieses Vertrages sind
auf 1. Januar 1909 festgesetzt.

Der zweite Vertrag wurde zwischen den Vertretern
der vier Kantone abgeschlossen, und es verpflichten
sich darin diese Kantone zur Uebernahme von Aktien
der zu gründenden Aktiengesellschaft für zusammen
1,000,000 Fr. und zwar im Verhältnis des Salzkonsums
der vier Kantone im Jahre 1907. Das Betreffnis des
Kantons Bern an dieser Aktienbeteiligung ist deinge-
mäss auf 370,000 Fr. 370 Aktien à 1.000 Fr.
festgesetzt. Im weitern verpflichten sich die Kantone —
natürlich unter Vorbehalt der bestehenden
Salzlieferungsverträge — ihren Bedarf an Speise-, Industrie-,
Vieh- und Gewerbesalz und Sohle in Zukunft
ausschliesslich bei der zu gründenden Aktiengesellschaft
zu decken.

Im dritten Vertrag, abgeschlossen zwischen den
Vertretern der vier Kantone und Herrn Hugo von
Glenck, eintem Teilhaber der Firma von Glenck,
Kornmann & Cie., verpflichtet sich Herr von Glenck, sich
mit. einer Summe von 500,000 Fr. in Aktien an der
mehrerwähnten Aktiengesellschaft zu beteiligen, wobei

den Kantonen auf der Hälfte dieser Aktien ein
Kaufsrecht al pari und auf der andern Hälfte ein
Vorkaufsrecht. eingeräumt wird. Endlich wird Herr von
Glenck als Delegierter des Verwaltungsrates angestellt

72*
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und ihm die Geschäftsführung übertragen. Es wird
also für die nächsten Jahre zum wenigsten ein
gewiegter Fachmann, der an dem Geschäfte seihst ganz
bedeutend interessiert ist, für die oberste Leitung der
Saline gewonnen.

Schliesslich liegt noch ein Statutenentwurf vor, als
Antrag an die konstituierende Generalversammlung der
Aktionäre. Entsprechend den Bestimmungen der
obenerwähnten Verträge wird darin das Aktienkapital auf
1,500,000 Fr. und das Obligationenkapital auf 1,250,000
Fr. festgesetzt.

Bezüglich der weitern Bestimmungen all dieser
Verträge verweisen wir auf die bei den Akten liegenden
Abschriften derselben.

Wir beantragen Ihnen hiermit, diesen Verträgen
die Genehmigung zu erteilen gemäss folgendem

Beschluss-Entwurf :

Salzwesen ; Beteiligung des Staates an einer
Aktiengesellschaft, Vertragsgenehmigung.

Der Grosse Rat des Kantons Bern, auf den Antrag
des Regierungsrates,

beschliesst:

Folgenden von der Finanzdirektion namens des
Staates Bern abgeschlossenen Verträgen wird die
Genehmigung erteilt:

1. Vertrag zwischen den Teilhabern und den Erben
eines verstorbenen Teilhabers der Kollektivgesellschaft
Saline Schweizerhalle von Glenck, Kornmann & Cie.
mit Sitz in Schweizerhalle bei Prattelen einerseits und
den Kantonen Basel-Stadt, Bern, Zürich und St. Gallen
andererseits, vom 24. Februar 1909; Netto-Kaufpreis
2,750,000 Fr.

2. Vertrag zwischen den Kantonen Basel-Stadt, Bern,
Zürich und St. Gallen, vom nämlichen Tage, betreffend
die Gründung einer Aktiengesellschaft zum Zwecke der
käuflichen Uebernahme der Saline Schweizerhalle und
Ausbeutung ihres Salzlagers.

3. Vertrag zwischen den genannten Kantonen einerseits

und Hugo von Glenck in Basel andererseits,
v.om gleichen Tage, betreffend die nämliche Gesell-
schaftsgründung.

4. Den zwischen den letztgenannten Vertragskontrahenten
für die zu gründende Aktiengesellschaft als

Antrag an die konstituierende Generalversammlung
vereinbarten Statuten, gegenseitig unterzeichnet ar
eben dem genannten Tage.

Bern, den 15. April 1909.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 21. April 1909.

Im Namen des Regierungsrates
der Präsident

Simonin,
der Staatsschreiber

Kistler.



Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat

vom 25. Februar 1909.

(Art. 1—16 und 18-30.)

Gesetz
über

die direkten Staats- und Gemeindesteuern,

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Art. 92 der Staatsverfassung,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

A. Staatssteuern.

I. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Die direkten Staatssteuern bestehen aus Steuerarten,
der Vermögenssteuer und der Einkommenssteuer.

Art. 2. Die Festsetzung der beiden Steuerarten hat Verhältnis der
stets gemeinsam und in der Weise zu erfolgen, dass beiden Steuerfür

jede von ihnen die gleiche Anzahl von Einheitsan- un<1r

Sätzen zur Anwendung kommt.
Die Steueranlage wird alljährlich durch den Grossen

Rat bei der Aufstellung des Voranschlages vorgenommen
(Art. 26, Ziffer 8, der Staatsverfassung).

Jede Erhöhung der direkten Staatssteuern über den
zweifachen Betrag des Einheitsansatzes unterliegt der
Volksabstimmung. Steuererhöhungen über diesen
Betrag können jeweilen nur für eine zum voraus
bestimmte Zeitdauer beschlossen werden (Art. 6, Ziffer
6, der Staatsverfassung).

Vorbehalten bleibt die Kompetenz des Grossen Rates

zur Erhebung einer besondern Armensteuer bis
zu einem Vierteil der direkten Staatssteuer (Art. 91 der
Staatsverfassung).

II. Die Vermögenssteuer.

Art. 3. Die Vermögenssteuer wird erhoben Steuerobjekt.

1. von dem im Kanton gelegenen Grundeigentum
(Gebäude, Grund und Boden);



2. von den im Kanton nutzbar gemachten Wasserkräften

;
3. von den auf steuerpflichtigem Grundeigentum

pfandversicherten verzinslichen Kapitalien und
Renten.

Art. 4. Nicht Gegenstand der Vermögenssteuer sind
1. die öffentlichen Gewässer;
2. die öffentlichen Strassen, Wege, Brücken und

Plätze ;
3. Liegenschaften, welche keinerlei Nutzbarmachung

unterliegen und weder einen Ertrag, noch einen
Verkehrswert aufweisen.

Art. 5. Die Vermögenssteuer hat zu entrichten,
1. wer Grundeigentum im Kanton hat;
2. jeder Eigentümer, Konzessionär oder Inhaber von

im Kanton Bern nutzbar gemachten Wasserkräften;
3. jeder Inhaber steuerpflichtiger Kapitalien, sofern

er seinen Wohnsitz oder Geschäftssitz im Kanton
Bern hat.

Für das der Ehefrau gehörende Vermögen ist, sofern
zwischen den Eheleuten nicht Gütertrennung besteht,
der Ehemann steuerpflichtig.

Ausnahmen Art. 6. Von der Pflicht zur Entrichtung der Ver-
subjekfyen mögenss teuer sind befreit

Steuerpflicht. 1. die Eidgenossenschaft und die exterritorialen Per¬

sonen nach Massgabe der Bundesgesetzgebung;
2. der Staat und die Gemeinden für dasjenige

Vermögen, welches den gesetzlich umschriebenen
Staats- und Gemeindezwecken zu dienen hat;

3. die Hypothekarkasse für ihre unterpfändlich
angelegten Kapitalien;

4. Korporationen, Vereine und Stiftungen, welche in
gemeinnütziger Weise Staat oder Gemeinde in
der Ausübung ihrer öffentlichen Aufgaben
unterstützen, für dasjenige Grundeigentum, welches
ausschliesslich diesen Zwecken dient.

Grundlage der Art. 7. Für die Veranlagung der Vermögenssteuer
Veranlagung, ist bei Grundeigentum und Wasserkräften die Grund-

steuerschatzung, bei Kapitalien der durch den Schuldtitel

ausgewiesene Betrag massgebend.
Für die Veranlagung grundpfändlich versicherter

Renten sind die nötigen Vorschriften durch Dekret des
Grossen Rates aufzustellen.

Schulden- Art. 8. Von der Grundsteuerschatzung des Steuerabzug.

pflichtigen Grundeigentums kann der Betrag der auf
das letztere grundpfändlich versicherten Kapitalien und
Renten, welche der Grundeigentümer selber zu
verzinsen, beziehungsweise zu bezahlen hat, abgezogen
werden, sofern von diesem Betrag im Kanton die
Vermögenssteuer bezahlt wird. Diesen Aufhaftungen sind
die grundpfändlich versicherten Kapitalforderungen der
Hypothekarkasse gleichgestellt.

Ort der Ver- Art. 9. Die Veranlagung findet für Grundeigentum
anlagung. jn derjenigen Gemeinde statt, in welcher dasselbe ge¬

legen ist, für grundversicherte Kapitalien und Renten
am Wohnort, beziehungsweise am Sitze des
Gläubigers oder des Berechtigten.

Ausnahmen
von der

objektiven
8teuerpflicht.

Steuersubjekt.



Die nutzbar gemachten Wasserkräfte werden
verhältnismässig in allen denjenigen Gemeinden
eingeschätzt, auf welche sich die betreffende Wasserwerkanlage

erstreckt. Ein Dekret des Grossen Rates wird
hierüber die nötigen Vorschriften aufstellen.

Art. 10. Die Anlage und Führung der Grundsteuer- Register,
register, Schuldenabzugsregister und Kapitalsteuerregister

liegt dem Einwohnergemeinderat ob.
Ein Dekret des Grossen Rates wird hierüber die

nötigen Ausführungsvorschriften aufstellen.

Art. 11. Die Grundsteuerschatzung ist nach dem Grundsteuerwahren

Wert des Grundeigentums und der Wasser- Schätzung:

kräfte unter Berücksichtigung aller massgebenden Fak- «• Grundsatz,

toren festzusetzen und es sollen dabei die einzelnen
Gemeinden und Landesgegenden in bezug auf die
Schätzung möglichst gleichmässig behandelt werden.

Speziell für die Gebäude soll die Schätzung,
abgesehen von dem W erte des Grund und Bodens, auf
welchem sie stehen, in der Regel dem Brandversicherungswert

gleichkommen. Dabei ist jedoch einem durch
besondere Verhältnisse bewirkten Mehr- oder Minderwert
im einzelnen Falle angemessen Rechnung zu tragen.

Gebäude und Gebäudeteile, welche ausschliesslich
landwirtschaftlichen Zwecken dienen, sind nur für die
Hälfte ihres Schatzungswertes versteuerbar.

Bei nutzbar gemachten Wasserkräften hat die
Schätzung nach den jeweilen in der Technik geltenden

Einheiten unter Zugrundelegung fester Ansätze pro
Einheit zu erfolgen.

Art. 12. Die einmal festgesetzten Grundsteuer- b.

Einschatzungen gelten auf unbestimmte Zeit. Eine Haupt- schatzungs-

revision derselben wird jeweilen durch Dekret des verfahren-

Grossen Rates angeordnet, welches, unter Berücksichtigung

der nachfolgenden Grundsätze, auch das Ein-
schatzungsverfahren zu regeln hat.

Bei der Hauptrevision sind durch eine kantonale
Schatzungskommission für jede Gemeinde die Grundlagen

der vorzunehmenden Abänderungen festzustellen,

wobei sowohl die Ansichtsäusserung des
betreffenden Einwohnergemeinderates als auch diejenige der
kantonalen Steuerverwaltung einzuholen ist. Die
Einschätzung der einzelnen Objekte geschieht in der
Gemeinde selbst durch die Gemeindesteuerkommission.
(Art. 41.)

Die bei der Hauptrevision festgestellten Schätzungen

werden von der Gemeindesteuerkommission
alljährlich durch Nachtragung veränderter tatsächlicher
Verhältnisse (Handänderungen, Neubau, Umbau und
Entfernung von Gebäuden, Veränderungen im
Brandversicherungswert und in der Kulturart des Landes
etc.) berichtigt.

Art. 13. Gegenüber den Verfügungen der kanlo- c. Rekurs,
nalen Schatzungskommission anlässlich der
Hauptrevision steht sowohl dem Einwohnergemeinderat der
betreffenden Gemeinde, als auch der kantonalen
Steuerverwaltung der Rekurs an den Regierungsrat nach
einem durch das Revisionsdekret zu regelnden
Verfahren zu.

Gegen eine von der Gemeindesteuerkommission
anlässlich der Hauptrevision oder der jährlichen
Berichtigung vorgenommene Einschätzungshandlung kön-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.



nen sowohl der Steuerpflichtige, als auch der betreffende

Einwohnergemeinderat und der Vertreter des
Staates an die kantonale Steuerrekurskommission (Art.
43) rekurrieren, welche im Falle einer Hauptrevision
angemessen zu verstärken ist. Art. 27 und 28 des
Gesetzes sind analog anwendbar.

Kapitalsteuer Art. 14. Jeder Steuerpflichtige hat alljährlich binnen
"'"ab«"«-" ^er festgesetzten Frist dem Einwohnergemeinderat ein
erklärungen. genaues Verzeichnis seiner steuerpflichtigen Kapitalien

und Renten, beziehungsweise der in ihrem Bestände
eingetretenen Veränderungen einzureichen.

Während der gleichen Frist haben auch diejenigen
Grundeigentümer, welche vom Rechte des Schuldenabzugs

Gebrauch machen wollen, ein Verzeichnis der
auf ihrem Grundeigentum pfandversicherten Kapitalien

und Renten (Art. 8), beziehungsweise der im
Bestände derselben eingetretenen Veränderungen
einzureichen.

Ein Grundsteuerpflichtiger, welcher die Eingabe zur
vorgeschriebenen Zeit unterlässt, verzichtet dadurch
auf den Abzug seiner Grund pfandschulden für das
betreffende Sbeuerjahr.

An Hand der in Absatz 1 und 2 genannten
Verzeichnisse werden die Kapital- und Schuldenabzugsregister

angelegt (Art. 10).
Die Richtigkeit dieser Verzeichnisse unterliegt der

Prüfung durch die kantonale Steuerverwaltung. Der
Steuerpflichtige ist gehalten, auf Verlangen der
Behörden die nötigen Auskünfte zu erteilen. Vorbehalten
bleiben Art. 36 und 39.

Zeitpunkt der Art. 15. Der Zeitpunkt und die Art und Weise der
Register- Berichtigung der Register, sowie die Einschätzungseric

igung. un(j Ref-ursfristen werden jährlich durch Verordnung
des Regierungsrates festgesetzt und publiziert.

III. Die Einkommenssteuer.

Steuer- Art. 16. Einkommenssleuerpflichtig sind
subjekt. r die jm Kanton niedergelassenen physischen und

juristischen Personen, Personengesamtheiten und
Stiftungen irgend welcher Art;

2. Personen, welche sich, ohne Ausweispapiere zu de¬

ponieren, oder sonstwie Niederlassung zu erwerben,

über 30 Tage im Jahr auf eigenem Grundbesitz

im Kanton aufhalten;
3. ohne Rücksicht auf die unter Ziffer 1 und 2

angeführten Bestimmungen, alle Personen, welche
sich im Kanton aufhalten, sofern ihr Aufenthalt
ununterbrochen wenigstens sechs Monate dauert;

4. Personen, die im Kanton eine Beamtung oder öf¬
fentliche Anstellung bekleiden, oder aber beruflich,

gewerblich, industriell oder kommerziell in
irgend einer Weise tätig sind, oder sonstwie
Einkommen besitzen, mit Einschluss der juristischen
Personen und Personengesamtheiten, innerhalb
der durch die bundesrechtlichen Normen über
das Verbot der Doppelbesteuerung gezogenen
Grenzen.

Für das Einkommen der Ehefrau ist, sofern
zwischen den Eheleuten nicht Gütertrennung besteht, der
Ehemann sleuerpflichtig.



Art. 18. Zum Zwecke der Besteuerung wird das Steuerobjekt.
Einkommen in zwei Klassen eingeteilt.

In die erste Klasse gehört
«.jedes Erwerbseinkommen aus Beamtung, Anstellung,

Dienstverhältnis, wissenschaftlichem oder
künstlerischem Beruf, Handwerk, Gewerbe, Handel,

Industrie und dergleichen;
b. Spekulationsgewinne jeder Art und in jeder Form;
c. das Einkommen aus Pensionen aller Art, Witwen-

und Waisenversorgungen, sowie aus
Haftpflichtentschädigungen in Rentenform.

In die zweite Klasse gehört
a. das Einkommen aus Kapitalien irgendwelcher Art

(Obligationen, Schuldverschreibungen, Depositen,
Aktien, Anteile an Genossenschaften und dergleichen.)

;

b. das Einkommen aus Leibrenten, soweit sie nicht
in der ersten Klasse zu versteuern sind, sowie aus
Schieissnutzungen, sofern nicht der
Nutzungsberechtigte zur Tragung der Vermögenssteuer für
den Nutzungsgegenstand gesetzlich verpflichtet ist.

Zum steuerpflichtigen Einkommen gehören ausser
dem Geldeinkommen auch Naturalbezüge und
Nutzungsrechte jeder Art.

Jede Doppelbesteuerung ist untersagt.

Art. 19. Von der Einkommenssteuer ist ausgenom- Ausnahmen

men oFektfven
1. das Einkommen aus Vermögen (Grundeigentum, gtciiorpflieht,

Kapitalien und Renten), von welchem im Kanton
die Vermögenssteuer entrichtet wird, sowie aus
Aktien und Anteilen von Aktiengesellschaften und
Genossenschaften, welche im Kanton die
Einkommenssteuer entrichten ;

2. vom Einkommen erster Klasse physischer Personen
ein Betrag von 800 Fr., wozu der Steuerpflichtige
für seine Ehefrau, für jedes seiner Kinder unter
18 Jahren, sowie für jede vermögenslose,
erwerbsunfähige Person, für deren Unterhalt er allein
aufkommt, einen Betrag von 100 Fr., niemals aber
mehr als insgesamt 500 Fr. hinzurechnen darf;

3. vom Einkommen zweiter Klasse ein Betrag von
100 Fr.

Besitzen in einer Familie Mann und Frau eigenes
Einkommen, so dürfen die unter Ziffer 2 und 3 genannten

Abzüge nur einmal gemacht werden, und zwar ohne
Rücksicht darauf, ob der Ehemann gemäss Art. 16 für
das Einkommen der Ehefrau steuerpflichtig ist oder
nicht.

Art. 20. Für die Veranlagung der Einkommens- Grundlagen
Steuer ist das wirkliche Einkommen des Steuerpflich- der Ver-

tigen in dem der Einschätzung vorangehenden Ka- anlagung-

lenderjahre, beziehungsweise Geschäftsjahr massgebend.

Kann aus irgend einem Grunde auf das der
Einschätzung vorangehende Kalenderjahr, beziehungsweise

Geschäftsjahr nicht abgestellt werden, so findet
die Veranlagung nach dem im Steuerjahre selbst
voraussichtlich zu erwartenden Einkommen statt.

Art. 21. Als steuerpflichtiges Einkommen erster Berechnung

Klasse gilt, unter Vorbehalt von Art. 19, das reine Ein- d®s.

kommen. Zur Ermittlung des reinen Einkommens dür- Einkommens :

fen vom rohen abgezogen werden «.Einkommen
1. die Gewinnungskosten, wozu jedoch nur die durch i, Klasse,

die Erwerbstätigkeit selber verursachten Ausla-



gen, wie Geschäftsunkosten, Löhne, Mietzinse,
Verzinsung fremder Kapitalien unter Ausschluss der
Kommanditen, ferner Patentgebühren und
dergleichen, gerechnet werden dürfen;

2. 4% des im Geschäftsbetriebe angelegten eigenen
Vermögens, soweit hievon die Vermögenssteuer
entrichtet wird;

3. eine Abschreibung auf Warenlagern, Rohvorräten,
Maschinen, Werkzeugen und Geschäftsmobiliar,
oder entsprechende Einlagen in einen Erneuerungsfonds,

welche jedoch auf keinen Fall den Betrag
der wirklich eingetretenen Wertverminderung
übersteigen darf;

4. Abschreibungen auf Wasserwerkanlagen, sowie
entsprechende Einlagen in einen Erneuerungsfonds,

ferner Abschreibungen auf Fabrikgebäuden
mit besondern Verhältnissen;

5. die Geschäftsverluste des für die Veranlagung
massgebenden Geschäftsjahres ;

6. Beiträge an Kranken-, Unfalls-, Invaliditäts-,
Alters- und Lebensversicherungen, sowie an Witwen-,
Waisen- und Pensionskassen, jedoch im Maximum
100 Fr.;

7. Verwandtenbeiträge im Sinne der Armengesetz
gebung;

8. 10 °/0 der ausgewiesenen Barbesoldung fixbesoldeter

Beamter, Angestellter und Bediensteter.
Ein Dekret des Grossen Rates wird für die

Ausführung der in Ziffer 1—8 enthaltenen Grundsätze die
nötigen Vorschriften aufstellen.

b. Erwerbs- Art. 22. Bei der Feststellung des reinen Einkom-
de^A^eîTe mens erster Klasse von Aktiengesellschaften, Genossen-
sellschafterf" Schäften und ähnlich organisierten Personenverbünden
Genossen-' ist mitzuzählen alles was sie in irgend einer Form

schatten etc. und unter irgend einem Titel an ihre Mitglieder ver¬
teilen oder denselben zuwenden (Dividenden, Gewinnanteile,

Rabatte, Prämienermässigungen und dergleichen),

sowie alle Einlagen in irgendwelche eigenen
Fonds (Reservefonds, Amortisationsfonds und
dergleichen), mit Ausnahme von Art. 21, Ziffer 3 und der
Einlagen in den Erneuerungsfonds bei Eisenbahnunternehmungen.

Die nötigen Ausführungsvorschriften hierüber werden

durch ein Dekret des Grossen Rates aufgestellt.

c. Einkommen Art. 23. Das reine Einkommen zweiter Klasse wird
II. Klasse, nach dem tatsächlichen Ertrag der in Betracht kom¬

menden Renten, Schieissnutzungen Und Kapitalanlagen
berechnet.

Ort der Ver- Art. 24. Die Veranlagung der Einkommenssteuer
anlfteucr-imd findet in derjenigen Einwohnergemeinde statt, in wel-

register. c^er der Steuerpflichtige seinen Wohnort, beziehungsweise

seinen Geschäftssitz hat.
Die Anlage und Führung der Einkommenssteuer-

register liegt, dem Einwohnergemeinderat ob.
Ein Dekret des Grossen Rates wird die nötigen

Vorschriften hierüber aufstellen.

Ein- Art. 25. Jeder Steuerpflichtige hat alljährlich binnen
Terfftoeiv e*ner durch Verordnung des Regi-erungsrates festzu-

a Selbstein
se^zenden und öffentlich bekannt zu machenden Frist

Schätzung." von vierzehn Tagen dem Einwohnergemeinderat eine
Selbstschatzungserklärung einzureichen, worin er sein



steuerpflichtiges Einkommen genau angibt. Es wird
ihm zu diesem Zwecke ein amtliches Formular
zugestellt.

Reicht der Steuerpflichtige innerhalb der gesetzten
Frist eine Selbstschatzungserklärung nicht ein, so
verwirkt er dadurch das Recht, gegen eine amtliche
Einschätzung seines Einkommens Einsprache zu erheben.

Die Uebergehung bei der Zustellung der amtlichen
Formulare entbindet nicht von der Steuerpflicht.

Art. 26. Die eingegangenen Selbstschatzungserklä- b- Amtliche

rungen werden durch den Einwohnergemeinderat, be- Einschätzung,

ziehungsweise eine nach Vorschrift des Gemeinderegle-
mentes zu wählende Kommission begutachtet (Art. 40).
Diese Begutachtung hat sich auch auf die Taxation
solcher Steuerpflichtiger zu beziehen, welche eine
Selbsteinschätzung nicht vorgenommen haben.

Nach der Begutachtung werden die Selbstschat-
zungserklärungen und Steuerregister der Bezirkssteuerkommission

(Art. 42) überwiesen. Dieselbe hat die
Aufgabe, alle nicht auf den Steuerregistern stehenden
Steuerpflichtigen aufzutragen, die von ihr beanstandeten
Selbstschatzungen abzuändern und endlich alle Steuerpflichtigen,

von welchen aus irgend einem Grunde eine
Selbstschatzungserklärung nicht vorliegt, von Amtes
wegen einzuschätzen.

Den Verhandlungen der Bezirkssteuerkommission
wohnen ein Vertreter jedes Einwohnergemeinderates
im betreffenden Bezirk, sowie ein Abgeordneter der
kantonalen Steuerverwaltung mit beratender Stimme
bei. Die Vertreter der Einwohnergemeinderäte nehmen
nur an den die Steuerei ischätzungen in ihrer Gemeinde
betreffenden Beratungen teil.

Die Bezirkssteuerkommission ist befugt, von jedem
Steuerpflichtigen die ihr notwendig scheinenden mündlichen

oder schriftlichen Angaben über seine
Einkommensverhältnisse zu verlangen.

Im übrigen werden die nötigen Vorschriften über
das gesamte Einschätzungsverfahren durch Dekret des
Grossen Rates aufgestellt.

Art. 27. Von jeder Abänderung einer Selbsteinschätz- Rekursver-

ung, sowie von jeder amtlichen Einschätzung hat die fahren.

Bezirkssteuerkommission den betreffenden Steuerpflichtigen
durch eingeschriebenen Brief unter summarischer

Angabe der Abänderungsgründe und unter
Mitteilung der Rekursfrist in Kenntnis zu setzen, und es
kann derselbe unter Vorbehalt des Art. 25, Abs. 2,

gegen ihre Verfügung binnen vierzehn Tagen seit Empfang

der Anzeige bei der kantonalen Rekurskommission

(Art. 43) Einsprache erheben. Eine Einsprache
muss schriftlich abgefasst, begründet, gestempelt und
mit den nötigen Belegen versehen sein.

Das gleiche Einspruchsrecht, wie dem Steuerpflichtigen
selbst, steht auch dem Einwohnergemeinderate

und der kantonalen Steuerverwaltung zu. Dasselbe ist
binnen 8 Wochen seit der Zustellung eines Auszuges
aus dem Protokoll der Bezirkssteuerkommission durch
schriftliche Anzeige geltend zu machen. Von einer
solchen Einsprache ist dem Steuerpflichtigen Kenntnis

zu geben, und er hat, falls es sich um Bestreitung
seiner Selbsteinschätzung handelt, die Begründetheit
der letztern darzutun. In jedem Falle aber ist er
verpflichtet, der Rekurskommission die von ihr verlangten

mündlichen oder schriftlichen Angaben über seine
Einkommensverhältnisse zu machen. Dem Steuer-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.



Pflichtigen, gegen dessen Einschätzung der
Einwohnergemeinderat oder die kantonale Steuerverwaltung einen
Rekurs erhoben hat, steht das Recht des Anschlusses
an den Rekurs zu.

Das Rekursverfahren wird durch Dekret des Grossen

Rates geregelt.

Beschwerde. Art. 28. Gegen den Entscheid der kantonalen Re¬

kurskommission kann von den Einspruchsberechtigten
beim Verwaltungsgericht Beschwerde geführt werden,

sofern eine durch diesen Entscheid erfolgte
Verletzung bestimmter Vorschriften des Steuergesetzes
oder der zugehörigen Dekrete und Verordnungen
behauptet wird.

Erklärt das Verwaltungsgericht die Beschwerde als
begründet, so trifft es zugleich auch an Stelle der
Rekurskommission den Entscheid über die betreffende
Steuereinsprache.

IV. Der Steuerbezug.

Steuerfuss Art. 29. Die Vermögens- und Einkommenssteuern
und Steuer- wer(]en auf der Grundlage von Einheitsansätzen be-

an age"
zogen. (Einfache Steuer.)

Der Einheitsansatz der Vermögenssteuer beträgt
einen Franken von tausend Franken Vermögen.

Der Einheitsansatz der Einkommenssteuer beträgt
für die erste Klasse 1 Fr. 50 von hundert Franken

Einkommen ;

für die zweite Klasse 2 Fr. 50 von hundert Franken
Einkommen.

Die jährliche Steueranlage stellt fest, welches
vielfache des Einheitsansatzes zu beziehen ist. (Gesamtsteuer.)

Art. 30. Uebersteigt der Betrag der einfachen Steuer
eines Steuerpflichtigen (Vermögens- und Einkommenssteuer

zusammengezählt) 50 Fr., so ist ein
Steuerzuschlag zu entrichten. Derselbe wächst im Verhältnis

zur Höhe der einfachen Steuer und wird in
Prozenten der nach der jeweiligen Steueranlage vom
Steuerpflichtigen geschuldeten Gesamtsteuer berechnet.

Der Steuerzuschlag beträgt:
Fr. Fr.

3 % bei einer einfach. Steuer über 50 aber nicht über 100
6% »

9% »

12% »

15% »

18% »
21 o/o »

24% »
27 o/o »
30 o/0 »

» 100
» 200
» 300
» 400
» 500
» 600
» 700
» 800
» 900.

200
300
400
500
600
700
800
900

Die Steuerzuschläge stellen keine Erhöhung der
Einheitsansätze dar. Für die Berechnung der Armensteuer

fallen dieselben nicht in Betracht.
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Entwurf des Regierungsrates
vom 26. Juni 1907/14. November 1908.

Abänderungsanträge der Grossratskommission

vom 5. November 1908.

Art. 17. Von der Pflicht zur Entrichtung der Ein- Ausnahmen
kommenssteuer sind befreit V!11, der

H T r.1 -I A subjektiven
1. der Staat und seme Anstalten; Steuerpflicht.
2. die Gemeinden für das Einkommen aus gewerblichen

Betrieben, soweit dieselben zur Erfüllung
öffentlicher Aufgaben bestimmt sind, sowie für
die Erträgnisse von Kapitalien, welche ihrer
Zweckbestimmung nach zur Erfüllung gesetzlich
vorgeschriebener Aufgaben der Gemeinde zu
verwenden sind;

3. die Eidgenossenschaft und die exterritorialen
Personen, nach Massgabe der Bundesgesetzgebung.

Art. 31. Die Staatssteuern werden in zwei jähr- Steuereinzug.
liehen Raten durch den Einwohnergemeinderat
einkassiert.

Der Bezug findet auf Grundlage der von der
Gemeindegrundsteuerkommission, beziehungsweise der
Bezirkssteuerkommission festgesetzten Einschätzung
statt. Die nicht durch Rekurs bestrittenen, also
anerkannten Steuerbeträge sind sofort nach eingetretener
Rechtskraft des Steuerregisters zahlfällig.

Für den jährlichen Steuerbezug erhalten die
Gemeinden eine Entschädigung von 2ö/0 der
Vermögenssteuerbeträge und 3 % der Einkommenssteuerbeträge,
welche innerhalb der vorgeschriebenen Bezugsfrist dem
Staate abgeliefert werden.

Das Bezugsverfahren wird durch ein Dekret des
Grossen Rates geregelt werden.

Art. 32. Die nach den definitiven Beschlüssen der zu- Vollziehbar-

ständigen Einschätzungsbehörden festgestellten Steuer- keit der

register stehen hinsichtlich der Vollstreckung einem forcjerungeu
gerichtlichen Urteil im Sinne des Art. 80 des
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs gleich.

Für die Vermögenssteuer aus Grundeigentum be- Steuerpfand-
steht an letzterem ein Pfandrecht des Staates, welches recht,

für zwei ausstehende Jahresquoten allen übrigen
Grundpfandrechten vorgeht.

Art. 33. Die Steuerforderungen brauchen in amt- Aufnahme in
liehen Güterverzeichnissen oder in öffentlichen Inven- amtlichen
taren nicht eingegeben zu werden. Sie sollen jedoch zejchnlssen

vom Amtsschreiber durch Anfrage bei der zuständigen
Behörde festgestellt und von Amtes wegen im
Güterverzeichnis aufgenommen werden.

Art. 34. Wenn, abgesehen von den Fällen der steuerver-
Steuerverschlagnis, ein Steuerpflichtiger für ein be- jährung:
stimmtes Steuerjahr nicht eingeschätzt wurde, so kann a. Verjährung
die Einschätzung noch während drei Jahren auf An- d®rnFest"

trag des zuständigen Einwohnergemeinderates oder b 6 ung'

der kantonalen Steuerverwaltung im ordentlichen
Verfahren nachgeholt werden. Nach Ablauf dieser Frist
ist eine Einschätzung für das betreffende Steuerjahr
nicht mehr zulässig.

Auslassungen und offenbare Irrtümer in den
Grundsteuerschatzungen können nach vorheriger Vernehm-



lassurig der Beteiligten auf Anordnung der
Finanzdirektion jederzeit ergänzt, beziehungsweise berichtigt

werden.
b. Bezugsver- Eine rechtskräftig festgestellte Steuer verjährt bin-

jiihrung. nen fQrlf Jahren vom Tage der amtlichen Mitteilung
an den Steuerpflichtigen an gerechnet. Die Art. 146
ff. des Obligationenrechtes finden analoge Anwendung.

Steuerrück- Art. 35. Der Steuerpflichtige kann einen von ihm
fordernng. bezahlten Steuerbetrag zurückfordern,

1. wenn er irrtümlicherweise eine ganz oder teil¬
weise nicht geschuldete Steuer bezahlte;

2. im Falle des Art. 86 des Bundesgesetzes über
Schuldbetreibung und Konkurs.

Weigern sich die Staatsbehörden (Finanzdirektion
oder Regierungsrat) auf gestelltes Gesuch hin, den
geforderten Betrag freiwillig zurückzuerstatten, so hat
der Steuerpflichtige seinen Anspruch durch
Administrativklage vor dem Verwaltungsgericht geltend zu
machen.

V. Nachsteuer und Steuerbussen.

Steuervcr- Art. 36. Eine Steuerverschlagnis begeht,
schlagms : j wer seine vermögenssteuerpflichtigen Kapitalien

a. Grundsatz. UI1(1 Renten nicht oder nicht vollständig angibt;
2. wer beim Schuldenabzuge zum Nachteil des Staates

unrichtige Angaben macht;
3. wer im Falle einer Selbsteinschätzimg oder bei

der Einvernahme durch eine Einschätzungs- oder
Rekursbehörde sein steuerpflichtiges Einkommen
nicht oder nicht vollständig angibt.

Wird durch eine dieser Handlungen dem Staate die
nach den Vorschriften dieses Gesetzes geschuldete
Steuer ganz oder teilweise entzogen, so ist im
Entdeckungsfalle eine Nachsteuer im zweifachen Betrage
der entzogenen Steuer zu bezahlen.

Die Nachsteuerforderung verjährt binnen 20 Jahren.
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Ende desjenigen
Kalenderjahres, für welches die entzogene Steuer
geschuldet wurde. Sie wird durch jede Einforderungs-
handlung der zuständigen Staats- oder Gemeindebehörde

unterbrochen.

b. Haftung Art. 37. Wird eine Steuerverschlagnis erst nach
der Erben. (jem Tode des Steuerpflichtigen entdeckt, so haften

seine Erben solidarisch für die geschuldete Nachsteuer
bis zum Belaufe der Verlassenschaft. In den Fällen,
wo für den beklagten Erben erhebliche Schwierigkeiten

bestehen, sein Regressrecht den Miterben gegenüber

auszuüben, haftet derselbe für die geschuldete
Nachsteuer nur bis zum Belaufe der ihm aus der
Erbschaft zugefallenen Erbquote.

Stirbt eine im Kanton Bern steuerpflichtige Person
und wird über ihre Verlassenschaft weder ein
amtliches Güterverzeichnis noch ein vormundschaftliches
Inventar errichtet, so sind die Erben auf Verlangen
der Steuerbehörden verpflichtet, binnen zwei Monaten
nach dem Erbschaftsantritt der Amtsschaffnerei des
betreffenden Bezirks eine notarielle Bescheinigung über
den Bestand des hinterlassenen Vermögens ihres
Erblassers einzureichen.
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Abänderungsanträge.
Kommen die Erben dieser Pflicht nicht rechtzeitig

nach, so können sie durch die Steuerverwaltung zur
Manifestation über den Belauf des ererbten Vermögens
angehalten werden.

Art. 38. Die Nachsteuerforderungen des Staates e.

Einfordewerden durch die kantonale Steuerverwaltung geltend runS-

gemacht.
Wird der Anspruch nicht freiwillig anerkannt, so

ist er im Wege des Administrativprozesses vor dem
Verwaltungsgericht einzuklagen. Die Beklagten sind
zur Edition aller derjenigen Urkunden verpflichtet,
welche zur Feststellung des steuerpflichtigen Vermögens

oder Einkommens nötig sind.

Art. 39. Wer seine vermögenssteuerpflichtigen Ka- Steuerbusse.;

pitalien, beziehungsweise die in ihrem Bestände
vorgekommenen Veränderungen unrichtig angibt, oder
beim Schuldenabzug unrichtige Angaben macht,
verfällt in eine Steuerbusse von 2 bis 20 Fr., sofern durch
seine Handlungsweise dem Staate die geschuldete Steuer
nicht entzogen wird.

Die Verhängung der Bussen liegt der Finanzdirektion
ob.

VI. Die Steuerbehörden.

Art. 40. Die Finanzdirektion besorgt unter der Ober-Verwaltungsaufsicht

des Regierungsrates die Verwaltung des ge-
Behörden,

samten Steuerwesens.
Unter ihr steht die kantonale Steuerverwaltung.

Derselben kann durch den Regierungsrat eine
beratende Kommission beigegeben werden, welche zur
Aufgabe hat, über eine möglichst gleichförmige und
vollständige Durchführung des Taxationsverfahrens zu
wachen. Organisation und Funktionen dieser Behörden
werden durch Dekret des Grossen Rates geregelt.

Der Einwohnergemeinderat besorgt unter der
Verantwortlichkeit der Gemeinde die ihm durch Gesetz,
Dekret und Verordnungen zugewiesenen Obliegenheiten

im Steuerwesen. Zur Vornahme der in Art. 26
vorgesehenen Begutachtung der Selbstschatzungser-
klärungen kann er eine Kommission ernennen.

Art. 41. Die mit der Durchführung einer Hauptrevi- Schatzungs-

sion der Grundsteuerschatzungen zu betrauende kan- behörden:

tonale Schatzungskommission (Art. 12) besteht aus ®\!urdie Ver

30 Mitgliedern, welche durch den Regierungsrat unter moSenfeS eucr

Berücksichtigung der verschiedenen Landesteile
gewählt werden.

Die mit den Repartitionsarbeiten anlässlich einer
Hauptrevision der Grundsteuerschatzungen und mit
der jährlichen Berichtigung der Grundsteuerregister
betraute Gemeindesteuerkommission (Art. 12) setzt sich
aus 3 bis 25 Mitgliedern zusammen, welche durch den
Einwohnergemeinderat auf die im Gemeindereglement
für die Gemeindebeamten vorgesehene Amtsdauer
gewählt werden.

Art. 42. Für die Einschätzung der Einkommens- b. für die

Einsteuerpflichtigen wird der Kanton in Steuerbezirke ein-
geteilt. Für jeden Bezirk wird eine Bezirkssteuerkom- s c'"' "

mission von 7—11 Mitgliedern und 4 Suppleanten
eingesetzt. Die Wahl derselben steht dem Regierungsrate

zu.
Beilagen zum Tagblatt des Grossen liâtes. 1908. 75

Landesteile und Erwerbsgruppen gewählt
werden.
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Abänderungsanträge.
Die Kommission kann sich zur Durchführung ihrer

Aufgabe in selbständige Gruppen einteilen. Mit den
nötigen Untersuchungen oder Einvernahmen kann der
Präsident oder ein Mitglied der Kommission beauftragt
werden.

Die Zahl und Einteilung der Steuerbezirke, sowie
Zusammensetzung, Organisation und Funktionen
sämtlicher Einschätzungskommissionen werden durch
Dekret des Grossen Rates umschrieben.

Rekurs- Art. 43. Die mit der Entscheidung über Steuer-
kommission. einsprachen (Art. 13 und 27) betraute kantonale Re¬

kurskommission besteht aus 15 Mitgliedern und 5 Sup-
pleanten, welche durch den Grossen Rat auf eine
Amtsdauer von vier Jahren gewählt werden. Die
Präsidenten der Bezirkssteuerkommissionen sind von Amtes

wegen Mitglieder der kantonalen Rekurskommission.
Bei der Zusammensetzung der Kommission sind

die verschiedenen Landesteile angemessen zu
berücksichtigen. Art. 13, Abs. 2, bleibt vorbehalten.

Die Rekurskommission kann sich zur Vorbereitung
ihrer Entscheidungen in höchstens drei Kammern
einteilen. Mit der Vornahme von Untersuchungen und
Einvernahmen kann sie ihren Präsidenten oder ein
Mitglied beauftragen.

Die innere Organisation und die Obliegenheiten
der Kommissionen werden durch Dekret des Grossen
Rates geregelt.

B. Die Gemeindesteuern.

Art. 44. Zur Erhebung von Steuern sind die
Einwohnergemeinden und ihre gesetzlich organisierten
Unterabteilungen berechtigt.

Gemeindesteuern dürfen nur zur Bestreitung der
aus der Durchführung öffentlicher Aufgaben der
Gemeinde erwachsenden Ausgaben erhoben worden und
nur soweit, als die ordentlichen Einkünfte zur Deckung
dieser Bedürfnisse nicht ausreichen.

Ueber die Steuererhebung ist in jeder Gemeinde
ein Reglement zu erlassen, welches der Genehmigung
des Regierungsrates unterliegt.

Veranlagung, Art. 45. Die Veranlagung der Gemeindesteuer findet
auf Grund der in der Gemeinde geführten Staatssteuerregister

statt, welche sowohl hinsichtlich der
steuerpflichtigen Personen als auch hinsichtlich der Ein- Personen und Sachen als auch
Schätzung des steuerpflichtigen Vermögens und
Einkommens Regel machen. Es ist jedoch bei der
Vermögenssteuer ein Schuldenabzug nicht gestattet.
Dagegen fällt für die Berechnung der Steuerzuschläge
(Art. 30) nur das reine Grundsteuerkapital in Betracht.

Vorbehalten bleiben die persönlichen Hand- und
Fuhrleistangen, sowie die auf Grund gesetzlicher
Bestimmungen durch besondere Erlasse geregelten
Gemeindeabgaben.

Recht zur

Steuererhebung.

Art. 45bis. Durch Gemeindereglemente können
Ersparniskassen der Gemeinde gegenüber ganz
oder teilweise als steuerfrei erklärt werden.



Art. 46. Die Gemeinden sind berechtigt, von
Erwerbenden, die sich vorübergehend, aber wenigstens einen
Monat lang in der Gemeinde authalten und nicht gemäss
Art. 16 eingeschätzt sind, eine feste Einkommenssteuer
zu beziehen, welche unter Berücksichtigung der
jeweiligen Verhältnisse der Pflichtigen festzusetzen ist,
aber auf keinen Fall den Betrag von 10 Fr.
überschreiten darf. Diese Steuer kann beim Arbeitgeber
eingefordert werden, welcher berechtigt ist, den
Betrag vom Lohne abzuziehen. Gegen die Taxation steht
dem Steuerpflichtigen ein Beschwerderecht zu, das in
einem Dekret des Grossen Bates geregelt wird.

Der Bezug der in diesem Artikel vorgesehenen
Gemeindesteuern wird durch Gemeindereglement geordnet.

Art. 47. Der Steuerpflichtige hat die Gemeinde- Steuerwohnsteuer

regelmässig in derjenigen Gemeinde zu ent- Sltz-

richten, in welcher er die Staatssteuer bezahlt. Befinden

sich für einen Steuerpflichtigen Wohnsitz und
Geschäftssitz nicht in der gleichen Gemeinde, so hat
eine Teilung des Steueranspruches in dem Sinne
einzutreten, dass die eine Hälfte der Steuer der Gemeinde
des Wohnsitzes, die andere der oder den Gemeinden,
wo sich die Geschäftsniederlassung befindet, zukommt.
Wechselt er im Laufe des Steuerjahres seinen Wohnsitz,

so partizipieren die verschiedenen in Betracht
fallenden Gemeinden an den Einkommenssteuern und
den Vermögenssteuern von Kapitalien im Verhältnis
zur Dauer des Wohnsitzes in der einzelnen Gemeinde,
sofern der Steuerpflichtige in den betreffenden
Gemeinden im Steuerjahr wenigstens 3 Monate seinen
Wohnsitz hatte.

Unternehmungen bezahlen die Gemeindesteuer von
Einkommen und Kapitalvermögen in allen denjenigen
Gemeinden, auf deren Gebiet sich ein wesentlicher Teil
des Geschäftsbetriebes vollzieht, und zwar im Verhältnis

zur Ausdehnung des letztern in der einzelnen
Gemeinde. Ein Dekret des Grossen Rates wird über die
Ausführung dieses Grundsatzes die nötigen
Bestimmungen aufstellen.

Partizipieren nach Massgabe der vorstehenden
Bestimmungen mehrere Gemeinden an der durch einen
Steuerpflichtigen geschuldeten Gemeindesteuer, so ist
die letztere durch die mit dem Bezug der Staatssteuer
betrauten Gemeinde und zu dem in derselben geltenden

Steuerfuss zu beziehen und unter die Berechtigten

zu verteilen.

Art. 48. Die Gemeindesteuern sind auf Grund der Steuerfuss,

für die Staatssteuern geltenden Einheitsansätze zu
beziehen. Die Gemeinde setzt alljährlich zugleich mit
der Beschlussfassung über den Voranschlag auch die
Höhe der Steueranlage fest. Art. 2, Abs. 1, findet
analoge Anwendung.

Die Steuerzuschläge sind in gleicher Weise und
auf gleicher Grundlage zu berechnen wie bei den
Staatssteuern (Art. 30 und Art. 45).

Art. 49. Die Art und die Zeit des Steuerbezuges Steuerbezug

werden durch das Steuerreglement der Gemeinde fest- und

Nackgesetzt.
steuer-

Im übrigen sind die für die Staatssteuern
aufgestellten Bestimmungen über Steuerbezug und
Nachsteuern (Art. 31—35 und Art. 36—38) analog
anzuwenden.

Besondere
Gemeindesteuern.
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Abändernngsanträge.
Entscheidung Art. 50. Alle Streitigkeiten über Veranlagung, Be-
v°n Steuer-

ZUg un{j Verteilung der Gemeindesteuern werden durch
streitig eiten.

en Regjerungsrat als einzige Instanz entschieden.
Vorbehalten bleibt Art. 46, zweites Alinea.

Das Verfahren wird durch Dekret des Grossen Rates
umschrieben.

C. Schluss- und Uebergangsbestimmungen.

Inkrafttreten Art. 51. Das vorliegende Gesetz tritt nach seiner
des Gesetzes Annahme durch das Volk auf in Kraft.
hèbin 'he- Auf diesen Zeitpunkt sind alle mit dem vorliegenden

Stimmungen. Gesetz im Widerspruch stehenden Erlasse aufgehoben;
insbesondere

1. das Gesetz vom 15. März 1856 über die
Vermögenssteuer ;

2. das Gesetz vom 18. März 1865 über die
Einkommenssteuer ;

3. das Gesetz vom 2. September 1867 über das
Steuerwesen in den Gemeinden;

4. der Grossratsbeschluss vom 24. Mai 1869 betreffend

Auslegung der §§ 3 und 4 des
Einkommenssteuergesetzes ;

5. das Abänderungsgesetz zum Vermögenssteuergesetz

vom 20. August 1893;
6. das Dekret vom 22. Februar 1905 betreffend die

Revision der Grundsteuerschatzungen;
7. das Schlussalinea des § 28 des Gesetzes vom 18.

Juli 1875 über die Hypothekarkasse.
Der Regierungsrat sorgt für Aufhebung der von ihm

erlassenen Verordnungen und Beschlüsse, welche mit
dem Gesetz in Widerspruch stehen.

Vorläufiges Art. 52. Die nach Massgabe des Dekretes vom 22.
Inkraft- Februar 1905 revidierten Grundsteuerschatzungen blei-

revkUerten" 'len un^er Vorbehalt des Art. 12, Abs. 1, dieses
GeGrundsteuer- setzes bis auf weiteres in Kraft.
Schätzungen.

Uebergangs- Art. 53. Durch das gegenwärtige Gesetz werden
bestinimung die Vorschriften des § 121 des Gesetzes vom 28. No-
ArmeMteuer6 vem^er ü^er ^as Armen- und Niederlassungs-

' wesen betreffend die Erhebung der Armensteuer im
neuen Kantonsteil nicht berührt.

Vollziehungs- Art. 54. Der Regierungsrat ist mit der Vollziehung
klausel. dieses Gesetzes beauftragt.

Er hat die zu diesem Zwecke notwendigen
Verordnungen zu erlassen.

Bern, den 26. Juni 1907/14. November 1908. Bern, den 5. November 1908.

Im Namen des Regierungsrates Im Namen der Kommission

der Präsident der Präsident
Simonin, Seheurer.

der Staatsschreiber
Kistler.
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Steuergeselz.

A ri11'a g der Kommission,

§ 9
des

Gemeindesteuergesetzes
vom 2. September 1867.

Art. 45bis

des

Steuergesetzentwurfes
lautet in der neuen Passung.

Gänzlich steuerfrei sind die Kapitalien und Renten
und das Einkommen der Korporationen und öffentlichen

Anstalten, deren Verwaltung zwar in der
Gemeinde ihren Sitz hat, die aber keinerlei Nutzen aus
den Gemeindeeinrichtungen ziehen können, wie
namentlich Ersparniskassen, Witwenstiftungen und
dergleichen und der Korporationen und öffentlichen
Anstalten, welche zwar an den Einrichtungen der
Gemeinde teilnehmen, jedoch eine Zweckbestimmung
haben, aus deren Erfüllung die Gemeinde selbst Vorteil

zieht, wie namentlich Kirchengüter, Schul-, Armen-,
Kranken- und ähnliche Wohltätigkeitsanshilten.

Von der Gemeindesteuer sind befreit:
1. Armen-, Kranken-, Schul- und Erziehungsanstalten,

welche den Zwecken der öffentlichen
Verwaltung dienen.

2. Witwen- und Waisenstiftungen.
3. Kirchgemeinden der bemischen Landeskirchen.
4. Diejenigen Geldinstitute, deren Zweck in der

Annahme von Spareinlagen und in der Anlage ihrer
Kapitalien in auf bemisches Grundeigentum
versicherten Darlehen besteht.

Ausgenommen von dieser Steuerbefreiung ist das
im Kanton gelegene Grundeigentum, sowie die im Kanton

nutzbar gemachten Wasserkräfte (Art. 3, Ziff. 1

und 2, hievor).

Anmerkung ad 2: Diese Stiftungen sind nicht sehr
zahlreich; sollte man aber in dieser allgemeinen
Fassung die Gefahr einer zu weitgehenden Steuerbefreiung
gegenüber den Gemeinden erblicken, so müsste diese
Steuerbefreiung von einem besondern Merkmal
(vielleicht öffentliche Aufsicht oder Beziehungen zu den
öffentlichen Verwaltungen) abhängig gemacht werden.

Anmerkung ad 4 : Hier hätte die Praxis für eine
richtige Interpretation zu sorgen. Eine ganz genaue
Umschreibung ist kaum zu finden. Jedenfalls hat aber
die vorliegende nicht den Sinn, dass von der Gemeindesteuer

nur solche Geldinstitute befreit werden, die den
hintersten Rappen der eingelegten Gelder auf bernisches

Grundeigentum auslehnen, sondern auch
diejenigen, welche für Disponibilität der Geldmittel durch
Ankauf von soliden Wertschriften sorgen; nicht aber
diejenigen, welche das eigentliche Bankgeschäft, wozu
auch das Wechselgeschäft gehört, betreiben.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Grossen Rat

vom 8. April 1909.

Ergänzung von Art. 15

des

Gesetzes vom 23. Februar 1908 betreffend

den Schutz von Arbeiterinnen.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

1. Der Art. 15 des Gesetzes vom 23. Februar 1908
betreffend den Schutz von Arbeiterinnen wird durch
folgende Zusätze ergänzt:

Der Regierungsrat kann Ladengeschäften gewisser
Art auf begründetes Gesuch hin gestatten, an bestimmten

Wochentagen oder die ganze Woche hindurch ihre
Geschäfte bis spätestens 10V2 Uhr abends offen zu
lassen.

Im weitern kann Ladengeschäften in Ortschaften
mit besonderen Verkehrsverhältnissen für eine
bestimmte Zeit, auf Gesuch des Gemeinderates hin, die
Verlängerung der Arbeitszeit ihrer Angestellten bis
to1/« Uhr abends bewilligt werden. Die Dauer der
Bewilligung darf jährlich vier Monate nicht übersteigen.

Die Bewilligung wird für einen Zeitraum von mehr
als 14 Tagen vom Regierungsrat, für eine kürzere Dauer
von der Direktion des Innern erteilt.

An jede Bewilligung ist jedoch stets die Bedingung
zu knüpfen, dass den Angestellten, ausser der
erforderlichen Zeit für die Mahlzeiten, eine ununterbrochene
Nachtruhe von mindestens 9 Stunden gewährt wird.
Beträgt jedoch die gewährte Nachtruhe nicht volle 10
Stunden, so ist den Angestellten als Ausgleich während
des Tages eine entsprechende Freizeit einzuräumen.

2. Dieser Beschluss tritt nach seiner Annahme durch
das Volk in Kraft.

Bern, den 8. April 1909.

Im Namen des Grossen Bates

der Präsident
Jenny,

der Staatsschreiber
Kistler.
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Ergebnis der ersten Beratung durch den Crossen Rat Abänderungsanträge der Grossratskommission

vom 31. März 1909. vom 17. Mai 1909.

Gresetz
betreffend

die Besoldung der Primarlehrer.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Erwägung, dass die Primarlehrerbesoldungen
einer Aufbesserung bedürfen,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

Art. 1. Die Gemeinden haben für jede Lehrstelle
eine vierteljährlich zahlbare Barbesoldung von
mindestens 700 Fr. im Jahre anzuweisen.

Die Gemeindebesoldung der Arbeitslehrerin beträgt
mindestens 100 Fr. per Klasse.

Art. 2. Der Staat leistet an die Besoldung der
Lehrer mindestens folgende Zulagen:

a. an solche Lehrer oder Lehrerinnen, welche ein
bernisches Primarlehrerpatent oder ein gleichwertiges

Fähigkeitszeugnis besitzen:
Ilicnstjalirc Lehrer Lehrerinnen

vom 1. bis und mit dem 5. Fr. 800 Fr. 500
» 6. » » » » 10. » 1000 » 700
» 11. Dienstjahre an » 1200 » 900

b. an unpatentierte Lehrer oder Lehrerinnen 200 Fr.
c. an Arbeitslehrerinnen 100 Fr.;

an Arbeitslehrerinnen, die nicht zugleich Primar-
lehrerinnen sind, ausserdem folgende
Dienstalterszulagen :

vom 6. bis und mit dem 10. Dienstjahre 25 Fr.
und vom 11. Dienstjahre an 50 Fr.

Dieser Anspruch der Arbeitslehrerinnen auf
Dienstalterszulagen tritt jedoch erst in Kraft, nachdem die
Erhöhung der Staatszulagen an die Primarlehrerschaft
gemäss Art. 4 hienach vollständig durchgeführt sein
wird.

eine jährliche Barbesoldung von mindestens 700
Franken, zahlbar vierteljährlich oder monatlich,
auszurichten.

Die Gemeindebesoldung
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Abänderungsanträge.

Art. 3. Zum Zwecke der Ausrichtung von
ausserordentlichen Staatsbeiträgen an besonders belastete
Gemeinden wird ein jährlicher Kredit von mindestens
150,000 Fr. in das Budget aufgenommen.

Ausserordentliche Staatsbeiträge aus diesem Kredit
können auch an abgelegene oder sonst in schwierigen
Verhältnissen sich befindende Gemeinden behufs
Erhaltung oder Gewinnung tüchtiger Lehrkräfte
ausgerichtet werden.

Es ist zulässig, die ausserordentlichen Staatsbeiträge

oder einen Teil derselben als Zulage zum Minimum

der Gemeindebesoldung zu verabfolgen.
Wenn mit Rücksicht auf Wegschwierigkeiten oder

Sprachverhältnisse besondere öffentliche oder
Privatschulen bestehen oder errichtet werden müssen, so
dürfen auch diese Schulen durch ausserordentliche
Staatsbeiträge unterstützt werden.

Wenn schwerbelastete Gemeinden Trennungen von
Schulklassen vornehmen, ohne dass die in § 21 des
Schulgesetzes vom 6. Mai 1894 bestimmte Maximalzahl

der Kinder erreicht ist, so kann solchen Gemeinden

an die Lehrerbesoldungen der neuerrichteten Klassen

neben dem gewöhnlichen Staatsbeitrag ein
ausserordentlicher Beitrag an die Gemeindebesoldung bis
auf 50% derselben ausgerichtet werden. Diese
Bestimmung gilt namentlich auch für Gesamtschulen mit
grosser Kinderzahl.

Nur solche Gemeinden, die den gesetzlichen
Vorschriften über den Primarunterricht und den infolge
von solchen erlassenen Anordnungen der züständigen
Behörden Folge leisten, sollen ausserordentliche
Staatsbeiträge erhalten.

Alle nähern Bestimmungen über die Verteilung der
ausserordentlichen Staatsbeiträge werden durch
Dekret des Grossen Rates geordnet.

Art. 4. Der Grosse Rat ist ermächtigt, die Aufbesse- Streichung,
rung der Staatszulagen stufenweise eintreten zu lassen.
Immerhin ist diese Aufbesserung so vorzunehmen, dass
die nach Art. 2 erforderliche Erhöhung zu wenigstens
25 % auf den 1. Januar 1909, zu wenigstens 50 % auf
den 1. Januar 1910, zu wenigstens 75% auf den 1.

Januar 1911 und zum ganzen Betrage auf den 1. Januar
1912 zur Durchführung gelangt.

Art. 5. Wenn eine Erhöhung der Bundessubvention
an die Volksschule erfolgt, so ist diese Erhöhung zu
verwenden zur Entlastung des Staates in den von ihm
durch dieses Gesetz übernommenen Leistungen für
die Besoldungserhöhung der Primarlehrerschaft, sowie
der Arbeitslehrerinnen, für die Beiträge an besonders
belastete Gemeinden, für Zuschüsse an Leibgedinge
ausgedienter Primarlehrer, sowie zu allfälligen
Mehrleistungen an die Lehrerversicherungskasse.

diese Erhöhung in erster Linie zu verwenden

Lehrerversicherungskasse.
Die Leistung von Beiträgen aus der Bundessubvention

für weitere Zwecke der Volksschule bleibt
vorbehalten.

(Der Regierungsrat beantragt Ablehnung dieses
Alinea 2).

Art. 6. Der Grosse Rat kann durch Dekret für
Arbeitslehrerinnen, die nicht zugleich Primarlehrerinnen
sind, den Beitritt zur bernischen Lehrerversicherungskasse

obligatorisch erklären.
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Abänderungrsantrâge.
Art. 7. Die Kosten für Stellvertretung erkrankter

Arbeitslehrerinnen werden von Staat, Gemeinde und
Lehrerin zu gleichen Teilen getragen (§ 27, letzter
Absatz, des Primarschulgesetzes).

Art. 7a. Die in Art. 2 dieses Gesetzes festgesetzte
Erhöhung der Staatszulage ist stufenweise innerhalb
vier Jahren durchzuführen in der Weise, dass ein Viertel

davon auf 1. Januar 1909, die Hälfte auf 1. Januar
1910, drei Vierteile auf 1. Januar 1911 und die ganze
Zulage auf 1. Januar 1912 ausgerichtet werden.

Art. 8. Dieses Gesetz tritt auf den 1. Januar 1909
in Kraft.

Durch dasselbe werden die §§ 14 Ziffer 3, 27 Al. 1,
und 28 des Gesetzes vom 6. Mai 1894 über den Primar-
unterricht, sowie § 9 des Gesetzes vom 27. Oktober
1878 über die Mädchenarbeitsschulen, soweit mit
diesem Gesetz im Widerspruch stehend, aufgehoben.

Bern, den 31. März 1909. Bern, den 17. Mai 1909.

Im Namen des Grossen Rates

der Präsident
Jenny,

der Staatsschreiber
Kistler.

Im Namen der Grossratskommission

deren Präsident
Bratschi.
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Vortrag- der Justizdirektion
an den

Regierungsrat zu Hauden des Grossen Rates

über

die Kammerschreiberstellen bei dem Obergericht.

(Mai 1909.)

Nach Massgabe des § 40 des Gesetzes vom 31. Juli
1847 über die Organisation der Gerichtsbehörden
stehen dem Obergerichtsschreiber zwei Kammerschreiber
zur Seite, welche ihn in Verhinderungsfällen zu
vertreten haben. Von diesen zwei Beamten funktionierte
bisher der eine als Sekretär der Anklage- und
Polizeikammer und der andere als Sekretär der Kriminalkammer.

Das Gesetz vom 31. Juli 1847 und damit auch der
§ 40 desselben treten bekanntlich am 1. Juli dieses
Jahres, das heisst mit dem Inkrafttreten des neuen
Gesetzes über die Gerichtsorganisation, ausser
Wirksamkeit. Dadurch wird den zwei Kammerschreiberstellen

ihre gesetzliche Grundlage entzogen. Indessen
wird die Frage der Kammerschreiberstellen auch
im neuen Gesetz über die Organisation der
Gerichtsbehörden wieder berührt und zwar in Art. 16,
weicher bestimmt, dass dem Obergericht ein
Gerichtsschreiber und die nötigen Kammerschreiber zur
Verfügung stehen, deren Zahl durch den Grossen Rat
festzusetzen sei. Nun ist unbedingt erforderlich, dass
diese Zahl der Kammerschreiber noch vor dem 1. Juli
nächsthin bestimmt werde, damit dieselben gemäss
Art. 17 des neuen Gerichtsorganisationsgesetzes vom
Obergericht gewählt werden und vom 1. Juli hinweg
in Funktion treten können.

Hinsichtlich der Zahl der zu bezeichnenden
Kammerschreiber ist folgendes zu bemerken:

Es kann kein Zweifel darüber bestehen, dass die
bisherigen zwei Kammerschreiberstellen, die eine bei
der Anklage- und Polizeikammer und die andere bei
der Kriminalkammer, auch in Zukunft beizubehalten
sind. Die bisherigen Erfahrungen haben mehr a,ls
genügend bewiesen, dass von einer Aufhebung derselben

keine Rede sein könnte.

Der Appellations- und Kassationshof (oder in
Zukunft der Appellationshof) ist seit Jahren in zwei
Abteilungen geteilt. Bei der einen (I.) Abteilung funktioniert

der ordentliche Obergerichtsschreiber und bei
der andern (II.) Abteilung ein Stellvertreter als
Gerichtsschreiber. (Es war nämlich in § 40a der
Zusatzbestimmungen zum Gerichtsorganisationsgesetz vom
3. Juni 1883 dem Obergericht die Ermächtigung erteilt
worden, nötigenfalls für die Vertretung des
Gerichtsschreibers in einer der beiden Abteilungen des
Appellations- und Kassationshofes zu sorgen.)

Das Obergericht schlägt nun in einem an die
Justizdirektion zuhanden des Grossen Rates gerichteten
Schreiben vom 16. April 1909 vor, dem
Gerichtsschreiber der II. Abteilung des Appellationshofes in
Zukunft den Titel eines Kammerschreibers beizulegen,
welchem Vorschlag wohl um so eher beigestimmt werden

kann, als dadurch dem Staat keine Mehrausgabe
erwächst, indem die Besoldungsansätze dieses
Gerichtsschreibers sich mit denjenigen eines Kammerschreibers
decken (v. § 20, lit. b, des Besoldungsdekrets vom 5.

April 1906).
Im weitern wird vom Obergericht vorgeschlagen,

auch die Stelle des französischen Sekretärs bei den
beiden Abteilungen des Appellationshofes zu einer
Kammerschreiberstelle zu erheben. Auch diese
Proposition ist zweifellos vollkommen gerechtfertigt. Der
französische Sekretär versieht in denjenigen Geschäften,

in denen französisch referiert wird, die Funktionen

eines Gerichtsschreibers. Seit vielen Jahren wird
diese Stelle von einem Fürsprecher bekleidet, der als
Angestellter I. Klasse auf eine Besoldung von 3200
bis 4000 Fr. Anspruch hat. Bis jetzt hat der Inhaber
dieser Stelle sehr oft gewechselt, eine unliebsame,
der richtigen Abwicklung der Geschäfte sehr hinder-
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liehe Erscheinung, deren Ursache offenbar in den für
diese Stelle sehr bescheidenen Besoldungsverhältnissen
erblickt werden muss. Dem gegenwärtigen Inhaber
der Stelle wurde eine Besoldung von 3500 Fr. und
vom 1. Juli 1909 hinweg eine solche von 4000 Fr.
zugesichert. In der Voraussetzung nun, dass der neue
französische Kammerschreiber das für eine solche
Stelle vorgesehene Minimum (4000 Fr.) beziehen wird,
erwächst dem Staat durch den Eintritt der vorgeschlagenen

Aenderung während vier Jahren keine
Mehrausgahe.

Seit dem Oktober 1906 ist ferner beim Appellationsund
Kassationshof ein Hülfsgerichtsschreiber

angestellt, der ebenfalls die Qualifikationen eines
bernischen Fürsprechers besitzt und gegenwärtig eine
Besoldung von 3600 Fr. per Jahr bezieht. Das
Obergericht möchte auch diesem Funktionär den Titel eines
Kammerschreibers beilegen. Natürlich wäre die Folge
davon die, dass auch die Besoldung erhöht werden
müsste (4000 bis 5000 Fr.). Indessen erscheint es,
namentlich im Hinblick auf das am Schlüsse des
nachfolgenden Absatzes Gesagte, besser, die Errichtung
dieser Kammerschreiberstelle auf einen spätem
Zeitpunkt zu verschieben.

Endlich stellt das Obergericht den Antrag, für die
Anklage- und Polizeikammer eine zweite — neue —
Kammerschreiberstelle ins Leben zu rufen. Diesem
Antrag wird Folge gegeben werden müssen, indem die
Begründung desselben ohne Phage als eine stichhaltige
anzusehen ist. Voraussichtlich wird die Polizeikammer

nach Inkrafttreten der neuen Gerichtsorganisation
sich in zwei Abteilungen trennen und in diesem Falle
sind auch zwei Kammerschreiber notwendig. Dem
einen Kammerschreiber liegt überdies ob, auch die
Ausfertigung der Beschlüsse der Anklagekammer zu kon¬

trollieren. Ferner haben sich diese Beamten in Fällen
von Ferien, Krankheit, Militärdienst elc. gegenseitig
zu vertreten. Es ist also nicht zu befürchten, dass
diese neu zu kreierende Stelle nicht in genügendem
Masse mit Arbeit belastet sein wird. Es ist namentlich

hervorzuheben, dass die Geschäfte des
Appellationshofes im Jahre 1908 eine nicht unerhebliche
Zunahme erfahren haben, und dass diese Vermehrung
in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach sich
noch wesentlich mehr steigern wird infolge der grössern

Zahl, von Prozessen, die das Gesetz über die
Bereinigung der Grundbücher und das neue schweizerische

Zivilgesetz nach sich ziehen werden. Nun ist
dem zweiten Kammerschreiber bei der Anklage- und
Polizeikammer unter anderm auch die Aufgabe
zuzuweisen, soviel wie möglich den Gerichtsschreibern der
Zivilabteilungen auszuhelfen.

Dem Gesagten zufolge sind die bisherigen zwei
Kammerschreiberstellen beizubehalten ; dem französischen.

Sekretär des Appellationshofes, sowie dem zweiten

Gerichtsschreiber des Appellationshofes ist der
Titel eines Kammerschreibers beizulegen; neu zu
kreieren ist nur die zweite Kammerschreiberstelle bei
der Anklage- und Polizeikammer. Die Mehrausgabe, die
dadurch dem Staate entstehen wird, beträgt im
Minimum 4000 Fr.

Wir empfehlen Ihnen, auf die Beratung des
vorliegenden Entwurfes einzutreten.

Bern, den 6. Mai 1909.

Der Justizdirektor :

Simonin.



Gemeinsamer Entwurf des Regierungsrates und der
grossrätiichen Kommission

vom 24./2Ö. Mai 1909.

Dekret
betreffend

die Kammerschreiber bei dem Obergericht.

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

in Anwendung des Art. 26, Ziffer 14, der
Staatsverfassung und des Art. 16, erster Absatz, des
Gesetzes vom 31. Januar 1909 über die Organisation der
Geri chtsbehörden,

auf den Antrag des Regierungsrates,

beschliesst :

§ 1. Die Zahl der Kammerschreiber beim
Übergericht wird auf fünf festgesetzt.

§ 2. Die Besoldung dieser Beamten richtet sich nach
den Bestimmungen des Dekrets vom 5. April 1906
betreffend die Besoldung der Beamten und Angestellten
der Staatsverwaltung.

§ 3. Die Obliegenheiten der Kammerschreiber,
insbesondere ihre gegenseitigen Stellvertretungen in
Verhinderungsfällen und die gegenseitig zu leistende
Aushülfe, werden durch ein Reglement des Obergerichts
geordnet (Art. 19 des Gesetzes vom 31. Januar 1909
über die Organisation der Gerichtsbehörden).

§ 4. Dieses Dekret tritt am 1. Juli 1909 in Kraft und
ist in die Gesetzessammlung aufzunehmen.

Bern, den 24./2Ö. Mai 1909.

Im Namen des Begierungsrates
der Präsident

Simonin,
der Staatsschreiber

Kistler.

Im Namen der grossrätiichen Kommission
deren Präsident

Grieb.
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Strafnachlassgesuche.

(Mai 1909.)

1. Weingärtner, Joseph Léon, geboren 1877,
Kolporteur, von Messenhausen, Hessen, wurde am 24.
November 1906 von den Assisen des IV. Bezirkes
wegen Raubes, Misshandlung und Konkubinates zu
5 Jahren Zuchthaus, 20 Jahren Kantonsverweisung,
solidarisch mit Charles Weingärtner zu 50 Fr.
Zivilentschädigung und 708 Fr. Staatskosten, sowie allein zu
weitern 20 Fr. Staatskosten verurteilt. In der Nacht vom
12./13. Mai 1906 wurden in Biel zwei Raubanfälle
ausgeführt. Die beiden Angriffe ereigneten sich um Mitternacht,

etwas ausserhalb der Stadt, zwischen Biel und
Bözingen. Die Opfer wurden jeweilen von einer Mehrzahl

von Personen von hinten überfallen; es wurde
ihnen Mund und Kehle zugedrückt und gleichzeitig die
Kleider durchsucht. So wurde dem Handlanger G. M.
in Bözingen das Portemonnaie mit zirka 16 Fr. Inhalt
und dem FI. R., Schalenmacher daselbst, zirka 4 Fr.,
die er in der blossen Tasche trug, entwendet. Der eine
der Ueberfallenen trug zudem Schürfungen an der
Wange (Nageleindrücke) und Kontusionen am
Unterschenkel (Schienbeingegend), die von Fusstritten her
rührten, davon. Beim zweiten Vorfalle wurden die
Täter von passierenden Bürgern angehalten, konnten
indes, da sie sich energisch zur Wehre setzten und
schliesslich das Weite suchten, nicht dingfest gemacht
werden. In der folgenden Nacht wurden 3 junge
Burschen in der Nähe des Bahnhofes Biel von einer Bande
von 5—6 Individuen ohne Veranlassung angegriffen
und misshandelt; der eine der Angegriffenen vermochte
eine Polizeipatrouille herbeizuholen, bei deren
Herannahen die Attentäter sich zurückzogen. Immerhin
gelang es, den einen von ihnen in einem Verstecke
ausfindig zu machen und zu verhaften. In der Folge
wurde festgestellt, dass an der Täterschaft der beiden
Raubanfälle, sowie der Misshandlungsaffäre
hauptsächlich drei Brüder Charles, Louis und Joseph
Weingärtner beteiligt waren, die sich damals sämtliche in
Biel aufhielten. Joseph Weingärtner entzog sich
folgenden Tages der Untersuchung durch die Flucht nach
Frankreich, konnte indes daselbst ausfindig gemacht
werden und wurde ausgeliefert. Er, wie auch seine
Brüder, sind mehrfach vorbestrafte Individuen, die
einen ungünstigen Leumund besitzen und, wie aus
verschiedenen Details der Akten hervorgeht, einedurch-
aus zweifelhafte Existenz führten. Joseph Weingärtner
ist speziell auch im Kanton Bern vorbestraft. Er, wie
auch seine Mittäter, suchten sich durch ein weitläufiges

Lügengewebe in raffinierter Weise herauszureden;

er wurde indes von den Geschwornen der
Teilnahme sowohl an den Raubanfällen wie an der
Misshandlungsaffäre schuldig befunden. Im weitern musste
er zugeben, während einiger Zeit in Biel mit seiner
Maitresse, die er aus Frankreich mitgebracht hatte,

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1908.

im Konkubinate gelebt zu haben und wurde auch
diesbezüglich verurteilt. Da die verübten Misshandlungen
keine weitern Folgen gehabt hatten, fielen bei der
Strafausmessung die Raubanfälle in erster Linie in
Betracht; es wurden solche vom Gerichte als schwere
bezeichnet; da zudem die Geschwornen die mildernden
Umstände verweigert hatten, mit Rücksicht ferner auf
die Vorstrafen des Angeschuldigten und die Konkurrenz

mehrerer Strafhandlungen, musste auf eine
empfindliche Strafe erkannt werden. Einer der
Mittäter wurde ebenfalls zu 5 Jahren, der andere zu 3
Jahren Zuchthaus und ein vierter, der lediglich an der
Misshandlungsaffäre teilgenommen hatte, zu 20 Tagen
Gefängnis verurteilt. Heute stellt Weingärtner das
Gesuch um Erlass eines Teiles der Strafe. Von der Di
rektion der Strafanstalt kann er nicht empfohlen wer
den, da er während der Strafhaft wiederholt zu Klagen

Anlass gab. Angesichts dessen, der teilweise
gravierenden Natur der begangenen Delikte, des Vorlebens
und der Vorstrafen des Petenten, beantragt der
Regierungsrat, das Gesuch Weingärtners abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

2. Hänni, Friedrich, geboren 1855, von Gerzensee,
Zimmermann in Seewil, wurde am 1. Februar 1909
vom korrektioneilen Richter von Konolfingen wegen
böswilliger Nichterfüllung der Unterstützungspflicht zu
30 Tagen verschärfter Gefängnisstrafe und 31 Fr. 60
Staatskosten verurteilt. Hänni wurde durch Verfügung
des Regierungsstatthalters von Konolfingen vom 23.
März 1908 zu einem Beitrage von 60 Fr. jährlich an
die Verpflegungskosten seiner von der Armenbehörde
von Rubigen versorgten Kinder verurteilt. Bereits für
die erste verfallene Rate musste Hänni betrieben werden

; die Betreibung verlief fruchtlos ; einzig ein
Betrag von 5 Fr. wurde bezahlt. Die Armenbehörde von
Rubigen erhob in der Folge Strafklage. Hänni suchte
sich der letztern anfänglich durch Nichterscheinen zu
entziehen, schliesslich schützte er Krankheit vor; ein
ärztliches Attest vermochte er nicht beizubringen; ge-
genteils musste als erwiesen betrachtet werden, dass
er simulierte und bei gutem Willen wohl in der Lage
gewesen wäre, seinen Verpflichtungen nachzukommen.
Hänni ist wegen Drohung, Ehrverletzung, Verleumdung,

Einbruchsdiebstahls und Betruges, Begünstigung
bei Holzfrevel dreimal vorbestraft, worunter mit 2
Jahren Zuchthaus, genoss demnach keinen guten
Leumund. Heute stellt er nun ein Begnadigungsgesuch.

78*
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Der Gemeinderat von Rubigen kann das Gesuch nicht
empfehlen; Hänni vernachlässigte seine Pflichten
gegenüber den. Kindern seit Jahren, und suche überdies
die den Behörden hieraus erwachsene Aufgabe noch in
jeder Weise zu erschweren; er beruft sich hiefür auf
die Akten einer von der Armendirektion geführten,
durch Hänni veranlassten Untersuchung. Der
Regierungsstaffhalter beantragt ebenfalls Abweisung. Aus
den Strafakten, den Untersuchungsakten der
Armendirektion und dem vorliegenden Gesuche geht hervor,
dass Hänni Querulant ist, demgegenüber Nachsicht
schlecht angebracht wäre. Die nicht zu hoch
ausgefallene Strafe hat er jedenfalls verdient. Gegen eine
Begnadigung sprechen im fernem seine Vorstrafen.
Der Regierungsrat schliesst auf Abweisung des
Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

3 u. 4. Hofmann, Hermann, geboren 1.890, von
Bülach, Kaminfeger, und Sägesser, Gottlieb, geboren
1890, von Bannwil, Schlosser, beide in Worb, wurden
am 1.1. Januar 1909 vom Polizeirichter von Bern wegen
Jagd am Sonntag zu je 50 Fr. Busse und 5 Fr. Staatskosten

verurteilt. Hofmann und Sägesser wurden
Sonntags den 3. Januar 1909 obenher des Dorfes
Verlogen auf der Jagd betroffen. Nach ihren Depositionen
halfen sie auf Raben gejagt. Sie wurden wegen
verbotener Sonntagsjagd verurteilt und unterzogen sich
dem Urteile ohne weiteres. Heute stellen sie nun ein
Gesuch um Erlass der Busse. Zur Begründung machen
sie, wie bereits anlässlich der Strafuntersuchung,
geltend, sie hätten nicht gewusst, dass die Jagd auf
ungeschützte Vögel am Sonntage verboten sei ; der ornitho-
logische Verein des Amtes Konolfingen habe für
gewisse Vögel Schussgelder ausgesetzt und da sie der
Jagd am Werktage nicht obliegen konnten, hätten sie,
um sich einen kleinen Verdienst zu machen, den Sonntag

dazu gewählt. Im weitern wird darauf verwiesen,
dass beide Jünglinge sich noch in der Lehre befänden

und weder eigenes Vermögen noch Verdienst be-
sässen, somit die Bussen nicht zu bezahlen vermöchten.

Das Gesuch wird vom ornithologischen Verein
des Amtes Konolfingen und vom Gemeinderat von
Worb empfohlen. Die Forstdirektion kann sich mit
Rücksicht auf das jugendliche Alter der Petenten mit
einer Reduktion der Bussen auf die Hälfte einverstanden

erklären. Gegen einen weitergehenden Erlass
spreche die Häufigkeit dieses Deliktes. Der Regierungsrat

kann sich diesem Antrage anschliessen. Es ist zu
bemerken, dass die Jagd auf ungeschützte Vögel auch
am Werktage durchaus nicht jedermann, freisteht, wie
dies Petenten annehmen. Nach den bestehenden gesetzlichen

Vorschriften dürfen schädliche Vögel nur durch
in besondere Pflicht genommene Jagdberechtigte (vgl.
Art. 4, Al. 1 und 2, des Bundesgesetzes über Jagd und
Vogelschutz) oder durch den Besitzer von
Grundstücken oder Gebäulichkeiten innerhalb seiner Ge-

marchung, erlegt werden (vgl. Art. 4, AI. 4, des zitierten

Bundesgesetzes in Verbindung mit Art. 1, § 12, der
bernischen Vollziehungsverordnung) nicht aber von
dritten Personen. Die an und für sich irrelevante
Entschuldigung der Petenten, sie hätten das Verbot der
Sonntagsjagd nicht gekannt, ist auch nach dieser Rich¬

tung nicht haltbar; immerhin mögen sie durch die
Publikationen des ornithologischen Vereins irregeleitet
worden sein. Mit Rücksicht hierauf, die vorliegende
Empfehlung des Gemeinderates von Worb und die öko
nomische Lage der Petenten wird beantragt,-die Bussen
auf je 25 Fr. herabzusetzen. Ein weitergehender Nach-
lass lässt sich nach dem Angebrachten nicht
rechtfertigen.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Bussen
auf je 25 Fr.

5. Küng, Gottfried, geboren 1889, Dachdecker, von
Schwund i bei Hilterfingen, in der Seftau, Gemeinde
Bremgarten, wurde am 11. Februar 1.909 vom
korrektioneilen Gericht von Bern wegen Misshandlung mittelst
eines gefährlichen Instrumentes, begangen im
Raufhandel, und wegen Nachtlärms zu 4 Monaten
Korrektionshaus und 5 Fr. Geldbusse, 200 Fr. Zivilentschädigung

und 2/e der auf 401 Fr. 50 bestimmten Staatskosten.

verurteilt; im weitern wurde er mit 4 Mitan-
geschuldigten für den vollen Zivilentschädigungsbetrag
(400 Fr.) und die vollen Staatskosten solidarisch haftbar

erklärt. Sqnntags den 4. Oktober 1.908 fand in
Bremgarten ein Hornussen statt. Gegen Abend kam
es in der Wirtschaft B. zwischen einheimischen
Burschen und an den Felsenauwerken arbeitenden Italienern

zu Händeleien, die indes ohne Folgen blieben.
Einer der Burschen, der sich von den Italienern
bedroht fühlte, wurde später von seinen. Kameraden,
worunter auch. Küng, nach, seiner Wohnung in der
Seftau heimbegleitet. Auf dem Rückwege stiessen die
Burschen unvermutet auf 3 Italiener, die sich ebenfalls

auf dem Heimwege befanden. Ohne Präliminarien
griffen, sie solche an und schlugen sie in die Flucht.
Ein. gewisser Turotti, der rückwärts auswich, wurde
von der Horde der Angreifer verfolgt; Turotti suchte
sich in einem nahegelegenen Hause in der Seftau zu
verstecken; die Schar der Verfolger drang ebenfalls
in. das Haus ein und es folgte nun eine wüste
Misshandlungsszene. Bereits im Hause wurde Turotti
geschlagen, so namentlich von Gottfried Küng, der sich
hiezu eines mit Nägeln gespickten Knüppels bediente.
Alsdann trug man den Wehrlosen vor das Haus hinaus,
woselbst er mit Fäusten, Füssen und Knüppeln massakriert

und schliesslich halbtot und blutüberströmt
liegen gelassen wurde. Turotti musste sich in der Folge
einer Spita.lbehand.lung unterziehen und. blieb 6
Wochen gänzlich und 8—10 Wochen teilweise
arbeitsunfähig. Namentlich hatten die Verletzungen am Kopfe,
die zweifellos von den von Küng mit dem erwähnten
Instrumente geführten Schlägen herrührten, starke
Eiterungen zur Folge, die eine Heilung verzögerten.
Einen bleibenden Nachteil hatte Turotti nicht erlitten.
Ausser Küng konnten noch 4 weitere Personen der
Teilnahme am Raufhandel überwiesen werden; es wurden

solche mit Strafen von 5 bis zu 20 Tagen Gefängnis

belegt. Küng ist nicht vorbestraft und genoss
keinen ungünstigen Leumund. Dieser Umstand, sowie
das jugendliche Alter Küngs wurde bei der Strafausmessung

durch das Gericht gebührend berücksichtigt;
dagegen erklärte letzteres, dass ihm auf keinen Fall
die Wohltat des bedingten Straferlasses zuteil werden
könne. Der Gemeinderat von Bremgarten stellt heute
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das Gesuch, es möchte Küng die Strafe auf dem
Begnadigungswege erlassen werden. Er macht geltend,
nach seinem Dafürhalten erscheine Küng nicht stärker
belastet als seine Mittäter, solcher habe nicht etwa
aus persönlicher Rachsucht gehandelt, sondern das
Motiv sei in der hei der Bevölkerung herrschenden,
durch das Auftreten der Italiener verursachten
Erbitterung gegen letztere zu suchen. Im weitern wird darauf

verwiesen, dass Küng die hauptsächliche Stütze
eines alternden Vaters sei und schliesslich auf dessen
bisherige Unbescholtenheit Bezug genommen. Der
Regierungsstatthalter kann höchstens einer Umwandlung
der Korrektionshausstrafe in 60 Tage Einzelhaft
zustimmen. Der Regierungsrat schliesst sich der letztern
Ansichtsäusserung an. Nachdem das Gericht den.

bedingten Straferlass aus guten Gründen abgelehnt hat,
kann von einer gänzlichen Begnadigung nicht die Rede
sein. Bezüglich der besondern Beteiligung Klings an
der Raulerei muss auf die Feststellungen des Urteils
abgestellt werden. Die ganze inkriminierte Szene zeugt
von einer ungewöhnlichen Roheit der Teilnehmer, die
letztere eines Aktes der Begnadigung eigentlich nicht
würdig erscheinen lässt. Indes kann der Regierungsrat,

mit Rücksicht auf die Empfehlung des Gemeinderates

von Bremgarten, das jugendliche Alter des
Delinquenten und dessen bisherige Unbescholtenheit,
einer Umwandlung der Korrektionshausstrafe in 60 Tage
Einzelhaft zustimmen.

Antrag des Regierungsrates: Umwandlung der Korrek¬
tionshausstrafe in 60
Tage Einzelhaft.

6. Scherrer geborene Kühr, Ida, Léons Ehefrau,
geboren 1880, von Courrendlin, in Münster, wurde am
17. Februar 1909 von den Assisen des V. Bezirkes
wegen Fälschung hinsichtlich solcher Rechte eines
andern, welche keine bestimmte Schätzung zulassen,
zu 4 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 60
Tage Einzelhaft, und 161 Fr. 15 Staatskosten verurteilt.

Ida Scherrer hatte zugestandenermassen auf 2

Schuldverpflichtungen, ausgestellt zugunsten einer
Bank in Münster, die von ihr und ihrem Ehemanne
als Schuldner unterzeichnet waren, sowie auf
verschiedenen Erneuerungen die Namen der Bürgen
eigenhändig und ohne deren Einwilligung zugesetzt, nämlich:

auf einem Zalilungsversprechen vom 3. August,
fällig per 3. November 1907 für 400 Fr. und 5 Erneuerungen

per 5. Februar, 5. Mai und 5. August 1908 für
je 390 Fr., per 5. November 1908 und per 5. Februar
1909 für je 385 Fr., auf einem Zahlungsversprechen
an die Ordre der Bank vom 13. April 1907 per 15.
Juli 1907 für 150 Fr. und 6 Erneuerungen desselben
per 15. Oktober 1907 für 140 Fr., per 15. Januar 1908
für 130 Fr., per 15. April 1908 für 130 Fr., per 15.
Juli 1908 für 125 Fr., per 15. Oktober 1908 für 115 Fr.
und per 15. Januar 1909 für 110 Fr. Die Bank hatte
die Fälschungen anlässlich einer Revision ihrer Titel
entdeckt. Ida Scherrer deponierte, sie habe nicht die
Absicht gehabt, jemanden zu schädigen, sondern
gehofft, die geschuldeten Beträge nach und nach abzahlen

zu können. Sie wurde gestützt auf ihr Geständnis
und das Ergebnis der Voruntersuchung wegen
Fälschung von Privaturkunden und Bankpapieren
überwiesen, indes von den Geschwornen lediglich der Fäl¬

schung hinsichtlich solcher Rechte eines andern, die
keine bestimmte Schätzung zulassen, für schuldig
befunden; überdies wurden ihr mildernde Umstände
zugebilligt. Dieses milde Verdikt hatte Ida Scherrer offenbar

den Umständen, unter denen sie die Tat begangen
hatte, zu verdanken. Ihr Gatte hatte nämlich durch
einen Unfall den rechten Arm verloren; bei einer
unglücklichen Unternehmung büsste er zudem die
Unfallentschädigung ein, so dass die Familie, bestehend
aus 6 Köpfen, bei der nur teil weisen Arbeitsfähigkeit
ihres Ernährers in Schulden und damit in Not geriet.
Trotz den Anstrengungen der Ehefrau, die in der freien
Zeit als Uhrmacherin tätig war, langten die Einnahmen
kaum für das Allernotwendigste. Um Schulden decken
zu können, sah man sich genötigt, die Bank um Vor-
schuss anzugehen. Der Ehemann gab der Ehefrau die
Weisung, Drittpersonen um Bürgschaft anzugehen ; nach
ihren Depositionen wagte sie es nicht, dies zu tun und
geriet in der Folge auf die Idee, die Namen der Bürgen
eigenhändig hinzusetzen, was sie auch ausführte; ihr
Mann hatte hievon keine Kenntnis. Im Momente, wo
sie die Fälschungen begann, befand sie sich in
Schwangerschaft und mochte dadurch, wie in den Motiven
des Urteils ausgeführt ist, in ihrer Widerstandskraft
einigermassen gelähmt sein. Ida Scherrer ist nicht
vorbestraft und genoss sonst den besten Leumund. Die
geschädigte Bank stellte sich mit Rücksicht auf die
Verhältnisse der Familie Scherrer weder als SLraf-

klägerin noch als Zivilpartei. Der Gerichtshof sah
sich denn auch veranlasst, ein möglichst mildes Urteil
auszusprechen, dagegen gelangte er angesichts der
Systematik, mit der die Delinquentin die Fälschungen
betrieben hatte, nicht zur Anwendung des bedingten
Straferlasses. Heute stellt sie unter Berufung auf die
relevierten Tatumstände und ihre Familienverhältnisse
das Gesuch um Erlass der Strafe auf dem Begnadi
gungswege. Der Regierungsrat kann das Gesuch aus
Gründen der Konsequenz nicht empfehlen. Das
Gericht hat jedenfalls die Frage des bedingten Straferlasses

gründlich erwogen, ist aber zu einem negativen
Ergebnisse gelangt; um so weniger kann von einer
gänzlichen Begnadigung die Rede sein. Ida Scherrer
hat in der Tat ihre Fälschungen systematisch betrieben;

ein nicht unbedeutender Schaden ist eingetreten,
wenn auch die verletzte Partei aus Kommiserations-
gründen nicht klagend aufgetreten ist. Das Gericht
ist mit aller möglichen Schonung mit der Petentin
verfahren; es dürfte doch als bedenklich erscheinen, sie
entgegen der Auffassung desselben gänzlich straflos
werden zu lassen. Der Regierungsrat beantragt
demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrales : Abweisung.

7. Voisard, Jules, geboren 1872, von Fontenais,
Bäcker, in Vendlincourt, wurde am 31. Oktober 1.908

von der Polizeikammer wegen Misshandlung zu 5

Tagen Gefängnis, 100 Fr. Zivilentschädigung, 45 Fr.
Zivilinterventionskosten und 116 Fr. 15 Staatskosten
verurteilt. Am Abend des 9. April 1908 gegen 11 Uhr
verliessen die 4 Bürger Jules Voisard, dessen Schwager
E. W., A. Ch. und dessen Cousin L. Ch., einer nach
dem andern die Wirtschaft z. B. in Vendlincourt. Als
L. Ch. in der Nähe seiner Wohnung angelangt war,
wurde er nach vorausgegangenem kurzem Wortwech-
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sel, der wegen eines zwischen ihnen obschwebenden
Getreidehandels entstand, von Voisard tätlich
angegriffen ; alsbald darauf griff auch dessen Schwager
E. W. in den Streit ein und L. Ch. sah sich genötigt,
in einen Privatgarten zu flüchten. Auf seine Hülferufe
eilte auch sein Vetter A. Ch. herbei; kaum auf Ort
und Stelle angelangt, erhielt letzterer von Voisard
einen heftigen Schlag mit einem Stücke Holz ins
Gesicht; er erlitt hievon eine 7 cm lange, verzweigte
Risswunde hart über dem rechten Auge und blieb
in der Folge 8—10 Tage völlig arbeitsunfähig. Nach
dem Beweisergebnisse war festgestellt, dass Voisard
den Schlag mit einem Zaunpfahle, an welchem sich
hervorstehende Nägel befanden, geführt hatte,
wodurch sich die eigentümliche Natur der Wunde erklären

liess. Voisard bestritt die Täterschaft, wie übrigens

auch W.; beide wollten A. Ch. nicht einmal
gesehen haben. A. Ch. selbst vermochte nicht zu sagen;
welcher von beiden ihn geschlagen hatte. Eine
überwiegende Zahl von Indizien sprach indes für die Schuld
Voisards. Voisard ist nicht vorbestraft und sonst gut
beleumdet. Heute stellt er das Gesuch um Erlass der
Strafe. Er will heute noch die Täterschaft bestreiten
und macht geltend, A. Ch. habe vor Zeugen selbst
erklärt, er habe den Schlag nicht von ihm erhalten.
A. Ch., der hierüber einvernommen worden ist,
bestreitet entschieden, eine solche Erklärung abgegeben
zu haben, wünscht indes, es möchte Voisard begnadigt

werden, da er ihn völlig befriedigt habe. Voisard
beruft sich im weitern auf die Natur seines Gewerbes,
welches einen Unterbruch nicht wohl vertrage und
seine ziemlich grosse Familie, beides Umstände, die
für die Entscheidung des Gesuches nicht von
ausschlaggebender Bedeutung sein können. Das Gesuch
wird vom Gemeinderat von Vendlincourt und auch
vom Regierungsstatthalter empfohlen. Angesichts der
hartnäckigen Bestreitungen Voisards kann der Regie
rungsrat einer Begnadigung nicht zustimmen. Es sind
solche wohl auch der Grund dafür, dass dem
Delinquenten die Wohltat des bedingten Straferlasses nicht
gewährt worden ist, obschon sich die Motive des
Urteils hierüber nicht aussprechen. Jedenfalls wären,
abgesehen hievon, die gesetzlichen Voraussetzungen
gegeben gewesen, obzwar die Tat als eine rohe bezeichnet

werden muss. Voisard ist im übrigen nicht etwa
gestützt auf Depositionen des A. Ch. verurteilt worden,

indem solcher anlässlich der Untersuchung
deponierte, er vermöge nicht zu sagen, welcher der
beiden Angeschuldigten ihn geschlagen habe, sondern
es ist dies auf Grund einer Reihe anderweitiger Indizien

geschehen. Seine heutigen Bemängelungen sind
daher durchaus unangebrachte und es kann Petent
eines gänzlichen Erlasses der Strafe, so wenig wie des
bedingten, als würdig befunden werden. Der
Regierungsrat beantragt demnach Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

8. Guermann, Charles, geboren 1867, von Fenin-
Villars-Saules, Graveur in Renan, zurzeit in der
Strafanstalt Thorberg, wurde am 17. Juli 1908 von den
Assisen des V. Bezirkes wegen Mordversuches,
tätlicher Bedrohung und Entweichungsversuches zu 5
Jahren und 3 Monaten Zuchthaus, 20 Fr. Busse, spe¬

ziell wegen des letztgenannten Deliktes zu 5 Tagen
Gefängnis und 655 Fr. 45 Staatskosten verurteilt. Guer-
mann unterhielt seit längerer Zeit, nach seinen
Angaben seit Oktober 1.907, mit der 1891 im Oktober
geborenen Mathilde J. in Renan ein Liebesverhältnis. Es
kam des öftern zum Geschlechtsverkehr. Schliesslich
wurde das Verhältnis mehr oder weniger publik. Die
Ehefrau Guermann verliess die eheliche Wohnung;
auch den Eltern J. wurde die Sache durch
Drittpersonen hinterbracht; namentlich eine Nachbarin des
Guermann, eine gewisse Frau U., mischte sich in die
Angelegenheit und Mathilde J. wurde schliesslich
dazu gebracht, ihren Verkehr mit Guermann
abzubrechen. Guermann machte nun seinem Grolle
hierüber zunächst durch Drohungen Luft. Schliesslich
fasste er den Entschluss, sich an seiner Geliebten zu
rächen. Nachdem er sie bereits im Laufe des 3. Mai
1908 in einem Momente, wo sie sich bei Frau U. am
Fenster zeigte, von seiner Wohnung aus mit dem
Ordonnanzgewehr bedroht hatte, verfolgte er sie am
gleichen Abend auf einem Spaziergange mit den
Eheleuten U. ; er hatte sich durch ein kleines Mädchen
über den Ausgang der J. auf dem laufenden erhalten
und folgte den Spaziergängern unter Mitnahme seines
Ordonnanzgewehres auf einem Umwege nach. Beim
Bahnübergange zwischen Sonvilier und Renan trat
er plötzlich aus einem Wäldchen hervor und rief sie
mit den Worten an: «Vous voilà charognes, je vous
fous bas, toi Mathilde ton existence est perdue.» Gleichzeitig

brachte er sein Ordonnanzgewehr in Anschlag.
In diesem Momente trat indes der Landjäger von
Renan, der von den Drohungen Guermanns gehört, ihn
überwacht, und ihm, nichts gutes ahnend, auf seinem
Schleichgange gefolgt war, hinzu und hielt mit den
Worten «que faites-vous » Guermann den Revolver
vor. Guermann sah sich überrascht, setzte sein
Gewehr ab, entlud solches auf Befehl und liess sich in
der Folge verhaften. In seiner Wohnung wurde ein
Brief gefunden, worin er die Absicht kundgab, die
Mathilde J. und sodann auch sich zu töten. Am Fenster
halte er ein Papier mit Leidrand befestigt. Während
der folgenden Strafuntersuchung bestritt er hartnäckig,
die Absicht gehabt zu haben, Mathilde J. zu töten.
Die tätlichen Drohungen vom gleichen Tage wollte
er überhaupt in Abrede stellen. Die Geschwornen
befanden ihn indes schuldig im Sinne der Anklage.
Guermann ist nicht vorbestraft. Früher einen guten
Leumund geniessend, ergab er sich in letzter Zeit ziemlich

häufig dem Trünke. Bei der Strafausmessung zog
der Gerichtshof in Betracht, dass es sich objektiv nicht
gerade um einen schweren Fall handelte, indem eine
auf die Tötung unmittelbar gerichtete Handlung nicht
begangen worden war. Es brauchte demnach über das
allerdings hohe Minimum der angedrohten Hauptstrafe
nicht wesentlich hinausgegangen zu werden. Wegen
eines Ausbruchsversuches aus dem Gefängnis musste
eine Strafe besonders ausgesprochen werden.
Guermann ist bereits im Januar 1909 mit einem
Begnadigungsgesuche vorstellig geworden, wurde indes vom
Grossen Rat damit abgewiesen. Heute erneuert er
solches, indem er, wie früher, bestreitet, sich des ihm
zur Last gelegten Deliktes schuldig gemacht zu haben.
Etwas Neues ist er indes nicht in der l^age anzubringen.
Der Regierungsrat hat im Januar abhin das Gesuch
als unter allen Umständen verfrüht bezeichnet; es
trifft dies selbstverständlich auch heute zu, nachdem
Guermann noch nicht einmal V5 seiner Strafe verbüsst
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hat und kaum drei Monate seit der Behandlung des
letzten Gesuches verstrichen sind. Es wird demnach
beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

9. Bhend, Friedrich, geboren 1878, von St. Beatenberg,

gewesener Viehhändler im Emdthal, wurde am
21. Oktober 1903 von der Polizeikammer wegen
Misshandlung, begangen im Raufhandel, zu 8 Tagen
Gefängnis, 20 Fr. Busse, solidarisch mit seinem Bruder
Gottfried Bhend zu 150 Fr. Entschädigung und 120 Fr.
Interventionskosten an die Zivilpartei, sowie zu 123
Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Am Abend des 16. März
1903 fand im Hotel N. in Aeschi eine vom Vormunde
des G. Bhend, Vaters, angeordnete Kaufsteigerung über
verschiedene dem letztern gehörige Liegenschaften
statt. Die Steigerung zog sich bis über Mitternacht
hin und es wurde dem Steigerungsweine offenbar stark
zugesetzt. Bereits im Laufe der Steigerung hatte Vater
Bhend und seine beiden Söhne Friedrich und Gottfried

mit anwesenden Mitgliedern der Vormundschaftsbehörde

Wortwechsel. Nach 3x/2 Uhr morgens ver-
liessen die Gäste in angetrunkenem Zustande die
Wirtschaft, vorab die drei Bhend. Etwas später nahm
Gemeinderat W., Mitglied der Vormundschaftsbehörde,
in Begleitung eines gewissen J. W. den gleichen Weg.
In der Nähe der Kirche passten ihm die Brüder Bhend
auf, überfielen ihn und seinen Begleiter plötzlich und
traktierten beide mit Stockschlägen. Gemeinderat W.
wurde dabei über eine Mauer in die Strasse hinausge-
stossen. Währenddem sein Begleiter ohne namhafte
Verletzungen davon kam, erlitt er eine 1 cm lange
Wunde am Kopf, eine Quetschung und Schürfung des
rechten Ellenbogens und eine Verletzung der linken
Hand. Jede der Verletzungen für sich war nicht von
Bedeutung, alle drei zusammen hatten sie immerhin
eine Arbeitsunfähigkeit von 8 Tagen zur Folge. Die
Brüder Bhend suchten in der Folge die Täterschaft
abzustreiten, konnten indes ohne Mühe überwiesen
werden. Nach dem Beweisergebnisse war Gemeinderat

W. von beiden gemeinschaftlich, dessen Begleiter
von Gottfried Bhend allein geschlagen worden.
Erschwerend fiel in Betracht, dass die Misshandlung zur
Nachtzeit, auf offener Strasse, mittelst Auflauerns
begangen worden war. Zudem war Friedrich Bhend
bereits in den Jahren 1898 und 1900 wegen des gleichen
Deliktes mit 5 und 1 Tag Gefangenschaft bestraft worden

und genoss nicht den besten Leumund. Heute stellt
er ein Begnadigungsgesuch, in dem er ausführt, er habe
nach dem erstinstanzlichen Urteile die Schweiz
verlassen und sei seither im Auslande als Oberküher in
Stellung gewesen. Als solcher habe er sich die volle
Zufriedenheit seiner Arbeitgeber erworben. Diese
Ausführungen werden durch in der Tat günstige
Arbeitszeugnisse belegt. Im weitern macht Bhend geltend,
er sei gesundheitlich ruiniert und habe deshalb und
wegen Familienverhältnissen nach seiner Heimat
zurückkehren müssen. Ersteres hat der Regierungsstatthalter

von Frutigen persönlich wahrgenommen und es
wird das Gesuch von daher empfohlen. Die Busse hat
Petent bezahlt und die Kosten sind durch dessen Bruder

bereits früher getilgt worden. Der Regierungsrat
kann mit Rücksicht auf die vorliegende Empfehlung

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

und die seitens des Gesuchstellers geltend gemachten
Tatsachen einer Begnadigung zustimmen. Die etwas
weit zurückliegenden und zudem nicht gravierenden
Vorstrafen des Gesuchstellers können heute nicht mehr
wesentlich zu dessen Ungunsten in Betracht fallen,
nachdem er sich während 6 Jahren, wie aus den
vorgelegten Zeugnissen hervorgeht, gut gehalten hat. Der
Regierungsrat beantragt demnach Erlass der Strafe.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Gefängnisstrafe.

10. Falbriard, Constant, geboren 1870, Graveur,
von und zu Bonfol, wurde am 27. November 1908 von
der Polizeikammer des Kantons Bern wegen Misshandlung

zu 10 Tagen Gefängnis, 400 Fr. Entschädigung
und 100 Fr. Interventionskosten an die Zivilpartei,
sowie 245 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Die durch
Schwägerschaft verwandten und benachbarten Familien

Falbriard und D. in Bonfol lebten einer
Erbschaftsangelegenheit wegen seit längerer Zeit im Unfrieden
miteinander. Als am Morgen des 31. März 1908 die
Ehefrau D. mit zwei Eimern zum Brunnen ging, wurde
sie von ihrer Schwester, Frau Falbriard, angesucht
und ihr vorgeworfen, sie habe abends zuvor den Knaben

Falbriard geschlagen. Frau D. erwiderte in etwas
barschem Tone, es sei dies nicht wahr, sie wünsche,
in Ruhe gelassen zu werden, worauf ihr jene
ungesäumt in die Haare fuhr. Im selben Momente trat der
Ehemann D. aus dem Hause, um sich zur Bahn zu
begeben. Er eilte herbei, um die beiden zu trennen;
kaum hatte er seine Schwägerin am Arme ergriffen, um
sie beiseite zu stellen, so lief nun auch der Ehemann
Falbriard hinzu und stürzte sich auf seinen Schwager.
Die beiden gingen ein erstes Mal miteinander zu Boden.
Wieder auf den Eussen, wurde D. von Falbriard ein
zweites Mal zu Boden geworfen und alsdann mit Fäusten

geschlagen. Schliesslich griff ein Arbeiter des D.
ein, forderte Falbriard auf, seinen Meister loszulassen
und versetzte jenem, als er der wiederholten Aufforderung

nicht nachkam, einige Schläge mit einem
Kautschuk, worauf die unrühmliche Szene endlich ein Ende
fand. Da sich D. indes bei der Rauferei eine Verstauchung

des einen Fusses zugezogen hatte, an deren Folgen

er nahezu einen Monat arbeitsunfähig blieb, fand
sie noch ein gerichtliches Nachspiel. Falbriard wurde
der Misshandlung des D. schuldig befunden; immerhin

konnte angenommen werden, dass ein bedeutend
geringerer Erfolg als der eingetretene wahrscheinlich
war. Erschwerend fiel nach dem Gesetze in Betracht,
dass die Misshandlung auf öffentlicher Strasse
begangen worden war. Falbriard ist in den Jahren 1890
und 1892 wegen Widersetzlichkeit, Skandals und
Diebstahls mit 2 und 3 Tagen Gefängnis vorbestraft; im
übrigen genoss er keinen ungünstigen Leumund. Der
Gerichtshof sah sich, mit Rücksicht auf die Vorstrafen,
den agressiven und brutalen Charakter des Täters und
die Umstände der Tat, nicht in der Lage, die Strafe
bedingt zu erlassen. Der Verurteilte stellt nun das
Gesuch um Erlass derselben auf dem Begnadigungswege.
Er macht geltend, er würde durch die Auflage der
Kosten und die zu entrichtende Entschädigung bereits
hart bestraft für einen Erfolg, den er keinesfalls
gewollt und der lediglich dem Zufalle zuzuschreiben sei.
Im weitern wird im Gesuche darauf hingewiesen, der

79
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Vollzug der Strafe würde jedenfalls nicht dazu
beitragen, ein geordnetes Verhältnis zwischen den beiden
Familien herzustellen und es dürfte dies weder in
deren Interesse noch in dem der Gesellschaft liegen.
Falbriard hat die Staatskosten bezahlt. Der Gemeinderat

von Bonfol empfiehlt das Gesuch. Der Regierungsrat
kann mit Rücksicht auf die vom Petenten geltend

gemachten Umstände einem Erlass der Strafe zustimmen.

Die beiden nicht gerade gravierenden Vorstrafen,
die ein gesetzliches Hindernis für einen bedingten
Straferlass bildeten, liegen so weit zurück, dass sie
für die Entscheidung des vorliegenden Gesuches nicht
mehr ausschlaggebend sein können. Im übrigen genoss
Falbriard keinen ungünstigen Leumund. In Erwägung
des Angebrachten wird beantragt, dem Petenten die
Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

11. Rémy, Auguste, geboren 1855, Holzhauer, von
und zu Cœuve, wurde am 29. Januar 1909 vom Polizeirichter

von Pruntrut wegen Widerhandlung gegen die
Jagdvorschriften zu 75 Fr. Busse und 4 Fr. 90 Staatskosten

verurteilt. Den 10. Januar 1909, um 71/2 Uhr
morgens, wurde Rémy von Bannwart C. in Pruntrut
dabei ertappt, wie er bei einer im Staatswalde von
Courchavon von ihm gelegten Fuchsenfalle Nachschau
hielt. Rémy war nicht im Besitze einer Bewilligung
zur Erlegung von Raubwild. Vor dem Richter musste
er den Sachverhalt ohne weiteres zugeben und wurde
dementsprechend wegen Widerhandlung gegen, das in
der kantonalen Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz

über Jagd und Vogelschutz enthaltene Verbot
des Fallenstellens auf Raubwild bestraft und zwar
mit dem Minimum der angedrohten Busse. Im
vorliegenden Gesuche macht er nun geltend, er vermöge
als armer Familienvater die Busse nicht zu bezahlen
und müsste sie demnach im Gefängnis absitzen; von
der Unerlaubtheit seiner Handlung will er keine Kenntnis

gehabt haben. Das Gesuch wird vom Gemeinderat
von Cœuve und vom Regierungsstatthalter empfohlen;
letzterer spricht sich für eine Reduktion der Busse
aus. Demgegenüber nimmt die Forstdirektion unter
Verweisung auf die Ueberhandnahme, speziell im Jura,
von derartigen Jagddelikten, welche gegen längst ein-
gelebte gesetzliche Vorschriften Verstössen, gegen
einen gänzlichen, oder teilweisen Erlass der Busse
Stellung. Der Regierungsrat ist ebenfalls der Ansicht, es
könne Rémy mit seiner Berufung auf Gesetzesunkenntnis

nicht gehört werden. Da solcher indes nach den
vorliegenden Berichten gänzlich mittellos und fiir sich
und seine Familie nur auf seinen Verdienst angewiesen
ist, dürfte es sich, unter Rücksichtnahme auf sein
Fortkommen, empfehlen lassen, die etwas hohe Busse
auf ein für ihn vielleicht doch erschwingliches Mass
herabzusetzen. Der Regierungsrat beantragt
Herabsetzung auf 40 Fr.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse auf
40 Fr.

12. Mischler, Rudolf, geboren 1871, von Rüschegg,
Karrer, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, wurde am
19. Juli 1905 von der Kriminalkammer des Kantons
Bern wegen qualifizierten Diebstahls, Begünstigung
und Bettels zu 5 Jahren Zuchthaus, zu 128 Fr. 75
Staatskosten allein und 128 Fr. 75 Staatskosten
solidarisch mit zwei Mitschuldigen verurteilt. Mischler
wurde am 23. Mai 1905 aus der Strafanstalt Thorberg,
woselbst er eine längere, wegen Diebstahls über ihn
verhängte Freiheitsstrafe beendet hatte, entlassen.
Kaum eine Woche darauf beging er in Bern neuerdings

einen Diebstahl, nachdem er einige Tage dem
Bettel obgelegen hatte. Montag den 23. Mai bot er
Baumeister J. in Bern einige Werkzeuge, die er angeblich

von seinem Vater ererbt hatte, zum Verkaufe an;
er bemerkte hiebei, dass solcher Geld in einer Schieblade

seines Bureau verwahrt hatte. Am 1. Juni
daraufhin sprach er morgens früh neuerdings bei J. vor,
erhielt indes Bescheid, J. sei bereits ausgegangen.
Er passte nun einen Moment ab, wo er unbemerkt in
das Bureau einschleichen konnte, öffnete solches
mittelst eines Schlüssels, der in einer andern Türe stack
und zufällig passte und entwendete aus der fraglichen
Schieblade ein eisernes Kästchen. Mit dem Raube zog
er sich bei einem Hehler zu, öffnete gemeinschaftlich

mit, diesem das Kästchen mittelst Beisszange und
Beils und behändigte den Inhalt. Es befanden sich
nahezu 200 Fr. in Silber darin. Mischler wollte 67 Fr.
zu seinen Händen genommen haben und den Rest dem
Helfershelfer gelassen haben. Am Tage darauf unternahm

er mit einer gemieteten Droschke eine Rundfahrt

durch das Amt Bern, indem er zwei seiner ver-
kostgeldeten Kinder besuchte und dieselben, sowie
auch deren Pflegeeltern mit Kleidungsstücken und
kleineren Geldbeträgen beschenkte. Ein erklecklicher Teil
des Geldes ging in Alkohol auf; gleichen Abends wurde
er in Bümpliz in betrunkenem Zustande verhaftet, da
der Verdacht der Täterschaft ohne weiteres auf ihn
gefallen war. An Geld fand sich nichts mehr auf ihm
vor. Anfänglich suchte er nicht ungeschickt zu leugnen,

verwickelte sich indes bald in Widersprüche und
sah sich schliesslich genötigt, die Tat einzugestehen.
In der Folge musste er auch zugeben, dass er
mitgeholfen hatte, 2 Flaschen Bier auszutrinken, die einer
seiner Kumpane Sonntags den 28. Mai dem
Fährknechte in der Schönau aus einem Versteck entwendet
hatte. Schliesslich war er auch des Bettels geständig.
Mischler ist wegen Misshandlung, Betruges, Diebstahls,
Bettels und Nichtbezahlung der Militärsteuer zum Teil
ziemlich schwer vorbestraft und genoss einen schlechten

Ruf. Heute stellt er das Gesuch um Erlass des
Restes der Strafe, indem er nach jeder Richtung
Besserung verspricht. Der Regierungsrat ist indes der
Ansicht, Mischler sei angesichts seiner vielen
Vorstrafen einer Begnadigung nicht würdig und beantragt
Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung,

13. Strauss, Johann, geboren 1857, von
Oberstocken, Handlanger in Bern, wurde am 3. August,
11. August, 6. Oktober, 1. Dezember 1908, 5. Januar,
2. Februar und 2. März 1909 vom Polizeirichter von
Bern wegen Widerhandlung gegen das Primarschul-
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gesetz zu Bussen von 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384 Fr.
und schliesslich zu 2 Tagen Gefängnis, sowie zu
insgesamt 16 Fr. Staatskosten verurteilt. Am. 26. März
1908 richtete Strauss an die Schulbehörden das
Gesuch, es möchte sein, anno 1894 geborener Knabe vom
ferneren Schulbesuche dispensiert werden. Das
Gesuch wurde von der Unterrichtsdirektion, gestützt auf
den Bericht des Schulinspektors, wonach der Knabe
Strauss erst 8 Schuljahre absolviert und überdies
mittelmässige Zensuren aufwies, abschlägig beschieden.

Dieser Entscheid wurde Strauss eröffnet und
solcher von der zuständigen Schulkommission in der
Folge wiederholt aufgefordert, den Knaben noch ein
ferneres Jahr zur Schule zu schicken. Strauss kam
der Aufforderung nicht nach und der Knabe blieb das
ganze Schuljahr 1908/1909 der Schule entzogen. Heute
stellt nun Strauss das Gesuch, es möchten ihm die
ergangenen Bussen, von denen nur die erste mit 6 Fr.
bezahlt ist, sowie die Gefängnisstrafe erlassen werden.
Er macht geltend, er sei sich der Tragweite seines
Verhaltens nicht bewusst gewesen, sodann hätten ihn auch
Nahrungssorgen veranlasst, seinen (Sohn anderwärts
zu plazieren, die Bussen vermöge er nicht zu bezahlen.
Nach dem Berichte der städtischen Polizeidirektion
geniesst er einen guten Leumund; mit körperlichen
Gebrechen. behaftet, habe er nicht ständigen Verdienst
und vermöge nur mit Mühe, den Unterhalt seiner
Familie zu bestreiten. Das Gesuch wird von daher,
sowie auch vom Regierungsstatthalter zur Entsprechung
empfohlen. Die Unterrichtsdirektion kann sich nur
mit einer Reduktion der Bussen einverstanden erklären.
Tn der Tat eignete sich der vorliegende Fall an und
für sich nicht zur Begnadigung. Strauss hat trotz
wiederholter Mahnung die gesetzlichen Bestimmungen
bewusst missachtet und sein Knabe ist denn auch1 in der
Schulausbildung wesentlich verkürzt und dadurch
geschädigt worden. Das Delikt charakterisiert sich daher
als ein gravierendes. Andererseits kann aber kaum
davon die Rede sein, den ganzen Betrag der Bussen
zu exequieren. Da Strauss mittellos und nicht völlig
verdienstfähig ist, werden solche voraussichtlich in
Gefängnis umgewandelt werden müssen ; es würde dies,
ohne Nachlass, eine unverhältnismässig hohe
Freiheitsstrafe zur Folge haben. Der Regierungsrat
beantragt daher, in Erwägung des Angebrachten, die
Bussen wesentlich zu ermässigen und auf 20 Fr.
festzusetzen. Dagegen lässt sich der Erlass der Gefängnisstrafe

nicht rechtfertigen, wenn anders eine wirksame
Bekämpfung des Schulunfleisses für die Zukunft in
analogen Fällen nicht gänzlich lahmgelegt werden soll.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Bussen
auf 20 Fr.

14. Herrlich geborene Felsch, Marie Flora, Gottliebs

Witwe, geboren 1862, von Zygan, Preussen,
Damenschneiderin in Bern, wurde am 6. Oktober 1908
und 2. Februar 1909 wegen Widerhandlung gegen das
Primarschulgesetz zu 10 und 12 Fr. Busse und insgesamt

4 Fr. Staatskosten verurteilt. Der schulpflichtige
Knabe Paul Herrlich fehlte laut Bericht der

Schulbehörden in der Zeit vom 17. August bis 12. September

1908 von 112 Schulstunden 50 unentschuldigt und
in gleicher Weise in der Zeit vom 1. bis 30. November

gleichen Jahres 26 Stunden. Seine Mutter wurde dieser-
halb wie angegeben verurteilt. Heute stellt nun letztere

das Gesuch um Erlass der Bussen. Sie macht
geltend, sie vermöge solche nicht zu bezahlen. Die letzte
Busse von. 12 Fr. sei zudem ungerechterweise ausgefällt

worden, indem sie ihren Knaben durch ärztliches
Zeugnis entschuldigt habe. Das Gesuch wird von der
städtischen Polizeidirektion und dem Regierungsstatthalter

empfohlen. Witwe Herrlich ist für ihren und
ihres Knaben Lebensunterhalt ausschliesslich auf ihren
Verdienst angewiesen und findet nur mit Mühe ein
Auskommen. Abgesehen von fraglichen Schulbussen
hat sie keine Bestrafungen erlitten und geniesst einen
guten. Leumund. Was die Anfechtung der Begründetheit

des zweiten Urteils anlangt, so ist allerdings richtig,

dass sie ein ärztliches Zeugnis beibrachte; solches
lautete indes so unbestimmt, dass es weder die
Schulbehörden noch der Richter als genügend erachten
konnten ; ein Teil der Absenzen wurden gestützt darauf

tatsächlich entschuldigt. Die ausgesprochenen Bussen

sind demnach wohl begründet. Indes hält der
Regierungsrat dafür, es können solche angesichts der
prekären finanziellen Lage der Petentin und der
vorliegenden übereinstimmenden Empfehlungen etwas
herabgesetzt werden. Es wird beantragt, solche auf 10 Fr.
insgesamt zu ermässigen.

Antrag des Regiorungsrates : Herabsetzung der Bussen
auf 10 Fr. insgesamt.

15 u. 16. Nydegger, Albert, geboren 1875, Vergolder,
von Guggisberg und Bornoz, Clara, geboren 1865,
von Vaugoudry, Vergolderin, beide in Biel, wurden am
9. November 1908 vom Polizeirichter von Biel wegen
Uebertretung der Vorschriften über das Salzmonopol,
ersterer zu 4242 Fr. Busse und 1.39 Fr. 25 Staatskosten,
letztere zu 3088 Fr. 50 Busse und 116 Fr. 50 Staatskosten

verurteilt. Nydegger und Clara Bornoz betrieben
in Biel seit Jahren Vergolderateliers, in denen namentlich

Bestandteile von Uhren vergoldet wurden. Seit
einiger Zeit, brachte das Haus P. in Chaux-de-Fonds
unter dem Namen « Grenol » ein besonders feinkörniges
Salz in den Handel, das sich zur Lieferung ganz
soignierter Vergolderarbeit vorzüglich eignete. Dieses
Salz wurde von Nydegger und Clara Bornoz in grösseren

Quantitäten bezogen und verwendet. Im Mai 1907
erhielt schliesslich die Finanzdirektion durch den
Inhaber einer Salzbütte in Biel hievon Kenntnis und es
wurde in der Folge gegen die genannten Vergolder
wegen Uebertretung des Verbotes des Schleichhandels
mit Salz Strafklage veranlasst. Die Denunzierten gaben
den Tatbestand ohne weiteres und offen zu. Danach
hatte Nydegger seit 1905 insgesamt 2828 Pfund Salz,
die Bornoz im gleichen Zeiträume 2059 Pfund von der
Firma P. in Chaux-de-Fonds bezogen. Das Salz wurde
mit Preisen bis zu 45 Cts. per Kilogramm bezahlt.
Nach den Expertenberichten enthielt es je nach den
verschiedenen Proben 93—96°/0 Chlornatrium, war
demnach gemäss den Bestimmungen des Dekretes
betreifend die Herabsetzung des Salzpreises vom 23.
Dezember 1891 evidentermassen ein unter das Monopol

gestelltes Salz. Indes machten die Angeschuldigten
geltend, sie hätten das Salz lediglich zu industriellen
Zwecken verwendet; die kantonale Salzverwaltung



316 — Jß 28

habe ein derartig feines Salz gar nicht zum Verkaufe
gebracht; sie hätten es daher wohl oder übel von
auswärts beziehen müssen. Durch die Beweisführung
erhellte, dass das gewöhnliche wie auch das feiner
geriebene, von der Salzverwaltung abgegebene Kochsalz,

für ganz soignierte Vergolderarbeit unbrauchbar,
das von der Firma P. gelieferte Grenol dagegen
vorzüglich geeignet war. Dessenungeachtet musste, in
Anwendung des Gesetzes, zu einer Verurteilung der
Angeschuldigten geschritten werden und zwar ist die
Strafdrohung mit 1 Fr. alter Währung per Pfund
geschmuggelten Salzes eine absolute. Der Richter führt
in den Motiven aus, dass den Delinquenten ein böser
Wille nicht innewohnte und bezeichnet das Urteil selbst
als unbillig. Ein Begnadigungsgesuch wird denn auch
zum voraus zur Entsprechung empfohlen. Heute wird
nun seitens der beiden Verurteilten ein solches
gestellt. Zur Begründung wird im wesentlichen auf den
angegebenen Tatbestand verwiesen und geltend
gemacht, der Vollzug der Bussen müsste die Petenten
finanziell in schwierige Verhältnisse stürzen. Nach
dem Berichte des Gemeinderates von Biel gemessen
die Gesuchsteller den besten Leumund und seien als
fleissige, strebsame Geschäftsleute bekannt. Die
Exekution der Geldstrafen müsste sie schwer treffen. Die
genannte Behörde empfiehlt das Gesuch, Avie auch der
Regierungsstatthalter. Im weitern liegen Eingaben vor
der Uhrensektion der kantonal-bernischen Handels- und
Gewerbekammer und eine solche von 39 Vergoldermeistern

und Metallzifferblattfabrikanten; beide
unterstützen das gestellte Gesuch, indem sie im wesentlichen
geltend machen, durch das ergangene Urteil werde
das Vergoldergewerbe in seiner Leistungs- und
Konkurrenzfähigkeit bedroht; das vom Staate gelieferte
Vergoldersalz genüge auch heute noch den Bedürfnissen

nicht. Die Handels- und Gewerbekammer
speziell will überdies dartun, das « Grenol » unterstehe
dem Salzmonopol nicht, indem es lediglich zu
industriellen und nicht etwa zu Nährzwecken verwendet
werde, das Salzmonopol aber nur letztere Salze be-
sehlage. Die Finanzdirektion nimmt gegen eine gänzliche

Begnadigung Stellung. Nach ihrem Berichte
ist seitens der Organe des Staates das Mögliche
getan Avorden, um den Vergoldern ein taugliches
Salz zu beschaffen. Auf Begehren der Vergolder wurde
bereits im Jahre 1904 ein besonderes Salz eingeführt,
von dem sich die Interessenten damals als befriedigt
erklärten. Seither seien Klagen über ungenügende
Brauchbarkeit dieses Salzes seitens der Vergolder bei
der Finanzdirektion nicht eingegangen und erst durch
die vorliegende Strafsache und die damit verbundene
Korrespondenz habe sie Anlass erhalten, sich für
Beschaffung eines neuen, noch feineren Salzes zu ver-
Avenden. Ein solches sei denn auch binnen kurzem
von den Salinen beschafft, von den Interessenten,
speziell auch von Nydegger geprüft und als tauglich erklärt
worden. Nach Einführung dieser Salzart konnten die
ersten Bezüge bereits im Mai 1908 gemacht werden.
Wenn die Vergolder heute behaupten, auch dieses Salz
genüge ihren Zwecken nicht, so ist diese Behauptung
neu und steht mit den frühern Erklärungen im
Widerspruch. Trotzdem wird die Finanzdirektion nicht
unterlassen, die Frage nochmals einer Prüfung zu
unterwerfen und gegebenenfalls für die Beschaffung eines
genügenden Salzes zu sorgen. Die rechtliche Bemängelung

des Urteils seitens der kantonalen Handels- und
Gewerbekammer wird von ihr als unzweifelhaft un¬

haltbar bezeichnet. Einer gänzlichen Begnadigung
kann sie nicht beipflichten; solche würde die fernere
Bekämpfung des Salzschmuggels direkt lahm legen.
Bezüglich der Frage, ob das «Grenol» dem Salzmonopol

unterstellt sei, ist auf die Feststellungen des Urteils
abzustellen, welche diese unbedenklich bejahen.
Massgebend ist hiefür das Dekret vom 23. Dezember 1891,
welches eine Unterscheidung zwischen Salzen zu Nähr-
ZAvecken und Salzen zu industriellen ZAvecken nicht
kennt, sondern gerade, um allen Zweifeln darüber, ob
ein Salz dem Monopole unterstellt sei oder nicht,
für den Einzelfall abzuhelfen, darauf abstellt, ob
solches mehr als 50 % Chlornatrium enthält. Im weitern
geht aus den Ausführungen der Finanzdirektion
hervor, dass die Vergolder zum mindesten darin ein
erhebliches Verschulden trifft, dass sie nicht vor der
eigenmächtigen Einführung auswärtigen Salzes vorerst

an die zuständigen inländischen Instanzen um
Beschaffung eines dienlichen Salzes gelangt sind; der
Regierungsrat stimmt in diesem Sinne ihrem Berichte
zu. Eine gänzliche Begnadigung ist somit nicht
angebracht. Dagegen lässt, sich eine Avesentliche
Herabsetzung der ausgesprochenen Bussen unter Wahrung
des Standpunktes der Salzverwaltung aus dem
nachstehenden rechtfertigen. Petenten haben mit dem
geschmuggelten Salze weder Handel getrieben noch
anderweitig die Erzielung eines in einer etwaigen
Preisdifferenz begründeten Vorteiles beabsichtigt. Sie
haben damit vielmehr eine an und für sich durchaus
lobensAverte Vervollkommnung ihrer Arbeit bezAvcckt.
Zu ihren Gunsten sprechen im weitern ihr günstiger
Leumund und die vorliegenden übereinstimmenden
Empfehlungen. Der Regierungsrat beantragt, in
Umfassung des Angebrachten, die Bussen gegenüber
beiden Gesuchstellern auf je 100 Fr. herabzusetzen.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Bussen
auf je 100 Fr.

17. Pfullendörfer, Wilhelm, geboren 1881, von
Hagsfeld bei Karlsruhe, zurzeit in der Strafanstalt
Thorberg, wurde am 3. Juli 1908 von den Assisen des
II. Bezirkes wegen Anstiftung zu Diebstahl und
Begünstigung zu 14 Monaten Zuchthaus, 20 Jahren
Verweisung aus dem Gebiete des Kantons Bern und
solidarisch mit einem Mitschuldigen zu 122 Fr. 04 Staatskosten

verurteilt. Im Juli 1906, anlässlich des
eidgenössischen Turnfestes, unternahm der vielfach
vorbestrafte Gewohnheitsdieb S. F. in Gesellschaft Pfullen-
dörfers von Zürich aus einen Raubzug nach Bern.
Er verübte daselbst mehrere Einbruchsdiebstähle, wobei

ihm Goldsachen, Juwelen, Geld etc. in beträchtlichem

Werte in die Hände fiel. Pfullendörfer betätigte
sich zum Teil aktiv an diesen Diebstählen, zum Teil
begnügte er sich mit der Rolle des Begünstigers, indem
er den Raub mit F. teilte und beiseite schaffen half.
Gestützt auf seine Repositionen wurde er von den Ge-
schwornen schuldig befunden der Anstiftung zu Diebstahl

in einem Falle und der Begünstigung in zwei
Aveitern Fällen. Die Anstiftung beging er dadurch,
dass er auf ein von ihm als leer ausgekundschaftetes
Logis aufmerksam machte, in welchem F. in der Folge
denn auch ziemlich reiche Beute machte. Die beiden
wurden später in Zürich gleicher Delikte halber in
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Untersuchung gezogen, abgeurteilt und sodann nach
Bern ausgeliefert. Pfullendörfer hat seine Strafe in
Thorberg am 21. November 1908 angetreten. Er stellt
nun das Gesuch um Erlass eines Teiles der Strafe.
Solches kann indes keineswegs empfohlen werden.
Pfullendörfer ist vorbestraft, genoss vor seiner Ver
urteilung keinen guten Leumund und ist somit einer
Begnadigung nicht würdig. Wenn auch noch nicht
so tief gesunken wie sein Mittäter F., so ist er doch
bereits zum Gewohnheitsverbrecher geworden und
kann daher höchstens noch durch Strenge auf andere
Wege gebracht werden. Eine Abkürzung seiner Strafe
ist auch aus diesem Gesichtspunkte nicht am Platze.
Es wird demnach beantragt, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

18. Wyss, Gottfried, geboren 1854, von Rohrbach.
Handlanger und Hausierer im Toggenburg zu Rohrbach,

wurde am 3. April 1909 vom korrektionellen
Gericht von Aarwangen wegen Diebstahls und
Widerhandlung gegen das Hausiergesetz zu 2 Monaten Kor-
rektionshaus, umgewandelt in 30 Tage Einzelhaft, 20
Fr. Busse und 42 Fr. 55 Staatskosten verurteilt. Wyss
hausierte am 31. Dezember 1908 in Lotzwil mit Diess-
bacherbalsam von Haus zu Haus. Bei Wegmeister N.
stahl er ein Hundskettchen, das vor dem Hause am
Boden lag. Das Kettchen hatte einen Wert von etwa
1 Fr. 20. Vor Gericht musste er diesen Sachverhalt
ohne weiteres zugeben. Es war ihm bestens bekannt,
dass mit Arzneimitteln nicht hausiert werden durfte;
überdies besass er kein Hausierpatent. Wyss war
bereits zweimal wegen Diebstahls bestraft worden ;

es musste daher, trotz des geringen Wertes der
entwendeten Kette, auf Korrektionshausstrafe erkannt
werden. Das Gericht bezeichnet bereits in den Motiven
des Urteils die Strafe als zu hart und empfiehlt eine
Reduktion auf dem Begnadigungswege. Im vorliegenden

Gesuche verweist Wyss darauf, dass die von ihm
wegen Diebstahls erlittenen Vorstrafen sehr weit
zurückliegen und längst verjährt seien. Das Gesuch wird
auch vom Regierungsstatthalter zur teilweisen
Entsprechung empfohlen. Es ist in der Tat richtig, dass
die fraglichen Vorstrafen aus den Jahren 1883 und
1885 datieren; immerhin ist Wyss noch im Jahr 1907

wegen Misshandlung, tätlicher Bedrohung und öffentlichen

Skandals mit Gefängnis und Busse bestraft
worden, scheint, demnach ein Mensch zu sein, der
seiner deliktischen Neigungen auf die Dauer nicht
Herr zu werden vermag. Von einer gänzlichen
Begnadigung kann daher in casu nicht wohl die Rede sein.
Dagegen steht allerdings die Strafe in keinem Verhältnisse

mit der Schwere des begangenen Deliktes und
eine angemessene Herabsetzung ist zu rechtfertigen.
Der Regierungsrat beantragt, solche auf 5 Tage
Gefängnis zu reduzieren.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Freiheits¬
strafe auf 5 Tage
Gefängnis.

19. Rüfenacht geborene Schärer, Emma, geboren
1879, von Hasle bei Burgdorf, Ehefrau des Johann

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

Friedrich, zurzeit in der Papiermühle wohnhaft, wurde
am 27. Januar 1.909 von der Polizeikammer wegen
Betruges zu 2 Tagen Gefängnis und 52 Fr. 80 Staatskosten

verurteilt. Am 12. Juni 1908 kaufte Frau
Rüfenacht bei der Firma B. in Bern einen Kessel Kokos-
nussbulter zum Preise von 12 Fr. 50. Sie wünschte,
dass ihr der Kessel in ihre Wohnung an der ßelp-
slrasse geschickt werde. Unter der Bedingung, dass
sie die Rechnung bei Abnahme der Butter zu Hause
sogleich bezahlen werde, versprach man, ihrem Wunsche
nachzukommen. Sie sagte dies ausdrücklich zu, schickte
aber alsdann den Boten, der die Butter überbrachte,
ins Geschäft zurück mit der Erklärung, sie werde
sogleich nachfolgen und dann im Geschäfte bezahlen.
Als sie nicht erschien, wurde folgenden Tags neuerdings

Bezahlung oder dann Rückgabe der Butter
verlangt, was die Rüfenacht nun beides verweigerte. Aus
dem ganzen Verhalten derselben ging hervor, dass sie
sich die Ware in dem Vorsatze hatte übergeben lassen,
sie nicht zu bezahlen. Da. sie sich hierzu falscher
Vorspiegelungen bediente, war der Tatbestand des
Betruges erfüllt. Sie suchte allerdings vor Gericht die
betrügerische Absicht abzustreiten, musste indes schuldig

befunden werden. Frau Rüfenacht genoss keinen
günstigen Ruf. Es konnte ihr deshalb und mit Rücksicht

darauf, dass sie sich nicht die geringste Mühe
gab, etwa nachträglich ihre Schuld ganz oder
teilweise zu begleichen, die Wohltat des bedingten Straf
erlasses nicht gewährt werden. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuche will sie neuerdings jede Schuld in
Abrede stellen, kritisiert sowohl das Urteil als namentlich

auch das ihr seitens der Gemeindebehörden
ausgestellte Leumundszeugnis und beruft sich auf ihre
bisherige Straflosigkeit. Das Gesuch wird von keiner
Seite empfohlen. Der Regierungsrat ist denn auch
nicht in der Lage, demselben beizupflichten. Es liegt
nichts vor, was Zweifel in die Begründetheit des
Urteils setzen liesse und wenn der Gerichtshof nach
einlässlicher Prüfung der Frage des bedingten
Straferlasses zu einem negativen Resultate gelangt ist, so
muss Petentin einer gänzlichen Begnadigung um so
weniger als würdig erscheinen. Wenn auch Frau
Rüfenacht nicht vorbestraft ist, so ist doch darauf
hinzuweisen, dass sie zwei ähnlicher Fälle wegen kürzlich

in Untersuchung gestanden hatte und nur mangels

genügender Schuldbeweise freigesprochen werden
musste. Auch die hartnäckigen Bestreitungen derselben
sind übrigens keineswegs dazu angetan, ihre Sache zu
verbessern. Der Regierungsrat beantragt, in Erwägung
des Angebrachten, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrales : Abweisung.

20. Méroz, Henri, geboren 1884, Uhrmacher, von
Sonvilier, wohnhaft gewesen in Biel, zurzeit in. der
Strafanstalt Thorberg, wurde am 13. Februar 1909 von
der Polizeikammer wegen Betruges zu 5 Monaten
Korrektionshaus und 79 Fr. 90 Staatskosten verurteilt.
Am 5. Dezember 1907 liess Méroz durch einen gewissen
F. bei Uhrenfabrikant R. in Madretsch ein Carton
Uhren im Werte von 70 Fr. zum Fertigmachen erheben.
F. stellte sich dabei als Remonteur vor und gab eine
falsche Adresse an. Die auf diese betrügerische Weise
erhobenen Uhren verbrachten dann beide gemeinschaftlich

zu einem Hehler, der sie ihnen für 18 Fr. ab-
80*
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kaufte. Der Erlös wurde geteilt und verjubelt. Es
gelang, die Täterschaft ausfindig zu machen. Méroz
suchte zwar anfänglich zu leugnen, musste aber bald
flach geben. Er ist wegen Begünstigung bei Diebstahl,
Unterschlagung und Diebstahls mehrfach vorbestraft.
Im vorliegenden Gesuche um Erlass des Restes der
Strafe, die Méroz am 26. Februar 1909 angetreten hat,
beruft er sich im wesentlichen darauf, dass er eine
Frau und ein Kind besitze, die auf seine Unterstützung
angewiesen seien. Der Regierungsrat kann das Gesuch
nicht empfehlen. Méroz ist mehrfach vorbestraft und
es kann nur noch von einer längern Freiheitsstrafe
eventuell eine Besserung desselben erwartet werden,
wie dies auch der Gerichtshof bei der Begründung der
Strafausmessung ausdrücklich ausführt. Eine
Begnadigung liesse sich, da auch sonst Gründe nicht
vorliegen, nach keiner Richtung hin rechtfertigen. Es
wird demnach Abweisung beantragt.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

wird von den Gemeindebehörden und vom Regierungs-
statthaller von Aarwangen empfohlen. In der
Strafanstalt hat sich Petent befriedigend aufgeführt. Der
Regierungsrat ist nicht in der Lage, dem gestellten
Begehren beizupflichten. Marti war vor seiner Verurteilung

weder unbescholten noch gut beleumdet und
kann deshalb und auch der Natur des begangenen
Deliktes nach nicht als würdig zur Begnadigung erachtet
werden. Angesichts der Schwere des Falles ist auch
die Strafdauer nicht etwa als eine übersetzte zu
bezeichnen. Wenn die ökonomischen Verhältnisse Martis
durch die Strafe ungünstig influenziert werden, so liegt
dies in der Natur der Sache und kann von keiner
ausschlaggebenden Bedeutung für die Entscheidung des
Gesuches sein. Es wird demnach mangels vorliegender
Begnadigungsgründe beantragt, solches abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

21. Marti, Robert, geboren 1857, Landwirt, von
und zu Aarwangen, zurzeit in der Strafanstalt Wilzwil,
wurde am 27. Juli 1908 von der Kriminalkammer wegen
Versuchs Beischlaf mit einem Kinde unter 12 Jahren
zu l]/2 Jahren Zuchthaus, 151 Fr. 40 Staatskosten
und 465 Fr. Entschädigung und Interventionskosten
an die Zivilpartei verurteilt. Zu wiederholten Malen
im Herbst 1907 versuchte Marti mit dem. am 12.
Dezember 1898 geborenen Mädchen R. der Nachbarsleute

G. in seiner Stube den Beischlaf zu vollziehen.
In gleicher Weise verging er sich an dem Kinde am
17. Juni 1908 auf seiner Heubühne. Der Versuch
scheiterte jeweilen an der Beschaffenheit der Ge
schlechtsteile des Mädchens. Jedenfalls handelte es
sich um sehr weit fortgeschrittene Versuche. R. G.
machte schliesslich ihren Eltern über die Vorfälle
Mitteilung. In der folgenden Strafuntersuchung gab Marti
die gegen ihn gemachten Anschuldigungen zu. Zu
seiner Entlastung wollte er behaupten, das Kind habe
ihn zu Unsittlichkeiten angemacht. Das Mädchen war
körperlich nicht beschädigt, dagegen geschlechtlich
völlig demoralisiert, welcher Erfolg zum grössten Teil
auf die Manipulationen Martis zurückzuführen war.
Allerdings genoss es auch zu Hause nicht die beste
Erziehung. Marti ist wegen Diebstahls vorbestraft.
Das Gericht zog bei der Strafausmessung wesentlich
in Betracht, dass Delinquent geistig nicht gerade hoch
steht, wenn auch dessen Zurechnungsfähigkeit nicht
in Frage gezogen werden konnte. Als Erschwerungsgründe

fielen andererseits ins Gewicht die Mehrzahl
der Strafhandlungen, die auf einen ziemlich intensiven
deliktischen Willen scbliessen Hessen. Es musste
jedenfalls angesichts der subjektiven und objektiven
Schwere der Tat auf eine Zuchthausstrafe erkannt
.werden. Heute stellt Marti nun das Gesuch um Erlass
des Restes der Strafe. Er beruft sich namentlich darauf,

dass seine Ehefrau nicht in der Lage sei, den kleinen

landwirtschaftlichen Betrieb durch den Sommer
fortzuführen und dass ihm ökonomischer Ruin drohe,
wenn er nicht Gelegenheit habe, ihr mit seiner Arbeit
beizustehen. Im weitern glaubt er, die Strafe habe
ihren Zweck bereits hinlänglich erreicht. Das Gesuch

22. Schcidegger geborene Wegmüller, Elise,
geboren 1868, Friedrichs Ehefrau, von Huttwil, in Bern
wohnhaft, wurde am 13. Oktober 1909 vom Polizeirichter

von Bern wegen Widerhandlung gegen das Hausiergesetz

zu 5 und 5 Fr. Busse, zur Nachbezahlung
von 3 Fr. Patentgebühr und 3 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Frau Scheidegger hausierte Dienstag und
Mittwoch den 29. und 30. September 1908 in Wabern
mit Seife und Chinin (Kopfhaarwasser), ohne im
Besitze eines Hausierpatentes zu sein. Sie wurde
polizeilich angehalten und verzeigt. Vor dem Richter gab
sie den Tatbestand der Anzeige als richtig zu. Heute
stellt sie nun das Gesuch um Erlass der Bussen, indem
sie sich auf Unvermögen, solche zu bezahlen, beruft.
Die städtische Polizeidirektion berichtet, Frau Scheidegger

habe für 4 minderjährige Kinder zu sorgen, ihr
Ehemann lasse sie im Stiche, die Bussen vermöge
sie wegen Armut tatsächlich nicht zu bezahlen.
Petentin ist wegen Nachtlärm und Widerhandlung gegen
das Hausiergesetz vorbestraft, hat aber sonst zu
keinen Klagen Anlass gegeben. Das Gesuch wird von
daher und auch vom Regierungsstatthalter zur Entsprechung

empfohlen. Der Regierungsrat schliesst sich
mit Rücksicht auf die obwaltenden Verhältnisse diesen
Antrügen an.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Bussen.

23. Vernier, Joseph, geboren 1877, Negoziant, von
Boécourt, daselbst wohnhaft, zurzeit in der Strafanstalt

Thorberg, wurde am 20. April 1905 von den Assisen

des V. Geschwornenbezirkes wegen Totschlages
zu 6 Jahren Zuchthaus und. 574 Fr. 85 Staatskosten
verurteilt. Am 22. November 1904 gegen 7V2 Uhr
abends befand sich Vernier zusammen mit J. H. aus
Giovelier, mit dem er sonst gut freund war, in der
Wirtschaft M. in Giovelier. Die beiden sassen am
gleichen Tisch, diskutierten und tranken Wein. Da
beide etwas über den Durst getrunken hatten, wurde
das Gespräch mit der Zeit lebhafter. Vernier hielt 11.

vor, er habe ihm in der Nacht von St. Martin 1904
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aufgelauert. Dieser bestritt dies entschieden. Schliesslich

verliessen beide das Lokal, um auf der Strasse
ihren Zwist auszutragen. Wie mehrere Passanten
bemerkten, stiessen sie einander etwas herum, ohne sich
ernstlich aneinander zu vergreifen. Plötzlich zog
indes Vernier das Messer und versetzte seinem Widersacher

in rascher Folge nicht weniger als 8 Stiche
in die Brust, die linke Seite und den einen Arm. In
blinder Wut stach er noch zu, als sein Opfer bereits
am Boden lag. Alsdann trat er in die Wirtschaft mit
der Bemerkung, H. habe ihm einen Schlag versetzen
wollen, er habe es ihm aber besser zurückbezahlt.
Als H. hereingebracht wurde, empfing er ihn mit
Schimpfworten. Drei der Stiche, die H. erhalten hatte,
erwiesen sich als lebensgefährlich. Es trat eine
Bauchfellentzündung auf, die eine sofortige Operation
notwendig machte. H. vermochte solche indes nicht zu
überstehen und verschied im Spital unter den Händen
des Arztes. Vernier ist nicht vorbestraft und genoss
auch keinen ungünstigen Leumund. Indes war bekannt,
dass er unter dem Einflüsse genossenen Alkohols
äusserst reizbar und bösartig werden konnte. Vor
Gericht wollte Vernier von dem Vorfalle bis zum Momente
zurück, wo er das Messer zog, alles vergessen haben,
immerhin gab er zu, dass offenbar er es gewesen sei,
der H. die Wunden beibrachte. Irgend ein Motiv für
die schwere Tat vermochte er nicht zu nennen. Allem
nach hatte er in einem Momente blindwütender
Leidenschaftlichkeit gehandelt. Die Geschwornen billigten ihm
mildernde Umstände zu, was dem Gerichte Gelegenheil,
gab, über das Minimum der Strafe nicht wesentlich
hinauszugehen. Bereits im September 1.908 hat,
Vernier an den Grossen Rat das Gesuch um Erlass des
Bestes der Strafe gestellt, wurde indes damit abgewiesen.

Heute erneuert er es, indem er wie damals auf
sein Vorleben, die Verumständungen des Falles, die
Krankheit seiner Ehefrau und die Empfehlungen der
Orts- und Bezirksbehörden hinweist und geltend macht,
es sei ihm, wie aus den Motiven des Antrages des
Regierungsrates an den Grossen Rat hervorgehe, der
Erlass von 21/2 Jahren in Aussicht gestellt worden.
Letztere Behauptung entspricht den Tatsachen nicht.
Wenn der Regierungsrat bei der Behandlung des letzten

Gesuches sich dahin aussprach, er erachte den
Erlass von mehr als 272 Jahren als unzulässig, so wollte
damit keineswegs gesagt werden, es könnten Vernier
27s Jahre nachgelassen werden, sondern lediglich, ein
so weitgehender Nachlass, wie der Erlass von mehr
als 2V2 Jahren (Vernier hatte damals noch etwas mehr
als 27a Jahre zu verbüssen) sei nicht zu rechtfertigen.
Der Regierungsrat hält auch nicht dafür, dass dem
Petenten 2 volle Strafjahre zu erlassen seien. Es muss
doch darauf verwiesen werden, dass die Tat Verniers
ein Menschenleben gefordert hat, sich demnach als
äusserst schwere charakterisiert. Wenn er sich zudem
immer wieder darauf beruft, es sei solche im Affekte
begangen worden, so ist dem entgegenzuhalten, dass
dies durch das Urteil an und für sich weitgehendem
Masse eben berücksichtigt worden ist. Das kaum 1/2
Jahr nach dem letzten gestellte neue Gesuch muss
immer noch als verfrüht bezeichnet werden. Indes
beantragt der Regierungsrat zur definitiven Erledigung

des Geschäftes, mit Rücksicht auf das Vorleben
und die vorliegenden übereinstimmenden Empfehlungen,

dem Petenten ein Jahr der Strafe zu erlassen. Es

wird damit allen Verhältnissen genügend Rechnung
getragen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass eines Jahres
der Strafe.

24. Wolfer, Friedrich, geboren 1889, von üssingen,
Monteur, in Bern, wurde am 10. März 1909 vom
Polizeirichter von Bern wegen Misshandlung mit einem
gefährlichen Instrument und Wirtshausskandals zu 4

Tagen Gefängnis, 20 Fr. Busse, 100 Fr. Zivilentschädigung
und 63 Fr. 55 Staatskosten verurteilt. In der

Nacht vom 2Ö./26. Dezember 1908 befanden sich eine
Anzahl jüngere Leute, worunter Wolfer, in der
Wirtschaft S. an der Badgasse in Bern. Gegen Mitternacht
kam es unter ihnen einer nichtigen Sache halber zu
einem Wortwechsel und bald auch zu Tätlichkeiten.
Es wurden einige Ohrfeigen ausgeteilt, die ohne Folgen
blieben. Dagegen verlief nicht so harmlos ein Schlag,
den Wolfer einem Gegner mit einem Bierglase auf den
Hinlerkopf versetzte. Der Getroffene erlitt zwei bis
auf den Knochen gehende Schnittwunden und. blieb
nach seinen Depositionen, die vom Experten als
glaubwürdig bezeichnet wurden, während 9 Tagen
arbeitsunfähig. Zudem hatte er durch Verbluten der Kleider
einigen Schaden erlitten. Wolfer nahm in der Straf-
unfersuchung den Standpunkt ein, er habe sich seinem
Gegner gegenüber lediglich zur Wehre gesetzt, das
Beweisverfahren gab ihm indes unrecht. Abgesehen von
drei Geldbussen wegen Nachtlärms ist Wolfer nicht
vorbestraft; er genoss auch keinen üblen Leumund.
Heute stellt er das Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe,

indem er sich auf sein Vorleben, sein jugendliches

Alter und sein durch den Vollzug der Freiheitsstrafe

gefährdetes Fortkommen beruft und für die
Zukunft eine klaglose Aufführung in Aussicht stellt. Nach
dem Berichte der städtischen Polizeidirektion hat
Petent eine etwas mangelhafte Erziehung genossen, da
dessen Vater seit Jahren zeitweise dem Trünke ergeben
und seinen Kindern demnach kein mustergültiges
Beispiel war. Die Mutter ist früh verstorben. Wolfer habe
eine Stelle, die er durch den Vollzug der Strafe
vielleicht verlieren müsste. Der Regierungsstatthalter kann
dem Gesuche mit Rücksicht auf die Vorstrafen nicht
beipflichten. Busse und Gerichtskosten sind bezahlt.
Der Regierungsrat ist der Ansicht, es können die von
Wolfer bisher erlittenen nur geringen Bussen für die
Entscheidung des Gesuches nicht von ausschlaggebender

Bedeutung sein. Im übrigen erscheint aber der
Gesuchsteller der Begnadigung nicht gerade als unwürdig.
Die Tat muss allerdings als eine rohe bezeichnet werden,

indes wurde sie doch offenbar im Affekt begangen.
Im fernem hat Wolfer durch prompte Bezahlung der
Busse und Staatskosten gezeigt, dass es ihm mit seiner
Reue ernst ist. In Berücksichtigung seiner jungen Jahre
und seiner etwas mangelhaften Erziehung dürfte es
sich rechtfertigen lassen, für diesmal noch vom Vollzuge

der Gefängnisstrafe abzusehen, allerdings in der
bestimmten Erwartung, dass er sich der ihm zuteil
gewordenen Gnade in Zukunft als würdig erzeige. Der
Regierungsrat beantragt, in Erwägung des Angebrachten,

dem gestellten Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnisstrafe.
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Strafnachlassgesuch.
(Nachtrag.)

(Mai 1909.)

25. Hirschi, Martha, geboren 1884, von Langnau,
Ladentochter, in Bern wohnhaft gewesen, zurzeit in
der Strafanstalt St. Johannsen, wurde am 10. Juli 1908
von der Kriminalkammer des Kantons Bern wegen.Dieb-
stahls an Gegenständen und Geld im Gesamtwerte von
über 300 Fr. zu 14 Monaten Zuchthaus, 302 Fr. 10
Staatskosten und 95 Fr. Entschädigung und Interven-
tionskosten verurteilt. Martha Hirschi war als Emp-
fangsfräulein in einem Damenschneideratelier in Bern
angestellt und bezog ein Monatsgehalt von 70 Fr. Im
Frühjahr 1908 machten verschiedene Damen, die das
Atelier besuchten, die Wahrnehmung, dass ihnen Geld
betrüge aus ihren Börsen abhanden gekommen waren.
Schliesslich wurde Martha Hirschi ins Verhör genommen

und es musste solche zugestehen, dass sie seit
Monaten systematisch die das Atelier besuchenden
Damen bestahl. Solche hatten die Gewohnheit, ihr
Bidicule beim Eintritt in das Atelier auf einen Tisch
des Vorzimmers zu legen. Während des Anprobierens
hatte alsdann die Hirschi Gelegenheit, die Täschchen
zu durchsuchen; so entwendete sie in den Monaten
März, April, Mai 1908 zwei Hundertfrankenbanknoten,
1. Fünfzigemote, 1 silberne Börse mit 65 Fr. Inhalt,
verschiedene Beträge von je 20 und 10 Fr. Im weitern
eignete sie sich in diebischer Weise ein goldenes Armband

an, das einer Dame entfallen war, desgleichen
einen stehengebliebenen Regenschirm. Martha Hirschi
musste auch zugestehen, ihrer Dienstherrin im Laufe
des Jahres 1907 eine ganze Reihe von Kleidungsstücken,

Stoffen und Fournitüren im Gesamtwert von

über 300 Fr. entwendet zu haben. Anlässlich der
vorgenommenen Haussuchung fanden sich diese Sachen
vor und konnten der Eigentümerin zurückgestellt wer
den. Desgleichen wurde ein Teil der Geldbeträge
ersetzt. Delinquentin war nicht vorbestraft. Indes wurde
anlässlich der Strafuntersuchung bekannt, dass sie
sich im Jahr 1904 in einem Geschäfte in Bern, wo sie
seit längerer Zeit als Ladentochter in Stellung war,
hatte Unredlichkeiten zuschulden kommen lassen und
deswegen entlassen worden war. Ein Strafantrag gegen
das noch minderjährige Mädchen war damals
unterblieben. Heute stellt sie das Gesuch, es möchte ihr der
Rest der Strafe erlassen werden. Sie will nach ihrer
Entlassung in das Rettungshaus der Heilsarmee in
Basel eintreten. In der Begründung des Gesuches wird
unter anderem ausgeführt, die bereits verbüsste Strafe
habe den Zweck der Besserung erreicht, Petentin
bereue ihre Vergehen sehr. In der Strafanstalt hat sie
sich gut aufgeführt. Nach dem Berichte der städtischen

Polizeidirektion hat Martha Hirschi eine etwas
mangelhafte Erziehung genossen, indem der Vater
zeitweise dem Trünke ergeben, die Mutter infolgedessen
der Arbeit nachgehen und die Kinder sich selbst
überlassen musste. Das Gesuch wird von daher und auch
vom Regierungsstatthalter empfohlen. Mit Rücksicht
auf diese vorliegenden Empfehlungen und die bisherige
Straflosigkeit der Gesuchstellerin beantragt der
Regierungsrat, ihr 4 Monate der Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass von 4 Monaten.
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Bericht und Anträge
der

StaaTsWirtschaftskommission
zum

Bericht über die Staatsverwallung, die Staatsrechnung

und die Nachkreditbegehren

pro 1908.

(September 1909.)

Im Berichtsjahre sind im Bestände der Staatswirtschaf

tskommission keine Aenderungen eingetreten.
Dagegen hat die Kommission im laufenden Jahre einen Verlust

erlitten in der Person des Herrn G. Reimann-ßiel,
welcher am 22. Februar 1909 mit Tod abgegangen ist
und am 31. März 1909 durch Herrn Grossrat Fähndrich
in Biel ersetzt wurde. Im weitern ist anfangs Juni
dieses Jahres Herr Ingenieur v. Erlach infolge seiner
Wahl zum Oberingenieur für die Nordseite der Lötsch-
hergbahn als Mitglied der Kommission zurückgetreten.
Die von daher nötig werdende Ersatzwahl wird
voraussichtlich im September nächsthin erfolgen. —
Da nun aber für die Prüfung des Staatsverwaltungsberichts

die Kommission bereits in ihrer Sitzung vom
31. März 1909 die Suhkom mission en bezeichnet hatte,
und Herr v. Erlach mit je einem andern Mitgliede vier
verschiedenen Subkommissionen zugeteilt war, musste
die Besorgung der daherigen Arbeiten an andere
Mitglieder der Kommission gewiesen werden, so dass nun
endgültig für die Prüfung des Verwaltungsberichts,
der Staatsrechnung und der Nachkreditbegehren
folgende Subkommissionen gebildet wurden:

I. Präsidialbericht u.
Staatskanzlei : HH.

11. Justizwesen:
III. Polizeiwesen:
IV. Militärwesen:
V. Kirchenwesen :

VI. Unterrichtstvesen :

VII. Gemeindewesen :

VIII. Armenwesen:
Beilagen zum Tagblatt des

Freiburghaus und Steiger.
Jobin und Hadorn.
Steiger und Jacot.
Steiger und Leuch.
Leuch und Marti.
Hadorn und Fähndrich.
Jacot und Steiger.
Marti und Jobin.
Grossen Kates. 1909.

IX. Direktiond. Innern : HH. Fähndrich und Jacot.
X. Sanitätswesen : » Jacot und Fähndrich.

XI. Bau- und Eisen¬
bahnwesen : » Leuch und Marti.

XII. Finanzwesen : » Steiger und Marti.
XIII. Landwirtschaft : » Hadorn und Freiburghaus.
XIV. Forstwesen : » Freiburghaus und Hadorn.
XV. Staatsrechnung und

Nachkredite : » Freiburghaus und Jobin.

Die definitive Bereinigung der Berichte erfolgte am
2. September 1909.

Regierungspräsidium.

1. Die Staatswirtschaftskommission ist dieses Jahr,
im Gegensatz zu frühern, in der angenehmen Lage,
konstatieren zu können, dass ihr die Geschäftsberichte
der Direktionen rechtzeitig zugestellt wurden.

2. Wir stellen auch mit Befriedigung fest, dass nun
die Revision der französischen Gesetzessammlung fertig

erstellt ist.
3. Mit Rücksicht auf die im Berichtsjahr neuerdings

eingetretene erhebliche Vermehrung der Druckkosten
müssen wir unsere in frühern Berichten gemachte
Anregung wiederholen, die Regierung möchte die Frage
prüfen, welche Mittel und Wege zu ergreifen seien, um
einer weitern Vermehrung der Druckkosten wirksam
entgegenzuarbeiten. Ein Mittel hiezu erblicken wir
unter anderm darin, dass die Verwaltungsberichte der
Direktionen etwas kürzer gefasst werden.

81
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Im Anschluss an diese Anregung wollen wir gleich
konstatieren, dass die vermehrten Druckkosten zum
Teil zuzuschreiben sind den vielen vom Grossen Rat
verlangten, von der Regierung ausgearbeiteten Gc-

setzesvorlagen und den zudienenden Dekreten und
Verordnungen, sowie auf die sehr ausgiebige
gesetzgeberische Tätigkeit des Grossen Rates selbst.

Verschiedene Erscheinungen und auch Entscheide
des ßernervolkes lassen darauf schliessen, dass die
Gesetzgebungsmaschine nur für wirklich notwendige,
einem allgemein gefühlten Bedürfnis des Volkes
entsprechende Vorlagen in Tätigkeit gesetzt werden sollte.

4. Durch den im Frühjahr 1909 erfolgten Umzug
des Obergerichts in das neue Obergerichtsgebäude werden

nun verschiedene, bisher von diesem Gerichte in
Anspruch genommene Räumlichkeiten frei und können
nunmehr der Staatskanzlei mit der Druckschriftenverwaltung,

sowie dem Staatsarchiv, welche Abteilungen
dringend vermehrter Räumlichkeiten bedürfen, zur
Verfügung gestellt werden.

Die Regierung wird es sich angelegen sein lassen,
eine den obwaltenden Verhältnissen entsprechende
Verteilung dieser Lokalitäten an die obgenannten Ver-
wall ungszweige vorzunehmen.

5. Bei diesem Anlass möchten wir die Anregung
machen, es möchte die Regierung dafür besorgt sein,
dass die Akten jeweilen nicht länger als 10 Jahre
von der Staatskanzlei beziehungsweise Druckschriftenverwaltung

aufbewahrt und hernach an das Staatsarchiv

abgegeben werden. Zu diesem Zwecke muss
das Staatsarchiv über die nötigen Räumlichkeiten
verfügen können und dies noch in vermehrtem Masse,
weil nach erfolgter Bereinigung der Grundbücher von
Seiten der Bezirke beziehungsweise Amtsarchive offenbar

viele ältere Akten dem Staatsarchiv zur
Aufbewahrung zugewiesen werden.

6. Der Verwaltungsbericht verzeichnet eine ganze
Reihe von angeblich beim Grossen Rat liegenden Re-
stanzen, für die aber faktisch dem Rate noch gar keine
Vorlagen zugegangen sind. Um diesem Uebelstande zu
steuern, beantragt die Kommission, der Grosse Rat
möchte in Zukunft in der Regel Kommissionen nur für
Geschäfte bestellen, welche vom Regierungsrat
behandelt und dem Grossen Rate überwiesen sind.

Postulate.

1. Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
prüfen und beförderlich darüber Bericht und Antrag
einzureichen, ob nicht Art. 19 der Staatsverfassung
in dem Sinne abzuändern sei, dass auf 3500 Seelen
der Bevölkerung ein Mitglied des Grossen Rates zu
wählen sei und dass eine Bruchzahl von 1750 Seelen
ebenfalls zur Wahl eines Mitgliedes berechtige.

2. Der Regierungsrat wird eingeladen, die Frage zu
prüfen und beförderlich darüber Bericht und Antrag
einzureichen, ob nicht mit Rücksicht auf die zurzeit
bestehende Dezentralisation der verschiedenen
Verwaltungszweige das gegenwärtige Stiftgebäude durch
entsprechenden Anbau zu erweitern sei, um eine
vollständige Zentralisation der verschiedenen Verwaltungsabteilungen

des Regierungsrates herbeizuführen, da
zudem die derzeitigen Räumlichkeiten als durchaus
ungenügend bezeichnet werden müssen infolge der
ganz bedeutenden Zunahme der Geschäfte seit der
Herrichtung der gegenwärtigen Lokalitäten.

Justizdirektion.

Die Prüfung der Geschäftsführung der Justizdirektion

ergibt, dass die konstatierten Verstösse von ihr
unterstellten Beamten Gegenstand einer eingehenden
und nützlichen Untersuchung gebildet haben. Wir können

den nach dieser Richtung entfalteten Eifer nur
loben, denn eine strenge, natürlich nicht zu ängstliche
Aufsicht kann nicht nur dem Staate, sondern auch
denjenigen, auf die sie sich erstreckt, die besten Dienste
leisten. Die Justizdirektion hat vollkommen recht,
wenn sie nicht zugibt, dass ihre Funktionäre zum Schaden

der ihnen obliegenden Amtspflichten
Nebenbeschäftigungen treiben.

Die Staatswirtschaftskommission ladet die Regierung

neuerdings ein, die erforderlichen Massnahmen
zu ergreifen, um die ganz beträchtlichen Verluste zu
reduzieren, die der Staatskasse daraus erwachsen, dass
die Buss- und Kostenurteile in Strafsachen nicht prompt
vollzogen werden. Schon seit mehreren Jahren macht
die Kommission den Regiierungsrat auf diese für die
Staatskasse nachteilige Nachlässigkeit — um nicht
zu sagen diesen Missbrauch — aufmerksam.

Der Entwurf zum Einführungsgesetz für das
Schweizerische Zivilgesetzbuch liegt fertig vor und kann, wie
übrigens auch der Entwurf zu einer revidierten
Zivilprozessordnung, vom Grossen Rat behandelt werden,
sobald sie vom Regierungsrat durchberaten worden
sind, und da gegenwärtig wenig pressante Gegenstände
vorliegen, können diese eine lange Arbeit erforderlichen

Gesetzeswerke unter günstigen Umständen in
Angriff genommen werden. — Da das Notariatsgesetz
vom Bernervolk zu Anfang des laufenden Jahres
angenommen worden ist, geben wir uns der Erwartung
hin, dass das von ihm vorgesehene Grossratsdekret
und die Vollziehungsverordnungen nun ohne Verzug
definitiv aufgestellt werden, dämit das Gesetz in Kraft
treten kann.

Polizeidirektion.

Die Staatswirtschaftskommission ist der Ansicht,
es dürfte der Bericht der Polizeidirektion in Zukunft
entschieden kürzer gefasst werden, indem eine
Spezifikation einzelner Fälle des Bundesstrafrechtes, der
Fremdenpolizei, der Bürgerrechtsaufnahmen, des
Zivilstandswesens, der Auslieferungen und so weiter
ohne Nachteil weggelassen werden kann.

Wir nehmen davon Akt, dass die seit längerer Zeit
angeblich bei dem Grossen Rat hängigen Entwürfe
von Dekreten über die Organisation und die Aufgaben
der Schutzaufsicht, über die bedingte Entlassung von
Sträflingen und über Führung und Benutzung der
Strafregister nun so weit vorbereitet sind, dass sie dem
Regierungsrat vorgelegt werden können. Die schon
früher anbegehrte Gesetzesvorlage betreffend Aufenthalt

und Niederlassung der Kantonsfremden ist nach
gründlicher Umarbeitung dem Regierungsrat
unterbreitet worden, wovon wir mit Befriedigung Kenntnis
nehmen.

Ueber die Zwangserziehungsanstalt Trachselwald
werden öfters Klagen laut und zwar besonders mit
Bezug auf die zur Verfügung stehenden Lokalitäten.
Wir ersuchen die Polizeidirektion, uns über die
beabsichtigte Verlegung dieser Anstalt Auskunft zu geben..

In der Anstalt Thorberg ist seit der daherigen
Interpellation die Anzahl der Landjäger von 5 auf 9 erhöht
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worden und es ist der Buchhalter angehalten worden,
wiederum die Anstalt zu beziehen, wodurch die
schlimmsten Uebelstände provisorisch gehoben sind.
Nach den Berichten über den Assisenfall Mutti sollen
Sträflinge in Thorberg freigelassen worden sein und
die Umgegend unsicher machen. Gestützt auf die neuesten

Vorkommnisse wird der Regierungsrat dringend
aufgefordert, nach dieser Richtung die nötigen
"Massnahmen zu treffen ; ebenso wird der Rogierungsrat
eingeladen, die Organisation der Strafanstalt Thorberg
beförderlich einer Revision zu unterziehen.

Bei Vergleichung der Kosten, welche die Insassen
der Männerarbeitsanstalt St. Johannsen und der
Weiberanstalt Hindelbank per Tag veranlassen, fällt eine
grosse Differenz auf, indem die Kosten der erstem sich
auf 39,5, diejenigen der letztern aber auf 120 Rappen
belaufen. Wir wünschen Auskunft über die Gründe
dieser Differenz.

Mit grossem Interesse haben wir von den Aufzeichnungen

in der Tabelle über den Stand des1 Vollzuges
der Freiheitsstrafen Kenntnis genommen. Es ergibt
sich aus der Zusammenstellung, dass der bedingte
Straferlass am häufigsten im III. Assisenbezirk mit
18,4 °/0 der Strafurteile, am seltensten im V. Assisenbezirk

mit 10% der Strafurteile Anwendung gefunden
hat. Dieser Unterschied ist sehr gering und zeigt, dass
durchschnittlich der bedingte Straferlass in ziemlich
gleichmässiger Weise von den Gerichten verfügt wird.
Wie aber aus dem Berichte hervorgeht, stehen einzelne
Amtsbezirke sehr erheblich über dem Durchschnitt.
Wir machen deshalb die Anregung, es sollte dem
Generalprokurator und den Bezirksprokuratoren Weisung
erteilt werden, für eine möglichst gleichmässige
Anwendung des bedingten Straferlasses besorgt zu sein.

Bezüglich der Zigeuner sprechen wir den Wunsch
aus, es möchte die Polizeidirektion darauf dringen,
dass die Frage der Niederlassung der Zigeuner sobald
wie möglich auf internationalem Wege geregelt werde.

Die Revision des Tarifes in Strafsachen ist leider
noch immer nicht erfolgt. Es muss deshalb unsere
letztjährige diesbezügliche Anregung wiederholt werden.

Militärdirektion.

Wir konstatieren mit Befriedigung, dass infolge der
Verkürzung der Wiederholungskurse gemäss der neuen
Militärorganisation die Zahl der Dispensationsgesuche
gegenüber 1907 um 36% abgenommen hat. Wir stellen

im weitern fest, dass nach den Resultaten der
sanitarischen Untersuchung im Jahre 1908 zirka 64 %
der Untersuchten als diensttauglich befunden wurden
gegenüber zirka 58 % vom Jähre 1907. Es mag sein,
dass im Jahre 1908 die Aerzte bei der Untersuchung
etwas weniger streng gewesen sind, aber jedenfalls
trägt zu dieser Verbesserung des Resultates der Ein-
fluss der vor etwas mehr als 20 Jahren in Kraft
getretenen Alkoholgesetzgebung in Verbindung mit der
zur nämlichen Zeit beginnenden bessern Lebenshaltung

bei.
In den Werkstätten und im Zeughaus Bern sind

im Laufe des letzten Jahres erhebliche Verbesserungen
vorgenommen worden. Sämtliche Arbeitsräume sind
geräumig, hell und gut ventilierbar. Die Magazinierung

der Kleider und Ausrüstungsreserven ist in sehr
praktischer Weise durchgeführt, so dass bei einer
Mobilisierung keinerlei Friktionen zu erwarten sind. i

Kirchendirektion.

Dieser Direktionsbericht gibt zu keinen we s enU
liehen Bemerkungen Anlass.

Die Abänderung des § 18 des Prüfungsreglementes
für die Geistlichen der reformierten Kirche wird dem
gegenwärtig herrschenden Mangel an Geistlichen etwas
entgegenarbeiten und ist. deshalb zu begrüssen.

Die Mehrausgaben an Besoldungen haben ihren
Grund hauptsächlich in der Erhöhung derselben; im
Jahr 1909 wird eine neue Steigerung nicht
wiederkehren.

Die Neuordnung der Naturalleistungen der Gemeinden

der römisch-katholischen Kirche zu Kultuszwecken
ist nunmehr durchgeführt.

Unterrichtsdirektion.

Der Grosse Rat hat in frühern Jahren Weisung
erteilt, der Verwaltungsbericht der Direktion des Unler-
richtswesens habe, soweit es sich auf die öffentlichen
Unterrichtsanstalten beziehe, jeweilen das eben
verflossene Schuljahr zu umfassen. Der vorliegende
Bericht pro 1908, der nunmehr wieder mit dem bürgerlichen

Jahr abschliesst, steht im Widerspruch zu dieser
Weisung, aber wir haben uns überzeugt, dass, wenn
der Verwaltungsbericht nach Vorschrift des
Grossratsreglements bis 31. Mai gedruckt und vom Regierungsrat

genehmigt vorliegen soll, es nicht möglich ist,
alle statistischen Angaben und Tabellen für das am
1. April ablaufende Schuljahr innert Monatsfrist
zusammenzutragen und zu verarbeiten; der Grosse Rat
mag darüber entscheiden, welches Uebel, — die
verspätete Ablieferung oder das Fehlen des abschliessenden

Berichtes — das grössere sei.
Mit dem Regierungsrat beklagen auch wir den

Hinscheid des verdienten Direktors des Unterrichtswesens,
Herrn Regierungsrat Ritschard, dem wir als Bürger
wie als Magistrat ein dankbares Andenken bewahren
werden.

Auf dem Gebiete der Gesetzgebung in Schulsachen
bedeuten das Gesetz über die kantonalen technischen
Schulen und das Dekret betreffend das Sekundar-
schulinspektorat Fortschritte, deren gute Wirkungen
nicht ausbleiben werden.

Mit Befriedigung konstatieren wir, dass die getroffenen

Massnahmen gegen die Ueberflutung unserer
Hochschule durch ausländische Studierende wenigstens
teilweise von Erfolg waren; die einheimischen Studenten
der Medizin beklagen sich aber immer noch darüber,
dass die von den Professoren auszugebenden
Platzkarten schon vor dem eigentlichen Semesterbeiginn
an ausländische Studierende verabfolgt werden und
die bessern Plätze alle belegt seien, wenn die erstem
sich darum bewerben.

Zu begrüssen ist die intensive Förderung des Haind-

fertigkeits Unterrichts durch die Direktion und den
Regierungsrat; wir erblicken darin eine wesentliche
Förderung der technischen Berufsarten und ein vorzügliches

Erziehungsmittel.
Bereits im Vorjahre hatten wir den Regierungsrat

zum Bericht und Antrag darüber eingeladen, wie dem
anormalen Anwachsen des Vorschusskonto für
Schulhausbauten abzuhelfen sei; im Berichtsjahre haben
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sich diese Vorschüsse um eine weitere Summe von
62,678 Fr. erhöht. Mit Rücksicht hierauf wird unser
letztjähriges Postulat erneuert.

Es muss auffallen, dass von dem aus der
Bundessubvention atisgeschiedenen Kredit von 50,000 Fr. für
belastete Gemeinden mehr als 11,000 Fr., also mehr
als ein Fünftel, an die Gemeinden der Aemter Schwar-
zenburg und Seftigen verteilt wurden. Da dieselben
keineswegs zü den meistbelasteten im Kanton gehören,
wünschten wir Aufklärung über die Grundlagen dieser
Verteilung.

Schon in ihrem Bericht pro 1904 hat die Kommission

hingewiesen auf die befremdende Tatsache, dass
die Fortbildungsschule in der Stadt Bern eine auffallend

grosse Zahl von Absenzen aufweist; nach der
darauf bezüglichen Tabelle betrug auch im Berichtsjahre

die Zahl der Anwesenheiten bloss 84,6 °/0 ; wir
wünschen Aufklärung über diese sehr auffällige
Erscheinung. — Im Zusammenhang damit können wir
nicht umhin, neuerdings unser Bedauern auszusprechen

über die Tatsache, dass gewisse Richterämter
wegen Scbulunfleiss immer noch so lächerlich niedrige
Bussen aussprechen; diese Praxis ist jedenfalls nicht
geeignet, dem Absenzenunwesen, einem der grössten
Uebelstände in unserem Volksschulwesen, abzuhelfen.

Mit Interesse haben wir Kenntnis genommen vom
Resultat der Untersuchung, welche die Direktion
vorgenommen hat in betreff der auffällig grossen, auch
in der Presse kritisierten Zahl von Doktor-Promotionen
an der veterinär-medizinischen Fakultät der
Hochschule; wir sind mit der Direktion einverstanden, dass
die Anforderungen verschärft und Massnahmen ergriffen

werden müssen, die geeignet sind, Ruf und
Ansehen unserer Tierarzneischule auch für die Zukunft
sicherzustellen.

Wir kommen zum Schlüsse neuerdings auf unsere
letztjährige Anregung zurück, es möchte die Direktion
darauf Bedacht nehmen, durch Anordnung zweckdienlicher

Kurse den Interessenten Gelegenheit zu schaffen
zur Einarbeitung in das neue schweizerische
Zivilgesetzbuch ; es scheint uns unerlässlich, dass vor allem
die praktizierenden Richter, Anwälte und Notare, die
in erster Linie dazu berufen sind, das neue Recht
anzuwenden und das Publikum darüber zu belehren, sich
mit demselben gründlich vertraut machen; das blosse
Durchlesen von Kommentaren genügt nach unserer
Ansicht hiezu nicht. Wir halten dafür, dass Ferienkurse

an der Hochschule oder regelmässig
wiederkehrende Vorträge durch geeignete Dozenten in den
Hauptorten der verschiedenen Landesteile besser
geeignet sein würden, systematisch mit dem Wesen des
neuen Rechtes vertraut zu machen und zu dessen
eingehendem Studium anzuregen.

Direktion des Gemeindewesens.

Die jeweilen im Berichte der Direktion des
Gemeindewesens angeführten verwaltungsrechtlichen
Entscheide sollten von einem grössern Publikum gelesen
werden können, da sie nicht nur für die Staatsbehörden,

sondern namentlich auch für die Gemeindehehörden
und die ihnen unterstellten Organe von Interesse

sind. Wir möchten die Aufmerksamkeit der Direktion
auf diesen Punkt lenken.

Die Verspätungen in der Ablage der Gemeinderechnungen

treten weniger häufig auf ; doch kommen solche

Verspätungen immer noch vor, so dass wir die
Regierung und namentlich die Direktion ersuchen müssen,

darüber zu wachen, dass diese Verspätungen nicht
mehr vorkommen. Eine Gemeinderechnung, welcher
Art sie auch sei, soll in dem auf das Rechnungsjahr
folgenden Jahre abgelegt werden können und man
kann es daher nicht hingehen lassen, dass gewisse
Gemeinderechnungen für das Jahr 1907 den Regierungsstatthaltern

Ende 1908 noch nicht zugekommen sind
(vgl. Seite 69 des Berichtes).

Mit Genugtuung haben wir festgestellt, dass die
Frage der Organisation der neuen katholischen
Kirchgemeinden auf dem Punkte war, gelöst zu werden. Wir
geben der Hoffnung Ausdruck, dass die noch
rückständigen — im Bericht erwähnten — Kirchgemeinden
innert kurzer Zeit zu einer Einigung gelangen werden.

Armendirektion.

Zu Bemerkungen von Belang finden wir uns nicht
veranlasst.

Zwei gesetzgeberische Erlasse sind in Vorbereitung,
nämlich: Entwurf Armenpolizeigesetz, der letzten
Herbst an den Konferenzen der Armeninspektoren
besprochen wurde und nun bei dem Regierungsrat liegt,
und das Dekret betreffend Vertretung des Staates in
den Behörden der von ihm unterstützten Erziehungsund

Verpflegungsanstalten.
Die kantonale Armenkommission hat im Berichtsjahre

die ihr überwiesenen Geschäfte erledigt.
Namentlich Neuwahl von Armeninspektoren und Verteilung

der Unterstützung bei Schäden durch Naturereignisse.

Der Unterstützungsfonds für Kranken- und
Armenanstalten wurde auch im Jahre 1908 ziemlich in
Anspruch genommen. Es wurden ihm aber auch
vermehrte Mittel zugeführt. Da noch viele Anstalten
Beiträge benötigen, wird die Direktion ersucht, auf
Zuwendung weiterer Mittel Bedacht zu nehmen.

Die Prüfung der Armenrechnungen, die der Direktion

eine grosse Arbeit verursacht, ergibt immer noch,
dass seitens einiger Gemeinden Ausgaben in diese
Rechnungen gestellt werden, die nicht dahin gehören.
Wir wünschen, die Direktion möchte in Zukunft den
fehlbaren Gemeinden direkte Vorstellungen zugehen
lassen.

Wie der Bericht lobend erwähnt, hat sich die
Armenpflege in den Gemeinden in den letzten Jahren
wesentlich gebessert. Ebenso ist auch bei der Pflege
der Auswärtigen mehr Gleichmässigkeit zu konstatieren.

Diese Abteilung gibt, wie aus dem Bericht
genügend hervorgeht, eine ganz bedeutende Arbeit.

Die gesamten Ausgaben sind wieder etwas gestiegen,

obwohl die Zahl der unterstützten Personen,
namentlich die der dauernd Unterstützten, abnimmt. Die
Vermehrung der Ausgaben steht im Zusammenhang
mit der Steigung der Lebensmittelpreise und der sich
daraus ergebenden Erhöhung der Pflegegelder, sowohl
bei Privaten als in Krankenhäusern und Anstalten.

Direktion des Innern.

Es geziemt sich, auch anlässlich der Berichterstattung
über die Direktion des Innern des Ende Februar

1908 hingeschiedenen Regierungsrates v. Steiger zu
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gedenken, der 28 Jahre der Direktion des Innern
vorstand und sich namentlich um die Förderung des
beruflichen Bildungswesens verdient gemacht hat.

Zum Bericht pro 1908 haben wir folgende
Bemerkungen zu machen:

Wir haben mit Befriedigung Kenntnis genommen
von den Beschlüssen der Regierung im Dezember des
Berichtsjahres betreffend die Krise in der
Uhrenindustrie. Da letztere leider fortdauert, so sprechen
wir die Erwartung aus, die Regierung werde den
betroffenen Gemeinden in weitestem Masse zu Hilfe
kommen. Wir halten ferner dafür, dass die Bestrebungen
der Regierung respektive der Direktion des Innern
auf Schaffung einer Arbeitslosenkasse für die
Uhrenarbeiter aller Unterstützung wert seien.

Wir konstatieren gerne, dass der Regierungsrat dem
im letzten Bericht geäusserten Verlangen betreffend
Entschädigung der Mitglieder der Lehrlingsprüfungskommissionen

entsprochen hat. Was die Revision des
Lehrlingsgesetzes anbelangt, so rechtfertigt der
Bericht der Handels- und Gewerbekammer die abwartende

Haltung der Regierung. Den Lehrlingskommissionen
sollten vielerorts die Gemeinde- und

Gerichtsbehörden tatkräftiger zur Seite stehen. Wir machen
an dieser Stelle noch besonders aufmerksam auf das
Kreisschreiben der Regierung an die Regierungsstatthalter

zuhanden der Gemeindebehörden ihrer Bezirke
betreffend Erhebungen über den Bestand der
Lehrlinge, vom 17. Mai 1909.

Anknüpfend an dem Bericht über das gewerbliche
und kaufmännische Bildungswesen möchten wir die
Regierung anfragen, was sie in Ausführung des
Gesetzes über die technischen Schulen in bezug auf die
Verstaatlichung des Technikums in Biel getan habe,
respektive zu tun gedenke.

Zur Vollziehung des eidgenössischen Fabrikgesetzes
und der eidgenössischen Haftpflichtgesetze ist zu
bemerken, dass .die Statistik etwas umfassender sein
dürfte. Wenn man die Berichte der eidgenössischen
Fabrikinspektoren, die immer sehr spät, je für 2 Jahre
zusammen, erscheinen., mit den Jahresberichten der
Direktion des Innern vergleicht, so findet man
allerdings die Gesamtzahl der im Kanton Bern beschäftigten

Fabrikarbeiter heraus. Man kann auch Schlüsse
ziehen auf die Zu- oder Abnahme der Ueberzeitbewilli-
gungen und Unfälle. Aber sehr wenige Bürger kommen
in den Besitz der Berichte der eidgenössischen
Fabrikinspektoren. Es wäre Aufgabe des statistischen
Bureaus, diese Ziffern, speziell die Unfallziffern, etwas
besser zu verarbeiten.

Zu bedauern ist, dass im Berichtsjahre das Gesetz
betreffend den Schutz der Arbeiterinnen, welches am
1. Juli in Kraft trat, vielerorts nicht zur Ausführung
gelangte. Im weitern konstatiert der Bericht der Direktion

des Innern, dass die Berichte der Gemeindebehörden

mit wenigen Ausnahmen sehr summarische seien,
was auf eine recht mangelhafte Durchführung des
Gesetzes schliessen lässt. Mussten doch in der kurzen
Zeit in einem einzigen Amtsbezirk 31 Firmen wegen
Widerhandlung gegen die Vorschriften des Gesetzes
dem Richter überwiesen werden. Es ist zu erwarten,
dass die inzwischen erfolgten strikten Weisungen der
Direktion des Innern volle Beachtung finden.

Zum Abschnitt « Marktwesen » ist zu bemerken, dass
die Direktion des Innern darauf dringen soll, dass die
Märkte an den angekündigten Tagen stattfinden. Wir

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

haben in Erfahrung gebracht, dass an gewissen Orten
ziemlich willkürlich vorgegangen wird. Der
Sonntagsviehhandel steht daher manchenorts in schönster Blüte.

Wir sind der Direktion dankbar, dass sie die
Regierungsstatthalter und Ortspolizeibehörden auf die
Verordnung betreffend den Verkehr mit leicht entzündbaren

und explosionsfähigen Stoffen vom 29. Juli 1907
aufmerksam machte und strenge Beobachtung der
Vorschriften im Interesse von Leben und Gesundheit des
Volkes verlangt.

Was das Wirtschaftswesen anbelangt, so unterstützen

wir die Tendenz der Direktion des Innern punklo
Beschränkung der Konkurrenz der Wirtschaften und
betonen die Notwendigkeit einer bessern Handhabung
der Polizeivorschriften.

Wünschbar wäre auch die baldige Vorlage eines
Gesetzes respektive revidierten Dekretes über das
Feuerwehrwesen. Das Dekret von 1884 genügt den
Anforderungen der Zeit durchaus nicht mehr. Wir
verweisen hier auf die Verhandlungen des Grossen
Rates vom 22. September 1908.

Bezüglich des Gesetzes über die obligatorische
MobiliarverSicherung wiederholen wir den letztjährigen
Wunsch der Staatswirtschaftskommission. Nach den
Erklärungen der Direktion des Innern am 25. Februar
1909 anlässlich der Interpellation Favre dürften der
endlichen Realisierung dieses bald 25 Jahre alten
Postulates keine Hindernisse mehr im Wege stehen.

Aus dem Bericht über die Lebensmittelpolizei gehl
die Notwendigkeit der Abhaltung von Instruktionskursen

für die Gesundheitskommissionen hervor. Aus
dem neuen Lebensmittelgesetz erwachsen den letztern
so viele neue und wichtige Aufgaben, dass es Pflicht
des Staates ist, sein Möglichstes zur Orientierung der
Organe der Lebensmittelpolizei und des Volkes zu
tun. Es herrscht in demselben noch tiefes Dunkel
über die Tragweite des so tief in alle Verhältnisse
einschneidenden Gesetzes.

Zu Abschnitt VIII, Verwendung des Alkoholzehntels,
bemerken wir, dass die Trinkerheilanstalt Nüchtern
nicht genügt und in Bälde an die Errichtung einer
solchen Anstalt im Jura geschritten werden sollte.
Der bezügliche Fonds beträgt zurzeit 5000 Fr.

Sanitätsdirektion.

Wir haben festgestellt, dass die Frage der Schaffung

einer vierten Irrenanstalt einen Schritt weiter
gediehen ist; vorläufig sind, bis zur Beendigung der
bezüglichen Studien, an den Anstalten der Waldau und
in Münsingen beträchtliche Reparaturen und Umbauten
ausgeführt worden.

Mit Vergnügen hat die Kommission vernommen,
dass die Fälle von epidemischen Krankheiten der
zuständigen Behörde vorschriftsgemäss gemeldet
werden; eine Typhusepidemie, welche in einer Ortschaft
des Kantons ausgebrochen war, konnte, Dank der
Versendung eines Arztes an Ort und Stelle durch die
Sanitätsdirektion, vollständig niedergekämpft werden.
Diese Massnahme, die sehr angebracht war, weil der
betroffene Platz über keinen Arzt verfügte, hat
bestimmt wesentlich dazu beigetragen, die Folgen dieser
schrecklichen Krankheit einzudämmen.

82*
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Wäre es nicht möglich, aus dem Direktionsberichte
Details wegzulassen, die uns ganz überflüssig scheinen?

Die im Bericht über das Frauenspital publizierte
Statistik zum. Beispiel (vgl. Seite 175 und ff. des
Berichtes) dürften sehr wohl vereinfacht oder auch ganz
weggelassen werden.

Die Angestellten unserer Krankenhäuser beziehen
noch immer recht bescheidene Besoldungen; so erhalten

die Oberkrankenwärter, abgesehen von der freien
Station, eine Belohnung von 1000 Fr. Es wäre zu
wünschen, dass man in nächster Zeit eine Besserstellung
ihrer Lage ins Auge fasste.

Die Todesfälle von Kindern infolge von Unfällen
nehmen von Jahr zu Jahr in erschreckender Weise zu.
Wenn man dazu käme, über diese Fälle regelmässige
Statistiken zu publizieren und die Ursachen dieser
Unfälle festzustellen, so würde man vielleicht auch
ein Mittel finden, um diesem Uebel zu steuern. Wir
ersuchen die Direktion, diese Frage einer möglichst
sorgfältigen Prüfung zu unterziehen.

Wir hoffen, dass der Direktor des Gesundheitswesens,

Herr Regierungsrat Kläy, der immer noch, an
einer schweren Krankheit leidet und daher seiner
Direktion nicht vorstehen kann, bald völlig genesen seine
Funktionen wieder aufnehmen könne.

Zur Vorschussrechnung betreffend die
Eisenbalmsubventionen ist zu bemerken, dass die Amortisation
des Vorschusses an die Langenthal-Oensingen-Bahn
mit 501,000 Fr. und der Solothurn-Müuster-Bahn mit
1,185,000 Fr. vorgenommen wurde, da die staatlichen
Leistungen an diese Unternehmungen (neue Beschlüsse
vorbehalten) ihr Ende erreicht haben ; dagegen
figurieren diese Zahlen in der Staatsrechnung pro 1908

zum erstenmal im Stand des Staatsvermögens.
Aus bekannten Gründen musste der Vorschuss an

die Saignelégier-Glovelier-Bahn ebenfalls amortisiert
werden ; in die Staatsrechnung konnte dagegen die
neue Aktienbeteiligung mit 500,000 Fr. als Aktivum
aufgenommen werden.

Der Bericht über das Vermessungswesen gibt zu
keinen Bemerkungen Anlass ; es wird anerkannt, dass
die Vorarbeiten zur Durchführung der Vermessung
im ganzen Kanton nach Kräften gefördert werden.

Die Durchführung des neuen Wasserrechtsgesetzes
ist auf guten Wegen; die Erneuerungen der alten
Konzessionen konnten zum grössten Teil zur Zufriedenheit

der Inhaber erfolgen und manchem alten Konzessionär.

an Stelle seines verlorengegangenen Titels ein
neuer, den gegenwärtigen Verhältnissen entsprechender

ausgehändigt werden.

Bauwesen.

Wir sind damit einverstanden, dass die früher
beabsichtigten Aenderungen in der allgemeinen Organisation

der Bauverwaltung auf spätere Zeit verschoben
werden.

Unter Rubrik Gesetzgebung wird geklagt, dass die
einzelnen Bestimmungen des Strassenpolizeigesetzes
und der zugehörigen Verordnungen von den Gerichten
zu wenig geschützt werden und zwar hauptsächlich
hinsichtlich der Beseitigung der Stacheldrahtzäune ;

auch die Vorschriften bezüglich der Radfahrer
(Beleuchtung der Velo, Benützung der Fusswege etc.) sollten

unbedingt besser innegehalten werden und die
Ortspolizeiorgane daran erinnert werden.

Der Kredit für Unterhalt der Staatsgebäude wurde
nicht überschritten, es darf jedoch hieraus nicht der
Schluss gezogen werden, dass derselbe genügend hoch
sei; es mussten dringende Begehren unberücksichtigt
bleiben, weil der Kredit zu niedrig ist. Die Zahl der
vom Staate zu unterhaltenden Gebäude beträgt (laut
der Domänenrechnung) 1033, der Kredit ist 263,000 Fr.

Auch bei den Neubauten und Korrektionen für
Strassen- und Brückenbauten haben wir keine IJeber-
schreitungen und der Vorschusskonto wurde nicht
belastet, letzteres gilt ebenfalls für die Wasserbauten. —
Zu begrüssen ist, dass Verbesserungen im Strassen-
unterhalt (soweit es die Kreditverhältnisse erlauben)
mit Erfolg durchgeführt werden, namentlich durch das
Walzen stark befahrener Strassen.

Gesuche um Beiträge an neu zu erstellende Strassen
sind stets eine grosse Menge hängig. Es ist zu
wünschen, die Baudirektion möge bei der Prüfung
derselben und Aufstellung ihrer Anträge um Bewilligung
von Staatsbei trägen keine Zusicherungen von Beiträgen

mit Bewilligungen zum Beginn der Bauarbeiten
erteilen, bis der Grosse Rat die betreffenden Geschäfte
behandelt hat.

Finanzdirektion.

Der vom Regierungsrat vorgelegte Entwurf eines
Gesetzes über die direkten Staats- und Gemeindesteuern

liegt in Behandlung bei dem Grossen Bat;
die von der Staatswirtschaftskommission anbegehrle
Vorlage eines Gesetzesentwurfes über die Besteuerung
der Reklame ist von einer grossrätlichen Kommission
vorberaten worden.

Unserm Wunsche, es möchte dafür gesorgt werden,
dass die unerhältlich gewordenen Kostenrückerstattungen

in Strafsachen nicht stets anwachsen, ist
entsprochen worden. Erstlich ist das Obergericht ersucht
worden, die ihm nötig scheinenden Verfügungen zu
treffen. Sodann sind die Gerichtsschreiber aufgefordert
worden, die Spedition der Strafurteile an die
Regierungsstatthalter zu beschleunigen, und endlich sind
die Amtsschaffner auf eine beförderliche Liquidation
der Strafurteile und auf eine Ermöglichung der
Einbringung der Urteilskostenforderungen aufmerksam
gemacht worden. Wir wollen den Erfolg dieser
Massnahmen abwarten.

Auf Ende des Jahres sind die letzten Steuerver-
schlagniskontrollen der Periode 1887—1900 an die
Amtsschaffnereien versandt worden und zwar mit der
Mahnung, die Erledigung schleunigst zu besorgen.
Ebenso sind für mehrere Amtsbezirke die Kontrollen
für die neue Periode erstellt.

Ein Entscheid des Bundesgerichtes, welcher dahin
geht, es liege in der Nichteingabe konvertierter Titel
eine Steuerverschlagnis nicht vor, sofern der alte Titel
im Steuerverzeichnis stehen bleibe und einen gleich
hohen oder höhern Zins abwerfe, als der neue nicht
eingetragene, ist vielfach im Volke dahin ausgelegt
worden, der Regierungsrat hätte auf diese durchaus
ungerechtfertigte Forderung aus Steuerverschlagnis
verzichten sollen. Diese Anschauung ist durchaus be-
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greiflich, wenn man lediglich von dem Standpunkte
ausgeht, dass eine Steuerverschlagnis bei Kapitalsteuern

nur dann angenommen werden kann, wenn
durch Nichteintragung von Titeln dem Staate eine
Steuer entzogen wird. Allein das Vermögenssteuergesetz

vom 15. März 1856 stellt in § 47, Al. 1, die
bestimmte Vorschrift auf, dass der Gläubiger die Art
und das Datum des Titels im Steuerverzeichnis
einzutragen habe. Wird dieser Formvorschrift nicht
nachgelebt, so wird die in § 51, Al. 1, der Zentrais teuer-
verwaltung zur Pflicht gemachte Vergleichung
zwischen den Eintragungen des Kapitalsteuerregisters mit
dem Verzeichnis der grundpfändlichen Schulden ver-
unmöglicht. Solche und ähnliche Fälle beweisen neuerdings

die Revisionsbedürftigkeit der bernischen
Steuergesetzgebung.

In der Staatsverwaltung besteht zum Teil noch
das veraltete System der Ausrichtung von Sportein
oder Provisionen an Beamte. Wir ersuchen die lit;
gierung, die Frage zu prüfen, ob nicht diese Provisionen
abgeschafft werden sollten, wogegen naturgemäss die
Besoldungen der betreffenden Beamten erhöht werden
müssten.

Landwirtschaftsdirektion.

Der Gesetzesentwurf über das land- und
milchwirtschaftliche Unterrichts- und Versuchswesen im Kanton

Bern ist ausgearbeitet und harrt der Behandlung
im Regierungsrat.

Wie schon im letztjährigen Bericht, so konstatieren

wir neuerdings mit Befriedigung, dass auch im
Berichtsjahre eine erfreuliche Zahl von Meliorations-
Projekten sowohl im Alpgebiet wie im Flachland
subventioniert und zur Ausführung gebracht worden sind.
Leider sind nun alle Reserven erschöpft, was uns
veranlasst, mit um so grösserem Nachdruck unsern
letztjährigen Wunsch zu wiederholen, es möchte der
bezügliche Kredit so dotiert werden, dass er
ausreicht, um die zahlreichen grössern Wegverbesserungs-
projekte, für die nun eine Bundessubvention erhältlich

ist, zur Ausführung zu bringen. Es ist diese
Aufgabe unseres Erachtens nicht nur volkswirtschaftlich
von grösster Bedeutung, sondern es wird dadurch auch
der Kredit der Baudirektion entlastet.

Im Berichtsjahr ist die aus viehzüchterischen Kreisen

schon seit Jahren angestrebte Revision des Vieh-
zuchtgeisetzes zur Tatsache geworden. Dieses neue
Gesetz wird zur Hebung und Förderung der Pferde-,
Rindvieh- und Kleinviehzucht noch mehr beitragen,
als das frühere, vorausgesetzt dass der Prämienkredit
jeweilen mit der Entwicklung der einzelnen Tiergat-
tungen in ein richtiges Verhältnis gebracht wird. —
Die unter der Herrschaft des neuen Gesetzes im letzten
Herbst stattgehabten Kleinviehschauen haben bewiesen,

dass der ausgesetzte Prämienkredit für die
aufgeführten prämierungswürdigen Tiere genügte, während

sich der Kredit für die Einzelprämierung des

Rindviehes als ungenügend erwiesen hat. Dieser
Umstand rief bei vielen Viehzüchtern Unzufriedenheit-
hervor. — Wir halten unserseits dafür, dass man in
Zukunft im wohlverstandenen Interesse der Rindvieh-
zucht, die daherigen Prämienkredite mit dem Stand
der prämierungswürdigen Tiere besser in. Einklang
bringen sollte.

Das neue Gesetz wird die Entwicklung der
bestehenden und die Bildung neuer Viehzuchtgenossenschaf-
ten mächtig fördern. Die letztjährige Zuchtbeständeprämierung

gibt hiefür schon einen sichern Anhaltspunkt.

— Wenn nun die Prämierung der Zuchtbestände

ihren Zweck in jeder Beziehung erfüllen soll,
so müssen unseres Erachtens die Anforderungen an
die Qualität der Tiere allmählig gesteigert, das heisst
bei gleicher Beurteilung wie bis dahin, das Minimum
der Punktzahl für die Prämierungswürdigkeit erhöht
werden.

Dank der gehandhabten strengen Ordnung auf dem
Gebiete der Viehseuchenpolizei ist unser Kanton im
Berichtsjahr von Maul- und Klauenseuche verschont
geblieben. Die zurzeit noch beim Regierungsrat hängige

Motion Tschumi-Reimann wird demnächst im
Grossen Rat zur Behandlung gelangen; ohne derselben
vorgreifen zu wollen halten wir dafür, es dürfe mit
Rücksicht auf die grossen auf dem Spiel stehenden
Landesinteressen von der gegenwärtig strengen aber
guten Ordnung nicht abgegangen werden. Als
schlagenden Beweis gegen den ungerechtfertigten Vorwurf,
es würden dadurch die Fleischpreise verteuert, darf
wohl daran erinnert werden, dass zurzeit der Preis
für gemästete Schweine um 15 % niedriger ist als im
Vorjahr, dass aber der Fleischpreis deshalb um
keinen Centime zurückgegangen ist.

In der Viehversicherung weist die von uns
augestrebte und warm befürwortete Ziegenversicherung
eine erhebliche Zunahme auf. — Mit Rücksicht auf die
Natur der in Versicherungsrekursen zu entscheidenden
Streitfragen halten wir dafür, es sollte die Behandlung
derselben der Direktion des Gemeindewesens
übertragen werden.

Forstdirektion.

Nach Art. 23 des neuen Forstgesetzes wird jede
waldbesitzende Gemeinde oder Korporation verpflichtet,

ein Waldreglement aufzustellen und dem
Regierungsrat zur Genehmigung einzusenden. Dieser
Verpflichtung sind im Berichtsjahr, wie dies auch im
Vorjahre der Fall war, eine grössere Anzahl von Gemeinden

und Korporationen nachgekommen. Der grösste
Teil dieser Reglemente erhielt anstandslos die regie-
rungsrätliche Sanktion, während einzelne derselben
behufs besserer Anpassung an die bezüglichen gesetzlichen

Vorschriften an die Behörden der betreffenden
Gemeinden und Korporationen zurückgesandt werden
mussten.

Im Berichtsjahr sind wieder verschiedene auf den
Staatswaldungen lastende Armenholzrechte losgekauft
worden, was wir im Interesse der Forstverwaltung
begrüssen.

Die abgehaltenen Forstkurse zur Heranbildung eines
geschulten Forstangestelltenpersonals sind sehr am
Platze; denn dadurch wird den waldbesitzenden
Gemeinden und Korporationen die Möglichkeit verschafft,
geschulte Gemeindeförster anzustellen.

Unseres Erachtens würde es auch im Interesse
einer guten Waldhut liegen, wenn sich jeweilen mehrere

Gemeinden beziehungsweise Korporationen zu
einem gemeinsamen Waldhutbezirk zusammenschlies-
sen würden, damit dann ein geeigneter Mann als Wald-
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hüter angestellt werden könnte, der, richtig belöhnt,
der Waldhut auch die erforderliche Zeit zu widmen
anzuhalten wäre.

Die am 23./24. Mai 1908 eingetretene Wetterkatastrophe

hat zweifellos die Wälder am stärksten in
Mitleidenschaft gezogen und die Waldbesitzer haben
hiedurch auch verhältnismässig den grössten Schaden
erlitten in den von diesem Schneefall am meisten
betroffenen Gegenden. Einzelne Waldungen sind
dadurch auf Jahrzehnte hinaus verunstaltet worden und
werden infolge dieses Schneedruckes vielfach geringere
Erträgnisse abwerfen, was auch bei einem Teil der
Rtaatswaldungen zutrifft.

Der Nettoerlös aus den Staatswaldungen, der nach
dem Bericht der Direktion 966,213 Fr. 92 beträgt, steht
um 12,950 Fr. höher als in 1907, wobei zu bemerken
ist, dass der Hauptnutzungsabgabesatz um 904 m;i
geringer, wogegen die Zwischennutzungen einen um
3206 ms grössern Abgabesatz als im Vorjahr aufweisen.
Der erntekostenfreie Erlös per ma ist von 16 Fr. 52
in 1907 auf 16 Fr. 10 im Berichtsjahr gesunken.
Diese Erscheinung hat ihren Grund zum Teil in et-
welchem Sinken der Holzpreise, speziell in den vom
Schneedruck am meisten betroffenen Gegenden, zum
Teil in den erhöhten Rüstlöhnen, welche hauptsächlich
zurückzuführen sind auf die ausserordentlichen
Mehrausgaben, welche der Schneefall vom 23./24. Mai für
die Räumung der Wälder erforderte.

Staatsrechnung.

Die Prüfung der Staatsrechnung durch die dazu
bestimmte Delegation erfolgte durch Vergleichung der
gedruckten Rechnung mit den Visakontrollen und mit
den Belegen vermittelst zahlreicher Stichproben und
ergab, soweit sich die Untersuchung erstrecken konnte,
überall vollständige Uebereinstimmung. Die Führung
der Bücher, wie die Ordnung in iden Belegbänden darf
als eine sehr gute bezeichnet werden.

Das reine Staatsvermögen betrug am 1. Januar
1908 Fr. 60,920,169, 10

am 31. Dezember 1908 » 61,064,877.26
Es hat sich somit vermehrt um Fr. 144,708.16

Diese Vermehrung ergibt sich wie folgt :

Berichtigungen im Sinne des Gesetzes vom 31. Juli
1872:
Vermehrungen Fr. 516,740. —
Verminderungen » 317,097.68

bleiben Vermehrungen Fr. 199,642. 32
Fr. 199,642.32

abzüglich Ausgabenüberschuss der
laufenden Verwaltung mit ...» 54,934. 16

ergibt eine reine Vermehrung von Fr. 144,708.16

Die Spezialfonds wiesen am 1. Januar 1908 reine
Aktiven auf im Betrage von Fr. 20,402,797. 42
am 31. Dezember 1908 » 20,880,206.49
Sie haben sich somit vermehrt um Fr. 477,409. 07

Die diesbezüglichen Veränderungen sind auf Seite
144 der Staatsrechnung auseinandergesetzt.

Die laufende Rechnung schliesst nun zum erstenmal

seit dem Jahre 1899 mit einem Defizit ab, seit
1885 zum viertenmal, und zwar mit einem solchen
von Fr. 54,934.16

Der Voranschlag für das Jahr 1908 sah einen
Ausgabenüberschuss vor im Betrage von Fr. 1,602,339. -

Die Mehreinnahmen dem Budget gegenüber beziffern

sich auf Fr. 1,868,677.71
die Mehrausgaben dagegen auf » 321,272.87

so dass nun die Rechnung ein um Fr. 1,547,404.84

günstigeres Resultat aufweist, als der Voranschlag
vorsah.

Dieses Ergebnis kann als ein durchaus befriedigendes
bezeichnet werden und zwar um so mehr, weil

dieses Resultat nur zu einem verhältnismässig geringen
Teil ausserordentlichen Mehreinnahmen (Erbschaftssteuern

im Rechnungsjahr 686,035 Fr. 85 und in 1907
1,078,237 Fr. 75 gegenüber dem daherigen Budget-
posten von je 353,000 Fr.) zuzuschreiben ist, sondern
zu einem guten Teil dem grössern Erträgnisse der
direkten Steuern.

Es ist diese Tatsache um so erfreulicher, weil
befürchtet werden musste, es werde eine weitere
namhafte Steigerung in den Erträgnissen der direkten
Steuern, wie wir eine solche seit Jahren stets zu ver
zeichnen hatten, im Hinblick auf die sich durch sichere
Anzeichen ankündigende Depression im wirtschaftlichen

Leben der Schweiz und des Auslandes, welche
im Berichtsjahr auch tatsächlich eingetreten ist,
unterbleiben.

So erfreulich nun auch dieses, die gehegten
Hoffnungen und Erwartungen nicht unwesentlich
übertreffende Rechnungsergebnis erscheinen mag, so halten

wir dennoch und zwar mit aller Entschiedenheit
dafür, dass in den Ausgaben grösstmöglichste Zurückhaltung

zu beobachten sei und zwar aus folgenden
Gründen :

Einmal deshalb, weil die Rechnung trotz des oben
angeführten Umstandes gleichwohl mit einem Defizit
abgeschlossen hat.

Ferner mit Rücksicht darauf, dass die Ansprüche
an die Staatskasse erfahrungsgemäss von Jahr zu Jahr
eine steigende Bewegung aufweisen, denen der Staat,
wenn dieselben begründet erscheinen, nach Möglicli-
keit zu entsprechen berufen ist.

Zu diesen stets steigenden finanziellen Anforderungen

tritt an den Staat noch die spezielle Aufgabe
heran, für die Beschaffung der erforderlichen Mittel für
die bevorstehende, jedoch durchaus gerechtfertigte
Erhöhung der Primariehrerbesoldungen besorgt zu sein.

Schliesslich ist auch grösste Vorsicht in den
Ausgaben geboten im Hinblick auf die absolut ungenügenden

Betriebsmittel der Staatskasse, welche zu erhöhen
Ihre Kommission angeregt, die Regierung beantragt,
der Grosse Rat gutgeheissen, jedoch das Bernervolk
durch die Verwerfung der Anleihensvorlage leider
abgelehnt hat.

Wenn nun angesichts dieser Betrachtungen noch
der weitere Gesichtspunkt ins Auge gefasst werden
muss, dass die bereits angeführte und in diesem Jahre
noch fühlbarer gewordene wirtschaftliche Depression,
welche sich unter anderni auch in einem Stillstand
oder gar in einer rückläufigen Bewegung in den Ein-
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nahmen der Transportanstalten dokumentiert, die
Erträgnisse der Steuern, speziell der direkten, eine
geringere Steigerung aufweisen werden, als in den
Vorjahren, so muss befürchtet werden, dass wir in eine
Periode chronischer Defizite hineinstürzen. Um einer
solchen Periode mit etwelcher Aussicht auf Erfolg
entgegentreten zu können, sollten unseres Erachtens
nebst grösstmöglichster Zurückhaltung in den Ausgaben

neue Finanzquellen erschlossen und bestehende
innerhalb einem zulässigen Mass erweitert werden.

Zu den erstem zählen wir unter anderrn das nun
von der Regierung entworfene Gesetz betreffend die
Einführung einer Plakatsteuer; zu den letztern die
Revision des Erbschaftssteuergesetzes.

Schliesslich müssen wir neuerdings im Interesse
des Staates und damit auch im Interesse des Volkes,
trotz dem negativen Volksentscheide, verlangen, dass
dem Bernervolk nochmals in nicht zu ferner Zeit ein
Beschlussesentwurf betreffend die Aufnahme eines
neuen Staatsanleihens vorgelegt werde.

Dabei dürfte es sich gestützt auf die gemachten
Erfahrungen empfehlen, die Abstimmung nicht auf
einen Sommermonat zu verlegen, sondern auf einen
geeigneteren Zeitpunkt, welcher es ermöglicht, das
Volk über die Bedeutung der Vorlage hinreichend
aufzuklären.

Neben diesen allgemeinen Bemerkungen gibt uns
die Staatsrechnung zu folgenden Bemerkungen
Veranlassung :

1. Die von Ihrer Kommission in ihrem letztjährigen
Bericht angestrebte Neuordnung der Reiseentschädigungen

an die Beamten und Angestellten für Dienstreisen

ist nach den uns von zuständiger Stelle
gemachten Zusicherungen in Vorbereitung.

2. Mit Befriedigung konstatieren wir, dass die
Regierung nunmehr unserer, im Bericht vom Jahre 1908
gemachten Anregung, es seien in Zukunft den Beamten

ihre Besoldungen statt vierteljährlich, auch monatlich,

wie den Angestellten auszubezahlen, Folge
geleistet hat. Die Auszahlung erfolgt nun für alle
Bezirksbeamten und -Angestellten gemäss der Verordnung
vermittelst Postcheck.

3. Bei Durchsicht der Rechnungen des Mueshafen-
fonds haben wir die Wahrnehmung gemacht, dass auch
an einzelne Ausländer Stipendien verabfolgt wurden,
obwohl in den daherigen Reglementsbestimmungen
eine Zuwendung von Subventionen an ausländische
Studenten der hiesigen Hochschule nicht vorgesehen
ist und nach unserrn Dafürhalten auch nicht erfolgen
sollte.

Es ist uns ferner aufgefallen, dass in einzelnen
Fällen Studierende, deren Eltern in Bern wohnen und
sich in normalen ökonomischen Verhältnissen befinden,

bei Ausmessung von Stipendien besser bedacht
werden, als studierende Söhne auswärts wohnender
Eltern.

Mit Rücksicht auf diese zu Tage getretenen
Erscheinungen sprechen wir die Erwartung aus, die
zuständige Direktion möchte in Zukunft dafür besorgt
sein, dass den diesbezüglichen Reglementsvorschriften
besser nachgelebt werde.

Antrag :

Die Staatsrechnung pro 1908 wird unter dem
üblichen Vorbehalt von Irr- und Missrechnung dem Gros
sen Rat zur Genehmigung empfohlen.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

Nachkredite.

Die Nachkredite sind wie üblich in drei Klassen
unterschieden.

1. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden oder von dieser Behörde genehmigt und als
erledigt zu betrachten sind.

2. Die Kreditüberschreitungen für Ausgaben, weiche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden, welche nicht in der Hand der
einzelnen Verwaltungsabi ei Iii ugen oder des Regierungsrates

liegen.
Der daherige Betrag beziffert sich auf 322,265 Fr. 50

gegenüber 785,873 Fr. in 1907. Die im Berichtsjahr
erfolgten Ueberschreitungen dieser Klasse geben uns
in Würdigung der von der Finanzdirektion in ihrem
diesbezüglichen Bericht vom 28. Mai a. c. geltend
gemachten Motive zu besondern Bemerkungen nicht An-
lass.

3. Die dritte Klasse umfasst diejenigen
Kreditüberschreitungen, deren Genehmigung weniger selbstverständlich

ist; aber auch von diesen stützen sich ein
Teil auf gesetzliche Vorschriften und sind dem
Betrage nach von solchen mehr oder weniger abhängig.
Im Berichtsjahr stehen die Kreditüberschreitungen dieser

Klasse mit 311,627 Fr. 95 um 124,021 Fr. 84 tiefer
als in 1.907, welche Tatsache wir mit Befriedigung
konstatieren.

Trotz dieser erfreulichen Erscheinung geben wir
uns gleichwohl der Hoffnung hin, dass es der Regierung

gelingen möge, durch eine noch etwas sorgfältigere

Budgetierung bei einzelnen Verwaltungszweigen
die Kreidtüberschreitungen dieser Kategorie noch etwas
mehr zu reduzieren.

So hätten unseres Erachtens bei Anlass der
Budgetberatung pro 1908 die erfolgten Ausgaben für die
Möblierung des Dachstockes der Hochschule, für den
Neubau und die Einrichtung der Augenklinik,
ausmachend eine Summe von rund 18,000 Fr., sowie noch
verschiedene andere Ausgaben, auf welche wir bei
der mündlichen Berichterstattung noch hinzuweisen
in der Lage sein werden, vorgesehen und berücksichtigt
werden können. Wenn die erforderlichen Kredite für
die obgenannten und andere Posten bei Anlass der
Beratung des Budgets pro 1908 nicht verlangt wurden,
so mag der Grund vielleicht darin gelegen sein, dass
man diesen Voranschlag, welcher ohnedies schon einen
Ausgabenüberschuss von über JT/a Millionen Franken
vorsah, nicht noch mehr verschlechtern wollte.

Was nun all die verschiedenen Posten betrifft, aus
denen sich die Kreditüberschreitungen der III. Klasse
zusammensetzen, so sind die Gründe hiezu in dem
bereits erwähnten Bericht der Finanzdirektion eingehend
erörtert worden, so dass wir uns der Pflicht entheben
können, auf dieselben hier noch näher einzutreten.
Wir beschränken uns deshalb in diesem Bericht bloss
darauf, hinzuweisen auf die Tatsache, dass die
allgemeine Verwaltung, das Unterrichtswesen, die
Volkswirtschaft und das Gesundheitswesen die grössten
Nachkredite erfordern.

Bei der allgemeinen Verwaltung sind es hauptsächlich
die Druchkosten, welche die Ueberschreitung des

für diesen Verwaltungszweig vorgesehenen Kredites
verursachten. Die Druckkosten haben tatsächlich eine Höhe
erreicht, die es als wünschbar erscheinen lässt, dass

83
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die Regierung der Frage, wie einem weitern Anwachsen
dieses ßudgetpostens wirksam entgegengetreten werden

könne, näher tritt. Ohne der Regierung in der
Prüfung dieser Frage irgendwie vorgreifen zu wollen,
betrachten wir als Mittel zu diesem Zweck unter an-
derm die Abfassung kürzerer, weniger umfangreicher
und weniger ins Detail gehender Verwaltungsberichte
der Direktionen.

Beim Unterrichtsweseu sind bereits zwei Posten
genannt worden, die, nebst einigen andern, die
Unzulänglichkeit des daherigen Kredites herbeiführten.

Bei dem Abschnitt Volkswirtschaft sind die
hauptsächlichsten Mehrausgaben zurückzuführen auf die
ungenügenden Kredite für Fach-, Kunst- und Gewerbeschulen

und für das Lehrlingswesen, für welche Zwecke
an den Staat, nun grössere finanzielle Anforderungen
gestellt werden, als seinerzeit in Aussicht genommen
wurden.

Bei dem Abschnitt Gesundheitswesen figurieren
hauptsächlich die Irrenanstalten Waldau und Bellelay
mit. Kreditüberschreitungen, die zum Teil auf Inventar¬

vermehrungen, zum Teil auch dem Umstände
zuzuschreiben sind, dass infolge der Vermehrung der Ferien -

und Freitage beim Wartpersonal auf einen entsprechenden
Zuwachs der letzteren Bedacht zu nehmen war.

Die Kreditüberschreitungen aller drei Klassen
machen im Jahre 1908 633,893 Fr. 45 aus oder 3,3%
gegen 6,7% der reinen Ausgaben im Vorjahre.

Antrag:
Dem Grossen Rat wird beantragt, es seien die

Kreditüberschreilungen des Jahres 1908 im Betrage
von 633,893 Fr. 45 zu genehmigen.

Bern, den 2. September 1909.

Namens der Staatswirtschaftskommission
der Präsident

Freiburghaus.
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Kreditüberschreitungen für 1908.

Bericht und Antrag der Finanzdirektion

an den

Regierangsrat zu Händen des Grossen Rates.

(Mai 1909.)

Wir beehren uns, hiermit bei Ihnen die Bewilligung
der erforderlichen Nachkredite für die in 1908
vorgekommenen Kreditüberschreitungen nachzusuchen.
Diese teilen wir übungsgemäss und unter Weglassung
von Beträgen von 100 Fr. und darunter in folgende
drei Klassen ein:

I. Kreditüberschreitungen, welche durch die
Ausführung besonderer Beschlüsse des Grossen Rates
entstanden oder von dieser Behörde genehmigt worden
und als erledigt zu betrachten sind.

II. Kreditüberschreitungen für Ausgaben, welche
durch gesetzliche Vorschriften, Tarife oder Verträge
bestimmt werden und daher einer besondern Begründung

nicht bedürfen.
III. Die übrigen Kreditüberschreitungen.

I.

Dieser Klasse gehört ein einziger Posten an, nämlich

:

X, E, 6. Biel, Staatsslrassen, Abtre¬
tung an die Gemeinde,
Entschädigung Fr. 50,000. —

Der Grossratsbeschluss, auf welchen sich diese
Ausgabe stützt, datiert vom 18. Februar 1907.

II.
Zu der zweiten Klasse sind diejenigen

Kreditüberschreitungen zu rechnen, welche Ausgaben betreffen,
die der .Zeit und der Summe nach, einerseits durch
gesetzliche Vorschriften, Beschlüsse des Grossen Rates,
Tarife oder Verträge, anderseits durch Faktoren
bestimmt werden, welche nicht in der Hand der einzelnen
Verwaltungen oder des Regierungsrates liegen. Es sind
dies folgende Kreditüberschreitungen :

II. GerichtsVerwaltung-,

G, 4. Besoldungen der Betreibungs-
gehülfen Fr. 1,374.35

Uebertrag Fr. 1,374.35

Uebertrag Fr. 1,374.35

HIE Polizei.
G, 1. Kosten in Strafsachen » 17,973.41

IV. Militär.
L, 3. Unterstützung von Familien

von Dienstpflichtigen » 1,201.75

VI. Unterrichtswesen.
C, 2. Staatsbeiträge an Gymnasien

und Progymnasien » 8,531. —
C, 3. Staatsbeiträge an Sekundär¬

schulen » 22,393.15
D, 4. Beiträge an erweiterte Ober¬

schulen » 3,741.65
D, 10. Abteilungsweiser Unterricht » 458.65
D, 13. Fortbildungsschule » 2,776.65
D, 14. StellvertretungkrankerLehrer » 192.45
F, 2. Taubstummenanstalt Wabern » 525. —

VIII. Armenwesen.
C, 1, a. Beiträge für dauernd Unter¬

stützte » 47,734.49
C, 1, c. Beiträge gemäss §§ 59 und

123 A. G » 19,430. 44
G, 2. Verpflegung kranker Kantons¬

fremder » 6,617.55

IXE Gesundheitswesen.

B, 7. Erweiterung der Irrenpflege » 26,523.55

XIII. Landwirtschaft.
B, 4, b. Beständeprämien und Kosten » 15,815. 35

ß, 5, a. Prämien und Kosten ...» 4,520. 40

XVI. Domänen.

C, 2. Gemeindesteuern » 935.48

Uebertrag Fr. 180,745.32
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Uebertrag Fr. 180,745.32

XVII. Do.'nänenkasse.

B. Zinse, für Kaufschulden » 5,036.90

XX. Staatskasse.

B, 1, a. Zinse an SpezialVerwaltungen » 50,489.43
B, 1, b. Zinse für gerichtliche Hinter¬

lagen » 4,388.28
B, 2. Skonti für Barzahlungen » 2,986.10

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

A, 2. Anteile der Gemeinden » 1,050. —

XXIII. Salzhandlung.

B, 2. Transportkosten » 1,687.71
B, 3. Auswägerlöhne » 2,262.65
B, 4. Magazinlöhne » 197.10

XXIV. Stempel- und Banknotensteuer.

C, 2. Provisionen der Stempelver¬
käufer » 3,372. —

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

A, 2. Anteil der Gemeinden » 37,070.42
B, 1. Bezugsprovisionen » 2,815.83

XXVIII. Wirtschafts- und Kleinverkaufspatent-
gebühren.

A, 2. Anteil der Gemeinden » 940.66
B, 2. Anteil der Gemeinden » 482.25

XXXII. Direkte Steuern.

C, 2, a. Bezugsprovisionen auf der
Vermögenssteuer » 7,317.91

C, 2, b. Bezugsprovisionen auf der
Einkommenssteuer » 21,422.94

Zusammen Fr. 322,265.50

Es ist zu bemerken, dass die hieoben aufgeführten
Kreditüberschreitungen betreffend die Abschnitte
Gesundheitswesen, Staatskasse, Jagd, Fischerei und Berghau,

Stempel- und Banknotensteuer, Erbschafts- und
Schenkungssteuer, Wirtschafts- und Kleinverkaufs-
patentgebühren und Direkte Steuern, ausmachend einen
Gesamtbetrag von 158,859 Fr. 37, von Mehreinnahmen
auf andern Rubriken abhängig sind und daher nicht
Kreditüberschreitungen im gewöhnlichen Sinne
darstellen.

Die Mehrausgaben für Landwirtschaft sind die Folge
des Gesetzes über Förderung und Verbesserung der
Pferde-, Rindvieh- und Kleinviehzucht vom 17. Mai
1908, welches schon für die Prämierungen im Herbst
1908 zur Anwendung kam.

III.
Der dritten Klasse werden die Kreditüberschreitungen

zugeteilt, deren Anerkennung weniger selbstverständlich

ist, wenn schon der grösste Teil dieser
Ausgaben sich auf gesetzliche Vorschriften stützen und
von diesen bestimmt werden.

I. Allgemeine Verwaltung.

E, 4. Druckkosten Fr. 25,658.64
E, 5. Bedienung und Beheizung des

Bathauses » 801.80
F, 4. Druckkosten des Tagblattes und

der Gesetzsammlung ...» 7,957.50
G, 3. Druckkosten des Tagblattes und

der Gesetzsammlung ...» 2,593.55
Zusammen Fr. 37,011. 49

Ad E, 4. Die allgemeine Preiserhöhung machte sich
hier besonders fühlbar. Als wesentlichste, zum Teil
ausserordentliche Ausgaben, die im Jahr 1908 gemacht
werden muss ten, seien hier folgende hervorgehoben :

Volksabstimmungen und Volkswahlen,
inkl. Papier und Buchbinderkosten Fr. 19,087. 70

Grossratsvorlagen, inkl. Papier ...» 15,221.85
Staatsverwaltungsbericht (inkl. 6410

Fr. 50 für den Druck pro 1906, die
erst im Jahre 1908 zur Zahlung
angewiesen wurden), mit Papier und
Einbandkosten » 13,971. —

Regierungsratsprotokoll, inbegriffen
Papier und Register » 14,098. 25

Formulare, inkl. Papier und Einbandkosten

» 5,058.20
Bundes- und Kantonsverfassungen

zuhanden der Rekruten, mit Papier und
Buchbinderkosten » 3,490.65

Eidgenössisches Zivilgesetzbuch,
Einbandkosten » 520. —

Staatskalender, mit Papier und
Einbandkosten » 1,184.35

Zusammen Fr. 72,632. —

Ad E, 5. Die Ueberschreitung ist auf die
Unzulänglichkeit des Kredites zurückzuführen. Mit Rücksicht

darauf, dass die Kosten des Aufräumens der
Kanzlei-, Archiv- und Uebersetzungsbureaux vom
Staate getragen werden, währenddem diese Obliegenheit

früher vom Standesweibel als Entgelt für freie
Wohnung besorgt wurde, hatte man für 1908 eine
Krediterhöhung von 300 Fr. eintreten lassen, die sich
indessen als ungenügend erwies. Die Kosten betrugen
bereits in 1907 8641 Fr. 70.

Ad F, 4 und G, 3. Der Grund beider
Kreditüberschreitungen liegt in der regeren gesetzgeberischen
Tätigkeit des Grossen Rates, welche dementsprechend
vermehrte Kosten für Satz, Druck und Papier der beiden

Tagblattausgaben bedingt.

II. Gericlitsverwaltung.
A, 1. Besoldungen der Oberrichter Fr. 1,208. 80
C, 4. Bureaukosten » 3,062.95
D, 4. Bureaukosten » 564.60
E, 4. Bureaukosten » 1,014.16
F, 3. Entschädigungen der Ersatz¬

männer, Dolmetscher und Wei-
bel » 1,001.70

F, 4. Bureaukosten » 984.42
G, 3. Entschädigungen der Stellver¬

treter » 1,503.95
G, 6. Bureaukosten » 102.60
G, 7. Formulare und Kontrollen » 281.20

Zusammen Fr. 9,724.38
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Ad A, J. Die Rubrik wurde ausserordentlicherweise
durch den der Tochter des verstorbenen Obergerichtspräsidenten

Dr. R. Leuenberger sei. bewilligten
dreimonatlichen Besoldungsnachgenuss von 2000 Fr.
belastet.

Ad C, 4. Die Mehrausgabe entstand durch die Neu-
möblierung der im Schlosse zu Burgdorf für das dortige

Richteramt neu erstellten Räumlichkeiten, die eine
Summe von 2765 Fr. erforderte, und durch die dem
Gerichtspräsidenten von Interlaken an die Mehrkosten
für Bureaubedürfnisse in den Jahren 1905, 1906 und
1907 bewilligten 360 Fr.

Ad I), 4. Den GericMsschreibereien von
Fraubrunnen und Freibergen stellte der Staat je eine
Schreibmaschine zur Verfügung. Die daherige Ausgabe
von 1075 Fr. war im Voranschlage nicht vorgesehen.

Ad E, 4. Die Ueberschreitung ist zum grossen Teil
den auswärtigen Amtsverrichtungen der Bezirksprokuratoren

zuzuschreiben, deren Zahl sich nicht im
voraus bestimmen lässt. Auf die daherigen Ausgäben
können die Behörden einen Einfluss nicht ausüben,
weil den Staatsanwälten ihre Pflichten durch Gesetz
vorgeschrieben und die Ansätze für Unterhalts- und
Reiisevergütungen normiert sind. Eine Mehrausgabe
von 200 Fr. verursachte die vom Regierungsrate ab
1. Juli 1908 den Bezirksprokuratoren I, III, IV und V
bewilligte Bureauentschädigung von jährlich 100 Fr.
pro Amtsstelle, und eine weitere solche von 250 Fr.
entstand durch Bücheranschaffungen des Staatsanwaltes

IV.
Ad F, 3. Der Kriminalkammer fehlte in 1908 das

dritte Mitglied, weshalb ständig Suppleanten
beigezogen werden mussten. Zudem waren die Assisen im
Juli zugleich in Bern und. Delsberg besammelt, unter
welchen Umständen der Gerichtshof in noch höherem
Masse als sonst der Suppleanten bedurfte.

AdF,4. Die Bureaukosten der Geschwornengerichte
richten sich nach der Zahl der Assisensessionen. In
1908 war die Inanspruchnahme der Geschwornengerichte

besonders stark und damit im Zusammenhang
waren auch die Kosten höher, als vorausgesehen worden

war.
Ad G, 3. Die Ueberschreitung rührt von der

Vertretung des Betreibungsbeamten von Burgdorf her, die
eine Ausgabe von 2300 Fr. zur Folge hatte. Es muss
jedoch ausdrücklich hervorgehoben werden, dass es
sich vorderhand für den Staat nicht um eine
Mehrleistung für das Betreibungsamt Burgdorf handelt,
sondern lediglich um eine Verschiebung in der Inanspruchnahme

der bewilligten Kredite. Der erkrankte Beamte
wird nämlich in seinen Funktionen durch den
Angestellten des Betreibungsamtes vertreten. Dieser
bezieht für seine Arbeit die Angestelltenbesoldung, nebst
der ihm als Stellvertreter zukommenden Entschädigung;

ferner wird für die Dauer der Abwesenheit des
Beamten ein Aushülfsangestellter vom Staate besoldet.
Dagegen ist die Beamtenbesoldung seit 1. Januar 1908
nicht mehr ausgerichtet worden. Dieses Vertretungsverhältnis

zieht eine Mehrbelastung der Rubriken II,
G, 3 und II, G, 5 nach sich, die jedoch durch eine
entsprechende Entlastung auf Rubrik II, G, 2
ausgeglichen wird.

Ad G, 6. Diese Ueberschreitung erklärt sich aus
der dem frühern Betreibungsbeamten von Interlaken
gewährten Rückerstattung von 270 Fr. an seine
Mehrauslagen für Bureaubedürfnisse vom 1. Januar 1906
bis 1. Juni 1908.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

Ad G, 7. Die Mehrausgabe steht im Zusammenhange

mit der Zunahme der Betreibungen, wie sich
dieselbe- am sichersten in dem Anwachsen der
Besoldungen der Betreibungsgehülfen äussert.

IIIa. Justiz.

A, 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 300. —
A, 3. Bureaukosten » 2,006.72
A, 4. Rechtskosten » 316.15

Zusammen Fr. 2,622.87

Ad A, 2. Die Justizdirektion hat nur einen ständigen

Angestellten und behilft sich im übrigen seit vielen
Jahren durch Beiziehung von Aushülfe. Infolge ausser-
gewöhnlicher Geschäftszunahme im Jahre 1908 mussten

für Aushülfe 200 Fr. mehr als vorgesehen verausgabt

werden. Ein Betrag von 100 Fr. entfällt noch auf
das Rechnungsjahr 1907.

Ad A, 3. Die Ueberschreitung findet ihre Erklärung

bis zu einem Betrag von 956 Fr. 25 in der
Stellvertretung des erkrankten Sekretärs der Justizdirektion.
Im fernem sind ausserordentliche Anschaffungen für
das Bureau, worunter namentlich ein Bodenteppich und
ein Konversationslexikon mit zusammen 492 Fr. 65, zu
verzeichnen. Der Rest der Ueberschreitung betrifft
ordentliche Bureaubedürfnisse, die zu niedrig
veranschlagt worden waren.

Ad A, 4. Hier ist als ausserordentliche Ausgabe
namentlich diejenige von 300 Fr. zu erwähnen für ein
Gutachten über die Frage, ob dem bernischen Richter
ein Ueberprüfungsrecht hinsichtlich der Verfassungsmässigkeit

von Gesetzen, Dekreten und Verordnungen
zustehe.

IIIb. Polizei.

A, 1. Besoldungen der Beamten Fr. 875. —
B, 1. Pass- und Fremdenpolizei » 192. —
B, 2. Fahndungs- u. Einbringungs¬

kosten » 1,474.—
C, 6. Mietzinse » 583.10
C, 9. Verschiedene Verwaltungs¬

kosten » 1,799.80
D, 1, a. Nahrung der Gefangenen » 261.50
D, 2, a. Nahrung der Gefangenen » 1,432.87
D, 2, b. Verschiedene Verpflegungs¬

kosten » 3,479.22
E, 4. Zwangserziehungsanstalt

Trachselwald » 791.95
G, 3. Vergütung für Gebührenanteile » 145.80
G, 5. Polizeikosten » 1,370.67
G, 7. Streiks, ausserordentliche Po¬

lizeikosten » 9,253.85
H, 1. Entschädigung der Zivil¬

standsbeamten » 208.70

Zusammen Fr. 21,868. 46

Ad A, 1. Die Ueberschreitung rührt davon her, dass
durch Regierungsratsbeschluss vom 11. April 1908
den zwei Sekretären der Direktion eine Anzahl
fiktiver Dienstjahre in Anrechnung gebracht wurden,
wodurch sich die im Voranschlag vorgesehenen
Besoldungsansätze entsprechend erhöhten.

Ad B, 1. Die Mehrausgabe entstand durch
vermehrte Kosten für den Druck von Formularen für
Aufenthaltsbewilligungen und für Aufenthaltskontrollen.

84*
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Ad B, 2. Zu dieser Ueberschreitung gab in erster
Linie der Einband von 300 den Landjägern abgegebenen

Signalementsregistern Anlass. Die daherige
ausserordentliche Ausgabe beträgt 870 Fr. Ein fernerer
Grund der Kreditüberschreitung ist die Preissteigerung
für die Einbandkosten der Exemplare des Schweiz.
Polizeianzeigers und endlich die grössere Ausgabe für
das Abonnement des letztern.

Ad C, 6. Die Mehrausgabe wurde veranlasst durch
erhöhte Mietzinsforderungen seitens der Vermieter von
Landjägerwohnungen, welche Forderungen nicht
abgelehnt werden konnten.

Ad C, 9. Die Ueberschreitung hat ihren Grund
darin, dass aus dem Kredit für 1908 noch Rechnungen
aus dem Vorjahr im Belaufe von rund 600 Fr. bezahlt
wurden; dass die Inserationskosten betreffend die
ausserordentliche Rekrutierung, die nach der Kündigung
des Polizeidienstvertrages mit der Gemeinde Bern hätte
vorgenommen werden müssen, unvorhergesehene
Ausgaben in der Höhe von 406 Fr. 70 zur E'olge hatte;
endlich dass die Ausgaben für die gewöhnlichen
Bedürfnisse unerwarteterweise grösser waren.

Ad D, 1, a. Die Ausgaben hängen von der Zahl
der Gefangenen ab. Im IV. Quartal 1908 war sie eine
ausserordentlich hohe. Es beliefen sich die Kosten
auf 3944 Fr. 70 gegenüber 3279 Fr. 40 im IV. Quartal
1907.

Ad D, 2, a. Die Mehrausgabe ist die Folge einerseits

der Verfügung vom 24. Juni 1907 betreffend die
Erhöhung der Entschädigung für den Unterhalt der
Gefangenen, anderseits des Regierungsratsbeschlusses
vom 23. August 1907, durch welchen verfügt wurde,
dass Bussenabdiener die gewöhnliche Gefängniskost
erhalten sollen. Die Tragweite beider Verfügungen
machte sich erstmals im Jahre 1908 während eines
ganzen Rechnungsjahres geltend.

Ad jD, 2, b. Die Mehrausgaben wurden herbeigeführt

durch die vielen Anschaffungen von Gefängniseffekten,

welche notwendig waren, sowie durch die
abermalige Zunahme der Kosten für die elektrische
Beleuchtung in Bezirksgefängnissen.

Ad E, 4. Dieser Kreditüberschreitung liegen
verschiedene Ursachen zu Grunde, nämlich die Besoldung

des vom Regierungsrat bewilligten Hülfslehrers,
die Kosten einer Einstandsköchin, grösserer Ankauf
von Futtermitteln und allgemeine Verteuerung der
Lebensmittel. Zu bemerken ist, dass für die
Inventarvermehrung von 1206 Fr. im Voranschlag nichts
vorgesehen war.

Ad G, 3. Weibel Joray in Delsberg bezog bis anhin
für seine Verrichtungen als Planton beim Polizeirichter
und beim korrektioneilen Gericht von Delsberg eine
jährliche Vergütung von 300 Fr. Im Voranschlag für
1909 wurde dieser Posten gestrichen und damit die
Weibelstelle aufgehoben. Da aber Joray noch einige
Zeit weiter funktionierte, wurde er hiefür mit 145 Fr. 80
entschädigt.

Ad G, 5. Die Ueberschreitung ist nicht in
ausserordentlichen Ausgaben begründet, sondern ist lediglich

die Folge der Vermehrung der vorkommenden
Untersuchungsfälle, welche Vermehrung sich nicht
voraussehen liess.

Ad G, 7. Die Ausgaben wurden verursacht durch
die Verstärkung der Polizeimannschaft in Bern während

der xAussperrung der Schreiner.

Ad II, 1. Die Kreditüberschreitung hat ihren Grund
darin, dass durch Beschluss des Regierungsrates vom
6. Januar 1909 dem Beamten der Zivilstandsfiliale
Kandersteg eine jährliche Entschädigung von 150 Fr.
und dem Zivilstandsbeamten von Kandergrund für
die ihm während des Baues des Lötschbergtunnels
entstehende Mehrarbeit eine jährliche Entschädigung
von 300 Fr. zuerkannt wurde.

IV. Militär.

G, 2. Bureaukosten der Kreiskomman¬
danten Fr. 1,013.29

G, 4. Bekrutenaushebung » 323.30
L, 1. Schützenwesen » 4,558.95
L, 4. Eidg. Pferdezählung » 928.10

Zusammen Fr. 6,823. 64

Ad G, 2. Die Mehrausgabe betrifft fast ausschliesslich,

das heisst mit 964 Fr. 17 die Bureaukosten der
Kreiskommandanten pro IV. Quartal 1907. Ein auf
Rechnung des Jahres 1907 für diese Kosten verlangter
Nachkredit hatte wegen verspäteten Gesuches nicht
bewilligt werden können.

Ad G, 4. Die Mehrausgabe entstand teilweise durch
das von den Kreiskommandanten angestellte
Aushebungspersonal, teilweise auch durch die neuerdings
vermehrten Aushebungstage.

Ad L, 1. Es ist diese Mehrausgabe die Folge der
neuen Militärorganisation, welche vorschreibt, dass die
Dienstpflichtigen des Auszuges und dier Landwehr,
und zwar nicht nur, wie bisher, die Infanteristen,
sondern auch die gewehrtragenden Spezialwaffen, alljährlich

die Schiesspflicht zu erfüllen haben.
Ad L, 4. Die Pferdezählung wurde durch Bundes-

beschluss vom 18. April 1908 angeordnet. Bei
Aufstellung des Budgets für 1908 konnten diese Ausgaben
nicht vorausgesehen werden. Wie bei frühern
Pferdezählungen entstunden dem Kanton auch bei der
letztjährigen Kosten, meistens Auslagen der
Regierungsstatthalterämter, welche vom Bunde nicht vergütet
werden.

V. Kirchenwesen.

A, 1. Bureaukosten Fr. 798.90
B, 3. Wohnungsentschädigungen ...» 831. 60
B, 4. Holzentschädigungeu » 244.15
C, 5. Leibgedinge » 1,650. —

Zusammen Fr. 3,524. 65

Ad A, 1. Die Mehrausgaben betreffen die Kosten
von zwei Gutachten und die Anschaffung eines
Stehpultes für das neue Bureaulokal der Kirchendirektion.

Ad B, 3. Für die neu errichteten zweiten
Pfarrstellen in Wählern und Tavannes waren vom 10. Mai,
beziehungsweise 5. April 1908 hinweg Wohnungsentschädigungen

von 600 und 700 Fr. per Jahr
auszurichten. Die daherigen Ausgaben waren im Voranschlag

nicht vorgesehen.
Ad B, 4. In 1908 fand die Erhöhung der

Holzentschädigung von vier Pfarreien statt. Dazu kam die
Entschädigung, welche für die neue zweite Pfarrstelle in
Wahlern auszurichten ist.

Ad C, 5. Zu den im Budget berechneten Leibgedingen

wurden zwei neue bewilligt, welche eine
Mehrausgabe von 1650 Fr. veranlassten.
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VI. Unterrichtswesen.

A, 2. Besoldungen der Angestellten Fr. 3,233. 30
A, 6. Synodalkosten » 1,062. 25
B, 1. Besoldungen der Professoren

und Honorare der Dozenten » 5,801. 65
B, 4. Besoldungen der Angestellten » 4,560. 70
B, 5, a. Verwaltungskosten » 7,778.60
B, 5, b. Hochschule, Dachstock, Möb¬

lierung » 6,058.35
B, 5, c. Augenklinik, Neubau, Ein¬

richtung » 12,296. —
B, 8, 33. Kadaververnich tungsanstalt

Bern, Beitrag » 1,000. -B, 9. Botanischer Garten » 494. 26
B, 16. Elektrotechnischer Unter¬

richt, Einrichtungen » 3,857 40
E, 2. Seminar Pruntrut » 2 132.01
E, 6. Schweiz. Schulausstellung » 200.—
G, 3. Akademische Kunstsamm¬

lung, Beitrag » 2,000. —
G, 13. Lienhard-Denkmal, Beitrag » 500.—

Zusammen Fr. 50,974.52

Ad A, 2. Die Mehrausigabe entstand durch die vom
Regierungsrat beschlossene Besetzung der Stelle eines
Bureauchefs mit einer Besoldung von 3400 Fr.

Ad A, 6. Bei der Festsetzung des Budgets war der
Erhöhung der Taggelder, welche die Mitglieder der
Schulsynode beziehen, zu wenig Rechnung getragen
worden.

Ad B, 1. Der Regierungsrat bewilligte an sechs
Professoren, teilweise infolge Beförderung zu Ordinarien,

Besoldungserhöhungen von zusammen 9075 Fr.,
des fernem für die Uebungslehrer der Lehramtsschule
einen Betrag von 1000 Fr. Für diese Mehrausgaben
von im ganzen 10,075 Fr. stand im Voranschlag nur
ein Kredit von 4500 Fr. zur Verfügung.

Ad B, 4. Die Besoldungen der Hochschulabwarte
sind einer Revision unterzogen worden. Die daheri-
gen Aufbesserungen, welche am 1. April 1908 in
Wirksamkeit traten, betragen jährlich 6000 Fr., respektive
für das Jahr 1908 4500 Fr.

Ad B, 5, a. Es sind eine Reihe unvorhergesehener
Ausgaben vorgekommen, darunter 840 Fr. für die in
Bern abgehaltene Konferenz der Hochschulrektoren der
Schweiz, 1840 Fr. für Instandstellung der Anlagen der
Hochschule aus Anlass der Haller-Feier. Eine Mehrausgabe

für Heizmaterial und Beleuchtung verursachten
die im Januar 1908 bezogenen neuen Räumlichkeiten
im Dachstock der Hochschule. Daneben machte sich
auch in 1908 das Steigen der Preise diverser Bedürfnisartikel

fühlbar.
Ad B, 5, b. Wie schon im Berichte über die

Nachkredite pro 1907 erwähnt, hat der Regierungsrat für
die Möblierung des ausgebauten Dachstockes der
Hochschule einen Kredit von 14,450 Fr. ausgesetzt, wovon
in 1907 8098 Fr. 05 ausgegeben wurden. In 1908 wurde
die Möblierung fortgeführt und dafür 6058 Fr. 35
verausgabt. Die bisherigen totalen Ausgaben belaufen
sich somit auf 14,156 Fr. 40.

Ad B, 5, c. Die Ausgaben von 12,296 Fr. erfolgten
auf Rechnung des Kredites von 19,000 Fr., dessen im
Berichte über die Nachkredite für das Jahr 1907
Erwähnung getan ist. Für die Möblierung der neuen
Augenklinik belaufen sich die Ausgaben bis Ende 1908
auf 16,862 Fr. 05.

Ad B, 8, 33. Unterm 1. Oktober 1906 beschloss der
Regierungsrat, der Einwohnergemeinde Bern an die
von ihr zu errichtende Kadaververnichtungsanstalt
einen Beitrag von 6000 Fr. zu verabfolgen, zahlbar innerhalb

zweier Jahre und zwar 2000 Fr. aus der Vieh-
entschädigungskasse und je 2000 Fr. auf Rechnung der
Hochschule und der Sanitätsdirektion. Die erste Rate
zu Lasten der Hochschule kam in 1908 zur Ausrichtung.

Ein Kredit war dafür im Voranschlag nicht
vorgesehen.

Ad B, 9. Die Mehrausgabe betrifft die Heizungskosten.

Diese waren zu 2800 Fr. veranschlagt worden,
während sie sich auf 3780 Fr. 10 belaufen haben.
Die Mehrkosten konnten nur zum Teil durch Ersparnisse

auf andern Rubriken gedeckt werden.
Ad B, 16. Durch Beschluss des Regierungsrates

vom 7. Dezember 1907 wurde an der Hochschule der
Elektrotechnikunterricht eingeführt und gleichzeitig für
Stromzuleitung und die Anschaffung elektrischer Apparate

ein Kredit von 4000 Fr. bewilligt.
Ad E, 2. Die Mehrausgaben rühren her von der

Anschaffung von vier neuen Betten und der Errichtung

einer zweiten Klasse an der Uebungsschule.
Ad E, 6. Der Staatsbeitrag an die Schweiz.

Schulausstellung wurde auf die Höhe des von der Domänendirektion

geforderten Mietzinses für die der Schulausstellung

überlassenen Lokalitäten erhöht. Die
Mehrausgabe ist durch eine entsprechende Mehreinnahme
auf Rubrik XVI, A, 1 kompensiert.

Ad G, 3. An das Defizit der akademischen
Kunstsammlung pro 1907 bewilligte der Regierungsrat einen
Beitrag von 1000 Fr. und für Ankauf von Bildern aus
der WeihnachtsauisStellung bernischer Künstler einen
Beitrag von ebenfalls 1000 Fr.

Ad G, 13. Unterm 31. Oktober 1908 beschloss der
Regierungsrat, dem Komitee für ein Denkmal zu Ehren
von Bundesrichter Lienhard sei. einen Staatsbeitrag
von 500 Fr. zu verabfolgen und dafür beim Grossen
Rat um den erforderlichen Nachkredit einzukommen.

VII. Gemeindewesen.

A, 1. Besoldung des Sekretärs Fr, 500. —

Dem Sekretär der Direktion des Gemeindewesens
gewährte der Regierungsrat eine Anzahl fiktiver Dienstjähre,

wodurch seine Besoldung a;u,f 5125 Fr. anstieg,
gegenüber 4625 Fr., welche der Voranschlag vorgesehen

hatte.

A, 2.

A, 3.
E, 6.
E. 9.

F,
F.

4.
6.

VIII. Armenwesen.
Besoldungen der Angestellten Fr. 2,286.60
Bureaukosten » 528.30
Erziehungsanstalt in Oberbipp » 3,000. —
Anstalt für schwachsinnige Kinder

in Burgdorf » 3,000. —
Erziehungsanstalt Kehrsatz » 4,037.22
Erziehungsanstalt Sonvilier » 652.51

Zusammen Fr. 13,504.63

Ad A, 2. Diese Kreditüberschreitung wurde
verursacht durch die Stellvertretung eines kranken
Angestellten während vier Monaten und die Anstellung
eines fernem (fünften) Kanzlisten.

Ad A, 3. Die Mehrausgaben rühren her von den
Kosten einer Expertise betreffend die Orphelinats des
Amtes Freibergen im Betrage von 450 Fr., sowie von
vermehrten Druckkosten.
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Ad E, 6. Die Mehrausgabe betrifft den ausserordentlichen

Beitrag, welchen der Regierungsrat der
Erziehungsanstalt Oberbipp an die Deckung ihres Defi-
zites pro 1907 im Betrage von 4018 Fr. 45 bewilligte.

Ad E, 9. Die Mehrausgabe entspricht dem Beitrage,
welcher der Anstalt für schwachsinnige Kinder in Burgdorf

pro 1907 zugesichert worden war, aber erst in
1908 zur Ausrichtung kam.

Ad F, 4. Die Kreditüberschreitung wird durch den
ausserordentlicherweise schlechten Ertrag der
Landwirtschaft erklärt. Der daherige Ausfall gegenüber dem
Voranschlag beträgt nicht weniger als 3675 Fr. 55.
Sodann haben die Kosten für Verwaltung, Unterricht
und Verpflegung den Voranschlag um mehr oder weniger

grosse Beträge überschritten.
Ad F, 6. Die Landwirtschaft und die Kostgelder

haben zusammen 760 Fr. 52 weniger abgeworfen, als
der Voranschlag angenommen hatte. Zudem war in
diesem für die Inventarvermehrung von 2018 Fr. kein
Kredit vorgesehen.

IXa. Volkswirtschaft.

A, 1. Besoldung des Sekretärs Fr. 938. —
c, 1. Förderung von Handel und

Gewerbe im allgemeinen » 1,786. 72
C,
C,

2. Gewerbliche Stipendien » 5,080. —
3. Fach-, Kunst- und Gewerbe¬

schulen » 11,254. 45
C, 6, d. Besoldungen der Angestellten » 557.—
C, 10. Lehrlingswesen » 15,558 99
F, 2, a. Besoldungen der Experten » 165.—
II, 1. Feuerpolizei » 983 20

Zusammen Fr. 36,323.36

Ad A, 1. Der Regierungsrat erhöhte am 9. Mai
1908 die Besoldung des Sekretärs durch Zuerkennung
einer entsprechenden Anzahl fiktiver Dienstjahre vom
1. Januar 1908 an auf 5125 Fr. Im Budget war die
Besoldung auf 4187 Fr. berechnet worden nach Massgabe

der effektiven Dienstzeit.
Ad C, 1. Diese Ueberschreitung rührt her von

Beiträgen von 1420 Fr. an Veranstaltungen, welche nicht
jedes Jahr wiederkehren (Jubiläum des schweizerischen
Typographenbundes in Bern, Führerkurs in Grindelwald,

Jahresversammlung der schweizerischen Gesellschaft

für kaufmännisches Bildungswesen) und der
bedeutenden Zunahme der gewerblichen Fortbildungsund

Fachkurse, welche vom Staat gemäss dem
Lehrlingsgesetz mit Beiträgen zu unterstützen sind.

Ad C, 2. Die verzeigte Mehrausgabe wurde
verursacht durch die Ausrichtung von Stipendien an
Handelsschülerinnen im Betrag von 3350 Fr., welche im
Budget nicht vorgesehen waren, ferner durch die
Bewilligung von zahlreichen Stipendien an Lehrer
unserer gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungsschulen

zum Besuch von Fortbildungskursen, endlich
durch die Zunahme der Stipendien an Lehrlinge, an
Handwerker zur weitern Ausbildung im Beruf und an
Studierende zur Ausbildung als Handelslehrer.

Ad C, 3. Die Ursachen dieser Kreditüberschreitung
sind folgende :

1. Bewilligung eines ausserordentlichen Beitrages
von 2000 Fr. an die Töpferschule Steffisburg zur
Durchführung einer Materialuntersuchung und Vornahme
von Proben behufs Herstellung eines guten Tones für
die Heimberger-Töpferei.

2. Bewilligung eines Staatsbeitrages von 10,000 Fr.
an den gemeinnützigen Verein der Stadt Bern an die
Erstellungskosten des für die Frauenarbeitsschule Bern
projektierten Schulgebäudes.

Ad C, 6, d. Dieser Kredit wurde überschritten, weil,
gestützt auf den Regierungsratsbeschluss vom 9. April
1908, auf dem Sekretariat der Handels- und Gewerbekammer

in Bern, neben der bisherigen Angestellten
eine zweite Hülfskraft angestellt wurde.

Ad C, 10. Der Kredit für das Lehrlingswesen von
25,000 Fr. wurde um 15,558 Fr. 99 überschritten,
indem die Gesamtausgaben nach Abzug eines
Bundesbeitrages von 8955 Fr. 40,558 Fr. 99 ausmachten,
gegenüber 32,920 Fr. 94 in 1907.

Die Vermehrung der Kosten im Betrag von rund
7600 Fr. betrifft fast ausschliesslich die Lehrlingsprüfungen,

welche nach Abzug des vorerwähnten
Bundesbeitrages eine Ausgabe von 28,392 Fr. 94 (1907 : 21,413
Fr. 84) erforderten. Diese bedeutende Mehrausgabe
wurde hauptsächlich dadurch verursacht, dass im
Prüfungskreis Jura und in der Uhrenindustrie Prüfungen
im Frühling und im Herbst abgehalten wurden, während

1907 nur Frühjahrsprüfungen stattfanden. Das
Obligatorium der Lehrlingsprüfungen wurde erst letztes
Jahr im Jura, zur Durchführung gebracht, was natürlich
eine Zunahme der Prüflinge zur Folge hatte. Die
Frühjahrsprüfungen mussten an zwei Orten abgehalten
werden, in St. Immer und Oelsberg. Ausserdem wuchsen

die Kosten für besondere Fachprüfungen (Bäcker,
Konditoren, Kaminfeger), welche nunmehr fast im ganzen

Kanton für die genannten Berufsarten eingeführt
sind. Endlich wurden von der kantonalen
Lehrlingsprüfungskommission Drucksachen (Anleitungen,
Aufgaben und so weiter) herausgegeben, welche zirka
2000 Fr. kosteten. Diese Ausgabe wird nicht jedes
Jahr, sondern in längeren Zwischenräumen
wiederkehren.

Die übrigen Ausgaben für das Lehrlingswesen sind
folgende : Lehrlingskommissionerl (Bureau- und
Reiseauslagen, Sekretariatsentschädigungen): 4689 Fr. 20

(1907: 6659 Fr. 60). Sachverständigen- und kantonale
Lehrlingsprüfungskommission: 6015 Fr. 35 (4217 Fr.
50 in 1907). Abgesehen von einer höhern
Sekretariatsentschädigung, 2000 Fr. statt 1600 Fr. im Vorjahr, ist
die Mehrausgabe auf den Umstand zurückzuführen,
dass in 1908 zum erstenmal die in der Verordnung
über die Förderung der Berufsbildung vom 16. März
1907 vorgesehene lnspektion der beruflichen Bildungsanstalten

im ganzen Jahr durchgeführt wurde.
Die Ausgaben der Direktion des Innern für den

Druck von Lehrvertragsformuiaren, Lehrlingsregistern,
Kreisschreiben und so weiter betrugen 1461 Fr. 50.

Ad F, 2, a. Die Mehrausgabe betrifft die einem
Experten gewährte Besoldüngserhöhung.

Ad FL, 1. Die Mehrausgabe wurde durch die
intensivere Ausübung der Feueraufsicht und durch
Instruktionskurse für Feueraufseher verursacht.

IXb. Gesundheitswesen.

B, 1. Allgemeine Sanitätsvorkehren Fr. 1,581.50
B, 4. Beiträge an die Bezirkskranken-

anstalten »

E. Irrenanstalt Waldau »

G Irrenanstalt Bellelay »

Zusammen Fr. 41,554.36

4,469 90
27,704. 69
7,798.27
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Ad B, 1. Die Mehrausgaben entstanden durch die
Ausrichtung eines Beitrages von 1000 Fr. an die
Kadaververnichtungsanstalt der Stadt Bern und durch
die Kosten des von Dr. Santi gegen den Staat wegen
widerrechtlicher Zurückhaltung in der Waldau
angestrengten Prozesses, welche 1228 Fr. 50 betrugen.

Ad B, 4. Auf eingelangte Gesuche hin bewilligte der
Begierungsrat 23 neue Staatsbetten. Dies veranlasste
eine Mehrausgabe von 16,836 Fr., welche jedoch
infolge des um 12,366 Fr. 10 grösseren Anteiles am
Bussenertrag sich auf 4469 Fr. 90 reduziert.

Ad E. Hier ist vorerst zu bemerken, dass die
Inventarvermehrung von 21,026 Fr. 60 im Voranschlag
nicht vorgesehen war. Sodann übersteigen die
Ausgaben für Verwaltung, Nahrung und Verpflegung die
ßudgetansätze teils um ein Bedeutendes. Anderseits
warfen die Kostgelder 30,296 Fr. 60 mehr ab, als dafür
berechnet worden war. Allein dieser Mehrertrag
vermochte die Mehrausgaben nicht zu decken. Für
Verwaltung ergeben sich gegen 1907 Mehrkosten von
7820 Fr. 88, welche in der Hauptsache dem Umstände
zuzuschreiben sind, dass infolge Vermehrung der
Ferien- und Freitage beim Wartpersonal auf einen
entsprechenden Zuwachs des letzteren Bedacht genommen
werden musste. Die bei der Nahrung gegen dem Vorjahr

eingetretene Kostenzunahme von 5299 Fr. 59
hängt mit der Vermehrung der Pflegetage um 3717
zusammen, und die Mehrkosten für Verpflegung im
Betrage von 3556 Fr. 82 haben ihre wesentliche Ursache
in vermehrten Ausgaben des Wäschereibetriebes.

Ad G. Bei der Anstalt Bellelay sind die Verhältnisse

annähernd die nämlichen wie bei der Waldau.
Für die Inventarvermehrung von 10,665 Fr. 75 bestand
ebenfalls kein Kredit. Die Ausgabenvermehrung für
Verwaltung und Nahrung hat die gleichen Ursachen
wie bei der Waldau.

X. Bauwesen.
C, 6. Pfrundloskäufe Fr. 2,150. —
E, 3. Wasserschaden und Schwellen-

lauten » 28,967.17
F, 1. Neue Strassenbauten » 3,406.70
J. 2. Kosten für Probevermessungen » 998.40
J, 3. Kantonskarte » 215.10

Zusammen Fr. 35,737.37

Ad C, 6. Die Ausgabe von 2150 Fr., für welche im
Voranschlage kein Kredit bestand, betrifft den Loskauf
der Pfrunddomäne Court von der Unterhaltungspflicht.

Ad E, 3. Diese Mehrausgaben entstanden infolge
ausserordentlicher Gewitterschädigungen in verschiedenen

Gegenden des Kantons. Daneben kamen eine
Anzahl von Beiträgen für Schwellenbauten an
Gewässern im Bereich von Staatsstrassen, welche früher
bewilligt worden sind, zur Auszahlung; so rund 9500
Fr. für den Lombach an der Habkernstrasse, 2580 Fr.
für den Grubenbach an der Saanen-Gstaad-Strasse,
1274 Fr. für die Krattiggrabenverbauung und andere.

Ad F. Mit Bücksicht auf die Ersparnis von 3408
Fr. 25 auf Bubrik X, F, 2, Brückenuntersuchungen,
gestattete der Regierungsrat der Baudirektion, den Kredit

für Strassenbauten bis zum Betrage dieser
Ersparnis zu überschreiten.

Ad J, 2. Die Arbeiten und mit ihnen die Kosten der
Fertigstellung der Probevermessung von Sigriswil waren

höher, als man im Voranschlag angenommen hatte.
Es sah sich daher die Baudirektion genötigt, beim Re¬

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1909.

gierungsrat die Ermächtigung zur Ueberschreitung des
Kredites um 1000 Fr. nachzusuchen.

Ad J, 3. Die Rubrik ergibt statt des vorgesehenen
Einnahmenüberschusses von 100 Fr. eine Mehrausgabe
von 215 Fr. 10. An Erlös von Karten gingen ein 298
Fr. 50; dagegen wurden für Ankauf von Karten 513 Fr.
60 ausgegeben.

XII. Finanzwesen.

A, 5. Vorarbeiten für die Altersver¬
sorgung

A, 6. Rechtskosten
B, 4. Druckkosten

kosten
und Buchbinder-

Fr. 400. —
» 2,357.85

» 501. 70

Zusammen Fr. 3,259. 55

Ad A, 5. Der Autor des Gutachtens betreffend
Altersversicherung der Beamten und Angestellten des
Staates suchte um Erhöhung des ihm seinerzeit bewilligten

Honorars nach. Da das Gutachten sich auf mehr
als die doppelte Zahl von Beamten und Angestellten
stützt, als ursprünglich vorausgesetzt worden war, die
Arbeit daher auch umfassender wurde, so gewährte
der Regierungsrat ein nachträgliches Honorar von 400
Fr., für welche Ausgabe kein Kredit vorhanden war.

Ad A, 6. In 1908 kamen drei Domänenprozesse
zur Erledigung mit einem Gesamtkostenbetrag von
2098 Fr. 35. Ueberdies wurde der Rubrik der Anteil
des Kantons Bern an den Kosten der Vorkehren der
Gotthard-Subventionskantone zur Wahrung ihrer
Interessen beim Rückkauf der genannten Bahn mit 259
Fr. 50 belastet.

Ad B, 4. Der Kredit für Druckkosten und
Buchbinderkosten der Kantonsbuchhalterei zeigte sich auch
in 1908 als ungenügend. Er wird künftig erhöht werden

müssen.

XIII. Landwirtschaft.

B, 3, a. Prämien und Kosten
B, 7. Hagelversicherung

Fr. 2,917.90
» 1,213,86

Zusammen Fr, 4,131.76

Ad B, 3, a. Die Mehrausgabe hängt mit der
Zunahme der prämierungswürdigen Pferde, 685 gegenüber
607 in 1907, zusammen.

Ad B, 7. Die Zahl der Versicherten stieg in 1908
gegenüber dem Vorjahr um 813. Damit nahm auch
der Beilrag des Staates, der nach bisherigem Modus
ausgerichtet wurde, entsprechend zu.

A,
B,
B,
B,
B,

2.
c.
a.
b.
c.

XIV. Forstwesen.
Besoldungen der Angestellten
Reisekosten der Forstmeister
Besoldungen der Oberförster
Bureaukosten
Reisekosten

Fr. 1,843.35
570. 70
539.85
132. 45
516.—

Zusammen Fr. 3,602.35

Ad A, 2. In den Anstellungsverhältnissen des
Direktionspersonals ist eine Aenderung in der Weise
eingetreten, dass die Sekretärstelle ab 1. April 1908
unbesetzt blieb, wodurch auf Rubrik Besoldung des
Sekretärs eine Ersparnis von 3150 Fr. eintrat. Dagegen
wurden neu geschaffen die Stellen eines Kanzlisten
I. Klasse und eines solchen IV. Klasse, welche mit
3600, beziehungsweise 2000 Fr. besoldet wurden.

85
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Ad B, 1, c und B, 2, e. Beide Ueberschreitungen
entstanden dadurch, dass die Bundesbeiträge hinter
dem Voranschlage zurückgeblieben sind.

Ad B, 2, a. Die Mehrausgabe hat ihren Grund in
der Zuerkennung der Besoldung eines verstorbenen
Oberförsters an. dessen Witwe für die Zeit eines Quartals

über den Todestag desselben hinaus.
Ad B, 2, b- Der Voranschlag trug dem Umstand

nicht Rechnung, dass die Kosten für Beheizung des
Bureaus des Kreisforstamtes Bern aus diesem Kredite
zu bestreiten sind.

XV. Staatswaldungen.

C, 4. Rüstlöhne Fr. 29,171. 70

Infolge des ausserordentlichen Schneefalles vom
23. Mai 1908 musste bedeutend mehr Holz, namentlich
Brennholz, geschlagen werden, als beabsichtigt war;
auch steigen die Arbeitslöhne von Jahr zu Jahr, was
mit die Schuld an den bedeutenden Mehrkosten für
Rüstlöhne trägt.

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau.

B, 2. Aufsichts- und Bezugskosten Fr. 592.60
B, 5. Fisclizuchtansiali » 5,886.40

Zusammen Fr, 6,479. —

Ad B, 2. Die Mehrausgaben haben ihren Grund in
den Stellvertretungskosten für einen erkrankten
Fischereiaufseher und den daherigen Reiseentschädigungen
an den Stellvertreter. Auch trug die vermehrte
Aufsicht, die je länger je mehr geboten ist, zu den
Mehrkosten bei.

Ad B, 5. Unterm 16. November 1907 beschloss der
Regierungsrat die Erstellung einer Fischzuchtanstalt
im botanischen Garten und bewilligte hiefür eine
Summe von 6000 Fr. Ein entsprechender Kredit hatte
im Voranschlag pro 1908 nicht aufgenommen werden
können.

XXIII. Salzhandlung.

B, 6. Verschiedene Betriebskosten Fr. 312,50

Die Mehrausgabe betrifft mit 200 Fr. eine Entschädigung

an einen Salzauswäger, der, als solcher gewählt,
nicht in Funktion treten konnte. Das Geschäft war seit
vielen Jahren hängig und wurde vom Unterzeichneten
durch Zuerkennung einer freiwilligen Entschädigung
an den betreffenden Auswäger erledigt. Im übrigen
rührt die Kreditüberschreitung von ausserordentlichen
Reparaturen in den Salzmagazinen her.

XXVI. Erbschafts- und Schenkungssteuer.

B, 2. Verschiedene Bezugskosten Fr. 318.85

Zu diesen Mehrausgaben haben zwei Prozesse
betreffend Erbschaftssteuerpflicht, welche Kosten von
zusammen 457 Fr. 65 nach sich zogen, geführt.

XXXII. Direkte Steuern.

C, 5. Verschiedene Bezugskosten Fr. 4,182. 51

Die Kreditüberschreitung ist dem Umstände
zuzuschreiben, dass pro 1908 Steuerrückstände mit den be¬

züglichen Betreibungskosten in aussergewöhnlichem
Betrage abgeschrieben werden mussten.

Rekapitulation.

I. Allgemeine Verwaltung Fr. 37,011. 49
II. Gerichtsverwaltung » 9,724.38

III«. Justiz » 2,622.87
IIR. Polizei » 21,868.46
IV. Militär » 6,823.64
V. Kirchenwesen » 3,524.65

VI. Unterrichtswesen » 50,974.52
VII. Gemeindewesen » 500. —

VIII. Armenwesen » 13,504.63
IX«. Volkswirtschaft » 36,323.36
IXb. Gesundheitswesen » 41,554.36

X. Bauwesen » 35,737.37
XII. Finanzwesen » 3,259.55
XIII. Landwirtschaft » 4,131.76
XIV. Forstwesen » 3,602.35
XV. Staatswaldungen » 29,171.70

XXII. Jagd, Fischerei und Bergbau » 6,479. —
XXIII. Salzhandlung » 312.50
XXVI. Erbschafts- und Schenkungs¬

steuer » 318.85
XXX11. Direkte Steuern » 4,182.51

Zusammen Fr. 311,627. 95

Gestützt auf den vorstehenden Bericht empfiehlt
die Finanzdirektion dem Regierungsrat zu beschlies-
sen :

Dem Grossen Rat, wird beantragt, er möchte die
Kreditüberschreiitungen im Jahre 1908 genehmigen und
demgemäss folgende Nachkredite für Rechnung des
Jahres 1908 bewilligen:
1. Kreditüberschreitungen für Ausgaben,

welche der Zeit und Summe
nach durch gesetzliche Vorschriften,

Tarife und Verträge bestimmt,
werden Fr. 322,265.50

2. Kreditüberschreitungen für Ausgaben,

wo dies nicht oder nur zum
Teil der Fall ist » 311,627.95

Zusammen Fr. 633,893.45

Bern, den 28. Mai 1909.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Regierungsrat genehmigt und an den Grossen
Rat gewiesen.

Bern, den 10. Juli 1909.

Im Namen des Regierungsrates
der Vizepräsident

Dr. C. Moser,
der Staatsschreiber

Kistler.
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Vortrag der Finanzdirektion
an den

IRegieruLng-srat
betreffend

Salzweseo ; Beteiligung des Staates au der Aktiengesellschaft „Vereinigte

Schweizerische Itheinsalinen".

(Juli 1909.)

Der Grosse Rat hat mit Beschluss vom 17. Mai 1909
dem Antrag des Regierungsrates betreffend Beteiligung
des Staates an einer Aktiengesellschaft zum Ankauf
und Betrieb der Saline Schweizerhall mit Aktien bis
zu einem Betrage von 370,000 Fr. zugestimmt.

Schon in der bezüglichen Beratung ist vom
Referenten des Regierungsrates dem Grossen Rat
mitgeteilt worden, dass Verhandlungen über die
Miteinbeziehung der Aargauer Rheinsalinen in diese Kombination

gepflogen werden, und nachdem nun diese
Verhandlungen zum Abschlüsse gekommen sind,
unterbreiten wir dem Regierungsrat einen zusammenfassenden

Bericht über diese Angelegenheit.

Von Anfang an waren die Vertreter der vier Kantone
beim Ankauf der Saline Schweizerhall der Ansicht,
die richtige und endgültige Lösung der Salinenfrage für
die Schweizerkantone sei in der Einbeziehung der
Aargauer Rheinsalinen Rheinfelden und Ryburg zu
finden. Auch bei den Kantonen, welche an der zu
gründenden Aktiengesellschaft Schweizerhall nicht
beteiligt werden konnten, musste der Wunsch bestehen,
ihre jetzige unsichere Stellung in ähnlicher Weise zu
konsolidieren, wie dies von Seiten der vier Kantone
und einiger weiterer zugezogener Kantone geschehen
war. Aber auch der Kanton Aargau, als Konzessionsverleiher

der aargauischen Rheinsalinen und in dieser
Stellung am Gedeihen dieser Salinen in erheblicher
Weise interessiert, konnte nicht müssig zusehen, wie
die Kantone, die den grössten Salzkonsum haben, sich
von den Aargauer Salinen ganz zurückzuziehen
beabsichtigten.

Im Einverständnis mit den vier Konsortialkantonen
trat infolgedessen die Regierung von Aargau mit der
Leitung der Aargauer Salinen im Frühjahr 1909 über
die käufliche Abtretung ihres Geschäftes in Verbindung,
und es kam schon am 22. Mai ein Beschluss der
Generalversammlung der Aktiengesellschaft der
«Schweizerischen Rheinsalinen» zustande, wodurch sie ihre
sämtlichen Aktiven und Passiven, Wert 1. Januar 1909,
an den Regierungsrat von Aargau für sich oder zu
Randen einer zu gründenden Aktiengesellschaft von
Kantonen abtrat, welche Vereinbarung sodann
unmittelbar nachher vom Regierungsrat Aargau an das
Konsortium der vier Kantone zu Händen einer auf
alle Kantone auszudehnenden Aktiengesellschaft
übertragen wurde.

Was den Kaufpreis der Aargauer Rheinsalinen,
deren Vermögensbestand und Rendite und die finanzielle
Situation und Rendite der künftigen Gesellschaft
betrifft, so enthüll, der Bericht des bestellten Experten,
Vizedirektor Aellig in Bern, genauere Mitteilungen: sie
ergeben die volle Annehmbarkeit der neuen Kombination

vom kommerziellen Standpunkt aus. Wenn auch
die Rendite des neuen erweiterten Unternehmens hinter

derjenigen der Aktiengesellschaft Schweizerhall
zurückbleiben wird, so liegt in der Verschmelzung aller
Rheinsalinen zu einem gemeinsamen Unternehmen und
in der Vereinigung aller Kantone zu einer
Interessengemeinschaft ein so wichtiger staatswirtschaftlicher,
und man darf wohl auch sagen nationaler Vorteil, dass
eine kleine Verminderung der Rendite, die sich zudem
später möglicherweise ausgleichen wird, wohl
hingenommen werden kann.
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Die Transaktion ist durch folgende Aktenstücke
festgestellt worden :

1. Kaufvertrag zwischen den Schweizerischen
Rheinsalinen A.-G. und dem Regierungsrat des Kantons Aargau

vom 22. Mai 1909, der von dem Konsortium der
vier Kantone übernommen wird. Dieser Vertrag ist
sehr kurz gefasst, da es sich um eine in globo-Ueber-
nahme des ganzen Geschäftes handelt. Die
Ratifikation seitens des aargauischen Grossen Rates ist am
6. Juli 1909 erfolgt.

2. Vertrag der Vertreter der vier Kantone mit dem
Kanton Aargau betreffend Uebernahme der aargauischen

Rheinsalinen und Verschmelzung derselben mit
der Saline Schweizerhall zu einer erweiterten
Aktiengesellschaft aller Kantone, vom 15. Juni 1909.

Hiezu ist folgendes zu bemerken:
Die vier Kantone treten in den Kaufvertrag des Kantons

Aargau mit den Aargauer Salinen ein, und der
Kanton Aargau wird von seiner bezüglichen Verpflich
tung entlastet; sie übertragen ihrerseits diese ihre
Verpflichtung an die neue Gesellschaft.

Der Kanton Aargau verpflichtet sich, eine neue
Konzession zu erteilen (siehe Ziffer 3 hienach).

Die Kantone verpflichten sich, die Salzproduktion
zwischen Schweizerhall einerseits und den beiden
aargauischen Salinen anderseits zu Hälften zu teilen,
solange die natürlichen Produktionsbedingungen ungefähr

gleich günstig sind.
Der Kanton Aargau beteiligt sich an der neuen

Gesellschaft mit 150,000 Fr. in Aktien; es ist dies etwa
50,000 Fr. mehr, als dem Kanton im Verhältnis zu
seinem Konsum zukäme. Aargau legt aber Gewicht
darauf, in der Aktiengesellschaft mit einer angemessenen

Stimmenzahl vertreten zu sein.
In die Statuten der neuen Gesellschaft sollen

folgende Bestimmungen aufgenommen werden : Die Firma
soll lauten: Vereinigte Schweizerische Rheinsalinen;
die Gesellschaft soll neben dem Hauptsitz in Schweizerhall

eine weitere Niederlassung in Rheinfelden
haben; es soll allen Schweizerkantonen die Beteiligung

an der Aktiengesellschaft nach Massgabe ihres
Salzkonsums angeboten werden; der Aktienbesitz soll
unveräusserlich sein; in dem aus 9—15 Mitgliedern
bestehenden Verwaltungsrate sollen die vier Konsortialkantone,

sowie Baselland und Aargau je ein Mitglied
haben.

Dieser Vertrag berücksichtigt in billiger Weise die
besondere Stellung des Aargau.

3. Konzession des Kantons Aargau für die neue
Aktiengesellschaft : Die Aargauer Rheinsalinen standen

von jeher gegenüber dem Kanton Aargau unter
weniger günstigen Konzessionsbedingungen, als Schwei
zerhall gegenüber dem Kanton Baselland ; letztere
Konzession ist bekanntlich zeitlich unbegrenzt und es
besteht nur die Last des Salzzehntens; der Kanton Aargau

dagegen besass bisher ein Rückkaufsrecht auf
das Jahr 1940 und ein (unentgeltliches) Heimfallsrecht

auf das Jahr 1965; ferner hat Aargau nicht nur
das Recht auf unentgeltlichen Bezug für den Bedarf
des Kantons an Genusssalz (zirka 30,000 Meterzentner),
sondern erhält auch eine Jahresabgabe von 50,000 Fr.;
endlich stand ihm eine Partizipation am Reingewinn
der Aktiengesellschaft zu, sofern die Dividende 5°/0
überstieg. Es ist klar, dass für den Käufer der
Aargauer Salinen diese Konzessionsbedingungen
preismindernd in Betracht fallen. Das Konsortium der Kan¬

tone musste aber weiter berücksichtigen, dass die
Bestimmungen über Rückkauf und Heimfall überhaupt
eine Verschmelzung mit Schweizerhall erschwerten,
weil eine solche Verschmelzung hei Aufrechterhaltung
dieser Rechte nur bis 1940, beziehungsweise 1965
dauern könnte, nach Ablauf dieses Termins aber neuerdings

die Trennung und mit derselben das alte
Konkurrenzverhältnis mit allen seinen Nachteilen und
Schwierigkeiten eintreten würde. Da sich die Aargauer
Regierung den Bedenken der vier Kantone nicht, ver-
schloss, gewährte sie in der neuen Konzession folgende
Aenderungen: Das Rückkaufsrecht des Jahres 1940
fällt gänzlich weg ; das Heimfallsrecht wird vom Jahre
1965 auf das Jahr 2000 verschoben; in diesem Jahre
steht aber der neuen Konzessionärin das Recht zu,
gegen Zahlung einer Summe von 1,500,000 Fr. den
Heimfall abzulösen, und es erhält dann die Konzession
eine unbeschränkte Dauer. Die Beteiligung an der
Superdividende fällt sofort ganz weg, wogegen das
Rechtauf den unentgeltlichen Salzbezug und die
Jahresabgabe von 50,000 Fr. bestehen bleiben. Die
Konzession ist für das Gebiet des Bezirks Rheinfelden eine
ausschliessliche; ausserhalb dieses Bezirks kann Aargau

weitere Konzessionen, sei es für Industriesalz,
sei es für Genuss- und Industriesalz, erteilen oder
selbst eine Saline erstellen; in diesen Fällen reduziert
sich aber die Jahresabgabe auf 40,000 Fr., beziehungsweise

fällt sie ganz dahin; wir machen darauf
aufmerksam, dass, wenn alle Kantone bei der neuen
Gesellschaft beteiligt sind, die Gefahr, die aus
Konkurrenzinstituten erwachsen könnte, kaum noch in
Betracht fällt.

Die Zugeständnisse, welche Aargau durch die neue
Konzession macht, sind sehr erhebliche und bieten der
neuen Konzessionärin alle Sicherheit; es ist dem Kanton

Aargau eine einmalige Summe von 50,000 Fr.
zugestanden worden, welche zum Kaufpreis zuzurechnen
ist; eine weitere Summe von 50,000 Fr., welche sofort
reserviert, werden muss, damit im Jahre 2000 die
Ablösungssumme von l1 /2 Millionen Franken bereit
ist, muss gleichfalls zum Kaufpreise gerechnet werden.

In bezug auf den geologischen Stand der Aargauer
Salinen ist zu bemerken, dass nach dem am 29.
Oktober 1908 erstatteten Gutachten des bayrischen
Oberbergrates Attenkofer die Rheinfelder-Ryburger
Steinsalzscholle auf Jahrhunderte hinaus die beiden Salinen
mit gesättigter Sole versehen kann, dass die Leistungsfähigkeit

der beiden Salinen jährlich 330—355,000
Meterzentner Salz beträgt, und dass die Einrichtungen
der beiden Salinen sich in gutem Zustande befinden.

4. Nachtrag zur Konzession des Kantons Baselland

: Nach der Konzession von Baselland darf die
Verschmelzung der Saline Schweizerhall mit einem
andern Unternehmen nur mit Bewilligung des
Regierungsrates geschehen; es war deshalb nötig, das
Einverständnis der basellandschaftlichen Behörden
einzuholen, und zwar empfahl es sich, diese Sache gleichzeitig

mit der Genehmigung der neuen Konzession
durch den Landrat zu ordnen; selbstverständlich
musste es den basellandschaftlichen Behörden von
Wichtigkeit sein, die Interessen ihres Kantons so zu
sichern, dass dessen Stellung durch die Verschmelzung
von Schweizerhall mit den Aargauer Salinen nicht
verschlechtert werde. Es wurden Baselland folgende
Zusagen gemacht : Die Gesamtproduktion soll auf Schweizerhall

einerseits und die Aargauer Salinen anderseits
zu gleichen Hälften verteilt werden, solange die natür-
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lichen Produktionsbedingungen gleich günstig sind;
der Zehnten soll, trotzdem nach der Verschmelzung
nun in den nächsten Jahren bei Schweizerhall noch
keine wesentliche Produktionsvermehrung stattfinden
wird, doch auf dem Quantum von 300,000 Meterzentnern

berechnet werden; die Aktienbeteiligung von
Baselland wird von 50,000 Fr. auf 75,000 Fr. erhöht
werden.

Der Landrat hat am 14. Juni die Konzessionsübertragung

einstimmig genehmigt, und es hat dann am
16. Juni der Regierungsrat die Genehmigung für die
Verschmelzung gemäss den obigen Abmachungen
ausgesprochen.

5. Nachtrag zum Vertrage mit Herrn H. von Glenck :

Die Stellung des Herrn H. v. Glenck zu der erweiterten
Gesellschaft war insofern zu modifizieren, als, wenn
einmal alle Kantone an der Aktiengesellschaft beteiligt
sind und eine unbeschränkte Dauer vorauszusehen ist,
die Beteiligung des Privatkapitals zeitlich beschränkt
werden muss. Auch in dieser Richtung ist eine
befriedigende Lösung gefunden worden; es steht
nunmehr den Kantonen das Recht zu, nach Ablauf des
Jahres 1937, also hundert Jahre nach Eröffnung der
Saline Schweizerhall, die im Privatbesitze befindlichen
Aktien zu ihrem innern Werte zurückzukaufen,
worüber, in Ermangelung einer gütlichen Verständigung,
ein vom Bundesgerichtspräsidenten zu ernennender
Sachverständiger entscheiden soll.

6. Neue Statuten : Der Statutenentwurf für die
geplante Aktiengesellschaft Schweizerhall musste mit
Rücksicht auf die Erweiterung des Unternehmens und
die Beteiligung aller Kantone ebenfalls in verschiedenen

Punkten umgestaltet werden; wir machen
folgende Aenderungen namhaft:

Name der Gesellschaft: Vereinigte Schweizerische
Rheinsalinen. Der Hauptsitz ist gemäss der Ancienne-
tät der Saline Schweizerhall zuerkannt; Rheinfelden
hat eine Zweigniederlassung.

Die Garantie der gleichmässigen Beteiligung an der
Produktion für die Salinen beider Kantone ist auch
in die Statuten aufgenommen.

Es sind alle Verträge aufgezählt, in welche die
Gesellschaft mit Rechten und Pflichten eintritt.

Das Grundkapital wird von iy2 Millionen auf 21/2
Millionen erhöht; dasselbe wird unter die Kantone
nach ihrem Salzkonsum verteilt. Die Kantone
verpflichten sich kraft der Statuten, ihren gesamten
Bedarf an Salz bei der Gesellschaft zu beziehen.

Im Verwaltungsrat haben die vier Kantone, ebenso
Baselland und Aargau, je einen Vertreter; in den ersten
Statuten waren Bern, Baselstadt und Zürich zwei
Vertreter zugesprochen worden ; diese Bestimmung musste
nun geändert werden; die Mitgliederzahl soll 9—15
betragen.

Die Vorschriften bezüglich der Jahresbilanz mussten
ebenfalls geändert werden ; in den ersten Statuten war
die Amortisation des gesamten Uebernahmspreises bis
zum Jahre 1940 aus dem Betriebsergebnis vorgesehen.
Diese weitgehende Vorschrift kann nicht aufrechterhalten

werden, wäre auch bei der nunmehrigen umfassenden

Organisation nicht notwendig. Es ist nun
festgesetzt, dass von den übernommenen Aktiven beider

Werke die Konzession und das Bergwerkseigentuni bis
zum Jahre 2000, die Grundstücke, Gebäude, Gehe
sound Bahnanlagen, die Maschinen und Mobilien bis zum
Jahre 1950 vollständig abgeschrieben sein sollen.

Gestützt auf diese Ausführungen unterbreiten wir
Ihnen folgenden

Beschluss- Entwurf :

Salzwesen ; Beteiligung des Staates an der
Aktiengesellschaft «Vereinigte Schweizerische
Rheinsalinen ».

Der Regierungsrat des Kantons Bern, in Ausführung

des Grossratsbeschlusses vom 17. Mai 1909 und
den bei der Beratung gemachten Mitteilungen betreffend

Einbezug der aargauischen Salinen Rheinfelden
und Ryburg in die zu gründende Aktiengesellschaft,
beschliesst :

1. Der Staat Bern beteiligt sich an der zu gründenden

Aktiengesellschaft «Vereinigte Schweizerische
Rheinsalinen», welche den Ankauf und den Betrieb der
basellandschaftlichen Saline Schweizerhall und der
aargauischen Rheinsalinen Rheinfelden und Ryburg
zum Zwecke hat, auf Grundlage eines Entwurfes
Statuten mit einem Kapital in Aktien von 370,000 Fr.

2. Die Finanzdirektion wird ermächtigt, auf Grund
dieses Statutenentwurfes die Zeichnung und Einzahlung

dieser Aktienbeteiligung von 370,000 Fr. 370
Aktien zu 1000 Fr., zu effektuieren.

3. Als Vertreter des Kantons Bern im Verwaltungsrat
der Vereinigten Schweizerischen Rheinsalinen wird

der Generalversammlung im Sinne des Art. 20 des
Statutenentwurfes vorgeschlagen : Regierungsrat G.
Kunz in Bern.

An die Finanzdirektion.

Bern, den 8. Juli 1909.

Der Finanzdirektor :

Kunz.

Vom Regierungsrate genehmigt.

Bern, den 10. Juli 1909.

Ini Namen des Begierungsrates
der Vizepräsident

Dr. Moser,

der Staatsschreiber
Kistler.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Kates. 1009. 86*



342 — JVÎ 27

Strafnachlassgesuche.

(September 19U9.)

1. Quario, Heinrich Luigi, geboren 1869, vonStrona,
Italien, Schuhmacher in Biel, wurde am 10. Juli 1908

wegen Wirtshausverbotsübertretung vom korrektioneilen
Richter von Biel zu 6 Tagen Gefangenschaft und

12 Fr. Staatskosten verurteilt. Quario war wegen
Nichtbezahlung der Gemeindesteuern von Biel pro 1901 und
1902 mit Wirtshausverbot belegt worden. In einem
Momente, wo er die Steuern noch nicht bezahlt hatte,
wurde er wiederholt in der Wirtschaft betroffen. Es

zog ihm diese Uebertretung die erwähnte Gefängnisstrafe

zu. Heute macht er nun geltend, er habe die
rückständigen Steuern bezahlt, desgleichen die
ergangenen Kosten und stellt das Gesuch um Erlass der
Strafe. Seine Anbringen werden von den zuständigen
Stellen bestätigt. Gemeinderat und Regierungsstatthalter

von Biel sprechen sich in empfehlendem Sinne
aus. Mit Rücksicht auf diese Berichte und Empfehlungen

beantragt der Regierungsrat, Quario die Freiheitsstrafe

zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

2. Wenger, Karl, geboren 1861, Handlanger, von
Buchholterberg, in Bern, wurde vom Polizeirichter von
Bern am 3. November 1908, 5. Januar und 9. Februar
1909 wegen Widerhandlung gegen das Primarschulgesetz

zu Bussen von 6, 12 und 24 Fr., sowie 4 Fr.
Staatskosten verurteilt. Der Knabe Karl Wenger fehlte
im November und Dezember 1908 die Schule während
69 Stunden unentsehuldigterweise. Es zog dies seinem
Vater die erwähnten Bussen zu. Heute stellt letzterer
nun das Gesuch um Erlass derselben. Er macht
geltend, dass er alles getan habe, was in seinen Kräften
stand, um den Knaben zum Schulbesuche zu verhalten ;

trotz aller Züchtigungen habe solcher aber die Schule
heimlich geschwänzt. Nunmehr habe er ihn nach Gwatt
versetzt, woselbst er regelmässig dem Schulbesuche
obliege. Im weitern beruft er sich auf Krankheit seiner
Ehefrau und seinen kärglichen unregelmässigen
Verdienst, der es ihm nicht ermögliche, die Bussen zu
bezahlen. Die städtische Polizeidirektion bestätigt seine
Ausführungen. Wenger habe für 4 Kinder zu sorgen;
ohne Einschränkung des notwendigen Lebensunterhaltes

für sich und seine Familie könne er die Bussen
nicht bezahlen. Das Gesuch wird von daher und vom
Regierungsstatthalter empfohlen. Aus den Strafakten

und dem Berichte der städtischen Polizeidirektion
scheint hervorzugehen, dass der Knabe Wenger die
Schule wirklich ohne Wissen und Willen seiner Eltern
gefehlt hat und letztere alles getan haben, um ihn zu
deren Besuch zu verhalten. Mit Rücksicht hierauf, die
prekären ökonomischen Verhältnisse des Petenten und
die übereinstimmenden Empfehlungen beantragt der'
Regierungsrat Erlass der Bussen,

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Bussen.

3. Weidmann, Jakob, geboren 1866, von Einbrach,
Tapezierer in Bern, wurde am 15. März 1909 vom
korrektionellen Gericht in Bern wegen Unterschlagung
zu 3 Monaten Korrektionshaus, 5 Jahren Einstellung
in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit und 59 Fr. 95 Staatskosten

verurteilt. Im Sommer 1905 übergab Coiffeur
H. in Bern dem Weidmann ein seinem Schwager Kunstmaler

M. in Zürich gehöriges Ordonnanzgewehr zum
Reinigen. In der Folge erhielt Weidmann auf gestelltes
Gesuch hin auch die Erlaubnis, das Gewehr während
des Sommers zum Schiessen zu benützen. Als später
H. die Waffe reklamierte, gab Weidmann wiederholt
ausweichenden Bescheid und unterliess deren Rückgabe.

Dem Kunstmaler M. in Zürich erwuchsen hieraus

Schwierigkeiten mit den Militärbehörden und es
wurde solcher schliesslich sogar mit Arrest belegt. Als
alle Mahnungen an Weidmann nichts fruchteten, reichte
Coiffeur H. im Auftrage seines Schwagers im Januar
1909 gegen ersteren Strafklage wegen Unterschlagung
ein. Im ersten Verhör behauptete der Angeschuldigte
keck, das Gewehr befinde sich bei ihm und stehe 11.

jederzeit zur Verfügung. Später musste er indes
zugeben, dass er es für ein kleineres Anleihen versetzt
hatte. Noch im Urteilstermin war das Gewehr nicht
restituiert. Der Pfandnehmer erklärte sich allerdings
bereit, es gegen Bezahlung von 20 Fr. herauszugeben.
Weidmann ist, im Kanton Bern wegen
Wirtshausverbotsübertretung, Nichtbezahlung der Militärsteuer und
im Kanton Zürich wegen Widersetzung, Körperver-
letzungsversuchs, Diebstahls und Unterschlagung mehrfach

mit Gefängnis vorbestraft. Der Fall selbst
charakterisierte sich mit Rücksicht auf seine Verumstän-
dungen und Folgen als ein ziemlich gravierender.
Heute stellt der Verurteilte das Gesuch um Begnadigung.

Er macht unter anderem geltend, die Strafe sei
; \ if : •%$
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zu scharf ausgefallen, nicht einmal der Anzeiger habe
einen solchen Erfolg bezweckt. Die städtische
Polizeidirektion kann das Gesuch nicht empfehlen.
Weidmann führe einen unsoliden Lebenswandel und ge-
niesse keinen guten Leumund ; im selben Sinne äussert
sich der Regierungsstatthalter. Angesichts dieser
Berichte und der mehrfachen Vorstrafen des Petenten
muss solcher als der Begnadigung nicht würdig
bezeichnet werden. Der Regierungsrat beantragt
demnach, das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

4. Strauss, Johann, geboren 1857, von Oberstocken,
Ilandlanger, in Bern, wurde am 14. April 1909 vom
Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung gegen
das Primarschulgesetz zu 5 Tagen Gefängnis und 4 Fr.
Staatskosten verurteilt. Strauss richtete am 26. März
1908 an die Schulbehörden das Gesuch, es möchte
sein im Jahr 1894 geborener Knabe (Albert vom ferneren
Schulbesuche dispensiert werden. Das Gesuch wurde
von der Unterrichtsdirektion gestützt auf den Bericht
des Schulinspektors, wonach der Knabe Strauss erst
8 Schuljahre absolviert und überdies mittelmässige
Zensuren aufwies, abschlägig beschieden. Trotzdem
blieb der Knabe Strauss von der Schule weg und zwar
das ganze Schuljahr hindurch. Es zog dies seinem
Vater sukzessive eine Reihe von Bussen und schliesslich

auch Verurteilungen zu Gefängnisstrafen zu. Mit
Beschluss vom 19. Mai 1909 hat der Grosse Rat Strauss
diese Strafen bis auf 20 Fr. Busse erlassen. Im
damaligen Verfahren war indes die oben bezeichnete
Gefängnisstrafe nicht einbezogen worden, indem solche
erst nach der Einreichung des Gesuches ausgefällt
wurde. Nun ersucht Strauss in einem Nachtragsgesuch
noch um Erlass dieser Freiheitsstrafe, indem er auf
seine früheren Anbringen verweist. Es kann kaum
einem Zweifel unterliegen, dass der Grosse Rat Strauss
auch diese Strafe erlassen haben würde, falls die
bereits früher Gegenstand des Gesuches gewesen wäre.
Der Regierungsrat beantragt daher und da die Verhältnisse

seither nicht geändert haben, dem Nachtragsgesuche

zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Gefängnisstrafe.

5. Probst, Henri Louis, geboren 1874, von
Finsterhennen, Polisseur in Biel, wurde am 19. Februar 1909
vom korrektioneilen Gericht von Nidau wegen Eigen
tumsbeschädigung zu 14 Tagen Gefängnis, 80 Fr. Staatskosten

und 105 Fr. Entschädigung und Interventionskosten

an die Zivilpartei verurteilt. Probst vermutete,
seine Ehefrau, mit der er auf schlechtem Fusse lebte,
unterhalte mit einem Italiener eine Liebschaft. Sonntag

den 19. Juli 1908 traf er die beiden bei seiner
Schwiegermutter in Madretsch in Gesellschaft anderer
Personen. Er fuhr sie an und als sie sich vor ihm
ins Nebenzimmer flüchtete, ging er hin und demolierte
das im Hausgang stehende Velo, indem er die Pneu¬

matics zerschnitt und den Rahmen deformierte. Der
angestellte Schaden wurde durch einen Fachmann auf
rund 60 Fr. taxiert. Die Ehefrau reichte Strafklage
ein und es musste Probst nach anfänglichen Bestreitungen

zugeben, dass das Vehikel im persönlichen
Eigentum seiner Frau gestanden war. Er musste denn,
auch wegen Eigentumsbeschädigung verurteilt werden.
Zu seiner Entlastung verwies er auf die Beziehungen,
welche seine Frau mit dem Italiener unterhielt; im
Termin vermochte er eine Photographie vorzulegen,
welche die beiden gemeinschaftlich hatten anfertigen
lassen. Im Kanton Bern ist er nicht vorbestraft.
Dagegen hat er im Jahr 1902 in Yverdon wegen Injurien
eine Gefängnisstrafe von 3 Tagen erlitten. Heute stellt
er das Gesuch um Erlass der Strafe. Von seiner Frau
ist er nunmehr geschieden. Letztere schliesst sich dem
vorliegenden Begnadigungsgesuche an und erklärt, dass
sie, falls Probst die Appellation ergriffen hätte, den
Strafantrag zurückgezogen haben würde. Die Staatskosten

hat Petent bezahlt. Sein Gesuch wird vom
Regierungsstatthalter von Nidau mit Rücksicht auf die
Umstände des Falles empfohlen. Der Regierungsrat
kann dem Gesuche ebenfalls beipflichten. Die
Vorstrafe, die weit zurückliegt und geringfügiger Natur ist,
kann nicht ausschlaggebend für die Entscheidung sein.
Es wird demnach beantragt, dem Gesuchsteller die
Strafe zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

6. Schenk, Johann, geboren 1887, von Langnau,
vormals Knecht in Waiden, Gemeinde Niederbipp, zurzeit

in der Strafanstalt Witzwil, wurde am 30. Juli
1908 von den Assisen des III. Bezirkes wegen
Brandstiftung und Lebensmittelfälschung, nach Abzug von
4 Monaten Untersuchungshaft, zu 16 Monaten Zuchthaus,

50 Fr. Busse und 783 Fr. 40 Staatskosten
verurteilt. Schenk befand sich seit 3 Jahren bei Landwirt

E. in Waiden als Knecht in Stellung. Mit seinem
Meister und auch den übrigen Leuten, mit denen er in
Berührung kam, lebte er im besten Einvernehmen.
Am 24. Januar 1908 vormittags zündete er die etwas
abseits stehende Scheune seines Meisters an, die in
der Folge bis auf den Grund niederbrannte. Landwirt
E. erlitt nicht unbedeutenden Schaden. Schenk, auf
den sich der Verdacht der Brandstiftung zufolge seines
Benehmens lenkte, wurde sofort in Haft genommen
und gestand denn auch die Tat ein. Irgend ein Motiv
dafür vermochte er nicht anzugeben. Er deponierte,
er habe seit einiger Zeit an Kopfschmerzen und speziell
in der vorausgehenden Nacht an epileptischen
Beschwerden gelitten und am Morgen habe er dem
Drange, etwas anzustellen, nicht zu widerstehen
vermocht.. Dieses Geständnis nahm er später wieder
zurück, um nach mehrfachen Schwankungen schliesslich

endgültig dabei zu bleiben. Da bei ihm zwei alter
Wahrscheinlichkeit nach epileptische Anfälle
beobachtet worden waren und auch andere Anzeichen für
einen abnormalen Geisteszustand zur Zeit der Tat
sprachen, wurde er einer psychiatrischen Expertise
unterstellt. Die Experten vermochten Zeichen direkter
Geistesgestörtheit nicht nachzuweisen. Dagegen
bezeichneten sie ihn als geistig beschränkten, neuropa-
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thi stehen, höchst wahrscheinlich epileptischen
Menschen, der seine strafbaren Handlungen im Zustande
verminderter Zurechnungsfähigkeit beging. Im Laufe
der Verhandlung stellte es sich heraus, dass Schenk
im Dezember 1907 unter zwei Malen die Milch seines
Meisters, bevor er sie zur Käserei brachte, mit
bedeutenden Mengen Wassers versetzt hatte. Die
Fälschung wurde vom Käser entdeckt und die Angelegenheil

mit dem durchaus unbeteiligten Meister erledigt.
Schenk war einmal geneckt worden, weil er nicht mehr
Milch zur Käserei brachte, was ihn, wie es scheint,
zu der Fälschung veranlasste, Irgend einen persönlichen

Vorteil fand er jedenfalls dabei nicht. Die Ge-
schwornen nahmen hier wie bei der Brandstiftung
verminderte Zurechnungsfähigkeit an. Schenk ist nicht
vorbestraft. Trotz des subjektiv günstigen Tatbestandes
rnusste angesichts der objektiven Schwere und der Ge-

meingefährlichkeit des Deliktes der Brandstiftung auf
ein« einigermassen wirksame Strafe erkannt werden.
Heure stellt Schenk das Gesuch um Eriass eines Teiles
der Strafe, damit, wie er solches begründet, seine
Entlassung nicht in die Winterszeit falle. In der
Strafanstalt hat er sich gut aufgeführt. Es ist richtig, dass
Petent ohne Nachlass auf Ende November entlassen
würde, also in einer für seinen Beruf nicht gerade
günstigen Zeit. Durch einen Eriass von zwei Monaten
der Strafe kann hierauf Rücksicht genommen werden,
ohm» dass der Zweck der Strafe, der bei der unglücklichen

Veranlagung Schenks vor allem in der Sicherung
der Gesellschaft besteht, allzusehr geschmälert wird.
Der Regierungsrat beantragt demnach Eriass von zwei
Monaten der Strafe. Es ist dies ein Eriass, der den
Zwölftel nicht wesentlich übersteigt.

Antrag des Regierungsrates: Eriass von 2 Monaten.

7. Zysset, Friedrich, geboren 1845, von Heiligensch

wendi, gewesener Hausierer in Burgistein, zurzeit
in der Strafanstalt Thorberg, wurde am 22. Juni 1881
von den Assisen des II. Bezirkes wegen Mordes und
Mordversuchs zu lebenslänglicher Zuchthausstrafe und
solidarisch mit seiner Ehefrau zu 687 Fr. 30 Staatskosten

verurteilt. Zysset verehelichte sich im Jahr
1872 und wohnte bis zum Jahr 1881 in verschiedenen
Bänerten der Gemeinde Burgistein. Er betrieb mit
seiner Frau das Hausiergewerbe. Im angegebenen
Zeiträume gebar die Ehefrau Zysset 6 Kinder, die sämtliche

gesund und kräftig zur Welt kamen, indes, mit
Ausnahme des letzten, jeweilen bald nach der Geburt
versrarben. Ein einziges wurde beim Zivilstandsbeamten

angemeldet. Anlässlich der Geburt des letzten
Kindes bemerkten Drittpersonen, dass letzteres in
unverantwortlicher Weise von seinen Eltern vernachlässigt

wurde in der offenbaren Absicht, es zugrunde
geben zu lassen; bezügliche Depositionen veranlassten
schliesslich die Behörden zur Intervention und in der
Fo)«e wurden die Eheleute Zysset in Strafuntersuchung
gez..gen. Durch das Verdikt der Geschwornen wurden
sie schuldig befunden, 5 ihrer Kinder vorsätzlich ums
Lei ^n gebracht und die vorsätzliche Tötung des letzten
Kindes versucht zu haben. Die Kinder wurden je-
weiien einige Tage nach der Geburt gewaltsam oder
aber durch Nahrungsentzug getötet. Die Eltern Zysset

fühlten sich offenbar durch die Gegenwart von
Kindern in der freien Ausübung ihres Gewerbes
beeinträchtigt und schreckten nicht davor zurück, sich
derselben gewaltsam zu entledigen. Beide hatten bereits
Bestrafungen erlitten und genossen einen schlechten
Leumund. Die Tat gestunden sie nur teilweise ein.
Die Ehefrau wurde wie der Ehemann verurteilt; sie
verstarb bereits im Jahr 1884. Die Direktion der
Strafanstalt stellt nun das Gesuch, es möchte Friedrich
Zysset begnadigt werden. Solcher hat während seiner
langen Strafhaft nie zu Klagen Anlass gegeben. Heute
ist er ein alter, mit verschiedenen Gebrechen behafteter,

völlig harmloser Mann, dem jedenfalls nur noch
ein kurzer Lebensabend beschieden sein wird. Sein
in Bern angesessener Sohn macht sich anheischig, ihn
zu sich zu nehmen, so dass für dessen weitere
Verpflegung gesorgt sein dürfte. Der Regierungsrat kann
unter diesen Umständen der Anregung der
Anstaltsdirektion beipflichten und beantragt dem Grossen Rat,
Zysset von Amtes wegen zu begnadigen.

Antrag des Regierungsrates : Begnadigung.

8. Treuthardt, Gottfried, geboren 1877, von
Zweisimmen, im Trom zu Saanen, wurde am 3. Dezember
1907 vom korrektioneilen Gericht von Saanen wegen
Diebstahls zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt

in 30 Tage Einzelhaft und 70 Fr. Staatskosten
verurteilt. Während der Jahre 1905, 1906 und 1907
entwendete Treuthardt, der damals ein Heimwesen in den
sogenannten Gmündten bei Saanen in Pacht hatte, dem
Besitzer der angrenzenden Vorsass W. R. wiederholt
Holz sowohl aus der Waldung wie auch solches, das
sich bereits in verarbeitetem Zustande aufgeschichtet
im Schöpfe der Scheune befand. Treuthardt wurde von
W. R. mehr als einmal zur Ordnung ermahnt; als dies
indes nichts fruchtete, musste schliesslich zur
Strafanzeige geschritten werden. Vor Gericht suchte Treuthardt

anfänglich zu bestreiten, sah sich aber im
Verlaufe der Verhandlungen bewogen, ein unumwundenes
Geständnis abzulegen und schloss mit der Zivilpartei
einen Vergleich um 80 Fr. Entschädigung ab. Der Wert
des Holzes überstieg jedenfalls 30 Fr. um ein beträchtliches,

blieb indes unter 300 Fr. Bei der Begehung der
Diebstähle war Treuthardt zum Teil ziemlich raffiniert
zu Werke gegangen, indem er einen Stoss geschichteten
Holzes durch eine in der Wand, gegen den er anlehnte,
hergestellte Oeffnung aushöhlte und sodann die Wand
wieder schloss. Dieser Diebstahl wurde erst während
der Gerichtsverhandlungen noch entdeckt. Zu seiner
Entlastung berief sich Treuthardt auf Armut. Er lebte
denn auch mit seiner Familie in ärmlichen Verhältnissen,

die durch Krankheit der Ehefrau noch
verschlimmert wurden, was das Gericht bewog, in der
Strafausmessung möglichste Milde walten zu lassen.
Treuthardt ist im Jahr 1903 wegen Diebstahls mit 4
und im Jahr 1904 wegen Nichtbezahlung der Militärsteuer

mit 1 Tag Gefängnis vorbestraft. Heute stellt
er nun das Gesuch um Eriass der eingangs erwähnten
Einzelhaftstrafe. Er beruft sich neuerdings darauf, dass
er sich in der Not vergangen habe. Seine Lage habe sich
seither noch verschlimmert, indem er seit etwa einem
Jahr infolge eines Augenleidens (Star), das nun aller-
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dings der Besserung entgegengeht, arbeitsunfähig und
zudem herzleidend sei. Die immer noch kränkliche
Ehefrau habe vor kurzem eine Geburt überstanden und
sei demnach auch nur beschränkt arbeitsfähig. Es
sind 3 Kinder vorhanden, von denen das älteste öjährig
ist. Die Ausführungen des Petenten werden zum Teil
durch ärztliches Zeugnis belegt. Im weitem empfiehlt
der Regierungsstatthalter mit Rücksicht auf dessen
Gesundheitszustand und die ärmlichen Verhältnisse der
Familie das Gesuch. Der Regierungsrat ist der Ansicht,
Petent sei an und für sich einer Begnadigung nicht
würdig, indem er vorbestraft ist und bei Begehung des
vorliegenden Deliktes einen ziemlich intensiven
deliktischen Willen an den Tag gelegt hat. Indes sind seine
gesundheitlichen und familiären Verhältnisse dermals
so bestellt, dass von einem Vollzuge der gesamten
Strafe kaum wird die Rede sein können. Es wird sich
daher empfehlen, solche auf ein Minimum herabzusetzen.

Der Regierungsrat beantragt Reduktion auf 1

Tag Gefängnis.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion auf 1 Tag
Gefängnis.

9. Jaquet, Louis Alfred, geboren 1851, von St.
Immer, in Bern wohnhaft, wurde am 25. März 1909
vom Polizeirichter von Bern wegen Widerhandlung
gegen das Hausiergesetz zu 12 Fr. Busse und 3 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Am 22. März 1909 suchte
Jaquet auf dem Bahnhof in Bern Uhren, die er mit sich
führte, sowie Uhrketten und einen Revolver an Mann
zu bringen. Er wurde hiebei von der Polizei betroffen
und angehalten; ein Hausierpatent besass er nicht. Der
ihm wegen unbefugten Hausierens eröffneten Busse
unterzog er sich ohne weiteres. Nach seinen Angaben
vor dem Richter war er damals betrunken; die
Anzeige bemerkt allerdings hierüber nichts. Heute stellt
Jaquet das Gesuch um Erlass der Busse. Er beruft sich
im wesentlichen auf sein Alter, Verdienst- und
Vermögenslosigkeit und Krankheit. Nach dem Berichte
der städtischen Polizeidirektion ist er wirklich kränklich,

mit Epilepsie behaftet, hat Mühe sein Auskommen
zu finden und muss von der Gemeinde St. Immer unterstützt

werden; er ist wegen Wirtshausverbotsübertretung,
Nachtlärm, Prellerei, Unterschlagung, Widerhandlung

gegen das Hausiergesetz vorbestraft und musste
am 30. April 1909 wegen Aergernis neuerdings
bestraft werden. Angesichts der Vorstrafen kann das
Gesuch weder von der städtischen Polizeidirektion noch
vom Regierungsstatthalter empfohlen werden. Der
Regierungsrat beantragt denn auch Abweisung des
Gesuches. Jaquet ist einer Begnadigung nicht würdig,
zudem ist die Busse so niedrig, dass, auch wenn sie
umgewandelt werden müsste, deren Vollzug kaum als
rigorose Massregel bezeichnet werden könnte.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

10. Monbaron geborene Frutig, Magdalena, von
Tramelan-dessus, geboren 1862, Ehefrau des Georg,
in Madretsch wohnhaft, wurde am 21. November 1907
vom Polizeirichter von Nidau wegen unbefugten
Wirtens, Verkauf von geistigen Getränken im Kleinen, am
Sonntag und nach abends 8 Uhr zu Bussen von 50
und 50 und 10 Fr., zur Nachzahlung von 20 Fr.
Patentgebühr und 34 Fr. 80 Staatskosten verurteilt. Der
Ehemann Monbaron war in der Kontrolle des
Regierungsstatthalters von Nidau als Grosshändler mit
geistigen Getränken eingetragen. Im September 1907
wurde gegen die Ehefrau polizeilich Klage eingereicht
dahingehend, sie mache sich in arger Weise der
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz schuldig, indem
sie Bier und Wein in Quantitätein von unter 2 Litern,
zudem am Sonntag und Samstags nach abends 8 Uhr
verkaufe, .bisweilen sogar in ihrer Wohnung wirte.
Frau Monbaron bestritt vor dem Richter alle
Anschuldigungen lebhaft, das Beweisverfahren aber tat deren
Begründetheit in vollem Umfange dar. Die ausgesprochenen

Bussen entsprechen dem gesetzlichen
Minimum. Die Staatskosten sind bezahlt. Dagegen sucht
die Monbaron heute um Erlass der Bussen nach, indem
sie sich auf Unvermögen, die Busse zu bezahlen,
Krankheit und Familienverhältnisse beruft. Nach dem
Berichte des Regierungsstatthalters hat der Gemeinderat

den Eheleuten Monbaron einen Armutsschein
ausgestellt ; die Staatskosten haben sie mit Hilfe von
Drittpersonen aufgebracht; dagegen müsstein die Bussen
jedenfalls in Gefängnis umgewandelt werden. Die Ehefrau

ist laut vorliegender ärztlicher Bescheinigung
lungenkrank, was einen Vollzug der Strafe erschwert.
Gestützt auf diese Verhältnisse beantragt der Regierungsstatthalter

gänzlichen Erlass der Bussen ; der urteilende
Richter, sowie die Direktion des Innern empfehlen eine
teilweise Begnadigung. Bei normalen Verhältnissen
könnte von einem Bussenerlass angesichts der
mehrfachen, zum Teil gravierenden Uebertretungen, sowie
der Bestreitungen anläsislich des Strafverfahrens kaum
die Rede sein; indes ist der Gesundheitszustand der
Petentin zurzeit derart, dass sie unter Umständen durch
den Vollzug der Strafe ernstlich Schaden erleiden
müsste. Der Regierungsrat beantragt mit Rücksicht
hierauf und die übereinstimmenden Empfehlungen, die
Bussen auf einen minimalen Betrag herabzusetzen.
Eine Reduktion auf 15 Fr. dürfte angemessen sein.

Antrag des Regienmgsrates : Reduktion der Bussen
auf 15 Fr.

11. Wyssenbach, Otto, geboren 1881, von Guggis-
berg, Magaziner, zuletzt wohnhaft gewesen in
Lausanne, zurzeit in der Strafanstalt Witzwil, wurde am
18. Januar 1909 vom korrektioneilen Gericht von Bern
wegen Betruges zu 1 Jahr Korrektionshaus, 4 Jahren
Einstellung in der bürgerlichen Ehrenfähigkeit, 63 Fr.
10 Staatskosten und 840 Fr. Entschädigung an die
Zivilpartei verurteilt. Im Jahr 1904 hielt sich Wyssenbach

als Magaziner in Lausanne auf; er knüpfte dort
mit der Köchin R. G. von Diemtigen ein Liebesverhältnis

an, das er später in Bern, wo er in das städtische
Polizeikorps eintrat, fortsetzte. Unter der Vorgabe,
er werde sie heiraten, wusste er seine Geliebte, die

87
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ihm nach Bern folgte, zur Herausgabe von Geldbeträgen

zu veranlassen, die schliesslich auf die Summe
von 840 Fr. anwuchsen. Als dann die R. G. im Jahr
1907 von ihm schwanger wurde, erklärte ihr Wyssen-
bach, dass er sie nicht heiraten könne. Er war
inzwischen nach Ölten übergesiedelt, hatte dortselbst
eine zweite Geliebte, M. F., von der er ein bereits
öjähriges Kind besass, geheiratet und eine Wirtschaft
angefangen. Auf einer Zusammenkunft in Burgdorf
versprach er der R. G„ das von ihr erhaltene Geld
zurückzuerstatten und für das zu erwartende Kind
zu sorgen. Als er dem Versprechen nicht nachkam,
erhob jene Strafklage und es wurde Wyssenbach, da
er den Sachverhalt nicht zu bestreiten vermochte,
wegen Betruges verurteilt. Wyssenbach ist nicht
vorbestraft. Seine Ehefrau stellt nun das Gesuch, es
möchte ihm ein Teil der Strafe erlassen werden. Sie
beruft sich zur Begründung des Gesuches auf ihre
dermalige verlassene Eage. Nach dem Berichte der
städtischen Polizeidirektion musste Wyssenbach
bereits als Knabe wegen schlechter Aufführung in der
Besserungsanstalt versorgt werden. Seine Aufführung
gab auch Anlass zu seiner Entlassung aus dem städtischen

Polizeikorps. Das Gesuch kann von daher und
auch vom Regierungsstatthalter nicht empfohlen werden.

In der Strafanstalt hat er zu Klagen nicht Anlass
gegeben, indes erachtet auch die Anstaltsdirektion, mit
Rücksicht auf das Vorleben Wyssenbachs, einen Straf-
erlass nicht für angebracht. Der Regierungsrat hält
dafür, das Vergehen an sich lasse Wyssenbach als
der Begnadigung nicht würdig erscheinen; letzterer
hat sein Opfer in einer Art und Weise ausgenutzt, die
auf eine gemeine Gesinnung schliessen lässt; das
Gericht hat es denn auch als einen Erschwerungsgrund,
bezeichnet, dasis er sein raffiniertes Verhalten noch
als bestellter Polizist fortsetzte. Gegen einen Straf-
erlass spricht übrigens auch das Vorleben des
Delinquenten, sowie der Umstand, dass sein Gesuch von
keiner Seite empfohlen werden kann. Es wird
demnach Abweisung desselben beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

Die entwendeten Gegenstände wurden restituiert.
Solche hatten einen Wert von nahezu 300 Fr. Der
Inhaber des Hotels stellte sich in der Folge nicht als
Kläger ; indes musste der Strafpunkt von Amtes wegen
verfolgt werden. Klara Körber wurde von Neuenburg
ausgeliefert und blieb 4 Tage in Untersuchungshaft.
Alsdann konnte sie vorläufig entlassen werden. Im
Urteilstermin erschien sie nicht, da ihre Niederkunft
nahe bevorstand. Das Gericht zog ihren sonst guten
Leumund und ihre dermalige Lage — sie hatte sich
inzwischen verheiratet — bei der Strafausmessung
soweit möglich in Betracht, dagegen gelangte es nicht
zur Anwendung des bedingten Straferlasses. Aus den
Motiven des Urteils sind die Gründe der Verneinung
der letztern Frage nicht ersichtlich; vielleicht mochten
der ziemlich hohe Wert des Gestohlenen und die dienstliche

Stellung, in der sich die Täterin zur Zeit des
Diebstahls gegenüber dem Verletzten befand, ausschlaggebend

gewesen sein. Der Ehemann Ryser stellt
nunmehr für sie das Gesuch um Erlass der Strafe. Er
verweist auf ihre bisherige Unbescholtenheit, die Strafe,
die sie bereits durch das Verfahren und die ausgestandene

Untersuchungshaft erlitten habe und bringt zwei
Arztzeugnisse bei, aus denen hervorgeht, dass sie an
Lungentuberkulose litt und durch eine längere
Inhaftierung rückfällig werden könnte. Durch ein Zeugnis
des Gemeinderates von Neuenburg wird im weitern
bescheinigt, dass sie seither zu keinerlei Klagen
Anlass gegeben hat. Der Regierungsrat kann dem
Gesuche mit Rücksicht auf die bisherige Straflosigkeit,
den sonst günstigen Leumund der Delinquentin, die
besondern Umstände, unter denen sie die Tat
begangen hat, ihre dermaligen Familien- und gesundheitlichen

Verhältnisse, sowie die Tatsache, dass ein
materieller Schaden aus dem Delikt nicht entstanden ist,
beipflichten und beantragt demnach Erlass der Strafe.
Es darf wohl angenommen werdein, dass Petentin, die
immerhin durch die ausgestandene Haft und die
erlittene moralische Unbill einen Denkzettel erhalten hat,
und die nunmehr Gattin und Mutter ist, nicht so bald
rückfällig werden dürfte.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Strafe.

12. Körber, Klara, geboren 1887, früher Dienstmädchen

in Bern, nunmehr Ehefrau des Walter Ryser in
Neuenburg, wurde am 6. August 1908 vom
korrektioneilen Gericht von Bern wegen Diebstahls zu 3

Monaten Korrektionshaus, umgewandelt in 45 Tage
Einzelhaft und 93 Fr. 60 Staatskosten verurteilt. Klara
Körber befand sich seit einiger Zeit im Hotel S. in
Bern als Dienstmädchen in Stellung. Da sie zu
heiraten beabsichtigte und sich bereits in hochschwangerem

Zustande befand, verliess sie auf 16. Juni 1908
ihre Stelle, um sich zunächst zu ihren Eltern nach
Murten zu begeben. Bei ihrer Abreise packte sie eine
ganze Reihe dem Hotelbetrieb dienender Gegenstände,
als Geschirr, Lingen, Teppiche und Servicen in einen
ebenfalls dem Hotel gehörigen Reisekorb und in eine
Kartonschachtel und spedierte solchen zu ihren Eltern
nach Murten. Das Fehlen der Gegenstände wurde im
Hotel gleich bemerkt. Die Ehefrau des Inhabers reiste
andern Tags nach Murten und stellte die Körber zur
Rede. Diese musste denn auch den Diebstahl zugeben.

13. Schärer, Leonz, geboren 1882, von Wiesen,
Kanton Solothurn, Spengler, zurzeit in der Strafanstalt
Witzwil, wurde am 31. Oktober 1908 von der
Kriminalkammer des Obergerichts wegen Raubes, Erpressung

und Unterschlagung zu 15 Monaten Zuchthaus,
50 Fr. Entschädigung und Interventionskosten an die
Zivilpartei und 254 Fr. 60 Staatskosten verurteilt.
Schärer war im August 1908 bei Spenglermeister V.
in Wilderswil als Geselle in Stellung. Sonntags den
16. genannten Monats wurde er auf seine Bitte von
seinem Meister auf einen Ausflug nach Spiez
mitgenommen; da er keine bessern Kleider besass, lieh im
letzterer eine guterhaltene schwarze Kleidung. Als
in Spiez die Zeit zur Heimkehr heranrückte, suchte
er sich unter allerhand Ausflüchten von seinen
Meistersleuten zu trennen. Schliesslich gelang ihm dies;
der Meister schöpfte zwar Verdacht und folgte ihm auf
kurze Distanz nach; als sich jener verfolgt sah,
ergriff er kurzerhand die Flucht und zeigte sich nicht
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mehr. Am darauffolgenden Tage befand er sich bis
gegen Mitternacht in der Wirtschaft H. in Thun. Als
die Wirtschaft um 12 Uhr geschlossen wurde, schloss
er sich dem noch anwesenden, im Glockeinthal wohn
haften Ziegler G„ den er übrigens nicht kannte, an,
mit der Vorgabe, er wolle nach Steffisburg zu seinem
Schatz. Beim Schwandenbad bewog er den G., mit ihm
auf dem durch den Wald führenden Fussweg
weiterzugehen. Als G. dann schliesslich umkehren wollte,
versetzte er ihm unversehens einen Stoss mit der Faust,
brachte ihn zu Fall, kniete auf ihn und würgte ihn.
Alsdann durchsuchte er dessen Kleider und eignete sich
Portemonnaie und Uhr an. Unter der Drohung,
einlache ihn kaput, wenn er nicht willfährig sei, nötigte
er ihn, auch den Uhrschlüssel herauszugeben. Das
Portemonnaie enthielt ungefähr 2 Fr. Die Uhr samt
Kette verkaufte Schärer in Bern einem Unbekannten
für 3 Fr. Anfangs September wurde er in Dagmer-
sellen, wo er bereits wieder in Stellung getreten war,
ausfindig gemacht und ausgeliefert. Nach anfänglichen
Bestreitungen sah er sich schliesslich veranlasst, die
gegen ihn erhobenen Anschuldigungen unumwunden
zuzugeben. Die unterschlagene Kleidung konnte ihrem
rechtmässigen Eigentümer restituiert werden; deren
Wert zur Zeit der Tat belief sich auf 45 Fr. Schärer
ist im Jahr 1907 im Kanton Bern wegen Diebstahls
mit 2 Tagen Gefängnis vorbestraft. Heute stellt er ein
Strafnachlassgesuch. Die Direktion der Strafanstalt
kann solches nicht empfehlen. Schärer sei zwar ein
guter Arbeiter, aber ein flüchtiger Mensch, der seine
guten Vorsätze leicht vergesse, in der Tat hat solcher
durch seine mehrfachen, zum Teil gravierenden
deliktischen Handlungen bewiesen, dass er schon ziemlich
weit auf der Bahn des Verbrechens fortgeschritten war.
Nur von einer längern, konsequent durchgeführten
Strafe ist eine Rückführung auf geordnete Wege zu
erwarten. Es besteht daher kein Grund dafür, die Strafe
abzukürzen. Der Regierungsrat beantragt Abweisung
des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

14. Carlizza, Francesco, geboren 1890, von Carsoli,
Italien, Zementer in Bern, wurde am 5. Januar und 2.
Februar 1909 vom Polizeirichter von Bern wegen Schul-
unfleisses zu 3 Fr. 20 und 4 Fr. 40 Busse und
zusammen 4 Fr. Staatskosten verurteilt. Carlizza fehlte
im Herbst und Winter 1908 die Fortbildungsschule in
Bern, ohne sich zu entschuldigen. Es zog ihm dies
Bussen von insgesamt 16 Fr. zu. Heute stellt er nun
das Gesuch, es möchte ihm der restanzliche Betrag
von 3 Fr. 20 und 4 Fr. 40 erlassen werden. Er macht
geltend, er habe sich während der fraglichen Zeit in
Italien befunden; im weitern beruft er sich auf
Vermögenslosigkeit. Nach dem Berichte der städtischen
Polizeidirektion war Carlizza- damals tatsächlich während

einigen xMoinaten von Hause abwesend, allerdings
ohne sich von der Fortbildungsschule dispensieren zu
lassen. Die Mahnungen und Vorladungen wurden zu
den in Bern wohnhaften Eltern des Jünglings geschickt,
und statt letztern zu entschuldigen, ignorierten diese
die Sache. Die Familie lebe in ziemlich dürftigen
Verhältnissen und es müsse Francesco seine Eltern unter¬

stützen. Etwas Nachteiliges sei über den letztern sonst
nicht bekannt geworden, so dasis das Gesuch empfohlen
werden könne. Der Regierungsstatthalter schliesst sich
der Empfehlung an. Mit Rücksicht auf die
übereinstimmenden vorliegenden Empfehlungen und den
zugrundeliegenden Sachverhalt beantragt der Regierungsrat,

dem Petenten die restierenden Bussen zu erlassen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der restierenden
Bussen.

15. Egger, William Albert, geboren 1881, von Schelten,

Gérant der Konsumgenossenschaft in Tavannes,
daselbst wohnhaft, wurde am 3. Juni 1909 vom Polizeirichter

von Münster wegen Widerhandlung gegen das
Stempelgesetz zu 180 Fr. Geldbusse und 11 Fr. 50
Staatskosten verurteilt. Es wurde konstatiert, dass
die Konsumgenossenschaft Tavannes ungestempelte
Kartenspiele verkaufte und deshalb gegen den Geranten
Egger Strafanzeige eingereicht. Vor dem Richter konnte
Egger die Zahl der verkauften Spiele nicht genau
angeben; immerhin musste er zugeben, dass er mindestens

12 Spiele verbraucht hatte. Demgemäss wurde
er zu der gesetzlichen Busse von 12 X 15 Fr. 180
Fr. verurteilt. Heute stellt er nun ein Begnadigungsgesuch.

Wie bereits im Urteilstermin, macht er im
wesentlichen geltend, er habe nicht gewusist, dass der
Verkauf ungestempelter Kartenspiele strafbar sei ;

weiterhin beruft er sich auf seine bisherige Straflosigkeit
und bezeichnet die Busse als eine zu scharfe. Das
Gesuch wird vom Gemeinderat von Tavannes empfohlen.
Was die Behauptung des Petenten anbelangt, er sei
sich der Strafbarkeit des Verkaufes ungestempelter
Kartenspiele nicht bewusst gewesen, so entzieht sich
solche einer Prüfung auf ihre Richtigkeit und kann
demnach nicht in Betracht gezogen werden. Im
weitern liegen triftige Begnadigungsgründe nicht vor.
Namentlich ist in keiner Weise dargetan, dass Petent die
Busse nicht zu bezahlen vermöchte. Die Finanzdirektion

nimmt denn auch gegen eine Begnadigung
Stellung, indem sie darauf hinweist, dass derartige Bussen
etwas empfindlich ausfallen müssen, ansonst sie
wirkungslos bleiben und die Fiskalgesetze ganz einfach
missachtet werden. Der Regierungsrat beantragt, in
Uebereinstimmung hiermit und in Erwägung des sonst
Angebrachten, Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

16. Vuithier, August Edmond, geboren 1873, von
Neuenburg, Negoziant und Droguist in Tavannes, wurde
am 3. Juni 1909 vom Polizeirichter von Münster
wegen Widerhandlung gegen das Stempelgesetz zu 150
Fr. Busse und 11 Fr. 50 Staatskosten verurteilt. Es
wurde konstatiert, dass Vuithier ungestempelte Kartenspiele

verkaufte und deshalb gegen ihn Strafanzeige
eingereicht. Vor dem Richter konnte Vuithier die Zahl
der verkauften Spiele nicht angeben, immerhin musste
er zugeben, dass er mindestens 10 Stück abgegeben
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hatte; er musiste demnach zu der gesetzlichen Busse
von 150 Fr. verurteilt werden. Heute stellt Vuithier
ein Begnadigungsgesuch. Wie bereits im Urteilstermin,
macht er im wesentlichen geltend, er habe nicht ge-
wusst, dass sein Verhalten strafbar sei. Weiterhin
beruft er sich auf seine bisherige Straflosigkeit und
bezeichnet die Busse als eine zu scharfe. Das Gesuch
wird vom Gemeinderat von Tavannes empfohlen. Was
die Behauptung des Petenten anbelangt, er sei sich
der Strafbarkeit des Verkaufs ungestempelter Kartenspiele

nicht bewusst gewesen, so entzieht sich solche
einer Prüfung auf ihre Richtigkeit; das Bewusstsein
der Strafbarkeit ißt denn auch regelmässig nicht
Tatbestandsmerkmal eines Deliktes und dessen
Nichtvorhandensein strafrechtlich nicht von Belang. Im
weitern liegen triftige Begnadigungsgründe nicht vor.
Namentlich hat Petent nicht geltend gemacht, dass er die
Busse nicht zu bezahlen vermöchte, es liegt auch keine
bezügliche behördliche Bescheinigung bei den Akten.
Der Regierungsrat beantragt demnach, in Uebereinst.im-
mung mit der Finanzdirektion, Abweisung des
Gesuches. Die wegen derartiger Vergehungen auszusprechenden

Bussen müssen etwas empfindlich sein, wenn
anders sie nicht wirkungslos bleiben sollen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

17. Riesen, Gottfried, geboren 1859, Monteur, von
Rüschegg, in Bern, MattenhofStrasse Nr. 10, wurde
am 2. Juni, 11, August, 6. Oktober, 1. Dezember 1908,
am 5. Januar, 2. Februar, 2. März und 6. April 1909
vom Polizeirichter von Bern wegen Schulunfleiss seines
Sohnes zu 6, 16, 24, 48, 96, 192, 384 Fr. Busse und
2 und 5 Tagen Gefängnis verurteilt. Der noch im
letzten Jahre schulpflichtige Knabe Hans Riesen fehlte
seit dem Frühjahr 1908 die Schule gänzlich. Es zog
dies seinem Vater die erwähnten Strafen zu, von denen
lediglich die erste vollzogen ist. Heute stellt Riesen
das Gesuch um Erlass der Bussen und Gefängnisstrafen.
Er macht im wesentlichen geltend, der Knabe habe
ohne seinen Willen die Schule gefehlt, es sei solcher
durch keine Mittel zum Besuch derselben zu bringen
gewesen, die Bussen vermöge er nicht zu bezahlen;
im weitern beruft er sich auf sein Alter. Nach dem
Berichte der städtischen Polizeidirektion hat Riesen kein
Vermögen und keinen bedeutenden Verdieinist, es würde
ihm schwer fallen, die Bussen ohne Beeinträchtigung
des Lebensbedarfes zu bezahlen. Petent ist nicht
vorbestraft. Das Gesuch wir daher empfohlen. Im selben
Sinne äussert sich der Regierungsstatthalter. Dagegen
kann die Unterrichtsdirektion nur dem Erlass der Bussen

beistimmen. Aus den Akten ist über den Grund
des Wegbleibens des Knaben Riesen von der Schule
nichts ersichtlich; die städtische Polizeidirektion äussert

sich darüber ebenfalls nicht; es kann demnach
nicht nachgeprüft werden, ob die heutigen Anbringen
des Petenten auf Richtigkeit beruhen. Der Regierungsrat

ist der Ansicht, es könne angesichts der gravierenden
Natur des Falles von einem gänzlichen Straferlasse

nicht die Rede sein. Er schliesst sich der Auffassung
der Unterrichtsdirektion an und beantragt Erlass der
Bussen. Damit ist den prekären ökonomischen
Verhältnissen des Gesuchstellers weitgehend Rechnung

getragen. Genügende Gründe für den Erlass der
Gefängnisstrafe liegen nicht vor; dagegen sprechen Gründe
der Konsequenz entschieden dagegen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Bussen.

18. Spycher, Friedrich, geboren 1863, von Köniz,
Gasanzünder in Bern, wurde am 10. Dezember 1908
von der Polizeikammer wegen gewerbsmässiger
Begünstigung der Unzucht zu 3 Monaten Korrektions-
haus, 3 Jahren Einstellung in der bürgerlichen
Ehrenfähigkeit, zu 53 Fr. 05 erstinstanzlicher und 15 Fr.
Rekurskosten verurteilt. Im Dezember 1906 verkuppelte

Spycher die 27jährige, ledige M. S. nach Genf,
indem er sie durch eine daselbst wohnhafte
Halbschwester A. K. der Inhaberin eines konzessionierten
öffentlichen Hauses antragen Hess. M. S„ die keineswegs

einen unbescholtenen Leumund besass, befand
sich damals vorübergehend bei Spycher. Zuerst stellte
ihr letzterer ein Engagement als Küchenmädchen in
Aussicht. Als indes die Inhaberin des fraglichen Hauses

persönlich bei ihr vorsprach, vernahm sie, um was
es sich handelte und trat freiwillig in deren Etablissement

ein. Nach einigen Tagen musste sie indes
daselbst wegen Krankheit wieder entlassen werden. Spycher

bezog für seine Bemühungen 30 Fr. Obschon die
Akten verschiedene Anhaltspunkte dafür boten, dass
Spycher noch ähnliche Fälle von Kuppelei auf dem
Kerbholz hatte, konnte er nur des einen erwähnten
Deliktes überwiesen werden. Wegen Diebstahls,
Betruges, Drohung, Skandal und Aergernisses mehrfach
vorbestraft, genoss er einen ungünstigen Leumund.
Nachdem Spycher mit Beschluss des Grossen Rates
vom 1. April 1909 mit einem Begnadigungsgesuche
abgewiesen worden ist, stellt er heute neuerdings ein
solches. Er beruft sich zur Begründung desselben im
wesentlichen auf die prekäre ökonomische Lage seiner
Familie, Krankheit seiner Ehefrau und eigene körperliche

Gebrechen. Nach dem Berichte der städtischen
Polizeidirektion sind 4 Kinder im Alter von 4 bis 13
Jahren vorhanden; Frau Spycher sei geistig schwach
entwickelt und leide an einer Lähmung des rechten
Armeis, so dass sie nicht vollständig arbeitsfähig sei.
Spycher selbst ist halbblind, ob er an einem Leistenbruch

leidet, wie er behauptet, ist nicht ermittelt.
Die städtische Polizeidirektion kann das Gesuch mit
Rücksicht auf die Vorstrafen nicht empfehlen.
Dagegen stellt heute der Regierungsstatthalter den
Antrag, es sei die Strafe in Einzelhaft umzuwandeln.
An und für sich ist Spycher einer Begnadigung nicht
würdig und es kann daher von einem direkten Straf-
erlass nicht die Rede sein. Indes ist zuzugeben, dass
mit einer 45tägigen Einzelhaft der Zweck der Strafe
vielleicht ebenfalls zu erreichen ist. Mit besonderer
Rücksichtnahme auf die Ehefrau und Kinder des
Petenten kann daher der Regierungsrat dem Antrage des
Regi erungsstatthalters zustimmen.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Strafe in
45 Tage Einzelhaft.



J\s 27 — 349

19. Diesenberger, Marie, geboren 1888, von Holz,
Deutschland, wurde am 10. November 1908 von den
Assisen des I. Bezirkes wegen zweifachen Diebstahls,
nach Abzug von 2 Monaten Untersuchungshaft, zu
14 Monaten Zuchthaus, 20 Jahren Verweisung aus
dem Gebiete des Kantons Bern, solidarisch mit zwei
Mitschuldigen zu 242 und 195 Fr. Entschädigung, 100
und 150 Fr. Interventionskosten an die Zivilparteien
und 602 Fr. 85 Staatskosten verurteilt. Marie Diesenberger

bereiste in der Hochsaison 1908 in Gesellschaft
zweier Individuen, mit deren einem sie in Konkubinat
lebte, die Schweiz. Den Unterhalt bestritt die Gesellschaft

offenbar vom gewerbsmässigen Diebstahl. Ihr
Trie bestand darin, dass die Diesenberger auf
Bankgeschäften von Fremdenplätzen vorsprach, sich als
Liebhaberin von alten Goldmünzen ausgab, sich solche
in grösserer Zahl vorlegen, im geeigneten Momente mit
der Fertigkeit eines Taschenspielers einige Stücke
verschwinden Hess und sich sodann nach Abwicklung
eines kleineren Tausch- oder Kaufgeschäftes mit dem
Versprechen wiederzukommen empfahl. So gelang es
ihr, ein Bankgeschäft in Spiez um 242 Fr. und ein
zweites in Meiringen um 395 Fr. zu bestehlen. Weitere

Kläger stellten sich nicht ein. In Meiringen wurde
der Diebstahl sogleich bemerkt und die Fahndung
angeordnet; es gelang denn auch, die Gesellschaft, die
in unauffälliger Weise einen Spaziergang durch die
Aareschlucht inszeniert hatte, um sodann von
Innertkirchen aus per Fuhrwerk schleunigst nach der Grimsel
zu entfliehen, in Guttannen einzuholen und trotz des
heftigen Widerstandes des einen Individuums zu
verhaften. Anfänglich suchten sämtliche Verhafteten zu
leugnen, trotzdem eine grosse Zahl von Goldstücken
auf ihnen gefunden wurde, über deren Erwerb sie sich
in plausibler Weise nicht ausweisen konnten. Erst als
im Hotel in Guttannen, in dem die Verhafteten vor
ihrer Abführung interniert waren, verschiedene
Goldstücke, die das eine der Individuen in einem
unbewachten Momente in den Jauchekasten des Abortes
befördert hatte, gefunden wurden, Hess sich die Diesenberger

herbei, zu gestehen, dass sie auf der Bank in
Meiringen, wie sie sagte unabsichtlich, mehrere
Goldstücke zu den ihrigen gelegt hatte. Die Geschwornen
befanden die Diesenberger schuldig der in Spiez und
Meiringen begangenen Diebstähle, ihre Begleiter der
Begünstigung. Keines der drei Individuen hatte ein
ordentliches Domizil; dass solche Vorstrafen erlitten
hatten, war nicht festgestellt; indes war über deren
Vorleben überhaupt nichts wesentliches zu ermitteln.
Bei der Strafausmessung wurde zugunsten der Marie
Diesenberger in Betracht gezogen, dass ihr die
Geschwornen, wohl in Ansehung ihrer Jugend und des
Umstandes, dass sie zwei kleine Kinder besass,
mildernde Umstände zugesprochen hatten; im übrigen
erforderte der gravierende objektive und subjektive
Tatbestand eine empfindliche Strafe. Heute stellt nun
der Vater des einen Kindes der Marie Diesenberger —
das andere ist verstorben — namens desselben von
Paris aus das Gesuch, es möchte der Mutter ein Teil
der Strafe erlassen werden. Er beruft sich namentlich
darauf, dass das Kind krank sei und der Pflege der
Mutter dringend bedürfe. Es liegt ein ärztliches Zeugnis

vor, datiert vom 9. Juli 1909, wonach das Kind
tatsächlich an Bronchitis, kompliziert mit Keuchhusten,
leidet und mangelhaft gepflegt wird. In der Strafanstalt

hat Marie Diesenberger zu Klagen nicht Anlass
gegeben. Der Regierungsrat hält indes dafür, genü-

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

gende Gründe für einen Straferlass liegen nicht vor.
Marie Diesenberger, die sich in jungen Jahren zur
berufsmässigen Diebin ausgebildet hat, muss als
gemeingefährliche Person betrachtet werden, die jedenfalls

nur noch durch konsequente Durchführung der
Strafe von ihrer Bahn abzubringen ist, wenn dies
überhaupt möglich ist. Eine Verkürzung der Strafe ist
von daher und mit Rücksichtnahme auf die Sicherheit
der Gesellschaft nicht am Platze. Die Krankheit des
Kindes dürfte im Zeitpunkte der Behandlung des
vorliegenden Gesuches ihren Verlauf genommen haben, so
dass sie nicht ausschlaggebend in Betracht fallen kann.
In Erwägung dieser Anbringen beantragt der Regie-
rungsrat Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

20 u. 21. Hödel, Ernst Friedrich, geboren 1884,
von Unterlangenegg, Monteur, und dessen Ehefrau Lina
geborene Schnegg, geboren 1883, beide zurzeit in
Enethorn., Kanton Luzern, wurden am 10. April 1908

vom Polizeirichter von Rem wegen böswilliger
Verlassung ihres Kindes zu je 5 Tagen verschärften
Gefängnisses und solidarisch zu den auf 23 Fr. bestimmten

Staatskosten verurteilt. Die Eheleute Hödel ver-
kostgeldeten eine uneheliche Tochter der Ehefrau bei
Handlanger Ch., der die uneheliche Mutter der Frau
Hödel zur Frau hatte. Das Kostgeld wurde indes nie
bezahlt und schliesslich zogen die Eheleute Hödel von
Bern fort, ohne ihre neue Adresse anzugeben oder sich
um ihr Kind zu bekümmern. Die Pflegeeltern wussten
während längerer Zeit nicht, wo sich jene aufhielten.
Ch. wandte sich nun an die unterstützungspflichtigen
Wohnsitzbehörden, die ihm denn ein Kostgeld
zusicherten. Inzwischen erhoben letztere indes Strafklage

gegen die gewissenlosen Eltern; es wurden solche
in Basel ausfindig gemacht; dieselben bestritten, sich
der böswilligen Verlassung schuldig gemacht zu haben ;

die Beweisführung ergab jedoch die Richtigkeit der
Anzeige. Die beiden haben vor dem erwähnten Urteil
keine Bestrafungen erlitten; dagegen ist der Ehemann
seither in Basel wegen schweren Diebstahls zu sechs
Wochen Gefängnis verurteilt worden. Frau Hödel stellt
nun für sich und ihren Ehemann ein Begnadigungsgesuch.

Sie beruft sich darauf, dass ihr Mann lungenleidend

und nur beschränkt arbeitsfähig sei. Sie selbst
sehe einer Niederkunft entgegen; durch den Vollzug
der Strafe müsste die Familie in schwere Bedrängnis
geraten. Irgendwelche Zeugnisse für die Richtigkeit
dieser Anbringen werden nicht beigebracht. Nach
einem Bericht des Statthalteramtes Luzern führt der
Ehemann zurzeit ein unsolides Leben und geberdet sich
alsdann in skandalöser Weise. Ueber die Ehefrau ist
sonst nichts Nachteiliges bekannt. Das Gesuch wird
vom Regierungsstatthalter von Bern zur Entsprechung
empfohlen mit dem Hinweis darauf, dass es sich nicht
um ein Auslieferungsdelikt handelt. Der Regierungsrat
hält indes dafür, der Ehemann Hödel könne einer
Begnadigung angesichts seiner seitherigen neuerlichen
Bestrafung und seines ungünstigen Lebenswandels nicht
als würdig erachtet werden und muss ihm gegenüber
auf Abweisung des Gesuches antragen. Dagegen kann

88
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der Empfehlung des Regierungsstatthalters, soweit die
Ehefrau anlangend, beigepflichtet werden.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe der Ehe¬

frau Hödel, Abweisung
des Ehemannes.

Angebrachten, Umwandlung der Gefängnisstrafe in 20
Fr. Busse.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Gefäng¬
nisstrafe in 20 Fr. Busse.

22. Viennet geborene Perron, Marie, geboren 1858,
von Besançon, Ehefrau des Jules, Prokuristin der
Filiale Biel der Weinhandlung Viennet-Perron in
Besançon, wurde am 20. Januar 1909 vom korrektioneilen

Richter von Biel wegen Fälschung eines Genussmittels

zu 1 Tag Gefängnis, 100 Fr. Busse und 12 Fr.
Staatskosten verurteilt. Frau Viennet fabrizierte zu-
gestandenermassen mittelst Zuckersirups und Himbeerextrakts

eine Imitation von natürlichem Himbeersirup
und brachte das Fabrikat als ächten Himbeersirup in
den Handel. Vor Gericht gab sie zu, 50 Liter dieses
Fabrikates verkauft zu haben, machte indes geltend,
sie habe nicht gewusst, dass sie sich damit einer
strafbaren Handlung schuldig mache ; sie unterzog sich dem
Urteil. Frau Viennet-Perron ist nicht vorbestraft und
geniesst sonst in Biel einen guten Leumund. Busse
und Staatskosten hat sie bezahlt. Sie stellt nun das
Gesuch, der Grosse Rat möchte ihr die Gefängnisstrafe
in Gnaden erlassen. Sie beruft sich auf ihre bisherige
Unbescholtenheit, macht neuerdings geltend, sie sei
sich einer strafbaren Handlung nicht bewusst gewesen
und will dartun, sie habe sich dem Urteile nicht im
vollen Umfange unterziehen wollen, wenigstens hätte
sie sich nicht unterzogen, wenn sie gewusst hätte, dass
mit der Annahme des Urteils der Verlust der Rechtsmittel

verbunden ist. Das Gesuch wird vom
Regierungsstatthalter und von der Direktion des Innern
empfohlen. Die subjektiven Momente, auf die Petentin
heute zu ihrer Entlastung beruft, entziehen sich einer
Würdigung seitens der Begnadigungsbehörden und können

daher nicht in Betracht gezogen werden.
Abgesehen hievon erscheint es doch als kaum glaubwürdig,
dass einem gewerbsmässigen Verkäufer des fraglichen
Genussmittels nicht bekannt sein sollte, dass es
unstatthaft ist, eine Imitation als achtes Produkt
abzugeben. Aus welchen Gründen der Richter Frau
Viennet bezüglich der Gefängnisstrafe die Wohltat des
bedingten Straferlasses nicht hat zuteil werden lassen,
ist aus den Akten nicht ersichtlich, da die Motive des
Urteils darüber nichts enthalten. Es mag vielleicht die
Natur des Deliktes an sich hiefür bestimmend gewirkt
haben. Letzteres kann denn auch angesichts des
gewinnsüchtigen Motives, der Begehungsart des Deliktes
und der Stellung der Frau Viennet als gewerbsmässiger
Verkäuferin des Genussmittels nicht als ganz leichtes
bezeichnet werden. Es lässt sich daher nicht
rechtfertigen, der Gesuchstellerin die Gefängnisstrafe ohne
weiteres zu erlassen. Dagegen kann durch die
Umwandlung derselben in eine Geldbusse der bisherigen
Unbescholtenheit der Petentin und der übereinstimmenden

vorliegenden Empfehlungen Rechnung getragen

werden. Die Busse ist, da Frau Viennet bereits
eine solche von 100 Fr. bezahlt hat, nicht hoch
anzusetzen. Der Regierungsrat beantragt, in Erwägung des

23. v. Känel, Arnold, geboren 1862, von Reichenbach,

Pächter in Säriswil, wurde am 5. April 1909
vom Polizeirichter von Bern wegen Milchfälschung zu
10 Tagen Gefängnis, 100 Fr. Busse und 3 Fr. Staatskosten

verurteilt; ferner wurde die Publikation des
Urteils im Amtsblatt des Kantons Bern und im «Bund»
verfügt, v. Känel lieferte seine Milch im durchschnittlichen

Betrage von 40 Litern in die Käserei Säriswil.
Im Laufe des Frühjahrs 1909 bemerkte der Käser, dass
die Milch v. Känels abnormal war. Er Hess sie schliesslich

untersuchen, wobei sich herausstellte, dass sie
10°/0 Wasserzusatz enthielt, v. Känel, der hievon
Kenntnis erhielt, gab nun ohne weiteres zu, seiner
Milch während längerer Zeit (nach der als richtig
zugegebenen Anzeige während 3—4 Monaten) 4—5 Liter
Wasser zugesetzt zu haben. Er setzte sich in. der Folge
mit dem Käser und der Käsereigesellschaft gütlich
auseinander, indem er sich zur Bezahlung von 300 Fr.
Entschädigung an jenen und 30 Fr. Busse an diese
verpflichtete. Nachträglich kam die Sache zu Ohren der
Polizei und musste von Amtes wegen Anzeige eingereicht

werden, v. Känel unterzog sich dem ihm
eröffneten Urteile ohne weiteres. Bereits am 20.
Dezember 1905 wurde er vom 'korrektioneilen Richter
von Schwarzemburg des gleichen Deliktes wegen mit
3 Tagen Gefängnis und 80 Fr. Busse bestraft. Heute
stellt er nun das Gesuch um Erlass der Strafe. Er
will unter dem Drucke finanziell ungünstiger Verhältnisse

gehandelt haben; im weitern beruft er sich auf
seinen sonst, nicht ungünstigen Leumund und die zur
Sühnung seiner Handlungsweise bereits geleisteten
Opfer. Der Gemeinderat von Wofalen bestätigt, dass
sich Petent finanziell in etwas bedrängter Lage befinde
und beantragt, Gefängnisstrafe und Busse zu
reduzieren, sowie die Publikation des Urteils aufzuheben.
Der Regierungsstatthalter kann angesichts der
Vorstrafe lediglich der Reduktion von Freiheitsstrafe und
Busse beipflichten. Der Regierungsrat beantragt, im
Hinblick auf die vorliegenden Empfehlungen und die
prekäre finanzielle Lage des Petenten, die Busse auf
die Hälfte herabzusetzen. Dagegen kann angesichts
der gravierenden Natur des Deliktes an sich und der
Vorstrafe von einer weitergehenden Nachsicht gegenüber

v. Känel kaum die Rede sein. Solcher hat sich
durch die erste Bestrafung von weitern Widerhandlungen

nicht abhalten lassen und damit einen intensiven
deliktischen Willen dokumentiert, dem eine empfindliche

Strafe gegenübergestellt werden muss. Zudem
kann jemand, der zum zweiten Male wegen Milchfälschung

verurteilt werden muss, der Begnadigung nicht
mehr als würdig befunden werden.

Antrag des Regierungsrates : Herabsetzung der Busse
auf die Hälfte, im übrigen

Abweisung des
Gesuches.
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24. Wenger geborene Amacher, Marianna, Emils
Ehefrau, geboren 1880, von Grindelwald, in Wilders-
wil wohnhaft gewesen, zurzeit in der Strafanstalt St.
Johannsen, wurde am 8. Mai 1908 von den Assisen
des I. Bezirkes wegen Brandstiftung, begangen im
Zustande geminderter Zurechnungsfähigkeit, nach
Abzug von 4 Monaten Untersuchungshaft, zu 20 Monaten
Zuchthaus und solidarisch mit dem Mitschuldigen Peter
Balmer zu 807 Fr. Zivilentschädigung, sowie 1019 Fr.
85 Staatskosten verurteilt. Marianna Wenger war seit
1902 verheiratet und hatte mehrere Kinder geboren;
die Ehe war eine unglückliche; der Ehemann, der
früher als Postfuhrmann gedient und nach seiner
Verheiratung als Küfer und Dachdecker arbeitete,
vernachlässigte die Familie und vertrank den grössten
Teil des Verdienstes; seine Frau behandelte er roh,
schlug sie, besonders wenn er betrunken war. Eine
gewisse Rolle in diesem Drama spielte auch der Vater
des Ehemannes, der dem Schnapstrunke ergeben war
und seinen Sohn des öftern zu gemeinschaftlichen
Gelagen verführte. Die Ehefrau, die selbst eine mangelhafte

Erziehung erhalten hatte, nicht den besten Ruf
und daher bei den Gemeindegenossen vielleicht nicht
die nötige Unterstützung genoss, arbeitete sich nach
und nach in einen Zustand der Verzweiflung hinein;
einmal musste sie bereits von einem Nachbarn vom
Vorsatze, sich das Leben zu nehmen, abgebracht
werden. Im Herbst 1907 sah sie neuerdings einer Niederkunft

entgegen. Am 11. September des Nachmittags
begab sich der Ehemann, wie er angab, mach Zweilütsclii-
nen, um einen Spitzhammer zu holen; er ersuchte die
Frau, mit dem Nachtessen nicht auf ihn zu warten,
da er auf dem Heimwege Treibholz aus der Lütschine
fischen und erst spät kommen werde. Er kam indes
überhaupt nicht nach Hause. Anderntags verfügte sich
die Ehefrau, mit dem einjährigen Kinde auf dem Arm,
nach Lauterbrunnen, indem sie vermutete, ihr Mann
möchte sich dorthin begeben haben, um mit dem Vater
dem Schnapstrunke obzuliegen. Sie fand ihn denn
auch dort in angetrunkenem Zustande und bat ihn
wiederholt, nach Hause zu kommen, wurde indes in
roher Weise abgewiesen. Schliesslich kehrte die Frau
un verrichteter Dinge mit dem Kinde nach Hause
zurück. Am Abend suchte sie daselbst ihren Bruder auf
und forderte ihn auf, in der Nacht mit ihr nach
Lauterbrunnen zu gehen und die Hütte, in der Vater Wenger
wohnte, anzuzünden; als dieser das Ansinnen
ablehnte, machte sie sich an einen Nachbarn P. B., ein
mehrfach bestraftes und als Gewohnheitsdieb verrufenes

Individuum, der sie immerhin, wie es scheint, hin
und wieder in der Not unterstützte, und veranlasste
ihn zum Mitgehen. P. B„ der einen Hass auf den
Ehemann Wenger hatte, weil dieser ihn der unerlaubten
Beziehungen mit seiner Frau beschuldigt hatte, liess
sich bestimmen; die beiden legten den Weg zu Fuss
zurück, B. steckte das fragliche Haus in Brand, indem
er sich dabei eines Quantums Petrol bediente, das
jene mitgenommen hatte und nachdem sie sich
überzeugt hatten, dass das Werk gelungen war, kehrten
sie nach Wilderswil zurück, wo sie gegen Morgen
eintrafen. Die für 800 Fr. brandversicherte Hütte brannte
völlig nieder und es ging dabei auch der Hausrat
Vater Wengers zugrunde. Die Insassen konnten sich,
trotzdem Vater Wenger zur kritischen Zeit betrunken
im Bette lag, rechtzeitig in Sicherheit bringen. Am
folgenden Tage denunzierte der Bruder der Frau Wenger

die Täter bei der Polizei in Wilderswil. B. gab

das Delikt ohne weiteres zu, dagegen suchte Marianna
Wenger anfänglich zu leugnen; schliesslich legte auch
sie ein Geständnis ab. Nach ihren Angaben hatte sie
in der Aufregung, im Zorn und in der Verzweiflung
über ihre Lage den Plan gefasst, die Wohnung ihres
Schwiegervaters zu verbrennen, um denselben durch
den Verlust aller Habe zur Arbeit zu zwingen, ihrem
Ehemann die Teilnahme an weitern Schnapsgelagen zu
verunmöglichen und ihn zur Heimkehr zu nötigen. Sie
erklärte ferner, sie habe beabsichtigt, sich nach Ueber-
stehung der Geburt das Leben zu nehmen. Sie wurde
einer psychiatrischen Expertise unterstellt. Die
Experten bezeichneten ihre Handlung im Schlüsse des
Gutachtens als einen Akt der Rache und Verzweiflung,
ausgeführt von einer von Hause aus leicht erregbaren,
dabei hochschwangeren Frau in einem Zustande
geistiger Aufregung, der das gesunde Bewusstsein und
den freien Willen in hohem Masse gemindert hat. Die
Geschwornen nahmen denn auch geminderte
Zurechnungsfähigkeit an und billigten ihr überdies mildernde
Umstände zu. Gestützt auf dieses Verdikt und in
Berücksichtigung aller Umstände war der Gerichtshof
in der Lage, trotz des objektiv gravierenden
Tatbestandes, mit der Strafe ziemlich weit herabzugehen.
Heute stellt Marianna Wenger das Gesuch um Erlass
eines Teiles ihrer Strafe. Sie beruft sich auf die Motive
ihrer Tat und macht namentlich geltend, sie würde
ohne Nachlass im Januar entlassen und in dieser
ungünstigen Zeit schwer Arbeit finden. In der
Strafanstalt hat sie zu Klagen nicht Anlass gegeben. Der
Regierungsrat ist der Ansicht, dass der Gerichtshof
die zugunsten der Petentin sprechenden Umstände bei
der Strafausmessung voll und ganz in Betracht gezogen
hat, ein Straferlass demnach an und für sich nicht
geboten wäre. Indes ist richtig, dass die Gesuchstellerin
im Januar entlassen würde, zu einer Zeit, die ihrem
Fortkommen nicht besonders förderlich sein dürfte.
Es ist dies einigermassen in Berücksichtigung zu
ziehen, um so eher als die Umstände des Falles die
Petentin nicht als unwürdig zur Begnadigung erscheinen
lassen. Der Regierungsrat beantragt Erlass von 3
Monaten der Strafe.

Antrag des Regierungsrates : Erlass von 3 Monaten.

25. Schwendimann, Rudolf, geboren 1877, von
Niederstoeken, Schneider, gewesener Aufseher in der
Armenverpflegungsanstalt Riggisberg, zurzeit in der
Strafanstalt Witzwil, wurde am 15. Dezember 1906
von den Assisen des II. Bezirkes wegen Schändung zu
3i/2 Jahren Zuchthaus und 891 Fr. 05 Staatskosten
verurteilt. Schwendimann stand seit dem Jahre 1899
in der Armenanstalt Riggisberg als Aufseher im Dienste.
Im Frühjahr 1906 machte die Direktion Wahrnehmungen,

aus denen geschlossen werden musste, dass sich
der Aufseher geschlechtlich an weiblichen Pfleglingen
verging. Es traten denn auch in der Folge eine ganze
Reihe solcher Pfleglinge gegen Schwendimann mit der
Anschuldigung auf, dieser habe sie gewaltsam
geschlechtlich missbraucht oder anderweitig in ihrer
Schamhaftigkeit angegriffen. Schwendimann, der bei
den ersten Anzeichen, dass etwas gegen ihn vorlag,
seinen Lohn von der Anstalt erhoben und sich ohne
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Abschied davon gemacht hatte, konnte verhaftet werden

; vor Gericht bestritt er die gegen ihn erhobenen
Anschuldigungen bis zum Schlüsse. Da seinen Depo-
sitionen zumeist lediglich die Aussagen der angeblich
missbrauchten Pfleglinge gegenüberstanden, gelangte
die Anklageinstanz nur in drei Fällen zur Ueberwei-
sung. Die Geschwornen sodann erklärten Schwendi-
mann schuldig der Schändung zweier Pfleglinge, die
zwar nicht blödsinnig, jedoch geistig auf niedriger
Stute standen, begangen zu wiederholten Malen, unter
Missbrauch eines Gewaltverhältnisses. Die eine der
Geschändeten war von Schwendimann schwanger. Die
Assisenkammer bezeichnet in den Motiven der
Strafausmessung den Fall als einen äusserst schweren;
immerhin zog sie die bisherige Unbescholtenheit des
Delinquenten soweit möglich in Berücksichtigung.
Heute stellt Schwendimann das Gesuch um Erlass
eines Teiles der Strafe. Er macht zu dessen Begründung

im wesentlichen geltend, er habe eine mangelhafte

Erziehung genossen und sei daher der
Versuchung um so leichter unterlegen. Im weitem sei er
durch den Prozess auch finanziell schwer mitgenommen

worden und dürfte dadurch und die bereits ver-
büsiste Strafe sein Vergehen gesühnt haben. In der
Strafanstalt hat er sich bei Briefschmuggeleien
beteiligt, in letzter Zeit indes zu Klagen nicht mehr An-
lass gegeben. Der Regierungsrat kann einem Strafnachlasse

schon mit Rücksicht auf die Natur des Deliktes
an sich, welche den Petenten einer Begnadigung nicht
als würdig erscheinen lässt, nicht beipflichten. Der
Fall Schwendimann weist zudem eine Reihe derart
schwerwiegender Momente auf, dass die Strafe im
Vergleich dazu keineswegs als zu hoch bezeichnet
werden könnte. Der Regierungsrat beantragt demnach,
das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

26. Balzli, Karl, geboren 1868, von Bolligen, in
Biel, und dessen Ehefrau Lina Balzli geborene
Hebeisen, geboren 1880, wurden am 23. Juni 1909 vom
korrektioneilen Gericht von Biel ersterer wegen
Diebstahls zu 2 Monaten Korrektionshaus, umgewandelt
in 30 Tage Einzelhaft und 25 Fr. 40 Staatskosten, letztere

wegen gewerbsmässiger Unzucht zu 3 Monaten
Korrektionshaus und 12 Fr. 75 Staatskosten verurteilt.
Balzli musste zugeben, dem Sägereibesitzer H. in Biel
im Winter 1908/09 zu verschiedenen Malen Holz
gestohlen zu haben und zwar Tannengipfel. Den Wert
des Holzes gab er auf zirka 5 Fr. an, worauf abgestellt
werden musste, indem eine anderweitige Wertbestim-
mung nicht mehr möglich war. Da Balzli wegen
Diebstahls bereits sechsmal vorbestraft war, musste trotz
des geringen Wertes des Entwendeten auf Korrektionshaus

erkannt werden. Die Ehefrau Balzli ihrerseits
war geständig, wiederholt gewerbsmässig Unzucht
getrieben zu haben ; sie wollte dies aus Not getan haben ;

auch sie war desselben Deliktes wegen nicht weniger
als fünfmal vorbestraft; der Ehemann wusste um ihr
Gewerbe. Heute stellen nun beide Delinquenten das
Gesuch um Verkürzung, beziehungsweise gänzlichen
Erlass der Strafe, indem sie geltend machen, es sei
ein kleines Kind vorhanden, das der Pflege nicht ent¬

behren könne; beide machen sich anheischig, in
Zukunft einen einwandfreien Lebenswandel zu führen.
Der Begierungsstatthalter von Biel kann dem Gesuche
nicht zustimmen, dagegen soll den Eheleuten Balzli
gestattet werden, ihre Strafen nacheinander abzusitzen.
Karl Balzli ist ausser wegen Diebstahls noch wegen
Hausfriedensbruchs, Unterschlagung, Körperverletzung,
Konkubinat, Begünstigung der gewerbsmässigen
Unzucht, Messerzuckens und Aergernis vorbestraft,
demnach kein empfehlenswertes Individuum; ebenso ist
die Ehefrau ausser wegen gewerbsmässiger Unzucht
wegen Ehrverletzung, Anstiftung zu Diebstahl,
Konkubinat, Hausfriedensbruch und Aergernis bestraft
worden; sie hat früher direkt ein Dirnenleben geführt
und scheint sich auch in der Ehe nicht halten zu
können. Der Regierungsrat hält weder den einen noch
den andern der Gesuchsteller einer Begnadigung für
würdig und beantragt daher Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

27. Walther, Ernst, geboren 1892, von Kehrsatz,
Lehrling, in Bern wohnhaft, wurde am 2. Februar,
6. und 14. April 1909 vom Polizeirichter von Bern
wegen Schulunfleisses zu Bussen von 4, 8 und 8 Fr.,
sowie zusammen 6 Fr. Staatskosten verurteilt. Walther

fehlte in den Monaten Dezember 1908, Januar
und Februar 1909 den obligatorischen kaufmännischen
Fortbildungsunterricht, ohne sich zu entschuldigen.
Es zog ihm dies, die erwähnten Bussen zu. Den
Anzeigen unterzog er sich jeweilen ohne weiteres. Heute
stellt er nun das Gesuch um Erlass der Bussen. Nebst
einer Reihe unkontrollierbarer Anbringen macht er
gellend, weder er noch seine Eltern vermöchten die
Bussen zu bezahlen. Die städtische Polizeidirektion
bestätigt, dass sich die Familie Walther in ärmlichen
Verhältnissen befindet und der Sohn die Bussen wohl
absitzen müsste; letzterer geniesse sonst einen tadellosen

Leumund. Das Gesuch wird von daher und auch
vom Regierungsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrat

hält dafür, es seien genügende Gründe für den
gänzlichen Erlass der Bussen nicht gegeben. Dagegen
kann er mit Rücksicht auf den Bericht der städtischen
Polizeidirektion und die vorliegenden Empfehlungen
einer Reduktion der Bussen auf den einen Betrag von
8 Fr. beipflichten und stellt zuhanden des Grossen
Rates einen bezüglichen Antrag.

Antrag des Regierungsrates: Reduktion der Bussen
auf 8 Fr.

28. Freiburghaus, Friedrich, geboren 1852,
vormals Schmied in Oberwil bei Büren, zurzeit in der
Strafanstalt Thorberg, wurde am 16. Oktober 1901
von den Assisen des IV. Bezirkes wegen Notzucht,
Schändung, Versuchs dieses Deliktes und Unsittlich-
keiten mit jungen Leuten zu 10 Jahren Zuchthaus und
zu 486 Fr. 95 Staatskosten verurteilt. Zufolge eines
Gerüchtes, das in Oberwil seit einiger Zeit zirkulierte,
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wurde von Landjäger S. in Büren am 17. Juni 1901

gegen Freiburghaus der obbezeichneten Delikte wegen
Strafklage eingereicht. Die folgende Untersuchung
ergab dann in der Tat, dass Freiburghaus seine sechs
Töchter, von denen im Zeitpunkte des Verfahrens zwei
aus der Schule und in Stellung, die übrigen im Alter
von 8 bis 14 Jahren, also noch schulpflichtig waren,
seit langen Jahren geschlechtlich missbraucht hatte.
Durch, seine väterliche Autorität, Geschenke und
Drohungen wusste er sie seinen Zwecken gefügig zu
machen und eine Entdeckung zu verhindern. Die Mutter,

eine schwache Frau, der die Kinder das Treiben
ihres Vaters zum Teil hinterbrachten, versuchte mehrfach

vergebens, demselben entgegenzutreten. Sie fand
nicht die Kraft, ihren Ehemann und den Ernährer der
grossen Familie öffentlich anzuklagen. Von psychischen

Leiden aufgerieben verstarb sie im Frühjahr
1901 an den Folgen einer Halsoperation. Als schliesslich

die Untersuchung gegen Freiburghaus in Gang
kam, verabredeten die Kinder, offen gegen ihren Vater
auszusagen. Ihre Depositionen enthüllten ein
erschreckendes Bild der Vorgänge im Hause des
Angeschuldigten. Die drei ältesten Töchter waren seit
Jahren von ihrem Vater teils mit Gewalt zur Duldung
des Beischlafes gebracht worden und denn auch, wie
ärztlich festgestellt war, sämtliche defloriert. Auch
die übrigen drei Mädchen fielen von früher Jugend an,
ohne dass es gerade zum Beischlaf kam, der tierischen
Gier Freiburghaus' zum Opfer. Freiburghaus suchte
zunächst die Anklage rundweg abzuleugnen. Noch
anlässlich der Hauptverhandlung bestritt er die Aussagen
seiner Kinder in wesentlichen Punkten, um sich dann
schliesslich in allen Teilen schuldig zu erklären. Die
Geschwornen verweigerten ihm die mildernden
Umstände. Bei der Strafausmessung ging der Gerichtshof,
trotzdem sich ein objektiv schwererer Fall kaum denken

lässt, ganz wesentlich unter das Maximum der
angedrohten Strafe von 20 Jahren herab, dies mit
Rücksicht auf die subjektiv etwas günstigere Seite
des Deliktes. In Betracht gezogen wurde hiebei, dass
Freiburghaus nicht vorbestraft, sonst als fleissiger und
ordentlicher Bürger bekannt war und offenbar an
krankhaften, aussergewöhnlich starken sexuellen Trieben

litt. Nachdem Freiburghaus bereits im September
1908 mit einem Begnadigungsgesuche vom Grossen Rat
abgewiesen worden ist, stellt er heute neuerdings ein
solches. Wie damals beruft er sich auch heute im
wesentlichen auf sein Alter, geschwächte Gesundheit,
sein Vorleben und die einwandfreie Aufführung in der
Strafanstalt. Die Direktion der letztern bestätigt, dass
er zu Klagen nicht Anlass gegeben hat. Dessenungeachtet

kann der Regierungsrat auch heute dem
Gesuche nicht beipflichten. Die Natur des Deliktes an
sich und dessen ausserordentliche Schwere lassen den
Petenten einer Begnadigung nicht als würdig erscheinen.

Soweit zugunsten des Petenten sprechende
Umstände etwa vorlagen, sind sie durch das Gericht in
weitgehendem Masse bei der Strafausfällung in
Erwägung gezogen worden. Es wird demnach, beantragt,
das Gesuch abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

Beilagen 7,um Tagblatt des Grossen liâtes. 1909.

29. Zürcher, Johann, geboren 1.876, von Rüderswil,
Landarbeiter in der Grindlachen zu Walkringen, zurzeit

in der Strafanstalt Thorberg, wurde am 26.
September 1906 von den Assisen des I. Bezirkes wegen
Versuchs Beischlaf mit Kindern unter 12 Jahren und
wegen unzüchtiger Handlungen zu 31/2 Jahren Zuchthaus

und 473 Fr. 05 Staatskosten verurteilt. Zürcher
war seit 1894 verheiratet und hatte mit seiner Frau
5 Kinder, worunter ein Mädchen Emma erzeugt. Letzteres

war geboren im Jahre 1898. Ausserdem hatte die
Ehefrau ein voreheliches Kind Frieda, geboren 1893,
das nicht von Zürcher stammte, indes von ihm
anerkannt worden war. Zugestandenermassen hatte sich
nun Zürcher mit diesen beiden Mädchen in geschlechtlicher

Beziehung arg vergangen. Mit Frieda geschah
dies bereits, als sie das erste Jahr in die Schule ging,
das letzte Mai im Jahr 1901. Er lockte das Kind je-
weilen auf die Heubühne, legte es auf den Boden und
versuchte, den Beischlaf mit ihm zu vollziehen, infolge
der Körperverhältnisse des Mädchens konnte ein
vollendeter Beischlaf nicht stattfinden. Zürcher wurde
hiebei einmal von seiner Ehefrau ertappt und das Mädchen

alsdann aus dem Hause entfernt und bei andern
Leuten untergebracht. Im Jahr 1905 trieb Zürcher das
gleiche nun auch mit dem jüngern Mädchen Emma,
indem er dasselbe zu Hause, auf der Bühne, sogar im
Walde in allen möglichen Positionen zu missbrauchen
versuchte. Auch hier konnte aus den angegebenen
Gründen ein Beischlaf nicht vollendet werden. Das
Verhalten Zürchers wurde schliesslich durch Aeusse-

rungen, die das Mädchen Emma Drittpersonen gegenüber

tat, den Behörden zur Kenntnis gebracht. Im
folgenden Strafverfahren versuchte Zürcher zunächst
alles abzuleugnen, schliesslich liess er sich zu dem
Geständnis herbei, dass er unzüchtige Handlungen mit
den Mädchen vorgenommen habe, dagegen wollte er
nie versucht haben, den Beischlaf zu vollziehen.
Zürcher ist nicht vorbestraft. Verletzungen hatten die
Mädchen flicht erlitten, doch war namentlich das
jüngere in geschlechtlicher Beziehung durchaus verdorben.
Nachdem Zürcher mit Begnadigungsgesuchen im
September 1908 ünd März 1909 vom Grossen Rat abgewiesen

worden ist, stellt er heute neuerdings ein solches.
Er beruft sich, wie bereits in seinen frühern Gesuchen,
auf seine Familienverhältnisse, seine bisherige
Unbescholtenheit, das schliesslich abgelegte Geständnis und
empfindet mit Rücksicht auf diese Umstände die Strafe
als zu hart. Etwas neues wird nicht vorgebracht. Der
Regierungsrat kann demnach das Gesuch nicht
empfehlen. Die Natur und Schwere der begangenen Delikte
sprechen gegen einen Nachlass. Es wird auch heute
Abweisung beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

30. Huber, Christian, geboren 1858, von Bowil,
Handlanger, in Allmendingen, wurde am 25. Januar
1905 von den Assisen des I. Bezirkes wegen Notzucht
und Notzuchtsversuches zu 6 Jahren Zuchthaus und
247 Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Am 17. November
1.904 wurde Dr. H. in Thun telephonisch nach
Allmendingen berufen zur Untersuchung des 1892
geborenen Mädchens R. IT., uneheliche Tochter der Ehe-

89
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frau des vorgenannten Christian Huber. Das Kind
hatte während der Schule Schmerzen im Unterleib
bezeugt, schliesslich laut aufgeschrieen und in ein
benachbartes Privathaus verbracht werden müssen. Der
Arzt konstatierte eine starke Entzündung und
Veränderungen der Geschlechtsteile des Mädchens, die
auf einen stattgehabten Beischlaf mit demselben schlies-
sen liessen. Den Depositionen des Mädchens war zu
entnehmen, dass sein Stiefvater es kürzlich
gewaltsamerweise geschlechtlich missbraucht hatte. In der
folgenden Strafuntersuchung erwies es sich, dass Huber

die R. H. bereits im Jahr 1904 im Gaden seiner
Wohnung, wohin er sie in Abwesenheit seiner Frau
unter einem Vorwande dirigiert hatte, mit Gewalt
missbrauchte und sodann neuerdings in der Nacht vom
12./13. November 1904, nachdem er seine Frau aus
der Wohnung vertrieben hatte, an ihr in geradezu
tierischer Weise mehrmals den Beischlaf vollzog. Ein
erster 'Versuch im Jahr 1902 oder 1903 war offenbar
an der Konstitution des Kindes gescheitert. Huber
gab in der Voruntersuchung die Vorfälle in der Nacht
vom 12./13. November 1904 zu, immerhin wollte er
sich an Einzelheiten nicht mehr erinnern und berief
sich auf Trunkenheit; die übrigen Anschuldigungen
bestritt er; in der Hauptverhandlung wollte er sich
überhaupt an nichts mehr erinnern. Die gerichtsärztliche

Untersuchung konstatierte eine derartige
Beschaffenheit der Geschlechtsteile des Opfers, dass auf
mehrfach wiederholten Beischlaf geschlossen werden
musste; das Mädchen litt an einer Blasenentzündung,
die, wenn auch im Zeitpunkt der Hauptverhandlung
abgeheilt, demselben doch grosse Schmerzen verursacht

hatte. Huber genoss den Ruf eines dem Schnaps-
trunke ergebenen, lasterhaftein und zanksüchtigen
Individuums. In nüchternem Zustande konnte er laut
vorliegendem Zeugnisse seines Arbeitgebers allerdings
auch fleissig der Arbeit obliegen. Die Geschwornen
verweigerten ihm mildernde Umstände. Heute stellt
er das Gesuch, es möchte ihm der Rest der Strafe
erlassen werden. Er beruft sich im wesentlichen auf seine
bisherige Straflosigkeit. Der Regierungsrat kann dem
Gesuch schon mit Rücksicht auf die Natur des
Deliktes und die äusserst gravierenden Verumständungen
desselben, sowie die Charakteranlagen des Petenten
nicht empfehlen. Die Strafe kann in keiner Weise als
zu hoch bezeichnet werden und es liegen Gründe zu
deren Abkürzung nicht vor. Es wird demnach
Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

31. Siegwart geborene Ulreieh, Cacilia, Josefs
Ehefrau, von Luzern, Pensionshalterin in Bern, wurde am
7. Juni 1909 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu 50 Fr. Busse,
Nachzahlung von 10 Fr. Patentgebühr und 27 Fr.
Staatskosten verurteilt. Arn Abend des 26. Dezember
1.908 feierten zwei Pensionäre der Frau Siegwart ihre
Verlobung. Frau Siegwart gab ein kleines Essen, zu
und nach dem auch Wein iin Flaschen serviert wurde;
der Wein wurde von den Brautleuten speziell bestellt

und auch zur Hälfte bezahlt. Nachträglich erhielt Frau
Siegwart mit den Brautleuten Differenzen und es kam
zu einem Strafhandel zwischen ihr, ihrem Ehemann
und dem Bräutigam, der sie der Erpressung bezichtigte.

Die Untersuchung wegen Erpressung musste
bereits im Stadium der Voruntersuchung aufgehoben
werden; dagegen war Frau Siegwart von ihrem Widersacher

wegen des fraglichen Weinverkaufes anlässlich

des Verlobungsfestes bei Gericht denunziert worden.

Der Richter fand, dass sie nach den Vorschriften
des Wirtschaftsgesetzes hiezu nicht befugt gewesen
war und gelangte diesbezüglich zu ihrer Verurteilung.
Heute stellt nun Frau Siegwart unter Berufung auf den
Sachverhalt das Gesuch um Erlass der Busse. Im
weitern will sie zur Begründung heute geltend machen,
es hätte eine Verurteilung nicht stattzufinden
gebraucht, indem jene Abgabe von Wein wohl unter
die den Pensionswirtschaften erlaubte Abgabe von
Tischwein hätte rubriziert werden dürfen. Auf diese
Bemängelung des Urteils kann an dieser Stelle nicht
eingetreten werden, sondern es muss diesbezüglich
auf das gerichtliche Erkenntnis, das übrigens ein
wohlerwogenes sein dürfte, abgestellt werden. Es wäre
der Petentin, wenn sie Zweifel in die Begründetheit
desselben setzte, frei gestanden, die Appellation zu
ergreifen. Dagegen kann aber der Regieirungisrat, in
Uebereinstimmung mit dem Regierungsstatthalter und
der Direktion des Innern, in Berücksichtigung der
besondern Verumständungen des Falles, einer etwelchen
Reduktion der Busse beipflichten. Frau Siegwart ist,
wie aus dem Berichte der städtischen Polizeidirektion
hervorgeht, bisher nie bestraft worden und auch sonst
eine empfehlenswerte Persönlichkeit. Der Regierungsrat

beantragt in Würdigung aller Verhältnisse
Herabsetzung der Busse auf 20 Fr. Auf das seitens der
Petentin gleichzeitig an dein Grossen Rat gerichtete
Gesuch um Erlass der ergangenen Kosten ist im Hinblick
auf die Vorschrift des- Art. 565 St. P. i. f. nicht
einzutreten.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse
auf 20 Fr.

32. Reinmann, Friedrich, geboren 1869, von Wallis-
wil-Bipp, vormals Knecht in Solothurn, zurzeit in der
Strafanstalt Thorberg, wurde am 19. März 1890 von
den Assisen des IUI. Bezirkes wegen Mordes,
Diebstahls und Entweichungsversuchs zu lebenslänglicher
Zuchthausstrafe, 8 Tagen Gefängnis, 520 Fr. 40
Staatskosten und zu Zivilentschädigungen von insgesamt
5005 Fr. verurteilt. Anfangs des Jahres 1889 machte
Reinmann die Bekanntschaft der Dienstmagd Marianna
Leuenberger bei Wirt S. in Wangen; er besuchte sie
öfters kiltgangsweise, wobei es zum Geschlechtsverkehr

kam. Reinmann versprach der Leuenberger die
Ehe. In der Folge wurde letztere schwanger und machte
hievon dem Reinmann durch Vermittlung seiner Mutter
Mitteilung. Reinmann befand sich nämlich in der zweiten

Hälfte des Jahres 1889 in Solothurn als Knecht im
Dienst. Am 7. Oktober 1889 schrieb sie ihm nach
Solothurn einen Brief, worin sie die Erfüllung des
Eheversprechens forderte unter Androhung der Vater-



schaftsklage. Schon in Solothurn fasste nun »Reinmann

den definitiven Entschluss, die Leuenberger, falls
sie auf ihren Ansprüchen beharren sollte, ums Leben
zu bringen. Er verfügte sich am 10. gleichen Monates
nach Wangen und traf die Leuenberger in ihrem Zimmer

im Begriffe zu Bette zu gehen. Nachdem letztere
auf ihren Rechten beharrte, gab er sich den Anschein,
als sei er mit der Ehe einverstanden und lud sie trotz
der späten Stunde ein, mit ihm zu seinen Eltern nach
Walliswil-Bipp zu kommen, um deren Einwilligung zur
Eheschliessung einzuholen. Sie folgte ihm und beide
wandten sich der Eisenbahnbrücke zu, um auf dieser
über die Aare zu kommen. Unterwegs spielte
Reinmann den zärtlichen Liebhaber und brachte sein Opfer
dazu, ihm den Beischlaf zu gestatten. Sie verfügten
sich etwas seitwärts der Aare entlang in eine Hofstatt
und nach vollzogenem Geschlechtsakte erwürgte Rein-
mann die Nichtsahnende. Die noch Röchelnde schleppte
er alsdann zur Aare und übergab sie dem Wasser. Da
die Anwesenheit des Reinmann bei der Leuenberger
am selben Abend nicht unbemerkt geblieben war, fiel
in der Folge sofort Verdacht auf ihn, er wurde in
Solothurn verhaftet und legte bald ein Geständnis ab. Als
Motiv der Tat gab er an, er habe sich von der Bezahlung

von Alimenten befreien wollen. Reue über seine
Tat schien er in keiner Weise zu empfinden. Mit dem
Delikte des Mordes konkurrierte ein im Jahr 1887
begangener Diebstahl an einer Uhr und ein Entweichungsversuch

aus dem Untersuchungsgefängnis in Wangen.
Für letzteres Delikt musste die Strafe besonders
ausgesprochen werden. Reinmann war nicht vorbestraft,
genoss dagegen bei seinen frühern Meistern den Ruf
eines rohen und gefühllosen Menschen, der sich
namentlich in letzter Zeit, einem ausschweifenden Lebenswandel

ergab. Nachdem der Grosse Rat im März 1908
ein erstes Begnadigungsgesuch abgewiesen hat, stellt
Reinmann heute neuerdings ein solches. Der
Regierungsrat hat das letztenmal die Ansicht vertreten, dass
eine Begnadigung des Petenten angesichts der ganz
ausserordentlich schweren Verumständungen des
Deliktes, des Verhaltens des Täters nach Vollbringung
und dessen Charakteranlagen nicht ernsthaft in
Erwägung zu ziehen sei, bevor derselbe die zeitliche
Zuchthausstrafe verbüsst habe. Er ist auch heute dieser

Auffassung. Nun wird aber der Gesuchsteller im
März 1910 die 20 Jahre Strafzeit zurückgelegt haben;
es dürfte sich daher empfehlen, heute definitiv über
das Gesuch zu entscheiden. Reinmann hat sich während

der ganzen Strafzeit in der Strafanstalt einwandfrei

aufgeführt und es wird derselbe von der Direktion
zur Begnadigung empfohlen. Es liegt ferner ein Zeugnis

des Anstaltsgeistlichen vor, wonach bei ihm eine
innere Wandlung konstatiert worden ist und der Ueber-
zcugung Raum gegeben wird, dass er nach seiner
Freilassung die Gesellschaft kaum gefährden dürfte. Es
fällt dem Regierungsrat nicht leicht, im vorliegenden
Falle die Begnadigung auf das Ende der zeitlichen
Zuchthausstrafe zu beantragen, da die Tat Momente
ganz außergewöhnlicher Brutalität aufweist; nachdem

aber der Grosse Rat auch in den schwersten
Fällen bei zurückgelegten 20 Jahren begnadigt hat,
wird es kaum angehen, Reinmann anders zu halten.
Die vorliegenden Berichte über das Verhalten
desselben in der Anstalt und die Aussichten einer
Freilassung lauten übrigens günstig. Zudem ist auch für
die vorläufige Unterbringung nach der Freilassung in
geeigneter Weise gesorgt. Der Regierungsrat beantragt
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demnach in Erwägung des Angebrachten, Reinmann
auf den 19. März 1910 zu begnadigen.

Antrag des Begierimgsrates: Begnadigung auf den
19. März 1910.

33. Doyon, Emil Simon, geboren 1866, Uhrmacher,
von Vendlincourt, in Pruntrut wohnhaft gewesen,
wurde am 26. März 1891 von den Assisen des V.
Bezirkes wegen Raubmordes zu lebenslänglichem
Zuchthaus und 1213 Fr. 20 Staatskosten verurteilt.
Doyon erdrosselte am 1. Dezember 1890 des
Nachmittags gegen 4 Uhr auf seinem Zimmer zu Pruntrut
den 17jährigen Bankangestellten Thoma, den er unter
der Vorgabe, er wolle ihm eine Uhr zum Verkaufe!
vorzeigen, dorthin lockte, und von dem er wusste,
dass er eine grössere Summe Geldes auf sich trug.
Der Täter wurde sozusagen in flagranti ertappt.
Bewohner des Hauses hörten Lärm, der auf einen Kampf
schliessen Hess, und glaubten, Doyon malträtiere seine
Mutter, holten deren Ehemann, seinen Stiefvater, in
der Eile herbei, der sofort herzu eilte und seine Wohnung

betrat. Er fand das Zimmer Doyens verschlossen
und erhielt trotz der Drohung, er werde die Türe
aufbrechen, keinen Einlass; Doyon schützte Kopfschmerzen

vor. Jener holte nun die Polizei herbei, währenddem

der Ausgang des Hauses bewacht wurde. Diesen
Moment benutzte nun Doyen, um das Zimmer zu
verlassen, wo er die grässliche Tat vollbracht und nachdem

er die Leiche des Jünglings auf das Bett plaziert
hatte. Er fand jedoch den Ausgang des Hauses
gesperrt und verkroch sich in einen Winkel, wo er von
den Polizeiagenten entdeckt und samt der Summe von
4402 Fr., die Thoma in einem Sacke bei sich getragen
hatte, und dem Portefeuille, sowie einem Kalender
desselben aufgehoben wurde. Vor Gericht leugnete er
trotz des erdrückendsten Beweismaterials die Tat und
erfand eine von vornherein unglaubwürdige Geschichte
von einem «gros rouge », welcher dieselbe begangen
haben sollte. Die ärztliche Expertise stellte fest, dass
Thoma vermittelst einer Schnur und mit den Händen
erdrosselt worden war und die Tat sehr wohl von
einem einzelnen hatte begangen werden können; nach
dem Zustande der Leiche war das Opfer überrascht
worden und hatte nur ganz kurzen Widerstand
geleistet. Doyen war nicht vorbestraft. Im vorliegenden
Strafnachlassgesuch vermag er die Tat nicht mehr in
Abrede zu stellen, obschon er immer noch behauptet,
einen Komplizen gehabt zu haben. Er befindet sich
seit 11 Jahren in der Infirmerie der Strafanstalt und
ist infolge eines unheilbaren Leberleidens völlig
arbeitsunfähig. Eine Operation hat sich als nicht tunlich

erwiesen. Der Grosse Rat hat im Mai 1908 ein
Gesuch Doyons um Begnadigung abgewiesen. Es wurde
damals darauf hingewiesen, dass die abgesessene Strafe
von der Grenze der zeitlichen Zuchthausstrafe noch
ziemlich entfernt sei und eine Freilassung deshalb
angesichts der furchtbaren Schwere des Deliktes nicht
eintreten könne. Im März 191.0 wird nun Doyon 19
Jahre seiner Strafe zurückgelegt haben und es dürfte
sich daher empfehlen, sein Gesuch heute definitiv
zu entscheiden. Petent hat während seiner ganzen
Strafzeit zu Klagen nicht Anlass gegeben. Seine Ge-
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sundheit ist heute derart geschwächt, dass er kaum
mehr als ein die Gesellschaft gefährdendes Individuum
zu betrachten ist; die lange Enthaltung dürfte übrigens
ihre Wirkung auch nicht verfehlt haben. Immerhin
macht es keinen günstigen Eindruck, dass Doyon heute
noch die haltlos'e Version, wonach er einen Komplizen
gehabt hätte, vertritt. Der Regierungsrat hält denn
auch dafür, es sollte bis zur Freilassung desselben zum
mindesten das zurückgelegte 19. Strafjahr abgewartet
werden und stellt zuhanden des Grossen Rates einen
bezüglichen Antrag. Demnach wäre Doyon auf den
26. März 1910 zu begnadigen.

Antrag des Regierungsrates: Begnadigung auf den
26. März 1910.

34. Helfer, Johann, geboren 1866, von Courlevon,
Freiburg, Gipser, wohnhaft gewesen im Nydeckhof in
Bern, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, wurde am
18. Dezember 1899 von den Assisen des II. Bezirkes
wegen Mordversuches zu 13 Jahren Zuchthaus, solidarisch

mit Christian Wyssmann und Joseph Lustem-
berger zu 1631 Fr. 05 Staatskosten, sowie 3240 Fr.
Zivilentschädigung und Interventionskosten an die Zi
vilpartei verurteilt. Der der Verurteilung zu Grunde
liegende Tatbestand ist, kurz folgender: Ein gewisser
Christian Wyssmann, zuletzt Spezereihändler, vormals
in Ostermundigen wohnhaft und Joseph Lustemberger,
Elektrotechniker und Versicherungsagent in Bern standen

miteinander geschäftlich in Beziehung. Ersterer
Hess sich von letzterem zu verschiedenen Unternehmungen,

die gewöhnlich nicht den gewünschten
Erfolg erzielten, verleiten. Lustemberger spielte dabei
den Geldvermittler. In der Folge geriet Wyssmann in
Zahlungsschwierigkeiten. Die beiden fassten nun die
Idee, einen ledigen Bruder Wyssmanns namens
Bendicht, welcher, wie ihnen bekannt war, ein Vermögen
von zirka 6500 Fr. besass, indes unter Vormundschaft
stand, zur Vergabung seines ganzen Vermögens an
Christian, mit Ausschluss der andern Geschwister, zu
bestimmen und ihn sodann aus der Welt zu schaffen.
Es gelang ihnen vorerst, den etwas einfältigen Bendicht
Wyssmann zur Errichtung eines gewünschten
Testamentes zu gewinnen. Es galt nun noch, den zweiten
Teil des ruchlosen Planes auszuführen. Lustemberger
nahm es, jedenfalls gegen Zusicherung einer hohen
Belohnung auf sich. Er wurde denn auch von Christian
Wyssmann wiederholt aufgefordert, vorwärts zu
machen. Unter dem Vorwand, ein Heilkraut für seine
Frau, die an offenen Beinen leide, suchen zu gehen,
unternahm er mit Bendicht verschiedene Spaziergänge
in den Bremgartenwald und der Aare entlang. Bei
einem solchen Anlasse, es war dies im Juli 1899, stiess
er ihn einmal unversehens in die Aare, zog ihn aber
dann selbst wieder heraus, indem er offenbar nicht
den Mut fand, das Verbrechen zu vollbringen. Etwas
später gewann er dannn mit Wissen des Christian
Wyssmann, den obgenanmten Helfer für die Ausführung

des Planes. Am 30. August 1899 luden sie
Bendicht Wyssmann zu einem Spaziergange ein, angeblich
um neuerdings das bewusste Heilkraut suchen zu gehen.
Sie trafen sich in einer Wirtschaft beim Egelmoos,
woselbst zunächst einige Glas Bier getrunken wurden.
Sodann machten sie sich auf den Weg nach der Elfenau.
An der Aare angelangt, bot Lustemberger ein Fläsch-

chen herum, in welchem sich zugestandenermassen
mit Cyankupfer vergifteter Wein befand. Bendicht
Wyssmann kam indes die eigentümliche Farbe der
Flüssigkeit verdächtig vor und er trank nicht, worauf
denn Lustemberger den Inhalt des Fläschchens aus-
goss. Man ging nun dem Ufer nach flussaufwärts.
Nach dem ersten missglückten Versuche sollte Helfer
nun den ahnungslosen Bendicht Wyssmann in die Aare
werfen. Oberhalb des Bodenackergutes, in der
sogenannten Hohlen, begaben sich die drei auf einen in
den Wasserlauf hinausragenden Damm hinaus. Helfer,
der vorher eine Erlenrute geschnitten und eine Fischrute

daraus konstruiert hatte, verfügte sich damit auf
das äusserste Ende des Dammes hinaus und forderte
Bendicht Wyssmann auf, nachzukommen und ihm beim
Fischen zuzusehen. Ohne die Gefahr zu ahnen, in die
er sich begab, folgte jener der Aufforderung und wurde
alsdann von Helfer im geeigneten Moment mit einem
plötzlichen Stesse ins Wasser befördert. Es gelang
ihm, sich an einem Strauche und an den Faschinen
des Dammes festzuhalten; so wie er indes ans Land
steigen wollte, wurde er von Helfer mit Stockschlägen
auf Kopf und Hände und Fussstichen ins Gesicht
empfangen und zurückgestossen, so drei bis vier Mal
hintereinander. Lustemberger stand indessen Wache.
Der Vorfall wurde von verschiedenen Personen, die
durch das mörderliche Geschrei Wyssmanns aufmerksam

wurden, beobachtet. Bei deren Herannahen ergriffen
die Attentäter schliesslich die Flucht, ohne ihr

Vorhaben zu Ende gebracht zu haben. Sie verfügten
sich zunächst zu Christian Wyssmann nach
Ostermundigen, von welchem sie mit alkoholischen
Getränken und etwas Geld regaliert wurden und konnten
alsdann noch gleichen Tags verhaftet werden.
Wyssmann, der sich mit Mühe hatte ans Land bringen
können, war an Kopf, Armen und Händen mit Schlag-
und Quetschwunden bedeckt und blieb 14 Tage
arbeitsunfähig. Vor Gericht legten die drei Täter nach
anfänglichem Leugnen über die wesentlichen Punkte
Geständnisse ab. Joseph Lustemberger wurde als
meistbelasteter zu 15 Jahren und Christian Wyssmann
zu 14 Jahren Zuchthaus verurteilt. Helfer ist wegen
Diebstahls, Raufhandels und Unterschlagung vorbestraft

und genoss als arbeitsscheues, liederliches
Individuum einen schlechten Leumund. Nachdem der
Grosse Rat bereits im Oktober 1907 und September
1908 zwei Gesuche Helfers abgewiesen hat, wird
letzterer heute neuerdings mit einem, solchen vorstellig
Er will, wie bereits früher, geltend machen, er sei im
Momente der Tat vollständig betrunken gewesen und
sei von Lustemberger wie ein Werkzeug gebraucht
worden. In der Strafanstalt hat sein Betragen wiederholt,

zu Klagen Anlass gegeben, in letzter Zeit hat er
sich allerdings etwas gebessert. Die Behauptung
Helfers, er sei im Momente der Begehung des Deliktes
völlig betrunken gewesen, ist unwahr und es ist ganz
unangebracht, von Helfer jedesmal mit derselben
wiederzukommen. Der Regierungsrat ist der Ansicht, dass
eine Begnadigung Helfers mit Rücksicht auf die
Ruchlosigkeit der Tat, das Vorleben und die Vorstrafen des
Petenten und sein Verhalten in der Strafanstalt nicht
erfolgen kann und beantragt dem Grossen Rat, dessen
Gesuch definitiv abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.
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35. Mottaz, Ulysse, geboren 1885, von Syens,
Uhrmacher, wohnhaft gewesen in St. Immer, zurzeit in
der Strafanstalt Thorberg, wurde am 6. September
1905 von den Assisen des V. Bezirkes wegen Raubes
und öffentlichen Skandals zu 4 Jahren und 10 Monaten

Zuchthaus, 15 Fr. Busse und solidarisch mit einem
Mitschuldigen zu 659 Fr. 75 Staatskosten verurteilt.
Am 2. April 1905 wurde der fährende, blinde Sänger B.,
gebürtig von Nizza, zwischen Sonvilier und Renan
das Opfer eines äusserst frechen und skrupellosen
Raubanfalles. B. hatte die Nacht vorher im Hotel C.

in St. Immer zugebracht und daselbst die Bekanntschaft

des mehrfach vorbestraften Albert Leuenherger
von Trachselwald gemacht. Als B. die Absicht äusserte,
nach Chaux-de-Fonds zu reisen, anerbot sich Leuen-
berger, ihn dorthin zu begleiten. B. vertraute ihm
und beauftragte ihn, zwei Billete nach Chaux-de-Fonds
zu lösen und gab ihm das Geld hierzu. Beide
bestiegen alsdann den Eisenbahnzug. Indes bereits in
Sonvilier liess Leuenberger den B. aussteigen und
begab sich mit ihm in eine Wirtschaft. Unterwegs
gesellte sich Mottaz, ein ebenfalls schlecht beleumdetes

Individuum, zu ihnen. Bereits in der Wirtschaft
machte Mottaz den Versuch, B. auszutasten und musste
von diesem zur Ordnung gewiesen werden. Leuenberger

bestimmte nun den B., zu Fuss nach Chaux-
de-Fonds zu gehen. Im Einverständnis mit. Leuenberger

lief Mottaz mit. Zwischen Sonvilier und Renan,
etwas abseits der Landstrasse, fielen sodann die beiden
über den wehrlosen B. her und beraubten ihn, nachdem

sie ihn mit Schlägen traktiert hatten, eines
Barbetrages von 25 Fr. Mit. dem geraubten Gut verzogen
sie nach Renan. Den B., der eine wenn auch unwesentliche

Verletzung erlitten hatte, Hessen sie auf Ort
und Stelle zurück. Am Abend des gleichen Tages
brüstete sich Mottaz in Renan mit seinem Geld und
verursachte durch sein Benehmen Skandal, indem er
in angetrunkenem Zustande ohne Veranlassung
Personen insultierte und Tätlichkeiten gegen sie verübte.
Während Leuenberger trotz eklatanter Beweise seine
Beteiligung an der ruchlosen Tat bestritt, sah sich
Mottaz nach anfänglichem Leugnen bald veranlasst,
ein Geständnis abzulegen. Danach war er es gewesen,
der auf ein Zeichen Leuenhergers den B. zu Fall
gebracht und mit Schlägen traktierte, währenddem Leuenberger

erst bei der Durchsuchung alsdann behilflich
war. Im weitern gab Mottaz zu, dass er sich bei der
Durchsuchung von den 25 Fr. 20 Fr. angeeignet hatte
und nachträglich noch die restierenden 5 Fr. mit Leuenberger

teilte, den er im Glauben Hess, es sei ihm nicht
gelungen, die 20 Fr. zu erwischen. Mottaz ist wegen
Diebstahls, Messerzucken, Tätlichkeiten und Skandals
vorbestraft und genoss als arbeitsscheues, dem Trünke
ergebenes Individuum, das sich nicht scheute, sich
an den eigenen Eltern zu vergreifen, einen schlechten
Leumund. Nachdem der Grosse Rat im September
1908 ein Begnadigungsgesuch des Mottaz abgewiesen
hat, stellt dieser heute neuerdings ein solches. Er
macht im wesentlichen geltend, man habe sein
Vergehen zu strenge beurteilt, die Strafe sei daher zu
hoch ausgefallen; im weitern will er keine Vorstrafen
erlitten und sich in der Strafanstalt einwandfrei
aufgeführt haben ; beides stimmt mit den Tatsachen nicht
ganz überein. Mottaz hat vor seiner letzten Verurteilung

drei allerdings kurze Gefängnisstrafen erlitten
und auch in der Anstalt einmal zu einer disziplinarischen

Bestrafung Anlass gegeben. Der Regierungsrat

Beilage» zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

ist denn auch mit Rücksicht hierauf und den schlechten
Leumund, den Mottaz vor seiner Verurteilung genossen
hat, der Ansicht, es könne von einem erheblichen
Straferlasse nicht wohl die Rede sein. Dagegen dürfte
doch, einigermassen berücksichtigt werden, dass die
Vorstrafen nicht gravierend sind und die Disziplinarstrafe

vereinzelt dasteht, sowie dass die vorliegende
Strafe im Vergleich zu dem durch das Delikt bewirkten
Erfolge als eine schwere, wenn auch den Forderungen
des Gesetzes durchaus angemessene zu bezeichnen ist.
Der Regierungsrat beantragt, in Erwägung aller
Verhältnisse, dem Mottaz 5 Monate der Strafe zu erlassen.

Antrag des Reigierungsrates : Erlass von 5 Monaten.

36. Droz. Fritz Rektor, geboren 1877, von Mont-
Tramelan, Graveur in Tramelan-dessus, wurde am 8.
Januar, 19. Februar und 1.9. März 1909 vom
korrektioneilen Richter von Courtelary wegen
Wirtshausverbotsübertretung zu 3, 5 und 8 Tagen Gefängnis
und insgesamt 19 Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Das
Wirtshausverbot war wegen Nichtbezahlung der
Gemeindesteuern von Tramelan-dessus am 20. November
1908 gerichtlich über ihn verhängt worden. Die Üeber-

tretungen fanden, im Laufe des Winters statt. Heute
stellt Droz nun das Gesuch um Erlass der Gefängnisstrafe,

indem er nachweist, dass er sowohl der
Gemeinde als auch dem Staate gegenüber allen seinen
finanziellen Verpflichtungen in der vorliegenden
Angelegenheit nachgekommen ist. Das Gesuch wird vorn
Regierungsstatthalter empfohlen. Der Regierungsrat
kann sich mit Rücksicht auf die vom Gesuchsteller
geltend gemachte Tatsache der Empfehlung anschlössen

und beantragt, es sei dem Gesuche zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

37. Tschachtli, Emil, geboren 1874, von Kerzers,
Magaziner in Bern, wurde am 1. September 1908 vom
Polizeirichter von Bern wegen Schulunfleisses seines
Mädchens Anna zu 16 Fr. Busse und 2 Fr. Staatskosten

verurteilt. Während des Sommers 1908 fehlten

mehrere Kinder Tschachtlis die Schule wiederholt
unentschuldigterweise; es zog dies dem letzteren
verschiedene Bussen in der Gesamthöhe von 60 Fr.,
worunter die obgenannte, zu. An diese Bussen hat
Tschachtli einen Betrag von 44 Fr. abbezahlt, für den
Rest von 16 Fr. stellt er ein Begnadigungsgesuch,
indem er sich auf Unvermögen, sie zu bezahlen, beruft
und im weitern geltend macht, der Schulunfleiss seiner
Kinder sei namentlich dem Umstände zuzuschreiben,
dass seine Ehefrau im Sommer 1908 schwer krank
gewesen und solche, währenddem er auf der Arbeit
war, nicht genügend habe beaufsichtigen können. Die
städtische Polizeidirektion bestätigt diese Ausführungen.

Die Ehefrau Tschachtli ist im September 1908

verstorben. Seitdem sind die Kinder alle auswärts

90*
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untergebracht und es hat der Ehemann von daher
550 Fr. jährlich an Kostgeldern zu bezahlen; seine
finanziellen Mittel sind dadurch so sehr in Anspruch
genommen, dass es ihm schwer fällt, die restanzliche
Busse zu bezahlen; ein Teil der Staatskosten wurde
gestützt auf einen vorliegenden Armutsschein eliminiert.

Tschachtli geniesst keinen üblen Leumund und
sein Gesuch wird zur Berücksichtigung empfohlen;
im gleichen Sinne äussert sich der Regierungsstatthalter.

Der Regierungsrat kann sich den vorliegenden
Empfehlungen mit Rücksicht auf die obwaltenden
Verhältnisse und den Umstand, dass Petent den grössten
Teil der Bussen und Staatskosten bezahlt hat, an-
schliessen und beantragt Erlass der restanzlicben Busse
von 16 Fr.

Antrag des Regierungsrates : Erlass des Restes
der Busse.

38. Scheidegger, Rudolf, geboren 1873,
Handlanger, von Trub, wohnhaft gewesen in Bern, zurzeit
in der Strafanstalt Witzwil, wurde am 15. Februar
1909 vom korrektionellen Gericht von Bern wegen
unzüchtiger Handlungen zu 1 Jahr Korrektionshaus, 2
Jahren Wirtshausverbot, 2 Jahren Einstellung in der
bürgerlichen Ehrenfähigkeit und 174 Fr. 05 Staatskosten

verurteilt. Durch gleiches Erkenntnis wurde
ihm ferner die väterliche Gewalt über sein Kind E.
entzogen. Zugestandenermassen hatte Scheidegger am
Nachmittag des 19, Dezember 1908 in seiner Wohnung

an der Badgasse in Bern sein am 2. September
1899 geborenes Töchterchen E. in unzüchtiger Weise
missbraucht. Er hatte sich am Morgen jenes Tages
bei der Arbeit dem übermässigen Alkoholgenusse
hingegeben und machte am Nachmittage blau. In
Abwesenheit seiner Ehefrau, die auf den Taglohn
ausgegangen war, sowie seiner übrigen zwei Kinder,
schloss er sich mit dem Mädchen E. in das Zimmer
ein, legte jenes auf den Ofen, entblösste und betastete
dessen Geschlechtsteile und nahm alsdann beischlafsähnliche

Handlungen mit demselben vor. Das Kind
erzählte abends, trotz des Verbotes seitens des Vaters,
den Vorfall der Mutter, die denn auch in der Wäsche
des Mädchens frische Samenflecken konstatierte und
in der Folge ihren Ehemann der Polizei denunzierte.
Scheidegger war zeitweise dem Alkoholgenusse
ergeben, im übrigen genoss er keinen üblen Leumund
und ist, abgesehen von einer kleinen Geldbusse, nicht
vorbestraft. Heute stellt er das Gesuch um Erlass
des Restes der Strafe, indem er sich darauf beruft,
dass sich seine Familie in Not befinde und seines
Beistandes bedürfe. Nach dem Berichte der städtischen
Polizeidirektion werden zwei Kinder Scheideggers auf
Kosten der öffentlichen Wohltätigkeit verpflegt; für
das dritte sorgt die Mutter, die genügenden Verdienst
besitzt. Von Notleiden der Familie könne nicht die
Rede sein; Scheidegger sei seit Jahren dem Trünke
ergeben gewesen, so dass seine Familie schon vor dessen

Verurteilung unterstützt werden musste. Mit Rücksicht

auf das nicht einwandfreie Vorleben des
Petenten und die Natur des begangenen Deliktes kann
sein Gesuch nicht empfohlen werden. Im gleichen
Sinne äussert sich der Regierungsstatthalter. Der Re¬

gierungsrat hält denn auch dafür, es liegen keinerlei
Gründe für eine Abkürzung der im Vergleich zu der
Schwere der begangenen Handlung keineswegs hohen
Strafe vor und beantragt Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

39. Perrenoud, Louis Paul, geboren 1883, von La
Sagne, Les Ponts de Martel und Brot-dessous, Schneider,

wurde am 22. Juli 1908 von der Polizeikammer
wegen Unterschlagung und Diebstahls zu 3 Monaten
Korrektionshaus und 147 Fr. 30 Staatskosten verurteilt.
Perrenoud trat anfangs Januar 1908 bei seinem frühern
Meister W. K. in Pruntrut in Arbeit, Am 8. gleichen
Monates wurde er von der Meisterin mit einem 20 Fr.-
Stück zu einem Weinhändler geschickt mit dem
Auftrage, eine Rechnung, lautend auf den Betrag von
8 Fr., zu begleichen. Perrenoud kam dem Auftrage
nach, brachte die quittierte Rechnung zurück,
entfernte sich dann unter einem Vorwande wieder, ohne
das Herausgeld abzuliefern und liess sich von da weg
nicht mehr blicken. Nachträglich musste der Meister
konstatieren, dass Perrenoud auch seine silberne Uhr
samt Kette in Golddoublé hatte mitlaufen lassen. Im
Juni 1908 konnte Perrenoud zur Haft gebracht werden

und es musste solcher die ihm zur Last gelegten
Delikte ohne weiteres zugeben. Das korrektioneile
Gericht von Pruntrut verurteilte ihn unter Ausseracht-
lassung des Umstandes, dass Deliktskonkurrenz vorlag,

zum Minimum der auf Diebstahl gesetzten Strafe,
nämlich 2 Monaten Korrektionshaus. Trotz dieses
günstigen Urteils ergriff Perrenoud mit Bezug auf die
Strafausmessung die Appellation, worauf denn die
Polizeikammer nicht umhin konnte, die Strafe zu erhöhen.
Perrenoud ist im Kanton Bern wegen Diebstahls
vorbestraft. Bei seiner Verhaftung stellte es sich heraus,
dass eine im Jahr 1907 im Kanton Neuenburg ebenfalls

wegen Diebstahls gegen ihn verhängte Freiheitsstrafe

von einem Jahr noch nicht vollzogen war. Heute
stellt er nun das Gesuch, es möchte ihm von der
dreimonatlichen Korrektionshauisstrafe, die er nach
Absolvierung der neuenburgischen am 22. Juli 1909 angetreten

hat, ein Teil erlassen werden. Er will sich zur
Begründung desselben namentlich darauf berufen, dass
er versehentlich am Verhandlungstermin vor
Polizeikammer nicht vorgeführt worden ist, trotzdem er dies
wünschte; er meint, es sei dies schuld daran gewesen,
dass die Strafe von der Polizeikammer nicht nur nicht
reduziert, sondern erhöht worden ist. Wie aus den
Motiven des Urteils hervorgeht, befindet sich Perrenoud

diesbezüglich gründlich im Irrtum. Anderweitige
Begnadigungsgründe werden nicht geltend gemacht und
liegen auch nicht vor. Dagegen sprechen die Vorstrafen
des Petenten entschieden zu dessen Ungunsten. Der
Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

40 u. 41. Gerber, Arnold, geboren 1848, von Langnau,

gewesener Wirt, und dessen Ehefrau Gerber,
Rosina geborene Stämpfli, geboren 1847, beide in Biel,
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wurden am 15. Juli 1909 von der Assi sen kann mer des
Kantons Bern wegen Begünstigung ersterer zu 30
Tagen Gefängnis, letztere zu 15 Tagen Gefängnis und
beide solidarisch mit einem Dritten zu 294 Fr. 30
Staatskosten verurteilt. Wahrend des Winters 1908/09
machte sich der 16jährige Handelslehrling E. E. in Biel
in fortgesetzter Weise des Diebstahls an Tuch,
Kleidern und Geld zuungunsten seines Geschäftsherrn
schuldig. E. E. stand in Verbindung mit dem Ausrufer
eines in Biel stationierten Kinematographs, einem
wegen Diebstahls, Unterschlagung und Betruges vielfach
vorbestraften Individuum namens Charcouchet und
beabsichtigte, offenbar auf die Inspiration des letztern
hin, mit diesem eine wandernde Konzerttruppe zu
gründen. Zu diesem Behufe wollte er sich einen Vorrat

von Kostümen und Geld anlegen. Für seinen Plan
wusste er auch den noch nicht 16jährigen Arnold Gerber,

Enkel der hiervor genannten Eheleute Gerber zu
gewinnen; dem letztem fiel vorläufig hauptsächlich
die Rolle zu, die gestohlenen Vorräte in der Wohnung
seiner Grosseltern zu verbergen. Nach und nach
entwendete E. E. aus den Kassen und Magazinen seines
Geschäftes über 300 Fr. in bar und für über 300 Fr.
Tuchstoffe und fertige Kleider. Ein Teil der Stoffe
und Kleider wurde von E. E. an Gerber junior und
Charcouchet verschenkt, ein anderer tatsächlich zu
dem bewussten Zwecke in der Wohnung der Grosseltern

Gerber magaziniert; desgleichen wurde auch
nur ein Teil des gestohlenen Geldes seiner eigentlichen
Bestimmung gemäss verwaltet; der grösste Teil wurde
von den Mitgliedern der zu gründenden Truppe in
Wirtschaften und andern Vergnügungslokalen verjubelt oder
sonstwie zu persönlichen Zwecken verwendet; einiges

wurde durch den jungen Gerber seinem Grossvater

ausgehändigt. Als E. schliesslich so> weit ging,
nach Schluss des Geschäftes in das Magazin seines
Patrons einzubrechen, kam man seinen Diebereien auf
die Spur. Im folgenden Strafverfahren wurde E. E.
wegen einfachen und qualifizierten Diebstahls,
Charcouchet, Gerber junior und die Grosseltern Gerber
wegen Begünstigung in Untersuchung gezogen und auch
verurteilt. E. E. war in allen Punkten geständig, so
dass die Strafsache durch die Assisenkammer beurteilt
werden konnte. Nach den Feststellungen des Urteils
hat sich der Ehemann Gerber der Begünstigung
dadurch schuldig gemacht, dass er am 2. Februar 1909,
das heisst am Tage nach der Einreichung der Strafklage

gegen E. E. der Polizei gegenüber die Anwesenheit
des E. E. in seiner Wohnung ableugnete, denselben

in einem Schranke verstecken half und anlässlich
der Haussuchung vom 5. Februar zur Verheimlichung
der in seinem Hause befindlichen gestohlenen Sachen
beitrug, ferner dadurch, dass er die Versorgung einer
Menge von entwendeten Waren in seiner Wohnung
gestattete, von denen er wusste oder wissen musste,
dass sie gestohlen waren und dass er selber aus
gestohlenem Tuch einen Anzug und zwei Paar Hosen für
seinen Enkel beim Schneider anfertigen Hess und
schliesslich, dass er sich von seinem Enkel mehrfach
Geldbeträge aus der Diebskasse aushändigen Hess. Die
Ehefrau wurde ebenfalls mitschuldig befunden an der
Aulstapelung der gestohlenen Waren in ihrer Wohnung

und ausserdem fiel ihr noch eine spezielle
Begünstigungshandlung zur Last; sie hatte nämlich an-
lässlich der Haussuchung ihrer kranken und etwas
beschränkten Magd befohlen, sich auf ein gestohlenes
Stück Tuch zu setzen, um es der Aufmerksamkeit der

Gerichtsbehörden zu entziehen. Die Eheleute Gerber
genossen sonst keinen üblen Leumund. Eine Vorstrafe
des Ehemannes wegen Wirtshausverbotsübertretunglag
weit zurück und fiel bei der Strafausmessung nicht
in Betracht. Heute stellen beide das Gesuch um Erlass
der Gefängnisstrafe. In der Begründung wird zunächst
das Urteil einer Kritik unterzogen und darzutun
gesucht, dass das vorhandene Beweismaterial für eine
Verurteilung der Petenten nicht ausgereicht und das
Gericht sich mehr von seiner Ueberzeugung habe leiten
lassen als von der objektiven Würdigung der bewiesenen

Tatsachen; im weitern beruft sich das Gesuch
auf das Vorleben, das vorgerückte Alter und die
ökonomisch keineswegs günstige Lage der Gesuchsteller.
Auf die Kritik des Urteils kann an dieser Stelle nicht
eingetreten werden, sondern es muss auf das Erkenntnis

der Assisenkammer abgestellt werden. Nur soviel
ist zu bemerken, dass letztere nicht etwa an eine
formelle Beweisführung gebunden, sondern in der Lage
war, das Beweismaterial frei zu würdigen, da das
Assisenverfahren eben formelle Beweisvorschriften
nicht kennt. Aus den Akten und den Urteilsmotiven
geht im übrigen hervor, dass die Verteidigung die
Anbringen und Folgerungen, die das Gesuch heute zur
Reinwaschung der Eheleute Gerber vorbringt, vor dem
urteilenden Gericht bereits geltend gemacht hat; zum
Teil sind sie in den Urteilsmotiven auch ausdrücklich
widerlegt. Jedenfalls aber werden neue Tatsachen nicht
vorgebracht. Der Regierungsrat ist denn auch der
Ansicht, dass der Gerichtshof alle etwa zugunsten der
Eheleute Gerber sprechenden Momente wie deren
Vorleben und vorgerücktes Alter bei der Strafausmessung
gebührend berücksichtigt hat. Wenn daher der Regiie-
rungsstatthalter und der Gemeinderat von Biel mit
Rücksicht auf letztere Umstände empfehlen, so kann
dies nicht von ausschlaggebender Bedeutung sein. Die
jungen an den deliktischen Handlungen beteiligten
Leute sind sämtliche zum Teil zu ziemlich schweren
Besserungs- und Korrektionshausstrafen verurteilt worden

und es hat der Gerichtshof keinem derselben die
Wohltat der bedingten Begnadigung zugebilligt. Es geht
demnach auch aus Gründen der Konsequenz nicht an,
die Eheleute Gerber, die gerade ihres Alters und ihrer
Lebenserfahrung wegen sich nicht nur von jeder
unerlaubten Handlung hätten fernhalten, sondern gegen die
übrigen Täter, zum mindesten aber gegen den ihrer
Aufsicht und Erziehung unterstellten, kaum der Schule
entwachsenen Jüngling Gerber hätten einschreiten sollen,
zu begnadigen. Der Regierungsrat beantragt, in
Erwägung aller Umstände des Falles, das Gesuch
abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

42. Rindiisbacher, Johann, geboren 1882,
Handlanger, von Walkringen, wohnhaft gewesen in Deisswil,
Gemeinde Bolligen, wurde am 15. Juni 1904 von den
Assisen des II. Bezirkes wegen Brandstiftung zu 7

Jahren Zuchthaus, 755 Fr. 40 Staatskosten und zur
Bezahlung von 99,620 Fr. Entschädigung an die
Brandversicherungsanstalt des Kantons Bern verurteilt. In
der Nacht vom 23./24. Februar 1904 legte Rindlisbacher
in der Scheune der Fabrik J. & Cie. in Deisswil Feuer
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ein. Die Scheune brannte in der Folge nieder und übertrug,

da sie mitten im Gebäudekomplex der Fabrik
stand, das Feuer auch auf die umliegenden teils
bewohnten Gebäude, die teils gänzlich eingeäschert, teils
beschädigt wurden. Der Brandschaden belief sich auf
nahezu 100,000 Fr. an Immobilien und über 80,000 Fr.
an Mobilien. Der Verdacht der Brandstiftung fiel sofort
auf Rindiisbacher, da solcher kurz vor dem Brandausbruche

nach 11 Dhr abends in dem neben der Fabrik
gelegenen Krämerladen eine Schachtel Zündhölzchen
gekauft und zu diesem Behuf'e die Krämersleute, die
bereits zur Ruhe gegangen waren, herausgeklopft hatte.
Rindlisbacher wurde sofort verhaftet und sah sich
nach längerem hartnäckigem Leugnen schliesslich
veranlasst, ein unumwundenes Geständnis abzulegen; ein
plausibles Motif für seine Tat vermochte er nicht
anzugeben; immerhin war bekannt, dass er auf Veranlassung

des Fabrikbesitzers,wegen Diebstahls bestraft worden

war. Die Vermutung lag demnach nahe, es möchten

ihn Rachegefühle dazu getrieben haben, obschon
er dies nicht zugeben wollte. Rindlisbacher war trotz
seiner jungen Jahre bereits chronischer Schnapser und
ein moralisch verkommenes Individuum; aus allen
seinen Stellen musste er jeweilen wegen Trunkenheit
und wegen begangener Diebereien und sonstiger
verwerflicher Streiche entlassen werden. Zweimal ist er
wegen Diebstahls vorbestraft. Er hatte eine schlechte
Erziehung genossen, indem sein Vater, selbst
Alkoholiker, es an jeder nötigen Zucht dem Knaben gegenüber

hatte fehlen lassen. Die psychiatrische Expertise,

der Rindlisbacher unterworfen wurde, gelangte
zum Schlüsse, letzterer habe die Tat im Zustande einer
leichten Trunkenheit begangen, in weichem seine klare
Ueberlegungskraft getrübt und die Willensfreiheit
gemindert war. Die Geschwornen verneinten indes die
Frage nach verminderter Zurechnungsfähigkeit;
dagegen nahmen sie an, Rindlisbacher habe nicht
voraussehen können, 'dass ausser der Scheune noch ein
weiterer Gebäudekomplex in Brand gesetzt werde,
trotzdem Rindlisbacher im Verhör die Absicht
zugegeben hatte, die ganze Fabrikanlage in Brand zu
stecken; im weitern wurden ihm mildernde Umstände
zugebilligt. Es ermöglichte dies, bei der Strafausmessung

alle etwa zugunsten des Täters sprechenden
Momente in weitgehendem Masse zu berücksichtigen. Die
Strafe nähert sich denn auch, trotz des mehrfach
qualifizierten Tätbestandes, stark der untern Strafgrenze.
Heute stellt nun Rindlisbacher das Gesuch um Erlass
des Restes der Strafe. In der Anstalt hat er sich
einwandfrei aufgeführt. Der Regierungsrat kann das
Gesuch nicht empfehlen. Die Strafe ist, wie ausgeführt,
keineswegs hoch ausgefallen; gegen eine Begnadigung
sprechen weiter die Natur des Deliktes an sich, sowie
das Vorleben und die bedenklichen Charakteranlagen
des Petenten. Der Regierungsrai beantragt Abweisung
des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

43. Jeanprêtre, Karl, geboren 1875, von Corcelles,
Fuhrmann, zuletzt wohnhaft in Saugern, wurde am
20. April 1906 von den Assisen des V. Bezirkes wegen
Raubes und Notzucht zu 4 Jahren Zuchthaus, 528 Fr.
55 Staatskosten und 500 Fr. Entschädigung an die

Zivilpartei verurteilt. Am 13. Dezember 1905 gegen
57j Uhr abends überfiel Jeanprêtre auf der Strasse
zwischen Liesberg und Bäriswil die 23jährige ledige
J. H. aus Zwingen, beraubte sie ihres Portemonnaies,
das gegen 60 Fr. enthielt, und nötigte sie alsdann
gewaltsam zum Beischlaf. Die Genotzüchtigte befand
sich nach der Szene in einem bedauerlichen Zustande,
immerhin hatte sie Verletzungen nicht erlitten. Auf
Grund ihrer Depoisitionen gelang es, den Täter noch
gleichen Abends auf dem Bahnhofe Liesberg
festzunehmen. Das Portemonnaie der J. H. wurde auf ihm
vorgefunden; auch seine Kleider wiesen unverkennbare

Spuren des stattgehabten Gewaltaktes auf. Trotz
dieser und einer Reihe anderweitiger erdrückender
Beweise leugnete Jeanprêtre hartnäckig bis zum Schlüsse
des Strafverfahrens. Erst 3 Tage nach der
Urteilsfällung liess er sich, dazu herbei, in einem Briefe an
den Assisenpräsidenten den Raub zuzugestehen, nicht
aber die begangene Notzucht. Jeanprêtre ist wegen
Diebstahls, öffentlichen Aergernisses und Nichtbezahlung

der Militärs teuer vorbestraft und führte nach dem
Berichte des Gemeinderates von Saugern, trotzdem
er verheiratet und Vater eines Kindes war, namentlich
auch in geschlechtlicher Beziehung einen unregelmässigen

Lebenswandel. Heute stellt er nun das Gesuch
um Erlass eines Teiles- seiner Strafe. Der Regierungsrat

kann demselben nicht beipflichten. Der Gesuchsteller

musste in der Strafanstalt wiederholt disziplinarisch

bestraft werden, was nicht zu seinen Gunsten
spricht. Zudem erscheint er schon mit Rücksicht auf
die Natur der begangenen Delikte an sich und die
erlittenen Vorstrafen, einer Begnadigung nicht als würdig.
Es wird demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

44. Staufl'er, Johann, geboren 1859, von Grafenried,
gewesener Lehrer in Reiben, nun in Büren wohnhaft,
wurde am 7. Mai 1909 vom Polizeirichter von Büren
wegen Widerhandlung gegen das Primarschulgesetz zu
3 Bussen von je 3 Fr. und 4 Fr. 80 Staatskosten
insgesamt verurteilt. Stauffer schickte seine 3 Kinder
in der Zeit vom 9. bis 30. November 1908 während
21 Stunden nicht zur Schule, was ihm 3 Anzeigen
zuzog. Vor dem Richter machte er vorerst geltend, er
habe seine Kinder nicht mehr zur Schule geschickt,
weil sie von den Mitschülern verfolgt worden seien
und auch ohsgäre Bemerkungen über ihn selbst zu
hören bekommen hätten. Es scheinen diese. Angaben
nicht grundlos gewesen zu sein; indes wurde seitens
der Schulbehörden, sobald Stauffer in dieser Sache
klaghaft wurde, Schritte getan, um Ordnung zu schaffen.

Stauffer seinerseits unterzog sich den gegen ihn
gerichteten Anzeigen. Heute stellt er das Gesuch um
Erlass der ergangenen Bussen. Solches wird vom
Gerichtspräsidenten und vom Regierungsstatthalter von
Büren empfohlen. Nach dem Bericht des letztern ist
Stauffer arm und nicht in der Lage, die Busse zu
bezahlen. Der Regierungsrat beantragt, gestützt auf die
vorliegenden Empfehlungen und die Umstände des
Falles, dem Begehren des Gesuchstellers zu entsprechen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass der Bussen.
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45 u. 46. Sterchi, Jakob, geboren 1891, von Lützelflüh,

Schmiedlehrling in Schaufelbühl, und Kothen-
bühler, Hermann, geboren 1888, von Lützelflüh,
Landarbeiter in Schreibershub daselbst, wurden am 5. Juli
1909 vom Polizeirichter von Trachselwald wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaftsgesetz zu je 50 Fr.
Busse, 10 Fr. Patentgebühr und 2 Fr. 15 Staatskosten
verurteilt. Sonntags den 20. Juni 1909 fand auf der
Schaufelbühle,gg, Gemeinde Lützelflüh, eine Lebkuchenkilbi

statt. Sterchi und Rothenbühler schafften nun
Bier in Fässchen dorthin und schenkten dasselbe das
Glas zu 15 Rp. an das Publikum aus. Beide waren
weder im Besitze eines Wirtschaftspatentes noch einer
Wirtschaftsbewilligung und wurden deshalb verzeigt.
Dem richterlichen Urteile unterwarfen sie sich ohne
weiteres. Im vorliegenden Begnadigungsgesuch
machen die beiden geltend, sie seien sich einer
strafbaren Handlung in keiner Weise bewusst gewesen;
die Buisse vermöchten sie nicht zu bezahlen, indem sie
zurzeit keinen, beziehungsweise einen ganz geringen
Verdienst besässen und sich auch ihre Eltern in finanziell

bedrängter Lage befänden ; im weitern berufen sie
sich auf ihren sonst guten Leumund, ihr jugendliches
Alter und den Umstand, dass die Gerichtskosten
bezahlt sind. Der Gemeinderat von Lützelflüh bestätigt
die Ausführungen betreffend die ökonomische Lage der
Petenten und empfiehlt das Gesuch; der Gerichtspräsident

von Trachselwald schliesst sich der Empfehlung
an. Der Regierungsstatthalter und die Direktion des
Innern sprechen sich für den teilweisen Erlass der
Busse aus. Mit Rücksicht auf diese vorliegenden
Empfehlungen und die Umstände des Falles beantragt der
Regierungsrat, die Busse erheblich zu reduzieren und
auf je 10 Fr. festzusetzen. Mit einiger Anstrengung
sollte es den Petenten möglich sein, diesen Betrag zu
erschwingen. Ein gänzlicher Erlass lässt sich mangels
besonderer Begnadigungsgründe mit Rücksicht auf die
Konsequenz nicht rechtfertigen.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Bussen
auf je 10 Fr.

47. Chappatte, Armand, geboren 1872, von Noir-
mont, Bierdepothalter in Delsberg, wurde am 4. März
1909 vom Polizeirichter von Delsberg wegen
Widerhandlung gegen das Wirtschaltsgesetz zu 50 Fr. Busse
und 4 Fr. 30 Staatskosten verurteilt. Chappatte
übernahm auf 1. Januar 1909 das Bierdepot der Brasserie A.
in Delsberg; zu diesem Behuf© wirkte er bei der
Direktion des Innern ein Patent für den Detailverkauf
von Bier aus, das ihm am 20. Januar denn auch
zugestellt wurde. Inzwischen hatte Chappatte bereits
Bier verkaufen lassen und zog sich dadurch eine
Strafanzeige und die erwähnte Verurteilung zu. Heute stellt
er nun ein Begnadigungsgesuch, in dem er namentlich
geltend macht, dass er die Patentgebühr tatsächlich
für das ganze Jahr 1909 bezahlt und im guten Glauben
gelebt habe, das Patent werde auf den 1. Januar
rückwirkend ausgestellt. Nach dein Berichte des
Regierungsstatthalters verdient Chappatte nur gerade soviel,
als er zum Leben nötig hat und geniesst einen guten
Leumund. Die Direktion des Innern kann sich mit
einer Reduktion der Busse einverstanden erklären.

Beilagen zum Tagblatt des Grossen Rates. 1909.

Es trifft den Petenten ein Verschulden, dass er die
vorgeschriebenen Formalitäten nicht rechtzeitig besorgt
und sich sodann über den Umstand, dass er noch nicht
im Besitze des Patentes war, hinweggesetzt hat. Aus
Gründen der Konsequenz kann daher ein gänzlicher
Erlass der Busse nicht empfohlen werden; dagegen
dürfte es sich mit Rücksicht auf die übrigen Umstände
des Falles und die persönlichen Verhältnisse des
Gesuchstellers rechtfertigen lassen, die Busse auf einen
minimalen Betrag herabzusetzen. Der Regierungsrat
beantragt Ermässigung auf 10 Fr.

Antrag des Regierungsrates : Reduktion der Busse
auf 10 Fr.

48. Schneider, Johann Gottfried, geborem 1849,
gewesener Notar in Bern, von Seeberg, zurzeit in der
Strafanstalt Witzwil, wurde am 7. November 1907
von den Assisen des Ii. Bezirkes wegen Fälschung von
Bankpapieren, wegen Fälschung hinsichtlich solcher
Rechte eines anderen, die keine bestimmte Schätzung
zulassen, wegen Unterschlagung, Wuchers,
Widerhandlung gegen das Gesetz betreffend den Gewerbebetrieb

der Gelddarleiher, Darlehensvermittler, Pfandleiher

und Trödler, sowie betreffend den Wucher und
schliesslich wegen Gehülfenschaft beim Gebrauch
gefälschter Gegenstände zu 4 Jahren Zuchthaus, abzüglich

l1/2 Jahre Untersuchungshaft, bleiben zu verbüs-
sen 21/2 Jahre Zuchthaus, zu Geldbussen im Gesamtbetrag

von 650 Fr., zu 6 Jahren Einstellung in der
Ausübung des Berufes eines Notars, solidarisch mit einem
Mitangeschuldigten zu 531 Fr. 50 Staatskosten, sowie
allein zu 1595 Fr. 25 Staatskosten und schliesslich
dem Grundsatze nach zur Entschädigung der
Zivilpartei verurteilt. Die Geschwornen erklärten Johann
Gottfried Schneider schuldig der nachbezeichneten
Delikte : a) der Fälschung von Bankpapieren in 39 Fällen,
wobei der eingetretene oder beabsichtigte Gesamtnachteil

den Betrag von 300 Fr. übersteigt, begangen in
Bern in den Jahren 1905 und 1.906 dadurch, dass er
in widerrechtlicher Absicht auf 35 Eigenwechseln und
drei gezogenen Wechseln die Unterschriften der
Aussteller, Bürgen oder Akzeptanten, einen weitern Wechsel

in anderer Weise fälschte, b) der Fälschung
hinsichtlich solcher Rechte eines andern, die keine
bestimmte Schätzung zulassen, begangen in den Jahren
1904, 1905, 1906 in Bern dadurch, dass er auf 75
Wechseln oder Eigenwechseln die Unterschriften
fälschte, c) der Unterschlagung begangen in Bern im
Gesamtwert von über 30 Fr. und zwar 1. im Winter
1905/06 an einem Betrag von 510 Fr. zum Nachteil
einer Frau W. in Bern, 2. im Jahr 1906 an einem
Betrag von 300 Fr. zum Nachteil des J. J. S.,
eidgenössischen Beamten in Bern, 3. ,im Jahr 1906 an
einem Betrag von 325 Fr. zum Nachteil des O. B.,
Vertreter in Bern, 4. seit dem 6. November 1905 an
Geldern im Gesamtbetrag von 350 Fr. zum Nachteil
des K. K., Beamter der eidgenössischen Telegraphenverwaltung

in Gümligen, d) des Wuchers, begangen
in Bern in den Jahren 1902 bis und mit 1906, gewerbs-
oder gewohnheitsmässig dadurch, dass er unter
Ausbeutung |der Notlage, der Gemütsaufregung, des Leichtsinns,

der Verstandesschwäche oder der Unerfahren -
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heit anderer bei Gewährung oder Verlängerung von
Kredit oder bei Vermittlung eines Darlehens sich oder
einem Dritten Vermögensvorleile versprechen oder
gewähren Hess, welche den üblichen Zinsfuss oder die
zulässige Vermittlungsprovision dermassen überschritten,

dass nach den Umständen des Falles die
Vermögensvorteile in auffälligem Missverhältnisse zu der
Leistung standen; die Geschwornen nahmen dabei an,
dass Schneider sich oder einem Dritten diese
wucherischen Vermögensvorteile verschleiert oder wechsel-
mässig hat versprechen lassen, e) der Widerhandlung

gegen das Gesetz betreffend den Gewerbebetrieb
der Geldverleiher etc., vom 26. Hornung 1888, begangen

in Bern, in den Jahren 1902 bis und mit 1906,
dadurch, dass er 1. als Gelddarleiher höhere
Provisionen sich ausbedungen oder angenommen hat, als
nach der regierungsrätlicben Verordnung zulässig war,
2. als gewerbsmässiger Gelddarleiher die für die
Ausübung dieses Gewerbes bestehenden Ordnungsvorschriften

missachtete, 3. als gewerbsmässiger
Vermittler von Gelddarlehen die für die Ausübung dieses
Gewerbes bestehenden Ordnungsvorschriftein nicht
beachtete; schliesslich f) der Gehülfenschaft bei dem
von dem mitangeklagten A. W. begangenen Gebrauch
gefälschter Gegenstände, begangen im Jahr 1904. Die
Geschwornen verneinten die Frage auf das Vorhandensein

mildernder Umstände. Für die Strafausmessung
liess sich der Gerichtshof von den im nachstehenden
nur skizzenhaft wiedergegebenen Erwägungen leiten:
Als Basis für die .Strafausmessung fiel in Betracht
das schwerste Delikt der sub a erwähnten Fälschungen

von Bankpapieren mit einem Strafrahmen von 1

bis 10 Jahren Zuchthaus. Diese Delikte allein
rechtfertigten mit Rücksicht auf die grosse Zahl der Fälschungen,

die raffinierte Systematik, mit der sie von
Schneider betrieben wurden, die Höhe des wirklich
entstandenen Schadens, der die Summe von 10,000 Fr.
bei weitem überstieg, allein eine schwere Zuchthausstrafe.

Daneben kamen die übrigen realiter
konkurrierenden Delikte als Straferhöhungsgründe innerhalb
dem massgebenden Strafrahmen ganz wesentlich in
Betracht. Jedes dieser sub h, c, d genannten Delikte
hätte zufolge seiner objektiven und subjektiven Schwere
für sich eine längere Freiheitsstrafe erfordert. Am
schwersten fiel ins Gewicht der durch drei Jahre lang
fortgesetzte, unter den erschwerendsten Umständen
betriebene Wucher. In subjektiver Beziehung fiel
erschwerend in Betracht, dass Schneider als1 Notar
rechtskundig und eine Person war, die das öffentliche
Vertrauen bekleidete. Eine Zuchthausstrafe von 4 Jahren,
wie sie die Staatsanwaltschaft beantragte, war das
Allerwenigste, wozu sich der Gerichtshof verstehen
konnte. Gewisse Kommiserationsgründe, die für
Schneider sprachen, so die ungewöhnliche Dauer der
Untersuchungshaft, das vorgerückte Alter und die
Familienverhältnisse des Delinquenten, wurden von der
Kriminalkammer derart gewürdigt, dass an die
auszusprechende Strafe ausnahmsweise die ganze
Untersuchungshaft angerechnet und Delinquent nicht
dauernd, sondern nur für die relativ kurze Dauer
von 6 Jahren in der Ausübung des Notariates eingestellt

wurde. Die auszusprechenden Bussen konnten
aus verschiedenen Gründen niedrig gehalten werden.
Nachdem Schneider bereits im November 1908 mit
einem Begnadigungsgesuche abgewiesen worden ist,
erneuert er dasselbe heute. Er beruft sich wie bereits
das letztemal auf sein vorgerücktes Alter, seinen Ge¬

sundheitszustand, seine Familienverhältnisse und sein
Verhalten in der Strafanstalt. Schneider ist durch den
Anstaltsarzt untersucht worden und befindet sich laut.
Bericht zurzeit in recht ordentlichem Gesundheitszustande.

Im übrigen lagen die Tatsachen, die Petent
zur Begründung seines Gesuches geltend macht, schon
anlässlich der Beurteilung der Strafsache durch das
Gericht vor und sind, wie ausgeführt worden ist, bei
der Strafausmessung im weitgehendsten Masse berücksichtigt

worden. Jedenfalls kann die ausgesprochene
Strafe angesichts der zahlreichen und schweren
Vergehungen Schneidere keineswegs als eine zu hohe
bezeichnet werden. Seine Aufführung in der Strafanstalt
hat zudem zu schweren Klagen Anlass gegeben und
Schneider erscheint schon mit Rücksicht hierauf einer
Begnadigung nicht würdig. Der Regierungsrat ist
daher auch heute in der Lage, auf Abweisung des
Gesuches antragen zu müssen.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

49. Schulthess, Jakob, geboren 1860, von Reisis-
wil, zuletzt Landarbeiter in Wangenried, dermals in
der Strafanstalt Thorberg, wurde am 4. Februar 1896
von den Assisen des III. Bezirkes wegen Mordes und
tätlicher Bedrohung zu 20 Jahren Zuchthaus und 548
Fr. 10 Staatskosten verurteilt. Schulthess, der nach
seiner Admission eine Lehrzeit als' Schreiber auf der
Amtsschreiberei Wangen gemacht, sodann daselbst und
später auf einem Notariatsbureau als Angestellter tätig
war, vergeltstagte im Jahre 1882, kam dadurch um
seine Stelle und sah sich genötigt, als Landarbeiter
sein Leben zu verdienen. Im Jahr 1891 befand er
sich bei der Familie O. in Wangenried als Knecht in
Stelle; er knüpfte mit der Meisterstochter ein
Verhältnis an und setzte, als solche von ihm schwanger
wurde, im Verein mit derselben, gegen den Willen
der Eltern, die Heirat durch. Die Verlobte verliess
bereits 2 Monate vor der Heirat das elterliche Haus
und zog zu den Eltern des Schulthess. In der Folge
nahm das Eheleben keinen günstigen Verlauf. Bereits
im Frühjahr 1895 sahen sich die Eheleute genötigt,
die Familie (es waren 3 Kinder vorhanden) aufzulösen,
da Schulthess, der sich dem Trünke ergab und nicht
bezahlte, keine Wohnung mehr erhielt. Die Ehefrau
kehrte ins elterliche Haus zurück, ging dann als Magd
und schliesslich in die Kammgarnspinnerei in D. Ueber
den Sonntag kam sie jeweilen nach Wangenried zu
ihren Angehörigen ; Schulthess arbeitete weiter als
Taglöhner; mit der Ehefrau unterhielt er Beziehungen,

obschon er im elterlichen Hause derselben nicht
verkehrte, da ihm solches verboten war. Das
Verhältnis gestaltete sich indes frostiger, indem Schulthess

ein liederliches Leben führte und seine Frau
zudem der Beziehungen mit andern Männern beschuldigte.

Die Ehefrau erklärte ihm schliesslich, wenn er
sich nicht besser aufführe, so wolle sie nichts mehr
von ihm wissen. Samstags und Sonntags den 3. und
4. November 1895 kam es zwischen den Ehegatten
wiederholt zu Auseinandersetzungen, zuletzt abends
9 Uhr beim Hause der Familie O. Schulthess wiederholte

seine Vorwürfe, verlangte von seiner Frau mehr



Entgegenkommen und reklamierte auch wegen der
Verteilung der Beiträge an die Kindererziehung. Die Ehefrau

dagegen hielt ihm sein Wirtshausleben vor,
bemerkte, wenn er sie unerlaubter Beziehungen
verdächtige, so brauche er nicht mehr bei ihr vorzusprechen

und Hess ihn schliesslich stehen. Schulthess, der
den Tag über ziemlich getrunken hatte, geriet hierüber
in Wut und beschloss nun, sein Vorhaben, das bereits
tagsüber in ihm gearbeitet hatte, zur Ausführung zu
bringen und seine Ehefrau, nach seinen Angaben
sodann auch sich selbst zu erschiessen. Er holte denn
auch sogleich sein Ordonnanzgewehr, das er vorher
schon geladen und bereitgestellt hatte, herbei und
legte sich auf den Anstand; er wusste nämlich, dass
seine Frau, um in ihr Schlaflokal zu gelangen, eine
Stiege benutzen musste, die an der Aussenseite des
Hauses hinaufführte. Von seinem Standorte aus konnte
er das Wohnzimmer der Familie 0. überblicken. Im
letztern sassen die Ehefrau Schulthess, deren Bruder
und Mutter um den Tisch. Die beiden ersteren hörten
das Geräusch des Gewehrriegels, das Schulthess
verursachte und erhoben sich. Die etwas schwerhörige
Mutter 0. wurde dadurch aufmerksam, dass draussen
etwas vorging, verliess ohne zu fragen das
Wohnzimmer und trat vor die Haustüre hinaus; in diesem
Momente gab Schulthess Feuer und Frau 0. stürzte,
durch die Brust geschossen, zu Boden, um kurze Zeit
darauf zu verscheiden. Schulthess ergriff unter
Mitnähme des Gewehres die Fluchit und trieb sich 3 Tage
in den umliegenden Wäldern herum. Es wurde auf
ihn gefahndet und Wachtposten aufgestellt. Einmal
traf er unversehens auf einen solchen, nötigte ihn
indes, das Gewehr im Anschlag, abzuziehen; ein andermal

wurde er wieder gesehen, wie er mit der Waffe
in der Hand auf das Haus 0. 'zuging, auf einige
Alarmschüsse ergriff er neuerdings die Flucht und gab seinerseits

2 Schüsse ab, ohne zu treffen, nach seinen
Angaben auch ohne zu zielen. Schliesslich stellte er sich
selbst auf dem Amthause. Im folgenden Strafverfahren

machte er geltend, der Schüs's, der seine
Schwiegermutter traf, habe seiner Ehefrau gegolten und
brachte zu seiner Entlastung die bereits erwähnten
Anschuldigungen vor. Das Beweisverfahren förderte
diesbezüglich nichts positives zu Tqge ; dagegen
erwies es sich, dass Schulthess seine Frau schon früher
einmal mit Erschiessen bedroht hatte, so dass sie sich
aus der Wohnung hatte flüchten müssen. Schulthess
war wegen Unterschlagung, lebensgefährlicher Drohungen

und Betrug mit Gefängnisstrafen von kurzer Dauer
vorbestraft und genoiss einen ungünstigen Leumund.
Heute stellt er nun das Gesuch um Erlass des Restes
der Strafe. Er verweist zur Begründung desselben
auf stein vorgerücktes Alter, sein einwandfreies
Betragen in der Anstalt, die Motive seiner Tat — er hält
an seinen Darstellungen heute noch fest — und glaubt,
die Strafe sei im Vergleich zu andern Fällen zu hoch
ausgefallen. In, der Strafanstalt hat er sich tadellos
aufgeführt. Schulthess ist mit dem gesetzlichen Minimum

der Strafe belegt worden, so dass er sich nicht
über eine zu hohe Strafe beklagen kann. Der Nach-
lass eines Teiles derselben wird sich nach Ansicht des

Regierungsrates mit Rücksicht auf sein Verhalten in
der Strafanstalt allerdings rechtfertigen lassen.
Dagegen sollte Schulthess doch wenigstens 3/4 seiner
Strafe absitzen. Die schweren Folgen seiner Tat, sein
Vorleben, die erlittenen Vorstrafen, sowie Gründe der
Konsequenz sprechen geigen eine frühere Begnadigung.
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Der Regierungsrat beantragt demnach, das Gesuch zurzeit

abzuweisen.

Antrag des Regierungsrates: Abweisung.

50. Gasser, Rudolf, geboren 1870, von Langnau,
vormals Polizist, nun Schuhmacher in Bern, wurde am
7. November 1908 vom Polizeirichter von Bern wegen
Widerhandlung gegen das Armenpolizeigesetz zu 2

Tagen Gefangenschaft und 3 Fr. 50 Staatskosten
verurteilt. Gasser musste im Frühjahr 1906 wegen
Pflichtvernachlässigung und Trunksucht aus dem städtischen
Polizeikorps entlassen werden; er arbeitete nun wieder

auf seinem frühern Berufe als Schuhmacher. Im
November 1908 sah sich seine Ehefrau genötigt, Strafklage

gegen ihn zu erheben, da er seine Familie seit
langer Zeit völlig vernachlässigte, sich dem gewohn-
heitsmässigen Trünke ergab und in betrunkenem
Zustande skandalierte. Die Ehefrau Gasser und die Kinder

konnten nur mit fremder Hülfe notdürftig existieren.

Gasser unterzog sich schriftlich der Anzeige und
wurde in der Folge wegen Familienvernachlässigung
infolge liederlichen Lebenswandels wie angegeben
verurteilt. Gasser ist nicht vorbestraft. Er stellt heute
das Gesuch um Erlass der Strafe. Nach seinen
Ausführungen wäre er durch finanzielles Missgeschick in
die Lage gekommen, für seine Familie nicht mehr
ordnungsgemäss sorgen zu können. Nach dem Berichte
der städtischen Polizeidirektion indes ist die Schuld
hieran s'einer Trunksucht zuzuschreiben. Seit der
Verurteilung hat sich seine Aufführung allerdings
gebessert und sind Klagen nicht mehr eingelaufen ; nach
eingezogenen Erkundigungen arbeitet er ziemlich Reissig

auf seinem Berufe und trinkt nicht mehr im Ueber-
masse. Seine Familie befindet sich bei seinem
Schwiegervater, wo sie gut aufgehoben ist. Gasser trägt an
die Erziehungskosten der Kinder bei und besucht die
Familie regelmässig. Die Ehefrau, sowie auch sein
Schwiegervater glauben, dass er mit der Zeit wieder
imstande sein werde, für die Familie aufzukommen
und ersuchen beide um Begnadigung. Der Regierungsstatthalter

von Konolfingen empfiehlt mit Rücksicht
hierauf das Gesuch. Nach der Ansicht, des Regierungsrates

hat Gasser die Strafe zwar wohl verdient; indes
dürfte deren Vollzug im gegenwärtigen Zeitpunkte
vielleicht das Gegenteil von dem erreichen, was sie
bezweckt. Gasser gibt sich augenscheinlich Mühe, auf
bessere Wege zu gelangen; der Vollzug der Strafe
würde das Einvernehmen mit seinen Angehörigen
jedenfalls wieder stören und doch nicht geeignet sein,
eine radikale Besserung herbeizuführen. Da Gasser
zudem nicht vorbestraft ist, lässt es sich rechtfertigen,
für diesmal Gnade für Recht ergehen zu lassen. Der
Regierungsrat kann daher das Gesuch empfehlen und
beantragt Erlass der Strafe,

Antrag des Regierungsrates : Erlass der Strafe.

51. Schaffner, Traugott Erwin, geboren 1883, von
Gränichen, cand. phil. in Bern, wurde am 14. April
1909 von der Polizeikammer wegen Nachtlärms, Wirt-
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schaitsskandals, Aergernis -erregenden Benehmens und
Widersetzlichkeit zu 4 Tagen Gefängnis, Bussen von
30, 25 und 10 Fr., 150 Fr. Staatskosten, solidarisch
mit F. F. zu 21 Fr. Staatskosten und weiter solidarisch
mit F. A. zu 20 Fr. Staatskosten verurteilt, in der
Nacht vom 22. auf den 23. Dezember 1907, kurz nach
Schluss der Wirtschaften,, kam es zwischen den
Studenten Schaffner, F. F. und F. A. und der Stadtpolizei
in Bern zu einem ärgerlichein Auftritte. Die Studenten
hatten soeben das Café Z. verlassen, als sie am untern
Ende der Marktgasse auf die Polizeirunde trafen.
Schaffner fühlte, sich bemüssigt zu fragen, ob das
eigentlich, Polizisten seien, F. A. ripostierte, es dürften

Heilsarmeeoffiziere sein. Die beiden angeulkten
Polizisten erwiderten und in der Folge kam es
zwischen Schaffner und ihnen zu Tätlichkeiten. Die erste
Tätiichkeit wurde von Polizist F. begangen, indem er
den Schaffner mit einem Gummischlauch über den
Kopf schlug. Schaffner vergalt den Hieb mit
Faustschlägen und als die Polizisten nun zu dessen
Festnahme schritten, widersetzte er sich, indem er in
ausgiebiger Weise mit Händen und Füssen um sich schlug
und stiess. Seine Kameraden suchten die Polizei zu
seiner Freilassung zu veranlassen. Diese bestand
indes auf der Verhaftung und setzte sie denn auch mit
Hülfe von Bürgern durch. F. F. und F. A. folgten Schaffner

auf das Wachtlokal der Polizei. Dort muss es zu
einem neuerlichen Auftritte zwischen den drei
Studenten und den Polizisten gekommen sein, denn in
der Folge wurden sämtliche zur Haft gebracht und
erst andern Tags wieder auf freien Fuss gesetzt und
an sämtlichen konstatierte der Polizeiarzt in derselben
Nacht vielfache Riss- und Quetschwunden. Andererseits

hatten auch die beiden Polizisten, die den Transport

Schaffners auf das Wachtlokal bewerkstelligten,
Quetschungen der eine am Kopfe, der andere am Unterleibe

erlitten, die indes keine ernsteren Folgen hatten.
In der folgenden StrafUntersuchung wurde Schaffner
auf Grund dieser Vorgänge wegen öffentlich Aergernis
erregenden Benehmens und Widersetzlichkeit verurteilt.

Gleichzeitig hatte er sich wegen Nachtlärms und
Wirtschaftsskandals, begangen in der Nacht vom 20.
auf den 21. Dezember, zu verantworten und wurde
auch dieserhalb verurteilt. Schaffner ist früher wegen
Nachtlärms mit 5 Fr. Busse bestraft worden, sonst hat
er im Kanton Bern Vorstrafen nicht erlitten; dagegen
ist er in Basel, wo er früher studierte, wegen
ähnlicher Delikte mehrfach polizeilich mit Bussen und
einmal wegen Diensterschwerung mit 2 Tagen Haft
bestraft. Heute stellt er nun das Gesuch, es möchte
ihm die Gefängnisstrafe gänzlich, eventuell bis an
einen Tag erlassen werden. Er beruft sich auf einen
Tatbestand, der in einzelnen Punkten aktenmässig nicht
feststeht und will geltend machen, er sei durch das
unkorrekte Verhalten der Polizei zu der begangenen
Widersetzlichkeit geradezu provoziert worden ; im übrigen

verweist er auf den in nächster Zeit bevorstehenden
Abschluss seiner Studien, den ungünstigen Einfluss,

den der Vollzug der Gefängnisstrafe auf seinen ferneren
Lebenslauf haben müsste und glaubt, mit den
ergangenen Bussen und Kosten, die erlittene Verhaftung
und körperliche Unbill genügend bestraft worden zu
sein. Die städtische Polizeidirektion wie auch der
Regierungsstatthalter empfehlen den Petenten zur teil-
weisen Begnadigung. Aus den Akten ergibt sich, dass
Schaffner ein Element ist, das sich keineswegs etwa
scheut, mit der Polizei in Berührung zu gelangen und

schon die verschiedensten Händel ausgefochten hat.
Eine gebührende Repression seiner bezüglichen delik-
tischen Neigungen ist daher durchaus am Platze.
Immerhin scheint es, dass die Polizei anlässlich des
Vorfalles, der alsdann zur Verurteilung wegen Widersetzlichkeit

führte, nicht mit allem Takte vorgegangen ist,
sondern durch Begehung der ersten Tätlichkeiten die
Prügelei eröffnete. Es ist denn auch Polizist F.
deswegen gerichtlich mit einer Busse belegt worden. Im
weitern ist Schaffner im Kanton Bern lediglich mit
einer kleinen Busse vorbestraft und hat sich sonst
und auch seit seiner Verurteilung nichts Nachteiliges
zuschulden kommen lassen. Es dürfte sich daher
rechtfertigen lassen, für diesmal noch vom Vollzuge der
Gefängnisstrafe abzusehen mit Rücksichtnahme
namentlich auch auf das weitere Fortkommen des
Gesuchstellers. Allerdings ist der Regierungsrat der
Ansicht, dass von einem Erlass derFreiheitsstrafe schlechtweg

nicht wohl die Rede sein kann, da die begangene
Widersetzlichkeit nicht eine ganz geringfügige war.
Er beantragt daher, solche in -eine Geldbusse, die nicht
zu niedrig gehalten werden darf, umzuwandeln. Es
steht zu erwarten, dass Schaffner durch die
Geldstrafen, die in ihrer Gesamtheit für ihn eine empfindliche

Einbusse bedeuten werden, vor weitem Ueber-
tretungen abgehalten werden wird. Der Regierungsrat

beantragt, die Geldbusse auf 30 Fr. festzusetzen.

Antrag des Regierungsrates : Umwandlung der Frei¬
heitsstrafe in 30 Fr. Busse.

52. Bueche, Léon, geboren 1869, von Gourt, Tag-
löhner, vormals in Court, zurzeit in der Strafanstalt
Thorberg, wurde am 23. Februar 1909 von den Assisen
des V. Bezirkes wegen Diebstahls und Fälschung
hinsichtlich solcher Rechte eines anderen, die keine
bestimmte Schätzung zulassen, nach Abzug eines Monates
Untersuchungshaft, zu 12 Monaten Korrektionshaus
und 295 Fr. 30 Staatskosten verurteilt. Bueche, der
ein unsolides Leben führte und dadurch in
Geldverlegenheit geriet, fälschte auf 11 Schuldverpflichtungen
und Wechseln in der Höhe von 25—200 Fr. die
Unterschriften der Solidarschuldner, beziehungsweise der
Bürgen. Die Gläubiger, verschiedene Banken in Montier,

gerieten dadurch zu Verlust. Bei Entdeckung der
Fälschungen ergriff Bueche die Flucht, konnte indes
eingebracht werden. Anlässlich des Strafverfahrens
stellte es sich heraus, dass Bueche auf einem
Kaufvertrag, wonach er den ihm und seiner Ehefrau
zustehenden Burgernutzen von Court pro 1909 um 200
Franken verkaufte, die Unterschrift seiner Ehefrau
gefälscht hatte. Schliesslich wurde er auch des
Diebstahls an zwei Karrenrädern im Wert von unter 30 Fr.
überwiesen. Bueche ist wegen Misshandlung in den
Jahren 1891—1896 dreimal vorbestraft und genoss
den Ruf eines leichtsinnigen, dem Trünke ergebenen
und arbeitsscheuen Individuums. Heute stellt er ein
Strafnachlassgesuch worin er sich namentlich auf seine
Familienverhältnisse beruft. In der Strafanstalt hat
er sich nicht' klaglos aufgeführt. Der Regierungsrat
ist nicht in der Lage, das Gesuch zu empfehlen. Das
Urteil ist als ein durchaus mildes zu bezeichnen und
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eine Abkürzung dier nicht zu hohen Strafe durch keinerlei
Gründe geboten. Dagegen sprechen die Vorstrafen

und der Ruf, den Bueche vor seiner Verurteilung
genossen hat, gegen eine Begnadigung. Es wird
demnach Abweisung des Gesuches beantragt.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

53. Allenbach, Jules, geboren 1872, Graveur, von
Adelboden, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg, wurde
am 1. Juli 1907 von der Kriminalkammer wegen
Brandstiftung und Brandstiftungsversuchs zu 4 Jahren Zuchthaus,

417 Fr. 90 Staatskosten und 5734 Fr. Entschädigung

samt Zins à 5 % vom 27. September 1892
hinweg verurteilt. In der Nacht vom 26./27. September
1892 brannte in Pruintrut die für 5700 Fr. brandversicherte

Scheune der Erben S. bis auf den Grund
nieder. Die darin befindlichen Vorräte, Heu, Frucht
und Stroh, sowie die landwirtschaftlichen Gerätschaften

im Gesamtwert von zirka 11,000 Fr. wurden ebenfalls

ein Raub der Flammen. Nach den gemachten
Beobachtungen über den Feuerherd musste der Brand
gestiftet worden sein. Verdächtig war Jules Allenbach,
der sich in selber Nacht auffallend benommen hatte.
Die angehobene Strafuntersuchung musste indes mangels

genügender Schuldindizien aufgehoben werden.
Im Jahr 1905 wandte sich Allenbach von Witzwil aus,
woselbst er sich zur Verbüssung einer einjährigen
Arbeitshausstrafe befand, schriftlich an den
Untersuchungsrichter von Pruntrut und bekannte sich als
Urheber jenes Brandes. Die Untersuchung wurde
zufolge Beschlusses der Anklagekammer aufgenommen;
im Verhör behauptete Allenbach indes, er habe die
Selbstdenunziation nur veranlasst, um für einige Zeit
von Witzwil wegzukommen. Die Untersuchung wurde
daraufhin wieder eingestellt. Am 9. Januar 1907
denunzierte sich Allenbach ein zweites Mal und blieb in
der Folge bei seinem Geständnisse bis zu seiner
Verurteilung. Seine Angaben stimmten mit den anlässlich

des Brandes gemachten Beobachtungen und den
Feststellungen der ersten Untersuchung derart überein,
dass ein Zweifel an seiner Schuld nicht mehr möglich
war. Allenbach, der in jener Nacht obdachlos war,
hatte, wie er vor Gericht ausführte, anfänglich
versucht, in das Wohnhaus S. einzudringen und als ihm
dies nicht gelang, unter dem Eingang zur Tenne Feuer
gelegt; letztereis schlug indes nicht in Flammen aus;
da Allenbach keine Zündhölzchen mehr besass,
verfügte er sich zu seiner in der Nähe wohnenden Mutter,
klopfte solche heraus und liess sich von ihr Zündhölzchen

verabreichen ; erst hierauf steckte er alsdann
die freistehende Scheune in Brand, die denn auch
niederbrannte. Allenbach hatte sich in jener Nacht
skandalierend im betreffenden Quartier bis spät
herumgetrieben. Da er kein Geld besass, fand er schliesslich

nicht mehr Unterkunft; von seinem Onkel, wo
er um solches nachsuchte, wurde er abgewiesen, im
Hause, wo seine Mutter wohnte, hatte er keinen
Zutritt, da ihm solches durch den Hauseigentümer
verboten war. Im Unmut über seine Lage scheint er
schliesslich den Brand gelegt zu haben; ein anderes
plausibles Motiv konnte er nicht angeben. Allenbach
war wegen Ruhestörung und Wirtsbausskandals vor-

Beilagen zum Tagblatt, des Grossen Rates. 1909.

bestraft. Seit dem Jahr 1892 hat er zudem wegen
Diebstahls, Unterschlagung, Vagantität, Familien
Vernachlässigung, Drohung, Wirtshausverbotsübertretung,
Nichtbezahlung der Militärsteuer nicht weniger als 18
Bestrafungen erlitten. Heute stellt er nun ein Gesuch um
Erlass eines Teiles der Strafe. Er behauptet nunmehr
wieder, er sei unschuldig verurteilt worden. Seine
Ausführungen können indes nicht ernsthaft in Betracht
fallen, da sie offensichtlich lediglich auf die Erlangung
einer Strafverkürzung zugeschnitten sind. Im übrigen
ist Allenbach im Hinblick auf seine zahlreichen
Vorstrafen kein empfehlenswertes Individuum und der
Begnadigung nicht würdig. Der Regierungsrat beantragt

Abweisung des Gesuches.

Antrag des Regierungsrates : Abweisung.

54. Leuenberger, Albert, geboren 1881, von Trach-
selwald, Uhrmacher, zurzeit in der Strafanstalt Thorberg,

wurde am 6. September 1905 von den Asisisen des
V. Bezirkes wegen Raubes zu 5 Jahren Zuchthaus,
abzüglich 2 Monate Untersuchungshaft, und solidarisch
mit Ulysse Mottaz zu 659 Fr. 75 Staatskosten verurteilt.
Am 2. April 1905 wurde der fahrende, blinde Sänger ß.,
gebürtig von Nizza, zwischen Sonvilier und Renan das
Opfer eines äusserst frechen und skrupellosen
Raubanfalles. B. hatte die Nacht vorher im Hotel C. in St.
Immer zugebracht und daselbst die Bekanntschaft des
Albert Leuenberger gemacht. Als B. die Absicht
äusserte, nach Chaux-de-Fonds zu reisen, anerbot sich
Leuenberger, ihn dorthin zu begleiten. B. vertraute
ihm und beauftragte ihn, zwei Billete nach Chaux-de-
Fonds zu lösen und gab ihm das Geld hierzu. Beide
bestiegen alsdann den Eisenbahnzug. Indes bereits in
Sonvilier liess Leuenberger den B. aussteigen und
begab sich mit ihm in eine Wirtschaft. Unterwegs
gesellte sich Mottaz, ein ebenfalls schlecht beleumdetes

Individuum zu ihnen. Bereits in der Wirtschaft
machte Mottaz den Versuch, B. auszutasten und musste
von diesem zur Ordnung gewiesen werden. Leuenberger

bestimmte nun den B., zu Fuss nach Chaux-
de-Fonds zu gehen. Im Einverständnis mit Leuenberger

lief Mottaz mit. Zwischen Sonvilier und Renan,
etwas abseits der Landstrasse, fielen sodann die beiden
über den wehrlosen B. her und beraubten ihn, nachdem

sie ihn mit Schlägen traktiert hatten, eines ßar-
betrages von 25 Fr. Mit dem geraubten Gut verzogen
sie nach Renan. Den B., der eine wenn auch unwesentliche

Verletzung erlitten hatte, Hessen sie auf Ort
und Stelle zurück. Am Abend des gleichen Tages
brüstete sich Mottaz in Renan mit seinem Geld und
verursachte durch sein Benehmen Skandal, indem er
in angetrunkenem Zustande ohne Veranlassung
Personen insultierte und Tätlichkeiten gegen sie verübte.
Während Leuenberger trotz »eklatanter Beweise seine
Beteiligung an der ruchlosen Tat bestritt, sah sich
Mottaz nach anfänglichem Leugnen bald veranlasst,
ein Geständnis abzulegen. Danach war er es gewesen,
der auf ein Zeichen Leuenbergers den B. zu Fall
gebracht und mit Schlägen traktierte, währenddem Leuenberger

erst bei der Durchsuchung alsdann behilflich
war. Im weitem gab Mottaz zu, dass er sich bei der

92*
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Durchsuchung von den '25 Fr. 20 Fr. angeeignet hatte
und nachträglich noch die Testierenden 5 Fr. mit Leuen-
berger teilte, den er im Glauben liess, es sei ihm nicht
gelungen, die 20 Fr. zu erwischen. Leuenberger ist
wegen Diebstahls und Unterschlagung dreimal
vorbestraft und genoss keinen günstigen Leumund. Heute
stellt er das Gesuch um Erlass des Restes oder eines
Teiles der Strafe. Er schreibt sein früheres Verhalten
dem Alkoholgenusse zu und glaubt, durch die absolvierte

Strafe völlig gebessert zu sein. In der
Strafanstalt hat er sich klaglos aufgeführt. Wie beim
Gesuche des Ulysse Mottaz ist der Regierungsrat auch hier
der Ansicht, dass von einem erheblichen Straferlasse

mit Rücksicht auf die Vorstrafen und den schlechten
Ruf, den Leuenberger vor seiner Verurteilung genossen
hat, nicht die Rede sein kann. Im übrigen beantragt
der Regierungsrat, Leuenberger gleich zu halten wie
Mottaz, da ein Grund, ihn anders zu behandeln als
diesen, nicht vorliegt und Leuenberger sich in der
Strafanstalt klaglos aufgeführt hat. Ein Nachlass von
5 Monaten der Strafe übersteigt kaum den Zwölftel und
ist angesichts der Schwere der ausgesprochenen Strafe,
die allerdings dem gesetzlichen Minimum entspricht,
zu rechtfertigen.

Antrag des Regierungsrates: Erlass von 5 Monaten.
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